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IX 

VORWORT ZUR 3. AUFLAGE 

Die Diskussion um die Vereinfachung und Beschleunigung der Pla

nungsverfahren für Verkehrswege hält auch nach Erscheinen der schnell 
vergriffenen ersten beiden Aufl.a.gen dieses Forschnngsberichts1 unver
mindert an.2 Seither hat der Bundesgesetzgeber rege Aktivitäten entfal
tet, deren Ergebnisse allerdings nicht mehr in diesem Band berücksich

tigt werden können. Dennoch sind die Beiträge und die im Anhang ab
gedruckten Dokumente nach wie vor aktuell. 

Dies gilt zunächst mit Blick auf die Frage nach der Verfassungsmä
ßigkeit einer Zulassung von Verkehrsvorhaben unmittelbar durch Bun
desgesetz. Da die Verkündung und Allsfertigung des Gesetzes über den 
Bau der "Südumfahrung Stendal" der Eisenbahnstrecke Berlin-Oebis
felde ("Lex Stendal") durch den Bundespräsidenten kurz bevorsteht3 und 

1 1. Aufl. November 1991, 2. Aufl. Februar 1992. 

2 Vgl. Blümel, Verkehrswegeplanung in Deutschland, in Blümel/ Magiera/ Merten/ 

Sommermann (Hrsg.), Verfassungsprobleme im vereinten Deutschland, Speyerer 

Forschungsberichte 117, 2. Aufl. 1993, S. 1 ff.; ders. (Hrsg.), Einschaltung Privater 

beim Verkehrswegebau, Speyerer Forschungi;berichte 115, 2. Aufl. 1993. 

Vgl. außerdem die Bericb.te über das Forschungsseminar am Forschungsinstitut 

für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 

Speyer vom 3. bis 5. März 1993 zum Thema "Reform des Verwaltungi;verfahrens

rechts" von Bülow, UPR 1993, S. 245 ff. und Pfeil, DVBI. 1993, S. 474 ff. Der Ta

gungsband wird voraussichtlich im Frühjahr 1994 erscheinen. 

Das Thema "Verkehiswegerecht im Wandel" wird zudem Gegenstand der von 

mir geleiteten Verwaltungswissenschaftlichen Arbeitstagung am Fom:hungsinsti

tut für öffentliche Verwaltung sein, die vom 25. bis 27. Oktober 1993 in Speyer 

stattfinden wird. 

3 Der Bundestag hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drucks. 

12/3477, in seiner 163. Sitzung am 17.6.1993 aufgrund der Beschlußempfehlung 

und des Berichts des Ausschusses für Verkehr, BT-Drucks. 12/5126, unverändert 

angenommen, vgl. Plenarprot. 12/163, S. 14046 ff. (14057). Der Bundesrat hat 

dem Gesetz in seiner 659. Sitzung am 9.7.1993 zugestimmt, BR-Drucks. 422/93 

(Beschluß), nachdem ein entgegengesetzter Antrag des Landes Hessen, BR

Drucks. 422/1/93, abgelehnt worden war. 
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sich weitere Entwürfe solcher "Investitionsmaßnahmengesetze" im Ge

setzgebungsverfahren befmden4
, sind die kritischen Beiträge von Univ.

Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch5
, der zu diesem Thema auch als Sach

verständiger bei der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Verkehr 

des Deutschen Bundestages vom 10. Februar 19936 aufgetreten ist, sowie 
von Rechtsanwalt und Notar Dr. Bernhard SPJer1 aktueller denn je. Das 
Land Hessen hat bereits angekündigt, daß es das Bundesverfassungsge
richt in der Sache "Lex Stendal" im Wege der abstrakten Normenkon

trolle anrufen werde. & Der schwer zugängliche Entwurf eines rechtlichen 
Grundgerüstes für Investitionsmaßnahmengesetze zur Umsetzung der 

Verkehrsprojekte "Deutsche Einheit"9 sowie die dazugehörigen Erläute
rungen10 sind für die Entstehungsgeschichte und die Interpretation die

ser ungewöhn1ichen Gesetzesvorhaben nach wie vor bedeutsam. 

Die Bestrebungen, die Verkehrswegeplanung des Bundes für das ge

samte Bundesgebiet auf neue rechtliche Grundlagen zu stellen, sind weit 
vorangeschritten. Der Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung der 

Vgl. dazu auch den Bericht von Thimm, Die Schiene im Mittelpunkt von Wege-

plan-Botsc.iieiduogen und VerkehrshaushaJtsp1anung, Die Deutsc.iie Bahn 1993, 
S. 501 ff. (504 ff.). 

4 G=tzentwutf der Bundesregierung über den Bau des Abschnitts Könnern-

Löbejün der Bundesautobahn A 14 Magdeburg-Halle (Saale), BR-Drucks. 

246/93 = BT-Drucks. 12/5000, sowie Gesetzentwurf der Blllldesregierung über 

den Bau des Abschnitts Wismar West-Wismar Ost der Bundesautobahn A 20 

Lübeck-Bundesgrenze (A 11 ), BR-Drucks. 247 /93 = BT-Drucks. 12/5001. 
Ein Beschluß des Bundesrates zu den beiden Gesetzentwürfen kam in der 657. 

Sitzung am 28. Mai 1993 nicht zustande. 

5 Vgl. unten S. 5 ff. und S. 107 ff. 

6 Wortprotokoll der 39. Sitzung des Ausschusses für Verkehr am 10.2.1993 {hekto

graphiert). 

7 Vgl. unten S. 21 ff. 

8 Vgl. die Ankündigung von Staatsminister Fischer in der 659. Sitzung des Bundes

rates am 9.7.1993, Stenographischer Bericht, S. 313 C. 

9 Vgl. unten S. 355 ff. 

10 Vgl. unten S. 359 ff. 
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Planungsverfahren für Verkehrswege11 ist vom Deutschen Bundestag 

bereits in seiner 167. Sitzung am 30.6.1993 angenommen worden.12 Das

selbe gilt für den Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 

Femstraßenausbaugesetzes13 einschließlich des ersten gesamtdeutschen 

Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen 14 und für den Entwurf eines 

Gesetzes über den Ausbau der Schienenwege des Bundes15• Die ab
schließenden Entscheidungen des Bundesrates stehen allerdings noch 

aus. Der Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwe

sens 16 ist am 27.5.1993 dem Bundestags-Ausschuß für Verkehr zur fe
derführenden Beratung überwiesen worden. Auch für das Verständnis 
dieser Entwürfe wird die reichhaltige Materialsammlung zur Genese des 

Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes 17, das bereits seit 

11 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Hf-Drucks. 12/4328, in der vom Ausschuß 

für Verkehr vorgeschlagenen Fassung, BT-Drucks. 12/5284 vom 28.6.1993. 

12 Vgl. Stenographischer Bericht über die 167. Sitzung des Deutschen Bundestages 

am 30.6.1993, Plenarprot. 12/167, S. 14364 ff. (14388). 

13 Der Entwurf der Bundesregierung, Hf-Drucks. 12/3481, wurde auf Empfehlung 

des AU$SChusses für Verkehr, BT-Drucks. 12/5289, unverändert angenommen; 

vgl. Plenarprot. 12/167, a.a.O., S. 14364 ff. (14386 f.). 

14 Entwurf der Bundesi:egierung, Hf-Drucks. 12/3481, in der vom Ausschuß für 

Verkehr vorgeschlagenen Fassung, BT-Drucks. 12/5289, S. 5 ff. 

15 ln der vom Ausschuß für Verkehr vorgeschlagenen Fassung, BR-Drucks. 

12/5314, der die Gesetzentwürfe der Fraktion der SPD, Hf-Drucks, 12/2560, 

und der Fraktionen der CDU/CSU und FDP, BT-Drucks. 12/3500, gemeinsam 

zugrundeliegen. Der Deutsche Bundestag hat bei seiner abschließenden Bera

tung noch einen Änderung.worschlag der Fraktion der SPD, BT-Drucks. 12/5316 

(Nr. 3), angenommen; vgl. Plenarprot. 12/167, a.a.O., S. 14364 ff. (14388). Vgl. 

dazu Thimm, a.a.O. (Fn. 3), S. 501 ff. 

16 BT-Drucks. 12/5014 vom 25.5.1993. Dieses als Artikelgesetz ausgestaltete Re

formpaket enthält in seinem Art. 5 das "Allgemeine Eisenbahngesetz", das unter 

anderem die Planung der Schienenwege regelt. 

Hf-Drucks. 12/5015 vom 25.5.1993 enthält überdies den Entw\irf eines Gesetzes 

zur Änderung des Grundgesetzes, der 1Ue ve:rfassungsrechtlichen Gnmdlagen 

insbesondere für die Umwandlung der Bundeseisenbahnen in handelsrechtliche 

Gesellschaften schaffen soll. 

17 Vgl. unten S. 239 ff. 



XII 

19.12.1991 für bestimmte lnfrastrukturprojekte hauptsächlich im Bereich 

der neuen Bundesländer gilt und dessen Instrumentarium von den 

jüngeren Regelungen weitgehend übernommen wurde, von Nutzen sein, 

Das Referat von Ministerialrat Jürgen Kern, das den Ende 1991 über

arbeiteten Musterentwurf für ein Länderstraßengesetz vorstellt und die 

Motive für die Änderungen aus der Sicht des Praktikers näher beleuch

tet18, gewinnt besondere Relevanz, da inzwischen alle fünf neuen Bun

desländer eigene Straßengesetze erlassen19 und sich dabei mehr oder 
weniger an dem Musterentwurf von 1991 orientiert haben.20 

Aus den vorgenannten Gründen, nicht zuletzt aber auch wegen der 

großen Nachfrage, habe ich mich entschlossen, den vorliegenden Band 

in unveränderter Fassung neu aufzulegen. 

Speyer, im August 1993 Willi Blümel 

18 Vgl. unten S. 75 ff. Der Musterentwurf (1991) ist auf S. 415 ff. abgedruckt. 

19 Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) vom 11.6.1992, GVBJ. I S. 186; 

Straßen- und Wegegesetz des Landes Mei:tdenburg-Vorpommem (StrWG-MV) 

vom 13.1.1993, GVBl. S. 42; Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) 

vom 21.1.1993, GVBI. 1993 S. 93; Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt 

(StrG lSA) = Art. 1 des Gesetzes über die Einführung straßen- und verkehrs

rechtlicher Vorschriften vom 6.7.1993, GVBI. S. 334; Thüringer Straßengesetz 

vom 7.S.1993, GVBJ. S. 273. 

Baden-Württemberg hat sein Straßengesetz auf Grund des Gesetzes zur Ände

rung des l..andeseisenbahngesetzes, des Straßengesetzes und des Landesenteig

nungsgesetzes - Gesetz über die Beschleunigung von Planungen zur Verbesse

rung der Verkehrsinfrastruktur - vom 2S. Februar 1992 (GBI. S. 145) neu gefaßt 

und unter dem 115.1992 neu bekanntgemacht, GBI. 1992 S. 329. Der Entwurf 

des Änderungsgesetzes (nebst Begründung) ist unten auf S. 483 ff, abgedruckt. 

20 Eine Textsammlung der neuen Länderstraßengesetze und der Musterentwürfe 

von 1976 und 1991 wird demnächst von Blümel/Pfeil als Speyerer For:schung:sbe

richt 127 herausgegeben. 
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VORWORT ZUR 2. AUFLAGE 

Der vorliegende Band der Speyerer Forschungsberichte enthält die 
Referate, die auf dem von mir geleiteten - nunmehr neunten1 - For
schungsseminar des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei 
der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer und des Arbeits
ausschusses "Straßenrecht" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen am '28./29. Oktober 1991 in Speyer gehalten wurden. 

Auch diesmal waren Straßenbaujuristen aus Bund und Ländern so
wie Hochschullehrer, Richter, Rechtsanwälte und Vertreter von Ver
bänden zusammengekommen2

, um auf der Grundlage von vier Refera
ten aktuelle Aspekte der "Verkehrswegeplanung in Deutschland" zu dis
kutieren. Während verschiedene der den Teilnehmern vorliegenden Se
minarunterlagen3 im Anhang4 abgedruckt sind, wird wegen der teilweise 
kontroversen Diskussion auf die demnächst in Fachzeitschriften erschei
nenden Tagungsberichte von Assessor Marlin Pfeif, Assessorin Petra 
Bülow6 und Rechtsanwalt Joachim Würkner7 verwiesen. 

Gegenstand der Referate des ersten Tages von Univ.-Prof. Dr. Mi
chael Ronellenfitsch8 und Rechtsanwalt und Notar Dr. Bernhard Stüer9 

1 Über die vorangegangenen acht Forschungsseminare vgl. die Speyerer For

schungsberichte 23, 42, 49, 55, 65, 75, 85 und 95. Dazu die Dokumentation in: 

Blümel (Hrsg.), Abweichungen von der Planfeststellung, Speyerer Forschungsbe

richte 85, 1990, S. 1 f. 

2 Vgl. das Teilnehmetverzeichnis unten S. 100 ff. 

3 Die für diesen Forschungsbericht aktualisiert wurden; vgl. dazu unten im Text 

(m.w.N.). 

4 Vgl. unten S. 107 ff. 

5 DVBI. 1991, 1351 ff. 

6 Zur Veröffentlichung in Heft 5/1992 der Zeitschrift "Die Öffentliche Verwal

tung" voigesehen. 

7 Landes- und Kommunalverwaltung (LKV) 1992, 20 f. 

8 Vgl. unten S. 5 ff.; ferner den unten in der Anlage (S. 107 ff.) abgedruckten um

fassenden Beitrag von Ronellenfitsch. Den Seminarteilnehmem l11gen außerdem 

folgende Veröffentlichungen vor: Ronellenfitsch, Der Entwurf eines Gesetzes zur 
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waren das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz sowie die ge
planten Investitionsmaßnahmengesetze10• Mehrere Teilnehmer des For
schungsseminars traten am 30. Oktober 1991 als Sachverständige bei der 
öffentlichen Anhörung des Verkehrs- und des Rechtsausschusses des 
Deutschen Bundestages11 zu dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Entwurf eines Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes12 auf. 
Nachdem der Deutsche Bundestag am 7. November 199113 aufgrund der 
Beschlußempfehlung und des Berichts des Verkehrsausschusses14 den 
Gesetzentwurf in geänderter Fassung15 nebst einer Entschließung16 an
genommen hatte17, stimmte auch der Bundesrat am 29. November 
199118 mit knapper Mehrheit dem vom Deutschen Bundestag verab
schiedeten Gesetz gemäß Art. 84 Abs. 1 und Art. 85 Abs. 1 des Grund
gesetzes zu19

. Gegenstand der Erörterungen des ersten Tages des For
schungsseminars waren auch der in den Ausschüssen des Bundesrates 
hängengebliebene, vom Freistaat Bayern am 14. Mai 191Jl vorgelegte -

Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege in den neuen Lindem sowie im 

Land Berlin, DVBI. 1991, 920 ff.; ~. Maßnahmegesctzc Zllr Beschleunigung 

von Verkehrsprojekten, DÖV 1991, m ff. 

9 Vgl. unten S. 21 ff. Das Referat ist auch veröffentlicht in: DVBI. 1991, 1333 ff, 

10 Vgl. dazu die unten in der Anlage (S. 355 ff.) abgedruckten Unterlagen (Kabi

nettvorlage vom 20.8.1991). 

11 Vgl. dazu wib 19/1991, S. 42; ferner Stenographisches Protokoll der 22. Sitzung 

des Rechtsausschusses (gcmeill5am mit dem Ausschuß für Verkehr) des Deut

schen Bundestages am 30.10.1991 (259 Seiten). 

12 BI'-Drucks.12/1092; abgedruckt unten in der Anlage, S. 239 ff. 

13 Vgl. dazu wib 20/1991, S. 41. 

14 B'f-Drucb. 12/1474; abgedruckt unten in der Anlage, S. 275 ff. 

15 BR-Drucks. 663/91; abgedruckt Ul'lten in der Anlage, S. 289 ff. 

16 BR-Drucks. zu 663/91; abgedruckt unten in der Anlage, S. 295 f. 

17 Die abgelehnten Anträge der Opposition - Hf-Drucks. 12/1118 und 12/1328 -

sind ebenfalls unten in der Anlage, S. 255 ff., 263 ff„ abgedruckt. 

18 Vgl. dazu die unten in der Anlage, S. '197 ff„ 304 ff„ 307 f., abgedruckten BR

Drucb. 663/1/91, 663/2/91 und 663/3/91. 

19 BR-Drucks. 663/91 (Beschluß). Außerdem faßte der Bundesrat die vom Land 

Berlin beantragte Entschließung (BR-Drucks. 663/3/91; vgl. oben Pußn. 18). 
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und von Baden-Württemberg mitgetragene - Entwurf eines Gesetzes 
zur Beschleunigung der Planung von Verkehrswegen des Bundes20 sowie 
entsprechende Gesetzesvorhaben im Bereich der Landesgesetzgebung 
(z.B. in Baden-Württemberg)21

• 

Auf der Grundlage des am zweiten Tag des Forschungsseminars vor
getragenen Referats von Stadtdirektor Dr. Rolf Schinner über "Rechts
grundlagen für Park+ Ride-Anlagen an den Schnittpunkten von Straße 
und Schiene"22 diskutierten die Teilnehmer - kontrovers - ein weiteres 
aktuelles Thema. 

Anschließend informierte Ministerialrat Jürgen Kem über den Stand 
der "Überarbeitung des Musterentwurfs für ein Länderstraßengesetz..23. 
Dazu lag den Seminarteilnehmem der vom Unterausschuß "Länder
straßengesetze" des Länderfachausschusses "Straßenrecht" erarbeitete 
und vom Länderfachausschuß in seiner Sitzung am 17./18. September 
1991 in Nürnberg verabschiedete "Musterentwurf für ein Länderstraßen
gesetz" vor. Auch dieser Musterentwurf24 ist - zusammen mit dem von 
Kem erwähnte~ aber nicht leicht zugänglichen Musterentwurf 197625 

-

im Anhang abgedruckt. Die Bedeutung des Musterentwurfs 1991 als 
Grundlage für die Straßengesetze insbesondere der neuen Bundesländer 
liegt - wie auch das Referat von Kem zeigt - auf der Hand26• 

20 BR-Drucks. 294/91; abgedruckt unten in der Anlage, S. 311 ff. 

21 Vgl. dazu die Vorlage des Innenministeriull15 Baden-Württemberg an den Mini

sterrat vom 16.4.1991, abgedruckt bei Bullinger, Beschleunigte Genehmigungsver

fahren für eilbedürftige Vorhaben, in: Bullinger (Hrsg.), Verwaltung 2000, Bd. 1, 

1991, S. 198 ff.; ferner den Abschlußbericht der beim Verkehrsministerium Ba

den-Württemberg eingerichteten Artieitsgruppe Beschleunigung von Planung 

und Verfahren im Bereich des Verkehrswegebaus, NOYember 1991. 

22 Vgl. unten S. 47 ff. 

23 Vgl. unten S. 75 ff. 

24 Vgl. unten S. 415 ff. 

2.5 V gi. unten S~ 391 ff. 

26 Das :i:ehnte Forschungsseminar am 26./27.10.1992 wird voraussichtlich folgende 

Themen zum Gegenstand haben: "Einschaltung Privater beim Verkehrswegebau" 

sowie "Möglichkeiten und Gren:i:en einer Verringerung der Kraftfahrzeugmengen 

im Innenstadtbereich mit den Mitteln des Straßen-/Straßenverltebrsrechts". 
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Bei den Referenten und Teilnehmern des Forschungsseminars habe 

ich mich für ihre Beiträge schon in Speyer bedankt. An dieser Stelle gilt 
mein Dank für die Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Veranstaltung meinem früheren Mitarbeiter Regierungsrat Wilfried 
Ebling sowie meinem Assistenten Assessor Martin Pfeü, der auch - zu
sammen mit Assessorin Petra Bülow - an der redaktionellen Betreuung 

dieses Forschungsberichts beteiligt war. Ferner bedanke ich mich bei 
meinen Sekretärinnen Erika Köge/ und Marliese Dietrich sowie den Mit
arbeitern des Fortbildungs- und Tagungssekretariats der Hochschule 
Speyer für ihre tatkräftige Unterstützung. Um die schnelle Erstellung 

dieses Forschungsberichts haben sich Hannelore Fehr und Elisabeth Ler
chenmüller sowie Heidlun Tussing verdient gemacht. 

Da die im Dezember 1991 erschienene erste Auflage dieses Bandes 
rasch vergriffen war, konnten in der vorliegenden Neuauflage einige Er
gänzungen vorgenommen werden. Eingefügt wurden nicht nur das Ver
kehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz vom 16.U.1991 (BGBl. 1 S. 
2174)27, sondern auch der baden-württembergische Entwurf eines Ge

setzes über die Beschleunigung von Planungen zur Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur28• Schließlich ist in der Neuauflage auch die Em
pfehlung des Arbeitskreises VI ("Beschleunigung der Verkehrswegepla
nuug?") des 30. Deutschen Verkehrsgerichtstags (29.-31.1.1992 in Gos
lar) abgedruckt29• An den Erörterungen des von Univ.-Prof. Dr. Udo 
Steiner geleiteten Arbeitskreises VI waren zahlreiche Mitglieder des Ar
beitsausschusses "Straßenrecht" der Forschungsgesellschaft für Straßen

und Verkehrswesen beteiligt. 

Speyer, im Februar 1992 Willi Blümel 

27 Vgl. unten S. ~ff. 

28 Vgl. unten S. 483 ff. 

29 Vgl. unten S. 5()1} f. 



VERKEHRSWEGEPLANUNG IN DEUTSCHLAND 

BESCHLEUNIGUNGSGESETZ - INVESTITIONS

MASSNAHMENGESETZE 

Von Univ.-Prof Dr. Michael Ronellenfitsch 

1. 
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Die Notwendigkeit von Verfahrensbeschleunigungen in nahezu allen 
administrativen und gerichtlichen Verfahren ist evident. Verkehrspro
jekte dauern überall zu lange. 

Die Verkehrssituation in den neuen Bundesländern ist, wie sogar ein 
für Greenpeace erstattetes Gutachten1 einräumt, indiskutabel. Zur ra
schen Verkehrsanbindung der neuen Bundesländer besteht ein Verfas
sungsgebot. Wieder einmal bestätigt sich die These Forsthoffs, daß der 
Sozialstaat sich auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge bewähren müsse2• 

Es zeigt sich aber auch die Antinomie von Sozialstaat und Rechtsstaat3. 

Nicht jede sozial nötige Beschleunigungsmaßnahme ist rechtlich auch 
möglich. Dennoch scheint man im Verkehrsministerium und auf Regie
rungsebene zu glauben: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 

1 Gaßner/Groth/Klinski, Gutachterliche Überprüfung der Recht- und Verfas-

sungsm.äßigkeit des Entwurfs zum ·verkehn.wegeplanungsbeschleuni~ungsge

sctz" im Auftrag von Greenpeace e.V. Berlin, Berlin 1991. 

2 Vgl. etwa Forsthoff, Rechtsfragen der leistenden Verwaltung, 1959, S. 14. 

3 Forsthoff, Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaats, VVDStRL 12 (1954), 8 ff. 
= Rechtsstaat im Wandel, 2. Aufl. 1976, S. 65 ff. 
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Genauer gesagt "Da sind zwei Wege". Die beschleunigte Verkehrs
anbindung des Beitrittsgebie~s wird nämlich auf zwei getrennten Wegen 
angegangen. 

Der eine Weg ist bildlich ein bewährter Pfad. Auf konventionellen 
Bahnen versucht der Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der 
Planungen für \'erkel1rswege in den neuen Ländern sov,ie im Land Ber„ 
lin (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz)4 Verfahrenshemm
nisse abzubauen. Unorthodox ist dagegen der zweite Weg, der "Entwurf 
eines rechtlichen Grundgerüstes für Investitionsmaßnahmengesetze zur 
Umsetzung der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit'.s. 

Zur V01gehensweise der Bundesregiernng vorab eine kritische Anmer
kung. Beide Wege werden unabhängig voneinander verfolgt. Das ist 
schädlich. Wird den Verkehrsprojekten "Deutsche Einheit" ein Sonder
rang eingeräumt, der sogar Maßnahmegesetze legitimieren soll, so min
dert das die Stoßkraft des Beschleunigungsgesetzes. Es drängt sich der 
Verdacht auf, daß man beim Beschleunigungsgesetz zu konventionell 
und zurückhaltend ist, um nicht den Investitionsmaßnahmengesetzen die 
Grundlage zu entziehen. Da der Weg über die Maßnahmegesetze aber 
verfassungsrechtlich risikobehaftet ist und m.E. in die Irre führt, könnte 
sich die Vorgehensweise der Bundesregierung als fatal erweisen. Mögli
che Beschleunigungen werden Utopien geopfert. Auf die realistischen 
Beschleunigungsmöglichkeiten der Verkehrswegeplanung in Gesamt
deutschland sollten wir uns konzentrieren statt waghalsige Experimente 
einzugehen! 

4 BT- Drucks. 12/ 1092. In der Folge vereinfachend zitiert: "Beschleunigungsge

setz". 

5 Anlage 3 zur Kabinettsache des BMV vorn 20. 8. 1991, die am 28.8.1991 dem 

Bundeskabinett zur Billigung vorlag. 
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II. 

1. Die Erforderlichkeit von Investitionsmaßnahmengesetzen wird 
damit begründet, daß die Planung der Verkehrsprojekte nach 
herkömmlichem Planungsrecht i0-20 jahre beanspruche und durch das 
Beschleunigungsgesetz nur um die Hälfte beschleunigt werden könne. 
Dies sei immer noch zu lange6• Die Verwirklichung der Verkehrspro
jekte "Deutsche Einheit" könne durch Investitionsmaßnahmengesctze 
noch schneller erfolgen 7• 

Das Grundgerüst für derartige Gesetze sieht vor, daß die Bauvorha
ben unmittelbar durch Gesetz zugelassen werden. Die Bauvorhaben er
folgen nach Plänen, die dem Gesetz als Anlage beigefügt werden (§ 1 
Abs. 1 Satz 1 Entwurf). Das Zulassungsgesetz hat nach§ 1 Abs. 2 des 
Entwurfs de facto die Wirkungen eines P1anfeststel1ungsbescblusses. 
Laut Entwurfsbegründung schaffen die Investitionsmaßnahmengesetze 
Sonderrecht, das den Verwaltungsverfahrensgesetzen und vor allem den 
Fachplanungsgesetzen vorgeht8. In materieller Hinsicht sollen dennoch 
die abwägungsrelevanten Grundsätze dieser Gesetze zu berücksichtigen 
sein9: 

"Dem Gesetzgeber müssen für seine Entscheidung die In
formationen rur Verfügung stehen, die ihn in die Lage ver
setzen, unter Abwägung aller öffentlichen und privaten 
Belange eine Planungsentscheidung zu treffen". 

Das bedeutet, daß der Sache nach Anhörungsverfahren durchzufüh
ren sind, mit denen private Planungsgesellschaften betraut werden. Hier 
bekommt die Konzeption der Bundesregierung sogar einen föderalisti
schen Einschlag. Im Bereich der Schienenprojekte handeln die Pla-

6 Anlage 1 zur Kabinettsache des BMV vom 20.8.1991, S.2. 

1 Ebd., s. 2 ff. 

8 Ebd„ S.13. 

9 Ebd., s. 14. 
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nungsgemeinschaften im Auftrag der Deutschen Bundesbahn, im Be
reich der Straßenverkehrsprojekte im Auftrag der Länder10

. Dennoch: 

"Die endgültige Abwägung aller zu berücksichtigenden öf
fentlich-rechtlichen Belange, die Auswahl unter mehreren 
Trassenvorschlägen sowie die endgültigen Festlegung ob
iiegen dem Gesetzgeber." 

Die Urheber des Entwurfs schienen, wie§ 2 zeigt, zu ahnen, daß es 
bei den Investitionsmaßnahmengesetzen doch vor Ort zu Überraschun
gen kommen könnte. Denn sollen nach Inkrafttreten "dieses Gesetzes" 
(gemeint sein können eigentlich nur die Eimelgesetze) Tatsachen be
kannt werden, die der Ausführung des Vorhabens entgegenstehen, so 
ändert der Bundesverkehrsminister durch Rechtsverordnung ohne Zu
stimmung des Bundesrates die Pläne. Über die Gültigkeit der Rechts
verordnung entscheidet das Bundesverwaltungsgericht im Normenkon
trollverfahren 11• Der Entwurf enthält noch mehr solcher rechtlicher 
Leckerbissen, auf die hier nicht näher einzugehen ist, weil man ohnehin 
von der Konzeption der Investitionsmaßnahmengesetze Abstand neh
men sollte. 

Hierfür sprechen vor allem zwei Gründe. 

Erstens: 

Die Prämisse des Gesetzes ist letztlich ein Affront für die Verwaltung. 
So heißt es 12

: 

"Ziel ist es, durch Ersatz des herkömmlichen Planungsver
fahrens in Gesetzesform die Zulässigkeit der Verkehrs
wegevorhaben deutlich schneller herbeizuführen; in mate
rieller Hinsicht werden an die Qualität der planerischen 
Vorbereitung keine Abstriche gegenüber einer herkömmli
chen Planung erfolgen.• 

10 Ebd. 

11 D.h. t 47 VwGO findet entsprechende Anwendung. 

12 Ebd., s. 15. 
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Wieso kann ausgerechnet der Gesetzgeber mit - rechtlich fragwür
diger - Hilfe von privaten Planungsgesellschaften das Abwägungsmate
rial schneUer zusammenbekommen als die Exekutive? Die größere fi
nanzielle und personelle Flexibilität dürfte durch mangelnden Sachver
stand aufgewogen werden. Durch Investitionsmaßnahmengesetze wird 
aller Vorau.s.sicbt nach keine Minute gewonnen, sondern es werden im 
Gegenteil Arbeitskraft, Geld und Zeit unnötig verschwendet werden. 
Man muß nicht übertrieben pessimistisch sein, um die Prognose zu wa
gen, daß die Gesetze nichts nützen werden. 

zweitens: 

Investitionsmaßnahmengesetze wären zudem verfassungswidrig. Die 
Verstöße gegen Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 28 Abs. 2 GG sind so offen
kundig, daß ich sie nur - erneut13 - erwähne. Schlimmer erscheint der 
Zugriff des Bundes auf den Hoheitsbereich der Länder14. Denn wenn 
der Bundesgesetzgeber auf der Grundlage der Art. 71 ff. GG verwaltet, 
bleibt von der vertikalen Gewaltenteilung nichts übrig15. Wenn schon ver
fassungsrechtliche Experimente gewagt werden sollten, dann empfiehlt 
sich wenigstens eine Risikobegrenzung. Ratsam ist es daher, einen Pro
belauf der Investitionsmaßnahmengesetze lediglich bei den Bundes-
eisenbali„~en bZ'~. der Reichsbal1n durchzuführen. Die Luftverkehrsver= 
waltung müßte dagegen zunächst dem Bund zurückübertragen, die Bun
desfernstraßenverwaltung dem Bund nach Art. 90 Abs. 3 GG übertragen 
werden. Um nicht mißverstanden zu werden: Es wird hier nicht geraten, 
die Investitionsmaßnahmengesetze einmal auszuprobieren. Es wird nur 
geraten, nicht auch noch zusätzliche Angriffsflächen zu bieten. Viel hel
fen wird der Ratschlag ohnehin nicht. Der Verstoß gegen die horizontale 
Gewaltenteilung ist nämlich nicht reparabel. Nun halten viele die Aussa-

13 Einzelheiten bei Ronellenjilsch. Maßnahmcgesetze zur Beschleunigung von Ver

kehnprojekten, DÖV 1991, 771 ff. 

14 An dieser Stelle sei ausdrücklich betont, daß die mit der Einigung verbundenen 

Probleme nationale Dimension aufweisen. Föderalistische Übertreibungen sinc1 

gerade in der Gegenwart unangemessen. 

15 Zur parallelen Problematik der Reichsaufsicht durch Gesetz vgl. bereits Triepel, 

Die Reichsaufsicht, 1917, S. 129. 
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ge für anachronistisch, die Gewaltenteilung schütze die Exekutive vor 
Zugriffen des Parlarnents16. Aber es gibt auch heute noch einen Verwal
tungsvorbehalt. Dieser ist als Funktionsvorbehalt zu verstehen. Funktion 
der Verwaltung ist es in erster Linie, Gesetze zu vollziehen. Diese Funk
tion ist dem Gesetzgeber aus der Natur der Sache grundsätzlich ver
sperrt. Die Investitionsm~ßnahmengesetze sind indessen Vollzugsgeset
ze17; Maßnahmegesetze im engeren Sinne. Sie vollziehen sogar nicht nur 
sich selbst, was für den Rechtsschutz eine Rolle spielt18. Sie gehen noch 
weiter: Mag man noch so oft behaupten, daß die Investitionsmaßnah
mengesetze Sonderrecht schaffen, in Wahrheit wenden sie doch andere 
Gesetze an. Sie sind eben nicht nur an die materiellen Grundsätze der 
Fachplanungsgesetze gebunden, sondern setzen diese um, d.h. sie wen
den diese an. Wie anders ließe sich die Standsicherheit einer Brücke 
durch das Parlament prüfen als auf der Grundlage bauordnungsrechtli
cher Normen? Wie anders könnte die planerische Zulässigkeit eines 
Vorhabens herausgefunden werden als durch planerische Abwägung? 
Das planerische Abwägungsgebot hat zwar Verfassungsrang19. Über die 
Abwägungskriterien und -maßstäbe sagt aber das Grundgesetz nichts. 
Wenn folglich der verwaltende und planende Gesetzgeber pflichtgemäß 
abwägt, dann ist dies qualitativ etwas völlig anderes als eine parlamenta
rische demokratische Abstimmung. Denn bei der Abwägung können 
dem Gesetzgeber Fehler unterlaufen20• Die Gewichtung öffentlicher und 
privater Belange darf somit nicht auf der Grundlage parteipolitischer 
Erwägungen nach dem Mehrheitsprinzip erfolgen. Für die Abgeordne-

16 Vgl. etwa Degenhan, Staatsrecht I, 7. Aun. 1991, Rdnr. 235. 

17 Zur Tennino\ogie Meessen, Maßnahrnegesctze, Individualgesetze, Vollziehungs

gesetze, DÖV 1970, 314 ff. 

18 Hier.zu Ronellenfitsch, Zur Verfassungsmäßigkeit der Landkreisreform in Baden· 

Württemberg, DÖV 1972, 191 ff. (194 f.). 

19 Ernst/Hoppe, Das öffentliche Bau- und Bodenrecht, Raumplanungsrecht, 2. Aufl. 

1981 Rdnr. 283. 

20 Grundlegend im Anschluß an BVerwG vorn 12.12.1969, BVerwGE 34,301 (304); 

für die Straßenplanung BVerwG vorn 14.2.1975, BVerwGE 48,56 und für die Ei
senbahnplanung BVerwG vorn 14.12.1979, BVerwGE 59,253(256). Seither st. 

Rspr. 
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ten, welche die jeweiligen Investitionsmaßnahmengesetze beschließen, 
besteht nicht nur die Verfassungsbindung. Sie sind plötzlich Vollzugsor
gane, was mit Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG, aber auch mit Art. 46 Abs. 1 
Satz 1 GG und schließlich Art. 33 Abs. 4 GG nicht vereinbar ist. Dar
über hinaus würde das Bundesverfassungsgericht bei der Kontrolle der 
Ml'I ßna!unegesetze in die Rolle ei..11.e Verwaltnngsgerichts einrücken, 

ohne die hierfür erforderliche Kontrolldichte gewährleisten zu können. 
Der Rechtsschutz durch das Bundesverfassungsgericht wäre dann kein 
effektiver Rechtsschutz, wie ihn Art. 19 Abs. 4 GG fordert. 

Sollte der Gesetzgeber im Anschluß an die Bundesregierung den un
orthodoxen Weg über die Investitionsmaßnahmengesetze beschreiten, so 
ist ihm mit Schiller entgegenzuhalten: "Dein Weg ist krumm, er ist der 
meine nicht."21 

Der gerade Weg ist der über das Beschleunigungsgesetz. 

III. 

1. Das Beschleunigungsgesetz v.-·iid erwartungsgemäß kontrovers 
cliskutiert22

. Das Greenpeace-Gutachten erhebt nicht nur rechtspoliti
sche Bedenken, sondern erklärt einige Teile des Gesetzes für verfas
sungswidrig23. Anderen geht das Gesetz nicht weit genug24 • 

Die Kontroverse kreist um den Rechtsschutz. 

Beim Rechtsschutz gibt es historisch und international verschiedene 
Modelle, die sich beeinflussen. In Preußen stand bekanntlich die objek-

21 Max, in Wallensteins Tod 2,7. 

22 Vgl. nur die Sachventändigenanhörung vor dem Ausschuß für Verkehr des 

Deutschen Bundestags vom 30.10.199i (Ausschußdrucks. 120) und die hierzu 

vorgelegten Stellungnahmen (zit.: Stellungnahmen) 

23 Vgl. Gaßrier/Groth/Klinski, (Fußn. 1 ), S. 2 ff. 

24 Ronellenfitsch, in: Stellungnahmen (Fußn. 22), S. 49 ff.; vgl. auch Broß, ebd„ S. 

38 f. 



12 

tive Rechtskontrolle im Vordergrund25
, in Süddeutschland entwickelte 

sich der subjektive Rechtsschutz26. Objektive Rechtskontrolle, die ge
richtliche Kontrolle des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwal
tung, wäre schrankenlos gewesen, wenn jeder Bürger sie hätte erzwingen 
können. Daher baute man zur Vermeidung von Popularklagen ein for
males Ventil ein. Der Rechtsschutz knüpfte an bestimmte Handlungs
formen der Verwaltung an und gewann durch die Prozeßvoraussetzung 
des Verwaltungsakts27 doch einen subjektiven Einschlag. Der Verwal
tungsakt bestimmt nach Otto Mayer für den Untertanen, was für ihn 
Rechtens sein soll28• Der - süddeutsche - subjektive Rechtsschutz 
konnte demgegenüber Generalklauseln verkraften, denen die materielle 
Rechtsbeeinträchtigung in der Begründetheitsstation korrespondiert. 
Dadurch wurde der subjektive Rechtsschutz zum Individualrechtsschutz, 
wie wir ihn heute in Deutschland kennen29• Rechtsordnungen, die eher 
auf die objektive Rechtskontrolle abstellen, neigen dagegen dazu, einen 
Ausgleich über das Verfahren zu eröffnen. In den USA beispielsweise ist 
der "due proceß" so wichtig, weil der Schutz der materiellen Rechte nicht 
so ausgeprägt ist wie bei uns, Umgekehrt haben beim Individualrechts
schutz die Verfahren nur dienende Funktion. Das hat das Bundesver
waltungsgericht früher immer zu Recht betont30

. Der Grundrechtsschutz 
durch Verfahren ändert hieran nichts. Er wird nur überschätzt. Der 
Grundrechtsschutz durch Verfahren ist nämlich von den materiellen 
Grundrechten abgeleitet. Er wurde für den Grundrechtsschutz aus 

25 Gneisl, Der Rechtsstaat, 1. Aufl. 1872, S. 270 f.; Zorn, Zum Problem der Verwal

tungsgerichtsbarkeit, in; Ft:iitg. f. Paul Krüger, 1911, S. 511 ff. 

26 Grundlegend von Sarwey, Das öffentliche Recht und die Verwaltungsrechts

pflege, 1880, S. 73,79, 496. 

27 Diese Ansicht hielt sich bis zum Erlaß der VwGO; vgl. etwa Frksenhahn, Der 

Rechtsschutz im öffentlichen Recht nach dem Bonner Grundgesetz, DV 

1949,478 ff. (481); Obermayer, Vetwaltungsakt und innerdienstlicher Rechtsakt, 

28 Deutsches Verwaltungsrecht 1, 3. Aufl. 1924, S. 93. 

29 Vgl. Ronellenjilsch, Der vodäufige Rechtsschutz irn beamtenrechtlichen Konkur

rentenstreit, VerwAn:h. 1991, 121 ff. (124 ff.). 

30 BVerwG vom 20.10.1972, BVerwGE 41,58 (63 ff.). 
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Art. 14 Abs. 131
, aus Art. 12 Abs. 1 GG32 und aus Art. 2 Abs. 2 GG33 

entwickelt. Art. 19 Abs. 4 GG wurde nur bemüht, wenn es galt, vollende
te Tatsachen für den gerichtlichen Individualrechtsschutz zu verhindern. 
Das bedeutet, daß den Verwaltungsverfahren kein Rechtswerl an sich zu. 
kommt. Wo Grundrechte oder Individualrechte nicht im Spiel sind, kann 
niemand Verfahrensfehler rügen. Bei Grundrechten mit prozeduralem 
Charakter schlagen dagegen Verfahrensfehler voll zu Buche. Bei den 
sonstigen Grundrechten dient die Rügemöglichkeit von Verfahrensfeh
lern der Vorverlagerung des Rechtsschutzes34• Vorverlagerung des 
Rechtsschutzes darf aber nicht Verdoppelung des Rechtsschutzes bedeu
ten. Wo bereits das Verfahren die Grundrechte schützt, wo wir uns dem 
anglo-amerikanischen System nähern, können - wie dort - Abstriche 
bei der materiellen Kontrolle gemacht werden35

. Wie es scheint, hat 
man in den vergangenen Jahren die Wurzeln des Verwaltungsprozesses 
teilweise vergessen. Zusätzlich zur materiellen Kontrolle wurde die Ver
fahrenskontrolle ausgedehnt und eine Verfahrensstufe auf die andere 
gesetzt. Dem sollte wieder an beiden Fronten, an der formalen und an 
der materiellen Front, gegengesteuert werden. Das Beschleunigungsge
setz greift insoweit zu kurz, weil es nur beim Verfahren ansetzt. Immer
hin ist das der begrüßenswerte erste Schritt auf dem richtigen Weg in 
die richtige Richtung. 

2.a) Der Anwendungsbereich des Gesetzes ist weit und zudem nicht 
ganz bestimmt. 

Erfaßt werden alle Verkehrswege des Bundes, Verkehrsflughäfen 
und Straßenbahnen in den neuen Bundesländern, einschließlich der vom 
Bundesverkehrsminister zu bestimmenden Fernverkehrswege zu den 
Wirtschaftszentren der Altländer. Vermutlich hat man sich auf diese 

31 BVerfGE 37,32. 

32 BVerfGE 39,276. 

33 BVerfGE 53,30. 

34 Einzelheiten bei Ronellenjitsch, Die Durchsetzung staatlicher Entscheidungen ak 

Verfassungsproblem, in: Bömer (Hrsg.), Umwelt, Verfassung, Verwaltung, 1982, 

13 ff. (28 ff.). 

3S Abweichend SteiMr, in: Stellungnahmen (Fußn. 22), S. 107 f. 
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Weise übernommen. Denn daß alle diese Projekte beschleunigt werden 
müssen, leuchtet schwer ein. Mitumfaßt werden wohl die Verkehrspro
jekte "Deutsche Einheit". Ausgerechnet diese erfahren aber Spezialre
gelungen durch die Investitionsmaßnahmengesetze. Die beschleunigten 
Verfahren könnten also insofern leerlaufen. Da das Zustandekommen 
der Investitionsmaßnahmengesetze jedoch nicht sicher ist, bleibt gar 
keine andere Möglichkeit, als - a maiore ad minus - die Vorrangpro
jekte nach dem Beschleunigungsgesetz anzugehen. Das Konkurrenzver
hältnis zwischen planender Verwaltung und planendem Gesetzgeber ist 
nicht gelöst. 

Die Geltungsdauer des § 1 Abs. 2 ist zu kurz, wenn Abs. 1 umfassend 
gemeint ist. 

b) Die Reduzierung der Verfahrensstufen ist unerläßlich. Nur soll
ten die Raumordnungsverfahren eingespart werden, wie ursprünglich 
vorgesehen, und nicht die Linienbestimmung36• Im Greenpeace-Gut
achten fand der Bundesrat zwar Zustimmung37

• Dort wird aber auf Wei
sungsrechte des Bundes in den Raumordnungsverfahren abgestellt, die 
es überhaupt nicht gibt. Förmliche Raumordnungsverfahren können ge
genwärtig in den neuen Bundesländern sinnvollerweise noch gar nicht 
durchgeführt werden, weil es an einer Raumordnung noch fehlt; zumin
dest sollte ihnen die Durchführung von Raumordnungsverfahren in Ab
weichung von§ 6 a Abs. 9 ROG anheimgestellt werden38. Immerhin ist 
aber bereits jetzt eine Beteiligung der Länder an der Trassen- oder 
Standortentscheidung des Bundes möglich, die dem Bund aus bundes
staatlichen Gründen auch gar nicht entzogen werden darf. Auch dieses 
Problem würde sich im übrigen entschärfen, wenn man das Beschleuni
gungsgesetz zunächst auf Vorrangprojekte beschränken würde. 

36 RoneUenfitsch, Der Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen 

für Vet11CehISW-ege in den neuen Bundesländern scmie im Land Berlin, D\1Bl. 
1991, 920 ff. (928); ebenso Knoll, in: Stellungnahmen (Fußn. 22), S. 22. 

37 Ebenso Eberle, in: Stellungnahmen (Fußn. 22), S. 4 f. 

38 Vgl. Geyer für die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des 

Innern, in: Stellungnahmen (Fußn. 22), S.3. 
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c) Die kürzeren Fristen bei den Planfeststellungsverfahren sind 
rechtlich unbedenklich. Die behördlichen Fristen haben zumeist nur 
Appellfunktion39• Sie stellen kein Novum dar, sondern sind etwa im 
GenTG bereits de lege lata verwirklicht40

• Dem Vernehmen nach haben 
dort diese Fristen bisher keinerlei praktische Bedeutung erlangt. Sankti
onsbehaftete Fristen für die Stellungnahmen von Drittbehörden, deren 
Entscheidungen durch die Konzentrationswirkung des Planfeststellungs
beschlusses erfaßt werden, sind mit dem Abwägungsgebot unverein
bar 41. Stillschweigen sonstiger Behörden rechtfertigt dagegen eine Zu
stimm ungsfiktion. 

d) Über die Plangenehmigung habe ich hier auf dem 7. Forschungs
seminar am 31. Oktober 1989 referiert42

. Im Beschleunigungsgesetz 
wurden erfreulicherweise die dort gemachten Anregungen aufgegriffen. 
Es bleibt zu hoffen, daß der Entwurf insoweit im weiteren Gesetzge
bungsverfahren trotz der Einwendungen der Naturschutzverbände43 

nicht verwässert wird. Die Einwendungen sind verständlich; denn vor
dergründig und formal geht die Regelung zu Lasten der Naturschutzver
bände. Materiellrechtlich ändert sich aber wenig, da ohnehin die rele
vanten Fachplanungsgesetze Plangenehmigungen vorsehen. In der Re
alität haben zudem die Naturschutzverbände ihre Verbündeten bei den 
Naturschutzbehörden, so daß der Naturschutz in der Sache keinen 
Schaden leiden wird. Auch kann von einer Umgehung der Planfeststel
lung keine Rede sein, wenn eine spezielle Genehmigungsform für Vor
haben, die einem präventiven Verbot mit Erlaubnisvorbehalt unterlie
gen, durch die allgemeinere Genehmigungsform ersetzt wird. Die hier
gegen erhobene Kritik richtet sich gegen die Rechtsprechung des Bun-

39 Wie hier Steiner, in: Stellungnahmen (Fußn. 22), S. 104. 

40 § 11 Abs. 6 GenTG. 

41 § 3 Abs. 4 Beschleunigungsgesetz berla.rf daher der restriktiven Auslegung; vgl. 
auch Seltner, Stellungnahme fiir den Deutschen Anwaltverein, in: Stellungnah

men (Fußn. 22), S. 84 f. 

42 RoneJJenfitsc:h, Venicht auf Planfeststellung, in: Blümel (Hrsg.), Abweichungen 

von der Planfcststellung, Speyerer Forschungsberichte 85, 1990, S. 57 ff. 

43 Vgl. generell die Stellungnahme des Bundes fiir Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e.V. (BUND), in: Stellungnahmen (Fußn. 22), S. 10 ff. 
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desverwaltungsgerichts44, die jedoch so stringent ist, daß sie keiner 
Verteidigung mehr bedarf. 

e) Weniger zwingend erscheint die Rechtsprechung des Bundesver
waltungsgerichts zu den Vorarbeiten nach§ 7a AbfG45

. Bei einer derart 
restriktiven Handhabung von Vorgriffsmaßnahmen ist § 6 des Beschleu
nigungsgesetzes allemal verfassungskonform„ Die voizeitige Besitzein„ 
weisung in der Bundesratsfassung bringt nur Bewährtes. Auch hier gilt 
wieder: Hätte sich der Gesetzgeber auf die Vorrangprojekte beschränkt, 
deren Zulassungsentscheidung sofort vollziehbar ist46

, dann dürfte auch 
vor dem Hintergrund von Art. 14 Abs. 1 GG - wie im Regierungsent
wurf vorgesehen - die Weigerung der Eigentümer oder Besitzer genü
gen, den benötigten Besitz zu überlassen. Denn dann wäre der sofortige 
Beginn aus der Natur der Sache "geboten". Mit Rücksicht auf den weiten 
Anwendungsbereich des Gesetzes spricht aber mehr für die verfassungs
rechtlichen Skrupel des Bundesrats, der sich zudem auf die Ausführun-

44 BVerwG vom 15. 1. 1982, BVerwGE 64,325. Einige Straßenbaujuristen scheinen 

sich immer noch nicht mit dieser Judikatur abfinden zu wollen. Nr. 5 Abs. 3 Satz 

2 der (alten) Richtlinien für die Planfeststellung für Bundesfernstraßen beruhte 

aber schlicht auf falschen Vorstellungen. Der Verzicht auf Planfeststellung für 

staatliche Verkehrsvorhaben beseitigt nicht das präventive Verbot wie bei einer 

normalen (privaten) Unternehmergenehmigung mit der Folge der Baufreiheit. 

Vielmehr benötigen staatliche Vorhaben zumindest noch eine Planrechtferti

gung, die in einem Zulassungsverfahren geklärt werden muß. Selbst wenn öffent

liche und private Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen, ist dieses nicht 

automatisch gerechtfertigt. Erforderlich bleiben ferner die bei Verkehrsvorhaben 

sonst anfallenden Genehmigungen und Erlaubnisse. Eine Erleichterung bietet 

bei komplexeren Verfahren insofern die Planfeststellung mit ihrer Konzentra

tionswirkung. Es wäre widersinnig, wenn diese Erleichterung-smöglichkcit den 

einfacheren Verfahren versperrt bliebe. Das vereinfachte Planfeststellungsver
fahren ist hier immer noch zu umständlich. Die Plangenchmigung mit Konzen

trationswirkung steiit daher die k<:>nsequente Fortentwickiung des modernen Pia

nung-srechts dar. 

45 BVerwG vom 30. 4. 1991, DÖV 1991,841. 

46 Die Vollziehbarkcit allein reicht für die vorzeitige Besitzeinweisung nicht aus. Sie 

ist nur ein Indiz für die Eilbedürftigkeit des Vorhabens. 
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gen von Kastner47 stützen kann. Die Enteignungsregelungen sind sinn
voll. Die Vertreterregelung verspricht wenig Nutzen. 

t) Bei Verkehrsflughäfen wurde dem Modell Rechnung getragen, 
das auf der 10. Verwaltungswissenschaftlichen Arbeitstagung des For
schungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für Ver
waltungsv.h..ssenschaften Speyer im Oktober 1983 vorgetragen v,rurde48. 
Anfangspannen bei der Formulierung des Regierungsentwurfs sind 
mittlerweile ausgebügelt. Die Umwidmung von Militärflughäfen in zivile 
Flughäfen ohne Planfeststellung, aber mit Änderungsgenehmigung nach 
§ 6 Abs. 4 Satz 2 LuftVG ist möglich, da insoweit die klassische Unter
nehmergenehmigung im Vordergrund steht. Dies kann hier jedoch nicht 
näher ausgeführt werden. 

g) Die erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts 
für Vorrangprojekte ist angesichts der Situation in den neuen Bundes
ländern als Notlösung noch einleuchtend. Im Hinblick auf § 1 des Be
schleunigungsgesetzes geht sie dennoch wohl zu weit. Sobald eine mit 
der in den alten Bundesländern qualitativ gleichwertige Verwaltungsge
richtsbarkeit in den neuen Bundesländern aufgebaut ist, sollte der Ge
setzgeber zum Nachfassen angehalten werden. 

Der Suspensiveffekt ist gerade bei Verwaltungsakten mit Drittwir
kung keine heilige Kuh. Da die Möglichkeit besteht, die aufschiebende 
Wirkung von Rechtsbehelfen durch das Bundesverwaltungsgericht wie
der anordnen zu lassen, ist § 5 Abs. 2 des Beschleunigungsgesetzes 
rechtlich unbedenklich. 

3. Das Beschleunigungsgesetz bringt somit im Hinblick auf den 
Rechtsschutz für die Betroffenen marginale und geringfügige Korrektu
ren. Problematisch ist lediglich der weite Geltungsbereich des Gesetzes. 

47 Der Grunderwerb rür den Straßenbau unter besonderer Berücksichtigung der 

Enteignung und der vorzeitigen Besitzeinweisung, in: Bartlsperger/Blümel/ 

Schroeter, Ein Vierteijahrhundert Straßenrechtsgesetzgebung. 1980, S. 447 ff. 

(460). 

48 RoneUenjilsch, Luftverkehr5rechtliches Genehmigungs- und Planfcststellungsvcr

fahren, in: Blümel (Hrsg.), Die Vereinheitlichung des Verwaltungsverfahrens

rechts, 1984, S. 125 ff. 
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Der Haupteinwand des Greenpeace-Gutachtens, das Gesetz verstoße 
wegen der pauschalen Ungleichbehandlung der neuen und alten Bundes
länder gegen Art. 3 Abs. 1 GG, ist nämlich nicht ganz von der Hand zu 
weisen. Der Einwand erweist sich freilich, was noch zu zeigen sein 
wird49

, als Bumerang. 

IV. 

1. Weitere Beschleunigungsmöglichkeiten de lege lata wurden an 
anderer Stelle ausführlich dargele~. Durch Projektmanagement und 
-beratung im behördlichen Bereich - nicht durch Privatisierung ! - läßt 
sich gewiß noch Zeit einsparen. Hilfe bei der Projektberatung sollte ins
besondere der Arbeitsausschuß Straßenrecht leisten, wenn er (hoffent
lich!) darum gebeten wird. Auch sind längst nicht alle Standardisierungs
möglichkeiten ausgeschöpft. Schließlich ist an generelle Weisungen und 
an die beratende Aufsicht des Bundes zu denken usw. Ganz vergeblich 
sollte die Beschleunigungsdiskussion der vergangenen Jahre nicht gewe
sen sein. 

2. De lege ferenda schlage ich erneut vor, 

erstens: 

das Beschleunigungsgesetz materiell anzureichern, oder dem ersten 
formellen Beschleunigungsgesetz ein zweites materielles Beschleuni
gungsgesetz folgen zu lassen, in welchem das Abwägungsmaterial und 
die Abwägungsgesichtspunkte für die Fachplanungen entsprechend § 1 
Abs. 5 BauGB aufgelistet und bestimmte Abwägungsfehler für unbe
achtlich oder wenigstens heilbar erklärt werden. 

49 Hierzu unter V. 

SO &nellmfitsch, Beschleunigung von Verkehrsprojekten, Rechtsgutachten, 1991. 
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zweitens: 

§ 46 VwVfG klarstellend so zu fassen, daß an seiner Anwendbarkeit auf 
Abwägungsfehler kein Zweifel mehr besteht (Stichwort: Kausalität der 
Fehler) 

drittens: 

§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB - sinngemäß und inhaltlich verbessert - auf 
die Fachplanungen zu übertragen und 

viertens: 

die Aufhebung von Planfeststellungsbeschlüssen oder Plangenehmi
gungen auszuschließen, wenn die Mängel zugunsten der Kläger durch 
Planergänzung behoben werden können. 

V. 

Daß die Sondersituation in den neuen Bundesländern besondere 
Maßnahmen erfordert, ist unstreitig. 

Ein Beschleunigungsgesetz für die Verkehrsprojekte "Deutsche Ein
heit", welches wesentlich weitergeht als das Beschleunigungsgesetz ist 
durchaus angebracht. Das Gedankenspiel mit den Maßnahmegesetzen 
versperrt dagegen nur den Blick für die Notwendigkeiten und Möglich
keiten. 

Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, daß auch für die sonsti
gen Verkehrsprojekte des Bundes in den neuen Bundesländern Be
schleunigungsbedarf besteht. Doch gilt dies nicht nur für die Verkehrs
projekte des Bundes und nicht nur für die Verkehrsprojekte in den 
neuen Bundesländern oder zur Anbindung der neuen Bundesländer. 
Auch in den aJten Bundesländern dauern vielmehr die Verwaltungsver
fahren viel zu lange. 

Wenn vom Greenpeace-Gutachten der Gleichheitsgrundsatz be
schworen wird, so kann das in der Tat nur bedeuten, daß die Verkehrs-
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wegeplanung in ganz Deutschland zu beschleunigen ist. Der Musterent
wurf für ein Landesstraßengesetz enthält erfreulicherweise bereits Ele
mente des Beschleunigungsgesetzes. Aber das sind nur Ansätze. 

Sinnvoll erscheint ein Probelauf des verschärften Beschleunigungsge
setzes mit vorrangigen Projekten in den neuen Bundesländern. 

Sollte sich - wofür aiies spricht - tatsächlich eine Beschleunigung 
ohne quaJitative Einbuße bei der Planung und ohne signifikante Ein
schränkungen des Individualrechtsschutzes erreichen lassen, dann 
spricht nichts gegen eine Übertragung der Beschleunigungsregelungen 
generell in die Fachplanungsgesetze für Verkehrsprojekte. Die Einheit
lichkeit der Lebensverhältnisse wäre dann vollendet. 

Kurz: Die Verzögerung von notwendigen Verkehrswegeplanungen ist 
keine Altlast aus DDR-Zeiten, sondern eine Last an der wir alle zu tra
gen haben. Jetzt ist der Zeitpunkt, die Last zu mildern. 
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INVESTITIONSMASSNAHMENGESETZE ALS VER

FASSUNGSPROBLEM 

Von Dr. Bernhard Stüer 

Die Einheit Deutschlands hat das deutsche Volk vor große Aufgaben 
gestellt, die Anstrengungen, Mut, persönlichen Einsatz und Opferbereit
schaft von allen Bevölkerungsschichten erfordern. Eine Grundvorausset

zung für den Neubau der staatlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftli
chen Einheit ist die schnelle Entwicklung der Infrastruktur in den fünf 
neuen Bundesländern, die in vielen Bereichen, etwa des Straßenver

kehrs, des Schienennetzes, der Wasserstraßen und der Flughäfen, allen

falls den Nachkriegsstandard gehalten hat und den heutigen Anforde
rungen unbeschränkter Reisemöglichkeiten und eines freizügigen Wa
ren- und Dienstieistungsverkehrs in Europa in keiner Weise genügt. 
Über den Befund besteht weitgehend Einigkeit. Unterschiedlich werden 
die Lösungen beurteilt, mit denen schnelle Abhilfe geschaffen werden 
soU. Auch geht es dabei um das Tempo der Veränderungen, die den 
einen im Interesse eines baldigen wirtschaftlichen Aufschwungs nicht 
schnell genug gehen, von anderen mit Hinweis auf Belange des Umwelt-, 

Natur- und Landschaftsschutzes eher mit Skepsis betrachtet werden. 
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1. GESETZESINITIATIVEN ZUR UMSETZUNG DER VER-

KEllRSPROJEKTE "DElJTSCHE EII'"~HEIT' 

Zur Umsetzung der Verkehrsprojekte "Deutsche Einheit" beabsich
tigt die Bundesregierung1, die Planung für Verkehrswege in den neuen 
Ländern sowie im Land Berlin durch ein Verkehrswegeplanungsbe
schleunigungsgesetz2 zeitlich zu straffen. Außerdem besteht die Absicht, 
durch Investitionsmaßnahmengesetze die Zulassung von bestimmten ln
frastrukturmaßnahmen in den Verkehrsbereichen von Bundesfernstra
ßen, Eisenbahnen und Bundeswasserstraßen durch Gesetz zu regeln3 

und damit den Anforderungen eines für zeitaufwendig geha1tenen förm-

Vgl. dazu die Koalitionsvereinbarung zur Bildung der Bundesregierung v. 

16.1.1991, Gliederungspunkt Xl Ziff. 12, S. 63 sowie Der Bundesminister für 

Verkehr teilt mit: Bundesminister Krause gibt Startschuß für "Verkehrspolitik 

Deutsche Einheit", Januar 1991. 

2 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Beschleu

nigung der Planungen für Verkehrswege in den neuen Ländern sowie im Lande 

Berlin (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) Drs. 12/1092 v. 29.8.1991, 

sowie die Stellungnahme des Bundesrates in seiner Sitzung v. 5.7.1991 (Anlage 2) 

und die Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundes

rates (Anlage 3); vgl. zur verfassungsrechtlichen Einschätzung Michael Ronellen

fitsch, Der Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Ver

kehrswege in den neuen Ländern und im Land Berlin, DVBJ. 1991, 920; Gaßner/ 

Groth/Klinski, Kritik des Entwurfs zum Beschleunigungsgesetz, Berlin, Septem

ber 1991 (maschinenschriftlich); Jan Viebrock, Beschleunigung von Planungsver

fahren und UVP, Informationsdienst Um~ltrecht 3/1991, 113. 

3 Vgl. dazu den Beschluß der Bundesregierung v. 20.8.1991 zum Entwurf eines 

rechtlichen Grundgerüstes für lnvestitionsmaßnahmengesetze zur Umsetzung 

der Verkehrsprojekte "Deutsche Einheit": ''Die Bundesregierung nimmt die Ab

sicht des Bundesminislers ftir Verkehr, auf der Grundlage des v~Jegten rechtlichen 

Grundgerüstes ftir Jnvestitionsmaßnahmengeseae zur Umseaung von Verkehrspro

jekten 'Deutsche Einheit' konkrete Einzelgesetze vorzubereiten sowie die Ausscl!üsse 

des Deutschen BundesJages und die Länder über die Knnzeption, den lnlullt und die 

verfassungsmäßigen Rllhmenbedingungen von Jnvestitionsmaßnahmenge5<1tzen zu 
unterrichten, zustimmend zur Kenntnis.• 
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liehen Raumordnungsverfahrens und Planfeststellungsverfahrens - je
weils mit V mweltverträglichkeitsprüfung und Öff entlichkeitsbeteiligung 
- zu entziehen. Zugleich könnte durch die Gesetzesform der Planung 
der gerichtliche Rechtsschutz auf Fragen des Verfassungsrechts kon
zentriert und das Enteignungsverfahren vor allem durch erweiterte Mög
lichkeiten der sofortigen Besitzeinweisung beschleunigt werden 4. 

Die beiden Vorhaben gehen auf Vorarbeiten zurück, die im Auftrag 
der Bundesregierung von einer Arbeitsgruppe unter Federführung des 
damaligen Staatssekretärs im J ustizministeriwn Klaus Kinkef vorgelegt 
worden sind6. Die Arbeitsgruppe beschreibt zunächst das herkömmliche 
Planungsverfahren, das etwa im Verkehrswegebau durch ein Linienbe
stimmungsverfahren und Raumordnungsverfahren mit UVP und Öf
fentlichkeitsbeteiligung, ein zeitaufwendiges Planfeststellungsverfahren 
wiederum mit UVP und Öff entlichkeitsbeteillgung sowie ein sich bei 
Großvorhaben zumeist anschließendes Gerichtsverfahren vor dem 
Oberverwaltungsgericht in erster Instanz und ggf. bei zugelassener Revi
sion vor dem BVerwG gekennzeichnet sei. Letztlich sei unter bestimm
ten Voraussetzungen noch eine Verfassungsbeschwerde zum BVerfG 
möglich. Zur Verkürzung dieser für unbefriedigend gehaltenen Verfah
ren schlug die Arbeitsgruppe einerseits Beschleunigungsmaßnahmen 
und a_..91dererseits ~1aßnahmegesetze vor, i.n denen konkrete Verkehrs-
wegeprojekte ausgewiesen und eine Legalenteignung der für das Vorha
ben benötigten Grundstücke angeordnet wird. Dies sei nach den verfas
sungsrechtlichen Rahmenbedingungen zulässig, denn auch Maßnahme-

4 Der vorliegende Rahmenentwurf eines rechtlichen Grundgerüstes rür Investi

tionsmaßnahmengesetze bedarf allerdings noch lfer Abstimmung in den weiteren 

Beratungsverfahren. 

5 Rechtliche Möglichkeiten zur Beschleunigung von Planungsverfahren für 

Großinvestitionen in den neuen Bundesländern, vorgelegt w:in der Arbeitsgnippc 

zur Prüfung der Möglichkeiten der Beschleunigung des Baus oder der Änderung 

i!'l..sbe.sonderc von Verkehii;wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR v. 

8.1.1991. 

6 Vgl. auch die vom damaligen Staats5emtär im He55ischen Ministerium für Wirt

schaft und Technik Pasch vorgelegten "Vonchläge zum Planungsrecht", Pressein

fon!Ultion v. 1.10.1990. 
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gesetze seien nach der Rechtsprechung des BVerfG weder allgemein 
verfassungswidrig noch unterlägen sie strengeren verfassungsrechtlichen 
Anforderungen. Da durch eine solche Gesetzesplanung allerdings in be
rechtigte Interessen Beteiligter eingegriffen werde, müsse aus rechts
staatlichen Gründen an die Stelle der sonst erforderlichen Öffentlich
keitsbeteiligung ggf. ein vom federführenden Bundestagsausschuß 
durchzuführendes Anhörungsverfahren treten. Die Verkehrswegepla
nung durch Gesetz wird im übrigen in zweifacher Hinsicht als Problem 
gesehen: Im Gegensatz zum Planfeststellungsbeschluß, der einer verwal
tungsgerichtlichen Prüfung unterliegt, ist der Rechtsschutz des Bürgers 
auf die Erhebung einer Verfassungsbeschwerde verkürzt und schon we
gen der geringeren Kontrolldichte und Kontrollreichweite insbesondere 
im Bereich der Überprüfung von Sachverhaltsannahmen weit weniger 
effektiv. Außerdem begegne ein Gesetz, das die Enteignung ausspreche 
und sich damit einer fachgerichtlichen Überprüfung entziehe, Bedenken 
im Hinblick auf Art. 14 IIl GG. Eine solche Legalenteignung7 sei zwar 
nicht völlig ausgeschlossen, aber nur in eng begrenzten Ausnahmefällen 
zulässig. Im Hinblick auf die in den neuen Bundesländern vorliegende 
Ausnahmesituation sei eine solche verfassungsrechtliche Rechtfertigung 
jedoch gegeben8

. 

Auf der Grundlage dieser verfassungsrechtlichen Einschätzung legte 
der Bundesverkehrsminister den Entwurf eines rechtlichen Grundge
rüstes für Investitionsmaßnahmengesetze zur Umsetzung der Verkehrs
projekte "Deutsche Einheit" vor9

. Der Rahmenentwurf sieht eine un-

7 Die Enteignung durch Gesetz i.S. des An. 14 III 2 GG (Legalenteignung) ist da

bei dadurch gekennzeichnet, daß das Gesetz selbst und unmittelbar mit seinem 

Inkrafttreten ohne weiteren Vollzugsakt konkrete und individuelle Rechtsposi

tionen entzieht, die nach An. 14 1 1 GG gewährleistet sind, vgl. BVerfGE 45, 297 

(U-Bahnbau). 

8 Die Kinke/-Al'beitsgruppe verweist dazu aur die in einer Anlage 2 aus fachlicher 

Sicht dargelegten Gründe. 

9 Bei den Verkehrsprojekten "Deutsche Einheit" handelt es sich um folgende Ver

kehrswegevorhaben: Schiene: Lübeck/Hagenow-Stralsund, Hamburg-Büchen

Berlin, Uelzen-Salzwedel-Stendal, Hannover-Stendal-Berlin, Helmstedt-Magde• 

burg-Berlin, Eichenberg-Halle, Bebra-Erfurt, Nürnberg-Erfurt-Halle/Leipzig-
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mittelbare Zulassung des Bauvorhabens durch Gesetz (§ 1 IMG-E), die 

Möglichkeit ergänzender Festlegungen nach Inkrafttreten des Gesetzes 

(§ 2 IMG-E), die Zuiässigkeit der Enteignung sowie des dafür zu be
achtenden Verfahrens (§ 3 IMG-E), die sofortige Besitzeinweisung vor 
Abschluß des Enteignungsverfahrens (§ 4 IMG-E)10 sowie ein verein
fachtes Verfahren in Fällen ungeklärten Eigentums (§ 5 IMG-E) vor11. 

Das jeweilige Vorhaben wird dabei unmittelbar durch das Gesetz zuge
lassen und in Anlagen zum Gesetz auch in Karten und Plänen beschrie
ben. Das Gesetz hat Konzentrationswirkung in dem Sinne, daß weitere 
behördliche Entscheidungen nicht erforderlich sind. Auch werden alle 

öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens 
und den durch die Pläne Betroffenen rechtsgestaltend geregelt (§ 1 
IMG-E12

). Der Bundesminister für Verkehr wird zu gesetzesausfüllen-

Berlin, Leipzig-Berlin; Straße: Lübed:-Bundcsgreme (Stettin), Hannover-Mag

deburg-Berlin, Nürnberg-Leipzig-Berlin, Göttingen-Halle, Magdeburg-Halle, 

Bad Hersfeld/Kassel-Erfurt-Dresden-Görlitz, Erfurt-Schweinfurt; Wasserstraße: 

MittellandkanalfE\be-Havel-Kanal/Havel. 

10 Die Regelung ist mit einigen Verschärfungen§ 18 f FStrG nachgebildet. 

11 Vgl zur verfassungsrechtlichen Einschätzung solcher Vorhaben Michael Ronel-

Jenfitsch, DöV 1991, 771; ders·., Beschleunigung von \lerkchrs-projckicn, Rechts-

gutachten, Berlin 1991 (maschinenschriftlich); Gaßner/Groth/Klinski, Kritik des 

Entwurfs zum Beschleunigungsgesetz, Berlin, September 1991 (maschinenschrift

lich). 

12 § l IMG-E (Zulassung des Vorhabens) 

(1) Zur Herstellung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im gesamten 

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland il;t als Teil der hierfür notwendigen 

Infrastruktur die Eisenbahnslrecke/Bundesfemstraße/Bundeswasserstraße 

... im Abschnitt „. einschließlich der für den Betrieb des Verlcehrsweger; 

notwendigen Anlagen zu bauen/auszubauen. Der Bau/ Ausbau erfolgt nach 

Plänen, die diesem Gesetz als Anlagen beigefügt sind. 

(2) Durch dieses Gesetz ist die Zulässigkeit der Baumaßnahme einschließlich 

der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Aniagcn im Hinblick aui alle 

von ihr berührten öffentlichen Belange festgestellt. Weitere behördliche 

Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verlei

hungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen 

sind nicht erforderlich. Mit diesem Gesetz werden alle öffentlich-rechtlichen 
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den Rechtsverordnungen ermächtigt, um erforderlichenfalls Planände

rungen vorzunehmen. Die Planfeststellungsbehörde kann ggf. zusätzliche 

planausfüllende Regelungen treffen(§ 2 IMG-E13
). Die Enteignung zu

gunsten des Vorhabensträgers wird dabei allgemein für zulässig erklärt, 

soweit sie zur Ausführung des Bauvorhabens notwendig ist (§ 3 IMG
E14). In solchen Fä!1en kann auch eine vorzeitige Besitzeinweisung er-

Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den durch die Pläne 

betroffenen rechtsgestaltend geregelt. 

13 § 2 IMG-E (Ergänzende Regelungen) 

(1) Der Bundesminister für Verkehr wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

ohne Zustimmung des Bundesrates die Pläne nach § 1 unter Einhaltung der 

Grundzüge der Planung zu ändern, soweit nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 

Tatsachen bekannt werden, die der Ausführung des Vorhabens nach den ge

troffenen Festsetzungen entgegenstehen. Der Bundesminister für Verkehr 

hat dabei eine AVwägung aller betroffenen Belange vonunehmen. 

(2) Die nach dem BBahnG/FStrG/BWaStraG für Planfeststellungen zuständige 

Behörde hat zusätzliche Regelungen zu treffen, 1. soweit ihr die abschlie

ßende Entscheidung in den Plänen nach § 1 oder einer Rechtsverordnung 

nach Absatz 1 vorbehalten ist, 2. wenn nicht vorhersehbare Wirkungen des 

Vorhabens oder der den Plänen nach § 1 oder einer Rechtsverordnung nach 

Abs. 1 entsprechenden Anlagen auf die benachbarten Grundstücke erst nach 

Inkrafttreten dieses Gesetzes auftreten und der Betroffene Vorkehrungen 

oder die Errichtung und UnrerhaUung von Anlagen verlangt, welche die 

nachteiligen Wirkungen ausschließen, 3. soweit es sich um Planänderungen 

von unwesentlicher Bedeutung handelt. Die Behörde trifft die ihr nach S. 1 

übertragenen Regelungen durch Beschluß. Auf das Verfahren finden die für 

die Planfeststellung geltenden vcrwaltungsverfahrensrechtlichen Vorschrif

ten Anwendung. 

(3) Über die Gültigkeit der Rechtsverordnungen nach Abs. 1 entscheidet auf 

Antrag das BVerwG im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit. Auf das Verfahren 

finden die Vorschriften des§ 47 VwGO entsprechende Anwendung. 

14 § 3 IMG-E (Enteignungsentschädigung. Enteignung.werfahren, gerichtliches Ver

fahren) 

(1) Die Enteignung zugunsten der Träger der Vorhaben ist zulässig, soweit sie 

zur Ausführung der in den Plänen nach § 1 und § 2 l und II festgestellten 

Bauvorhaben notwendig ist. 

(2) Für die Enteignungsentschädigung gelten die §§ 93 bis 102 BauGB. 
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folgen, wenn sich der Eigentümer oder Besitzer weigert, unter Vorbe
halt seiner Entschädigungsrechte den Besitz eines für den Bau oder die 
Änderung des Verkehrsweges benötigten Vorhabens zu überlassen. 
Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht15. In Fällen ungeklärten Ei-

(3) Das Enteignungsverfahren richtet sich nach den §§ 104 - 122 BauGB mit 

der Maßgabe, daß für die vorzeitige Besitzeinweisung(§ 116 BauGB) der§ 4 

dieses Gesetzes gilt. 

(4) Für das gerichtliche Verfahren zur Überprüfung der Entscheidungen der 

Enteignungsbehörde gelten die§§ 217 bis 232 i.V.m. § 246 a 1 S. 1 Nr. 17 

BauGB entsprechend. 

15 § 4 IMG-E (Vorz.eitige Besitzeinweisung) 

(1) Weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz eines für den Bau 

oder die Änderung des Verkehrsweges benötigten Grundstücks durch Ver

einbarung unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu überlassen, so 

hat die Enteignungsbehörde den Träger des Vorhabens auf Antrag in den 

Besitz einzuweisen. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen nach Eingang des An

trages auf Besitzeinweisung mit den Beteiligten mündlich zu verhandeln. 

Hierzu sind der Träger des Vorhabens und die Betroffenen zu laden. Dabei 

ist den Betroffenen der Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die La

dungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffenen auf

zufordern, etwaige Einwendungen gegen den Antrag vor der mündlichen 

Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzureichen. Sie sind außerdem 

darauf hinzuweisen, daß auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf Be

sitzeinweisung und andere im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden 

werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist, hat die Enteig

nungsbehörde diesen bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung in einer 

Niederschrift festzustellen oder durch einen Sachvel'!itändigen ermitteln zu 

lassen. Den Beteiligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des Ermitt

lungsergebnisses zu übersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist dem Antragsteller und den Be

troffenen spätestens zwei Wochen nach der mündiichen Verhandlung zuzu

stellen. Die Besitzeinweisung wird in dem von der Enteignungsbehörde be

zeichneten :leitpunkt wirksam. Dieser :leitpunkt soll auf höchstens zwei Wo

chen nach Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Besitzeinweisung 

an den unmittelbaren Besitzer festgesetzt werden. Durch die Besitzein-
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gentums kann die kommunale Aufsichtsbehörde auf Antrag der Enteig
nungsbehörde einen Vertreter des Eigentümers bestellen (§ 5 IMG-

~L 1~ 

Ern). Es besteht offenbar die Absicht", das Maßnahmegesetz zunächst 
an kleineren Neubauvorhaben zu erproben . 

An diesen Rahmenentwurf zu Investitionsmaßnahmengesetze stellen 
sich eine Reihe von Fragen, die von rechtspo!itischen und verwaltungs
praktischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen bis zur verfassungsrechtli
chen Zulässigkeit von solchen Maßnahmegesetzen reichen. Ist der Ge
setzgeber überhaupt zu einer solchen, die Fachverwaltung verdrängen
den Planungsentscheidung ausgerüstet? Wie wird die als Anlage vorge
sehene Planung solcher Großvorhaben bekanntgemacht? Wo bleiben 
UVP und Bürgerbeteiligung? Welche Bindungswirkungen entfaltet das 
Gesetz für das nachfolgende Enteignungs- und Entschädigungsverfah
ren? Hat der Betroffene überhaupt noch Möglichkeiten, sich gegen die 
Inanspruchnahme seines Grundeigentums zu wehren, wenn bereits der 
Hinweis auf die Flächeninanspruchnahme nach dem Maßnahmegesetz 
für eine vorzeitige Besitzeinweisung ausreicht und weitere Vorausset-

weisung wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der Träger des Vorha

bens Besitzer. Der Träger des Vorhabens darf auf dem Grundstück das im 

Anrrag auf Besirzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben und die dafür erior

derlichen Maßnahmen ln:ffen. Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist 

sofort vollziehbar. 

(5) Der Träger der Baulast für den Verkehrsweg hat für die durch die vorzeitige 

Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile Entschädigung zu lei

sten, soweit die Nachteile nicht durch die Verzinsung der Geldentschädigung 

für die Entziehung oder Beschränkung des Eigentums oder eines anderen 

Rechts ausgeglichen werden. Art und Höhe der Entschädigung sind von der 

Enteignungsbehörde in einem Beschluß festzusetzen. 

16 § 5 IMG-E (Vertreter des Eigentümers) 

Sind die Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück ungeklärt, so hat die 

kommunale Aufsichtsbehörde der Gemeinde, in der das betroffene Grundstück 

liegt, in den Fällen der §§ j und 4 aui Antrag der Enteignungsbehörde innerhalb 

von zwei Wochen nach Antragstellung einen Vertreter des Eigentümers zu be

stellen. § 16 III und IV VwYrG findet Anwendung. 

17 Gedacht ist im Bereich des Straßenbaus etwa an die Autobahnstrecke Halle

Magdeburg. 
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zungen nicht erforderlich sind? Welche Rechte haben die nicht in ihrem 
Eigentum unmittelbar in Anspruch genommenen Bürger oder gar die 
anerkannten Verbände? Bleibt der Rechtsschutz des Bürgers nicht auf 
der Strecke? Reichen die vorgeschlagenen Beschleunigungsmaßnahmen 
nicht bereits aus, so daß wir auf die Umsetzung der Verkehrsprojekte 
zur Herstellung der Einheit Deutschlands auch ohne lnvestitionsmaß

nahmengesetze ausreichend vorbereitet sind? Fragen über Fragen, von 
denen hier nur die verfassungsrechtliche Zulässigkeit solcher Maßnah
megesetze erörtert werden soll. 

2. VERFASSUNGSRECHTLICHE AUSGANGSPUNKTE 

Der Rahmenentwurf für lnvestitionsmaßnahmengesetze sieht eine 
Verkehrswegeplanung durch Gesetz vor, regelt aber zugleich insbeson
dere hinsichtlich ergänzender Vorschriften und Entscheidungen sowie 
vor allem hinsichtlich des Enteignungsverfahrens und der Entschädigung 
ein Verwaltungsverfahren, das sich an den eigentlichen Gesetzesbe
schluß anschließt. Bezogen auf das jeweilige Verkehrsprojekt handelt es 
sich um ein Einzelfallgesetz, das die Zulässigkeit eines konkreten Vor
habens mit individuellem Regelungscharakter verbindlich und vom 
Grundsatz her abschließend festlegt. Das Gesetz ist zugleich Maßnah
megesetz in dem Sinne, daß die konkrete Planungsentscheidung durch 
den Gesetzgeber selbst getroffen wird und das Gesetz an die Stelle aller 
sonst erforderlichen behördlichen Entscheidungen, insbesondere eines 
Planfeststellungsverfahrens, tritt. 

Einzelfallgesetze und Maßnahmegesetze sind zwar nach der 
Rechtsprechung des BVerfG nicht grundsätzlich unzulässig18. Erhöhte 

18 BVerfG, Urt. v. 20.7.1954 - 1 BvR 459/52 - BVerfGE 4, 7 (Investitions

hilfegesetz); Urt. v. 29.7.1959 - 1 BvR 394/58 - BVerfGE 10, 89 (Großer Erft· 

verband); Urt. v. 25.6.1968 - 2 BvR 251/63 - BVerfGE 24, 33 (Vertragsgesetz); 

Urt. v. 18.12.1968 - 1 BvR 638, 673/64 und 200, 238, 249/65 - BVerfGE 24, 367 

(Deichurteil); B. v. S.3.1974 - 1BvL17/72 - BVerfGE 36, 383 (Lastenausgleich 
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verfassungsrechtliche Anforderungen können sich im Hinblick auf Art. 

19 IV GG und das in Art. 20 I GG niedergelegte Rechtsstaatsgebot je

doch daraus ergeben, daß das Gesetz die sonst übiiche Verwaltungsent
scheidung verdrängt und hierdurch den Rechtsschutz des Bürgers ver
kürzt. Außerdem sind Gesetze, die unmittelbar Enteignungen anordnen, 
wegen der geringen Möglichkeiten einer gerichtlichen Nachprüfung im 
Hinblick auf Art. 14 III GG nur im Ausnahmefall zulässig. Mischformen 
zwischen Legalenteignung und Administrativenteignung hält das 
BVerfG aus diesen Gründen sogar für gänzlich unzulässig19

• 

Der Gesetzgeber kann zwar einen aktuellen Handlungsbedarf wie 
etwa die Investitionshilfe für die Montanindustrie20

, die Bildung eines 
Wasserverbandes mit Zwangsmitgliedschaft21, den Abschluß internatio

naler Verträge auch mit dem Ausschluß von Rückerstattungsansprü-

- Unfallversicherung); Urt. v. 8.7.1976 - 1 BvL 19 und 20/75, 1 BvR 148/75 -

BVerfGE 42, 263 = DVBI. 1976, 710 (Contergan); B. v. 10.5.1977 - 1 BvR 

514/68 und 323/69 - BVerfGE45, 297 = DVBI. 1978, 44 = NJW 1977, 2349 (U

Bahnbau); B. v. 8.8.1978 - 2 BvL 8/88 - BVcrfGE 49, 89 = DVBL 1979, 45 = 
NJW 1979, 359 (Schneller Brüter Kalkar}; Urt. v. 1.3.1979 - 1 BvR 532, 533/77, 

4i9/78 und i BvL 2i/78 - BVcriGE 50, 290 {Mitbestimmung); B. v. i2.6.1979 

- 1 BvL 19/76 - BVerfGE 52, 1 = NJW 1980, 987 (Kleingarten); Urt. v. 

28.2.1980 - 1 BvR Sf17/78 - BVerfGE 53, 257 (Versorgungsausgleich); B. v. 

10.3.1981 - 1 BvR - BVerfGE 56, 249 = DVBL 1981, 542 (Dürkheimer Gon

delbahn); B. v. 19.6.1985 - 1BvL57/79 - BVerfGE 70, 191 = DVBI. 1986, 94 

(Fischereibezirke); B. v. 4.12.1985 - 1 BvL 23/84 und 1/85; 1BvR439, 652/84 -

BVcrfGE 71, 230 (Vergleichsmiete Kappungsgrenze); BVerfG, B. v. 24.3.1987 -

1 BvR 1046/85 - BVerfGE 74, 264 = DVBI. 1987, 466 = DöV 1987, 488 m. 

Anm. Ludwig Gramlich 596 (Boxberg); vgl. auch BVerwG, Urt. v. 12.7.1985 - 4 C 

40.83 - BVerwGE 72, 15 = DVBL 1985, 1141 (Sperrgrundstück Rhcin-Main

Donaukanal). 

19 B. v. 105.1977 - 1 BvR 514/68 und 323/69 - BVcrfGE 45, 297 = DVBI. 1978, 

44 (U„Bahnbau). 

20 BVerfGE 4, 7 (Investitionshilfegesetz). 

21 BVerfGE 10, 89 (Großer Erftvcrband): «Maßnahmegesetze sind als solche weder 

unzuliissig noch unterliegen sie einer strengeren ver{QSSUllgsrechtlichen Prüfung als 

andere Gesetze" (BVerjGE 4, 7 {18} ). 
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chen22, den Lastenausgleich zwischen den Trägern der gesetzlichen 
Unfallversicherung23, die Gründung eines Hilfswerks für behinderte 

- - ..,..1 . - - - - - - - . . -
Kinder~ auch mit dem Ziel, bereits begründeten Rechten einen neuen 
Inhalt zu geben, die Mitbestimmung der Arbeitnehmer25

, die Neurege
lung des Versorgungsausgleichs zwischen geschiedenen Ehegatten26 

oder Begrenzungen im Mietrecht27 zum Anlaß von konkreten Gesetzge
bungsentscheidungen nehmen. Problematisch sind jedoch gesetzgebe
rische Maßnahmen, mit denen der Gesetzgeber die Trennlinie zur Ver
waltung überschreitet und typische Verwaltungsaufgaben an sich zieht. 
Ebenso problematisch sind durch den Gesetzgeber selbst verfügte Ent
eignungen, weil auch sie dem typischen Bild des Gesetzgebungshandelns 
nicht entsprechen und zu einer bedenklichen Verkürzung des Rechts
schutzes des Bürgers führen28

• 

Das BVerfG unterscheidet dabei zwischen der an der Privatnützig
keit und Sozialpflichtigkeit des Eigentums orientierten Inhalts- und 
Schrankenbestimmung des Gesetzgebers durch Regelungen nach Art. 14 

22 BVerfGE 24, 33 (Vertragsgesetz): "Der Bundesgesetzgeber kann die durch das 

BVerfGG geschaffene Verfassungsbeschwerde ausschließen, sofern er dabei das GG 

beachtet." l\uch werde- der in Art. 19 IV GG subsidiär vorgesehene !lechtsweg zu 

den ordentlichen Gerichten nicht dadurch eröffnet, daß die Verfassungsbe

schwerde durch den Gesetzgeber nicht zugelassen werde. Denn die Gesetzge

bung gehöre nicht zur öffentlichen Gewalt i.S. des Art. 19 IV GG. 

23 BVerfGE 36, 383 (Lastenausgleich - Unfallversicherung) mit Hinweis auf 

BVerfGE 25, 371. 

24 BVerfGE 42, 263 (Contergan). Art. 14 l 2 GG ermächtige den Gesetzgeber viel

mehr - unter bestimmten Voraussetzungen -, in bereits begründete Rechte ein

zugreifen und ihnen einen neuen Inhalt zu geben (BVerfGE 31, 275). Vgl. zur 

verfassungsrechtlichen Einschätzung auch Lerke Oster/oh, Eigentumsschutz, So

zialbindung und Enteignung bei der Nutzung von Boden und Umwelt, DVBL 

1991, 906. 

25 BVcrfGE 50, 290 (Mitbestimmung). 

26 BVerfGE 53, 257 (Versorgungsausgleich). 

27 BVerfGE 71, 230 (Vergleichsmiete - Kappungsgrenze). 

28 Vgl. auch die Beiträge in Willi Blümel (Hng.), Aktuelle Probleme des Enteig· 

nungsrechts, Speycrer FoJSChungsberichte, Speyer 1982. 
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1 2 GG und dem Wohle der Allgemeinheit dienenden Enteignungen 

nach Art. 14 III GG, die am Bilde der Güterbeschaffung im Sinne der 

kiassischen Enteignungen auf den voilständigen oder teiiweisen Entzug 
des Eigentums gerichtet sind. Die Enteignungen sind dabei wiederum 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zulässig. Der Gesetzgeber 
hat allerdings nicht die freie Wahl zwischen Administrativ- und 

Legalenteignung, wie der Wortlaut des Art. 14 III 2 GG nahelegen 
könnte. Das BVerfG hat vielmehr die Legalenteignung seit dem 
Deichurtei129 nur in eng begrenzten Ausnahmefällen für zulässig erklärt. 
Die Begrenzung unmittelbarer gesetzgeberischer Enteignungsanordnun

gen leitet das BVerfG aus der grundsätzlichen Notwendigkeit eines um
fassenden Rechtsschutzes bei enteignenden Eigentumseingriffen und 
dem Gebot ab, das Eigentum sozusagen auch verfahrensmäßig durch 
eine Kaskade mehrerer Einzelakte zu sichern, die nur bei einem Zu
sammenwirken sowohl des Gesetzgebers als auch der vollziehenden 
Verwaltung den gewünschten gemeinwohlbezogenen Erfolg herbeifüh-

29 BVerfGE 24, 367: "Durch die Zulassung der Legalenteignung wird dieser dem 

Gnmdrecht wesensmäßig zugehörige Rechtsschutz entscheidend gemindert. Wählt 

der Gesetzgeber an Stelle der Enteignung durch Verwaltungsakt die Enteignung 

durch Gesetz, so schließt er damit den nach An. 19 IV GG garantierten Rechtsweg 

zu den zuständigen Gerichten aus, weil die Gesetzgebung nicht zur öffentlichen Ge

walt i.S. dieser Verfassungsl'Orschrift gehört (BVerfGE 24, 33). Die richterliche Prü

fung, ob die Enteignung gegenüber dem einzelnen Gnmdrechtsträger zulässig isc, ist 

damit nicht möglich. Wird aber beriicksichtigl, daß die Legalenteignung wesensmä

ßig Verwaltung durch Gesetz ist und daß es gerade die Aufgabe des An. 19 IV GG 

ist, Exekutivakte einer effekliven gerichtlichen Kontrolle zu unter.-.'erfen, so wird da

mit die Abwehrmöglichkeit des Grundrechtsträgers in einem wesentlichen Punkl ver

künt. Auch werden häufig vollendete Tatsachen geschaffen, die nur schwer beseitigt 

werden können. 

Die Sicherung des Gtundrec/Us beruhl nach dem GG auf der Vorstellung. daß Ent

eignungsgesetzgebung und Enteignungsakt in verschiedenen Händen ruhen. Es han

deir sich hierbei nicht nur um eine formaie Komperenzveneiiung, sondern um eine 

Abgrenzung, die dem rechlsslaatlichen System des Grundrechtsschutzes im Bereich 

der Eigentumsordnung zugrundeliegt.. Dieses System wird aber in Frage gestellt, 

~n dem Eigentümer durch einen Hoheitsakt, der zwar als Gesetz ergeht, in seinem 

sachlichen Gehall aber einen Vollzugsakt darstellt, der Rechlsschutz entzogen wird." 
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ren können. Fehlt ein Glied in dieser Kette durch die fehlende Mitwir

kung des Gesetzgebers oder der Verwaltung, so mangelt es grundsätz
iich an der für die Enteignung erforderiichen hohen Legitimation. Soi

che durch das Handeln nur des Gesetzgebers begründete "Webfehler" in 
dem rechtlichen Grundgerüst können nur dann hingenommen werden, 

wenn etwa in aktuellen Notlagen eine Mitwirkung der planenden und 

vollziehenden Verwaltung nicht möglich erscheint. Bei der Hamburger 
Flutkatastrophe sah das BVerfG eine solche Ausnahmesituation für die 
Überführung der Deiche in öffentliches Eigentum als gegeben an. 

Um der Gefahr einer im Liebte der Eigentumsgarantie nicht hinzu
nehmenden Verkürzung des Rechtsschutzes entgegenzuwirken, hält das 
BVerfG die Vermischung von Legal- und Administrativenteignung 

überhaupt für unzulässig. Am Beispiel eines planfeststellungsbedürftigen 
Vorhabens für den U-Bahnbau in Hamburg hat das Gericht dazu dar
gelegt, daß die Rechtmäßigkeit der Enteignung im Regelfall zunächst 
eine gesetzliche Ermächtigung voraussetzt, in der das Vorhaben seine 
Rechtsgrundlage findet. Sodann bedarf es eines Hoheitsaktes der Ver
waltung, der das Vorhaben vom Grundsatz her zuläßt. Schließlich dient 

das Enteignungsverfahren der verfassungsrechtlich gebotenen Prüfung, 
ob die konkrete Enteignung gegenüber dem einzelnen Betroffenen ge

rechtfertigt ist Diese Erforderlichkeit der Enteignung ist bei entspre
chender gesetzlicher Grundlage und nach Zulassung des Vorhabens 
durch die Verwaltung in jedem Einzelfall zu prüfen. Eine Vermischung 
von Legal- und Administrativenteignung etwa dadurch, daß zwar ein Ge

setz das Vorhaben rechtfertigt, es auch auf dieser Grundlage durch die 
Verwaltung planfestgestellt wird, sodann aber ein grundsätzlich ebenfalls 
von der Verwaltung durchzuführendes Enteignungsverfahren durch ge
setzliche Regelung (teilweise) ersetzt wird, genügt nach Auffassung des 

BVerfG diesem Modell des auf der Gewaltenteilung basierenden ge

stuften Zusammenwirkens von Gesetzgeber und Verwaltung nicht und 
ist daher verfassungsrechtlich unzulässig30. Diese Mischung von Gesetz-

30 BVerfGE 45, 1.97: Der aus der Verfassung sich ergebende Anspruch aur eine um

fassende gerichtliche Prüfung sei in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ausge

schlossen, wenn die einfachgcsctzliche Regelung die für die konkrete Enteignung 
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gebung und Verwaltung berühre auch die rechtsstaatliche Ordnung und 
sei mit dem von der Verfassung garantierten Anspruch auf einen umfas
senden und effektiven Rechtsschutz nicht vereinbar. 

Die Zulassung des Vorhabens durch Verwaltungsentscheidung kann 
dabei aufgrund der von ihr ausgehenden Bindungswirkung eine enteig
nungsrechtliche Vorwirkung haben und daher bereits an den Gemein
wohlanforderungen in Art. 14 III GG zu messen sein. Dies hat das 
BVerfG in der Boxberg-Entscheidung31 am Beispiel der mit der Anord
nung der Flurbereinigung verbundenen enteignungsrechtlichen Vorwir
kungen dargelegt. Wird bereits in dieser vorangehenden Verwaltungs
entscheidung eine Regelung mit Bindungswirkung für das nachfolgende 
Enteignungsverfahren getroffen, so unterliegt auch dieses Verwaltungs
handeln bereits den Gemeinwohlanforderungen des Art. 14 III GG. 

Der verfassungsrechtliche Befund führt damit zu folgendem Zwi
schenergebnis: Einzelfall- und Maßnahmegesetze, in denen der Ge
setzgeber auf einen ihm dringend erscheinenden aktuellen Handlungs
bedarf reagiert, sind verfassungsrechtlich zulässig. Gesetze, mit denen 
unmittelbar, ohne zusätzliches, von der Verwaltung durchgeführtes Vor
habenzulassungs- und Enteignungsverfahren, Enteignungswirkungen im 
Sinne des Art. 14 III 2 GG eintreten sollen, sind vor allem wegen der 
dadurch bewirkten Verkürzung des grundrechtlich gebotenen umfassen
den Rechtsschutzes nur in Ausnahmefällen zulässig und stehen vor ho
hen verfassungsrechtlichen Legitimationsanforderungen. Vermischungen 
von Legislativ- und Administrativenteignungen sind nach der bisherigen 
Rechtsprechung des BVerfG generell unzulässig. Gehen von der das 

zunächst wesentliche Frage, ob der Zugriff auf das Eigentum überhaupt zulässig 

ist, beseitigen könnte. Die Eigentumsgarantie verlöre - so das BVerfG gerade 

im Bereich des schwerwiegenden Zugriffs auf das Eigentum - bei der Enteig

nung - ihre den Grundrechtsträger schützende Funktion. Nur wenn die konkre

te Enteignung vom Wohl der Allgemeinheit gefordert wird, sei der Betroffene 

'\terpflkhtet, den Zuo--:ff auf sein Eigentum zu dulden. 

31 BVerfGE 74, 264: "Schließüch erfordert auch der grurulrechtüch garantierte An

spruch auf einen umfassenden und effektiven Rechlsschutz, daß die verfassungsge

richt/iche Prüfung nicht erst bei der konkreten Durchjührung der Planungsentschei

dung allSt!tzt (vgl. BVerjGE 45, 297 - U-Bahnbau)." 
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Vorhaben zulassenden Planungsentscheidung Vorwirkungen für das 
Enteignungsverfahren aus, so muß bereits dieser Zulassungsakt den ent· 
eignungsrechtlichen Anforderungen der besonderen Gemeinwohlbezo· 
genheit in Art. 14 III GG genügen. 

3. DIE GESETZLICHEN REGELUNGSTATBESTÄNDE DES 

RAHMENEN1WURFS ZU INVESTITIONSMASSNAHMEN

GESETZEN 

Der Rahmenentwurf zu Investitionsmaßnahmengesetzen auf dem 
Gebiet der Verkehrswegeplanung sieht die Projektzulassung durch Ge· 
setz vor. Mit diesem Gesetz werden alle sonst erforderlichen öffentlich· 
rechtlichen Verwaltungsentscheidungen ersetzt und alle öffentlich· 
rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den 

durch die Pläne Betroffenen rechtsgestaltend geregelt (§ 1 IMG·E). Das 
Gesetz hat danach Konzentrationswirkung im Hinblick auf andere sonst 
erforderliche behördliche Entscheidungen und Bindungswirkung für die 
rechtsgestaitende Regeiung des Rechtsverhäitnisses der von der Pianung 
Betroffenen. AUerdings wird dfo Enteignung selbst nicht in dem Gesetz 
geregelt, sondern bleibt einem in der Hand der Verwaltung liegenden 
Enteignungsverfahren, das sich in seinen Grundzügen nach §§ 104 - 122 
BauGB richtet, vorbehalten. Auch die Enteignungsentschädigung wird 
nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 93 - 103 BauGB festgesetzt. 
Die Entscheidungen der Enteignungsbehörde unterliegen sodann in 
entsprechender Anwendung der§§ 217 - 232i.V.m.§246a1S.1Nr.17 
BauGB der gerichtlichen Überprüfung. 

Mit diesen Regelungen sieht der Rahmenentwurf keine Enteignung 
durch Gesetz vor, sondern verweist die Enteignung und die Entschädi· 
gung in ein besonderes Verwaltungsverfahren, das dem Enteignungs· 
und Entschädigungsverfahren des BauGB nachgebildet ist. Der wesent· 
liche Unterschied zu den "üblichen" solchen Vorhaben zugrundeliegen· 
den Regelungen besteht darin, daß das Vorhaben selbst nicht aufgrund 
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eines Gesetzes durch die planende Verwaltung im Wege der Planfest
stellung zugelassen wird, sondern diese Zulassungsentscheidung durch 
das Gesetz seihst getroffen wird. Die Entscheidung des Gesetzgebers 
über die Projektzulassung hat rechtsgestaltende Wirkungen, indem sie 
alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Vorhabensträger 
und den durch die Pläne Betroffenen verbindlich regelt und umgestaltet. 
Die Enteignung findet auf der Grundlage dieser Bindungswirkung in ei

nem gesonderten Verfahren statt. 

Die weitreichende Bindungswirkung der Projektentscheidung des 
Gesetzgebers kommt auch in den vereinfachten Voraussetzungen für 
eine vorzeitige Besitzeinweisung zum Ausdruck. Weigert sich der 
Betroffene, den Besitz für ein durch Gesetz festgestelltes Vorhaben zu 
überlassen, hat die Enteignungsbehörde den Träger des Vorhabens auf 
Antrag in den Besitz einzuweisen. Weiterer Voraussetzungen bedarf es 
nicht (§ 4 1 IMG-E). 

4. UNTERSCHIEDE IM VERFAHRENSABLAUF UND IM 

RECHTSSCHUTZ GEGENÜBER SONSTIGEN, DIE ENT

EIGNUNG ERMÖGLICHENDEN PROJEKTZULASSUNGEN 

Der Rahmenentwurf weist damit sowohl im Verfahrensablauf als 
auch hinsichtlich der Rechtsschutzmöglichkeiten erhebliche Unter
schiede zu den sonstigen, die Enteignung ermöglichenden Projektzulas
sungen auf. 

Gemeinwohlbezogene Vorhaben der öffentlichen Hand bedürfen ei
ner gesetzlichen Grundlage aus der sich die Legitimation des Vorhabens 
mit Gesetzeskraft ergibt. Außerdem bedarf die Enteignung eines Geset
zes, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt (Art. 14 III 2 GG). 
Die Entschädigung ist dabei unter gerechter Abwägung der Interessen 
der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen (Art. 14 III 3 GG). 
Diesem zumeist zweigeteilten, auf die Projektlegitimation und Ent
eignung gerichteten gesetzlichen Regelungssystem schließt sich ein 



37 

ebenfalls mindestens zweigeteiltes Verwaltungsverfahren an, das sich in 

die konkrete Projektzulassung i.d.R. durch Planfeststellung oder ver

gleichbares Verwallungshandeln und in das Enteignungsverfahren glie
dert. So gesehen liegt der Verwirklichung solcher gemeinwohlbezogener 

Vorhaben ein Verfahren in zwei Ebenen (zusammenwirkendes Handeln 
des Gesetzgebers und der Verwaltung) und in zumeist vier Arbeits

schritten (Gesetzgebung als Grundlage der Projektzulassung und Ent
eignung - Verwaltungshandeln als Realisierung der Projektzulassung 
und Enteignung) zugrunde. Das eine baut dabei auf dem anderen auf. 

Diese Teilung in Handeln von Gesetzgebung und Verwaltung stellt 
ein mit mehrfachen Sicherungen versehenes Gesetzgebungs- und Ver
waltungsverfahren sicher. Die beiden Teile der Gesetzgebung (Projekt

zulassung und Enteignung) beruhen auf einer eingehenden Befassung 
mit der jeweiligen Projektrechtfertigung und garantieren, daß im Gesetz 
selbst bereits ausreichende Konturen für das Verwaltungshandeln vorge
zeichnet werden. Das Verwaltungshandeln selbst hat sich an den gesetz

geberischen Zielvorstellungen zu orientieren und an den vorgezeichne

ten Maßstäben aufgrund einer umfassenden Interessen- und Güterab
wägung eine auch die Individualbelange berücksichtigende Entscheidung 
zu treffen. Die Zulassung von Großvorhaben erfolgt zudem in einem 
mehrfach gestuften Verwaltungsverfahren, das etwa bei dei Straßenpla-

nung von der Linienbestimmung und Raumordnung bis zur eigentlichen 
Planfeststellung reicht. UVP und Öff entlichkeitsbeteiligung sind dabei 

unverzichtbare Wegbegleiter32. 

Diesem zwei-Ebenen-Modell eines gemeinsamen Handelns von Ge
setzgebung und Verwaltung entspricht ein umfassender Rechtsschutz 

der von einer Projektplanung in ihren Eigentumsrechten Betroffenen33• 

32 Vgl. zu den europarechtlichen Anforderungen der UVP Hoppe/Püchel, Zur An

wendung der Art. 3 und 8 EG-Richtlinie zur UVP bei der Genehmigung nach 

dem BlmSchG, DVBI. 1988, 1. 

33 Vgl. zur Unterscheidung zwischen dem von einem Vorhaben durch direkte Land-
inanspruchnahme unmittelbar betroffenen Grundstückseigentümer und dem ei

nem solchen Vorhaben benachbarten Grundstückseigentümer BVerwG, Urt. v. 

18.3.1983 - 4 C 80.79 - BVerwGE 67, 74 = DVBI. 1983, 899; Urt. v. 27.5.1983 -

4 C 39.80 - UPR 1983, 310 = NuR 1983, 315 = BRS 40, 44 (Klagebefugnis bei 
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Wird zur Verwirklichung eines Vorhabens die unmittelbare Grund

stücksinanspruchnahme erforderlich, so kann der hierdurch betroffene 

Grundstückseigentümer gegen die zugrundeiiegenden Zuiassungsent
scheidung der Verwaltung einen umfassenden verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsschutz suchen und sich dabei grundsätzlich auch auf die Nichtbe

rücksichtigung oder Fehlgewichtung anderer öffentlicher Belange beru

fen. Die Verwaltungsgerichte prüfen dabei neben der Planrechtfertigung 
die Übereinstimmung mit den gesetzlichen Planungsleitsätzen und vor 
allem die Einhaltung des Abwägungsgebotes, das sich in eine Vielzahl 

von Einzelmaßstäben gliedert34• Entfaltet die Zulassungsentscheidung 
bereits enteignungsrechtliche Vorwirkungen, so werden zudem die be
sonderen Gemeinwohlanforderungen der Enteignung nach Art. 14 III 1 
GG in die verwaltungsgerichtliche Prüfung einbezogen. 

Die Enteignung selbst unterliegt ebenfalls zunächst einem umfang
reichen behördlichen Verfahren und sodann einer eingehenden, mehrin
stanzlichen gerichtlichen Kontrolle. In ihr wird sichergestellt, daß die 

Gemeinwohlanforderungen geprüft und gegen die Eigentümerbelange 
abgewogen werden. 

Bei der Projektzulassung durch Gesetz, wie sie im Rahmenentwurf 
für Investitionsmaßnahmengesetze vorgesehen ist, entfallen die umfang-

Grundstücksinanspruchnahme); Urt. v. 14.2.1975 - 4 C 21.74 - BVerwGE 48, 56 

= DVBI. 1975, 713 (B 42 Schutzauflagen); vgl. auch Bernhard Stüer, Das Eigen

tum als subjektiv-öffentliches Recht und als abwägungserheblicher Belang in der 

Planfeststellung, NuR 1981, 149. 

34 Vgl. Ermittlungsausfall (die Ermittlung der Belange findet nicht statt), Ermitt

lungsdefizit (die Ermittlung der Belange ist unvollständig), Abwägungsausfall 

(eine Abwägung findet nicht statt), Abwägungsdefizit (die Abwägung ist unvoll

ständig), Abwägungsfehleinschätzung (die Belange werden nicht entsprechend 

ihrer objektiven Gewichtigkeit in die Planung eingestellt), Abwägungsdispropor

tionalität (die Gesamtabwägung entspricht nicht der Bedeutung der Belange), 

subjektive Abwiigunpspene (unzulässige Planbindcmgen) und Abwägungsdiver

genz (Regelungsinhalt der Festsetzungen und Abwägungsentscheidung weichen 

voneinander ab), vgl. zur Abwägungsfehlerlehre grundsätzlich Werner Hoppe, 
Die Schranken der planerischen Gestaltungsfreiheit (f 1 Abs. 4 und 5 BauGB), 

BauR 1970, 15; ders., in: Emst/ffoppe, ÖffBauBoR, 2. Aufl. Rdn. 282 ff. 
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reichen verfahrensmäßigen Sicherungen und werden durch eine gesetz

geberische Projektentscheidung ersetzt, die sich für den von der Planung 

Betroffenen rechtsgestaitende Verbindiichkeit beiiegt (§ 1 II IMG-E). 
Das von der Verwaltung nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen zu 
beachtende Projektzulassungsverfahren mit zahlreichen Beteiligungs
und Abstimmungsanforderungen gerinnt zu einem eindimensionalen 

Gesetzgebungsverfahren, das nicht in gleicher Weise wie das Verwal
tungsverfahren auf die eingehende Ermittlung und Bewertung der Be
lange sowie Beteiligung der betroffenen Rechtsträger ausgerichtet ist. 
Dem Gesetzgeber mag hieraus kein Vorwurf erwachsen, weil er wegen 

seiner anderen Funktionen im gewaltenteiligen Rechtsstaat für die ei
gentlich verwaltende, einzelfallbezogene Projektplanung weit weniger 
ausgerüstet ist. 

Die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung, wie sie für jedes Planfest
stellungsverfahren bei Verkehrsprojekten typisch ist, bleibt im Gesetz
gebungsverfahren ebenso auf der Strecke wie eine förmliche UVP, die 
nach dem Rahmenentwurf ebenfalls nicht vorgesehen ist. Informelle 

Beteiligungen oder Hearings, wie sie offenbar vor dem zuständigen 
Bundestagsausschuß durchgeführt werden sollen, können eine förmliche 
Öffentlichkeitsbeteiligung der von der Planung Betroffenen oder an ihr 

Interessierten nicht ersetzen. 

Auch der Rechtsschutz gegen eine solche Projektplanung durch Ge

setz ist gegenüber den umfassenden Rechtsschutzmöglichkeiten bei 
Projektplanungen der herkömmlichen Art wesentlich verkürzt. Die 
durch Gesetz erfolgte Projektzulassung selbst könnte nur vor dem 
BVerfG auf ihre Verfassungskonformität überprüft werden. Prüfungs

maßstab wären für eine von dem unmittelbar betroffenen Grundstücks
eigentümer nach § 90 BVerfGG zu erhebende Verfassungsbeschwerde 

nur die verfassungsrechtlichen Regelungen des GG, nicht jedoch das 

einfache Gesetzesrecht, das für die herkömmliche Projektzulassung eine 

Fülle von Verfahrensregelungen und materiellen Maßstäben bereithält. 

Das Maßnahmegesetz könnte zwar vom BVerfG auf seine Ge

meinwohlkonformität in dem Sinne überprüft werden, ob das in dem 
Gesetz zugelassene Projekt im Sinne der gesetzlichen Zielvorstellungen 
geeignet, erforderlich, verhältnismäßig und ggf.. systemgerecht ist. Auch 
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stünde der verfassungsgerichtlichen Prüfung offen, ob die wesentlichen 
Sachverhaltsannahmen zutreffend und die Wertungen, Erwägungen und 
Prognosen des Gesetzgebers berechtigt oder eindeutig fehisam und of
fensichtlich unzutreffend sind35

. Eine auf derartige Fragen begrenzte, 
geradezu skelettierte verfassungsgerichtliche Kontrolle kann jedoch mit 
einem durch reichhaltige Verästelungen des Richterrechts zusätzlich 
ausgeschmückten, gegenwärtig noch mehrinstanzlichen, verwaltungsge
richtlichen Rechtsschutzverfahren nicht in Konkurrenz treten36

• 

Der Rahmenentwurf sieht zwar neben der Projektzulassung durch 
Gesetz ein gesondertes Enteignungs- und Entschädigungsverfahren vor, 
an das sich ein mehrinstanzliches Gerichtsverfahren nach dem Vorbild 
der §§ 217 - 232 i.V.m. § 246 a S. 1 Nr. 17 BauGB anschließt. Aber 
auch hier sind hohe Erwartungen an einen ausgeprägten Rechtsschutz 
nicht berechtigt. Denn die Enteignung zugunsten des Vorhabensträgers 
ist nach § 3 1 IMG-E bereits dann zulässig, wenn das zu enteignende 
Recht zur Verwirklichung des durch Gesetz festgestellten Bauvorhabens 
notwendig ist. Außerdem erzeugt die gesetzliche Projektzulassung ent
sprechende Bindungen auch für das Enteignungsverfahren, weil mit der 
Projektzulassung alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem 
Träger des Vorhabens und den durch die Pläne Betroffenen rechtsge
staltend geregelt werden(§ 1 II Uv1G-E). Die Stellung dieser Vorschrift 
im Bereich der Projektzulassung legt jedenfalls den Schluß nahe, daß 
damit auch für das Entschädigungsverfahren entsprechende Bindungs
wirkungen ausgelöst werden. Bestätigt wird diese enteignungsrechtliche 

35 Vgl. zur verfassungsgerichllichen Kontrolle etwa gegenüber gesetzgeberischen 

Maßnahmen der Gebietsreform Hoppe/Rengeling, Verfassungsfragen der kom

munalen Gebietsreform, 1973, S. 231 ff; Bernhard Stüer, Verfassungsfragen der 

Gebietsreform, DöV 1978, 78; ders., Abwägungsgebot, Mehrfachneugliedenmg 

und Vertrauensschutz, DVBI. 19TI, 1; ders., Funktionalrcform und kommunale 

Selbstvciwa.ltung, Göttingen 1980, 287. 

36 Eine vergleichbar reduzierte Kontrolle zeichnci sich auch im Bereich der iandes ... 

vcrfassungsgerichtlichen Prüfung der Gebietsentwicklungsplanung ab, vgl. etwa 

VerfGH Münster, Urt. v. 15.12.1989 - VcrfGH S/p,ß - DVBI. 1990, 417 = NVwZ 

1990, 456 „ NWVBI. 1990, 51 (Verfassungsbeschwerde gegen Gebietsentwick

lungsplan). 
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Vorwirkung und Bindungswirkung auch durch die vereinfachte Zulas
sung der sofortigen Besitzeinweisung, für die es - im Gegensatz zu ver-

• • • • - • 1.7 -- • - • - • -- • --- •• - -g1e1chbaren Kegelungen-· - genügt, dali das Urundstück tür die Ver-
wirklichung des Verkehrswegebaus benötigt wird. 

Vor allem aber fehlt das der Planfeststellung herkömmlicherweise 
zugrundeliegende ausgereifte, eine Öffentlichkeitsbeteiligung und eine 
förmliche UVP umfassende mehrstufige Verwaltungsverfahren, das ein 
hohes Maß an abgewogener Entscheidungsqualität sicherstellt38

. 

Auch die Beteiligungs- und Rechtsschutzmöglichkeiten der Gemein
den sind weitgehend abgeschnitten. Bestehen im herkömmlichen Pro
jektzulassungsverfahren umfangreiche gemeindliche Möglichkeiten, im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange eigene kom
munale Belange und Planungsvorstellungen einzubringen, so sind im 
Gesetzgebungsverfahren förmliche Beteiligungsrechte im Sinne einklag
barer Rechte nicht gegeben. Auch besteht die Gefahr, daß die gemeind
lichen Belange schon wegen des Übergewichts gesetzgeberischer Ent
scheidungen am Ende ganz auf der Strecke bleiben. Bedenklich sind 
auch die verkürzten Klagemöglichkeiten, die sich bei einer Projektzulas
sung durch Gesetz in der verfassungsgerichtlichen Kontrolle wohl nur 
noch auf elementare Selbstverwaltungsrechte beziehen dürften, während 
in der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle auch das weitere Feld der ge
meindlichen Beteiligungsrechte sowie der ausreichenden Berücksichti
gung der kommunalen Planungsvorstellungen eine Rolle spielen dürfte. 

Ein Vergleich der Projektzulassung durch Gesetz und der herkömm
lichen Projektplanung durch die Verwaltung zeigt damit, daß das von 
Öffentlichkeitsbeteiligung und UVP begleitete, zumeist gestufte Ver-

37 Vgl. etwa § 116 BauGB, wonach die vorläufige Besitzeinweisung voraussetzt, daß 

die sofortige Ausführung der beabsichtigten Maßnahme aus Gründen des Ge· 

meinwohls dringend geboten ist. § 18 f FStrG setzt immerhin voraus, daß der so-

fortige Beginn von Bauarbeiten geboten ist. 

38 Der Gesetzgeber muß zwar nicht jeweils den optimalen Rechtsschutz gewährlei

sten, jedoch dafür Sorge tragen, daß ein effektiver Rechtsschutz erhalten bleibt 

BVerfG, B. v. 14.5.1985 - 2 BvR 397/82, 398/82, 399/82 - BVerfGE 70, l5 c 

UPR 1985, 330 "' DöV 1985, m (Bebauungsplan in Gesetzesform). 
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waltungsverfahren einer Raumordnung und Planfeststellung bei der 
Projektzulassung durch Maßnahmegesetz zugunsten eines eindimensio
nalen Gesetzgebungsverfahrens aufgegeben wird, das für die Verfah
rensbeteiligten und von der Planung Betroffenen keine dem Verwal
tungsverfahren vergleichbaren Sicherungen enthält. Ganze Bereiche an 
der Planung Interessierter wie die allgemeine Öffentlichkeit, anerkannte 
Naturschutzverbände oder die Gemeinden und selbst die durch die Pla
nung in ihren Eigentumsrechten unmittelbar betroffenen Grundstücks
eigentümer wären an einem solchen Gesetzgebungsverfahren nicht 
förmlich zu beteiligen. Diesen Defiziten entspricht eine Verkürzung des 
Rechtsschutzes, der gegen das Gesetz selbst auf ein eininstanzliches 
verfassungsgerichtliches Verfahren vor dem BVerfG beschränkt ist und 
im Enteignungsverfahren zumeist an den vom Gesetz ausgehenden ent
eignungsrechtlichen Vorwirkungen scheitern muß. Dies wirft rechts
staatliche Bedenken auf. 

S. VERFASSUNGSRECHTLICHE BEWERTUNG DES RAH

MENEN1WURFS 

Führt die Projektzulassung durch Gesetz zu einer Verfahrensverkür
zung und einer Reduzierung des Rechtsschutzes, so stellt sich die Frage, 
ob diese von den Entwurfsverfassern beabsichtigten Auswirkungen ver
fassungsrechtlich hinzunehmen sind. Bei der rechtlichen Einordnung des 
Rahmenentwurfs stellt sich allerdings folgendes Problem: Die vorge
schlagenen Maßnahmegesetze enthalten keine Legalenteignung, weil die 
Enteignungswirkungen nicht bereits durch das Gesetz unmittelbar ein
treten und in ihm selbst abschließend festgelegt sind. Die Legalenteig
nung unterscheidet sich dabei von der Administrativenteignung dadurch, 
daß sie die Einzelentscheidung gegen die von der Enteignung Betroffe. 
nen in einer Regelung zusammenfaßt. Das Gesetz selbst muß dabei be
stimmen, welche Eigentümer und in welchem Umfang diese von der 
Enteignung betroffen sein sollen und welche Wirkung dem Zugriff zu-
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kommt. Bei der Legalenteignung tritt die Wirkung unmittelbar ohne zu

sätzlichen Vollzugsakt durch das Gesetz ein39. 

Das Rahmengesetz entspricht aber auch nicht dem herkömmlichen 
Bild der Administrativenteignung, für die das Zusammenwirken des Ge

setzgebers im Bereich der rechtlichen Zielvorstellungen und Grundan
nahmen sowie der Verwaltung im Bereich der konkreten Projektplanung 
und Enteignung kennzeichnend ist. Vielmehr sieht der Rahmenentwurf 
ein Zusammenwirken von gesetzgeberischer Projektzulassung und um

setzender Verwaltung vor und kann mit dieser Zielrichtung als "Legal
verwaltung" oder "Legalplanung" bezeichnet werden. Eine solche Vermi
schung von Gesetzgebung und Verwaltung mit weitreichenden Folgen 
für ein wesentlich verkürztes Projektzulassungsverfahren und einen in 

entscheidenden Punkten verminderten Rechtsschutz ist nach der vorlie
genden Rechtsprechung des BVerfG entweder überhaupt unzulässig 
oder muß an den hohen Anforderungen gemessen werden, die von der 
Rechtsprechung an die Zulässigkeit einer Legalenteignung gestellt wer

den. Solche Maßstäbe sind deshalb anzulegen, weil die Projektzulassung 

durch die vorgeschlagenen Investitionsmaßnahmengesetze - wenn man 
solche Regelungen nicht wegen einer unzulässigen Vermischung der 
Funktionen von Gesetzgebung und Verwaltung generell für verfas
sungswidrig hält - zumindest in ihrer Wirkung der Legalenteigi:1ung 
gleichkommt40

• Auch überschreiten die Eingriffe des Bundesgesetzge
bers in die Landesverwaltung den verfassungsrechtlich zulässigen Rah
men. 

39 BVcrfGE 45, 297 (U-Bahnbau): "Die Enteignung erschöpft sich aber regelmäßig 

nichl in dem Ausspruch, daß das Eigentum ganz oder teilweise entzogen oder ein 

Rechl an einem fremden Grundstück entslehen soll. Im Interesse der Klarheit und 
Rechtssicherheit muß der Umfang der e11tZJJge11en Befugnis und des neu begründeten 

Rechts ermiaelt und festgestellt werden; nur so wird eine eindeutige Grundlage für 

den grundbuchlichen Vollzug erreicht. Die für die Enl5chädigung erforderlichen 

Daten müssen errrJttel: "ri--"erden, zumal die En:sc„.ädig-~-:g el-:en Teil der Er.:eigr~ng 
darstellt. Etwaige Rechle Drilter bedürfen der Ordnung." 

40 Auch die Kinke/-Arbeitsgruppe und die Begründung des vorgelegten Rah

menentwurfs gehen davon aus, daß zur Rechtrertigung des Maßnahmcgesettes 

eine besondere Ausnahmesituation gegeben sein muß. 
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Es ist aber in den bisherigen Entwurfsbegründungen nicht dargetan 

und auch sonst nicht ersichtlich, daß ein die vorgeschlagenen Regelun
gen erfordernder Ausnahmezustand im Bereich der fünf neuen Bundes
länder gegeben ist. Die Entwurfsbegründung verweist auf das Ziel, 
"durch die schnellstmögliche Verbessenmg der Verkehrsvetbindungen zwi
schen den alten und den neuen Bundesländern einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der neuen Bundesländer zu 
leisten und darauf hinzuwirken, gleichwertige Lebensverhältnisse im ge
samten Bundesgebiet hetZUstellen." Mit verschiedenen statistischen Daten 
wird belegt, daß sich die Wirtschaft in den neuen Bundesländern wegen 
des äußerst schwierigen Umstrukturierungsprozesses in einer historisch 
einmaligen Ausnahmesituation befinde. Der Umstellungsprozeß von der 
Planwirtschaft auf marktwirtschaftliche Verhältnisse erfordere im ver
kehrspolitischen Bereich schnelle Entscheidungen und ebenso schnelle 
Umsetzungsmaßnahmen. Ohne ein grundlegend umgestelltes und den 
modernen Anforderungen angepaßtes Verkehrssystem könne aber der 
erforderliche "Aufschwung Ost" nicht gelingen. Dem Verkehrsprojekt 

"Deutsche Einheit" komme aus dieser Sicht eine Schlüsselfunktion für 
das Zusammenwachsen der neuen und alten Bundesländer zu. Wesentli
ches Hindernis für eine schnelle Umsetzung sei jedoch nicht die Bauzeit, 
sondern die durch die bisherigen gesetzlichen Regelungen bev...irkte 
lange Planungsphase, die in der Entwurfsbegründung bei Großprojekten 
vom ersten Planungsschritt bis zum Baubeginn mit regelmäßig 10 bis 20 
Jahren angesetzt wird. Deshalb sollten für die Verkehrsprojekte "Deut
sche Einheit" private Planungsgesellschaften gegründet werden, die die 
Planung effizient organisieren und für die technische Arbeit private Pla

nungsbüros aquirieren. Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge
setz könne den genannten Zeitraum zwar auf 5 - 10 Jahre verkürzen. 
Dies reiche aber im Interesse einer sofortigen Umsetzung der Verkehrs
konzeptionen nicht aus. 

Der Verweis auf die außergewöhnliche Situation und den enormen 
Nachhoibedarf in den neuen Bundesiändern ist zwar in voiiem Umfange 
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zutreffend41 , rechtfertigt aber nicht ein Bündel von Maßnahmegesetzen, 
durch die das bisherige Planungssystem zugunsten eines Schnellverfah
rens aufgegeben wird. Durch den Wegfaii etwa der förmlichen Öffent
lichkeitsbeteiligung, der UVP und des mehrfach gestuften kaskadenför
mig ineinandergreifenden und voneinander abhängenden Gesetzge
bungs- und Verwaltungsverfahrens würden die bisherigen über viele 
Jahre bewährten Formen der Projektplanung nicht nur ihrer zahlreichen 
rechtsstaatlichen Sicherungen entkleidet, es würde im Verkehrswegebau 
auch ein Sonderrecht geschaffen, von dem man nicht sicher sein kann, 
daß es nicht morgen auch auf andere Sachbereiche ausgedehnt oder 
auch - über die Verkehrswege zu den Wirtschaftszentren hinaus - auf 
das Gebiet der alten Bundesländer übertragen wird42. Die lnvestitions
maßnahmengesetze würden auch in der verwaltungspraktischen Umset
zung zu zahlreichen Schwierigkeiten führen und etwa im Hinblick auf 
die Öffentlichkeitsbeteiligung oder den Rechtsschutz zu Ersatz- oder 
Scheinlösungen führen, die aus rechtsstaatlichen Gründen nicht vertret
bar sind. Das Raumordnungsverfahren hat sich bewährt Es sollte als 
Steuerungsmittel zur frühzeitigen Koordination betroffener Belange 
auch in den neuen Bundesländern genutzt werden. Vor allem stößt das 
Projekt im Blick auf die Eigentumsgarantie auf verfassungsrechtliche 

41 Eine Sondersituation in den fünf neuen Bundesländern hat auch das BVerfGE 

bestätigt BVerfG, B. v. 18.9.1990 - 2 BvE 2/90 - BVerfGE 82, 316 "' DVBI. 

1990, 1163 (beitrittsbedingte Änderungen des GG); Un. v. 29.9.1990 - 2 BvE 1, 

3, 4/90, 2 BvR 1247 /90 - BVerfGE 82, 322 "' DVBI. 1990, 1223 (S %-Sperrklau

sel-Listenverbindung); B. v. 11.12.1990 - 1BvR1170, 1174, 1175/90 - BVerfGE 

83, 162 (Enteignungen auf besatzungsrechtlicher Grundlage - Einstweilige 

Anordnung); 8. v. 5.12.1990 - 1 BvR 1341/90 - DVBL 1991, 153 (Waneschleife 

- Einstweilige Anordnung); B. v. 11.12.1990 - 1 BvR 1170, 1174, 1175/90 -

DVBI. 1991, 154 (demokratische Bodenreform); un. V. 23.4.1991 - 1 BvR 

1170/90 - DVBI. 1991, 575 (Enteignungen auf besatzungsrechtlicher Grund

lage); Un. v, 24.4.1991 - 1BvR1341/90 - DVBI. 1991, 580 (Waneschleife). 

42 Vgi. dazu ecwa den GC6Ctzesantrag des Freistaates Bayern v. 14.5.1991 zur Be

schleunigung der Planung von Verkehrswegen des Bundes v. 145.1991, BR-Drs. 

294/91 mit dem Ziel, einen Großteil der von der Bundesregierung vorgeschlage

nen Regelungen des Verkehrswcgeplanungsbeschleunigungsgesetzes auch auf die 

alten Bundesländer zu übertragen. 
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Bedenken, weil die bei den herkömmlichen Verfahren bestehende Auf
gabenteilung zwischen Gesetzgeber und Verwaltung verwischt wird, die 
rechtsstaatiichen Sicherungen eines mehrfach gestuften Gesetzgebungs
und Verwaltungsverfahrens nicht mehr bestehen, der Gesetzgeber durch 
die Ermittlung von konkreten Sachverhalten und durch individuelle Be
lange berücksichtigende Abwägungsentscheidungen überfordert würde 
und der Rechtsschutz des Bürgers gegen solche Maßnahmegesetze und 
deren Umsetzung weitgehend nur noch auf dem Papier steht Dies ist 
zwar gewollt, läßt sich aber verfassungsrechtlich nicht halten. Werden 
die Betroffenen nicht frühzeitig und ausreichend in den Planungsprozeß 
einbezogen, so wird jenes Vertrauenskapital verspielt, das bisher in 
weiten Bevölkerungskreisen der fünf neuen Bundesländer den rechts
staatlichen Planungen entgegengebracht wird. 

Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz verfolgt den rich
tigen Ansatz, unter Beibehaltung des bewährten Systems der Projektpla
nung das Verfahren zu beschleunigen und insbesondere durch Fristset
zung und kurzzeitig bemessene Handlungsaufträge an die übrigen Ver
fahrensbeteiligten, aber auch an die Projektplanung und die verfahrens
führende Behörde selbst, zu einer wesentlichen Beschleunigung 
beizutragen. Werden diese Möglichkeiten genutzt, die übrigens zu einem 
wesentlichen Teil bereits heute bestehen, so dürfte die schnelle Umset
zung der Verkehrsprojekte "Deutsche Einheit" zeitnah gelingen. Eine 
weitere Zeitverkürzung wird sich ohnehin nur durch zeitparallele 
Verfahrensschritte, beschleunigte Planvorbereitung und Verfahrens
durchführung, nicht jedoch durch Planungs- und Maßnahmengesetze er
reichen lassen. Ein Investitionsmaßnahmengesetz, das zu einem Wegfall 
wesentlicher Verfahrenssicherungen, zu einem Kahlschlag bei Bürger
beteiligung und UVP und zu einer Verkürzung des Rechtsschutzes der 
am Planungsprozeß Beteiligten führt, ist nicht erforderlich. 
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RECHTSGRUNDLAGEN ~·ÜK PARK + RIDE-ANLA

GEN AN DEN SCHNITTPUNKTEN VON STRASSE 

UND SCHIENE 

Von Dr. Rolf Schimier 

1. EINLEITUNG UND ÜBERSICHT 

Auf den ersten Blick scheint dieses Thema keine besonderen Pro
bleme aufzuwerfen. Das täuscht jedoch. In der Tat ergibt sich die 
Brisanz dieses Themas erst auf dem Hintergrund der streitträchtigen 
Rechtstatsachen, nämlich der städtebaulichen, der finanziellen und ver
fahrensrechtlichen Problematik bei der Schaffung großer P+ R-Anla
gen. Es handeit sieb um Rechtsfragen auf dem Hintergrund kommuna
ler und regionaler Verkehrspolitik. 

Ich möchte die Gründe und Hintergründe kurz beleuchten: 

In den frühen 70er Jahren versuchte man, die Stadtrentren von dem 
mittlerweile alles überflutenden Individualverkehr durch die Errichtung 
von Fußgängerzonen für den Bürger zurückzugewinnen. Heute werden 
auch die Stadtrandgebiete durch den Wirtschafts- und Individualverkehr 
erdrückt, wobei die Ring- und Schnellstraßen eine umstrittene Rolle 
spielen. Ein wesentlicher Faktor der Verkehrsflut sind die Ein- und 
Auspendler. In München beläuft sich die Zahl der Pendler täglich auf 
über 400 000, Tendenz steigend. Hinzu kommt eine allgemeine Aversion 
der Stadtbewohner gegen die Belästigungen des Autos. So lautet denn 
auch häufig die Parole aus den Rathäusern zum künftigen Verkehrskon-
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zept: "Der Individualverkehr muß im Stadtgebiet drastisch verringert 
werden." 

In dieser Situation wird eine Teillösung in dem sogenannten koope· 
rativen Verkehrsmanagement gesucht. Darunter versteht man im we
sentlichen die bessere und schnellere Nutzung des vorhandenen Stras
senraums durch elektronische Verkehrsleitsysteme und die Abfangung 
des Individualverkehrs (Einpendler, Besucher) am Stadtrand und im 
Stadtumland durch das Angebot großer P + R-Anlagen mit dem beque
men Übergang zu Schnellbahnen, die die Fahrgäste schnell, umwelt
schonend und raumsparend ins Stadtzentrum transportieren können. 

Dieses, vor allem auf kommunaler Ebene; dringend zu lösende Pro
blem ist aber bereits auch in das politische Bewußtsein der Länder und 
des Bundes gedrungen. Das beweist die Koalitionsvereinbarung für die 
12. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages; im Abschnitt "Um
welt und Verkehr" lautet ein Programmpunkt der Koalitionsvereinba
rung • Attraktivitätssteigerung für gebrochene Verkehre (P + R) insbe
sondere in Ballungsgebieten" - das Thema ist also auf dem Tisch bei 
Bund, Ländern und Gemeinden. 

Wie diese Frage bei Kommunalpolitikern und Regionalplanern gese
hen wird, beleuchtet eine Äußerung des Geschäftsführers des Regiona
len Planungsverbandes München. In einem Interview sagte er: 

"Mit Parkplätzen ist es aber wie mit Mülldeponien, jeder braucht sie und 
keiner will sie haben." 

Genau diese Situation ruft regelmäßig einen negativen Kompetenz
konßlkt zwischen den möglichen Planungs- und Vorhabensträgem her
vor. Die in Betracht kommenden Vorhabensträger versuchen nämlich 
mit zum Teil zutreffenden, aber häufig auch vorgeschobenen rechtlichen 
Argumenten die Trägerschaft für P + R-Anlagen möglichst einem ande
ren zuzuschieben. Daraus ergeben sich im wesentlichen die hier zu be
handelnden Rechtsfragen. 

Der Grund für diese Verhaltensweisen liegt vor allem in den bereits 
erwähnten gebündelten Schwierigkeiten städtebaulicher, rechtlicher und 
finanzieller Art. 
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Städtebaulich bedeutet fast jede große P+R-Anlage mit den dazu
gehörigen An- und Abfahrtsstraßen ein nur schwer integrierbares Bau

vorhaben in das Stadtbild, ferner hohen Piatzverbrauch, Umweitbeia
stung, Lärm und schädliche Abgase, vor allem an den Zufahrtsstraßen. 

In den Rechtsverfahren laufen die Anwohner Sturm gegen die Pla
nung wegen der für sie auf der Hand liegenden Nachteile. Eine Fülle 
von Einwendungen und Klagen sind zu erwarten. Bürgerinitiativen wer
den gebildet und setzen die politischen Entscheidungsgremien unter 

Druck, mit der Folge, daß die Planung in den Rechtsverfahren blockiert 
werden kann. 

Die finanzielle Problematik möchte ich an einem Beispiel erläutern: 

Am Stadtrand von München, an der stets überlasteten Autobahn 

Nürnberg-München, soll an der Verlängerung einer städtischen U
Bahn-Linie eine P+R-Anlage mit Serviceeinrichtung gebaut werden für 
1 200 Pkw und 75 Touristenbusse. Die geschätzten Gesamtkosten betra
gen 43 Mio. DM. Der Pkw-Stellplatz kostet knapp 30 000 DM. Die der

zeit zu erwartenden Zuwendungen von Bund und Land betragen 11 250 
DM pro Pkw-Stellplatz. Die Zuwendungsfähigkeit der Parkplätze für 
Touristenbusse ist noch nicht geklärt. Das bedeutet, daß für dieses Pro
jekt von 43 Mio. DM die Stadt als Planungs- und Bauträgerin allein ca. 

25 Mio. DM aufbringen muß. Damit ist die finanzielle Problematik hin
reichend beleuchtet. 

Neuerdings wird versucht, durch die Gründung überregionaler P+ R
Gesellschaften mit umfassenden Kompetenzen, in der insbesondere 
Land, Stadt, Landkreise, Umlandgemeinden, die DB, die Verkehrsver
bunde und private Unternehmen vertreten sein sollen, das Problem zu 

entschärfen. Ob dieser Weg zum Erfolg führt, bleibt abzuwarten, Skepsis 
ist angebracht. 

Der geschilderte "negative Kompetenzkonflikt potentieller Vorha

bensträger" führt zur Untersuchung der möglichen Rechtsgrundlagen für 
große P + R„„A.n.Iagen. In Betracht kommen 

das umfassende Planungsinstrument der Bauleitplanung nach dem 
BauGB 

das Planfeststellungsverfahren nach dem BBahnG für S-Bahn 
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das Planfeststellungsverfahren nach dem PBefG für U- und Stadt
bahnen 

das Planfeststellungsverfahren nach dem FStrG für Anlagen an 
Bundesautobahnen. 

Danach ist die Frage der etwaigen Konkurrenz dieser Verfahren zu
einander oder auch die etwaige Präferenz anhand der Bestimmungen 
der 

§78VwVfG 

§ 38BauGB 

zu untersuchen. 

Ferner sind die Grenzen der Fachplanung im Verhältnis zur 
Bauleitplanung auszuloten. 

Schließlich ist noch die Integration des materiellen Bauordnungs
rechts in das Planf eststellungsverfahren zu prüfen. 

II. RECHTSGRUNDLAGEN FÜR P+ R-ANLAGEN 

l. P + R-Anlagen in Bauleitplänen nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) 

1. Im Flächennutzungsplan sind u.a. die örtlichen Hauptverkehrs
züge darzustellen (§ 5 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 BauGB). Hierzu zählen 
die Flächen für alle Verkehrsarten, also auch Eisenbahnen, Autobahnen, 
Bundes- und Landesstraßen. Der Darstellung dieser Flächen im Flä
chennutzungsplan steht nicht entgegen, daß für die Errichtung der Ver
kehrsanlagen ein Planfeststellungsverfahren nach den Fachplanungsge
setzen in Frage kommt.1 Die Verkehrsflächen für große P + R-Anlagen 
können demnach im Fiächennutzungspian dargestellt werden. 

1 Mainczyk, Baugesetzbuch, f S Nr. 11. 



51 

2. Rechtsgrundlage für die Ausweisung großer P+ R-Anlagen im 
Bebauungsplan ist§ 9 Abs. 1Nr.11 BauGB, der ausdrücklich bestimmt, 
daß Fiächen für das Parken von Fahrzeugen iestgesetzt werden können. 
Hierzu zählen insbesondere Parkhäuser. 

Es handelt sich um Festsetzungen für Anlagen, die einen besonderen 
Standort erfordern, weil im konkreten Fall an anderer Stelle die Bedürf
nisse nicht sinnvoll befriedigt werden können. 2 

Auszuschließen als Rechtsgrundlage für P+R-Anlagen ist dagegen 
der§ 9 Abs. 1Nr.4 und Nr. 22, obwohl hiernach ebenfalls Flächen für 
Stellplätze und Garagen ausgewiesen werden können. Dies gilt nur für 
Stellplätze und Garagen, die als Nebenanlagen anderen Anlagen zuzu
ordnen sind, nicht aber für z.B. gewerblich betriebene Parkhäuser.3 

3. Die Ausweisung von P+ R-Anlagen im Flächennutzungsplan und 
in Bebauungsplänen steht jedoch ungeachtet der sicheren Rechtsgrund
lagen in den§§ 5 und 9 BauGB unter dem Vorbehalt der allgemeinen 
Grundsätze der Bauleitplanung. Hiernach sind die Bebauungspläne 

aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung der Gemeinde erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). 

Daß die "Erforderlichkeit" für die Ausweisung großer P+R-Anlagen 
in den Bebauungsplänen großer Städte grundsätzlich gegeben sein wird, 
muß in diesem Zusammenhang nicht näher untersucht werden. Das 
schließt natürlich nicht aus, daß derartige Anlagen im Einzelfall nach 
Abwägung aller privaten und öffentlichen Belange unzulässig sein kön
nen. 

Anders kann es sich verhalten, wenn - wie häufig angestrebt - an 
Schnellbahnen in den Gebieten kleiner Gemeinden große P + R-Anlagen 
errichtet werden sollen. 

Die Bezogenheit der Bauleitplanung auf den örtlichen Bereich und 
die Zuständigkeit der Gemeinden hierfür bedeutet eine entsprechende 
Eingrenzung der die Erforderlichkeit begründenden Gesichtspunkte. 

2 

3 
Mainczyk, a.a.O., § 9 Nr. 18. 

BattisjKraulzbager/LJ»r, BauGB, § 9 Nr. 24. 
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Darauf hat das Bundesverwaltungsgericht bereits 1971 hingewiesen.4 

Liegt also eine die Erforderlichkeit begründende Situation nicht vor, be-
. . . . -· -· . . . - - . -· ... steht wecter eme J'Ianungspt11cnt nocn eme Hetugms zur l'lanung.-

Unter diesen Voraussetzungen wird man die Erforderlichkeit von 
Bebauungsplänen für große P + R-Anlagen in kleinen Gemeinden nicht 
generell bejahen können und zwar auch dann nicht, wenn in den kleinen 
Gemeinden bereits ein Schnellbahnanschluß vorhanden ist. Ob in die
sem Sinne ein Planungserfordernis vorhanden ist, hängt daher von der 
konkreten städtebaulichen und verkehrlichen Situation ab.6 

Die allgemeinen Grundsätze der Bauleitplanung besagen zwar, daß 
für die Aufstellung der Bauleitpläne die Belange des Verkehrs ein
schließlich des Öffentlichen Personennahverkehrs zu berücksichtigen 
sind(§ 1Abs.5 Nr. 8 BauGB). Aber auch dieser Planungsgrundsatz be
zieht sich auf die Belange des Personennahverkehrs für das Gemeinde
gebiet, während bei der hier zu betrachtenden Fallkonstellation das Er
fordernis der Errichtung großer P + R-Anlagen sich gerade aus überört
lichen, insbesondere regionalen Bedürfnissen ergibt. 

Für diese Problematik sieht § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch vor, die 
Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzu
passen. 

Die Planungsinstrumente der Landesplanung sind in den alten Bun
desländern durchweg durch Landesplanungsgesetze geregelt. 

Artikel 17 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes legt z.B. fest, 
daß zur Realisierung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
eigene Regionalpläne aufgestellt werden. 

In dem Regionalplan München vom 01.02.1990 ist z.B. (unter Ab
schnitt B IX 2.5) festgelegt, daß auf den Ausbau des P+ R-Systems durch 
die Errichtung weiterer Anlagen vor allem an den S-Bahnhöfen der Aus
senabschnitte und an den Endbahnhöfen hinzuwirken ist. 

4 

5 

6 

BVerwG, Urteil vom 75.1971 in NJW 71, 1626. 

Emst/Ziflkohll/Bielenberg, BauGB, § 1 Nr. 36. 

Vgl. dazu KochjHosch, Baurecht, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, 3. 

Teil,D, 1. 
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Die Regionalpläne können auf Antrag des Regionalen Planungsver

bandes für verbindlich erklärt werden. Die Oberste Landesplanungsbe

hörde kann veriangen, daß die Gemeinden ihre genehmigten Bauleit
pläne den Zielen der Raumordnung und Landesplanung anpassen. 7 Ein 
landesgesetzliches Planungsgebot kennt das bayerische Recht jedoch 
nicht.8 Falls aber P+R-Anlagen in Regionalplänen aufgenommen wor

den sind, ist das etwaige Hindernis der "Erforderlichkeit" für die Auf
stellung von Bebauungsplänen für P + R-Anlagen in kleinen Gemeinden 
überwunden. 

Ergebnis: 

1. In Bauleitplänen können große P + R-Anlagen gemäß §§ 5 und 9 

Abs. 1 Nr. 11 BauGB ausgewiesen werden. 

2. Die planungsrechtliche "Erforderlichkeit" für die Aufstellung der
artiger Bebauungspläne gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist in großen 
Städten grundsätzlich vorhanden, in kleinen Gemeinden häufig 
nicht. 

3. Die Ausweisung von P + R-Anlagen in Plänen nach Maßgabe der 
Landesplanungsgesetze macht die Aufstellung entsprechender Be
bauungspläne in allen Gemeinden möglich. 

2. Planfeststellung mr P+ R-Anlagen an S-Bahnen nach dem Bun
desbahngesetz (BBahnG) 

Nach§ 36 Abs. 1 Bundesbahngesetz dürfen neue Anlagen der Deut
schen Bundesbahn nur dann gebaut, bestehende Anlagen nur dann ge
ändert werden, wenn der Plan zuvor festgestellt worden ist. 

Was unter dem Begriff "Anlagen" zu verstehen ist, wird nicht näher 
erläutert. In Absatz 3 des § 36 Bundesbahngesetz wird sodann der Be
griff "Betriebsanlagen• verwendet. Da diese Bestimmung eine Verfah
rensvorschrift ist, die auf den Absatz 1 des § 36 inhaltlich Bezug nimmt; 
kann davon amt.gegangen werden, daß im Sinne des § 36 Bundesbahnge-

7 

g 
Artikel 16 II, 28 1 Bayl.p!G. 

Vgl. dazu Koch/Bosch, a.a.O., S. 123. 
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setz die Begriffe "Anlagen" und "Betriebsanlagen" ein und denselben Re

gelungsgegenstand betreffen. Dies wird bestätigt durch die in § 4 Abs. 1 

Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) enthaltene Definition des 
Begriffes Bahnanlagen. Nach § 4 I EBO sind "Bahnanlagen" alle zum 
Betrieb einer Eisenbahn erforderlichen Anlagen mit Ausnahme der 

Dementsprechend kommt Finger9 zu dem Ergebnis: 

Eine Anlage ist danach Bahnanlage, wenn sie in räumlichem Zu
sammenhang mit dem Bahnbetrieb steht und wenn sie diesem zu dienen 

bestimmt ist. 

Unter diesen Voraussetzungen zählt Finger auch Parkplatzanlagen 
für Kraftfahrzeuge von Reisenden im P + R-System zu den Bahnanlagen. 

Insoweit besteht auch Übereinstimmung mit dem Ihnen bereits in 
der letzten Sitzung zur Kenntnis gebrachten Urteil des VGH Mannheim 
vom 24.02.198910, dessen Leitsatz lautet: "Ein von der Deutschen Bun
desbahn betriebener Parkplatz für Kraftfahrzeuge ihrer Kunden in der 

Nähe eines Personenbahnhofs (P+R-Anlage) unterliegt der Planfest
steßung der Deutschen Bundesbahn.• 

In der Urteilsbegründung stellt der VGH jedoch darauf ab, daß der 
Parkplatz nicht von der Beklagten, der DB, sondern von der 
Beigeladenen, der Stadt, unterhalten und betrieben werden solle. Es sei 
offensichtlich nicht vorgesehen, das Recht zur Benutzung des Parkplat
zes - wie üblich und nach den obigen Umschreibungen notwendig -
von der Lösung einer Fahrkarte abhängig zu machen. Demzufolge 

könne die Beklagte auch nicht sjchersteßen, daß der Parkplatz nicht von 
anderen als Bahnkunden in Anspruch genommen werde. 

Falls diese Anforderungen als Zulässigkeitsvoraussetzung für die 
Planfeststenung einer P + R-Anlage gemeint sind, sind sie m.E. zu eng 

geraten: 

9 

10 

Kommentar zum Allgemeinen Eisenbahngesetz und Bundesbahngesetz, 1982, 

§ 36 Bundesbahngesetz, Anmerkung Nr. 2. 

NVWZ 1990, S. 585. 
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Sie sind rechtlich nicht geboten, weil das Begriffsmerkmal für die 
Zulässigkeit der Planfeststellung, daß nämlich die P+ R-Anlage der 

Bahnaniage zu dienen bestimmt ist, nicht nur unter den vom VGH ge
nannten engen Voraussetzungen erfüllt wird. Die Voraussetzungen sind 

auch praktisch kaum erfüllbar, weil insbesondere bei großen P+ R-Anla
gen von z.B. mehr als 1 000 Stellplätzen der Betriebsablauf ganz wesent

lich gestört würde, wenn jeder Parkplatzbenutzer erst eine Fahrkarte lö
sen müßte, die dann kontrolliert werden muß, damit er überhaupt par

ken kann. 

Das OVG Münster hat in einem nicht veröffentlichten Beschluß vom 
16.9.1981(Az.9B1259/81) in einem ähnlich gelagerten Fall bereits ent
schieden, daß ein Parkhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs auch dann 
den Bedürfnissen des Eisenbahnbetriebes dient, wenn möglicherweise 
auch Personen, die nicht Kunden der DB sind, das Parkhaus mitbenut
zen. 

Dieselbe Ansicht vertritt auch Finger (a.a.O.), der ferner darauf hin
weist, daß z.B. eine Bahnhofswirtschaft ihre Eigenschaft als Nebenbe

trieb der DB nicht dadurch verliert, daß in ihr auch Nichtreisende ver

kehren. 

Als Ergebnis ist festzuhalten: 

1. In Planfeststellungen nach § 36 BBahnG (für S-Bahnen) können 
P + R-Anlagen als Betriebsanlagen ausgewiesen werden, wenn sie in 

räumlichem Zusammenhang mit dem Bahnbetrieb stehen und die
sem dienen. 

2. Die dienende Funktion ist vorhanden, wenn P+ R-Anlagen über
wiegend von Bahn-Fahrgästen genutzt werden. 

3. Nicht entscheidend ist, wer Betreiber der P+ R-Anlage ist. 

3. Planreststellung für P+ R-Anlagen nach dem Personenbeförde
rungsgesetz (PBefG) für U· und Stadtbahnen 

Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 PBefG dürfen Betriebsanlagen für Straßen
bahnen nur gebaut werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. 
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Diese Bestimmung ist inhaltsgleich mit § 36 Abs. 1 Satz 1 Bundes
bahngesetz. 

Auch das PBefG enthält keine Definition der Betriebsanlagen. In § 1 
Abs. 7 der Straßenbahnbau- und Betriebsordnung (BOStrab) ist jedoch 
definiert, daß Betriebsanlagen alle dem Betrieb dienenden Anlagen, ins
besondere bautechnische Anlagen, einschließlich der Hilfsbauwerke und 
die für den Aufenthalt und die Abfertigung der Fahrgäste bestimmten 
Anlagen sind. 

Zu den Betriebsanlagen gehören also alle Anlagen, die ausschließlich 
oder überwiegend dem Bahnverkehr dienen11

. In diesem Zusammen
hang gewinnt auch § 15 Abs. 1 BOStrab an Bedeutung, der bestimmt, 
daß Streckenführung und Lage der Haltestellen den Verkehrsbedürfnis
sen entsprechen müssen und insbesondere günstiges Umsteigen zu an
deren Verkehrsmitteln ermöglichen. 

Da im übrigen der Begriff "Betriebsanlage" in § 28 PBefG mit dem in 
§ 36 Abs. 1 BBahnG nach Wortlaut und Zweckbestimmung gleich ist, 
kann als Ergebnis festgestellt werden: 

P+ R-Anlagen können nach dem PBefG unter denselben Vorausset
zungen planfestgestellt werden wie DB-Anlagen. 

Dementsprechend wu.rden z.B~ in München bereits eine Reihe von 
Planfeststellungen für die U-Bahn erlassen, in denen kleine und große 
P + R-Anlagen festgesetzt wurden. 

In diesem Zusammenhang ist noch auf eine tatsächliche Besonder
heit mit rechtlichen Auswirkungen hinzuweisen: 

In einer Reihe von Fällen werden über tiefliegenden U-Bahnhöfen 
und daran anschließenden Abstellanlagen P+R-Anlagen angeordnet. 
Dies hat den Vorteil, daß ohnehin anfallende Hohlräume über U-Bahn
Anlagen sinnvoll genutzt und die Kosten für P + R-Anlagen in innerstäd
tischen Bereichen gesenkt werden können. In diesen Fällen erübrigt sich 
eine Diskussion über die Zulässigkeit von P+ R-Anlagen in Planfest
stellungen nach dem PBefG, weil diese Anlagen technisch ein Bauwerk 
sind und daher auch nur einheitlich planfestgestellt werden können. 

11 
Bidinger, Personenbeförderungsgcsett, Kommentar, 1990, §: 28 Nr. 4 c. 
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4. Planfeststellung für P + R-Anlagen nach dem Bundesfemstras

sengesetz (FStrG) an Bundesautobahnen 

Soweit erkennbar, ist der Fall der Errichtung von P+R-Anlagen an 

Bundesfernstraßen zum Zwecke des Übergangs der Kraftfahrer auf 

Schnellbahnen in Literatur und Rechtsprechung nocht nicht behandelt 
worden; vermutlich hat es eine Planfeststellung nach dem Fernstraßen
gesetz für derartige Anlagen bisher auch noch nicht gegeben. Bei dem 
hier zu behandelnden Thema ist eine Prüfung jedoch geboten. 

Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 Fernstraßengesetz dürfen Bundesfernstraßen 
nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. 

Gegenstand der Planfeststellung sind also Bundesfernstraßen. Was 
zu den Bundesfernstraßen gehört, ist in§ 1Abs.4 Nr. 1-5 Fernstraßen

gesetz festgelegt. Danach sind Bestandteile der Bundesfernstraßen der 
Straßenkörper, der Luftraum, das Zubehör, die Nebenanlagen und die 

Nebenbetriebe. 

Nach Sachlage ist nur zu prüfen, ob die hier in Rede stehenden 
P+ R-Anlagen unter die Begriffe •Nebenanlagen• oder •Nebenbetriebe• 
subsumiert werden können. Nebenanlagen sind gemäß § 4 Nr. 4 Fern

straßengesetz nur solche Anlagen, die überwiegend den Aufgaben der 
Straßenbauverwaltung dienen, wie z.B. Straßenmeistereien, Gerätehöfe, 
Hilfsbetriebe etc. Hierzu zählen die P+ R-Anlagen nicht, weil sie weder 
überwiegend noch zum Teil der Straßenbauverwaltung dienen. 

Der Begriff •Nebenbetriebe•12 ist in § 15 Abs. 1 Fernstraßengesetz 

näher definiert. Danach sind Nebenbetriebe diejenigen Betriebe an den 

Bundesautobahnen, die den Belangen der Verkehrsteilnehmer der Bun· 
desautobahnen dienen (z.B. Tankstellen, bewachte Parkplätze, Werk· 
stätten, Verlade- und Umschlagsanlagen, Raststätten) und einen unmit

telbaren Zugang zu den Bundesautobahnen haben. 

Die hier beispielhaft aufgeführten "bewachten Parkplätze" sind si
cherlirh nicht mit den in Rede stehenden P+R-An1agen gleichzusetzen, 

weil die bewachten Parkplätze erkennbar regelmäßig anderen Anlagen 

12 § 1 Abs. 4 Nr. S Fernstraßengesetz. 
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wie Raststätten zugeordnet sind und lediglich der Fahrtunterbrechung 

dienen sollen. 

Der Begriff "Nebenbetriebe" ist seinem Gesetzeswortlaut nach ku

mulativ an zwei Voraussetzungen gebunden, nämlich, daß die Betriebe 

den Belangen der Verkehrsteilnehmer dienen und einen unmittelbaren 

Zugang zu den Bundesautobahnen haben~ 

Die Frage, ob P+ R-Anlagen den Belangen der Verkehrsteilnehmer 

der Bundesautobahnen dienen, bedarf einer teleologischen Interpreta

tion. 

Geht man nur von den im Gesetz angeführten Beispielen aus (Tank
stellen, bewachte Parkplätze, Werkstätten, Verlade- und Umschlagsanla

gen), so sind die genannten Anlagen als Betriebe zu charakterisieren, die 

den technischen, gewerblichen und persönlichen Bedürfnissen der Kraft

fahrer dienen. 

In diesem Sinne wird man P+ R-Anlagen, die den Übergang zu 
Schnellbahnen möglich machen und erleichtern sollen, kaum hierzu 

rechnen können. 

Der Begriff "dienen" kann aber von seiner Zweckbestimmung her 

auch weitergefaßt sein. In der amtlichen Begründung zu § 15 Fernstra
ßengesetz13 heißt es z.B„ es kämen nur solche Betriebe in Betracht, die 

einem echten Bedürfnis des Autobahnverkehrs entsprechen (also nicht 

Ausflugsziele und Aussichtspunkte). Zur Begriffsbestimmung führt14 

Marschall ferner aus, "die besonderen Belange der Verkehrsteilnehmer, 

die zu berücksichtigen sind, bestimmt das Gesetz nicht unmittelbar. Sie 

werden von der Verkehrsauffassung und auch von der Verkehrsent

wicklung abhängig sein". 

In diesem Sinne können P + R-Anlagen auch Nebenbetriebe, die den 

Belangen der Verkehrsteilnehmer der Bundesautobahnen dienen, unter 

folgenden Voraussetzungen sein: 

Bundesautobahnen, die in Stadtgebieten münden, können ihre Ver

kehrsfunktionen nur noch unzureichend erfüllen, wenn sich vor den 

13 

14 
Abgedruckt bei Marschall/Schroeter /Kßst11er, Fernstraßengesetz, § 15 Anm. 1. 

Marschall, a.a.O., Anm. 2.1. 
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Mündungsstellen regelmäßig fange Staus bilden. Den Belangen der Ver

kehrsteilnehmer ist gedient, wenn sie das Fahrziel leichter und schne!Jer 
durch unmittelbaren Übergang von der Bundesautobahn auf Schnell
bahnen erreichen können. 

Ergebnis: 

1. In Planfeststellungen nach § 17 FStrG können große P + R-Anlagen 

als Nebenbetriebe(§ 1Abs.4 Nr. 5 i.V.m. § 15 Abs. 1 FStrG) aus
gewiesen werden, wenn sie einen unmittelbaren Zugang zu den 
Bundesautobahnen haben und ihren Verkehrsteilnehmern dienen. 

2. Die dienende Funktion ist vorhanden, wenn die P + R-Anlagen 
überwiegend von Verkehrsteilnehmern der Bundesautobahn be
nutzt werden und diese ihr Fahrziel schneller, leichter oder besser 

durch Umsteigen auf den ÖPNV erreichen. 

III. KONKURRENZ DER RECHTSGRUNDLAGEN FÜR P+ R· 

ANLAGEN? 

Die vorstehenden Untersuchungen haben gezeigt, daß für die Er
richtung von P+R-Anlagen an den Schnittpunkten von Straße und 
Schiene - je nach Zuordnung - vier verschiedene Rechtsgrundlagen in 
Betracht kommen. Damit stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls 
unter welchen Voraussetzungen eine Gesetzeskonkurrenz gegeben ist. 
Diese Frage erinnert an die in den frühen 60er Jahren vor allem von 

Blümel und Marschall lebhaft geführte Diskussion über die Kollision von 
Planfeststellungen, vor allem bei Bahn und Straße15

. 

15 Vgl. dazu BüJme4 Das Zusammentreffen von Planfcststellungen, in: DVBI 1960, 

S. 697; Marschall, Straßenbau im Lichte des neuen Personenbeförderungsgeset

zes, in: DVBl 1961, S. 704. 
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1. § 78 VwVfG - Zusammentreffen mehrerer Vorhaben 

Diese Streitfragen haben - soweit ersichtlich - ihren vorläufigen 
Abschluß in einer gesetzlichen Regelung, nämlich dem § 78 Verwal
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) gefunden. 

Nach dieser Vorschrift ist nur ein Planfeststellungsverfahren durch
zuführen, wenn mehrere Vorhaben für deren Durchführung Planfest

stellungsverfahren vorgeschrieben sind, derart zusammentreffen, daß für 
diese Vorhaben oder Teile von ihnen nur eine einheitliche Entscheidung 
möglich ist. 

Nach einhelliger Meinung regelt § 78 VwVfG nur die echte Planfest
stellungskonkurrenz, also das räumliche Zusammentreffen von zwei 
oder mehreren selbständigen planfeststellungsbedürftigen Vorhaben und 

der daraus folgenden Notwendigkeit einheitlicher Entscheidung16
. Bei 

den hier in Rede stehenden Fällen könnte eine echte Planfeststellungs
konkurrenz für den in der Praxis unwahrscheinlichen Fall nur dann ent
stehen, wenn an einer Bundesautobahn eine P+R-Anlage errichtet wer

den soll und eine Schienenbahn, ebenfalls mit P+R-Anlage am Bahnhof, 
herangeführt werden soll - oder umgekehrt. Dabei ergibt sich jedoch 
noch das Problem, daß § 78 VwVfG nicht gilt für den Fall, daß die eine 
Planung mit P+R-An!age eine notwendige Folgem::iRnahme des ande

ren Vorhabens ist17. In den anderen denkbaren Fällen könnte eine Kon
kurrenz nur entstehen bei planfeststellungsfähigen P + R-Anlagen (nach 
BBahnG, PBefG, FStrG) einerseits und P+ R-Anlagen in Bauleitplänen 
andererseits - ein Fall, der durch § 78 VwVfG nicht geregelt wird. 

Für die Lösung des hier interessierenden "negativen Kompetenzkon
fliktes" bietet § 78 VwVfG also keinen Ansatzpunkt. 

16 

17 

So Meyer/Borgs, Verwaltungsverfahrensgesetz, § 78 Rdnr. 1; Knack, Verwal

tungsverfahrensgesetz, § 78 Rdnr. 3.3. 

Vgl. dazu StelkensjBcnkjLeonhardt, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 

§78 Rdnr.5. 
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2. § 38 BauGB - Privilegierte Fachplanungen 

Eine 1rrundle2ende. wenn auch vom Wortlauf her nicht erkennbar. 
und völli; mißg1Uckte18 Regelung des Verhältnisses von Bauleitplanun~ 
und Fachplanung enthält§ 38 BauGB, der bestimmt, daß u.a. die Vor

schriften des FStrG, des BBahnG und des PBefG von den Vorschriften 

des Dritten Teils (des BauGB §§ 30-37) unberührt bleiben. Der miß
glückte Wortlauf ergibt sich schon daraus, daß diese Bestimmung in
haltlich nach ebenfalls übereinstimmender Meinung einen entgegenge

setzten Inhalt hat, als der hinsichtlich des Begriffes "bleiben unberührt" 
wortgleiche § '19 Satz 4 Baugesetzbuch. 

In Rechtsprechung und Literatur ist heute anerkannt, daß § 38 
BauGB einen Vorrang des Planfeststellungsverfahrens für überörtliche 
Fachplanungen in dem Sinne normiert, daß die §§ 30 bis 37 BauGB für 
Bauvorhaben im Bereich des Planfeststellungsbeschlusses keine Anwen
dung finden19

. Aus der (eingeschränkten) Privilegierung der Fachpla
nungen (sie verdrängen nur die§§ 30 bis 37 BauGB)20 kann jedoch nicht 
auf einen generellen Vorrang der Fachplanung gegenüber der kommu
nalen Bauleitplanung geschlossen werden. Dies verbietet schon die in 
Artikel 28 Abs. 2 GG in ihrem Kernbereich garantierte Planungshoheit 
der Gemeinde21

. 

Das Bundesverfassungsgericht22 hat erneut bestätigt, daß die ge
meindliche Selbstverwaltungsgarantie einen Eingriff nur dann erlaubt, 
wenn er durch überörtliche Interessen von höherem Gewicht erfordert 
wird23• Daß§ 38 BauGB keinen generellen Vorrang des Fachplanungs

rechts vor der Bauleitplanung normiert, ergibt sich auch aus§ 17 Abs. 3 
Fernstraßengesetz und § 28 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz, die be-

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Vgl. dazu statt vieler: Brügelmann, Baugesetzbuch, 1970, t 38 Nr. 2. 

Vgl. dazu Brügelmann, a.a.O., § 38 Nr. 4 und 9, ferner BayVGH, Urteil vom 

6.3.1990 in BayVBI 91, 272. 

Vgl. dazu auch OVG Münster, Urteil vom 6.10.1988, NVwZ 89, 576. 

Vgl. dazu BVerfG, Beschluß vom 7.10.1980, in: NJW 81, 1659. 

Beschluß vom 23.06.1987, in: NVwZ 88, 47. 

Vgl. auch Jalhling, Fachplanungsrecht Nr. 101 ff. 
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stimmen, daß Bebauungspläne nach § 9 BauGB die Planfeststellung er

setzen können, sofern darin Betriebsanlagen ausgewiesen sind. In diesen 

Grenzen sind die Planungen also austauschbar24
• 

Das Verhältnis von allgemeinem Bauplanungsrecht und bahnrechtli

cher Fachplanung nach Maßgabe des § 38 BauGB hat das Bundesver
waltungsgericht in seinem neuerlichen Urteil vom 16.12.198825 im we
sentlichen folgendermaßen konkretisiert: 

§ 38 BauGB nimmt nach seinem Sinn und Zweck von der auf das je
weilige Gemeindegebiet bezogenen umfassenden Planungshoheit der 
Gemeinde bestimmte Vorhaben und Anlagen aus, und zwar in dem 

Sinne, daß z.B. bahnfremde bauliche Anlagen nicht zugelassen werden 
dürfen. Andererseits ist eine Bahnanlage der prinzipiell das gesamte 
Gemeindegebiet umfassenden gemeindlichen Planungshoheit zwar nicht 
nach Art eines exterritorialen Gebietes völlig entzogen, sondern planeri

sche Aussagen, insbesondere auch die Festsetzung eines Bebauungspla
nes, die inhaltlich der bestehenden Zweckbestimmung einer Fläche als 

Bahnanlage nicht zuwiderlaufen, bleiben weiterhin zulässig. 

Diese differenzierende Betrachtungsweise des Bundesverwaltungsge
richts hinsichtlich der nur unter bestimmten Voraussetzungen einge
srhriin kten P!annngshoheit tfP.r Geme;nden fiihrt zu der Erkenntni"', daß 

§ 38 BauGB in der Ausprägung, die er durch Literatur und Rechtspre
chung erfahren hat, eine rechtlich überzeugende, zwar komplizierte aber 
dennoch auch praktikable Abgrenzung der Kompetenzen der überörtli
chen Fachplanung und der kommunalen Bauleitplanung bringt. 

Für das hier in Rede stehende Problem des negativen Kompetenz

konfliktes zwischen den potentiellen Planungsträgern und damit der et

waigen Planungspflicht eines Vorhabensträgers gibt § 38 BauGB jedoch 

auch keine unmittelbare Antwort. 

24 

2S 
Vgl. dazu Brügelmonn., a.a.O., § 38 Rdnr. 16. 

NVwZ 89, 6SS. 
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3. Planungspflicht für P+ R-Anlagen? 

Man wird unterscheiden müssen zwischen 

bestehenden Bahnanlagen, an denen nachträglich P + R-Anlagen 
errichtet werden sollen und 

neuzuschaffenden Bahnanlagen, deren Bahnhofslage (mit)be
stimmt wurde durch die geplante und gewünschte P + R -Anlage. 

3.1 Falls bei neuzuscbaft'enden Bahnanlagen der geplante P+R
Verkehr einen wesentlichen Teil der Fahrgäste stellt, ist die P+ R-An
lage notwendiger Bestandteil der Neubahnplanung. 

Sie dient damit der "Planrechtfertigung", die das Bundesverwaltungs
gericht in seinem grundlegenden Urteil vom 14.02.197526 als eine erste 
Stufe der Rechtsbindung beschrieben hat27

• 

Für ein Teilvorhaben, wie z.B. der P+ R-Anlage, das der Planrecbt
fertigung dient, besteht eine "Planungsnotwendigkeit", weil andernfalls 
die Gesamtplanung ihre Rechtfertigung verlieren und unzulässig würde. 

Unter diesen Voraussetzungen ist also der Träger der Fachplanung 
vor dem Träger der kommunalen BauJeitplanung verpflichtet, P+R
Anlagen in die Planfeststellung aufzunehmen. 

Ob die tatsächlichen Voraussetzungen vorliegen, daß nämlich der 
P+R-Verkehr einen wesentlichen Teil der Fahrgäste ausmacht, muß 
ohnehin als Vorgabe für die "Standardisierte Bewertung" prognostiziert 
werden. 

Für die Planrechtfertigung ist jedoch nach der Rechtsprechung des 
BVerwG28 eine Kosten-Nutzen-Analyse nicht einmal erforderlich, weil 
es ausreicht, wenn das Vorhaben •vemünftigenvelse" geboten ist. 

3.2 Beim Bau von P+R-Anlagen an bestehenden Bahnen kommt es 
bei einem negativen Kompetenzkonflikt zwischen den potentiellen Pla
nungsträgern auf die Fallkonstellation an: 

26 

27 

28 

NJW 75, 1373 ff. 

Vgl. dazu Kilhling, a.a.O., Rdnr. 156 ff. 

Vgl. Ji3Wing, a.a.O„ Rdnr. 157. 



64 

Dient die P + R-Anlage z.B. dazu, die städtebauliche Ordnung wie

derherzustellen, weil die Umgebung wild zugeparkt wird, so ist die Auf

stellung eines Bebauungsplanes gern. § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich. 
Soll jedoch die P+R-Anlage errichtet werden, um zusätzliche Fahrgäste 
zu gewinnen, so muß der Fachplanungsträger unter dem Gesichtspunkt 
der Planrechtfertigung die P + R-Anlage in die Planfeststellung aufneh

men. 

In diesem Zusammenhang ist auch an einen Planergänzungsanspruch 

gemäß § 75 Abs. 2 VwVfG zu denken. Dabei werden jedoch die dafür 
erforderlichen Voraussetzungen, daß es sich nämlich bei dem nachträg
lich aufgetretenen Bedarf für eine P+ R-Anlage um die atypischen Fol
gen der Planfeststellung handelt, die ihre Ursache in dem Vorhaben 

selbst haben, kaum nachzuweisen sein29
. 

Ergebnis: 

1. Die (eingeschränkte) Privilegierung der Fachplanung gemäß § 38 
BauGB begründet keinen generellen Vorrang der Fachplanung vor 

der Bauleitplanung. 

2. 

3. 

29 

Falls bei neuzuschaffenden Bahnanlagen der geplante P + R-Ver
kehr einen wesentlichen Teil der Fahrgäste stellt, ist die P + R-An
Iage notwendiger Bestandteil der Bahnanlage und gehört zur Plan
rechtfertigung. Insoweit besteht eine Planungspflicht des Fachpla
nungsträgers vor dem Träger der Bauleitplanung. 

Bei vorhandenen Bahnanlagen besteht für den Fachplanungsträger 
nur dann eine Planrechtfertigung und Planungspflicht für die ge

plante P+R-Anlage, wenn diese (auch) dazu dient, die Fahrgast

zahlen deutlich zu erhöhen. 

Vgl. da.zu StelkmsjBonkjLeonhmdt, a.a.O., § 75 Rdnr. 27. 
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IV. BERÜCKSICHTIGUNG KOMMUNALER BELANGE UND 

GRENZEN DER FACHPLANUNG 

1. Städtebauliebe Entwicklung als abwägungserheblicher Belang 

Bei diesem Ergebnis steilt sich sofort die Frage. wie die bei großen 
P+ R-Anlagen stets betroffenen kommunalen Belange angemessen be
rücksichtigt werden. Die Beantwortung dieser Frage ist jedoch kein Spe
zifikum beim Bau von P + R-Anlagen, sondern ergibt sieb aus den gesi
cherten Grundsätzen des Planfeststellungsrechts. 

Alle bauplanungsrechtlichen und sonstigen städtebaulichen Belange 
sind nämlich im Planf eststellungsverfahren als abwägungserhebliche 
Belange einzuführen30• Ob und in welcher Weise die etwa entgegenste
henden städtebaulichen Belange sich gegenüber den fachspezifischen 
Zielen der Planf eststellung durchsetzen, ist eine Frage der Gewichtung 
der städtebaulichen Belange und ihrer Abwägung. Es kann also sehr 
wohl möglich sein, daß eine Planfeststellung für eine P + R-Anlage nicht 
zustande kommt wegen gravierender entgegenstehender städtebaulicher 
Belange. 

Für die nach heutiger Auffassung besonders gewichtigen Bel~nge des 
Umweltschutzes ergibt sich im übrigen kein Unterschied bei ihrer Be
handlung im Planf eststellungsverfahren oder in der Bauleitplanung. weil 
das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) die Um
weltverträglichkeitsprüfung in beiden Verfahren vorschreibt31

• Bei der 
Planung von P + R-Anlagen kann sich ergeben, daß z.B. die Erschließung 
der P+R-Anlagen erhebliche Eingriffe in vorhandene Straßen und Bau
quartiere erfordert. Diese Fallkonstellation wirft die Frage nach den 
Grenzen der Fachplanung im Verhältnis zur Bauleitplanung auf. Lö· 
sungsmöglichkeiten für diesen Fall können hier nur angedeutet werden. 

30 

31 
Vgl. duu auch Brügelmann, a.a.O., i 38 Rdnr. 27. 

§ 3 UVPG i.V.m. der Anlage zu § 3, Ziff. 8, 9, 11 und 17 (UVPG). 
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2. Fachplanung und Problembewältigung 

Das Fachplanungsrecht ist zwar grundsätz!il'h auf die Festsetzung 
bahnspezifischer Anlagen beschränkt. Das ergibt sich auch aus der dem 
§ 38 BauGB folgenden Einschränkung der kommunalen Planungshoheit, 
so daß die Ausweisung von Straßen regelmäßig nicht Gegenstand der 
Bahn-Pianfeststeiiung ist. Dennoch ist die Bahn-Pianfeststellung nicht 
vollziehbar, wenn der Straßenanschluß der P+R-Anlage an das kommu
nale oder sonstige Straßennetz nicht ausgewiesen wird. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer Reihe von Entscheidun
gen im Rahmen der Abwägung den Grundsatz der Konflikt- oder Pro
blembewältigung entwickelt. Darunter versteht man, daß eine Planungs
entscheidung nicht dadurch unausgewogen sein darf, daß Probleme, die 
durch das Vorhaben aufgeworfen werden, in der Planfeststellung unge
löst bleiben.32 Unter diesen Gesichtspunkten sind auch die Straßenan
schlüsse der P+ R-Anlage Gegenstand der Bahn-Fachplanung. 

3. Überschneidung der Fachplanung mit Kernbereichen der Bau
leitplanung 

Falls jedoch die Verkehrserschließung wesentliche Eingriffe in die 
benachbarten Bauquartiere verlangen sollte, dürften die Grenzen der 
Fachplanung erreicht sein, weil die Einpassung von Verkehrsflächen in 
überbaubare oder bebaute Flächen zum Kernbereich der Bauleitplanung 
gern.§ 9 Abs. 1 BauGB gehört. 

In diesen Fällen muß sich entweder die Gemeinde gem. § 1 Abs. 3 
und 5 BauGB zu einer ergänzenden Bauleitplanung bereitfinden oder 
bei der Abwägung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens ergibt 
sich, daß das Vorhaben in der geplanten Form nicht durchführbar ist. 

Ergebnis: 

1. In das Planfeststellungsverfahren sind kommunale (bauplanungs
rechtliche und städtebauliche) Belange ais abwägungserhebiiche 
Belange einzuführen. 

32 Vgl. Imhling, a.a.O., Rdnr. 239, Koch/Hoch, a.a.0., V 36. 
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2. In der Bahn-Planfeststellung können zur Konflikt- und Problem
bewältigung auch die Erschließungsstraßen der P+R-Anlage fest

gestellt werden. 

3. Die Grenzen der Fachplanung sind überschritten, wenn in die 

Kernbereiche der Bauleitplanung (z.B. benachbarte überbaubare 
Grundstücksflächen) eingegriffen werden soll. 

V. MATERIELLES BAUORDNUNGSRECHT IM PLANFEST

STELLUNGSVERFAHREN? 

1. Fachspezifisches Planfeststellungsrecht und Bauordnungsrecht 

Das im Planfeststellungsverfahren von den Planfeststellungsbehörden 
anzuwendende Recht ergibt sich im wesentlichen aus einer Reihe fach
spezifischer Vorschriften. So sind z.B. für Planfeststellungen gemäß§ 28 

PBefG die BOStrab (Verordnung über den Bau und Betrieb der Stras
senbahn), für Planfeststellungen nach § 36 Bundesbahngesetz die EBO 

(die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung), für die Planfeststellung ge
mäß§ 17 Fernstraßengesetz die vom Bundesminister für Verkehr erias
senen Planf eststellungsrichtlinien anzuwenden. Diese Vorschriften sind 

für die Planf eststellungsbehörden ein gängiges Instrumentarium. 

Bei der Planfeststellung großer P+ R-Anlagen ergibt sich ein neues 

fachspezifisches Problem, nämlich das der Anwendung des materiellen 
Landesbauordnungsrechts im Rahmen der Planfeststellung, weil große 
P + R-Anlagen häufig Gebäude i.S. der Landesbauordnung sind. 

Für den Bereich des Personenbeförderungsgesetzes ist eine positiv

rechtliche Regelung vorhanden: 

In § 1Abs.1 der BOStrab heißt es, "diese Verordnung gilt für den 
Bau und den Bet.rieb der Straßenblllhnen im Sinne des § 4 des Personen

beförderungsgesetzes. Das Bauordnungsrecht der Länder bleibt unbe· 
rührt". 
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Der inhaltlich schillernde Begriff "bleibt unberührt" erschließt sich im 
Zusammenhang mit§ 75 Abs.1 VwVfG. Durch die Konzentrationswir· 
kung der Planfeststellung werden u.a. alle öffentlich-rechtlichen Geneh· 
migungen ersetzt; also auch die nach Bauordnungsrecht etwa erforderli· 
ehe Baugenehmigung. Aber nur so weit reicht die Konzentrationswir· 
kung des Planfeststellungsbeschlusses. Daher kann die Bestimmung der 
BOStrab, "das Bauordnungsrecht der Länder bleibt unberührt", nur be· 
deuten, daß das Bauordnungsrecht Anwendung findet, soweit einschlä· 
gig und keine fachspezifischen Regelungen der BOStrab vorhanden sind 
(Art. 31 Grundgesetz). 

Diese Auslegung der BOStrab deckt sich im übrigen mit der in neue· 
ren Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts vertretenen eher 
formellen Konzentrationswirkuni3 die, soweit ersichtlich, im Ergebnis 
mit der von Ronellenfitsch bezeichneten ''Theorie der eingeschränkten 
materiellen Konzentration" übereinstimmt34. 

Gaentzsch schreibt hierzu, "die Konzentration, auch die von Planfest· 
stellungsverfahren, ist immer nur eine verfahrensrechtliche; d.h. es wer
den mehrere Verwaltungsverfahren zu einem einzigen zusammengefaßt, 
in dem alle einschlägigen, die Anlage materiell betreff enden gesetzlichen 
Vorschriften angewandt werden"35• Hieraus ergibt sich, daß das materi
elle Landesbaurecht, soweit einschlägig, auch in den Planf eststellungs· 
verfahren nach dem PBefG, dem Bundesbahngesetz und nach dem 
Fernstraßengesetz Anwendung fmdet. 

2. Geltung der BayBO im Planfeststellungsverfahren 

Nach Artikel 1Abs.1 und 2 Nr. 1 BayBO gilt die BayBO für alle 
baulichen Anlagen, nicht jedoch für Anlagen des öffentlichen Verkehrs 
und ihre Nebenanlagen mit Ausnahme von Gebäuden. Dies ist also eine 

33 

34 

35 

BVerwG, Urteil vom 22.3.1986, NJW 86, 82. 

Rnnellen{ilsch, Die Planfe5tstellung, in: Willi Bliimel zum 60. Geburtstag, S. 95 
mit weiteten Llteratumachweisen. 

Gamtzsch, Konkurrenz paralleler Anlagengenehmigun~n, in: NJW 86, 2789 ff. 

(2791). 
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Ausnahme von der Ausnahme, so daß die BayBO auch für Verkehrsan
lagen Anwendung findet, die den Gebäudebegriff erfüllen. Das ist regel

mäßig bei P+ R-Anlagen der Faii. Dementsprechend geiten z.B. die 
Vorschriften der BayBO für Brandschutz, Verkehrssicherheit, bei Hei
zung, Belüftung, Beleuchtung, ferner die Vorschriften für Wände, Pfei
ler, Stützen, Decken, Treppen, Fenster, Türen, Aufzüge, Aufenthaltsräu

me u.a. 

3. Delegierung der Anwendung des Bauordnungsrechts auf •Bau
dienststellen• 

Für die Verwaltungspraxis von erheblicher Bedeutung ist dabei, wie 
und durch welche Dienststellen das materielle Baurecht in das Planfest
stellungsverfahren eingeführt wird. Eine nicht zu unterschätzende prak
tische Hemmschwelle bei den Planfeststellungsbehörden besteht näm
lich darin, daß bei diesen zum Teil keine spezielle Fachkunde zum Voll
zug der Landesbauordnung vorhanden ist und hierfür regelmäßig geson

derte Baugenehmigungsbehörden zuständig sind. 

Im Geltungsbereich der BayBO bietet hierfür Artikel 86 Abs. 9 in 
Verbindung mit Abs. 1 BayBO eine Lösung. Hiernach entfällt bei ge-

die bautechnische Prüfung und die Bauüberwachung durch die Bauauf
sichtsbehörde, wenn der öffentliche Bauherr die Leitung der Entwurfs
arbeiten und die Bauüberwachung einer Baudienststelle übertragen hat 
und diese mit einem Bediensteten mit der Befähigung zum höheren 

bautechnischen Verwaltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fach

kräften ausreichend besetzt ist. 

Diese Voraussetzungen sind bei den Gemeinden, die Antragsteller 
und Träger der Vorhaben im Sinne des § 28 PBefG regelmäßig sind, 

vorhanden. Diese Voraussetzungen werden im übrigen ebenfalls erfüllt 
von der Deutschen Bundesbahn bei Vorhaben nach§ 36 BBahnG und 

von der Straßenbauverwaltung bei Vorhaben nach § 17 Fernstraßenge
setz. Der zitierte Artikel 86 BayBO gilt nach seinem Absatz 1 nämlich 
auch für Bauvorhaben des Bundes, der Länder und der Bezirke. 
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Nach Artikel 86 Abs. 6 BayBO trägt die "Baudienststelle" die Ver
antwortung dafür, daß insbesondere die Errichtung und Änderung bauli
cher Anlagen den öffenilich-rechiiichen Vorschriften ent.sprechen. Das 
heißt also, daß die Baudienststelle für die Einhaltung und den Vollzug 
der Vorschriften des Landesbaurechts umfassend verantwortlich ist. 

Damit hat die Planfeststellungsbehörde nach Artikel 86 BayBO die 
Möglichkeit, sich von der Anwendung des Landesbaurechts durch Dele
gation auf die antragstellende "Baudienststelle" zu entlasten. 

In diesem Zusammenhang ist - ohne Vertiefung der Rechtsfra
gen - nur darauf hinzuweisen, daß bei Fehlen einer dem Artikel 86 
BayBO entsprechenden Bestimmung dasselbe Ergebnis möglicherweise 
auch durch Amtshilfe gemäß § 4 und 5 VwVfG und - im Bereich des 
Personenbeförderungsgesetzes - auch gemäß § 5 Abs. 2 BOStrab (die 
TAB kann sich anderer sachkundiger Stellen bedienen) zu erreichen ist. 

Ergebnis: 

1. Im Planfeststellungsverfahren für P + R-Anlagen ist das materielle 
Bauordnungsrecht anzuwenden. 

2. Die Planfeststellungsbehörde kann die Prüfung der Einhaltung des 
Bauordnungsrechts unter bestimmten Voraussetzungen auf den 
(öffentlich-recht!i„hen) Antragsteller delegieren. 

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

I. 

1. Neue Rechtsfragen können durch tatsächliche Verhaltensweisen 
potentieller Rechts- und Vorhabensträger aufgeworfen werden 
enegativer Kompetenzkonflikt"). 
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II. 

2. In Bauleitplänen können große P+ R-Anlagen gemäß §§ 5 und 9 
Abs. 1Nr.11 BauGB ausgewiesen werden. 

241 Die planungsrechtliche ttErfcrderlichkeit" für die „A. ... ufstellung der-
artiger Bebauungspläne gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist in großen 
Städten grundsätzlich vorhanden, in kleinen Gemeinden häufig 
nicht. 

2.2 Die Ausweisung von P + R-An1agen in Plänen nach Maßgabe der 
Landesplanungsgesetze macht die Aufstellung entsprechender Be
bauungspläne in allen Gemeinden möglich. 

3. In Planfeststellungen nach § 36 BBahnG (für S-Bahnen) und nach 
§ 28 PBefG (für U- und Stadtbahnen) können P+R-Anlagen als 
Betriebsanlagen ausgewiesen werden, wenn sie in räumlichem Zu
sammenhang mit dem Bahnbetrieb stehen und diesem dienen. 

3.1 Die dienende Funktion ist vorhanden, wenn P+ R-Anlagen über
wiegend von Bahn-Fahrgästen genutzt werden. 

3.2 Nicht entscheidend ist, wer Betreiber der P+ R-An1age ist. 

4. In Planfeststellungen nach§ 17 FStrG können große P+ R-Anlagen 
als Nebenbetriebe(§ 1 Abs. 4 Nr. 5 i.V.m. § 15 Abs. 1 FStrG) aus
gewiesen werden, wenn sie einen unmittelbaren Zugang zu den 
Bundesautobahnen haben und ihren Verkehrsteilnehmern dienen. 

4.1 Die dienende Funktion ist vorhanden, wenn die P+R-Anlagen 
überwiegend von Verkehrsteilnehmern der Bundesautobahn be
nutzt werden und diese ihr Fahrziel schneller, leichter oder besser 
durch Umsteigen auf den ÖPNV erreichen. 
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III. 

5. Ein Zusammentreffen mehrerer (P+R-)Vorhaben i.S. des § 78 
VwVfG kommt nur ausnahmsweise vor. Diese Bestimmung bietet 
keinen Lösungsansatz für den "negativen" Kompetenzkonflikt. 

6. Die (eingeschränkte) Privilegierung der Fachplanung gemäß § 38 
BauGB begründet keinen generellen Vorrang der Fachplanung vor 
der Bauleitplanung. 

6.1 Falls bei neuzuschaffenden Bahnanlagen der geplante P + R-Ver
kehr einen wesentlichen Teil der Fahrgäste stellt, ist die P + R-An
lage notwendiger Bestandteil der Bahnanlage und gehört zur Plan
rechtfertigung. Insoweit besteht eine Planungspflicht des Fachpla
nungsträgers vor dem Träger der Bauleitplanung. 

6.2 Bei vorhandenen Bahnanlagen besteht für den Fachplanungsträger 
nur dann eine Planrechtfertigung und Planungspflicht für die ge
plante P+ R-Anlage, wenn diese (auch) dazu dient, die Fahrgast
zahlen deutlich zu erhöhen. 

IV. 

7. In das Planfeststellungsverfahren sind kommunale (bauplanungs
rechtliche und städtebauliche) Belange als abwägungserhebliche 
Belange einzuführen. 

7.1 In der Bahn-Planfeststellung können zur Konflikt- und Problembe
wältigung auch die Erschließungsstraßen der P+R-Anlage festge
stellt werden. 

7.2 Die Grenzen der Fachplanung sind überschritten, wenn in die 
Kernbereiche der Bauleitplanung (z.B. benachbarte überbaubare 
Grundstücksflächen) eingegriffen werden soll. 
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V. 

8. Im Planfeststellungsverfahren für P + R-Anlagen ist das materielle 
Bauordnungsrecht anzuwenden. 

8.1 Die Planfeststellungsbehörde kann die Prüfung der Einhaltung des 
Bauordnungsrechts unter bestimmten Voraussetzungen auf den 
(öffentlich-rechtlichen) Antragsteller delegieren. 
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ÜBERARBEITUNG DES MUSTEREN1WURFS FÜR 

EIN LÄNDERSTRASSENGESETZ 

Von Jürgen Kern 

AUSGANGSLAGE 

Durch den Beitritt des ehemaligen Staatsgebietes der DDR zur Bun
desrepublik Deutschland entstanden auch für den Bereich des Straßen
und Wegerechts erhebliche Probleme. Nach dem Einigungsvertrag 
wurde das Bundesfemstraßengesetz im Beitrittsgebiet geltendes Recht 
(Artikel 8 des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Ein-
• • • ._._ • 11 " ti ... 1 ••111 'I ~.. '1111 „ l"'I. n 'II• „ r 11 neu ueucscruanas J, - wanrena rur aue anoeren :scrauen 01e v eroranung 
vom 22. August 1974 über die öffentlichen Straßen der DDR2 als Lan
desrecht weitergilt.3 Es war jedem klar, daß dies nur eine Übergangslö
sung darstellen kann. Der Gesetzgeber in den neuen Bundesländern ist 
gefordert, da auch dort ein modernes Landesstraßengesetz benötigt 
wird, um die mit dem zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur not
wendigen Bau von Straßen im Zusammenhang stehenden Probleme im 
rechtsstaatlichen Sinne lösen zu können. 

1 

2 

3 

Einigung5Yenrag, BGBi. ii 1990, S. 889 f., i. V. m. Aniage 1 zum Vertrag, Kapitei 

XI, Sachgebiet F, Abschnitt III Nr. 1, BGBl.111990, S. 1111. 

Straßenverordnung, GBI. 1 Nr. 57 S. 515. 

Artikel 9 des Einigunpvertrages i. V. m. Anlage 2 zunt Vertrag, Kapitel XI, 

Sachgebiet D, Abschnitt III Nr. 1, BGB!. II 1990 S. 1224. 
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In einigen der neuen Länder wurde überlegt, das Gesetz des Part

nerlandes als eigenes Landesrecht zu übernehmen. Doch auch in den 

alten Bundesländern ist nicht überall ein modernes Landesstraßengesetz 
vorhanden. Als Beispiel hierfür darf ich auf das Hessische Straßengesetz 
verweisen, das im wesentlichen seit seinem Inkrafttreten im J abre 1962 
unverändert geblieben ist. So versuchten sich die Länder Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen sehr früh an einem eigenen 
Gesetzentwurf. 

Um hierzu Hilfestellung zu leisten, beschloß der Länderfachaus
schuß Straßenbaurecht in seiner 85. Sitzung am 02./03.10.1990 in Xan
ten, seinen Unterausschuß Länderstraßengesetze mit der Überarbeitung 
des Musterentwurfes 1976 (MuE 76) für die Neufassung der Allgemei

nen Bestimmungen der Länderstraßengesetze zu beauftragen. Auch die
ser Entwurf hatte bereits in dem Musterentwurf 1956 einen Vorgänger. 
Der Musterentwurf 1976 wurde diesem Kreis anläßlich des 6. Sonder
seminars vom 28.02 - 02.03.1977 in Speyer durch Herrn Dr. Nedden 
vorgestellt. Den meisten Mitgliedern dieses Ausschusses dürften die 

Unterlagen über diese Sitzung bekannt sein. 

Der Unterausschuß nahm im Februar 1991 seine Arbeit auf und er
stellte in drei Sitzungen bis Anfang August 1991 einen neuen Mu
sterentwurf, den der Länderfach.aüSSChuß in seiner Sitzuüg am 
17./18.09.1991 in Nürnberg in der vorliegenden Form verabschiedete. 

AUFGABENSTELLUNG 

Bereits bei Beginn der Arbeiten zeigte es sich, daß es nicht allein 
darum ging, die Vorschriften des Musterentwurfs 1976 auf ihre Aktuali
tät hin zu überprüfen; die Aufgabenstellung war diesmal gegenüber den 

70er Jahren eine ganz andere. Damals befaßte sich der Unterausschuß 
unter dem Vorsitz von Anion Bi5hm allein mit den allgemeinen Bestim
mungen, die in einem Landesstraßengesetz enthalten sein sollten. Dies 
reichte aus, da zu dieser Zeit bereits in allen Bundesländern Landesstra-
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ßengesetze existierten, die besondere Bestimmungen entsprechend den 

jeweiligen landesspezifischen Anforderungen enthielten. Nunmehr ging 
es jedoch darum, ein ganzes Gesetz neu zu erstellen. Es war sömit er
forderlich, zumindest Hinweise zu geben, was im einzelnen vom Landes

gesetzgeber zu regeln oder zumindest zu beachten ist, und entspre

chende Vorschläge zu unterbreiten. Dies gilt z.B. für die Vorschriften 

über die Träger der Straßenbaulast, die Straßenaufsicht, die Bestim

mung der Straßenbaubehörden, die Straßenreinigung und den Winter

dienst, die Ordnungswidrigkeiten und die Übergangsbestimmungen. 

Darüber hinaus baten die Vertreter der neuen Bundesländer im 
Unterausschuß um ein Muster für eine amtliche Begründung. Im Hin
blick auf den Zeitdruck, unter dem die Arbeit stand, konnten allerdings 

nur die wesentlichen Gedanken, die für die jeweiligen Bestimmungen 

ausschlaggebend waren, skizziert werden. Die Vertreter der neuen Län
der sehen gleichwohl in diesem Anhang zum Musterentwurf eine we

sentliche Hilfe für ihre Arbeit im Gesetzgebungsverfahren. 

ZU DEN BESTIMMUNGEN IM EINZELNEN 

Nur wenige Vorschriften der Allgemeinen Bestimmungen sind un

verändert geblieben. So z.B. § 1, der die rechtlichen Möglichkeiten, aber 

auch die Grenzen des Landesgesetzgebers aufzeigt. Wegen der konkur

rierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Artikel 74 Nr. 22 GG) 

können die Länder die Bundesfernstraßen nur begrenzt in ihre landes

gesetzlichen Regelungen einbeziehen. Daran hat sich seit 1976 nichts 

geändert. 

In § 2 wurden die Bestandteile der öffentlichen Straßen an die vom 

Bundesminister für Verkehr mit Rundschreiben vom 22.12.1978 über

sandten und im Verkehrsblatt4 veröffentlichten "Begriffsbestimmungenw 

angepaßt. Darüber hinaus sah sich der Unterausschuß veranlaßt, aus 

4 1979, S.15. 
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Gründen des Sachzusammenhanges die Regelung des § 3 Abs. 2 MuE 
76, nach der die Geh- und Radwege mit eigenem Straßenkörper zur 
Straße gehören, soweit sie im Zusammenhang mit der Straße stehen und 
mit dieser im wesentlichen gleichlaufen, in § 2 Abs. 2 Nr. 1 einzuarbei
ten. Und schließlich wurde als Abs. 3 eine Regelung für die Straßenbe
standteile auf Deichen, Staudämmen und Staumauern in Anlehnung an 
§ 2 Abs. 3 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-West
falen (StrWG NW) aufgenommen. 

In § 3 mußte eine schärfere Abgrenzung zwischen der Definition der 
Kreisstraße und der der Gemeindestraße vorgenommen werden. In 
weiten Teilen Deutschlands wurden in den 70er Jahren Gebietsreformen 
durchgeführt, ohne daß sich dadurch aber die Verkehrsbedeutung der in 
diesem Bereich liegenden Straßen - zumindest nach dem Willen des 
Gesetzgebers - ändern sollte. Aufgabe einer Kreisstraße ist nach § 3 
Abs. 1 Nr. 2 u.a. sicherzustellen, daß jede Gemeinde zumindest mit einer 
überörtlichen Straße an das weiterführende Verkehrsnetz (Straße, 
Schiene, Wasser, Luft) angebunden ist. Der Gebietsreform wurde inso
weit Rechnung getragen, als dies nunmehr auch für räumlich getrennte 
Ortsteile gelten soll. Andererseits muß aber nicht jeder Anschluß an das 
weiterführende Verkehrsnetz als Kreisstraße eingestuft werden, sondern 
nur der Hauptanschluß oder die HauptAni:,..hliii:i:e. (" ... StrAßen, die .„ 

dem unentbehrlichen Anschluß ... dienen oder zu dienen bestimmt 
sind.") Bei allen weiteren Anschlüssen handelt es sich um Gemein
destraßen5. 

§ 3 bleibt im übrigen bei der Definition der Verkehrsbedeutung bei 
dem Begriffspaar "dienen" und "zu dienen bestimmt". Während der Be
griff "dienen" auf die tatsächlichen Verhältnisse abstellt, eröffnet der Be
griff "zu dienen bestimmt• dem Straßenbaulastträger die Möglichkeit, 
eine Straße, auf der überwiegend ein Verkehr stattfindet, der nicht sei
ner Straße zuzuordnen ist, gleichwohl in seine Baulast zu übernehmen, 
wenn die Straße von ihrer Funktion her geeignet ist, diesen Verkehr auf
zuuehmeu. Mir ist bisher uur ein Urteil bekannt, das am Beispiel des 
Bundesfernstraßengesetzes beide Begriffe rechtlich sauber von einander 

s 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 dritte AltematiYe. 
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abgrenzt. Es handelt sich hierbei um das Urteil des Bayerischen Ver

waltungsgerichtshofes vom 12.08.1970 (Az.: Nr. 57 VII 69), das die B 26 

(alt) bei Bamberg betraf. Das Gericht führt in seinei Entscheidung fol
gendes aus: 

"Die Begriffe 'dienen' und 'zu dienen bestimmt' sind alter
nativ einander gegenübergestellt. Sie vermögen daher je
der für sich (i. V .m. dem 'zusammenhängenden Verkehrs
netz') die Eigenschaft einer öffentlichen Straße als Bun
desfernstraße zu begründen und aufrechtzuerhalten. Sie 
können dies auch nebeneinander tun. Letzteres läßt sich 
auch dahin ausdrücken, daß die öffentliche Straße tatsäch
lich einen überwiegend weiträumigen Verkehr aufnimmt, 
ihm also 'dient', und ihr gleichzeitig nach der Willensrich
tung des Straßenbaulastträgers, „., auch diese Verkehrsbe
deutung zukommen soll, was sich schließlich darin zeigt, 
daß er sie in seine Straßenbaulast nimmt bzw. darin erhält. 
In einem solchen Falle müßte der Versuch, der Straße 
durch den Entzug der Bestimmung zum weiträumigen 
Verkehr den Charakter als Bundesstraße zu nehmen, zum 
Scheitern verurteilt sein. Umgekehrt wiederum verlöre die 
Straße ihre Eigenschaft als Bundesstraße nicht dadurch, 
daß sich der ehemals weiträumige Verkehr auf ihr verla
gerte und sie dadurch von den tatsächlichen Verkehrsvor
gängen her eine andere Verkehrsbedeutung gewinnt. Sie 
bleibt als Bundesstraße so lange erhalten, bis ihr auch die 
Bestimmung, einem weiträumigen Verkehr zu dienen, ge
nommen wird . ..6 

In einer neueren Entscheidung hat der Bayerische Verwaltungsge· 
richtshof 7 unter Berufung auf die Rechtsprechung des Bundesverwal
tungsgerichts zu § 1 Abs. 3 FStrG dem Träger der Straßenbaulast das 
Recht abgesprochen, nach eigenem Ermessen eine Straße, die nicht 
überwiegend einem Kreisstraßenverkehr dient, diesem Verkehr "zu die· 

6 

7 

So auch Rnnellmfitsch, Die Verkehrsbedeutung von Bundesfernstraßen unter 

Berücksichtigung der Ostumgehung der Stadt Frankfurt am Main, Gutachten 

Juli 198.S, S. 65. 

Urteil vum 23.12.1990, Az.: 8 B 89.2278, in: DÖV 1991, S. 252. 
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nen zu bestimmen•. Hierbei hat das Gericht offensichtlich übersehen, 
daß es bei der Frage der Abgrenzung zwischen Bundesautobahnen und 
Bundesstraßen nicht um eine Frage der Verkehrsbedeutung geht. Diese 
ist vielmehr einheitlich für alle Bundesfernstraßen in § 1 Abs. 1 FStrG 
geregelt. Das Bundesverwaltungsgericht hat vielmehr zu Recht entschie
den, daß dem Straßenbaulastträger kein Ermessen zusteht, eine Bun
desfernstraße, die die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 3 FStrG ~rfüllt, als 
Bundesstraße einzustufen. Es steht hingegen selbstverständlich im freien 
Ermessen des Trägers der Straßenbaulast, ob er diese Voraussetzungen 
schafft. Dies gilt wegen § 4 FStrG weniger für die Ausgestaltung des 
Querschnitts oder der Knotenpunkte - beides steht nämlich regelmäßig 
in Abhängigkeit zur Verkehrsbelastung - als vielmehr für die Frage, ob 
die Straße für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt werden 
soll. Darüber hinaus steht es auch, wie bereits ausgeführt, im Ermessen 
des Bundes, eine Straße, auf der der Bundesfernstraßenverkehr nicht 
überwiegt, dennoch in sein Bundesfernstraßennetz einzubeziehen. Um 
hier eine gewisse Klarheit zumindest im Landesrecht zu erreichen, ist § 3 
Abs. 2 eingeführt worden. Dieser lautet: "Die Zweckbestimmung steht 
im Ermessen des Trägers der Straßenbaulast". 

§ 4 wurde dahingehend geändert, daß nunmehr für alle öffentlichen 
Str11.Ren Str11.ßenverzeirhnkc;e zu fiih1'en s1nd, die jedoch bei Gemein
destraßen und sonstigen öffentlichen Straßen in vereinfachter Form als 
Bestandsverzeichnisse eingerichtet werden können. 

§ 5 bleibt im wesentlichen unverändert. Lediglich Abs. 1 wurde re
daktionell überarbeitet und hinsichtlich der Definition der Ortsdurch
fahrt textlich an § 24 angepaßt. In Abs. 5 wurde klargestellt, daß eine zu
sätzliche Ortsdurchfahrt allein durch Umstufung festgesetzt werden 
kann. 

Bei den Vorschriften über Widmung, Umstufung und Einziehung 
(§§ 6 bis 8) wird einheitlich eine gesetzliche Definition der Begriffe in 
Abs. 1 vorangestellt. Dies entsprach dem Wunsch der Vertreter der 
neuen Bundesländer, die darin eine hilfreiche Klarstellung sahen. Bei 
der Formulierung griff der Unterausschuß erneut auf das StrWG NW 
zurück. 
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Aber auch aus dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz ergaben 
sich Anregungen. In Anlehnung an Artikel 6 Absatz 6 Satz 3 dieses Ge
setzes enthalten die Bestimmungen über die Widmung nuw.u.ehr eine 
Regelung, nach der die Bekanntmachung der Widmung entbehrlich ist, 
wenn die zur Widmung vorgesehene Straße in den im Planfeststellungs
verfahren ausgelegten Plänen als solche kenntlich gemacht worden ist. 
Entsprechendes gilt für die U mstufung und die Einziehung. In diesem 
Zusammenhang konnte ebenfalls ein im MuE 76 enthaltener Fehler be
richtigt werden, nämlich der Verweis in§ 7 Abs. 5 auf§ 6 Abs. 6. Letzt
genannte Vorschrift bestimmt, daß weder bürgerlich-rechtliche Verfü
gungen noch Verfügungen im Wege der Zwangsvollstreckung oder der 
Enteignung über die der Straße dienenden Grundstücke die Bereitstel
lung der Straße für den öffentlichen Verkehr im Rahmen der Widmung 
berühren. Da bei der Umstufung dieser Teil der Widmung nicht betrof
fen ist, sondern allein die Bestimmung des Baulastträgers, bedarf es 
auch keiner entsprechenden Anwendung dieser Regelung. 

§ 9 erfuhr insoweit eine Ergänzung, als nunmehr darauf hingewiesen 
wird, daß der Träger der Straßenbaulast bei der Erfüllung seiner Aufga
ben "die sonstigen öffentlichen Belange einschließlich des Umwelt
schutzes" zu berücksichtigen hat. Nicht zur Straßenbaulast gehört hinge-
gen nach „.i\bs. 2 .-:lie Straßenreinigung, der Winterdienst und die Be
leuchtung. Die Vorschrift begründet ausdrücklich keine Rechtspflicht 
zum Räumen und Streuen der Straße bei Schnee- und Eisglätte. Dies 
wäre aus der Sicht der Praxis weder technisch durchführbar noch fman
ziell vertretbar. Den Trägern der Straßenbaulast wird lediglich - wie 
bisher - empfohlen, soweit vertretbar, diese Aufgaben wahrzunehmen, 
Von der Straßenbaulast klar zu trennen ist allerdings die Verkehrssiche
rungspflicht. Diese bleibt durch die Regelung in § 9 Abs. 2 unberührt. 

§ 10 regelt wie bisher, daß zum einen alle mit dem Bau und der Un

terhaltung öffentlicher Straßen zusammenhängenden Aufgaben von den 
Bediensteten der damit befaßten Körperschaft als Amtspflicht in Aus
übung hoheitlicher Tätigkeit erfüllt werden. Zum anderen wird die Ver
kehrssicherungspflicht, deren Verletzung nach der Rechtsprechung aus~ 
schließlich Ansprüche nach § 823 BGB auslöst, ebenfalls zur Amts
pflicht. Dies hat zur Fo]ge) daß eine unmittelbare Inanspruchnahme des 
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Bediensteten der Straßenbauverwaltung durch den Geschädigten in der 
Regel ausgeschlossen ist. Viel.mehr hat die Einstellungskörperschaft in-

soweit ebenfalls für den Bediensteten im Rahmen des A.. .... .ikels 34 GG 
einzutreten. 

In diesem Zusammenhang mußte für die neuen Bundeslländer das 

Verhältnis zwischen Artikel 34 GG, § 839 BGB einerseits und dem 
Staatshaftungsgesetz der DDR, das gemäß Einigungsvertrag8 als Lan
desrecht fortgilt, geregelt werden. Hierfür enthält der Musterentwurf 

einen entsprechenden Formulierungsvorschlag. 

In § 11 wurde insoweit eine Korrektur vorgenommen, als beim 

Wechsel der Straßenbaulast nicht nur die Ansprüche auf Entgelt für die 
Duldung von Versorgungsleitungen in der Straße vom Übergang ausge
schlossen sein sollen, sondern vielmehr alle Rechte und Pflichten aus 
Gebietsversorgungsverträgen. Die Formulierung entspricht § 10 Abs. 2 

Nr. 3 StrWG NW. 

§ 12 wurde redaktionell überarbeitet und um einen Textvorschlag er
gänzt. In Absatz 3 wird bestimmt, daß entgegen dem MuE 76 nunmehr 

der neue Träger der Straßenbaulast die Kosten für Vermessung und 
Abmarkung zu tragen hat, weil diese Arbeiten in seinem Interesse vor
genommen werden. 

§ 13 hält in Absatz 1 an dem Grundsatz fest, daß Straßenbaulast und 
Eigentum nicht in einer Hand liegen müssen; es sollte jedoch so sein. 

Diese Aussage wird in einem eigenen Absatz der Vorschrift vorange
stellt. Damit wird auch deutlich, daß sie nicht unter die Ausnahme in 
Absatz 3 fällt. Diese bezieht sich vielmehr lediglich auf die Regelungen 

in Absatz 2, den Anspruch des Grundstückseigentümers gegenüber dem 

Träger der Straßenbaulast auf Erwerb des Eigentums. 

§ 14 wurde etwas ausführlicher gestaltet. Absatz 1 enthält die Legal
definition des Begriffs "Gemeingebrauch" und betont, daß es keinen 

Rechtsanspruch auf Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs gibt. Satz 
2 des MuE 76 wird neuer Absatz 2. Er bedurfte insoweit einer Korrek-

8 Anlage II, Kapitel [[[, Sachgebiet B: Bürgcrlichei; Recht, Ab6Chnitt III - BGB!. 
11/1990, s. 1168. 
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tur, als der Vorrang des fließenden Verkehrs vor dem ruhenden Ver
kehr lediglich noch als Grundsatz festgeschrieben wird, der jedoch in der 
Widmung oder durch das Siraßenverkehrsrechi durchbrochen werden 
kann. Diese Änderung entspricht den gewandelten Vorstellungen und 
Bedürfnissen, denen z.B. im Rahmen der Widmung durch die Einrich
tung von Fußgängerzonen oder im Rahmen des Verkehrsrechts durch 
Bestimmungen über die Anordnung verkehrsberuhigter Bereiche Rech
nung getragen wird. Satz 3 bleibt als Absatz 3 erhalten: Die Erhebung 
von Gebühren für die Ausübung des Gemeingebrauchs bedarf wie bis
her einer besonderen gesetzlichen Regelung. Damit soll dem Gesetzge
ber u.a. die Möglichkeit eröffnet werden, verkehrspolitische Entschei
dungen etwa in Richtung "verkehrsberuhigte Innenstadt" zu treffen. In 
fast allen Großstädten Deutschlands wird überlegt, für die Benutzung 
des innerstädtischen Straßennetzes durch Ortsfremde eine Gebühr zu 
erheben, um diesen Verkehr möglichst ganz aus den Innenstädten zu 
verdrängen. Eine (bundesgesetzliche) Regelung für die Erhebung von 
Gebühren im Rahmen des Gemeingebrauchs besteht bereits in § 6 a 
Abs. 6 StVG, der die Straßenverkehrsbehörde ermächtigt, eine Benut

zungsgebühr für das Parken zu erheben. 

Neu hinzugekommen ist Absatz 4. Dort wird der Anliegergebrauch 

rückgegriffen. Wenn auch rechtssystematisch Gemeingebrauch und An
liegergebrauch nicht gleichgesetzt werden können, so wurde es dennoch 
für vertretbar angesehen, beides in einer Vorschrift zu regeln. 

§ 15 ist im wesentlichen unverändert geblieben. Er wurde lediglich 
um einen Satz 3 ergänzt, nachdem die Straßenverkehrsbehörde und die 
betroffene Gemeinde über wesentliche Beschränkungen des Gemeinge
brauchs (rechtzeitig vorher) zu unterrichten sind. Diese Vorschrift 
korrepondiert mit § 45 Abs. 2 StVO. 

§ 16, der sich mit der Pflicht zu Erstattung von Mehrkosten befaßt, 
die dem Träger der Straßenbaulast durch die Art der Benutzung der 
Straße im Rahmen des Gemeingebrauchs durch einen Dritten zusätzlich 
entstanden sind, bedurfte einer Ergänzung. Die Praxis zeigt, daß nicht 
nur bei dem Bau und der Unterhaltung von Straßen Mehrkosten, die 
durch einen Dritten bedingt sind, entstehen können. Als Beispiel sind 
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die Fälle zu nennen, in denen die Straßenverkehrsbehörde wegen einer 
Veranstaltung eines Dritten eine zusätzliche Beschilderung auf der 
Straße anordnet. Deshalb wurde mit Absatz 2 eine Möglichkeit ge
schaffen, Mehrkosten der Straßenbauverwaltung dem Verursacher auf
zuerlegen, auch wenn dieser die Straße nicht zum Verkehr gebraucht 
hat. Der Länderfachausschuß Straßenbaurecht war allerdings überein

stimmend der Auffassung, daß es besser wäre, eine entsprechende Re
gelung für diese Fälle in § 5 b Abs. 2 StVG aufzunehmen. Eine solche 
Änderung der Straßenverkehrsordnung ist bereits mehrfach angeregt 
worden. Unabhängig davon bietet jedoch § 16 Abs. 2 die Möglichkeit, 
die im Interesse eines Einzelnen entstandenen Kosten nicht durch die 
Allgemeinheit tragen zu lassen, sondern von demjenigen, der sie letztlich 
verursacht hat. 

§ 17 wurde wesentlich erweitert. Er befaßt sich nunmehr nicht nur 
mit der Verunreinigung von Straßen, sondern auch mit den Fällen ihrer 
Beschädigung. Absatz 2 gibt die Möglichkeit, verschuldensunabhängig 
von demjenigen, der die Beschädigung verursacht hat, per Leistungsbe
scheid der Straßenbauverwaltung die entstandenen Kosten einzufordern. 

Absatz 3 verbietet, Abfall unbefugt zum Zwecke der Entsorgung auf 
die Straße zu bringen. Wegen der bestehenden abfallrechtlichen Vor
schriften ist diese Regelung eigentlich überflüssig. Dennoch wurde sie in 
den Musterentwurf aufgenommen, um somit einen Ordnungswidrigkei
tentatbestand zu begründen, der der Straßenbauverwaltung ein Ein
schreiten gegen den Verunreiniger ermöglicht. 

Da in § 7 Abs. 3 FStrG Regelungen entsprechend Absätze 2 und 3 
nicht enthalten sind, kann der Landesgesetzgeber sie auf Bundesfern
straßen ausdehnen. Absatz 4 macht von dieser Gesetzgebungskompe
tenz Gebrauch. Es sind keine Gründe ersichtlich, warum die Beschädi
gung und Verunreinigung von Bundesfernstraßen anders behandelt wer

den sollten als die von Straßen nach Landesrecht. 

§ 18 ist im wesentlichen unverändert erhalten geblieben. Lediglich 
die Absätze 5 und 6 wurden neu eingefügt. Beide Ergänzungen dienen 
lediglich der Klarstellung. Sie weisen darauf hin, daß ein Baulastwechsel 
sich nicht auf eine bereits erteilte Sondernutzungserlaubnis auswirkt 
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(Absatz 5) und eine Sondernutzungserlaubnis keinesfalls mit Konzen

trationswirkung ausgestattet ist (Absatz 6); vielmehr müssen alle ande-
rcn crfoiderlichen öffentlich-rechtlichen Entscheidungen neben der 
Sondernutzungserlaubnis eingeholt werden. 

In § 19, der sich mit dem Konkurrenzverhältnis zwischen straßenver

kehrsrechtlichen Erlaubnissen oder Genehmigungen und der straßen
rechtlichen Sondernutzungserlaubnis befaßt, wurde lediglich ein Wort 
verändert. Im MuE 76 hieß es: "Ist nach den Vorschriften des Straßen

verkehrsrechts eine Erlaubnis ... oder eine Ausnahmegenehmigung er· 
forderlich, so bedarf es keiner" Sondernutzungserlaubnis. Das Wort "er
forderlich" ist durch das Wort "erteilt" ersetzt worden. Anlaß für diese 
Änderung, die letztlich nur der Klarstellung dienen soll, war die jüngere 

Rechtsprechung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes in Kassel9, 

die sich mit § 8 Abs. 6 FStrG befaßt, also der zu § 19 MuE 76 gleichlau
tenden Regelung. Zu Recht geht das Gericht davon aus, daß § 8 Abs. 6 
FStrG eine Verfahrenskonzentration zugunsten der Straßenverkehrsbe

hörde bewirkt. Dadurch soll vermieden werden, daß wegen eines ein
heitlichen Lebenssachverhalts zwei (oder mehrere) Genehmigungsver
fahren nebeneinander durchgeführt werden müssen. Die Vorschrift 
dient der Vereinfachung und Überschaubarkeit der Verwaltungstätigkeit 

und erleichtert dem A ntragstel!er die Durch11.etzung seiner Rechte. Dies 
ist alles rechtlich nicht zu beanstanden. Eine Verfahrenskonzentration 
kann jedoch nur dann eintreten, wenn ein Verfahren auch durchgeführt 
wird; Konzentrationswirkung kann nur die Entscheidung selbst entfalten. 

So lange eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung nicht getroffen 
worden ist, bedarf es mithin einer straßenrechtlichen Sondernutzungser
laubnis. Dies soll mit der Änderung deutlich gemacht werden. 

Mit der Frage des Verhältnisses zwischen straßenrechtlicher Sonder
nutzungserlaubnis und straßenverkehrsrechtlichen Erlaubnissen und 

Ausnahmegenehmigungen wird sich das Bundesverwaltungsgericht (3. 

Senat) in einem Revisionsverfahren zu befassen haben. 

§ 20 wurde dahingehend ergänzt, daß nunmehr auch das Abstellen 

von Autowracks oder anderer Gegenstände auf Straßen eine unerlaubte 

9 ZB. Urteil vom 19.02.1991, Az.: 2 UE 2998/88. 
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Benutzung darstellt. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, auch die mit 
der Beseitigung und Verwertung durch die Straßenbauverwaltung im 
Zusammenhang stehenden Fragen zu regeln. Dies ist in den Absätzen 2 
und 3 geschehen. Die Anwendung dieser Vorschriften wurde auf Bun
desfernstraßen ausgedehnt. 

§ 21 ist i..n..haltlich unverändert geblieben4 Er YlU.rde lediglich e~.vas 

übersichtlicher gegliedert und mit weiteren Formulierungshilfen ange
reichert. 

§ 22, der sich mit den Rechten und Pflichten der Straßenanlieger 
befaßt, wurde an zwei Stellen gegenüber dem MuE 76 geändert. In 
Abs. 4 Satz 2 wird für den Fall, daß keine Einigung über die Höhe der 
Entschädigung zu erzielen ist, wenn Zufahrten oder Zugänge auf Dauer 
unterbrochen oder ihre Benutzung erheblich erschwert werden und ein 
angemessener Ersatz nicht geschaffen werden kann, der Betroffene auf 
das Entschädigungsfestsetzungsverfahren (§ 42 Abs. 4 und 5) verwiesen. 
Daneben wird in Ergänzung zu § 14 Abs. 4 festgestellt, daß auch die 
Straßenanlieger keinen Anspruch darauf haben, daß eine Straße weder 
geändert noch eingezogen wird. Die Interessen der Straßenanlieger 
müssen vielmehr insoweit zurücktreten. Allerdings bleiben ihre Ansprü
che nach Absatz 4 auf Ersatz oder Entschädigung unberührt. 

§ 23 wurde redaktionell überarbeitet und etwas verständlicher gefaßt. 
Darüber hinaus enthält er einen neuen Absatz 5, der entsprechend der 
bisherigen Praxis die Kostenbeteiligung der Straßenbauverwaltung bei 
Benutzung nicht straßeneigener Abwasseranlagen regelt. Der Träger der 
Straßenbaulast beteiligt sich an den Kosten der Anlage (HersteHung und 
Erneuerung) in der Höhe, in der sie auch bei Herstellung einer eigenen 
Abwasseranlage entstanden wären. Dies verringert die Kosten der Ge
meinde oder des Abwasserverbandes für die kommunale Abwasseran
lage erheblich. Die Beseitigung des Abwassers obliegt in solchen Fällen 
entgegen den landesgesetzlichen Regelungen im Wasserrecht (z.B. § 45 
b HWG) den Kommunen (Abwa.Merverbänden). Für die Inanspruch
nahme der Abwasseranlage durch das Oberflächenwasser der Straße 
sind keine weiteren Entgelte vom Träger der Straßenbaulast zu leisten. 



87 

In § 24 des MuE 76 waren einige redaktionelle Fehler enthalten. So 

mußte berichtigt werden, daß die Anbaubeschränkungszone nur außer

halb des Erschließungsbereichs der Ortsdurchfahrten von Landes- und 
Kreisstraßen besteht. In Absatz 4 (neu) wird darauf hingewiesen, daß 
die Belange der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, die Ausbau

absichten der Straßenbauverwaltung und die Straßenbaugestaltung auch 

bei der Genehmigung von Bauvorhaben innerhalb des Erschließungsbe
reichs der Ortsdurchfahrten zu beachten sind. 

§ 25 wurde ebenfalls nur redaktionell überarbeitet, indem Formulie
rungshilfen gegeben (Absatz 2 Satz 2) und für entbehrlich gehaltene 
Hinweise gestrichen wurden (Absatz 3). 

Die Formulierungen in § 26 des MuE 76 waren teilweise so schwer 
verständlich, daß der Unterausschuß der Bitte einiger Mitglieder folgte 
und eine Umformulierung vornahm. Inhaltlich wurde nichts verändert. 

Auch § 27 ist unverändert geblieben. 

Bei den kreuzungsrechtlichen Vorschriften (§§ 28 bis 33) bestand 

ebenfalls keine Veranlassung für den Unterausschuß, wesentliche Ände
rungen vorzunehmen. 

Lediglich in§ 28 Abs. 2 wird der Vorrang des Vereinbarungsprinzips 
i..~ Kreuzungsrecht hervorgehoben. In § 29 Abs. 3 Nr4 1 und 2 (.~Ä...nde-
rung höhenungleicher Kreuzungen) wurden jeweils die Worte "oder hät
te verlangen müssen" gestrichen. Diese Formulierung, die dem FStrG 
(§ 12 Abs. 3) entstammt, hat sich in der Praxis als mißverständlich erwie
sen10. Darüber hinaus wird diese Regelung auch als überflüssig angese

hen, weil die Straßenaufsicht in diesen Fällen den beteiligten Träger der 
Straßenbaulast anweisen kann, seinerseits eine Änderung zu verlangen. 

In diesem Zusammenhang muß betont werden, daß nicht jede auf

wendigere Herstellung, die beispielsweise aufgrund der beim Bau von 

Straßen zu beachtenden anerkannten Regeln der Technik (§ 4 FStrG) 
vorzunehmen ist, als ein Fall des "Hätte-verlangen-müssens" angesehen 

werden kann. Die anerkannten Regeln der Technik sind in erster Linie 

10 Siehe hietzu BVerwG, Urteil vom 18.09.1987, Az.: 4 C 24.84 - "Raubling-Ur

teil" - , BayVBI. 1988 S. 276 ff. 



88 

in technischen Regelwerken in Form von Richtlinien niedergelegt, die 

von der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen aufgestellt und 

vom Bundesminister für Verkehr an die Länder weitergegeben werden 
mit der Bitte, sie für den Bereich der Bundesfernstraßen einzuführen. 

Die Richtlinien, die beim Bau von Straßen zu beachten sind, gelten 
jedoch nicht für bestehende Straßen; gerade in dieser Hinsich$ werden 
vielmehr unterschiedliche Anforderungen an die Baulastträger gestellt. 
Die Richtlinien sind dann einzuhalten, wenn die Straße oder das Bau

werk errichtet wird oder an der Straße oder dem Bauwerk etwas baulich 
verändert wird, und zwar von demjenigen, der baut oder die Verände
rung vornimmt. Die Richtlinien sind auch dann eingehalten, wenn von 
den in ihnen vorgesehenen Ausnahmen Gebrauch gemacht wird oder in 

ihnen enthaltene Spielräume ausgenutzt werden; Mindestanforderungen 
dürfen hingegen nur dann unterschritten werden, wenn sie nicht einge
halten werden können. In den insoweit als notwendig erkannten Maß
nahmen kann deshalb kein "hätte verlangen müssen" des Trägers der 

Straßenbaulast der kreuzenden Straße gesehen werden. 

Dieser Begriff setzt vielmehr eine Pflicht zum Tätigwerden des Trä

gers der Straßenbaulast voraus11• Er muß beispielsweise aufgrund des 
Zustandes seines Bauwerks verpflichtet sein, selbst Änderungen vorzu
nehmen. Eine solche Pfü.cht entsteht jedoch nicht allein schon dadurch, 
daß Richtlinien als anerkannte Regeln der Technik geändert worden 

sind. Wird ein Baulastträger jedoch tätig und verändert er etwas an der 
Straße, so hat er in diesem Umfang auch die aktuellen 
straßenbautechnischen Richtlinien zu beachten. 

Soweit eine solche Pflicht zum Tätigwerden besteht, kann der Träger 
der Straßenbaulast durch die Straßenaufsicht angehalten werden, ihr 
nachzukommen (§ 48). Der Träger der Straßenbaulast kann jedoch nicht 

von der Straßenaufsicht dazu verpflichtet werden, seine Straße stets den 

neuesten Richtlinien anzupassen. 

Muß auf Veranlassung eines Dritten ein Bauwerk beseitigt und 
durch ein neues ersetzt werden, so ist es zunächst einmal alleinige An~ 

11 BVerwG, Urteil vom 18.0!l.1987, a.a.O. 
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gelegenheit des Veranlassers, das neue Bauwerk zu errichten. Dabei hat 
er die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten. Diese Pflicht er
gibt sich für den Bund beim Bau von Straßen aus § 4 FStrG; im M:u
sterentwurf ist dies in § 10 Abs. 2 geregelt. Es steht den Baulastträgern 
kein Ermessen zu, ob sie die anerkannten technischen Regelwerke be
achten oder nicht. 

§ 34 wurde lediglich redaktionell überarbeitet. In Absatz 1 wird auf 
§ 15 verwiesen, der die Straßenbaubehörde ermächtigt, eine (vorüberge
hende) Beschränkung des Gemeingebrauchs anzuordnen. Allein auf die
se Fälle bezieht sich § 34. Das Recht der Straßenverkehrsbehörde nach 
der Straßenverkehrsordnung den Verkehr umzuleiten12, bleibt hiervon 
unberührt. Absatz 3 wurde lediglich stilistisch verbessert. 

§ 35 ist unverändert geblieben. Der Vorschlag, ein Linienbestim
mungsverfahren im Landesrecht aufzunehmen, wurde mehrheitlich ab
gelehnt. Ein solches Verfahren ergäbe nur einen Sinn, wenn es an die 
Stelle des landesrechtlichen Raumordnungsverfahrens treten würde. Es 
wurde für überflüssig angesehen, zur Abklärung der raumordnerischen 
Belange zwei Verfahren durchzuführen. 

Auch § 36 mußte an die geänderte Numerierung der nachfolgenden 
Paragraphen angepaßt werden. Darüber hinaus wurde er, wie auch§ 37 
Abs. 2, redaktionell überarbeitet. § 37 ist im übrigen ebenfalls unverän
dert geblieben. 

Völlig neu zu fassen waren die Vorschriften über die Planfeststellung 
(§§ 37 bis 46 MuE 76). Zur Vereinheitlichung des Verfahrensrechts 
übernimmt nun auch der MuE 91, wie bereits das 3. Rechtsbereini
gungsgesetz für den Bereich der Bundesfernstraßen, die Planfeststel
lungsvorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes für den Bereich 
der Landesstraßen. Kreisstraßen und Gemeindestraßen im Außenbe
reich sind nicht planf eststeßungspflichtig, aber planf eststeßungsfähig. 
d.h. vor ihrem Bau muß nicht, kann aber ein Planfeststellungsverfahren 
nach dem Landesstraßengesetz i.V.m. dem Landesverwaltungsverfah
rensgesetz durchgeführt werden. 

12 § 45 i.V.m. § 42 und Zeichen 454 StVO. 
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Die Möglichkeit, ein Planf eststellungsverfahren für die Straßen nach 
dem Landesenteignungsgesetz13 durchzuführen, bleibt unberührt. 

Wie bereits im Bundesfernstraßengesetz, so sind allerdings auch im 
Landesstraßengesetz einige Abweichungen vom Verwaltungsverfahrens
gesetz erforderlich. Nicht aufgenommen wurde in diesem Zusammen
hang eine Regelung entsprechend § 18 Abs. 3 FStrG a.F„ nach der ab
weichend von § 73 Abs. 3 VwVfG bei der Einleitung des Planfeststel
lungsverfahrens der Plan (lediglich) in den Gemeinden auszulegen war, 
in deren Bereich die Straße liegt14. 

Die Praxis interpretiert § 73 Abs. 3 VwVfG im Sinne von § 18 Abs. 3 
FStrG a.F„ so daß eine Sonderregelung nicht für erforderlich gehalten 
wurde15. 

In § 38 Abs. 1 wurde bewußt auf eine Regelung entsprechend § 17 

Abs. 1 Satz 3 FStrG, eine Ergänzung, die durch Art. 7 Nr. 2 des Geset
zes vom 12.02.1990 zur Umsetzung der Richtlinie des Rates vom 
27.06.1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öf
fentlichen und privaten Projekten (85/337 /EWG)16 in das Bundesfem
straßengesetz eingefügt worden ist, verzichtet. Nach Anhang I der EG
Richtlinie17 sind neben Autobahnen nur noch Schnellstraßen UVP
pflichtig. Gemäß den Begriffsbestimmungen des europäischen Überein
kommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom 
15.11.197518 werden Schnellstraßen als "dem Kraftfahrzeugverkehr vor
behaltene, nur über Anschlußstellen oder besonders geregelte Kreuzun
gen erreichbare Straßen, auf denen insbesondere das Halten und Parken 
verboten sind", definiert. Solche Straßen werden in der Regel nicht auf 
landesrechtlicher Grundlage geplant. 

13 

14 

15 

16 

17 
18 

Siehe z. B. ff 14 bis 16 Hessisches Enteignunpge5etz. 

§ 73 Abs. 3 VwVfG: .„ in denen sich das Vorhaben voraussichtlich aimvirltt .„ 
Siehe hierzu Kern, Die (fern-) straßenrcchtliche Planfeststellung - ein Verfahren 

ohne Ende?, in: DÖV 1989, S. 932 ff., 933. 

BGBl.I S. 205 - UVPG - . 

AmtBl. der EG Nr. L 175 S. 40 ff. 

BGBI. II S. 270, 271. 
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Auch nach dem UVPG, welches die Umweltverträglichkeitsprüfung 
nur für den Bau und die Änderung von Bundesfernstraßen zwingend 
vorschreibt, gibt es keine V crpflichtung für Straßen nach Landesrecht. 
Gleichwohl sind jedoch auch bei der Planf eststellung dieser Straßen die 
umweltrelevanten Auswirkungen des Vorhabens zu ermitteln und in die 
Abwägung mit einzustellen (materielle UVP). Auf das formalisierte 
Verfahren entsprechend dem UVPG (formelle UVP) sollte jedoch ver
zichtet werden, zumal die Beteiligung der Öffentlichkeit durch das 
Planfeststellungsverfahren ohnehin gewährleistet ist und Form- und 
Verfahrensvorschriften selten Verbesserungen für die Umwelt bewirken. 
Hierfür bedarf es vielmehr materiell-rechtlicher Regelungen, z. B. die 
normative Festlegung von Grenzwerten unter Angabe der Methode, wie 
diese zu ermitteln sind. Solche Hilfen für die Verwaltung sind jedoch nur 
in wenigen Fällen vorhanden19• 

Absatz 2 führt als neues (Rechts-)Institut die Plangenehmigung ent
sprechend § 4 des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes des 
Bundes20 in das Landesrecht ein. Sie entspricht hinsichtlich ihrer Vor
aussetzungen in etwa der Entscheidung über das Unterbleiben der 
Planfeststellung (Absatz 3). Während dort alle ansonsten erforderlichen 
öffentlich-rechtlichen Entscheidungen vorliegen müssen, werden diese 
durch die Plangenehmigung erset7t, Hieraus ergibt sirh eine wesentlirhe 
Vereinfachung für den Antragsteller: Er muß nicht bei den einzelnen 
Behörden die jeweiligen-Entscheidungen einholen. Es reicht vielmehr 
aus, daß die Planfeststellungsbehörde mit den betroffenen Trägem öf
fentlicher Belange das Benehmen bzw. - soweit erforderlich - das Ein
vernehmen herstellt. 

Werden Rechte Dritter tangiert, müssen die Betroffenen - wie im 
Falle des Unterbleibens der Planfeststellung - ihr Einverständnis zur 
Inanspruchnahme ihrer Rechte erklärt haben. 

Ausgangspunkt für die Überlegungen, die zur Einführung der Plan
genehmigung neben der Entscheidung über das Unterbleiben der Plan
feststellung geführt haben, war die Rechtsprechung des Bundesverwal-

19 

20 
Siehe z.B. 16. BlmSchV - BGBI. 11990 S. 1036 ff, 

Bundestap-Drucbache 12/1002 YOm 29.08.1991. 



92 

tungsgerichts21
, daß die Entscheidung über das Unterbleiben der Plan

feststellung ein Verwaltungsakt sei. Diese Rechtsauffassung stieß in der 
,,...,._,,.....,,_..,...tlr._1"..:ir.:„ =--1!:11„ 1„.: ..... ...1-. .... ......... ~ 'l'll:PJ!:lo_:_ ~--.a.-l:a.h.a.. ~- ...l..ct.„ '',a-·~lf-'ll"nFT 
'Y ~ti:,Q.llt;.V.lll.1Y1"- lllllll ..... I nJVU"'I Q.UJ. '1'Y ...... lllf5 '-'""!S,_,...UU.\,.I"""" .LU U"'.l "''tw& n-D.J.ILU.J..l5• 

Noch heute vertreten die meisten Straßenbaujuristen der Länder die 
Auffassung, daß diese Entscheidung mangels Regelungsgehalt kein 
Verwaltungsakt sein könne22. Alle offenen Fragen, über die im Planfest
stellungsbeschluß zu entscheiden gewesen wäre, sind bereits vorab durch 
entsprechende Vereinbarungen mit dem Betroffenen und durch die Ein
zelentscheidungen der zuständigen Behörden geregelt worden. 

Es bestehen jedoch keine grundsätzlichen Bedenken, aus einer sol
chen Entscheidung einen Verwaltungsakt zu machen. Dann allerdings 
müßte sie mit einem Regelungsgehalt versehen werden. Dies ist dadurch 
geschehen, daß die Entscheidung mit den Rechtswirkungen der Plan
feststellung nach § 75 Abs. 1 VwVfG versehen wurde. 

Allerdings erscheint mir diese Festlegung etwas zu weit zu gehen. 
Gewollt war ursprünglich lediglich, die Plangenehmigung, wie z. B. auch 
die Plangenehmigung nach§ 31 WHG i.V.m. der entsprechenden Re
gelung der Landeswassergesetze (z.B.§ 59 Abs. 1 HWG), mit Konzen
trationswirkung auszustatten. Diese ist in § 75 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 
normiert. Eine Regelung aller öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwi
schen dem Träger des Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen 
durch die Plangenehmigung ist nicht erforderlich, weil dies bereits im 
Vereinbarungswege geschehen ist. Nur wenn solche Vereinbarungen 
nicht als Voraussetzung erforderlich sind, sondern die Plangenehmigung 
auch auf Fälle unwesentlicher Rechtsbeeinträchtigung ausgedehnt wer
den soll, müßte sie mit den Rechtswirkungen des § 75 Abs. 1 Satz 2 
VwVfG ausgestattet werden. 

Entsprechend Art. 1 Nr. 2 des Gesetzesentwurfs Bayerns für ein Ge
setz zur Beschleunigung der Planung von Verkehrswegen des Bundes23 

wurde die Plangenehmigung auch auf diese Fälle ausgedehnt. Bereits in 
der Arbeitsgruppe ~Beschleunigung von Verkehrswegeplanungenw der 

21 

22 

23 

Urteil vom lS.01.1982, Az.: 4 C 26.78, in: DÖV 1982, S. 639. 

Siehe hierzu M\ISter einer amtlichen Begründung :zu § 38 Abs. 3. 

Bundesrats-DrucksllChe 294/91 vom 14.0S.1991. 
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Verkehrsministerkonferenz haben sich einige Länder gegen eine solche 

Ausweitung des Anwendungsbereichs der Plangenebmigung ausgespr<r 

eben. Zum einen stellt sich die Frage, wann Rechtsbeeinträchtigungen 
"unwesentlich" sind. Zum anderen bestehen Bedenken, das Enteignungs
recht aufgrund einer Entscheidung ohne förmliches Beteiligungsverfah
ren zu schaffen. Zwar eröffnen die Enteignungsgesetze der Länder 

ebenfalls die Möglichkeit, die Enteignung auch ohne förmliches Verfah
ren durchzuführen. Es muß dort jedoch stets im Einzelfall nachgewiesen 
werden, daß die Enteigung zum Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. 
Es wird somit nicht ein Enteignungsrecht gewährt, sondern lediglich 
eine Enteigungsmöglichkeit geschaffen. Ob ein Enteignungsrecht vor
handen ist, muß im Einzelfall noch geprüft werden. Es sollte deshalb 
darauf verzichtet werden, die Plangenehmigung auf Fälle von unwesent
lichen Rechtsbeeinträchtigungen auszudehnen. Im Musterentwurf wird 

jedoch alternativ auf diese Möglichkeit hingewiesen. 

Absatz 3 (Unterbleiben der Planfeststellung) übernimmt nicht die 
nach Ansicht des Unterausschusses unglückliche Formulierung des§ 17 

Abs. 2 FStrG24, sondern nennt im einzelnen die Voraussetzungen, die 
für eine solche Entscheidung erforderlich sind: 

1. Rechte anderer dürfen nicht in Anspruch genommen werden, oder 
es muß, soweit dies geschieht, mit den Betroffenen eine entspre
chende Vereinbarung über die Inanspruchnahme ihrer Rechte ge

troffen worden sein, und 

2. alle öffentlich-reclr.tlichea Eatsclteidungea, die für die Durchfüh
rung des Plans benötigt werden, müssen vorliegen. 

In der Entscheidung über das Unterbleiben der Planfeststellung wird 

dann lediglich noch festgestellt, daß alle Probleme, die durch den Plan 
hervorgerufen werden, bereits bewältigt worden sind, so daß es nichts 

mehr zu regeln gibt. In der Begründung zunt Gesetz.entwurf wird des
halb festgehalten, daß diese Entscheidung kein Verwaltungsakt ist. 

24 Siehe hierzu Ronellenfitsch, Verzicht auf Planfcststellung, Speyerer Fonchungs

berichte Nr. 85, S. 7S ff, S. 83. 
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Absatz 4 ist gegenüber § 38 Abs. 4 MuE 76 unverändert geblieben; er 

entspricht§ 17 Abs. 3 FStrG. 

Absatz 5 Sätze 1 und 2 enthält die materielle Präklusion für Einwen
dungen Privater; dies entspricht § 17 Abs. 4 FStrG. Satz 3 übernimmt 
den Vorschlag der Arbeitsgruppe "Beschleunigung von VerkehrswegenM 
der Verkehrsministerkonferenz zu den verspätet eingehenden Stellung
nahmen von Behörden, der sowohl in den Entwurf der Bundesregierung 
für ein Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz25 als auch in dem 
Gesetzesantrag Bayerns vom 14.05.199126 Eingang gefunden hat. Hier
von erwartet man sich einen erheblichen Beitrag zur Verfahrensbe
schleunigung. Es bleibt abzuwarten, ob diese Erwartungen auch erfüllt 
werden. 

Absatz 6 bestimmt, welche Behörde Anhörungsbehörde und welche 
Planfeststellungsbehörde ist. Diese Zuständigkeiten können, wie von der 
Rechtsprechung bestätigt, durchaus bei einer Behörde zusammengefaßt 
werden. 

Absatz 7 erster Halbsatz ist unverändert aus § 42 Abs. 4 Satz 1 MuE 
76 übernommen worden. Wie auch § 17 Abs. 6 FStrG, so weicht auch er 
von § 74 Abs. 4 VwVfG ab. Die Regelung des VwVfG wird als bürger
feindlich angesehen. Regelmäßig gibt es bei straßenrechtlichen Planf est
stellungsbeschlüssen mehr als 300 bekannte Betroffene, so daß die Aus
nahme der vereinfachten Zustellung nach § 74 Abs. 5 VwVfG zum Re
gelfall würde. Im Interesse derjenigen, über deren Einwendungen im 
Planf eststellungsbeschluß entschieden worden ist, wird von einer Zu
stellung des Beschlusses an die bekannten Betroffenen abgesehen. 

Absatz 8 (Kodifikation der Aufhebungsgründe) übernimmt ebenfalls 
den Vorschlag der Arbeitsgruppe MBeschleunigung von Verkehrswege
planungenM der Verkehrsministerkonferenz (Vorschlag 111.5), der in den 
Gesetzesantrag Bayerns Eingang gefunden hat27

• Hierzu heißt es in der 

Begründung (S. 33): 

2S 

26 

27 

Bundestags-Drucksache 12/10CJ2, § 3 Abs. 4. 

Bundesrats-Drucksache 294/91, Art. 1 Nr. 2 d. 

Bundesrats-Drucksache 294/91, Art. 1 Nr. 2 g. 
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"In der Praxis führten Entscheidungen der Gerichte zu unvertret
barem und vermeidbarem Verwaltungsaufwand, wenn sie auch in sol
chen Fällen zur Aufhebung von Planfeststellungsbeschlüssen kommen, 
in denen festgestellte Mängel der Abwägung durch bloße Nachbesse
rung des Planfeststellungsbeschlusses behoben werden könnten, etwa 
durch die nachträgliche Anordnung von Schutzmaßnahmen. 

Über den Entwurf der Bundesregierung hinaus ist daher durch Ge
setz zu bestimmen, weJche MängeJ unter weJchen Voraussetzungen zur 
Aufhebung eines Planf eststellungsbeschlusses durch Gerichte führen. 
Diese Kodifikation hat zum Inhalt, daß nur solche Mängel zur Aufhe
bung des Planfeststellungsbeschlusses führen, 

die offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß ge
wesen sind und 
die nicht durch eine Planergänzung behoben werden können. 

Für die Bauleitplanung enthält § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB (bisher 
§ 155 b Abs. 3 Satz 2 BBauG) bereits eine solche Regelung. 

Die vorgeschlagene Regelung hat folgende Auswirkungen: 

Die Bestandskraft von Planf eststellungsbeschlüssen und damit die 
Planung&sicherheit wi_rd erhöht. 

Die Anforderungen an die gerichtliche Kontrolle von Planfeststel
lungsbeschlüssen werden strenger. Die Gerichte müssen nämlich 
die Abwägungen nicht nur nachvollziehen, sondern bei festgestell
ten Abwägungsmängeln weitergehende Ermittlungen zur Kausalität 
dieser Mängel für das Abwägungsergebnis anstellen. Die Möglich
keit einer Planergänzung anstelle einer Planaufhebung erspart die 
Durchführung eines nochmaligen Planfeststellungsverfabrens, was 
zum selben Ergebnis führt. Der Vorrang der Planergänzung vor 
der PJanaufhebung wird auch in der neueren Rechtsprechung der 
VerwaJtungsgerichte zunehmend berücksichtigt; diese Entwicklung 
in der Reclitspreclmng wird durch die vorgeS\~hlagene Kodifikation 
aufgegriffen. 
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die Erfahrungen mit der entsprechenden Regelung für die Abwä
gung im Bauleitplanverfahren zeigen, daß die Effizienz des Rechts

schutzes gewahrt bieibt." 

Absatz 9 regelt die Möglichkeit, die Gültigkeit von Planfeststellungs
beschlüssen um weitere fünf Jahre zu verlängern. Wie auch im Bundes
fernstraßengesetz (§ 17 Abs. 7), so wird auch - oder sogar erst recht -
im Landesrecht hierfür eine Notwendigkeit gesehen. Meist liegt es an 
den fehlenden Haushaltsmitteln, daß mit der Verwirklichung des Planes 
innerhalb von fünf Jahren nach Unanfechtbarkeit des Beschlusses noch 
nicht begonnen werden kann. Dies gilt für die Länder im noch stärkeren 
Maße als für den Bund. 

Der Verlängerungsbeschluß ist ein Verwaltungsakt. Die Straßen
baubehörde beantragt die Verlängerung bei der Planfeststellungsbe
hörde so rechtzeitig, daß der Plan vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist ver
längert werden kann. Neu ist, daß eine auf den Antrag auf Verlängerung 
beschränkte Anhörung nach Maßgabe von § 73 VwVfG durchzuführen 
ist. Der materielle Inhalt des bestandskräftigen Planf eststellungsbe
schlusses ist hingegen nicht zu überprüfen. Die Entscheidung über die 
Verlängerung ist vor Ablauf der Fünf-Jahres-Frist entsprechend Absatz 
7 sowie§ 74 Abs. 4 und 5 VwVfG mit Rechtsbehelfsbelehrung bekannt
zugeben. 

Für die Anfechtung der Entscheidung über die Verlängerung gelten 
die Bestimmungen für den Planfeststellungsbeschluß entsprechend (§ 68 
Abs. 1Satz3 VwGO, § 70 VwVfG). Die im Verlängerungsbeschluß fest

zusetzende Frist über die weitere Geltungsdauer beginnt nach Unan
fechtbarkeit des Verlängerungsbeschlusses. 

§ 39 ist gegenüber § 40 MuE 76 unverändert geblieben. 

In § 40 wurde die in § 41 MuE 76 enthaltene Regelung um Satz 2 er

gänzt. Der Beschluß über die Einstellung des Planf eststellungsverfah
rens ist in den Gemeinden, in denen die Pläne nach § 73 Abs. 3 VwVfG 
ausgelegen haben, ortsüblich bekannt zu machen. Dies ist erforderlich, 
damit die Betroffenen Kenntnis davon erhalten können, daß Verände
rungssperre und Anbaubeschränkungen enden. 
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Die Vorschriften über die vorzeitige Besitzeinweisung(§ 41) sind der 
Regelung in § 7 des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes28 

angepaßt worden. Dies bedeutet, daß allein die Weigerung des Eigen
tümers, den Besitz nach Vorliegen eines unanfechtbaren oder für voll
ziehbar erklärten Planfeststellungsbeschlusses herauszugeben, als Vor
aussetzung für die Durchführung des Besitzeinweisungsverfahrens aus
reicht. Die im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Beschleuni
gungsgesetz in diesem Zusammenhang geäußerten Befürchtungen, die 
Verwaltung könne diese Vorschrift zu einer Grundstücksbevorratungs
wirtschaft mißbrauchen, werden nicht geteilt. Dem steht nämlich das 
Haushaltsrecht entgegen (§ 63 Abs. 1 BHO, LHO), nach dem Vermö
gensgegenstände nur erworben werden sollen, soweit sie zur Erfüllung 
der Aufgaben in absehbarer Zeit erforderlich sind29• 

Die in Absatz 2 bis 4 veränderten oder neu eingeführten Fristen die
nen der Verfahrensbeschleunigung. Absätze 5 und 6 entsprechen den 
Regelungen in § 47 Absätze 5 und 6 MuE 76. 

In § 42 sind die Absätze 1 und 2 im wesentlichen gegenüber § 48 Abs. 
1 und 2 MuE 76 unverändert geblieben. Es bedarf lediglich einer Ergän
zung für den Fall, daß auch durch die Plangenehmigung (§ 38 Abs. 2) 
ein Enteignungsrecht geschaffen werden soll. Absatz 3 wurde redaktio
nell überarbeitet. Absatz 4 entspricht der Regelung in § 19 a FStrG. Er 
schließt eine Lücke für die Festsetzung einer Entschädigung bei erhebli
chen mittelbaren Beeinträchtigungen. Da die Verwaltungsverfahrensge
setze der Länder für das Planfeststellungsverfahren keine Regelung über 
die Festsetzung einer Entschädigung der Höhe nach enthalten, muß die 
Lücke im Fachgesetz geschlossen werden. Miteinbezogen werden 
zugleich die Entschädigungsansprüche nach §§ 22, 24 und 26, da auch 
hier ein Verfahren über die Entschädigungsfestsetzung fehlt. Insbeson
dere für die Planfeststellung bedeutet diese Regelung, daß die Planfest
stellungsbehörde über eine Entschädigung in Geld dem Grunde nach zu 
entscheiden hat, während die Höhe der Entschädigung erst danach in 

28 

29 
Bundestags-Drucksache 12/lCl'n. 

Siehe hierzu auch Nr. 3 der Verwaltunpvon;chrift zu § 64 LHO, insbesondere 

Nr. 3.2: • ... wenn ein Bedad gegeben ist .„•. 
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einem besonderen Verfahren festzusetzen ist, wenn der Betroffene und 
der Träger der Straßenbaulast keine Einigung erzielen. 

Absatz 5 entspricht § 48 Abs. 4 MuE 76. Er wird ergänzt um den 
Hinweis, daß, falls in den neuen Ländern noch kein Enteignungsgesetz 
vorhanden ist, die entsprechenden Vorschriften des Baugesetzbuches 
(§§ 93 - 122) Anwendung finden. 

Neu in den Gesetzentwurf wurden die§§ 43 - 47 und 49 - 52 aufge
nommen. Dies geschah, wie bereits dargestellt, auf besonderen Wunsch 
der neuen Bundesländer, die Formulierungshilfen für die Regelungen 
hinsichtlich der Baulastfrage, der Bestimmung der Straßenbaubehörden, 
der Straßenreinigung und des Winterdienstes, der Ordnungswidrigkei
ten, der Übergangsbestimmungen und der Schlußbestimmungen 
wünschten. § 49 und die Anlage zu dieser Vorschrift geben Beispiele, 
wie Straßenreinigung und Winterdienst geregelt werden können. § 51 
enthält lediglich eine Zusammenstellung der in einer Übergangsbestim
mung zu regelnden Fragen. Die Formulierungsvorschläge in der Anlage 
zu dieser Vorschrift wurden von den Mitgliedern aus den neuen Bun
desländern im Unterausschuß erarbeitet. 

§ 48 regelt etwas ausführlicher als § 49 MuE 76 Zuständigkeiten und 
Aufgaben im Rahmen der Straßenaufsicht. 

Ein besonderes Eingehen auf diese Vorschriften wird für entbehrlich 
gehalten; es kann insoweit auf den dem Gesetz beigefügten Entwurf ei
ner amtlichen Begründung verwiesen werden. 

AUSBLICK 

Nach Fertigstellung des überarbeiteten Musterentwurfs stellt sich die 
Frage: Wie geht es weiter? Welche der neuen Bundesländer werden in 
etwa den t„fusteient-v..-wf übernehmen? 

Bisher liegen mir die Entwürfe von Länderstraßengesetzen der Län
der Brandenburg (Stand: 09.04.1991), Mecklenburg-Vorpommern 
(Stand: 31.12.1990), des Freistaates Sachsen (Stand: 21.05.1991) und des 
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Landes Thüringen (Stand: August 1991) vor. Während die Entwürfe von 
Mec!denburg-Vorpommern nnd Sac.ho:.en erheblich vom Mn"-terentwurf 
abweichen, haben der Entwurf Brandenburgs teilweise und der des Lan
des Thüringen insgesamt die Vorschläge des Musterentwurfs übernom
men. Ich hoffe, daß Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern ihre Ent
würfe nochmais unter Rückgriff auf den MuE 91 überarbeiten werden. 
Lediglich der Gesetz.entwur-f von Sachsen-Anhalt liegt mir derzeit noch 
nicht vor. Aufgrund der Mitarbeit des Vertreters dieses Landes im Un
terausschuß gehe ich jedoch davon aus, daß auch dort - wie in Thürin
gen - der Musterentwurf im wesentlichen übernommen wird. 
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BESCHLEUNIGUNGSGESETZ - INVESTITIONS

MASSNAHMENGESETZE 

~ DIE BESCHLEUNIGUNG VON VERKEHRS-

PROJEKTEN - 1 

Von Univ.-Prof. Dr. Michael R.nneUenfitsch 

A. PROBLEM 

I. BEFUND 

1. Dauer von Verkehrsprojekten 
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Der Zeitgeist ist dialektisch. Während einerseits der Umweltschutz 
mit missionarischem Eifer betrieben wird, beklagt man andererseits die 
Dauer der Verwirklichung umweltrelevanter Vorhaben. Nicht nur der 

1 Der folgende Beitrag führt Erwägungen fort, die Ved. schon an anderer Stelle 

vorgetragen hat; vgl. Ronellenjitsch, Der Entwurf eines Oeset&s zur Beschleuni

gung der Planungen für Verkehrswege in den neuen Ländern sowie im land 

Berlin, DVBI. 1991, 920 ff.; ders„ Maßnahmegesc:tze zur Beschleunigung von 

Verkehrsprojekten, DÖV 1991, 771 ff. Diese Beiträge beruhen wiederum auf 

dem Gutachten •Beschleunigung von Verkehrsprojekten•, das Verf. im Frühjahr 

1991 im Auftrag der Deutschen Straßenliga, des Hauptverbands der Deutschen 

Bauindustrie, des Verbands der Automobilindustrie sowie des Ve:sltehmorums 

Bahn Oewc& e.V.) etstattetc. An der Durchführung des Gutachtens wirkten mit: 

Fl-Orian Arndt, Henning Boüm, Georg C'tlisow, Heike Delbanco, Kiaus E~ 

Ktusten Ewald, Frank Gmer, Jörg Himmelreich, Frank Jander, Martin Keile4 
Jrwuz Lerch, Matthias 1..imiekuge4 Dirk Lohmonn, Nathalie Lübben, Christoh 
Marquarr, KaJja Nftlnl<IM, Rolf Scheider, Peter Schulz, Frank Spille, Emst 1fflko 

und Sebastian Zicnann. 
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ökologische Umbau der Industriegesellschaft ist ein Modethema; son
dern mindestens ebenso die Beschleunigung der Zulassungsverfahren 
für öffentliche und private Projekte, auf die diese Industriegesellschaft 
ange\\riesen ist 

Soweit man sich in Wissenschaft2, Praxis3 und in diversen Kommissio
nen4 mit der Beschleunigung von Verwaltungsverfahren beschäftigte und 
beschäftigt, ist man sich über deren Notwendigkeit einig. 

2 Vgl. ausführlich Broß, Beschleunigung von Planungsverfahren, DVBI. 1991, 177 

ff.; Bullinger, Rechtliche Möglichkeiten einer Beschleunigung von Verwaltungs

verfahren, Untersuchung im Rahmen des vom Innenministerium Baden-Würt

temberg durchgeführten Reformvorhabens "Verwaltung 2000", ferner Busch, 

Staatliche Genehmigungsverfahren als lnVC5titionshemmnis'!, 1990; vo" Ham
merstein, Stand der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung beim Bund, in: 

Stober (Hrsg.), Deregulierung im Wirtschafts- und Umweltrecht, 1990, S. 19 ff.; 
Mosche/Schnurer, Zulassungsverfahren beschleunigen, Umwelt 1990, 610 ff; Kay

ser, Abbau bürokratischer Hemmnisse sowie Bündelung und Vereinfachung der 

Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrswegebau - Änderung des 

Planungsrecht7, Vortrag anläßlich der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden von 

CDU/CSU aus Bund und Ländern am 18./19.1.1991 in Stuttgart; s. auch Kipp, 

Gerichtsinteme Möglichkeiten zur Verkürzung der Verfahrensdauer im Verwal

tungsprozeß, in: Festschrift f. Berge, 1990, S. 187 ff.; Schmidt-Riilltsch, Grund

buchvorfahrt bei Investitionsvorhaben in den neuen Bundesländern. Die Allge

meine Verwaltungsvorschrift :i:ur Grundbuchverfahrensbescbleunigung, DtZ 

1991, 65 ff. 

3 Forschungsvorhaben des Bundesministers für Umwelt, Naturschut:i: und Reak

torsicherheit und des Umweltbundesamts "Verbesserung von Zulassungsverfah

ren für Abfallentsorgungsanlagen", Teil A - 1. Zwischenbericht: Grundlagen der 

Abfallentsorgungsplanung in der Bundesrepublik Deutschland, September 1989; 

Teil B - 2. Zwischenbericht: Analyse der Ursachen für Verzögerungen im Zu

lassungsverfahren. Erste Verbesserungsvorschläge, Dezember 1989; Stellung

nahme des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 30.10. 1989: Verkürzung 

von Verwaltungsverfahren bei genehmigungspflichtigen Vorhaben, LT-Drucks. 

10/2415; Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Lan

des Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Bericht des MuRL zur "Beschleunigung von 

Genehmigungsverfahren", Stand Januar 1990, auch LT-Drucks 10/2625; Der 

Regierungspräsident Diisseldorf, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, 

Worksbop-l)Qkumentation, 1990; Bundesverband der deutschen Industrie, Stcl-
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Die Notwendigkeit würde freilich von vornherein entfallen, wenn die 
Planungs- und Zula..%ungsverfahren nicht zu. lange daueTIL; weil sie aU..'\ 
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen gar nicht schneller durchgeführt 
werden können5• Folglich erscheinen zunächst einige Bemerkungen zur 
Prlimis.re angebracht, nämlich zu der Behauptung, daß die Zulassungs~ 
verfahren zu lange dauern. 

Jungnahme \IOll'I 17.4.1989 zur Beschleunigung von Phlnfeststellungen um! Ge

nehmigunpverl'ahren (Maschinenschrift); Industrie- und Handelskammer Han

nOYCr-Hildesheim: "Schnellere und kalkulierbare Genehmigungsvetfahren•, 

Hannover 1988, auch NSt-N 1989, 233 

4 Auf Bundelebme gibt es ~it 1983 die sog. Wa.ffenschtnidt-Kommission, deren 

Ergebnisse nunmehr vorgelegt wurden; vgl. Bundesministerium des Innern 

(Hisg.), Beschlelllligung von Genehmigungsverfahren für Anlagen; Empfehlun

gen der Unabhängigen Kommission für Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

auf der Grundlage einer Befragung von Beteiligten und Betroffenen, NOYCmber 

1990. Ftir Baden-Württemberg ist hinzuweisen auf das RefumtWJrhaben 

"Verwaltung 2000", 2 Bde., Mai 1990 (vgl. Fußn. 36). In Bayern gab es von 1978 
bis 1983 die Kommission für den Abbau von Staatsaufgaben und für Verwal

tungsvereinfachung. Am 9. 10.1990 wurde von der Bayerischen Staatsregierung 

der Bericht des Normprüfunpaussch11$SeS gebilligt und als Dokumentation 

"Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für Anlagen• herausgegeben; vgl. 

BayStAnz. Nr. 41 vom 12. 10. 1990. Die (frühere) Landesregierung Niedersach

sms hatte eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt, welche 

"Empfehlungen zur Beschleunigung bestimmter Verl'abren im Umweltbereich" 
ausarbeitete; vgl Presse- und Informationsstelle der niedersächsi5chen Landep 

rcgienang (Hisg.), Schnellere und kalkulierbare Genehmigungsverfahren, Bericht 

einer Albeitsgruppc Hannover, o. J. (1989); Pür Nordrhein-Westfalen liegt eine 

von der Landesregierung im Febnaar 1989 herausgegebene Druckschrift vor, wel
che über die bisherige Arbeit der Arbeitsgruppe "Überprüfung von Genehmi

gungiwcrfabKn" informiert. Erste Formulierungen einer unter Vorsitz des Lan

des Hessen durch die Verkehrsminister gegründeten Arbeitsgruppe von 1990 wa
ren Grundlage des AuftNgs zur Erstattung des in Fußn. 1 erwähnten Gutach

tens. 

S Vgl. zur Verfahrensdauer gerichtlicher Verfahren die ironisch-ernsthaften Be

merkungen von N.N., Über die Crux von Festschriften und wn Jubilaren, DÖV 

1991, 109 ff. (714). 
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Zu Jange dauert ein Verwaltungsverfahren, wenn der Zeitraum zwischen 
Beginn und Abschluß des Verfahrens unnötig ausgedehnt ist. Der Be
ginn des Vedahrens wird durch die Entwicklung der Planungsabsichten 
und ggf. Kontaktaufnahme mit den Genehmigungsbehörden markiert. 
Den Abschluß des Verfahrens bildet im engeren Sinn die Sachentschei
dung, im weiteren Sinn der Verfahrenserfolg. Ein Genehmigungsverfah
ren für private Vorhaben dauert nun zu lange, wenn die Genehmigungs

entscheidung später als nötig edoJgt oder wenn sich die Umsetzung der 
Genehmigung unnötig verz.ögert. Später a1s nötig erfolgt die Genehmi
gungsentscheidung, wenn das, was im Genehmigungsverfahren geklärt 
werden soll, hätte schneller gekJärt werden können, d.h. wenn sich der in 
der Genehmigungsentscheidung zum Ausdruck gebrachte Verfahrens
zweck schneller erreichen ließe. Auch der Staat hat Vorhaben zu planen 
und zu verwirkJichen und darf zu diesem Zweck in die Umwelt eingrei
fen. Hierfür benötigt er grundsätzlich ebenfalls Genehmigungen. Da er 
dann aber zugleich in Rechte Privater eingreift, müssen seine fachpJane
rischen Vorhaben zusätzlich gerechtfertigt und im Hinblick auf die be
rührten öffentlichen und privaten Belange abgewogen sein. Planrecht
fertigu.ng und Abwägungen sind noch zeitaufwendiger als Unternehmer
genehmigungen. Dennoch gibt es auch hierfür einen angemessenen 

hinaus verzögert, läßt sich der genehmigte Eingriff in die Umwelt nur 
verspätet durchführen, so dauern die Verfahren ebenfalls zu lange. Da
mit läßt sich ermitteln, ob PJanungs- oder Zulassungsverfahren zu lange 
dauern: Man hat nur zu vergleichen, wie lange solche Verfahren idealty
pisch dauern müßten und wie lange sie tatsächlich dauern6• 

Allerdings liegen empirische Daten über die Verfahrensdauer aller 
Fachplanungen, namentlich über die straßenrechtlichen Planung,.werfah
ren, nicht vor. Für die durchschnittliche Verfahrensdauer von größeren 

Verkehrwegeprojekten gibt es jedoch Erfahrungswerte. So wurden etwa 
für Rheinland - Pialz, Bayern und Hessen - noch ohne Berücksichti-

6 Vgl. bc~its RDMllmjitsch, in: Der Regierungspräsident DÜ55Cldorf, Beschleuni

gung (Fußn. 4), S. 44 ff. 
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gung der Umweltverträglichkeitsprüfung - folgende Durchschnittswerte 
crmittelt7: 

Raumordnung und Linienbestimmung 
Planfeststellung bis zur Rechtskraft 
EntwurfspJanung 
Bau 

5 - 7 Jahre, 
5 - 10Jahre 
2 - 3Jahre 
3-4Jahre 

Die Durchschnittswerte bewegen sich zwischen den Eckpunkten des 
Mindest· und Höchstzeitbedarfs. Mit einem Mindest:zeitbedalf kommt 
man aus, wenn sich kaum Varianten anbieten, alle Beteiligten dem Vor· 
haben zustimmen und keine KJagen erhoben werden. Selbst wenn hier 
die Bedarfsplanung außer Betracht bleibt und die an sich mit etwa 
einem Jahr zu veranschlagende Definition der Planungsabsichten durch 
den Planungsträger unterstellt wird, ist der Mindestzeitaufwand bis zum 
Bau schwerlich unter 7 - 8 Jahre zu drücken. Die eigentliche Planung 
beginnt dann mit den Voruntersuchungen. Voruntersuchungen, 
Raumordnungsverfahren und Linienbestimmung erfordern mindestens 3 
1/2 Jahre. Für die Aufstellung des Vorentwurfs, einschließlich der Ent· 
wurfsgenehmigung durch den Bund, ist eine weiteres Jahr anzusetzen. 
Das Planfeststellungsverfahren kann unter Berücksichtigung der Um· 
weltverträglichkeitsprüfung sowie der Prüfung des naturschutzrechtli· 
chen Eingriffs und der Eingriffsfolgen frühestens in zwei Jahren zum 
Abschluß gebracht werden. Ausführungsplanung (Bauentwurf) und 
Ausführung (Grunderwerb, Ausschreibung, Vergabe, Bauausführung) 
erfordern mindestens ein weiteres Jahr. Bis zur Verkehrsfreigabe verge· 
hen folglich im Idealfall 7 1/2 Jahre. Der Idealfall ist leider in der Praxis 
selten. Im Gegenteil: Bei kontroversen Vorhaben läßt sich auch die Re· 
geldauer "normaler" Verfahren nicht einhalten, wenn die Behördenko
ordination Schwierigkeiten bereitet, mehrere Alternativtrassen unter· 
sucht werden müssen und alle Widerstandsformen ausgeschöpft werden. 
Planfeststellungsverfahren für Bundesfernstraßen liefern hierfür augen-

7 Zillenbiller, Straßenplanung im Konf1ilrt öfl'entJichcr und individueller Interessen, 

in: Deutscher Verkehrsgerichtstag. 1989, S. 247; HCS6ischcs Ministerium fih' 

Wirtschaft und Technik, Preaeinformation wm. 1.10.1990, Anlage. 
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fällige Beispiele. Die Verfahrensdauer für Maßnahmen an Autobahnen 
und Bundesstraßen erreicht heute im schlimmsten Fall eine Länge von 
20 Jahren und mehr8. 

Auch unter Berücksichtigung der Komplexität von Verkehrsprojekten 
kann die Planung der Vorhaben, einschließlich der Prüfung der Geneh-
migu.ngsvcraussetzi,.mgen, keinen dera..~en Zeitaufwand beanspruchen. 
Noch auffälliger ist die lange Zeitspanne zwischen Erteilung der Ge
nehmigung und Verwirklichung/Durchsetzung des Vorhabens. 

Kontroverse Planungsverfahren dauern in der Tat länger, als dies durch 
den Verfahrenszweck geboten wäre. 

2. Ursachen der Verfahrensverzögerungen 

a) Verzögerungsgründe 

Für die lange Dauer von Genehmigungsverfahren für private und öf
fentliche Vorhaben gibt es zahlreiche Ursachen in untenchiedlichen Vu
antwortungsbereichen. 

Einige Ursachen liegen, namentlich bei privaten Vorhaben, im Verant
wortungsbereich des Antragstellers. Zu erwähnen sind etwa ungenaue 
oder unvollständige Antragsunterlagen, schlechte Terminplanung, 
nachlässige Bauausführung u. dgl. Als Ursachen für die Verfahrensver
zögerung im Verantwortungsbereich der Anhörungs- und Planfeststel
lungsbehörden können sich Organisationsmängel oder personelle Eng
pässe, aber auch Einflußnahmen aus der politischen Ebene bemerkbar 
machen. Gerade die Anhörungs- und Planfeststellungsbehörden unter
liegen aber zumeist Zwängen, die eine rasche Sachbearbeitung verhin
dern. Weshalb gerade die Verkehrsvorhaben so langwierig sind, zeigt 
bereits ein flüchtiger Blick: in das Planungsrecht: Eine kaum überschau
bare Fülle von Rechtsvorschriften ist zu beachten, die in kurzen Abstän
den geändert werden. Immer mehr zusätzliche parallele Verwaltungs
verfahren sind durchzuführen ("Huckepackverfahren"), die Zahl der zu 
berücksichtigenden Belange wächst, hinzu kommen die zahlreichen 

8 Vgl. Zillenbiller, aaO (Fußn. 7). 
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Verfahrensstufen sowie umfangreiche Beteiligungen von Drittbehörden, 
Betroffenen, der Öffentlichkeit und der sich als Träger öffentlicher Be
lange gerierenden Verbände. Die zunehmende Differenzierung des ma
teriellen Planungsrechts und das Aufblasen der Verwaltungsverfahren ist 
nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehleranfällig. Hieraus ergeben 
sich Angriffspunkte in den gerichtlichen Folgeverfahren. 

In erster Linie verantwortlich für die Dauer der Verfahren sind folglich: 

Erstens der Prüfungsaufwand, der mit Rücksicht auf die materiell
rechtlichen normativen Vorgaben betrieben werden muß. 
Zweitens die Ausgestaltung der Verfahren unter Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. 

Die aufwendige Ausgestaltung der Zulassungsverfahren kommt nicht 
von ungefähr. Sie wurde nötig, seit Literatur und Rechtsprechung dem 
Vel'W<lltungsvetfahren maßgebliche Bedeutung für den Grundrechtsschutz 
beimessen9

• Getreu dem anthropologischen Befund, daß nachahmendes 

9 Vgl. nur Bethge, Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch 

Organisation und Verfahren, NJW 1982, 1 ff.; Blümel, Grundrechtsschutz durch 

Verfahrensgestaltung, in: dem. (Hrsg.), Frühzeitige Bürgerbeteiligung bei Pla

nungen, 1982, S. 23 ff.; B~, Grundgesetzliche Verfahrensstrultturierungs

gebote komplexer Verwaltungsentscheidungen UI'R Bd. 5, 1988, S. 122 ff. (135 

ff.); Degenhart, Das Vei:waltunpverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und 

Rechtsschutzauftrag, DVBI. 1982, &72 ff.; Doldt, Grundrechtsschutz; durch einfa

ches Verfahrensrecht ?, NVwZ 1982, 65 ff.; Goerlich, Grundrechte als Verfah

rensgarantien, 1981; dm., Nachbarschutz durch Verfahrensrechte, DÖV 1982, 

631 ff. (633 ff.); Grimm, Verfahrensfehler als Grundrechtsw:mtQBe, NVwZ 198.5, 

865 ff.; Hilberle, Grundrechte im Leistungsstaat, WDStRL 30 (1972), 43 ff. (86 

ff.); dns„ Verfassunpprinzipien "im" Verwaltun~rfahrcnsgesetz, in: Schmitt 

Glaeser (Hmg.), Veiwaltungsverfahren, Festschr. f. den Boorberg-Vertag, 1977, 

S. 47 ff. (92 ff.); Held, Der Grundruhtsbezug des Verwaltungi;verfah~n&, 1984; 

Hesse, Bestand und Bedeutung der Grundrechte in der Bundesrepublik 

Deutschland. EuGRZ 1978, 427 ff.; Hili, Das fehlerhafte Verwält-unpverfalifen 
und seine Folgen im Verwaltungsrecht, 1986; S. 36 ff.; Hufen, Heilung und Unbe

achtlichkeit grundrechtsreleva.nter Verfahrensfehler?, NJW 1982, 2160 ff.; ders., 

Fehler im Verwaltungsverfahren, 1986, 37 ff.; Laubinger, Grundrechtsschutz 

durch Gestaltung des Verwaltungsverfahrens, VeiwArch. 1982, 60 ff.; Ur· 
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Verhalten den Grad des Selbstbewußtseins steigert10
, gibt es auch in der 

Rechtswissenschaft Rituale. So werden der effektive Rechtsschutz und 
der Gr.Jr:drn~„cl:tssc,~ du,-rJ: V&1&1J,-en bei jeder passenden nnd unpas; 

senden Gelegenheit beschworen. In Übertreibungen steckt jedoch mei
stens, so auch hier, ein richtiger Kem. Rechtsschutz muß noch etwas 
bewirken können, sonst stößt er ins Leere. Er hat also stattzufinden, so
lange noch etwas geschützt werden kann. Verhindert der gerichtliche 
Rechtsschutz die Schaffung vollendeter Tatsachen nicht, so muß er vor
verlagert werden. Das bedeutet, daß Rechtsschutz bereits im Verwal
tungsverfahren gewährt werden muß. Dies folgt aus den materiellen 
Grundrechten in Verbindung mit Art. 19 Abs. 4 GG11 und entspricht im 
übrigen der verwaltungsprozessualen Tradition in Deutschland12• Die 

clre/Scllmitt Glaeser/Schmidt-.ipmann, Verfahrcnsrcclit als staats- und velWlll

tunprechtliche Kategorie, 1984; von Mutiu.s, Grundrechtsschutz contra VelWlll

tunpeffizienz im Verwaltunpicrfahren ?, NJW 1982, ISO ff.; Ossenbühl, Grund

rechtsschutz durch Verfahrensrecht, in: Festscht. f. Eichenbergcr, 1982, S. 193 ff.; 

der$., VelWllltungsverfahrensrecht zwischen Verwaltungseffizienz und Rechts

schuuauftrag, NJW 1982, 456 ff.; &tklcer, Grundgesetzliche Rethte auf Verfah

rensteilhabe, NJW 1980, 1593 ff.; Ronellenfitsch, Die Durchsetzung staatlicher 

Entscheidunaen als Verfassungsproblem, in: Börner (Hrsg.), Umwelt, VerfM
sung, Verwaltung, VEnergR SO, 1982, S. 13 ff. (S. 28 ff.); Schenke, Das Verwal

tunpverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutzauftrag, VBIBW 

1982, 313 ff.; Schmklt-Ajlmann, Verwaltungsverfahren, in: Kirchhof/Isensee, 

HdbStR III, 1988, f 79 Rdnm. 15 ff.; Wahl/Piecz:cker, Verwaltunpverfahren zwi

schen Veiwaltungsc:lfizienz und Rech<sschutzauftrag, VVDStRL 41 (1983), 151 

ff. (166 f.; 193 ff.; 207 ff.). 

10 Gehkn, Urmensch und Spätkultur, 4. Aufl. 1986, S. 146. 

11 Einielheiten unten c m 3. 

12 Der Rechtsschutz dun:h die Verwaltung gegen die Verwaltung war zwar das An

griffaziel der justiJstaatlichen Theorie, die zur Formulierung wn f 182 der Pauls

tirchenverfllSllung geführt hatte ("Die Verwaltunprechtspflege hört auf, über 

alle Rechtsverletzungen entscheiden die Verwaltungsgerichte"), Die Schrift wn 
Bi:thr (Der Recltt55taat, 1864) bedeutete aber nicht nur den Höhepunkt, sondern 

bereit. die Wende der jusfustaatlichen Theorie. Die dort (S. 101 ff.) vorgetra... 

gene Kritik an der dogmatischen Gleichstellung von Administrativbehötden und 

ordentlichen Gerichten im Hinblick auf den Rechtsschutz führte zu einer stärker 

justizfönnigcn Ausp:ataltung der administratiwn Rechtsschutzverfahren. Die 
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Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungsverfahren hat insofern auch 

dritt- und nachbarschützende Funktion13
. Bei der Verwirklichung staat

licher Vorhaben dient sie vommgig dem Schutz der Betroffenen, die 
gelegentlich - wenn auch unzutreffend - sogar als wahre Adressaten 

der Zulassungsentscheidungen behandelt werden, sofern ihr Eigentum 

unmittelbar in Anspruch genommen wird14
• Die Rechtsschutzfunktion 

der Öffentlichkeitsbeteiligung bestreitet heute niemand mehr. Aber es 

müssen auch wirklich subjektive Rechte geschützt werden. Die Interes

sendurchsetzung von Widerstandsgruppen der unterschiedlichsten Cou

leur auf Kosten des Gemeinwohls unter dem Deckmantel des Rechts

schutzes kann nicht hingenommen werden. 

Widerstand gegen Verkehrsprojekte gab es schon immer. Organisierter 
und institutionalisierter Widerstand bildete sich aber erst heraus im Zu

sammenhang mit der sattsam bekannten, gelegentlich in Massenhysterie 
umschlagenden, Technikkritik15• Nicht nur der - aus Ignoranz und gei

steswissenschaftlicher Überheblichkeit gespeiste - Aberglaube, die ne

gativen Folgen der Technik seien uns über den Kopf gewachsen, die 

Beschwerde als normales Rechtsmittel des Verwaltungsrechts näherte sich dem 

im Abgabenrecht entwickelten Einspruchsrecht an; vgl. Forsthaff, Lehrbuch des 

Verwaltungsrecht I, 2. Aufl. 1951, S. 419 ff. Daneben entwickelte sich, beginnend 

1863 in Baden, eine eigenständige Verwaltungsgerichtsbarkeit. Der Rechtsschutz 

in Verwaltungsstreitigkeiten erfolgt r;either traditionell in zwei Formen, nämlich 

durch Anrufung der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichte. Die 

Rechtsschutzformen sind zudem so verklammert, daß das Widerspruchsverfah

ren auch als Institut des Prozeßrechts aufgefaßt und Art. 74 Nr. 1 GG zugeord

net werden konnte; vgl. BVerwGE 20, 238 (248); 21, 106 (115); 35, 65 (72); BT

Drucks. 1/4278, S. 27 ff. (41); Langohr, Ist die Zw;tellung des Widerspruchsbe

scheides an den Bevollmächtigten zwingend?, DÖV 1987, 138 ff. (141 f.). 

13 Allgemein ~jRoMllenjitsch, Das Assessorexamen im Öffentlichen Recht, 

7. Aufl. 1991, § 15. 

14 So L6wer, Ruhtskontrolle von Straßenplanungsentscheidungen, in: Azizi/Gril

lcr, Rechtsstaat und Planung. 1981, S. 73 ff. (S. 76 ff.). Zur Kritik Pietzno'/Ronel
lenfitsch (Fußn. 13), § 14 Rdnr. 14. 

1S Vgl.. Ronellenfitsch, DVBl. 1991, 922 Fußn. 15.; allgemein das., Die Bewältigung 

der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung durch das Verwaltungsrecht, 

DVBL 1989, 851 ff. 
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Befürchtung, die naturwissenschaftliche und technische Entwicklung 

lasse sich nicht mehr bewältigen16
, sondern auch handfeste Eigeninter

essen durch technische Vorhaben konkret Betroffener führten zu Be

strebungen, die technische Entwicklung zu verhindern oder zumindest zu 
verzögern. Der Widerstand gegen technische Anlagen konzentrierte sich 
zunächst auf Kraftwerke, chemische Anlagen, Abfallentsorgungsanlagen 
und ähnliche Vorhaben. Aber auch dem Staat ging und geht es bei sei

nen eigenen Projekten nicht besser als der Industrie und den Energie
versorgungsunternehmen. Namentlich auf dem Verkehrssektor sind be
deutsamere Vorhaben kaum noch durchsetzbar. 

Die Formen des Widerstands sind geprägt von strategischen und takti
schen Erwägungen, wobei Angriffsziel häufig nicht nur das konkrete 
Vorhaben ist, sondern die in ihm verkörperte Staats- und Gesellschafts
ordnung. Der Widerstand schreckt daher nicht vor Gewaltaktionen, de
ren Strafwürdigkeit durch humanitäre Fernziele kaschiert wird, zurück. 
Leider läßt sich gelegentlich auch die Rechtsprechung hiervon beein
drucken17. Daß dann erst recht der begrenzte Konflikt nicht gescheut 

wird, wenn nur durch Verzögerung von Vorhaben Zeit und Raum ge
wonnen wird für den ökologisch-totalitären Umbau der Industriegesell
schaft, liegt auf der Hand18

• Den größten Zeitgewinn verspricht gleich
wohl nach wie vor iegaier Widerstand, vor allem das Bemühen um 

16 Der zweite Beratungsgegenstand der Staat5rechtslehrertagung von 1989 in Han

nover lautet dementsprechend: "Die Bewältigung der wissenschaftlichen und 

technischen Bntwicldungcn durch das Verwaltungsrecht". Vgl. hierzu die Be

richte von Ipsen, VVDStRL 48 (1990), 1 Tl ff., Murswiek, ebd., S. 1111 ff. und 

Sehlink, ebd., S. 235 ff.; ferner die Begleitaufsätze von Degenhort, NJW 1989, 

2435 ff.; Pitschas, DÖV 1989, 78S ff.; Rmlellenjitsch, DVBL 1989, 851 ff. und 

Srreinz, BayVBJ. 1989, 550 ff.; ferner Vestlilg, Politische Einheitsbildung und 

technische Reali51ltion. Über die Expansion der Technik und die Grenzen der 
Demokratie, 1990. 

17 Vgt BVe!fG vom 26.6.1990, BVe!fGE 82, 211>; bede!'.k!ich BVe!fG, BcschL 'YQm 

26.7.1990 -1 BvR '237/SS., NJW 19CJ1, mm. Anm. Schmht Glaeser, JR 19CJ1, 16; 

OLG Stuttgart, Bcschl. vom 9.11.1990 - 3 Ss 571/f)() -, NJW 1991, 993; OLG 

Zweibrücken, Urt. vom 24.8.1990 -1Ss149/90 -, NJW 1991, 53. 

18 Niheres bei Rtmellenfitsch, Durchsetzung, (Fußn. 9), S. 21 ff. 
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Rechtsschutz vor den Verwaltungsgerichten. Die Planungs- und Geneh
migungsverfahren werden nur als Gefechtsübungen für die gerichtliche 
Auseinandersetzung durchlaufen. Die wichtigsten wnweltrelevanten 
Vorhaben stehen praktisch unter einem verwaltungsgerichtlichen Bestä
tigungsvorbehalt 19• 

b) Konsequenzen 

Gerade wegen der zentralen Bedeutung der Rechtsschutzgarantie für 
den Rechtsstaat gilt es zu verhindern, daß sie zum Instrument von Stra
tegien zur prinzipiellen Verhinderung von Großprojekten verkümmert. 
Andernfalls leistet man einer schleichenden Aushöhlung des Garantie
gehalts von Art. 19 Abs. 4 GG Vorschub. 

Selbst wenn ferner zutreffend der effektive Rechtsschutz der Betroffe
nen hochgehalten wird, dürfen die Belange nicht völlig in den Hinter
grund treten, derentwegen Verkehrsprojekte betrieben werden. 

So verletzt eine unzulängliche Verkehrsanbindung des Beitrittsgebietes 
ganz massiv das Sozialstaatsgebot. Darüber hinaus verwirklicht sich der 
Sozialstaat auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge, so daß überall in 
Deutschland bei gegebenem Bedarf Verkehrsvorhaben durchzuführen 
sind. Die Normallage ist hier - wie auch sonst - nicht der Status quo, 
sondern die Veränderung. #Katechontische Funktion des Verwaltungs
rechts"20 läuft auf Rechtsvereitelung hinaus. 

JL SJ1UATION IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN 

1. Straßenwesen 

Der Zustand des Straßennetzes im Beitrittsgebiet erinnert an die un
mittelbaren Nachkriegsverhältnisse im alten Bundesgebiet. Das Auto
bahnnetz im Beitrittsgebiet blieb seit 1945 weitgehend unverändert, sieht 

19 Vgl. unten C II 3. 

20 Schlinlc, VVDStRL 48 (1990), 177 ff.; hiergegen RDMlmjitsch, cbd., S. 318 f. 
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man von den Neubaustrecken Berlin - Rostock, Leipzig - Dresden und 

dem Lückenschluß des Berliner Rings ab. Insgesamt sind 1.865 km Au

tobahnstrecke vorhande~ wobei die durchschnittliche Gesamtfahrbahn

breite 15,6 m (Altländer: 19,5 m) beträgt21• Lediglich 18 % der Ge

samtlänge der Richtungsfahrbahnen sind mit Standstreifen versehen. 

Schutzplanken fehlen auf über 70 % der Mittelstreifen. Auf 410 km 
Strecke fehlen Notrufanlagen. Lärmschutzeinrichtungen sind nirgendwo 

vorhanden22
. Der Erhaltungszustand der Straßen ist äußerst schlecht. 

46 % der Autobahnflächen verdienen die Zustandsnoten m und IV. 

Diesen Schadensklassen sind auch 12 % der Autobahnbrücken zuzuord
nen. Lediglich 16,5 % des Straßenoberbaus sind bituminös ausgeführt; 

83 % der Strecken bestehen aus Zementstraßen mit einer Nutzungs

dauer von 40-50 Jahren23
• 3/4 der Autobahnstrecken im Gebiet der frü

heren DDR wurden zudem vor 1943 gebaut. 

Kernstück des Autobahnnetzes im Beitrittsgebiet ist ein auf Berlin bezo
genes Radialnetz von sechs Autobahnrouten. Wichtige europäische Ver

bindungsstraßen sind in diesem System in Ost-West-Richtung die Linien 

Paris - Hannover - Berlin - Warschau - Moskau, Hannover - Leip

zig - Prag - Wroclaw und Rhein-Main/Rhein-Ruhr - Eisenach -

Leipzig - Görlitz - Warschau/Wroclaw sowie in Nord - Süd - Rich
tung die Linie Skandinavien - Berlin - Prag - Wien. Aui diesen Linien 

fehlen wichtige Teilstücke. Die prognostizierte Verkehrsentwicklung 
wurde beispielhaft für die neuen Bundesländer im Verkehrsentwick

lungsplan für die Region Berlin dargestellt24• Selbst wenn man die Rah

menbedingungen und ordnungspolitischen Prämissen des im Verkehrs-

21 Vgl. Senatsverwaltung für Arbeit, Verkehr \lnd Betriebe (Hrsg.), Verkehrsent

wickl\lnpplan für die Region Berlin, 1. Zwischenbericht des Provisomchen Re

gionalaussdt~ Arbeitq;ruppe Verkehr \'lJlll Oktober 1990, S. 191. 

22 Vgl. Schmuck, Nachholbedarf für die Verkehminfrastrukt\lr auf dem Gebiet det 

ehemaligen DDR - Verkehrsträger Straße, Straße und Autobahn 1990, 531 ff. 
(531, 534). 

23 Vgl. Pfdjfer, Betonstraßen in der DDR, Straße und A\ltobahn, 1990, 142 ff. (142 

f.); Roßberg, Der Z\IStand des Straßennetzes der ehemaligen DDR und dessen 

Ursachen, Straße und A\ltobahn 1991, 264 ff. 

24 Vgl. oben Fußn. 21. 
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entwicklungsplan enthaltenen Szenarios in Frage steilt, muß im Bei
trittsgebiet mit einer erheblichen Steigerung des Personen- und Güter
fernverkehrs gerechnet werden. Mit dem vorhandenen Straßennetz im 
Beitrittsgebiet läßt sich bereits der bestehende und erst recht der pro
gnostizierte Straßenverkehr nicht mehr bewältigen. Neu.erweiternde 
St..-aßenneubauten sind \'On daher unum~clt25. 

2. Eisenbahnwesen 

Die Einteilung Deutschlands in Besatzungszonen wurde bereits im Lon
doner-Protokoll vom 12. September 194426 näher festgelegt und später 
mit der Berliner Erklärung vom 5. Juli 194527 offiziell bekanntgegeben. 
Mit dieser Bekanntgabe wirkte sich die Zonengrenze praktisch auf den 
Schienenverkehr aus28• Durch die später zu einer Demarkationslinie 
ausgebaute Zonengrenz.e wurden insgesamt 39 Strecken der Deutschen 
Reichsbahn an 56 Punkten, ferner acht Privatbahnen und eine An
schlußbahn geschnitten29

• Daß hier alte Verbindungen wieder herge
stellt werden müssen, versteht sich von selbst. Unter dem Stichwort 
"Lückenschlußmaßnahmen" wurden schon entsprechende Vorhaben in 
die Wege geleitet. Dabei darf aber nicht vergessen werden, daß Infra
struktur und Schienennetz der Eisenbahnen im Beitrittsgebiet keinen 
den westeuropäischen Maßstäben genügenden Personen- und Güter
fernverkehr gestatten. Erforderlich sind in großem Umfang Neubau
maßnahmen, die auch völlig neue Schnellbahnverbindungen - neben. 

2S Vp. auch Voigt, Situation im Straßenwesen und Straßenforschung in der DDR, 

Straße und Autobahn 1990, 183 ff. 

26 Abgedruckt m: Departement ot: State USA (Htsg.), Dk. Konferem.en von Malta 

und Jalta, o. J„ S. 111 ff. 

27 Feststellung der Regierungen Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und der 

Sowjet-union sowie der ptOYÜörlichcn Regierung der Fran.zösi&ehen Republik 
über die Besatz11npwnen in Deutschland, Amtsbt d. Alliierten Kontroll['il.ts in 

Deutschland 1945, Ergänzungsblatt Nr. 1 S. 11 ff. 

28 Vgl. Rtwberg, Grenze über deutschen Schienen, 1980, S. 8. 

29 Ebd„ S. 11 f. mit Einzelangaben auf S. 41 bis 258. 
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der im Bundesverkehrswegeplan von 1985 enthaltenen Verbindung 
Hannover-Berlin30 

- enthalten. 

3. Sonstige Verkehrswege 

Die Bir„-:enM-~serstn:ßen in den neuen Bundesländern lassen einen 
Schiffsverkehr mit modernen Schiffstypen ebenfalls nicht zu. Sie sind 
nicht einmal für das überholte Europaschiff ausgelegt, das Bemessungs
grundlage der wichtigsten Wasserstraßen in den alten Bundesländern 
war. Der Luftverkehr war in der DDR Stiefkind. Allgemeine Luftfahrt 
gab es nicht. Im Hinblick auf das angeblich gut ausgebaute Verkehrsnetz 
stellte die DDR 1980 den Inlandsflugverkehr ein31• Internationalen 
Maßstäben wurde allenfalls der Flughafen Berlin-Schönefeld gerecht. 
Den Anforderungen eines Verkehrsflughafens zur Erschließung des 
deutschen Wirtschaftsrentrums und der deutschen Hauptstadt Berlin 
genügt er ebensowenig wie die Berliner Flughäfen Tegel und Tempel
hoF2. Die schienengebundenen Nahverkehmvege, in erster Linie die 
Straßenbahnen, befinden sich ebenfalls in einem desolaten Zustand. 

III. KONSEQUENZEN 

1. Nobftndigkeit der Beschleunigung 

Oie meisten Verkehrsvorhaben dauern unnötig lange. Zeitaufwendig 
sind in erster Linie die Planungs- und Zulassungsverfahren. Verkehrs
vorhaben dienen der Verwirklichung des Gemeinwohls, sonst würde die 
Planrechtfertigung entfallen. Die Beschleunigung der Planungs- und 

30 Vgl. LangmhanfSchrewe, Schnellbahnverbindung HannOYer - Berlin, DB 1990, 

849 ff. 

31 Ausgebaut wurden die MellSeflügc nach Leipzig, über deren rechtliche Einord

nung freilich Streit herrschte. 

32 Vgl. etwa Hübl/Hohl-Hübl/Wegener, Berliner Flughäfen und ihre Bedeutung als 

Wirt&cbafts... und Standortfaktor, 1990. 
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Zulassungsverfahren für Verkehrsprojekte ist daher legitim und drin
gend notwendig. 

2. Beschleunigungsvorhaben 

Beschle~ou_ngsmöglichkeiten gibt es über<ill, wo Verzögerungsgründe 
bestehen. Vorgreillich sind Maßnahmen, die nach bestehendem Recht 
sofort ergriffen werden können. Wo das nicht der Fall ist, muß der Ge
setzgeber Abhilfe schaffen. Dessen ist sich der Gesett.geber auch bewußt. 
Allerdings konzentrieren sich die Beschleunigungsmaßnahmen auf Bun
desebene gegenwärtig auf die Verkehrsanbindung der neuen Bundes
länder. Aber auch die Beschleunigung von Verkehrsprojekten in den al

ten Bundesländern durch gesetzgeberische Maßnahmen läuft allmählich 
an. 
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B. VORGESCHICHTE DER AKTUELLEN 

BESCHLEUNIGUNGSVORHABEN 

1. AUFSCHWUNG OST 

1. Sofortmaßnahmen 

Die Öffnung der Grenze zur DDR erzwang unbürokratische Sofort
maßnahmen zur Herstellung der Befahrbarkeit der Straßen im Grenz
bereich. Ferner mußten unterbrochene Straßen- und Schienenabschnitte 
wiederhergestellt und ausgebaut werden. Der Bundesminister für Ver
kehr und der Minister für Verkehr der DDR vereinbarten daher am 

3. Mai 1990 ein Programm "Lückenschlüsse und dringend notwendige 
Netzverbesserungen"33

. Die - vorsichtige - Voraussage, daß sich das 
Verkehrsaufkommen über die ehemalige innerdeutsche Grenze gegen
über 1985 auf etwa das Siebenfache erhöhen wird, das bereits erkenn
bare Anwachsen des Personennahverkehrs im Grenzbereich und der 
Infrastrukturbedarf in den neuen Bundesländern führten zu Bestrebun
gen, die Planungszeiten für die Verkehrsanbindung des Beitrittsgebiets 
zu verkürzen. Solche Bestrebungen gingen rum einen Vün den Ver
kehrsministern der Länder aus, zum anderen werden sie von der Bun
desregierung und dem Bundesminister für Verkehr getragen. 

2. Beschleunigung der Verkehrswegeplanung 

a) Die hessischen Vorschläge 

Der frühere Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wutschaft 
und Technik Dieter Posch legte im Herbst 1990 Vorschläge zum Pla-

33 Vgl. Straße und Autobahn 1990, 311 ff.; auch lfuber, Bun~rkehrswegepla-

nung im Lichte der Deutschen Einheit, Straße und Autobahn 1991, S ff. (9 f.); 

Lohtbng, A1.1&pnpsi.tuation für den Straßenbau in Ostdeutschland, Straße und 

Autobahn 1991, 329 ff. 
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nungsrecht vor34
. Danach soll in den neuen Ost-West-Korridoren der 

Bedarf an Verkehrsprojekten durch Gesetz festgelegt werden. Gegen· 
stand des Gesetzes sollen auch die Raumürdilungs- Ufid Linienbestim
mungsverfahren sein. Das Planfeststellungsverfahren bleibt bei Vorrang 
verkehrlicher Belange beibehalten. Posch äußerte, die Träger der öf

fentlichen Belange könnten im Rahmen eines Hearings vom Gesetzge· 
her einbezogen werden, und regte an, eine behördliche "Task Force Ost

West· Verkehr" mit direktem V orspracherecht beim Ministerpräsidenten 
zu bilden. Die Beschleunigungsvorstellungen sind wie folgt beschrieben: 

"IV. Möglichkeiten zur Straffung und Beschleunigung des gesamten 
Verfahrens oder einzelner Verfahrensschritte 

1. Grenzen 

Generell ist davon auszugehen, daß im Rahmen der bestehenden 
Gesetzeslage schon bisher alle Möglichkeiten zur Verfahrensbe
schleunigung ausgeschöpft werden, so daß weitere Möglichkeiten 
zur Verfahrensbeschleunigung nur über gesetzgeberische Maß
nahmen zu erreichen sind. Die vorrangigen Vorhaben sind solche 
des Bundes, auf die Bundesrecht anzuwenden ist, so daß notwen
dige Gesetzesänderungen vom Bundesgesetzgeber vorzunehmen 
wären, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfen. Die nach
folgenden Aü5führungen, insbesondere der Komplex 'Schaffung 
neuen Planungsrechts' gehen dabei von den Schranken höherrangi
gen Rechts aus. Dies sind insbesondere 

a) Grundgesetz 
Art.14 III GG: Abwägungsgebot 
Art. 19 IV GG: Rechtsweggarantie 
Art. 28 GG: Selbsverwaltungsrecht der Länder und Kom

munen (Planungshoheit) 

b) EG-Recht 
Richtlinie des Rates vom 27. 06. 1985 über die Umweltver
träglichkeitsprüfung - UVP - RL 

34 Presseinformation vom 1.10.1990. 
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2. Änderung des bestehenden Planungsrechts durch den Gesetz-
geber 

Die aufgrund der Gesetzeslage o.a. notwendigen Verfahren werden 
dahingehend geändert, daß (eventuell für eine bestimmte Zeit) für 
enumerativ aufgeführte Vorhaben die bisherige Vierstufigkeit des 
Verfahrens (Bedarfsplan - Raumordnungsverfahren - Linienbe
stimmung - Planfeststellung, jeweils mit eingebundener UYP) 
durch ein Gesetzgebungs- und ein Verwaltungsverfahren ersetzt 
wird. Dies könnte dadurch erfolgen, daß 

der Bedarf durch Gesetz festgestellt wird (enumerative Vor
habensaufzählung), 

Raumordnungs- und Linienbestimmungsverfahren durch hin
reichend konkretisierte Anlagen zu diesem Gesetz ersetzt 
werden und 

im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren alle noch offenen 
Fragen unter Beachtung des Abwägungsgebots beantwortet 
werden. 

Dem Interesse der Träger öffentlicher Belange, insbesondere 
der Kommunen, die derzeit im Rahmen des Raumordnungs
und Linienbestimmungsverfahrens gehört werden, könnte im 
Hinblick auf Art. 28 GG dadurch Rechnung getragen werden, 
daß sie etwa im Rahmen eines Hearings vom Gesetzgeber ge
hört werden. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit, die bei der 
derzeitigen Rechtslage wegen der UYP auf allen Verfahrens
stufen erfolgen muß, findet nur noch in dem Planfeststellungs
verfahren statt. 
Eine solche Lösung verstieße weder gegen Art. 19 IV GG 
(Rechtsweggarantie), weil auch nach der bestehenden 
Rechtslage ein Rechtsbehelf in diesen Verfahrensstadien nicht 
möglich ist, noch gegen EG-Recht, da die Richtlinie des Rates 
über die UYP keine Öffentlichkeitsbeteiligung auf jeder Ver
fahrensstufe vorschreibt. Die Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Rahmen der Planfeststellung genügt den Anforderungen der 
RichtJin;e des Rates. 
In einem solchen Gesetz könnte der Gesetzgeber zugleich 
weitergehende Festlegungen treffen, die für die Entscheidung 
im Planfeststellungsverfahren bindend wären, insbesondere 
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Vorrang verkehrlicher Belange vor allen anderen (entgegen
stehenden) öffentlichen und privaten Belangen, 

Veriagerung der Bewäitigung einzeiner Probieme in nachfoi
gende Verfahren (vergleichbar derzeit Neuordnung eines 
Feldwegenetzes in einem Flurbereinigungsverfahren), wie z.B. 

a) Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft, Wie
deraufforstung etc. 

b) Fo]gemaßnahmen an anderen Anlagen (Verknüpfung 
mit dem nachgeordneten Verkehrsnetz, Änderung an 
Anlagen anderer Verkehrsträger, etc.). 

3. Beschleunigungsmöglichkeiten im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren 

Unabhängig von den o.a. Vorschlägen ist zu erwägen, im verwal
tungsgerichtlichen Verfahren Änderungen mit dem Ziel der Be
schleunigung vorzunehmen. Hierbei wäre insbesondere zu denken 
an 

Anwendung des § 9 Abs. 1 des Gesetzes zur Entlastung der 
Gerichte in der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit -
Entlastungsgesetz (erstinstanzliche Zuständigkeit der Ober
verwaltungsgerichte). 

Einrichtung spezieller Senate mit entsprechender personeller 
Ausstattung. 

Anwendung des § 1 des Entlastungsgesetzes auf erstinstanzli
che Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte. 

Nichtanwendbarkeit der Verbandsklage auf die enumerativ 
aufgeführten Vorhaben. 

Einführung von Klage- und Berufungsbegründungspflichten 
(entsprechen dem Revisionsverfahren). 

Änderung des § 80 VwGO 

a) Ausschluß des Suspensiveffekts für Anfechtungsklagen 
gegen die enumerativ aufgeführten Vorhaben. 

b) Ausschlußfristen für Antragstellung und Begründung der 
Anträge nach§ 80 Abs. 5 VwGO. 
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4. Weitere Beschleunigungsmöglichkeiten 

Da auch gesetz.geberische Maßnahmen nicht kurzfristig umsetzbar 
sind, wird vorgeschlagen, auf der Grundlage der geltenden Vor
schriften zur Beschleunigung konkreter Maßnahmen interdiszi
plinäre Projektgruppen zu bilden, in denen die Unterlagen für die 
Vorhaben erarbeitet werden. In diesen Projektgruppen müßten die 
Behörden zusammenarbeiten, zu deren Aufgabengebiet die im 
UVPG genannten Belange gehören (z.B. Bahnverwaltung/Straßen
bauverwaltung, Umweltverwaltung, Landesplanung, etc). Die Pro
jektgruppen müßten gegenüber dem Kabinett oder dem von ihm 
bestimmten Minister verantwortlich sein für die schnellstmögliche 
Verwirklichung des Vorhabens." 

Auf einer Leiterbesprechung wurde folgendes Arbeitspapier angefer
tigt:J.S 

"Vorbemerkung 

Die zur Herstellung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im 
gesamten Bundesgebiet notwendige alsbaldige Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur erfordert eine erhebliche Beschleunigung 
der derreit 10 bis 20 Jahre dauernden Verkehrswegeplanungen 
(V orJ.ntersuchung bis Baubeginn}. (Jberlegungen hierzu betreffen 
den Neu- und Ausbau in den neuen Bundesländern und Hauptver
kehrsverbindungen zu den Wirtschaftszentren im alten Bundesge
biet. 

Beschleunlgungsmögllcbkelten 

1. Gesetzgeberische Maßnahmen 
könnten in Erwägung gezogen werden, wenn Zeitaufwand für her
kömmliche Planungsverfahren bei Ausschöpfung administrativer 
Beschleunigungsmöglichkeiten (vgl. Ziff. 2.) nicht hinnehmbar. 

(1) Allgemeines Beschleunigungsgesetz 
mit zeitlich und regional - s. Vorbem. - begrenzter Geltung 

35 Leiterbesprechung am 22.1.1991; Thema: Beschleunigung von Planungen für 

A11&- und Neubauvorhaben, Stand 9.1.1991. 
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Prüfung der Raumordnungsbelange und der Umweltverträg
lichkeit ohne Bindung an normative Formvorschriften, z.B. 
durch Aussetzung der Raumordnungsverordnung nach § 6 a 
ROG, des UVP-Gesetzes, insbesondere der Vorschriften über 
die Öff entlichkeitsbeteiligung. 

Präklusion der Behördenstellungnahmen (z.B. Ausschluß der 
Stellungnahme nach Ablauf von 6 Monaten). 

Bei Ausbaumaßnahmen (z.B. Anbau einer Fahrbahn) Plan
feststellung ohne vorhergehendes förmliches Verfahren oder 
teilweise Verfahrensverkürzung (z.B. statt Anhörung Gele
genheit zur Äußerung). 

Aufhebung der aufschiebenden Wirkung bei Anfechtungskla
gen gegen den Planfeststellungsbeschluß und Ausschluß des 
Antrags auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung oder 
Befristung des Antrags und der Begründung. 

Einführung von Klage- und Berufungsbegründungsfristen. 

(2) Maßnahmegesetz 
mit - alternativ - folgendem Regelungsgehalt 

a) Linienbestimmung 

b) Planfeststellung 
Ersetzung des vollständigen Planfeststellungsbeschlusses; 

'nur' Feststellung der trassenmäßig (parzellenscharl) 
ausgewiesenen Straße einschließlich der für die Ver
kehrsfunktion notwendigen Einrichtungen (z.B. Entwäs
serungsanlagen). Ergänzende Festsetzungen (z. B. Lärm
schutzanlagen, naturschutzrechtliche Ausgleichsmaß
nahmen) werden im Verwaltungsverfahren getroffen; 
hierfür sind gesetzliche Festlegungen verbindlich. 

Derartiges Maßnahmegesetz wegen Verkürzung des Rechts
schutzes durch Legalenteignung nur in eng begrenzten Ausnahme
fällen {z.B. Notstandssituation) verfass~rechtlich zulässig. 

K...-iterlen für Z\i1ässigk.eit: 

Außergewöhnliche Situation. 

Unabweisliche Aufgabe; z.B. wegen Bedeutung des Vorha
bens. 
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Einzelenteignungen in angemessener Zeit nicht durchführbar, 
z.B. wegen ungeklärter Eigentumsverhältnisse; 

gebotene Maßnahmen werden in erheblichem Maße verzö
gert. 
Dazu u.a. folgende Darlegung erforderlich: Zeitdauer eines 
Vorhabens ohne oder mit Maßnahmegesetz; Verkürzung der 
Verfahrensdauer durch andere gesetzliche oder durch admini
strative Maßnahmen nicht möglich. 

Durch ergänzende Verfahren wird Belangen der Betroffenen 
Rechnung getragen. 

2. Administrative Maßnahmen 
a) Stärkere Gewichtung der verkehrlichen Belange. 

b) Beachtung, daß die vor PJan~ntscheidung durchzufüh
rende Abstimmung mit den Trägem öffentlicher Belange 
nicht Herbeiführung eines Konsenses bedeutet. 

c) Schaffung von Planungskapazitäten in/für neue Bundesländer 
als Verwaltungshilfe durch 

Verlagerung von Planungskapazität der alten Bundeslän
dern in die neuen Länder oder 

Organisation von (interdisziplinären) Planungsgruppen 
durch BMV und Länder, 

notfalls unter Zurückstellung eigener Aufgaben bei Alt
ländern und BMV. 

d) Bestellung eines/mehrerer Projektbeauftragter mit Wei
sungsbefugnis bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Be
hörden oder zwischen Behörden und Verbänden; Bestellung 
aus Kompetenzgründen - durch Bundestag/Länderparlamen
te oder Bundeskanrleramt/Staatskanzleien. 

e) Verstärkte Beauftragung von Ingenieurbüros. 

Maßnahmen c), d) und e) bei Maßnahmegesetz mit parzellen
scharfer Planung besonders dringlich, wenn nicht unerläßlich. 
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Beschluß vorschlag: 

BMV und oberste Straßenbaubehörden der Länder werden sich für 
eine Beschleunigung der Planungen für den Bau oder Ausbau von 
Bundesfernstraßen in den neuen Bundesländern und der notwendi
gen Verbindungen zum Fernstraßennetz im alten Bundesgebiet 
nachdrücklich einsetzen und die hierfür erforderliche Verwaltungs
hilie durch Bund und Länder unterstützen." 

b) Kmkel-Papier 

Im Januar 19CJ1 entwickelte das Ing.-Büro H. Vössing eine "Ideenskizze 
zur kurzfristigen Realisientng von Buodesverkeh~o jn den neuen 
Bundesländem", welche den Weg zum Maßnahmegesetz andeutet und 
das herkömmliche Verfahren mit einer angenommenen Verfahrens- und 
Baudauer von 15 Jahren auf 5 Jahre verkürzen will Verfassungsrechtli
che Fragen werden in der Skizz.e nicht erwähnt. Mit diesen Fragen be
schäftigte sich vielmehr eine unter Leitung des späteren Justizministers 
Dr. Kmkel gebildete "Arbeitsgruppe zur Prüfung von Möglichkeiten der 
Beschleunigung des Baues oder der Änderung insbesondere von V er
kehrswegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR". Ihr Schlußbericht 

wurde am 8. Januar 19CJ1 vom Bundesminister der Justiz unter dem Titel 
"Rechtliche Möglichkeiten zur Beschleunigung von Planungsverfahren 
für Großinvestitionen in den neuen Bundesländern" herausgegeben. Im 
einze1nen heißt es dort: 

R4. Möglichkeiten der Beschleunigung durch Gesetzesinderungeo 

Zur Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben und gewerblichen 
Investitionen werden weitere Möglichkeiten für - zeitlich befri
stete und regional auf die neuen Länder und die angrenzenden Ge
biete (bei Verkehrswegen einschließlich der Hauptverbindungen zu 
den wichtigen Wirtschaftszentren der alten Länder) beschränkte -
Gesetzesänderungen a;eprüft. In diese Priifuna.en werden folgende 
ÜberJegungen eiii"~n: - -

a) Prüfung der Raumordnungsbelange und der Umweltverträg
lichkeit ohne Bindung an die Formvorschriften der entspre
chenden Gesetze. 
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b) Aussetzung der Beteiligung der Öffentlichkeit im P1anungs
und Genehmigungsverfahren (generell oder für bestimmte 
Anlagen) sowie Reduzierung von Genehmigungserfordernis
sen. 

c) Verkürzung des behördlichen Planungs- und Genehmigungs
verfahrens bei Modernisierungen/Verbesserungen an beste
henden Bauten, An1agen und Verkehrswegen. 

d) Weitere Erleichterung des voruitigen Baubeginns und der 
vorläufigen Besitzeinweisung. 

e) Ausweitung der Möglichkeiten, nur eine Tatsacheninstanz in 
der Verwaltungsgerichtsordnung vorzusehen. 

f) Weitere Begrenzung der aufschiebenden Wirkung der An
feclttung. 
(ablehnende Haltung des BMU) 

S. Maßnabmegesetze für konkrete Projekte 

Die vorstehend erörterten allgemeinen Verfahrenserleichterungen 
können zur grundsätzlichen Beschleunigung von Planungsverfahren 
beitragen und sicher schon sehr hilfreich sein. Es ist jedoch zu be
fürchten, daß sie 

insbesondere im Hinblick auf die hohe Dringlichkeit einer 
Verbesserung der Verkehrswegeinfrastruktur in den neuen 
Ländern - für sich noch nicht ausreichen, die gröbsten Miß
stände alsbald zu beheben. Deshalb sollte ernsthaft in Be
tracht gez.ogen werden, auf die absolute Ausnahmesituation in 
der ehemaligen DDR beim Verkehrswegenetz mit ungewöhn
lichen Maßnahmen zu reagieren, nämlich mit der Anordnung 
bestimmter Bauvorhaben unmittelbar durch Gesetz. Gedacht 
ist hier an Gesetze, 

die eine Planfeststellungsentscheidung für konkrete Einzel
vorhaben 

sowie eine Legalenteignung der für das Vorhaben benötigten 
Gr11ndstücke zum Inhalt haben. 

Dieser Weg wiirde die Langwierigkeit eines von der Verwaltung 
durchgeführten und individuell gerichtlich anfechtbaren Planungs
verfahrens vermeiden. Der Einzelfallcharakter solcher auf konkrete 
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Maßnahmen bezogener Gesetze wirft allerdings verfassungsrechtli
che Probleme auf. 

Dabei gelten folgende verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen: 

(1) Im modernen Sozialstaat variiert die Struktur der Gesetze. 
Neben "Rechtsgesetzen" mit abstrakten Rechtsregeln stehen 
Gesetze, die konkrete "Maßnahmen" treffen, auf ganz be
stimmte Objekte gerichtet sind. 
Beispiele: die Errichtung der Contergan-Stiftung; das nord
rhein-westfälische Erftverbandsgesetz (Bildung eines Verban
des im rheinischen Braunkohlemevier); das Hamburger 
Deichordnungsgesetz von 1964. "Maßnahmegesetze" sind 
grundsätzlich möglich. Nach der Rechtsprechung des Bundes
verfassungsgerichts sind sie als solche weder unzulässig noch 
unterliegen sie einer strengeren verfassungsrechtlichen Prü
fung als andere Gesetze. 

(2) Maßnahmegesetze mit der vorliegenden Zielsetzung müssen 
aber aus rechtsstaatlichen Gründen in einem Verfahren erge
hen, in dem - wie in einem behördlichen Planfeststellungs
verfahren - berechtigte Interessen Beteiligter (Privatperso
nen wie Behörden) zur Geltung gebracht werden können. Das 
kann gegebenenfalls durch ein vom federfi.ihrenden Bundes
tagsausschuß durchzuführendes Anhörungsverfahren 
geschehen. 

(3) Spezielle verfassungsrechtliche Probleme ergeben sich daraus, 
daß solche Gesetze sich auf konkrete Sachverhalte beziehen, 
die an sich von der Verwaltung nach allgemein geltenden 
Normen abzuwickeln sind, daß sie also bestimmte Großpro
jekte einem Sonderrecht unterwerfen. 

Diese Probleme stellen sich vorwiegend in zweierlei Hinsicht: 

a) Ein Gesetz, das eine bestimmte Planungsentscheidung -
wie z.B. einen Planfeststellungsbeschluß - zum Inhalt 
hat (die ohne eine derartige gesetzliche Sonderregelung 
von einer Behörde zu treffen und von den Verwaltungs
gerichten zu überprüfen wäre), würde den verwaltungs
gerichtlichen Rechtsschutz ausschließen. Gegen ein der 
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(4) 

artiges Gesetz ist zwar die Verfassungsbeschwerde zuläs
sig; das Verfassungsbeschwerdeverfahren vermag dem 
Bürger aber nicht die Fülle des von den Verwaltungsge
richten gewährten Rechtsschutzes zu vermitteln. 

b) Ein Gesetz, das Enteignungen ausspricht (die ohne eine 
derartige gesetzliche Regelung von einer Behörde auszu
sprechen und von den Fachgerichten zu überprüfen wä
ren), begegnet grundsätzlich verfassungsrechtlichen Be
denken im Hinblick auf Artikel 14 Abs. 3 GG. Zwar ist 
Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG (Einzelfallgesetze) im Rege
lungsbereich des Art. 14 Abs. 3 GG nicht anwendbar. Je
doch wird durch eine derartige 'Legalenteignung' der 
dem Artikel 14 GG wesensmäßig zugehörige Rechts
schutz entscheidend gemindert. Deshalb sind nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Legal
enteignungen zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber nur 
In eng begrenzten Ausnahmefällen .tUlässlg. 

a) Aus verfassungsrechtlichen Gründen bedarf die mit ei-
nem solchen Gesetz verbundene 

Verkürzung des Rechtsschutzes/Ausnahme vom 
Grundsatz verwaltungsgerichtlicher Kontrolle 
und 

Legalenteignung 

demnach einer besonderen Rechtfertigung. D.h.: 
Es muß eine Ausnahmesituation vorliegen, die 
es rechtfertigt, an sich der Verwaltung zugewie
sene und der fachgerichtlichen Kontrolle unter
liegende Entscheidungen durch Gesetz zu tref
fen. Dabei sind alle Umstände des jeweiligen 
konkreten Einzelfalles zu berücksichtigen. Die 
Rechtfertigung muß sich außerdem - differen
ziert - auf die Planungsentscheidung einerseits 
und auf die Legalenteignung andererseits bezie
hen. 



133 

b) Eine solche Ausnahmesituation kann sich grundsätzlich 
aus den Besonderheiten der weiteren Verwirklichung der 
deutschen Einheit ergeben. Der desolate Zustand des 
Verkehrswegenetzes in den neuen Ländern stellt sich als 
ein wesentliches Hindernis für einen zügigen Aufbau der 
Wirtschaft dar. Die maßgebenden Gesichtspunkte sind in 
Anlage 2 im einzelnen dargestellt. 

Außerdem muß dargestellt und begründet werden, 

welche fachpolitische Bedeutung der mit dem jeweiligen 
Vorhaben verfolgte Zweck hat, 

welche Zeitdauer ein Verfahren mit oder ohne ein Maß
nahmegesetz beanspruchen würde, 

ob und inwieweit die Verfahrensdauer durch administra
tive Maßnahmen verkürzt werden könnte, 

ob und inwieweit die Verfahrensdauer durch gesetzliche 
Regelungen (außer durch ein Maßnahmegesetz) verkürzt 
werden könnte 

und warum derartige Verkürzungen, soweit sie möglich 
sind, nicht ausreichen, sondern ein Maßnahmegesetz 
erforderlich ist. 

(5) Artikei 143 Absatz 1 GG dürfte für die erörterten Maßnah
megesetze keine praktische Bedeutung zukommen. Denn 
diese Bestimmung rechtfertigt Abweichungen von Grund
rechten - um die es hier geht - nur bis zum 31. Dezember 
19CJ2. 

6. Erpbnis: 

a) Der zügige Aufbau der Wirtschaft, der von zentraler Bedeu
tung für die gesellschaftliche und politische Entwicklung in 
den neuen Bundesländern ist, erfordert, daß die notwendigen 
Investitionsentscheidungen schnell getroffen und umgesetzt 
werden können. Er wird vor allem durch den desolaten Zu
stand des Verkehrswegenetzes in den neuen Bundesländern 
behindert. Insbesondere Unternehmer aus den alten Bundes
ländern und anderen Staaten schrecken wegen dieses Um-
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• 

standes, der kumulativ zu anderen Hemmnissen hinzukommt 
(unklare Grundstücksfragen, Umweltaltlasten), vor Investitio-
nen zurück. Die Bundesregierung ist entschlossen. hier so 
schnell wie möglich Abhilfe zu schaffen, um zu verhindern, 
daß sich die Disparitäten noch weiter verschärfen (Arbeits
losigkeit, Abwanderung). 

b) Das herkömmliche Planungsverfahren für Großinvestitionen 
ist mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden, der zumin
dest für besonders vordringliche Projekte nicht hinnehmbar 
erscheint. Um die Realisierung von Großprojekten zu be
schleunigen, sollten deshalb - zeitlich befristet und regional 
auf die neuen Länder und die angrenzenden Gebiete be
schränkt (bei Verkehrswegen einschließlich der Hauptverbin
dungen zu den wichtigen Wirtschaftszentren der alten Län
der) - bestimmte allgemeine Gesetzesänderungen zur Ver
fahrensbeschleunigung in Erwägung gezogen werden. Die zu
ständigen Ressorts werden zu diesem Zweck [nach Auswer
tung von Erfahrungen mit Maßnahmen nach Nr. 3] • die in 
Ziffer 4 der Aufzeichnung genannten Maßnahmen prüfen und 
gegebenenfalls entsprechende Gesetzgebungsvorschläge erar
beiten. Einzelheiten dieser allgemeinen gesetzgeberischen 
Maßnahmen bedürfen noch der vertiefenden Prüfung durch 
die zuständigen Ressorts. 

Ergänzungsvorschlag des BMU, dem BMWi nicht zugestimmt hat. 

c) Unabhängig davon kommen auf konkrete Projekte bezogene 
Maßnahmegesetze in Betracht, die 

die sonst vorgesehene behördliche Planungsentscheidung 

sowie die damit verbundenen Enteignungen im Wegeei
ner Legalenteignung ersetzen. 
Die damit verbundene Verkürzung des Rechtsschutzes 
ist verfassungsrechtlich vertretbar, wenn eine Ausnahme
situation gegeben ist, in der die Verwirklichung von 
Großin\1Cstitionen in dem notwendigen Zeitraum nur 
durch derartige Maßnahmegesetze sichergestellt werden 
kann. 
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Welche konkreten Einzelprojekte im Verkehrsbereich in 
Frage kommen und inwieweit sich anhand der aufgezeigten 
Kriterien deren gesetzliche Regelung rechtfertigen läßt, hängt 
von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab und bedarf 
dementsprechender Prüfung durch den BMV in Abstimmung 
mit den beiden Verfassungsressorts. 

Gründe mr eventuelle Maßnahmegeset7.e aus fachlicher Sicht 

Die Wirtschaft der neuen Bundesländer befindet sich in einer Aus
nahmesituation. Bundesregierung und Gesetzgeber sind ebenso wie die 
erst im Aufbau befindlichen neuen Landesverwaltungen gefordert, die
ser außerordentlichen Situation gerecht zu werden. Hierzu gehört auch, 
die Einheitlichkeit der ökologischen Lebensverhältnisse auf hohem, 
mindestens dem in den alten Bundesländern erreichten Niveau zu för
dern. Vor allem die Verkürzung der Planungsverfahren für Großinvesti
tionen in den neuen Bundesländern könnte einen wesentlichen Beitrag 
zur Verbesserung der Lage leisten. 

1. Nach Herstellung der wirtschaftlichen Einheit und Erlangung der 
Kontrolle über die Wirtschaftsunternehmen in den neuen Bundes
ländern durch die Treuhand ist erkennbar geworden, in welchem 
desolaten Zustand sich die Wirtschaft im Beitrittsgebiet befindet. 

2. Der Ernst der wirtschaftlichen Lage in den neuen Bundesländern 
wird deutlich durch den bisher stetigen Anstieg der Zahl der Ar
beitslosen (590.000 im November) und der Zahl der Kurzarbeiter 
(1,77 Mio im November). Gleichzeitig sank die Zahl der offenen 
Stellen auf 24.000 (ebenfalls November 1990). 

Ohne schnelle Schaffung neuer Arbeitsplätze durch produktive In· 
vestitionen besteht das hohe Risiko, daß die Arbeitslosigkeit sich 
verfestigt und verstärkt und ein wirtschaftlicher Aufschwung nicht 
in Gang kommt. Damit würden der Abwanderungsdruck in die al
ten Bundesländer verstärkt und die damit verbundenen politischen 
und sozialen Probleme verschärft. Ohne eine wirtschaftliche Auf
wärtsentwicklung werden die sozialen und finanziellen Verhältnisse 
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in den neuen Ländern sich so dramatisch verschlechtern, daß dem 
Aufbau der neuen Gemeinwesen die finanzielle Basis fehlt. 

3. Das Interes.se gebietsfremder Investoren an Investitionen und Be
teiligungen im Beitrittsgebiet ist groß. Voraussetzung für das Zu
standekommen der Investitionen ist jedoch das Vorhandensein ei
ner modernen, den Verhältnissen in anderen Industrieländern ver
gleichbaren Infrastruktur, insbesondere die Versorgung mit Ver
kehrs- und Telekommunikationswegen, mit Energieversorgungs
einrichtungen und die ökologische Entsorgungsinfrastruktur. Ohne 
diese infrastrukturellen Grundvoraussetzungen ist die wettbe
werbsfähige Produktion in einer arbeitsteilig verflochtenen Wirt
schaft selbst mit modernsten Produktionsanlagen nicht möglich. 
Die Infrastruktur im Beitrittsgebiet ist jedoch in einem Zustand, 
der weitgehend dem Zustand der westdeutschen Bundesländer in 
der Nachkriegszeit gleicht und den Anforderungen einer modernen 
Volkswirtschaft in keiner Weise entspricht und schnellstens beho
ben werden muß, um dem Gebot der Schaffung gleichwertiger Le
bensverhältnisse in allen Bundesländern gerecht zu werden. 

4. Besonders drastisch sind diese Mängel bei der Verkehrsinfra
struktur. Mit Ausnahme der ehemaligen Transitstrecken im Stra
&nverkehr, die jedoch überwiegend nicht ausreichend verkehrssi
cher sind (fehlende Schutzpianken, fehlende Standstreifen), kann 
sich der Zustand der Straßen, der Eisenbahnstrecken und Wasser
straßen allenfalls mit dem Zustand in der ehemaligen Bundesrepu
blik nach dem Krieg vergleichen. Sie genügen nicht den Anforde
rungen, die ein modernes Verkehrsmittel an den Verkehrsweg 
stellt. So können beispielsweise auch im Eisenbahnbereich bei 
weitem nicht die Durchschnittsgeschwindigkeiten erreicht werden, 
die im Netz der Bundesbahn üblich sind. Die Wasserstraßen in den 
neuen Ländern sind nicht für das Europaschiff ausgelegt, das Be
messungsgrundlage für den Ausbau der wichtigen Wasserstraßen in 
Westdeutschland, des Elbeseitenkanals, der Rhein-Main-Donau
Verbindung und des Mittellandkanals (vom westdeutschen Kanal
netz bis Braunschweig) war. 

5. Modeme und sichere Verkehrswege sind eine unabdingbare Vor
aussetzung für eine funktionierende Wirtschaft. Der langanhal
tende wirtschaftliche Aufschwung in der Bundesrepublik ist nicht 
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zuletzt darauf zurückzuführen, daß das Verkehrswegenetz zügig 
ausgebaut wurde. Es war Schrittmacher für das Wirtschaftswachs
tum. Moderne Verkehrswege gaben zugleich ..i;Aanreize fijr Investi
tionen in strukturschwachen Gebieten. Der wirtschaftliche Auf
schwung in der ehemaligen DDR wird deshalb erheblich verzögert 
werden, wenn dort nicht unverzüglich zumindest ein "Kernnetz" 
entsteht, dai; auch in den westlichen Teilen der ehemaligen Bun
desrepublik und zu den RGW-Staaten, namentlich Polen und der 
CSFR, Verbindungen und Anreize für Investitionen schafft. Auch 
der Ausbau eines bestehenden Kernnetzes dürfte in vielen Fällen 
Planfeststellungsverfahren erfordern. Eine Verfahrensbeschleuni
gung ist deshalb nicht nur bei Neubauten, sondern auch beim Aus
bau des Kernnetzes erforderlich. 

6. Der so dringend erforderliche Aufschwung ist unter den gegebenen 
planungsrechtlichen Voraussetzungen nicht erreichbar. Nach dem 
heutigen Planungsrecht, das aus der Dreistufigkeit "Bundesver
kehrswegeplan/Bedarfsplan - Raumordnungsverfahren/Linienbe
stimmung - Planfeststellung" besteht, benötigen z. B. große Bau
vorhaben im Verkehrsbereich vom ersten Planungsschritt bis zum 
Baubeginn der Bauausführung (Verkehrsfreigabe) regelmäßig 
einen Zeitbedarf von über 10bis1.0 Jahren. Ursachen hierfür sind 
zahlreiche nacheinander ablaufende Abstimmungs- und Abwä
gungsverfahren auf administrativer und größtenteils auf gericht
licher Ebene. Sehr häufig steht dabei die Frage der Notwendigkeit 
des V orhaberu; im Mittelpunkt der Erörterungen und der Entschei
dungen. Für eine begrenzte Zahl von Vorhaben in den neuen Län
dern sind beschleunigte Verfahren zwingend notwendig, um eine 
schnelle Verkehrserschließung zu erreichen. 

7. Bei Anwendung des geltenden Planungsrechtes müßte letztlich 
auch für Verkehrsinvestitionen in den neuen Bundesländern mit 
dem genannten Zeitbedarf gerechnet werden. Dabei wird es in den 
neuen Bundesländern anders als in der bisherigen Bundesrepublik 
nicht nur um eine Zukunftsvorsorge für ein weiterhin wachsendes 
VerkehrsauJlrnm.men gehen. Vielmehr ist in den neuen Undern 
zunächst die Grundlage für ein den heutigen Ansprüchen des Ver
kehrs gewachsenes Verkehrsnetz zu schaffen. Mit dem Beitritt der 
neuen Under ist schlagartig eine neue Situation entstanden, der es 
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im Hinblick auf die im Grundgesetz gebotene Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse Rechnung zu tragen gilt.• 

c) Koalitionsvereinbarung 

Am 16. Januar 1991 schlossen die Vorsitzenden der Christlich Demo
kratischen Union Deutschlands, der Christlich Sozialen Union und der 
Freien Demokratischen Partei die Koalitionsvereinbarung für die 12. 
Legislaturperiode des Deutschen Bundestages ab. Bereits unter dem er
sten Gliederungspunkt "Wirtschaftspolitik" heißt es: 

"Infrastrukturmaßnahmen sollen durch Vereinfachung und Kon
zentration von Verwaltungs- und Gerichtsverfahren deutlich be
schleunigt werden, insbesondere in den neuen Bundesländem,•36 

Dieser Gesichtspunkt wird unter dem Unterliederungspunkt 7 (Neue 
Bundesländer) noch einmal aufgegriffen: 

"Voraussetzung für ein dynamisches Wachstum privater Investitio
nen in den neuen Ländern ist die zügige Schaffung einer adäquaten 
Infrastruktur. Für die neuen Bundesländer sollen Infrastrukturvor
haben durch Vereinfachung und Konzentration von Verwaltungs
nnd Gerkhtsverfl'lhren deutlirh besrhleu.nigt werden. Dabei geht es 
insbesondere um eine Reduzierung der Verfahrensstufen und um 
Beschleunigung der Raumordnungs-, Planfeststellungs- und Ver
waltungsgerichtsverfahren für Straßen und Schienenbau . ..37 

Mehr in die Einzelheiten geht der Gliederungspunkt XI (Verkehrspoli
tik), dessen Ziff. 12 lautet: 

"Verfahrensverkürzung bei großen Investitionsvorhaben 

Der zügige Ausbau der Wirtschaft in den neuen Bundesländern ist 
nur möglich, wenn Entscheidungen über Großinvestitionen, insbe
sondere im Verkehrsbereich, schnell getroffen und umgesetzt wer
den kö-unen. Da dies mit den herkömmlichen Planungs\.-erfahren 

36 Koalitionsvereinbarung, S. 1 

37 Ebd., s. 10. 
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nicht möglich ist, wird die Bundesregierung alle rechtlich mögli
chen Maßnahmen zur Beschleunigung ergreifen. Die zuständigen 
Ressorts werden beauftragt, unverzUglich Vorschläge f-J.r -- zeitlich 
befristete und regional beschränkte - allgemeine Gesetzesände
rungen zur Verfahrensbeschleunigung zu erarbeiten. 

In einer Ausnahmesituation kann es trotz der Verkürzung des 
Rechtsscli:utzes zulässig sein, 

die sonst vorgesehene behördliche Planungsentscheidung 

sowie die damit verbundenen Enteignungen im Wege einer 
Legalenteignung 

durch Maßnahmegesetz zu ersetzen. 

Die zuständigen Ressorts werden in Abstimmung mit den Verfas
sungsressorts beauftragt, unverzüglich zu prüfen, bei welchen kon
kreten Einzelprojekten, insbesondere im Verkehrsbereich, die 
Voraussetzungen für solche Gesetze vorliegen. •38 

d) Sonstige Beschlasse und Stellungnahmen 

Die Verkehrskonferenz der CDU/CSU-Landtagsfraktionen befaßte sich 
am 18. und 19. Januar 1991 in Stuttgart u.a. mit dem Schwerpunktthema 
(A 2) "Abbau von bürokratischen Hemm.üi.ssen sowie Bündelwig üüd 
Vereinfachung der Planungs- und Genehmigungsverfahren im Ver
kehrswegebau" und faßte hierzu folgenden Einzelbeschluß:39 

"Die bisherige Vierstufigkeit des Planungsverfahrens im Verkehrs
wegebau - Bedarfsplan, Raumordnungsverfahren, Linienbestim
mungsverfahren und Planfeststellungsverfahren - bat sich insbe
sondere in zeitlicher Hinsicht als großes bürokratisches Hemmnis 
bei der Realisierung von dringend notwendigen Infrastrukturmaß
nahmen erwiesen. Diese Einzelverfahren müssen zeitlich gestrafft 
und vereinfacht werden, wobei die vorgeschriebenen Bürgerbeteili
gungen grundsätzlich nicht tangiert werden dürfen. Ein neuer Weg 
könnte darin bestehen, die Vierstufigkeit des Verfahrens für enu-

38 Ebd„ s. 63 f. 

39 Neue Wege in der Verkelmpolitik, BeschliisSe der Verkehrskonferenz am 

18./19. Januar in Stuttgart, 1991, S. 6 ff. 
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merativ aufgeführte Vorhaben - evtl. nur für eine bestimmte 
Zeit - durch ein Geset~ebungs- und ein Verwaltungsverfahren zu 
ersetzen. 

Folgende Schritte erscheinen möglich und rechtlich unbedenklich 

Feststellung von Neu- und Ausbaumaßnahmen des 
~vorrangigen Bedarfs" durch Gesetz (enumerative Vorhaben
aufzählung), 

Aufstellung hinreichend konkretisierter AnJagen zu diesem 
Gesetz, die das Raumordnungs- und Linienbestimmungsver
fahren ersetzen, 

Klärung aller noch offenen Fragen im nachfolgenden Planfest
stellungsverfahren unter Beachtung des Abwägungsgebotes. 

Dem Interesse der Träger öffentlicher Belange, insbesondere der 
Kommunen, könnte dadurch Rechnung getragen werden, daß sie 
im Rahmen eines Hearings vom Gese~eber gehört werden. Eine 
Beteiligung der Öffentlichkeit, die nach der derzeitigen Rechtslage 
auf allen Verfahrensstufen erfo]gen muß, WÜJ'de bei den Maßnah
men des 'vorrangigen Bedarfes' wie bisher im Planfeststellungs
verfahren stattfinden. 

Mit dieser speziellen Neuregelung für den "vorrangigen Bedarf"' 
wirkt der Gesettgeber emscheidend auf die Planung ein. Es kann 
neben der Vereinfachung des Verfahrens mit einer Verkürzung der 
Zeit zwischen Planung und Baubeginn um etwa die Hälfte gerech
net werden. 

Die CDU/CSU-Landtagsfraktionen fordern den Bundesgese~e
ber und die Landesgese~eber auf, die o.a. Grundsätze zur Ver
einfachung und Verkürzung der Planungs- und Genehmigungsver
fahren in Handlungskonzepte umzusetzen und dabei für Neu- und 
Ausbaumaßnahmen folgende neue Rangstufen des Bedarfs vorzu
sehen: 

Vorrangiger Bedarf, 
dringlicher Bedarf und 
weiterer Bedari. 

Die Verfahrensabläufe für die Maßnahmen des 'dringlichen Be
darfes' und des 'weiteren Bedarfes' werden nicht geändert." 
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Nicht nur die Ministerpräsidenten der neuen Bundesländer sprachen 
sich für eine beschleunigte Verkehrsanbindung an den westlichen Teil 
Deutschlands aus, wobei eine deutliche Vorliebe für Maßnahmegesetze 
erkennbar wurde40

• Auch die Verkehrsministerkonferenz faßte auf ihrer 
Sitzung am 27. und 28. Februar 19')1 in Duisburg unter Punkt vier der 
Tagesordnung einstimmig folgenden Beschluß: 

"Die Verkehrsminister und -senatoren der Länder bekräftigen, daß 
die Planungs- und Verfahrensabläufe für den Verkehrswegebau 
deutlich beschleunigt werden müssen. 
Sie begrüßen daher die Absicht des Bundes, mit Hilfe eines Inve
stitionsmaßnabmengesetzes Verkehrsvorhaben in den sechs neuen 
Ländern und zur Verbesserung der Verkehrsverbindungen zwi
schen Ost und West zu beschleunigen. 
Sie unterstützen ferner die zusätzlichen Überlegungen, durch ein 
'Beschleunigungsgesetz' die planungsrechtlichen Abläufe zu ver
einfachen und zu straffen und damit eine erhebliche Verkürzung 
der Planungszeiträume zu erreichen. 
Die Verkehrsminister und -senatoren beauftragen eine Arbeits
gruppe unter der Federführung Bayerns mit der Erarbeitung ge
eigneter Vorschläge für ein Beschleunigungsgesetz mit dem Zie~ 
unter Berücksichtigung der dringenden Aufgaben in den sechs 
neuen Ländern diese Regelung möglichst gleichzeitig in Kraft zu 
setzen. Die Länder sind bereit, sich außerdem intensiv an den vor
bereitenden Arbeiten der Bundesregierung für die notwendigen 
Rechtsänderungen zu beteiligen. 

Die Konferenz wird sich mit dem Ergebnis ihres Arbeitskreises auf 
ihrer Sondersitzung am 6. Mai 19')1 befassen." 

Am 22. Februar 19')1 beantragte die Fraktion der CDU im Landtag von 
Baden- Würltembel"lt die Landesregierung u.a. um einen Bericht zu er

suchen, welche Maßnahmen zur Beschleunigung von Planungsverfahren 
bisher in die Praxis umgesetzt worden seien, und folgende Maßnahmen 
schnellstmöglich umzusetzen: 

40 Vgl Sclueiben des Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommeren 

an den Präsidenten des Bundesnltes vom 22.2.1991. 
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1. die Einführung einer gesetzlich normierten Pflicht zur vorrangigen 
Befassung von Trägem öffentlicher Belange mit Vorhaben der 
Verkehrsi.n...'iasL.--uktur; 

2. die Bindung der Beteiligten an einmal getroffene Stellungnahmen 
für das gesamte weitere Verfahren; 

3. die Ausschöpfung zivilrechtlicher Beschleunigungsinstrumente bei 
der Mitwirkung außerbehördlicher Spezialisten wie Vertragsstrafen 
bei Verzug oder Erfolgshonorar bei Unterschreiten vorgegebener 
Fristen; 

4. die Einführung von Projektteams, in denen von Anfang bis Ende 
eines gesamten Verfahrens Behördenmitarbeiter in institutionali
sierter Form zusammengefaßt werden, zur Konzentration und Ver
antwortung . .4l 

Mit Schreiben vom 20. März 1991 Nr. 3-0215/13 nahm hierzu das Ver
kehrsministerium Stellung und führte u.a. aus: 

"Die Landesregierung mißt der Beschleunigung der Verfahren für 
Projekte der Verkehrsinfrastruktur eine wesentliche Bedeutung zu. 
Die neue Landesregierung tritt dafür ein, die für die neuen Bun
desländer vorgesehene Regelung, die Vierstufigkeit von Planungs
verfahren durch ein Gesetzgebungs- und em Verwaltungsverfahren 
zu ersetzen, eingehend auf die (foemahme auch bei uns zu prüfen. 
Die Ressorts wurden bereits aufgefordert, sämtliche Möglichkeiten 
zur Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltungsverfahren 
unter anderem für Projekte der Verkehrsinfrastruktur zu untersu
chen. Vom Verkehrsministerium werden im Einvernehmen mit den 
beteiligten Ministerien die Möglichkeiten zur Beschleunigung der 
Planungsverfahren geprüft und konkrete Vorschläge erarbeitet. Die 
Untersuchungen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.• 

In der Folgezeit fanden zahlreiche Sachverständigenanhörungen der 

Fraktionen statt42, die vorwiegend informativen Charakter hatten. 

41 LT-Drucks. 10/4813. S. auch LT-Drucks 10/2415. 

42 Vgl. etwa Verkehrspolitischer Tag der CDU-Fraktion im Landtag von Branden
bvrg 'YOfll 22.5.1991, Prot. vnd PJU&einfonnation. 
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3. "Verkehrspolitik Deutsche Einheit" 

a) Zielsetzung 

Unter Bezugnahme auf die Koalitionsvereinbarung teilte der Bundesmi

nister für Verkehr mit: 

"Das geeinte Deutschland braucht so rasch wie m~ch leistungs-
fähige Verkehrswege. Ohne sie ist der dringend benötigte wirt
schaftliche Aufschwung in den neuen Bundesländern nicht erreich
bar. Gute Verbindungen der Wrrtschaftszentren im Osten sichern 
nicht nur Mobilität, sondern auch Standortqualität und Ar
beitsplätze. Die Verkehrwegeinfrastruktur im Osten ist 4 Jahr
zehnte lang vernachlässigt worden. Sanierung und Ausbau müssen 
jetzt umso schneller erfolgen. 

Diese Tatsache bestimmt den Inhalt der Verkehrspolitik und dik
tiert das Tempo ihrer praktischen Umsetzung. Wir arbeiten zügig 
an einem Gesamtdeutschen Verkehrswegeplan, der die schnellst
mögliche Angleichung der Verkehrsinfrastruktur im Osten an den 
Qualitätsstandard im Westen zum Ziel hat und zugleich die Ver
kehrsinfrastruktur in Ost und West auf die Anforderungen des Eu
fopäischen Binnenmarktes vorbereitet. Deutschland wird zuneh
mend Drehscheibe des Verkehrs in Europa. Wir beabsichtigen, den 
gesamtdeutschen Verkehrswegeplan noch Ende dieses Jahres fer
tigzustellen. Der Verkehr in der Ost-West-Richtung hat sich ge
genüber der Situation vor 2 Jahren verzehnfacht. Auch in Nord
Süd-Richtung ist das Verkehrswachstum ungebrochen, es wird in 
den nächsten Jahren auch im Hinblick auf den europäischen Bin
nenmarkt am 1.1. 1993 neue Dimensionen annehmen. Der bereits 
sehr starke Personenverkehr in Deutschland wird in den kommen
den Jahren um weitere rund 20 % zunehmen, der Güterverkehr um 
etwa 40 %. In Ostdeutschland wird der stärkste Zuwachs für den 
Straßenverkehr zu veneichnen sein. 

Dieses Wachstum. kann nur bewältigt werden, wenn die Ver
kehrsinfrastruktur den steigenden Anforderungen unter Berück
sichtigung des Umweltschutzes so schnell wie möglich angepaßt 
wird. 

Der Ausbau der Verkehrswege muß umgehend einsetzen. Zug um 
Zug muß in verkehrswirksamen Teilabschnitten kurzfristig Erfolg 
spürbar werden. 
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Daher haben wir auf der Grundlage planerischer Vorarbeiten und 
im Vorgriff auf den Gesamtdeutschen Verkehrswegeplan diejeni· 
gen Verkeh...~projekte ausgewählt, die eine Schlüsselfunktion für 
das Zusammenwachsen der alten und neuen Bundesländer haben 
und schnell realisiert werden müssen. Ich beabsichtige, noch im 
Frühjahr einen Kabinettbeschluß über dieses Maßnahmenpaket 
herbeizu„fiihTen nnd '1<nnit die Grundlage zur Ve~.rlr11rhu.ng der 
Koalitionsvereinbarung für eine Beschleunigung der Planungsver
fahren zu schaffen. Ich möchte diese Vorhaben "Verkehrsprojekte 
Deutsche Einheit" bezeichnen. Für diese unbestritten vorrangigen 
Vorhaben darf keine Zeit verloren werden. Mir der Ausarbeitung 
der Entwurfsplanung wird daher bereits jetzt begonnen. Den zu
ständigen Fachleuten im Ministerium ist dazu der Auftrag erteilt 
worden. Die erforderliche Zusammenarbeit mit meinen Länder
kollegen und den beteiligten Bundesressorts ist eingeleitet.''43 

Weiter führte Bundesminister Krause aus: 

"Lassen Sie mich abschließend nochmals die Bedeutung des Zeit· 
faktors unterstreichen: 

Ziel muß es sein, die Maßnahmen so schnell wie möglich umzuset
zen. Planungszeiten wie im Westen bislang üblich - von 10 bis 15 
Jahren - können wir uns nicht leisten. Über die Wichtigkeit aller 
aufgetiih.lten Maßnahmen besteht breiter Konsens. Wir werden mit 
der Planung dieser Projekte bereits vor Abschluß des Bundesver
kehrswegeplans beginnen, um nicht unnötig Zeit zu verlieren. Fi
nanzmittel hierfür sind schon für 19111 bereitgestellt. Hand in Hand 
mit dem jetzt von mir gegebenen Startschuß für die technische Pla
nung müssen noch im Frühjahr Beschlüsse in Richtung planungs
rechtliche Verbesserungen gefaßt werden. Nur mit Hilfe dieser Ge
setze erreichen wir, daß bereits in 2 bis 3 Jahren spürbare Verbes
serungen erzielt werden. Die Planungszeiten sollen mit rechtsstaat
lichen Mitteln gestrafft werden, ohne daß Einspruchsrechte der 
Bürger geschmälert werden. 

43 Vgl. Der Bundesminister für Verkehr teilt mit: Bundesverkehrsminister Kra11Se 

gibt Startschuß fiir "Verkehnpolitik Deutsche F.inheit", Januar 19CJ1, S. 2 f. 
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Im übrigen möchte ich nicht verschweigen, daß eine Beschleuni
gung auch aus arbeitsmarktpolitischen Gründen wichtig ist. .44 

b) Verkehrsprojekte 

Im Hinblick auf den Schienenverkehr geht die "Verkehrspolitik Dellt
sche Einheit" dahin, in fünf Korridoren das Schienennetz auszubauen, 
nämlich 

•Berlin - Hannover mit Verlängerung ins Ruhrgebiet und nach 

Köln, 

"' Berlin - deutsche Nordseehäfen, 

• Berlin - Stuttgart/München, 

•Sachsen/Thüringen - Rhein/Ruhr sowie 

• Sachsen/Thüringen - Rhein/Main. 

Vordringlich sollen hier neun Schienenstrecken von nationaler Bedeu
tung realisiert werden: 

•Lübeck/Hagenow - Stralsund {1), 

• Hamburg - Büchen - Berlin (2), 

• Uelzen - Salzwedel - Stendal (3), 

• Schnellbahnverbindung Hannover - Berlin ( 4), 
• Helmstedt - Magdeburg (5), 
• Eichenberg - Halle {6), 
• Bebra - Erfurt (7), 

•Nürnberg - Erfurt - Halle/Leipzig - Berlin (8), 

•Leipzig - Dresden (9). 

Bezüglich des Ausbaus des Binnenwasserstra8ennet2es werden die Sa
nierung und der Ausbau des Mittellandkanals und des Elbe-Havel-Ka
nals für dringlich gehalten. 

44 Ebd., s. 8 f. 
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Was das Straßennetz angeht, so wird der Ausbau der wichtigsten Ost
West-Transversalen für dringend angesehen. Folgende Achsen sollen 
vordringlich saniert und ausgebaut werden: 

•Nordachse in Mecklenburg-Vorpommern (10), 
"'A 2 Hannover - Magdeburg - Berlin (11), 
• A 9 Nürnberg - Leipzig - Berlin (12), 
•Göttingen - Halle (13), 

•Halle - Magdeburg (14), 

• A 4 Bad-Hersfeld - Erfurt - Dresden - Bautzen und Verlänge

rung nach Görlitz (15), 

"' Verbesserung der Verbindung Erfurt - Schweinfurt (16). 

4. Zusamm.enrassung 

Die beschleunigte Verkehrsanbindung der neuen Bundesländer wird 
somit auf zweifache Weise angegangen. Durch ein Verkehrswegepla

nungsbeschleun.igungsgesetz sollen Verfahrenshemmnisse für Verkehrs
projekte in den neuen Bundesländern und zur Anbindung der neuen 
Bundesländer abgebaut werden. Für bestimmte Vorrangprojekte wird 
zusätzlich an Investitionswaßnahmengesetzen gearbeitet. 

II. BESCHLEUNIGUNGSVORBABEN IN DEN BUNDESLÄN

DERN 

1. Allgemeines 

Der Abbau der Verfahrenshemmnisse wird auch in den Bundesländern 

betrieben. Hier sollen die Beschleunigungsmöglichkeiten vor allem für 
die alten Bundesländer fruchtbar gemacht werden, während man den 

neuen Bundesländern Fehlentwicklungen von vornherein ersparen will. 
Die Konz.eption der Maßnahmegesetze ist auf Länderebene außer in 
Bayern, soweit ersichtlich, nicht ins Auge gefaßt. 
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2. Die Bayerischen Vorschläge 

Auf der Verkehrsm1n1<:terkonferenz 1n Dn1<:burg am 27. nnd ?R. Februar 
1991 beauftragten die Verkehrsminister und -senatoren eine Arbeits
gruppe unter der Federführung Bayerns mit der Erarbeitung geeigneter 
Vorschläge für ein Beschleunigungsgesetz mit dem Zie~ unter Berück
sichtigung der dringenden Auigaben in den sechs neuen Ländern diese 
Regelungen möglichst gleichzeitig in Kraft zu setzen. Die Arbeitsgruppe 
tagte am 10. und 11. April in München. Dort wurde festgestellt, daß der 
Entwurf eines Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes und die 
Investitionsmaßnahmengesetze auf die spezifischen Bedürfnisse der 
neuen Länder zugeschnitten seien. Damit seien die Möglichkeiten einer 
Beschleunigung der Planungs- und Verfahrensabläufe aber noch nicht 
ausgeschöpft. Vor allem müßten bundesweit Beschleunigungsmaßnah
men eingeführt werden45: 

"Für bundesweit greifende Beschleunigungsmaßnahmen spricht: 

Die Herstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur 
im gesamten Bundesgebiet liegt im gesamtstaatlichen Inter
e5se. Ihre Verwirklichung ist nach der Herstellung der staatli
chen Einheit dringender denn je. Sie erhält durch den bevor
stehenden europäischen Binnenmarkt zusätzlich an Gewicht. 

Die notwendige solidarische f!ilie für die neuen Länder ist 
nur möglich, wenn die Standards der Planungs- und Verfah
rensabläufe bundesweit so gestaltet werden, daß personelle 
Kapazitäten freigesetzt werden können. 

Die Schaffung einheitlicher Lebensverhältnisse ist nicht nur 
eine Aufgabe des Bundes, sondern auch der Länder. Neben 
den zentralistischen Instrumentarien der geplanten Bundesge
setze müssen auch Instrumente zur Verfügung gestellt wer
den, die die Möglichkeiten der föderalistischen Ordnung aus
schöpfen. Diese Maßnahmen müssen die geplanten sonderge
setzlichen Regelungen des Bundes für die neuen Länder we
gen der gebotenen Rücksichtnahme auf die in diesen Ländern 
noch aufzubauende Verwaltungskapazität sowie auf die 
Dringlichkeit der dort zu bewältigenden Aufgaben unberührt 

45 Prot., s. 4. 
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lassen; sie sollten aber - schon im Interesse der Rechtsein
heit - möglichst zeitgleich mit diesen in Kraft gesetzt 
werden." 

Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe waren sich einig, daß die gesetzes
technische Verknüpfung der Beschleunigungsmaßnahmen für die neuen 
und alten Länder nicht zu einer Verzögerung der dringend gebotenen 
Beschleunigungsmaßnahmen für Verkehrsprojekte in den neuen Län
dern führen dürfe. Die namentlich von Bayern favorisierte Konzeption 
der Beschleunigungsmaßnahmen in Gesamtdeutschland stieß aus eben 
diesen Erwägungen auf Bedenken und vermochte sich deshalb im Bun
desrat46 nicht durchzusetzen. Das bedeutet jedoch nicht, daß die The
matik "Beschleunigung von Verkehrsvorhaben in Deutschland" an Ak
tualität verloren hätte. Vielmehr wurden übergreifende Beschleuni
gungsbemühungen lediglich vorübergehend zurückgestellt, um die be
schleunigte Verkehrsanbindung der neuen Bundesländer nicht zu ge
fährden. Die zurückgestellten Beschleunigungsvorhaben bleiben einer 
gesonderten Darstellung vorbehalten47• 

3. Musterentwurf fbr ein Understraßengesetz 

An e;nem Musterentwu.„rf für ein L-änderstraßengesetz W'Mde srl.on 
lange vor der deutschen Einigung gearbeitet. Hinzuweisen ist lediglich 
auf die Musterentwürfe von 1956 und 1976"8, deren Fortschreibung eine 
Daueraufgabe blieb. Nach dem Beitritt der neuen Bundesländer haben 
diese Arbeiten noch größere Bedeutung erlangt, da sie die dort zu erlas
senden Straßengesetze schon von Anfang an beeinflussen können. Der 
Länderfachausschuß "Straßenbaurecht" richtete daher im Oktober 1990 
einen Unterausschuß "Länderstraßengesetze" ein, der den Musterent
wurf von 1976 überarbeiten sollte. Der Unterausschuß führte im Früh

jahr und Sommer 19')1 drei Sitzungen durch und erarbeitete bereits zum 

46 Vgl. BR-Drucks '.m/2/91. 

47 Sie sollen auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar im Januar 1992 voigestellt wer
den. 

48 Vgl. S. 391 ff. 
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20. April 1991 einen neuen Musterentwurf für ein Länderstraßenge
setz 49. Der Musterentwurf 1991 liegt nunmehr, angereichert um den 
Entwurf einer amtlichen Gesetzesbegründung. in der Fassung vom i8. 
September 1991 vor5°. Er enthält auch einige Bestimmungen, die zur 
Verkürzung der Verwaltungsverfahren beitragen dürften. 

49 Wiesbaden 1991. 

SO Eimclhciten bei Kern, Band 1, S. 75 ff. 
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C. DER EN1WURF EINES GESETZES ZUR 
RINiU"J..IT .li'TTN'l~TTN'C nlr.D PI . .lNTTNC'lr.N Jri'TD Vl4'.V-..,&;,#u-"""••AJ.lffJ""'.L "'--~ .... .1. "III ......... ~ ........... -......:-... ........... "11....,..&.;if .... „ -- ...., ........ _ ....... 

KEHRSWEGE IN DEN NEUEN LÄNDERN SOWIE IM 

LAND BERLIN 

1. Entstehungsgeschichte 

1. Referentenentwurf 

Nach mehreren Expertengesprächen wurde Anfang 1991 im Bundesmi
nisterium für Verkehr der Entwurf eines Beschleunigungsgesetzes er
stellt51 und in der Fassung vom 15. März 1991 den Verbänden zur Stel
lungnahme vorgelegf2. Namentlich der Verkehrsclub der Bundesrepu· 
blik Deutschland e.V. (VCD) ließ ein Rechtsgutachten erstattet, das 
zum Ergebnis gelangt, der Entwurf verstoße gegen Europarecht53

. 

Der Referentenentwurf bestand aus zwölf Paragraphen. § 1 regelte die 
Geltungsdauer und den Anwendungsbereich des Gesetzes. Als End
punkt für die Geltungsdauer des Gesetzes war der 31. Dezember 1999 
vorgesehen. Nach § 11 RefE konnten vor Inkrafttreten des Gesetzes be
gonnene Planungsverfahren für Verkehrswege und Verkehrsflughäfen 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes weitergeführt werden. Planungen, 

Sl Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehn;wege des 

Bundes in den neuen Ländern sowie im land Berlin (zit. in der Folge: RefE). 

Vorausgegangen war der Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Pla

nungen für Verkehrswege des Bundes vom 2S.2.1991. 
52 Vgl. FAZ Nr. 90 vom 18.4.1991, S. lS; ferner die Stellungnahme des Vorsitzen· 

den des Verkehrsausschusses des Bundestags lobst (CSU) vor der Hauptverwal· 

tung der Deutschen Reichsbahn vom 24.4.1991, Der Tagesspiegel Nr. 13 8S7 vom 
2S.S.1991, S. 4. Femer Wichmann, Straßenbau: Bonn macht Tempo, Wirt

schaftswoche Nr. 17 vom 19.4.1991, S. 19 f.; BliithmannjVorllolz, Krause, der 

Temposiinder, DIB ZEIT Nr. 19 vom 3. 5.1991, S. 21. 
S3 Rechtsgutachten des Institutes für Umweltrecht (Bremen) zum Planungsbe· 

schleunigungsgesetz des Bundesverkehrsministeriums, Mai 1991. Ferner 

Yiebrock, Beschleunigung\IUD Planungsverfahren 1lnd UVP, IUR 19i>1, 113 ff. 



151 

für die ein Verfahren nach den Vorschriften des Beschleunigungsgeset-
7.CS begonnen wurde, sollten auch nach dem 31. Deumber 1999 nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende zu führen sein(§ 11 Abs. 2 
RefE). Das Gesetz sollte gelten "für die Planung des Baus und der Än
derung von Verkehrswegen des Bundes und von Verkehrsflughäfen in 
den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie von Fernverkehrswegen zwischen 
diesen Ländern und Wirtschaftszentren des übrigen Bundesgebietes", 
wobei zu den Verkehrswegen auch die für den Betrieb von Verkehrswe
gen notwendigen Anlagen zählen(§ 1 Abs. 1 RetE). Die Bestimmung 
der Verkehrswege im einzelnen sollte durch Rechtsverordnung des 
Bundesministers für Verkehr mit Zustimmung des Bundesrates erfolgen 
(§ 1Abs.2 RefE). Was die Beschleunigungsmaßnahmen angeht, so sah 
der Entwurf im Hinblick auf die Planungsverfahren vor, daß der Bun
desminister für Verkehr die Unienmbrung der Verkehrswege im Be
nehmen mit den für die Landesplanung zuständigen Behörden der be
teiligten Ländern bestimmr54. Das Benehmen sollte als hergestellt gel
ten, wenn die zuständige Behörde nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Zugang des Linienentwurfs Stellung genommen hat (§ 2 Abs. 1 
RefE). Die §§ 15 und 16 UVPG und die Raumordnungsverordnung vom 
13. Dez,ember 1990 wurden für unanwendbar erklärt (§ 2 Abs. 2 RefE). 
Das .Planleststeßungsverfahren wurde durch § 3 RetE gestrafft, der 
Plangeaehmigung wurden die Wirkungen der Planfeststellung zugespro
chen(§ 4 Abs. 2 RetE). Für Verkehrsflughäfen sah§ 10 RefE vor, daß 
bei der Planung des Baus und der Änderung § 6 LuftVG nicht anzuwen
den und daß der nach § 12 Abs. 1 Satz 1 LuftVG für den Ausbau vorge
schriebene Plan von der Planfeststellungsbehörde im Planfeststellungs
beschluß festzulegen sei. Die Vorarbeiten bei Verkehrswegen von Bun
deseisenbahnen und Bundesfernstraßen wurden durch § 6 Abs. 1 RetE 
gleichgestellt. Bei Verkehrsflughäfen trat an die Stelle der Genehmi
gungsbehörde die Planfeststellungsbehörde (§ 6 Abs. 2 RefE). Enteig· 
1mngsverfAhren, EnteignungsentschAd!gung und enteignungsrecbtli· 

54 Bei Bundeswalsc:ntraßen bk:ibt es beim ~mebmen der zur Wahrung der 

Bedürfnisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft zustii.ndigen Behörden. 
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eher Rechtsschutz sollten sich nach dem Baugesetzbuch richten (§ 9 
RefE); die voneitige Besitzeinweisung erfuhr eine ausführliche eigen
ständige Regeiung in § 7 RetE. Ist der Eigentümer eines Grundstückes, 
auf dem Vorarbeiten durchzuführen sind oder für das eine vorzeitige 
Besitzeinweisung stattfindet, nicht zu ermitte1n, so sollte der Bürgermei
ster der Gemeinde, in der das betroffene Grundstück liegt, Vertreter des 
Eigentümers sein(§ 8 RefE). Mit Beschleunigungsmaßnahmen im Ver· 
waltunpgerichtsverfahren beschäftigte sich schließlich § 5 RetE. Vor
gesehen war die erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungs
gerichts für Streitigkeiten über Vorhaben, auf die das Beschleunigungs
gesetz anwendbar ist (§ 5 Abs. 1 RefE). Anfechtungsklage gegen einen 
Planfeststellungsbeschluß und gegen eine Plangenehmigung sollten 
keine aufschiebende Wirkung haben (§ 5 Abs. 2 Satz 1 RefE). Der An
trag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung war fristgebun
den (§ 5 Abs. 2 Satz 2 bis 4 RefE). Entsprechendes galt für die Angabe 
von Tatsachen, durch deren Berücksichtigung oder Nichtberücksichti
gung der Kläger sich im Verwaltungsgerichtsverfahren beschwert fühlt 
(§ 5 Abs. 3 Satz 1 RefE). § 12 RefE betraf das Inkrafttreten des Geset-
zes. 

Von den Verkehrsministem der Länder wurde das Vorhaben am 6. Mai 
1991 nachdrücklich begrüßt55• Das Bundeskabinett verabschiedete am 9. 
Mai 1991 den nur hinsichtlich der Geltungsdauer um vier Jahre ver
kürzten, im übrigen aber im wesentlichen unveränderten RetE56• Am 24. 
Mai 1991 übersandte der Bundeskanzler den wEntwurf eines Gesetzes 
zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege in den neuen Län
dern sowie im Land Berlin (Verkehrswegeplanungsbeschleunigunpge.
setz).S7 dem Bundesrat. Die Stellungnahme zum Gesetzentwurf 

SS Vgl. FAZ Nr. tos vom 7.5.1991, S. 1. 

56 Vgl. Berliner Morgcnpclllit Nr. 107 vom 9./10.5.1991, S.1; FAZ Nr. 107 vom 

10.5.1991, S. 2; Graf Hohenthal, Schneller planen für den Verkehr, FAZ Nr. 108 

vom 11.5.1991, S. 11. 

51 BR-Drucks. 303/91. 



153 

beschloß der Bundesrat in seiner 633. Sitzung am 5. Juli 19'J158. Die 

Gegenäußerung der Bundesregierung wurde am 28. August 1991 abge
stimmt; am folgenden Tag w-ürde der von der Bun.desregienw.g beschlos

sene Entwurf im Bundestag eingebrachf9
• Der Bundestag überwies den 

Entwurf am 6. September 19CJ1 an die Ausschüsse6(). Am 30. Oktober 

1991 führte der Ausschuß für Verkehr des Deutschen Bundestags eine 
formlose Sachverständigenanhörung zu dem Entwurf durch, die durch 

schriftliche Arbeitspapiere der Sachverständigen vorbereitet wurde61
. In 

den Stellungnahmen war auch die im Auftrag von Greenpeace e.V. Ber
lin erstattete Gutachterliche Überprüfung der Rechts- und Verfassungs
mäßigkeit des Entwurfs zum "Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsge

setz" zu berücksichtigen, die Teile des Entwurfs für verfassungswidrig 
deklariert, vorwiegend aber rechtspolitische Bedenken erhebt62

• In die 

58 BR-Drucks. 303/91 AnL Zu den Empfehlungen der Ausschüsse vgl. BR-Drucks. 

303/1/91. Anträge der Länder: BR-Drucks. '!IJ3/2/91 (Bayern); 303/3/91; 303/ 

4/91 (Nordrhein-Westfalen); 303/5/91; YJ3/6/91; 303/ 7/91; YJ3/8/91; 303/9/91 

(Niedersachsen); 303/10/91 (Rheinland-Pfalz); 303/11/91; 303/11/91 (Ham

burg). 

59 Hf- Drucks. 12/ 1092. Der Entwurf wird in der Folge zitiert als EBcschlG. 

00 Vgl. wib 14/1991, S. 31. 

61 Grundlage war ein Beschluß des Verkehrsausschusses vom 18.9.1991. Der Antrag 

der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Durchführung einer öffentlichen 

Anhörung wurde abgelehnt; vgl. wib 15/91, S. 45. Die Stellungnahmen der Sach

verständigen sind zusammengefaßt in den Ausschu8drucks. -120 bis 128. 

62 Das Gutachten datiert vom 12.9.1991 und wurde eradlcitet von Rechtsanwalt 

Hartmut Gapner, Rechtsanwalt Dr. Klaus-Martin Groth sowie Stefan Klin.ski. Eine 

Würdigung erfolgt mittelbar bei der Darstellung der einzelnen Bestimmungen 

des Entwurfs. Generell ist folgendes zu bemerken: Das Gutachten beginnt mit 

einer verkürzten und oberflächlichen Darstellung des Planungsrechts und geht 

dann die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs durch. Dem räumlichen Zu

schnitt des Gesetzes wird die Konformität mit Art. 3 GG attestiert. Sodann ver

sucht das Gutachten selbst zur Beschleunigung beizutragen, indem es sich für die 

Streichung der Linienbestimmung unter Hinweis auf die Bedarfsplanung und 

Weisungsrechte des Bundes all$SJlricht. Daß dem Bund im Raumordnungsver

fahren keine Weisungsrechte zustehen, wird übersehen oder unterschlagen. Zu 
den Friatcn fiel den Outachtem substantiell nicht mehr ein als die "Bceinträchti-
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gleiche Richtung zielt der Antrag der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE 
- ro GRUNEN vom 5. September 19'Jl . 

II. INHALT DES BESCHLEUNIGUNGSGESETZES 

1. Anwendungsbereich und Geltungsdauer 

a) Anwendungsbereich 

Die Bestimmung des Gegenstands des Beschleunigungsgesetzes bereitet 
Schwierigkeiten, die mit der Tenninologie zusammenhängen64

• Der Re
gierungsentwurf erstreckte sich auf die Planung des Baus und der Ände
rung von: 1. Verkehrswegen des Bundes; 2. Verkehrsflughäfen; 3. Stra-

gung der wundeJSChönen Alleen•. Der Charakter der Fristen ist verkannt. Nicht 

erwähnt sind die mit dem Grundrechtsschutz durch Verfahren verknüpften Mit

wirkungslasten. Die Plangenehmigung ist wohl nur für die Gutachter ein "völlig 

neues Planinstrument", dessen vorhandene EJSCheinunpfonnen wenig später zu

dem doch behandelt werden. Im übrigen bauen die Gutachter einen Pappkame

raden auf, der dann durch verfassungskonforme Auslegung des Entwurl's zur 

Strecke gebracht wird. Von einer "Umgebung" des f 29 B~..JatSchG kann nicbt die 

Rede sein, da eine Beteiligung der Naturschutzverbände schon bisher etwa bei 

der Anlegung von Militärflughäfen nicht vorgesehen war. Zur schleichenden Er
weiterung der Mitwirkungsmöglichkeiten von Verbänden bei staatlichen Vorha

ben trägt der Entwurf allerdings nicht beL Er setzt insofern ein Signal, das von 

den betroffenen Verbänden klar verstanden und bekämpft wird. Das ist natürlich 

legitim. Die Verwechslung von rechtspolitischen mit verfassungsrechtlichen 

Argumenten, die im Greenpeace-Gutachten zur Methode gemacht ist, kann da

gegen nicht hingenommen werden. 

63 B'I'-Drucks. 12/1118. 

64 Das Gesetz in&ge&amt betrifft die Planungen für V~. In einem umfas

senden Sinne zählen zu den Verkehrswegen auch die Verkehrsflughäfen. Die Be-

kehrswege des Bundes, Verkehrswege des spurgebundenen öffentlichen Perso

nennahverkehrs und Verkehrsflughäfen (BR-Drucks. '!Jn/ 91, S. 2, 11 f., 13, 17). 

Damit steht nicht immer eindeutig fest, was gemeint ist, wenn der Entwurf den 

AusdNCk "Verkehrsweg" gebraucht. 
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ßenbahnen i.S. v. § 4 Abs. 1 und 2 PBefG in den Ländern Berlin, Bran

denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen(§ 1 Abs. 1Satz1 Entwurf); 4. Fernverkehrswegen zwischen 

diesen Ländern und Wirtschaftszentren des übrigen Bundesgebietes. An 
Stelle des gesetzlich nicht definierten Begriffs des "Verkehrsweges des 
Bundes" führt die Stellungnahme des Bundesrates im einzelnen Ver

kehrswege der Bundeseisenbahnen sowie Bundesfernstraßen und Bun

deswasserstraßen neben den Verkehrsflughäfen, Straßenbahnen und 
Fernverkehrswegen aufS. Die Bundesregierung hat dieser Änderung 
zugestimmt. Zu den Verkehrswegen zählen auch die für den Betrieb 
notwendigen Anlagen. Ob man "Zu den Verkehrswegen" insoweit als 

"Verkehrswege des Bundes" zu verstehen hat, erscheint fraglich66
. Durch 

den Verzicht auf den Terminus "Verkehrsweg des Bundes" ist eine ge
genständliche Beschränkung von § 1 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs wohl 
nicht mehr möglich. Auch notwendige Anlagen jedenfalls von Straßen
bahnen fallen unter den Anwendungsbereich des Gesetzes67

• Daß der 
EBeschlG offen läßt, was "Wirtschaftszentren des übrigen Bundesgebie
tes" sind, ist an sich unschädlich, da eine Konkretisierung durch den 
Bundesminister für Verkehr erfolgt, der nach § 1 Abs. 2 EBeschlG mit 

Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung die Fernver
kehrswege zw;.schen den alten nnd neuen BundeslinclP.rn im ein7P.lnen 

festlegt. Dennoch dürfte die Regelung zu weit gehen. 

6.5 BR-Drucks. 303/91, Anl„ S. 1. 

66 Du war wohl die Intention des Entwurfs. In der Begründung zu f 1 heißt es, dllll 

Gesetz finde für alle Verkehrswege des Bundes (Schiene, Straße, Wasserstraße) 

in den neuen Bundeslli.ndem und im Land Berlin Anwendung: "Es findet auch 

für die für den Betrieb von Verkehrswegen notwendigen Anlagen Anwendung; 

gedacht ist dabei vor allem an die Anlagen für die Stromzufuhr, die für die FJek

trifizierung der Eisenbahnstrecken notwendig sind. Außerdem sind Verkehrs

flughäfen sowie Straßenbahnen (einschließlich Hoch- und Untergrundbahnen) in 

den neuen Undem sowie im Land Berlin einbezogen.• 

67 Bei Verkehrsflugbären könnte f 11 Abs. 2 des Entwurfs dagegen eine restrikti· 

vcrc Interpretation stützen. 
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b) Geltungsdauer 

Die besonderen Vorsch...:Jten des Gesetzes gelten bis z-um 31. Deremher 

1995. Die sehr knappe Frist ist Ergebnis eines Kompromisses im Bun
deskabinett68. Realistischer war die ursprünglich vorgesehene Frist bis 
zum 31. Dezember 1999, die der Bundesrat mit wenig überzeugender 

Begründung allein für die Verkehrswege der Bundeseisenbahnen wie

derherstellen will69
• Die faktische Geltungsdauer des Gesetzes ergibt 

sich freilich erst aus der Übergangsregelung in § 11 EBeschlG. Danach 
können vor Inkrafttreten des Gesetzes begonnene Planungsverfahren für 
Verkehrswege und Verkehrsflughäfen nach den Vorschriften dieses Ge
setzes weitergeführt werden. Planungen für Verkehrswege und Ver
kehrsflughäfen, die nach den Vorschriften des Beschleunigungsgsetzes 
begonnen wurden, sind auch nach dem 31.12.1995 nach den Vorschriften 

dieses Gesetzes weiterzuführen. § 11 Abs. 2 Satz 2 EBeschlG beschreibt, 
wann die Planung als begonnen gilt. 

2. Beschleunigungen auf administrativer Ebene 

a) Velfahrensstufen 

aa) Staatliche Planung, verstanden als Gesamtprozeß, erstreckt sich in 
die Zeit und setzt eine sinnvolle Abfolge von Entscheidungen voraus. 
Entscheiden besteht weitgehend aus der Verarbeitung von Informatio
nen, wobei es gilt, die wichtigsten Informationen auszufiltern (Reduktion 

von Komplexität). Dies läßt sich durch Teilung der Entscheidungen er
reichen. Eine Form geteilter Planungsentscheidungen ist die stufenför-

68 VgL oben Fn-8n. S6, 

69 Von einer "Benachteiligung der Schiene als umwcltverträglichstem Verkehrsträ· 

ger" (BR-Drucks. YJ3/1, S. 2) kann wohl kaum die Rede sein, zumal Binnenwas-

1entraßen noch umweltverträglicher und Straßenbahnen mindestens ebenso 

umwcltvertrii.glich sind. 
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mige Planung70, die dazu dient, bei der Planung auftretende Probleme 
schrittweise abzuarbeiten. Solche Probleme können sich aus der inner
und zwischenbehördlichen Koordination ergeben, aber auch auf das 
Außenverhältnis ausstrahlen. Jlqrelungen gibt es nur im Außenverhält
nis. Echte gestufte Verfahren liegen vor, wenn auf der jeweiligen Stufe 
eine rechtlich verbindliche außenwirksame Re2elUD2 2etroffen werden 
kann71• Häufiger sind unechte gestufte Verfah;.en, 'bei denen die Stu
fenentscheidungen nur verwaltungsinterne Bindungen entfalten. Bei der 
Planung von Bundeseisenbahnen, Bundesfernstraßen, Bundeswasser
straßen, Verkehrsßughäfen und Straßenbahnen sind unechte gestufte 
Verfahren durchzuführen. Ehe die verbindlichen Zulassungsverfahren, 
in der Regel Planfeststellungsverfahren, beginnen, müssen aufwendige 
Vorverfahren durchgeführt werden, deren Nutzen fraglich ist. 

bb) Hinsichtlich der Rahmenplanung, der Definition der Planungsab
sichten und der Voruntersuchungen enthält der EBeschlG keine Rege
lungen. Es bleibt dabe~ daß die verkehrspolitischen Grundentscheidun

gen im Wege der Ausbauplanung erfolgen. Hier besteht freilich - schon 
mit Rücksicht auf die Planrechtfertigung - Regelungsbedarf, zumal die 
Handhabung von § 1 Abs. 2 FSt:rAbG durch die Rechtsprechung noch 
offen ist. Eine konkretere Bedarfspianung in Form von Maßnahmege
setzen wäre hier sinnvoll72• 

70 Vgl. RoMllellfitsch, Luftverkchrsrechtlichcs Genehmigungs- und Planfcststel

!ungsvcrf&hren; in: B!iime! (Hrsg.); Die Vereinheitlichung des Verwaltmigsver

fahrensrechts, 1984, S. 125 ff. (135 ff.). 

71 Bci&piele: § 71 BauO NW; f 7 b AtG; § 8 BlmSchG. 

72 Beispiel: f S6 Abs. 3 und 4 WaStrG; hietZU BVerwG vom 12.7.198.5, BVerwGE 

72, 15. Ferner Ronellmfitsch, Gutachten (Fußn. 1), S. 209 ff. 



158 

cc) Die Einführung der schon lange diskutierten Umweltvertriigllch· 
keitsprüfung73 dlirch das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

73 Banlsperger, Leitlinien zur Regelung der gemeinschaftsrechtlichcn Umweltver

triiglichkeitsprüfung unter Berücksichtigung der Straßenplanung, DVBI. 1987, 

1 ff.; Beckmmm, Die Umwcltvertriig!.ichkeitsprü.1'u..11g und das rechtssy5te!!'l.11tische 

Verhältnis von Planfeststellunpbe$Chlüssen und Genehmigungsentscheidungen, 

DÖV 1987, 944 ff.; Bleckmann, Die Umweltverträglichkeitsprüfung von Groß

vorhaben im Europäischen Gemeinschaftsrecht, WiVe'tW. 198S, 86 ff.; B/Wnel 
(Hrsg.), Planfeststellung und Flurbereinigung, Umweltverträglichkeitsprüfung, 

1987; Boettcher, Umweltverträglichkeitsprüfung und planerisches Abwägungsge

bot in der wasserrechtlichen Fachplanung, Diss. Bonn 1983; Bosselmann, Um

weltverträglichkeitsprüfung (UVP) durth verlagerte Konfliktbewältigung ?, 

DVBl. 1988, 724 ff.; Braun, Umweltverträglichkeitsprüfung - UVP - in der 

Bauleitplanung, 1987; Bunge, Die Umweltverträglichkeitsprüfung im Veiwal

tungsverfahren, 1986; ders., Die Umweltverträglichkeitsprüfung von Projekten, 

DVBI. 1987, 819 ff; Cupei, Umweltverträglichkeitsprüfung, 1986; Erbguth, 

Rechtssystematische Grundfragen des Umweltrechts, 1987, 391 ff.; ders„ Zum 
rechtlichen Geltungsanspruch eines Berücksi.chtigungsgebots hinsichtlich des Er
gcbniMes von Raumordnungsvedahren (mit Umweltverträglid1kcitsprüfung) -

UVP - und zu etwaigen Konsequenzen für die Verfahrensstufung und die 

(Öffentlichkeits-) Beteiligung vor dem Hintergrund der EG-UVP-Richtlinie, 

DVBl. 1987, 827 ff.; ders„ Der Entwurf eines Gesetzes über die Uimwltverträg

lichkeit: Musterfall querschnittsorientierter Gesetzgebung aufgrund EG-Rechts?, 

NVwZ 1988, 969 ff; Erbgulll/Schoeneberg, Die Umsetzung der EG-Richtlinie 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung vor dem Hintergrund rcchtssystemati

scher Grundlagen der raumbezogenen Zulassungsverfahren in der Bundesrepu

blik Deutschland, WiVeN. 198S, 102 ff.; Gassner, Zur Umsetzung der EG-Richt

linie über die Umweltverträglichkeit bestimmter Projekte im Naturschutz und in 

der Landwirtschaft, AgrarR 1986, 337 ff,; Heide, Umsetzung der EG-Richtlinie 

zur Umweltverträglichkeitsprüfung in Praxis und Wissenschaft, LKr 1986, S02 ff.; 

Hoppe/Pfkhel, Zur Anwendung des Art. 3 und 8 EG-Richtlinie zur UVP bei der 

Genehmigung nach dem Bundes- Immissionsschutzgesetz, DVBI. 1988, 1 ff.; 

Jarass, Umweltvertriiglichkeitsprüfung bei Industrievorhaben, 1987; Loman, Die 

lichkeitsprüfung im Raumordnungsverfahren, BayVBI. 1988, 641 ff.; Püchtl, Juri

stische Anmedtungcn zur Umsetzung der EO-Richtlinie über die Umweltver

trigl.ichkeitlprüfung, Zeitschr. f. angewandte Umweltforschung 1988, 121 ff.; 

Randlmfitsch, Standomvahl bei Abfallentsorgunpanlagen: Planfcststcllungsver-
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fung (UVPG) 74 vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 205) hat keine be
deutsame Veränderung des bisherigen materiellen Umweltrechts ge
bracht, jedoch zu erheblichen Verfahrenserschwernissen geführt und 
überzogene Erwartungen gewecktt die unerfüllt blieben. Deshalb besteht 
die Neigung, das UVPG exzessiv zurechtzubiegen oder europarechtlich 
aufzufüttern, zumal Unklarheit über die europarechtlichen Vorgaben 
herrscht. 

fahren und Umweltverträglichkeitsprüfung, DÖV 1989, 737 ff.; Salzwedel, Um· 

weltverträgiichkeitsprüfungen bei Verkehrsplanungen, Forschung Straßenbau 

Heft 352, 1981; Schmidt-Aßma1111, Zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung vom 27.6.1985 in gestufte Verfahren des natio

nalen Rechts, insbes. in Raumordnungsverfahren, DVBl. 1987, 826 ff.; Schcene

berg, Umweltverträglichkeitsprüfwtg und Raumordnungsverfahren, 1986; Schroer, 

Umweltverträglichkeit.sprüfung im Bauplanungsrecht, 1987; ders., Umweltver

träglichkeitsprüfung im Bauplanungsrecht, DVBL 1987, 1007 ff.; Seeliger, Eine 

europäische Umweltverträglichkeitsprüfung, UPR 1982, 177 ff.; Steinberg, Die 

Einführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung in das öeutsche Planungs- und 

Anlagengenehmigungsrecht, NuR 1983, 169 ff.; ders., Bemerkungen zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes über die Umweitvenrägiichkeitsprüiung, DVBi. 1988, 

995 ff.; Stewing, Umweltverträglichkeitsprüfung - ZwcclanäBigk:eit und Ausgestal

tung, et 1986, 648 ff.; Stmm, EG-Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung, et 

1987, 179 ff.; Tettintp (Hl'llg.), Umweltverträglichkeitsprüfung bei Projekten des 

Bergbaus und der Energiewirtschaft, 1989; Wahl, Thesen zur Umsetzung der 

Umweltverträglichkeit.sprüfung nach EG-Recht in das deutsche Recht, DVBI. 

1988, 86 ff.; A. Weber, Zur Umsetzung der Umwcltvenräglichkcitsprüfung im 

Deutschen Recht, UPR 1988, 211 ff.; ders., Die Umwcltverträgtichkeit.srichtlinie 

im Deutschen Recht, 1988. 

74 Vgl. hien:u B«kmann, Rechtsschutz Drittbetroffener bei der Umweltverträglich

keitsprüfung, DVBI. 1991, 3S8 ff.; Böhrtt/Hofmann, Test der UVP-Durcltfüh

rungsvorschriften im Plall5piel, DÖV 1991, 901 ff.; Dohle, Anwendungsprobleme 

Umweltverträglichkeit garantiert die UVP'?, NVwZ 1990, 705 ff.; Weber/Heil

mann, Du Gesetz über die Umwe.ltvertriislichkejtsprljfung (UVP-Gesetz), NJW 

1990, 162.5 ff.; Zkgler, Umwcltvertriglichkeit.sprüfung in Genehmigungswcrfahren 

nach dem Bundcl-lmi&sioDSiChutzgesetz, NJW 1991, 409 ff. 
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Am 1. Juni 1980 legte die Kommission dem Ministerrat erstmals einen 
Richtlinienvorschlag vor75• Am 27. Juli 1985 wurde nach zähen Ver
handiungen die Richtlinie über die Umweltverträglichkeit bei bestimm
ten öffentlichen und privaten Projekten erlassen. DieRichtlinie 76 ist vor
habenbezogen. Nach Art. 2 UVP-RL treffen die Mitgliedstaaten die er
forderlichen Maßnahmen, damit vor Erteilung der Genehmigung die 
Projekte, bei denen insbesondere aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder 
ihres Standortes mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rech
nen ist, einer Prüfung in bezug auf ihre Auswirkungen unterzogen wer
den. Die umweltrelevanten Projekte werden in Art. 4 UVP-RL definiert. 
Projekte der in Anhang 1 der Richtlinie aufgeführten Klassen sind nach 

Art. 4 Abs. 1 UVP-RL grundsätzlich immer einer vollständigen UVP zu 
unterziehen, es sei denn, die Mitgliedstaaten nehmen in Ausnahmefällen 
ein einze1nes Projekt ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieser 
Richtlinie aus71

. Anhang 1 der Richtlinie erwähnt ausdrücklich Auto
bahnen, Schnellstraßen, Eisenbahnen des Fernverkehrs, Flugplätze mit 
einer Start- und Landebahngrundlänge von 2100 m und mehr sowie 

Schiffahrtswege und Häfen fiir die Binnenschiffahrt mit mehr als 1350 
Tonnen. Die UVP-RL gilt freilich nicht für Projekte, •die im einzelnen 

durch einen besonderen einzelstaatlichen Gesetzgebungsakt genehmigt 
werden, tt~ die mit die.ser RkhtHnie verfolgten Ziele eini;.chließ!kh des 

Ziels der Bereitstellung von Informationen im Wege des Gesetzge
bungsverfahrens erreicht werden.~78 Das UVPG definiert in§ 1 den Ge
setzeszweck in enger Anlehnung an die EG-Richtlinie79

• Nach § 3 

UVPG ist die Anwendbarkeit des Gesetzes ebenfalls gegenständlich um
schrieben; auch die umgesetzte nationale UVP ist projektbezogen. Der 

75 ABLEG Nr. C 169vom 9.7.1980, S. 14. 

76 Zit.: UVP-RL 

Tl In diesem Fall muß aber erstens eine alternative Fonn der Prüfung und Öffent

lichkeitsbctciligung cl'M'.lgCn, zweitens die Öffentlichkeit über die Ausnahme und 

die Gründe ihrer Gewährung informiert und drittens die Kommission ebenfalls 

über die Gründe der Ausnahme unterrichtet und wie die Staatsangehörigen des 

Mitgliedstaates über das Vorhaben informiert M:rdcn; Art. 2 Abs. 3 UVP-RL 

78 Art. 1 Aba. 5 UVP-RL 

79 Bunge (Fußn. 73), S. 65 f. 
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UVP unterliegen nach § 3 Abs. 1 UVPG die in der Anlage zu diesem 

Gesetz aufgeführten Vorhaben, wobei die Bundesregierung durch zu

stimmungsbedürftige Rechtsverordnungen Erweiterungen und Ein

schränkungen vornehmen kann. Laut Anlage zu § 3 UVPG ist die UVP 
u.a. durchzuführen für: Bau und Änderung einer Bundesfernstraße, die 
der Planfeststellung nach § 17 FStrG oder eines Bebauungsplans nach 

§ 9 BauGB bedürfen (Nr. 8), Bau und Änderung einer Anlage der Deut
schen Bundesbahn, die der Planfeststellung nach § 36 BbG bedürfen 

(Nr. 9), Ausbau, Neubau und Beseitigung einer Bundeswasserstraße, die 
der Feststellung nach § 14 WaStrG bedürfen (Nr. 12), Anlage und Än
derung eines Flugplatzes, die der Planfeststellung nach § 8 des LuftVG 

bedürfen (Nr. 13). Während die Subsidiaritätsklausel des§ 4 UVPG zu 
begrüßen ist80

, weil sie der Tatsache Rechnung trägt, daß in Deutsch
land vielfach schon früher materiell Umweltverträglichkeitsprüfungen 
durchgeführt wurden, vermag die im Gesetzgebungsverfahren umstrit
tene Ausdehnung der UVP über die eigentlichen Zulassungsverfahren 
hinaus auf Linienbestimmungen und später zu beachtende Entscheidun
gen in vorgelagerten Verfahren nicht zu überzeugen81

• Nur in echten 
mehrstufigen Verfahren ist die UVP notwendig. dem jeweiligen Verfah

rensstand entsprechend, verfahrensbegleitend durchzuführen82
• 

Bei unechten gestuften Verfahren zwingt das Frühzeitigkeitsgebot der 

UVP-RL keineswegs dazu, die förmliche uyp83 vorzuverlagem. Nach 
dem eindeutigen Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 UVP-RL erfo]gt die Prü
fung der Umweltauswirkungen eines Projekts vor seiner Genehmigung. 
§ 15 Abs. 1 UVPG stellt eine revisible, begrenzte84 Erweiterung der 

UVP-RL dar85
• 

80 Kritisch dagegen Erbguth, VR 1989, m; Steinberg, DVBl. 1988, 996. 

81 § 2 Abs. 3 Nr. 2 UVPG. 

82 Folgerichtig ! 13 UVPG, 

83 Die materle11e UVP-Pflicht folgt .aus den F.achgesetzen, nicht aus f 15 Abs. 1 

UVPG. 

84 Für die Linienbestimmung von Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen, fär 

unselbst.li.ndige Genehmigungen nach f 6 Abs. 1 LuftVG sowie für den Wege-
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dd) Die Programme und Pläne der Länder enthalten häufig zu Einzel
projekten keine oder nur ungenaue Aussagen. Vor allem wenn Einzel
projekte erst nach der Aufstellung der Programme und Pläne geplant 

werden oder wenn Programme und Pläne überhaupt fehlen, stellt sich 
die Frage, wie die Vorhaben in die Raumordnung eingepaßt und mit den 
soni;tigen Fai:'.hplanungen abgestimmt werden können86

• Zur Beantwor

tung der Frage dienen die Raumordnungsverfabren87, welche die Ver

meidung von Fehlplanungen, die Abwehr oder Reduzierung von Ein
griffen in schutzwürdige Bereiche sowie die Information anderer Pla
nungßträger und der Öffentlichkeit bezwecken. Während früher§ 4 Abs, 
5 ROG88 nur einen unverbindlichen Rahmen für die Landesgeset7.ge

bung absteckte, wurden die F1ächenstaaten durch die Einfügung von 
§ 6 a ROG verpflichtet, Rechtsgrundlagen für das Raumordnungsverfah
ren zu schaffen. Auf der Grundlage von § 6 a Abs. 2 Satz 1 ROG hat 
ferner die Bundesregierung Vorhaben, für die wegen ihrer Raumbedeut

samkeit und möglicherweise erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 
in der Regel ein Raumordnungsverfahren durchzuführen ist, bestimmt89

• 

und Gewässerplan nach f 41 FlurbG sieht das UVPG Modifikationen vor allem 

bei der Öffentlichkeitsbeteiligung vor (f 9 Abs. 3, f 15, f 19). 

8S Urautreffend Y'iebr:v:ck, in: Institut für U;:nw-eltr-~ht (Hrsg.), G-u.tachtliche Stet-
lungnahme zur Vereinbarkeit der H 2 II und 4 des Entwurfes eines Gese!Ze$ zur 

Beschleunigung der Planungen flir Verkehrswege des Bundes in den neuen Län

dern sowie im Land Berlin mit der UVP-Richtlinie der EG, Bremen im April 

1991. 

86 Vgl. RDnelknjilsch, Energieversorgung und Raumordnung, WiVerw. 19&5,168 ff. 

(182). 

87 Zur Terminologie Z-oubek, Das Raumordnungsverfahren, 1978, S.2. 

88 Das Raumordnunpgesetz findet auch im Beitrittsgebiet Anwendung; vgl. bereits 

Gesetz über die Inkraftsetzung des Raumordnungsgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland in der Deutschen Demokratischen Republik vom S.7. 1990 (GBL S. 

627). 

89 Verordnung zu i 6 a Abs. 2 des Raumordnunpgcsetzes (Raumordnungsverord

nung - RoV) vom 12.12.1990 (BGBI 1 S.1766). Derartige Vorhaben sind der Bau 

einer Bundes.t'elnlltnße, die dtt Unenbestimm.ung nach f 16 FStrG bedarf, sowie 

der Bau einer neuen Landstaße oder Staatsstraße (f 1 Abs. 1 Nr. 8 RoV); der 

Bau und die wesentliche Änderung einer Anlage rur den Schienenverkehr (f 1 



163 

Das Raumordnungsverfahren enthält Elemente der UVP. Von der UVP 
kann daher im nachfolgenden Zulassungsverfahren insoweit abgesehen 
werden, ais die Verfahrensschritte schon im Raumordnungsverfahren 
erfolgt sind00

• In den neuen Bundesländern fehlt es gegenwärtig für die 
Durchführung von Raumordnungsverfahren an den landesgesetzlichen 
Voraussetzungen und einer abstimmungsfähigen Landesplanung91• 

ee) Für Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Verkehrswege 
der Bundeseisenbahnen erfolgt regelmäßig eine Unienbestimmung. 
Nach§ 16 Abs. 1 FStrG bestimmt der Bundesminister für Verkehr im 
Einvernehmen mit den an der Raumordnung beteiligten Bundesmini
stern und im Benehmen mit den Landesplanungsbehörden der beteilig
ten Länder die Planung und Linienführung der Bundesfernstraßen. Nach 
dem Stand der Planung ist dabei die Umweltverträglichkeit zu prüfen. 
Die Planungsentscheidung ist nur eine verwaltungsinterne Vorstufe der 
Planfeststellung92, die nach verbreiteter Meinung nicht einmal zwingend 
war93• Die UVP ändert an dieser Sichtweise nichts, da sie unselbständi-

Abs. 1 Nr. 9 RoV); der Ausbau, Neubau und die Beseitigung einer Bundeswas

serstraße, die der Bestimmung, der Planung und Linienführung nach f 13 

WaStrO bedürfen (§ 1 Abs. 1 Nr. 11 RoV) und schließlich die Anlage und 

wesentliche Änderung eines Flugplatzes, die einer dem Planfeststellungsvcrfah

rcn 'WOJ'Flagerten Genehmigung nach f 6 LuftVG bedürfen (§ 1 Abs. 1 Nr. 12 

RoV). 

90 § 6 a Abs. 6 Satz 2 ROG. 

91 Die Durchführung wn Raumordnungsverfahren etwa durch die staatlichen Vor

habensträger für die Vorrangprojekte wäre freiwillig. Ob solche Verfahren die 

Notwendigkeit einer vollständigen uvP in den späteren Verfahrensstadien ent

fallen lie8e, e?SCheint äußerst zweifelhaft. 

92 Vgl BVerwG vom 26.6.1981, BVen'IGE 62, 342; Steinberg, kchtsschub: gegen 

die Trassenentscheidung nach § 16 FStrO, NVwZ 1983, 209 ff.; lbler, Zur Bin

dungswirltung der Planungs.- und Linienführungsbestimmung des 

Bundesministers für Verkehr bei der Fernstraßenplanung, DVBL 1989, 76 ff. 

93 Vgl. Fick61, Planfeststellung für den Straßenbau, 1978, Nr. 9 Tn 3. Die Bun<fes.. 

kompetenz folgt aber aus Art. 8S Abs. 3 GG, wenn nicht aus der Natur der Sa· 

ehe. Jedenfalls ist die Linienbestimmung für die Planungsbehörden vetbindlich. 

Deswegen ist sie nur unter ähnlichen Voraussetzungen entbebrlkh, unter denen 
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ger Bestandteil des durchzuführenden Verfahrens ist. Entfällt die Not

wendigkeit einer Linienbestimmung, so entfällt auch die UVP. Die Li
nienführung der Bundeswasserstraßen hat nach § 13 Abs. 1 W aStrG 

ebenfalls der Bundesminister für Verkehr zu bestimmen. Eine Beson

derheit stellt die in Anlehnung an Art. 89 Abs. 3 GG und in Fortführung 
von § 4 WaStrG vorgesehene Mischverwaltung dar, wonach das Einver
nehmen mit den zuständigen Landesbehörden herzustellen ist. Verfas

sungskonform kann sich das Einvernehmen nur auf die Belange der 
Wasserwirtschaft und Landeskultur beziehen94

• Das Bundesbahngesetz 
sieht keine eigene Planungsstufe für die Linienbestimmung von Eisen
bahnneubaustrecken vor. Dennoch läuft das Zusammenspiel mehrerer 

Vorschriften auf eine vorgezogene Grobtrassierung hinaus. Besondere 
Bedeutung haben hier das Raumordnungsverfahren95 und die Genehmi
gung nach § 14 Abs. 3 BbG. Bei Straßenbahnen erübrigt sich die Be
stimmung der Linienführung. 

ff) Der EBescblG ist durch das begrüßenswerte Bestreben gekenn

zeichnet, den Wildwuchs bei den unechten Verfahrensstufen zu be
schneiden. Er konzentriert die Linienbestimmung für alle Verkehrsträ
ger mit Ausnahme der Straßenbahnen beim Bundesminister für Ver
kehr.(§ 2 Abs. 1 Satz EBeschlG). Für Bundesfernstraßen und -wasser

straßen entspricht dies der bisherigen Rechtslage, für Eisenbahnen ist es 
ein Novum. Erforderlich ist und darf nur sein das Benehmen der für die 

ein Bebauungsplan ohne Flächennutzungsplan ergehen könnte; vgl. RDneUen

fttsch, Einführung in das Planunprecht, 1986, S. 131. 

94 Vgl. Rondlenfilsch, Einführung (Fußn. 93), S. 144; FriesecM, Bundeswasserstra

ßengese~ Komm., 2. Aufl. 1981, § 13 Rdnr. 5; Czychowski, Das Bundeswasser

straßengcsetz, DVBL 1968, 573 ff. (575); Suderow, Das Verhältnis der Fachpla

nungen zur Raumordnung und Landesplanung, 1976, S. 87; aA Wirth, in: Wüst. 

hoff, Handbuch des deutschen Wasserrechts, Teil C, WaStrG, Stand 191Jl, Anm. 
zu § 13 A_•!!n. L 

95 Planungsträger ist die Zentrale Transportleitung (ZIL) der DB; Verfahrensträ

ger sind die obersten Landesplanunpbehörden, we in der Regel die oberen Pla

nunpbebörden mit der Durchführung der Verfahren betrauen. Über die Einlei

tung der Verfahren wird nach§ 6 a Abs. 4 Satz 2 ROG entschieden. 
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Landesplanung zuständigen Behörden. Für Bundeswasserstraßen wird 

klargestellt, daß das Einvernehmen der Landesbehörden allein zur Wah
rung der Bedürfnisse der Landeskultur und der Wasserwirtschaft herzu
stellen ist(§ 2 Abs. 1Satz2 EBeschlG). Das in§ 16 FStrG vorgesehene 
Einvernehmen mit den für die Raumordnung zuständigen Ministern ist 
z'.! Recht entf„11en. Da die Geschäftsordnung der Bnndesregierung eine 

hinreichende Grundlage für die gebotene Abstimmung mit den betrof

fenen Ressorts bietet, ist nicht einzusehen, wieso das vom Bundesrat 
geforderte96 Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Na
turschutz und Reaktorsicherheit erhalten bleiben sollte97• Die Bundes
regierung hat daher zu Recht der vorgeschlagenen Änderung nicht zuge
stimmt98. Gemäß § 2 Abs. 2 des RegE sollten die §§ 15 und 16 UVPG 
sowie die ROV keine Anwendung finden. Das ist nach den vorstehenden 
Ausführungen rechtlich unbedenklich, sinnvoll und geboten, wider

spricht aber vordergründig dem planerischen Selbstverständnis der Län
der. So hat denn auch der Bundesrat vorgeschlagen,§ 2 Abs. 2 des Ent
wurfs zu streichen99• Die Begründung lautet wie folgt: 

"Raumordnungsverfahren sind nicht nur nicht für die lange Dauer 
von Linienbestimmungen verantwortlich, sondern sie tragen sogar 
zur Beschleunigung be~ weil sie vorweg Standortklärungen ermög
lichen, so daß nicht Fachverfahren sich, noiwendigerweise immer 
wieder, festfahren und von neuem begonnen werden müssen. 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung darf als wichtige Errungen
schaft der Umweltvorsorge nicht entfallen. Sie muß deshalb Be
standteil der vorgelagerten Verfahren bleiben und in einem früh
zeitigen Stadium eingesetzt werden." 

Diese Begründung trägt der besonderen Situation der neuen Bundeslän

der nicht Rechnung - Raumordnungsverfahren setzen eine voll ausge

baute und funktionierende Landesplanung voraus - und ignoriert, daß 

die Beschleunigung.waßnahmen auf bestimmte Projekte bezogen sind, 

96 BR-Drucks. 303/91, Anl. S.3. 

97 Zur Mitwirkunpfrist (12 Abs. 1 Satz 3 Entwurf) unten b) bb). 

98 Br-Drucks. 12/1092, Anl. 3, S. 15 Nr. 2. 

99 Entgegen der Stellungnahnie des Bundesra~ BR-Drucks. 303/91, Anl„ S. 4. 
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deren örtlicher Verlauf am besten bei der Linienbestimmung zu klären 

ist. Die Straffung der Verfahrensschritte wird verwässert, wenn doch 
wieder Raumordnungsverfahren eingeführt werden, ohne die ün übrigen 

Nordrhein-Westfalen über Jahrzehnte hinweg ausgekommen ist. Die 

alte Bund-fLänder·Meinungsverschiedenheit: "Raumordnungsverfahren 
gegen Linienbestimmungsverfahren" sollte nicht ausgerechnet bei Ver
kehrsprojekten im Beitrittsgebiet ausgetragen werden. Die These, daß 
Raumordnungsverfahren geradezu Beschleunigungswirkung entfalten 
können, läßt sich dort sicherlich nicht verifizieren. Die Begründung des 
Bundesrats könnte sich daher als Eigentor erweisen. Auch über die 
UVP als "Errungenschaft" der Umweltvorsorge mag man geteilter Mei
nung sein. Ein Argument für die Beibehaltung des Raumordnungsver
fahrens liefert sie nicht. Denn nur wenn ein Raumordnungsverfahren 
durchgeführt wird, ist eine UVP sinnvoll. Entfällt das Raumordnungs
verfahren, dann entfällt auch die Grundlage für die UVP, die jeweils nur 
dort durchzuführen ist, wo sie hingehört. Der Bundesrat ist nach alle
dem gut beraten, wenn er den Verzicht auf die Durchführung von 

Raumordnungsverfahren nicht zur föderalistischen Grundsatzfrage 
macht, von der die Zustimmung zum Gesetz abhängt. Die Bundesregie
rung hat in dieser Frage auch noch nicht völlig kapituliert, sondern die 
Pr'.ifung des Vorscltlags des Bundesrats im weiteren Ge~setzgebungsver
fahren angeregt100• Es bleibt zu hoffen, daß es nicht zu der vorgeschla
genen Änderung kommen wird, bzw. daß klarstellend im Beschleuni
gungsgesetz auf die Möglichkeit fakultativer Raumordnungsverfahren 

hingewiesen wird. 

b) Planf eststellungsveif ahren 

aa) Bei der Planfeststellung handelt es sich um eine mit bestimmten 
Rechtsfolgen versehene behördliche Feststellung eines Plans zur Er

richtung konkreter Anlagen101• Staatlichen Vorhaben verschafft der 

100 B'f-Drucks. 12/1092, An!. 3, S. 15 Nr. 4. 

101 IJIWnä, Die Planfeststellung II, 1967, § 2,1, S. 31; Rondlenjitsch, Die Planfest

stellung, VerwArch. 1988, 92 ff. (93); KMgd, Der Planfeststellunpbeschluß und 

&eine Anfechtbarkeit, 1985, S. 28 f.; Kiihling, Fachplanungsrecht, 1988, Rdnm. 
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Planfeststellungsbeschluß die nötige rechtliche Grundlage. Das Planfest
stellungsverfahren ist einheitlich in den Verwaltungsverfahrensgesetzen 
des Bundes und der Länder geregelt. Sonderregelungen in Fachpla

~esetzen des Bundes haben aber Vorrang. 

Das förmliche Planfeststellungsverfahren beginnt damit, daß der Träger 

des Vorhabens den von ihm aufgestellten Plan bei der Anhörungsbe
hörde einreicht und auf diese Weise das Anhörungsverfahren einlei
tet102. Aufgabe der Anhörungsbehörde ist es einmal, die Stellungnah· 

men der Drittbehörden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben 

berührt wird, einzuholen103
• Daneben sorgt die Anhörungsbehörde für 

die Öffentlichkeits- und Betrofl'enenbeteiligung. Im Regelfall wird die 
Öffentlichkeitsbeteiligung mit der Auslegung des Plans, in Ausnahme
fällen mit der vereinfachten Bekanntmachung des Plans eingeleitet104• 

Die Auslegung findet für die Dauer eines Monats in den Gemeinden 
statt, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird, und ist 
von diesen mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekanntzuma
chen105. Jeder, dessen eigene Belange durch das Vorhaben berührt wer

den, kann unter Beachtung der jeweiligen Einwendungsfristen Einwen
dungen gegen den Plan erheben. Eine Popularbeteiligung ist im allge
meinen Planfeststellungsrecht nicht vorgesehen. Für anerkannte Natur
schutzverbände gibt es Sonderregelungen106. Die Einwendungsfrist hat 

305 ff.; Manna, Die rechW;taatlichen Grundlagen des Planfesstellungwerfah

rens, Diss. München 1976, S. 2 ff.; Busch, in: Knack, (Hrsg.), VwVfG, 3. Aufl. 

1989, vor§ 'nAnm. 1 und 3.3. 

102 § 73 Abs. 1 Satz 1 VwVfG. 

103 § 73 Abs. 2 VwVfG. 

104 § 73 Abs. 3 VwVfG. 

105 § 73 Abs. S VwVfG. 

106 Zur Verl>and$beteiligung nach f 29 BNatSchG und den vergleichbaren landes-

rechtlichen RtgcJungen BVen.O vo.T. 14.9.1987- 4 B 178,87 ... , Buchholz 310 § 42 

VwGO Nr. 149 "' DVBI. 1987, 1278 "' NVwZ 1988, 364 "' RdL 1987, 303; \IOID 

18.12.1987 - 4 C 9.86 -, BVenvGE 78, 347 „ DVBI. 1988, 492; HessVGH BeschL 

vom 5.5.1987 - 2 UE 467/86 -, , BeschL vom 9.3.1988 - 3 NB 3703 u. 3735/87 -; 

BelchL vom 11.7.1988- 2 TII 740/Pß-. 
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bei der Planung von Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bun
deseisenbahnen materielle Priklusionswirkung107• Zum Engpaß des 
Anhörungsverfahrens wird häufig der Erörterungstermin, der nach Ab
lauf der Einwendungsfrist stattfindet108. Hier erörtert die Anhörungsbe
hörde die rechtzeitig erhobenen und die zugelassenen verspäteten Ein
wendungen gegen den Plan und die Stellungnahmen der Behörden zu 
dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffe
nen sowie den sonstigen Einwendem (§ 73 Abs. 6 VwVfG). Über Sinn 
und Zweck solcher Termine herrschen die unterschiedlichsten Vorstel
lungen109. ~hlossen wird das Anhörungsverfahren durch eine 
Stellungnahme der Anhörungsbehörde zum Ergebnis des Verfahrens, 
welche möglichst innerhalb eines Monats nach Beendigung des Erörte
rungstermins mit dem Plan, den Stellungnahmen der Drittbehörden und 
den nicht erledigten Einwendungen der Planfeststellungsbehörde zuge
leitet werden soll110. Die Planfeststellungsbehörde entscheidet sodann 
über den Planfeststellungsbesch.luß, ohne an die Stellungnahmen der 
Anhörungsbehörde gebunden zu sein 111

• 

bb) Das Planfeststellungsverfahren dauert mindestens zwei Jahre, bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung über den Planfeststellungsbeschluß, 
durchschnittlich aber eher 5 bis iO Jahre. Die Verfahrensdauer ergibt 

107 Allgemein zur Präklusion Degenlkut, Präklusion im Verwaltungsprozeß, in: Fei;t

schr. f. Menger, 1985, S. 621 ff.; Metz, Zulässigkeit und Grenzen formeller und 

materieller Präklusion, Diss. Bonn 1983; Haupt, Ausschlußfristen in Einwen

dungsverfabren dC5 öffentlichen Rechts, Diss. Bonn 1987. 

108 Hierzu Ronellenjilsch, Das atomrechtliche Genehmigungsverfahren, 1983, S, 

342 ff. 

109 Verhandlungsleiter neigen oft dazu, die Einwender wie z.eugen zu vernehmen, 

den Einwcndungsstoff zu strukturieren und Einwender nur zu den Themenkom

plexen zuzulassen, zu denen sich die Einwender geäußert haben (vgl. § 12 Abs. 2 

VwVfG). Der Informationsfluß ist dann einseitig, was zur mangelnden Befrie

dunpfunktion der Erörterunptermine beiträgt. 

110 § 73 Abs. 9 VwVfG. 

111 § 74 Abs. 1 Satz 1 VwVfG. 
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sich aus der langwierigen Beteiligung von Drittbehörden112, der 
ausufernden Öffentlichkeitsbeteiligung und aus dem hohen Prüfungs-
auf\vand. 

Abhilfe könnte hier die Einführung \IOil bestimmten Fristen für behörd
liche Stellungnahmen schaffen. Die Hoffnungen auf eine Verfahrensbe

scltleunigung durch Fristsetzung sind freilich zu hoch geschraubt113• Fri
sten sind relativ leicht zu umgehen. Beispielsweise können immer noch 
Unterlagen nachgefordert oder Dritte vorgeschoben werden. Unterwirft 
der Gesetzgeber gleichwohl die Tätigkeit der Anhörungsbehörde und 
der Träger öffentlicher Belange bestimmten Fristen, dann tritt der Kon
flikt spätestens dann ein, wenn eine Drittbehörde die Frist für ihre Stel
lungnahme nicht einhält. Die Fristsetzung allein genügt nicht. Eine 
Verfahrensbeschleunigung kann nur erzielt werden, wenn eine Sanktion 
für die Fristüberschreitung vorgesehen ist. Da etwaige Aufsichts- und 
Weisungsrechte der Planfeststellungsbehörden gegenüber den Anhö
rungsbehörden bzw. der Anhörungsbehörden gegenüber den Trägem 
der öffentlichen Belange ebenfalls zeitaufwendig sind, kommt als Sank
tion nur in Betracht, unterbliebene Stellungnahmen zu ignorieren oder 
als Zusti1DJDung zu dem Vorhaben zu behandeln (konkludente Unbe
denklichkeitserklärung). Die Unbeachtlichkeit fehlender Stellungnah-

- -- - - -- - - - - - - - -- - 11.A men und die Zustim.mungsfiktion darf aber nicht als ftHammerlösung"a-. 

verstanden werden. Denn sie kollidiert mit dem Untersuchungsgrund
satz und dem planerischen Abwägungsgebot. Im Planfeststellungsbe-

112 Die Beteiligung der Drittbehörden führt dann zu Verzögerungen, wenn die be

hördlichen Stellungnahmen nur schleppend bei der Anhörungsbehörde eingehen. 

113 Vgl. nur IHK Hildesheim , Genehmigungsverfahren, S. 30; Nds., Empfehlungen. 

8, 17 (zit.: jew. Fußn. 25). Der Hinweis auf das vom Staat New York bereits 1977 

erlassene Gesetz~ Verfahrensvereinheitlichung (The Uniform Procedures Act, 

Art. 70), wonach ein Genehmigungsverfahren nur 150 Tage dauern soll (IlIK, 

Genehmigungsverfahren, S. 8), ist schon deshalb nicht aussagekräftig, weil man 

in New York selbst keine guten Erfahrungen mit den gesetzlich vorgeschriebenen 

Entscheidungsfristen gemacht hat; hierzu ausführlich Bullinger, Fußn. 2), S. 2S ff. 

Davon abgesehen lassen sich Regelungen aus den USA nicht bruchlos in das 

deutsche Rlxhtssystem übertragen. 

114 Bullinger, (Fußn. 2), S. 46. 
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schluß sind grundsätzlich alle öffentlichen und privaten Belange zu wür
digen, die für das Vorhaben bedeutsam sind. Ferner ist die Beteiligung 
der Betroffenen und der Öffentlichkeit unrlll'eichend, weüü behördliche 
Stellungnahmen vorenthalten bleiben. Ignoriert die Planf eststellungsbe
hörde verspätet eingegangene behördliche Stellungnahmen und läßt sie 
dort geäußerte öffentliche Belange unberücksichtigt, liegt ein Abwä
gungsdefizit vor, das in aller Regel zur gerichtlichen Aufhebung des 
Planfeststellungsbeschlusses führen wird. Auch die Zustimmungsfi.ktion 
kann daher nur im Hinblick auf solche öffentlichen Belange PJatz grei
fen, die von der Planfeststellungsbehörde auch ohne Mitwirkung der 
Fachbehörde gewürdigt wurden. Z.B. für die im "Huckepackverfahren" 
zu prüfenden Belange (Eingriffe in Natur und Landschaft, Umweltbe
lange) trifft das zu. Die Einführen von sanktionslosen Fristen mit 
Signalwirkung ist immer zulässig. Die Öffentlichkeltsbeteillgung in Zu
lassungsverfahren ist ebenfalls zeitaufwendig. Die Fristen für die Be
kanntmachung der Pläne und für die Beteiligung der Betroffenen und 
der Öffentlichkeit dürften dafür kaum verantwortlich sein, weil sie ohne
hin recht knapp bemessen sind. Rechtlich wäre es gewiß haltbar, die 
Auslegungsfrist der Pläne weiter zu verkürzen. Doch wäre das der Be
friedungsfunktion der Öffentlichkeitsbeteiligung eher abträglich. 

cc) Der EBescblG legt nunmehr Fristen für das Planfeststellungsverfah
ren fest: Die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und die 
Auslegung des Plans hat die Auslegungsbehörde innerhalb eines Monats 
zu veranlassen(§ 3 Abs. 1Satz1 EBeschlG); die Behörden haben ihre 
Stellungnahmen innerhalb von drei Monaten abzugeben (§ 3 Abs. 1 Satz 
3 EBeschlG); innerhalb von drei Wochen nach Zugang legen die Ge
meinden den PJan aus(§ 3 Abs. 2 EBeschlG); die Anhörungsbehörde 
hat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsrist die 
Erörterung des Plans abzuschließen und ihre Stellungnahme gegenüber 

der Planfeststellungsbehörde innerhalb eines Monats nach Abschluß der 
Erörterung abzugeben. "'AJs Sanktion für verspätete Stellungnahmen der 
Drittbehörden sieht der Entwurf die Unbeachtlichkeit unter Wahrung 
des Untersuchungsgrundsatzes vor (§ 3 Abs. 4 EBeschlG). Das Modell 
der Zustimmungsfiktion verwendet der Entwurf bei der Linienbestim-
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mung des Bundesministers für Verkehr im Benehmen (Einvernehmen) 
mit den Landesbehörden (§ 2 Abs. 1 Satz 3), wobei der Bundesregierung 
im Hinblick auf die Bestimmung der Frist entweder eine Panne unter
laufen ist oder sich ein stärkeres Zurückweichen in der Frage des 
Raumordnungsverfahrens andeutet115• Das Modell wird in der ver
gleichbaren Bestimmung des§ 3 Abs. 7 des Entwurfs116 nicht ausdrück
lich aufgegriffen, dürfte aber insoweit sinngemäß anwendbar sein. Eine 
Klarstellung im weiteren Gesetzgebungsverfahren ist wünschenswert. 
Bei einer Änderung eines Verkehrsweges oder Verkehrsflughafens kann 
der Erörterungstermin unterbleiben, wodurch sich auch die Frist für die 
Stellungnahme der Anhörungsbehörde verschiebt (§ 3 Abs. 5 
EBeschlG). Der Verzicht auf die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Lini
enbestimmung wird dadurch kompensiert, daß die Erwägungen, die für 
die Linienbestimmung ausschlaggebend waren, im Rahmen der Erläute
rungen mitgeteilt werden(§ 3 Abs. 1 Satz 2 EBeschlG). Wenig durch
dacht ist die Abstimmung des Entwurfs mit den Verwaltungsverfahrens
gesetzen der Länder117

• 

115 Der Bundesrat hatte vorgeschlagen, die dreimonatige Frist in § 2 Abs. 1 Satz 3 

EBeschlO um einen Monat auszudehnen und eine Verlängerungsmöglichkeit bis 

eines Raumordnunpverfahrens innerhalb einer Frist von drei Monaten sei nicht 

möglich. (BR-Drucks. 303/91, Anl., S. 3). Auf Raumordnunpvcrfabren sollte 

aber - entgegen der Ansicht des Bundesrats - gerade verzichtet werden. Daher ist 

es schwer verständlich, wieso die Bundesregierung der vorgeschlagenen 

Änderung des Bundesrats ohne weiteres zugestimmt und gleichsam einen Monat 

ven:chenkt hat; vgl. BT-Dtucks. 12/1092, Anl. 3, S. 15 Nr. 3. 

116 "Bedarf die Feststellung des Plans des Einvernehmem mit einer anderen Be

hörde, so ist das Einvernehmen innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung 

des Entlcheidunpc:nhriurf& beizustellen.• Die Formulierung orientiert sich an 

der Planfeststellunpbehörde. Sk hat das Einvernehmen herzustellen. Daß die 

Landesbehörden ihr Einvernehmen auch verweigern können, versteht &ich von 

selbst. Die vom Bundesrat vorgeschlagene sprachliche Änderung wurde von der 

.Bundes~gienmg zutreffen zurückgewiesen; vgl. BT-Dtucb. 12 /lfD'l, Anl. 3, S. 

lSNr. S. 

117 Weihalb die Absätze 1 bis S von § 3 des Entwurfs nur "sinngemäß" Anwendung 

finden, wenn das Verfahren landesrcchtlich durch ein VelWllltunpvcrfahrensge-
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c) Plangenehmigung 

aa) Der Planfeststellungsbeschluß ist nicht die einzige Zulassungsform 
für Fachplanungen. In Ausnahmefällen kann der Zweck des Planfest
stellungsverfahrens auch auf einfachere Weise erreicht werden. Zulässig 

„ 110 - - - - -

ist dann ein Verzicht auf Planfeststellung„0

• Der Verzicht auf PJanfest-

stellung ist in Einzelheiten abweichend geregelt in den allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzen sowie in den Fachplanungsgesetzen von 
Bund und Ländern. Danach kann der Verzicht auf die Planfeststellung 
die Änderung bereits festgestellter Pläne, aber zum Teil auch die Erst
feststellung von Plänen betreffen. Die Tatbestandsvoraussetzungen des 
Verzichts beruhen auf dem gemeinsamen Grundgedanken, daß erstens 
öffentliche Belange die Durchführung eines Planf eststellungsverfahrens 
nicht erfordern und daß zweitens Rechte Betroffener nicht beeinträch
tigt werden, sei es daß deren Belange von vornherein nicht berührt wer
den, sei es daß sie dem Vorhaben zugestimmt haben. Die Rechtsnatur 

des Verzichts wird in Anlehnung an die Rechtsnatur des Planfeststel
lungsbeschlusses bestimmt119. 

Das Bundesverwaltungsgericht orientierte sich dabei am Regelungsmo
dell der Plangenehmigung120• Dahinter steht vermutlich die Erwägung, 

setz geregelt ist, ist nicht einzusehen. Das Verltehrswegeplanunpbescbleuni

gungsgesetz ist lex specialis zu § 1 Abs. 3 VwVfG und stellt für seinen Anwen

dungsbereich den Grundsatz des f 1 Abs. 2 Satz 1 VwVfG wieder her. Es gilt 

unmittelbar. 

118 Hierzu R.onellenfitsch, Verzicht auf Planfeststellung, Die Verwaltung 1990, 323 ff. 

119 Von selbst versteht Sieb das nicht; denn der Verzicht auf einen Planfeststellungs

beschluß ist nicht etwa der actus contrarius zum Planfeststellungsbescbluß. Der 

Erla8 eines Planfeststellungsbeschlusses soll schließlich cerade vermieden wer

den. Auch wn der Rechtsnatur her könnte der Verzicht alsA~ zum Plan

feststellunpbeschlu8 konzipiert sein. Vermutlich deshalb sah man früher vielfach 

im Vcmcht avf den P!anfestste!!vngsbcschluß nur ein V.-~~ vgl. 

Pickert, (PuBn. 93), Nr. S Th 9. Gleichwohl trifft die Rechtsprechung des 

BVerwGzu. 

120 Im Urteil wm 8. 10. 1976, Buchholz 442.01 1 28 PBefG Nr. 3, S. 4 f. führte es aus, 

die Entscheidung der Genchmigunpbchörde, wn der Durchführung eines Plan· 
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daß der Verzicht auf Planfeststellung die Planfeststellung ersetzt. Erset
zen kann ein Verzicht den Planfeststellungsbeschluß aber nur, wenn er 
eine vergleichbare Funktion erfüllt wie dieser. Da der Planfeststellungs
beschluß rechtsgestaltend über die Zulässigkeit eines Vorhabens ent
scheidet, muß das gleiche für den Verzicht auf einen Planf eststellungs
beschluß gelten. Im Verzicht ist fo]glich die Plangenehmigung enthalten. 
Beim Verzicht auf den Planfeststellungsbeschluß handelt es sich eben
falls um einen Verwaltungsakt, der die Zulässigkeit eines Vorhabens 
feststellt121• 

Die Parallele der Plangenehmigung zur Planfeststellung rechtfertigt 
weitere Folgerungen. Das Wesen der Planfeststellung machen vor allem 
die Konzentrationswirkung und Ausschlußwirkung aus122• Daraus 
schließt man zu Unrecht, daß der Plangenehmigung keine derartigen 
Wirkungen zukommen könnten. Auch der Unternehmergenehmigung ist 
die Ausschlußwirkung und sogar die materielle Präklusion 123 nicht 
fremd. Wenn Planbetroffene nicht vorhanden sind oder mit ihnen Ver
einbarungen getroffen wurden, stellt sich das Problem der Ausschluß
wirkung ohnehin praktisch nicht. Die Konzentrationswirkung verstößt 
ebenfalls nicht gegen das Wesen der Unternehmergenehmigung. Dem 
Verzicht auf Planfeststellung kann daher de lege ferenda eine Konzen
trationswirkung jedenfalls im Rahmen der jeweiligen Verbandskompe
tenz zuerkannt werden124

. Denn nur in Abstimmung mit den an sich im 

feststellungsvcrfahrens abzusehen, sei ein Verwollungsakt, der jedoch die Rtthts

position der Anlieger oder sonst vom Plan Betroffenen jedenfalls dann nicht be

rühre, wenn ein Anspruch lluf Anordnung von Schutzauflagen nach § '1!J Abs. 2 

PBefG nicht bestehe. Die Eigentümlichkeit der penonenbcförderunprechtli

chen Planfeststellung als Untemehmergenehmigung hat das Bundeswerwaltunp

gericht in Abgrem:ung zur femstraßenrechtlichen Planfeststellung seinerzeit noch 

sehr deutlich herausgearbeitet. Später ließ es diese Unterscheidung fallen. 

121 Bei privaten Vorhaben wird aus der Untemehmerplanfeststellung wieder eine 

echte Untemehmergenehmigung. Staatlichen Vorhaben verschafft der Verzicht 

auf Planfeststellung die nötige rechtliche Grundlage. 

122 Vgl.. etwa UltjLaubinger, Verwaltungsvcrfah~nsrccht, 3. Aufl. 1986, S. 243. 

123 Vgl. Haupt, (Fußn. 107), S. 67 ff. 

124 Vgl. Ronellenfitsch, Die Verwaltung 1990, 323 ff. 
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Planfeststellungsverfahren zu beteiligenden Behörden können die Vor

aussetzungen des Verzichts auf Planfeststellung geprüft werden. 

bb) Dogmatisch folgerichtig stellt der EBescblG in § 4 Abs. 2 die Plan
genehmigung von den Wrrkungen her dem Planfeststellungsbescbluß 
gleirh, Die Regelung steht und fä11t mit den Tatbestandsvoran..;setzungen 
der Plangenehmigung. Danach dürfen Rechte Betroffener nicht beein
trächtigt werden oder müssen sich die Betroffenen mit der Inanspruch
nahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einver
standen erklären. Ferner muß mit den Trägem öffentlicher Belange, de
ren Aufgabenbereich berührt wird, das Benehmen bzw. Einvernehmen 
hergestellt werden(§ 4 Abs. 1Satz1und2 EBescblG)125

• Um die Vor
aussetzungen der Plangenehmigung zu klären, ist eine materielle UVP 
durchzuführen. Als Ergebnis dieser UVP kann ggf. nach Art. 2 Abs. 3 
UVP-RL vorgegangen werden, ohne daß dies im Gesetz selbst erwähnt 
werden müßte126

• 

d) Vorarbeiten. Vorzeitige Besitzeinweisung, Enteignung 

aa) Im Interesse einer einheitlichen Verfahrenshandhabung werden die 
Vora..-beiten fdr Bundesfernstraßen, Eisenbahnen, Straßenbahnr:;n und 
Verkehrsflughäfen durch § 6 EBescblG rechtlich weitgehend gleichge
stellt. Maßgeblich ist § 16 a FStrG. 

bb) § 7 EBeschlG enthält eine umfassende Regelung für die vorzeitige 
Besitzeinweisung. Die Anbindung an den Planfeststellungsbescbluß und 
die Loslösung vom Enteignungsrecht geht noch weiter als im Falle des 
§ 18 f FStrG. Voraussetzung der vorzeitigen Besitzeinweisung ist nach 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 EBeschlG lediglich, daß der Eigentümer oder Besitzer 

sich weigern, den für das Verkehrsvorhaben benötigten Besitz zu 

125 Die Beteiligung der Natuncb.utzverl>ände entfällt wie auch bisher beim Verzicht 

auf Planfeststellungen. 

126 Anden noch f 4 Abs. 3 des Referentenentwum. f 4 des Rtgicrvnpentwum lißt 
sich durchaus richtlinienkonfonn handhaben. 
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überlassen. Der sofortige Beginn der Bauarbeiten muß hiernach nicht 
einmal geboten sein. Der Bundesrat hat demgegenüber unter Berufung 
auf Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG die weitere Anforderung des § 18 f Abs. 1 

Satz 1 FStrG wiederhergestellt, daß der sofortige Beginn von Bauarbei
ten auch geboten sein muß127

• Dies entspricht dem Meinungsstand im 
Schrifttum128

• Nach der Gegenäußerung der Bundesregierung soll der 
Vorschlag des Bundesrats im weiteren Gesetzgebungsverfahren geprüft 

werden 129. Angesicht der Sondersituation, die das gesamte Beschleuni
gungsgesetz legitimiert und die es rechtfertigt, die Zulassungsentschei
dungen für bestimmte Projekte für sofort vollziehbar zu erklären, hält 
§ 7 Abs. 1 Satz 1 EBeschlG verfassungsrechtlichen Anforderungen gera
de noch stand. Die vorzeitige Besitzeinweisung ist Vollziehung des Plan
feststellungsbeschlusses und nicht Teil der Enteignung. Drohen dem 
Eigentümer irreparable Schäden, so kann er sich effektiv gegen den 
Planfeststellungsbeschluß zur Wehr setzen. Die Sonderregelung im 
EBesclilG würde einen guten Teil ihrer SchJagkraft einbü&n, wenn 
doch nur die Regelung des § 18 f FStrG wiederholt würde. 

cc) Für die Enteignungsentschädigung verweist § 9 Abs. 1 EBeschlG auf 
die §§ 93 bis 103 BauGB. Das Enteignungsverfahren richtet sich nach 
• -- --· •• --- - -- '· • • - ··- - --1'Vl -·· • aen H 11.14 DIS rz:z tsauuts mu Ausnanme von 9' 110 tsauuJ:S·--. rur oas 

gerichtliche Verfahren zur Überprüfung der Entscheidungen der Enteig
nungsbehörde gelten die §§ 217 bis 231 i.V.m. § 246a Abs. 1 Nr. 17 
BauGB entsprechend131• 

127 BT-Druclt&.. 12/ 11>92, S. 13. 

128 Vgl. Kasttur, Der GnmderwcJb für den Straßenbau unter besonderer Berück

sichtigung der Enteignung und der vorzeitigen Bcsitzcinwi::isung, in: Barltlsper

ger /Blümel/Schroeter, FJn Vierteljahrhundert Straßcnrechtsgcsct?Fbung, 1980, 

447 ff. (460). 

129 BT-Druclt&..12/1092,Anl 3 Nr.15, S.15. 

130 f 9 Abs. 2 EBe.cblG. 

131 f 9 Abs. 3 EBcschlG. 
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e) Verkehrsjlughlifen 

g~) Srl.on ver einigen Jahren wurden Vorüberlegungen zur Bereinigung 

des allgemein als unbefriedigend empfundenen luftrechtlichen Verfah
rensrechts angestrengt132

• Hierbei wurde u.a. dargelegt, daß die Stufen
folge der Genehmigung und Planfeststellung für Verkehrsflughäfen zu 
unnötigen Doppeiprüfungen führt. Daher wurde eine Umkehr der Stu
fenfolge angeregt. 

bb) Der EBeschlG hat in § 10 die Reformanstöße aufgegriffen: Bei der 
Planung des Baus und der Änderung von Verkehrsflughäfen ist § 6 
LuftVG nicht anzuwenden. Ferner ist der Ausbauplan nach § 12 Abs. 1 
Satz 1 LuftVG im Planfeststellungsbeschluß festzulegen. Die vom Bun
desrat vorgenommenen Korrekturen stellen gegenüber der Fassung des 
Regierungsentwurfs eine deutliche Verbesserung dar. Die Möglichkeit 
betrieblicher Regelungen im Planfeststellungsbeschluß sollte generell 
überdacht werden. Die Umwidmung von Militärflugplätzen ist von 
größter praktischer Relevanz, erfordert aber ebenfalls vertiefte Untersu
chungen. 

3. Beschleunigungen beim Verwaltungsrechtsschutz 

a) Konzeption 

Das verwaltungsbehördliche Zulassungs- und verwaltungsgerichtliche 
Bestätigungsverfahren bilden bei kontroversen Verkehrsvorhaben prak
tisch eine Einheit. Ihr Zeitaufwand ist zu addieren. Verwaltungspro
zesse, die über Planfeststellungsbeschlüsse und Plangenehmigungen ge
führt werden, dürfen daher ebenfalls nicht zu lange dauern. Beschleuni
gungsmaßnahmen rechtfertigen sich aus folgender Erwägung: Da schon 
die Zulassungsverfahren gerichtsförmig ausgestaltet sind und dem Dritt
schutz Rechnung tragen, genügt für die Kontrolle durch die Verwal
tungsgerichte eine Tatsacheninstanz. Ferner spricht für die Verwal-

132 RDMUenfitsch, DVBL 1984, 501 ff. 
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tungsentscheidung stärker als sonst die Vermutung der Rechtmäßigkeit. 

Dies wirkt sich auf den vorläufigen Rechtsschutz aus. 

b) Sondersituation im Beitrittsgebiet 

In der DDR gab es keinen Verwaltungsrechtsschutz, der diesen Namen 

verdient. 

Auch gegenwärtig fehlt es (außer in Berlin) in den neuen Bundesländern 
an einer Verwaltungsgerichtsbarkeit, die qualitativ mit derjenigen in den 

alten Bundesländern vergleichbar wäre. 

c) Zuständigkeiten 

Daß nur eine Tatsacheninstanz für die Verkehrsprojekte bestehen sollte, 
versteht sich von selbst. Ob die Oberverwaltungsgerichte bzw. die Senate 

für Verwaltungssachen bei den Bezirksgerichten für alle Fragen im Zu
sammenhang mit der Zulassung von Verkehrsprojekten für zuständig 
erklärt werden oder ob eine erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundes
verwaltungsgerichts begründet wird, ist in erster Linie eine Frage der 

Praktikabilität. Die Senate für Verwaltungssachen bei den Bezirksge· 
richten dürften mit den Streitigkeiten überfordert sein. Oberverwal· 
tungsgerichte der alten Bundesländer für zuständig zu erklären, wäre 
nicht nur wegen derer Ortsfeme unglücklich, sondern würde den Vor· 

wurf einer "Besatzungsgerichtsbarkeit" beschwören. Die erstinstanzliche 
Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts ist trotz § 50 VwGO ein 
Systembruch, aber wohl das kleinste Übel, wenn man sie mit der Er
richtung von Oberverwaltungsgerichten in den neuen Bundesländern 

enden läßt. 

Für alle Streitigkeiten, die mit der Genehmigung von Vorrangprojekten 
zu tun haben, kann auch eine erst- und letztinstanzliche Zuständigkeit 
des Bundesverwaitungsgerichts gesetzlich vorgesehen werden. Art. 19 
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Abs. 4 GG gewährleistet keinen Instanzenzug133
, und auch Art. 95 Abs. 

1 GG läßt es zu, dem Bundesverwaltungsgericht ausnahmsweise Funk
tionen eines Tatsachengerichts zuzuweisen, wie das durch § 50 YwGO 

geschehen ist. 

§ 5 Abs. 1 EBeschlG begründet jedenfalls die Zuständigkeit des Bundes
verwaltungsgerichts im ersten und Jetzten Rechtszug für sämtliche Strei
tigkeiten, die Planfeststellungs- und PJangenehmigungsverfahren nach 
diesem Gesetz betreffen. Damit wird wohl ein neuer Senat, vorzugsweise 
aus Mitgliedern des 4. und 7. Senats, gebildet werden müssen. Für eine 
Übergangszeit erscheint die Regelung akzeptabeJ. 

d) Vorldufiger Rechtsschutz 

aa) Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet elrektfven und zu diesem Zweck 
umfassenden Rechtsschutz auch auf dem Gebiet der Verwa1tung134

• 

Die Form des vorläufigen Rechtsschutzes richtet sich danach, ob im 
Hauptsacheverfahren eine Anfechtungsklage oder eine sonstige Klage zu 
erheben wäre. Bei der Anfechtungsklage gilt es zu verhindern, daß der 
belastende Verwaltungsakt vollzogen wird oder vollzogen bleibt135• Dem 
dient das Aussetzungsverfabren nach § 80 VwGO. 

133 Vgl. &JUrmaml, Die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GO in der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht.s, AöR 96 (1971 ), 552 ff. 

134 BVcrfG vom 18.6.1973, BVerfGE 3S, 263 (274); vom 18.7. 1973, BVerfGE 3S, 382 

(401); vom 29.10.1975, BVerfGE 40, 272 (275); vorn 19.10.1977, BVcdGE 46, 166 

(178); vom 27. 9.1978, BVcrfGE 49, 220, 241; vom 13.6. 1979, BVerfGE 51, 268 

(279, 284); vom 16.1.1980, BVerfGE 53, 115 (127 ff.); vom 27.3.1980, BVcrfGE 

54, 39 (40f.); vom 1.8.1980, DVBL 1981, 374; vom 11.21982, BayVBl. 1982, 276; 

vom 21. 3.198S, BVerfGE 69, 220 (227); vom 25.10.1988, BVcrfGE 79, 69 (74); 

15.6.1989, BVerfGE 80, 244 (252); Herrtna1111, in: Fe5tscbr. f. Armbruster, 1979, S. 

1987, S. 55 ff.; Papier, in: HdbStR VI, f 154 Rdnrn. 75 ff.; Schenke, in: BK, Art. 

19 IV Rdnrn. 383 ff.; Schmidt-.AßntQl!n, in: Maiuu/Dürig, Art. 19 IV Rdnm. 

273 ff.; ders, Art. 19 IV GO als Teil des Rechtsstaatsprinzips, NVwZ 1983, 1 ff. 

13S Ule, VcJW&lhmpprozeßrccht, 9. Aufl. 1987, S. 364. 
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Mit dem Etikett "effektiver Rechtsschutz" ist das Aussetzungsverfahren 

noch nicht vollständig umschrieben. Ein Rechtsschutz, dessen Haupt
augenmerk auf die Verhinderung vollendeter Tatsachen gerichtet ist, 
läuft leicht auf die ungerechtfertigte Privilegierung des Bestehenden hin

aus, es sei denn, er berücksichtigt, daß auch durch Verzögerungen irre
oarable Verhältnisse herbeigeführt werden können. Der Rechtsschutz 

~uß ausgewogen sein136• A~ der Staat hat Anspruch auf Eilentschei

dungen, die im Interesse der Allgemeinheit zu einem ausgewogenen Er
gebnis gelangen. Dies zeigt sich bei der Konzeption des Suspensiveffekts 
nach§ 80 Abs. 2 VwGO. Der Schutzzweck des Suspensiveffekts kann 
nicht unbeschränkt gelten, da sich im Gemeinschaftsleben auch Situatio
nen ergeben können, in denen die Behörden imstande sind, Sofortmaß

nahmen zu ergreifen. 

§ 80 Abs. 2 VwGO versucht, zwischen dem Interesse am Schutz der In
dividualsphäre und dem öffentlichen Interesse an sofortiger Vollziehung 
einen tragfähigen Ausgleich zu finden137

• Der Suspensiveffekt ist danach 
nur die Regel. In Ausnahmesituationen "entfällt" er. Kraft Gesetzes 

entfällt die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungs
klage in den in§ 80 Abs. 2 Nr. 1bis3 und§ 187 Abs. 3 VwGO genann
ten Fällen. Vorläufigen Rechtsschutz erlangt der Betroffene hier durch 
Anträge nach§ 80 Abs. 4 und § 80 Abs. 5 VwGO. Das Regel-Aus
nahme-Verhältnis ist kein starres Dogma. Der Katalog des § 80 Abs. 2 

VwGO ist erweiterungsfähig138
• 

bb) Bei Planfeststellungsbeschlüssen dürfte die Anordnung der soforti
gen Vollziehbarkeit schon bisher die Regel sein. Bei Vorrangprojekten 
steht nichts entgegen, das Regel-Ausnahme-Verhältnis des § 80 Abs. 1 

VwGO umzukehren. § 5 Abs. 2 Satz 1 EBeschlG schließt folgerichtig 

den Suspensiveffekt der AnfeclltungskJage gegen Planfestellungsbe-

136 Pietzner/R.DMllenfilsch, (Fußn_ 13), f 51 Rdnr. 6. 

137 So die Begründung zum hg.-Entw., BT-Drucks. Ill/55, S. 39. 

138 Lediglich eine Vmwiitung:sprads, die das hgel-Ausnalune- Verhältnis umkehrte, 

hlilt du B~rfaasunpgcricht für mit der Verfassung nicht vereinbar, 

BVerfGE 35, 382 (402). 
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schlüsse und -genehm.igungen aus. Anträge auf Anordnung der aufschie
benden Wirkung sind fristgebunden ( § 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 EBeschlG). 
Erforderlich ist daher auch im Rahmen des § 80 VwGO eine 
Rechtsbehelfsbelehrung für den einstweiligen Rechtsschutz. 

rr) Der Rerhtssrhutz wi.rd n;rht verkürzt . .Anträge narh § 80 Abs. 5 Satz 
1 VwGO auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung bleiben möglich 
und werden nicht nennenswert erschwert. Ordnet das Gericht nach § 80 
Abs. 5 Satz 1 VwGO die aufschiebende Wirkung an, so sollte von der 
Planfeststellungsbehörde nach erneuter Prüfung der Eilbedürftigkeit des 
Vorhabens der Sofortvollzug angeordnet werden können. Die Möglich
keit des § 80 Abs. 6 VwGO würde dadurch nicht berührt. 
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D. INVESTITIONSMAßNAHMENGESETZE 

I. ENTSTEHL1NGSGESCH!CHTE 

Zu den eittt.elnen Investitionsmaßnahmengesetzen liegen noch keine 
fertigen Entwürfe vor. Dagegen wurde der Referentenentwurf eines 
rechtlichen Grundgerüstes für Investitionsmaßnahm.engesetzes zur Um
setzung der Verkehrsprojekte "Deutsche Einheit" einschließlich erläu
ternder Hinweise bereits vom Bundeskabinett gebilligt139, Die Erforder
lichkeit von Investitionsmaßnahmengesetzen wird darin damit begrün
det, daß die Planung der Verkehrsprojekte nach herkömmlichem Pla
nungsrecht 10-20 Jahre beanspruche und durch das Beschleunigungsge
setz nur um die Hälfte beschleunigt werden könne. Dies sei immer noch 
zu lange140

• Die Verwirklichung der Verkehrsprojekte "Deutsche 
Einheit" könne durch Investitionsmaßnahmengesetze noch schneller 
erfolgen141

. Auf einem Verbändegespräch am 9. Oktober 1991 in Bonn 
fand die Konzeption von Investitionsmaßnahmengesetzen Unterstützung 
durch den Bundesverband der Deutschen Industrie, die Deutsche 
Straßenliga, die Deutsche Lufthansa und durch die Ingenieurverbände. 
Der Deutsche Anwaltsverein sah verfassungsrechtliche Bedenken wegen 
des verkürzten Rechtsschutzes der Bürger und des Gewaltenteilungs· 
prinzips, denen er freilich das hiermit abzuwägende verfassungsrecht· 
liehe Gebot zur Schaffung gleicher Lebensverhältnisse in ganz Deutsch
land gegenüberstellte. Verfassungsrechtliche Bedenken äußerten auch 
die Kommunalverbände (Planungshoheit der Gemeinden), der Bund 
Deutscher Verwaltungsrichter (effektiver Rechtsschutz), der Deutsche 
Gewerkschaftsbund, der Deutsche Beamtenbund (Interessenkollisionen 
privater Planungsgesellschaften), der ADAC und der Verband Deut-

139 Vg.1. auch oben B 3. 

140 Anlage 1 zur Kabinettsache des BMVvom 20.8.1991, S. 2. 

141 Ebd., s. 2 ff. 
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scher Verkehrsunternehmer. Die Umwelt- und Naturschutzverbände 
lehnten das Instrument der Investitionsmaßnahmengesetze, wie bereits 
den EBeschlG, kategorisch ab. 

II. INHALT 

Das Grundgerüst für derartige Gesetze sieht vor, daß die Bauvorhaben 
unmittelbar durch Gesetz zugelassen werden. Die Bauvorhaben erfolgen 
nach Plänen, die dem Gesetz als Anlage beigefügt werden (§ 1 Abs. 1 
Satz 1 Entwurf). Das Zulassungsgesetz hat nach § 1 Abs. 2 des Entwurfs 
de facto die Wirkungen eines Planfeststellungsbeschlusses. Laut Ent
wurfsbegründung schaffen die Investitionsmaßnahmengesetze Sonder
recht. das den Verwaltungsverfahrensgesetzen und vor allem den Fach
planungsgesetzen vorgeht142• In materieller Hinsicht sollen dennoch die 
abwägungsrelevanten Grundsätze dieser Gesetze zu berücksichtigen 
seinl43: 

"Dem Gesetzgeber müssen für seine Entscheidung die Informatio
nen zur Verfügung stehen, die ihn in die Lage versetzen, unter Ab
wä......gn_ng aller öffentlichen und privaten Belange eine Planung__sent
scheidung zu treffen." 

Das bedeutet, daß der Sache nach Anhörungsverfahren durchzuführen 
sind, mit denen private Planungsgesellschaften betraut werden. Hier be
kommt die Konzeption der Bundesregierung sogar einen föderalisti
schen Einschlag. Im Bereich der Schienenprojekte handeln die Pla
nungsgemeinschaften im Auftrag der Deutschen Bundesbahn, im Be
reich der Straßenverkehrsprojekte im Auftrag der Länder144

• Dennoch: 

"Die endgültige Abwägung aller zu berücksichtigenden öffentlich
rechtlichen Belange, die Auswahl unter mehreren Trassenvorschlä
gen sowie die endgültige Festlegung obliegen dem Gesetzgeber." 

142 Ebd., s. 13. 

143 Ebd., S. 14. 

144 Ebd. 
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Die Urheber des Entwurfs schienen, wie § 2 zeigt, zu ahnen, daß es bei 

den Investitionsmaßnahmengesetzen doch vor Ort zu Überraschungen 
kommen könnte. Denn sollen nach Inkrafttreten "dieses Gesetz.es" (ge

meint sein können eigentlich nur die Einzelgesetze) Tatsachen bekannt 
werden, die der Ausführung des Vorhabens entgegenstehen, so ändert 
der Bnndesverkehrsm1nkter durch Re"ht!:verordnung ohne Znd1mmung 

des Bundesrates die Pläne. Über die Gültigkeit der Rechtsverordnung 

entscheidet das Bundesverwaltungsgericht im Normenkontrollverfah
ren145. 

III. ZUR VERFASSUNGSMÄßIGKEIT VON MABNAHME

GESETZEN 

1. Ausganplage 

Wunsch und sogar Möglichkeit, aus gesamtstaatlichen Verkehrsinteres
sen Sonderrecht zu schaffen, sind nicht neu. So traf die Verfassung des 
Deutschen Reiches vom 16. April 1871 in Art. 41 Abs. 1 folgende Rege-
11lllll': ----...-

"Eisenbahnen, welche im Interesse der Vertheidigung Deutschlands 
oder im Interesse des gemeinsamen Verkehrs für nothwendig ge
halten werden, können kraft eines Reichsgesetzes auch gegen den 
Widerspruch der Bundesglieder, deren Gebiet die Eisenbahnen 
durchschneiden, unbeschadet der Landeshoheitsrechte, für Rech
nung des Reichs angelegt oder an Privatunternehmer zur Ausfüh
rung konzessioniert und mit dem Expropriationsrechte ausgestattet 
werden." 

Solche Gesetze spielten in der Praxis zwar keine Rolle146. Wären sie er

gangen, so hätte es sich im weiteren Sinne um Maßnahmegesetze ge
handelt. Allerdings wurde dureh Reich~setze nach Art. 41 Abs. 1 RV 
nicht unmittelbar die Anlegung von Eisenbahnen als solche genehmigt. 

145 D.h. t 47 VwGO findet entsprechende Anwendung. 

146 Vgl.""' laganamt, E., Die deutsche Reichsverfassung, 1904, S. 162. 
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Vielmehr ermächtigten die Reichsgesetze lediglich in bestimmten Fällen 
das Reich, die Eisenbahnhoheit an sich zu ziehen147. Die Reichsgesetze 

. •. • 1AI! - •• --- •• • •• • -
waren Austührungsgesetze~~. Urundlage tür die tragbchen Hauunter-
nehmungen149, aber keine planerischen und präventiv-polizeilichen Ge
stattungsakte. Maßnahmegesetze mit dem Charakter gesetzgeberischer 
Genehmigungsakte sind freilich ebenfalls seit längerem bekannt150• Je
denfalls wird die Forderung, die Entscheidung über Errichtung und Be
trieb großtechnischer Anlagen sowie über die Durchführung sonstiger 
wichtiger Planungsvorhaben dem Gesetzgeber zu übertragen, sowohl 
von den Gegnern wie auch von den Befürwortern solcher Vorhaben in 
rege1mäßigen Abständen immer wieder erhoben. Die Gegner der Vor
haben sind der Ansicht, daß die demokratische Legitimation der Exeku
tive für die Zulassung nmweltrelevanter Großvorhaben nicht ausreiche. 
Es bestehe vielmehr ein Parlamentsvorbehalt. Manche gehen sogar noch 
einen Schritt weiter und propagieren einen Popularvorbehalt nach dem 
Vorbild des sog. ökologischen Volksbegehrens in Hessen gegen die 
Startbahn West151

• 

147 Vgl. bereits § 29 der Paulski.rchenvcrfassUJ1g von 1849: "Die Reichsgewalt hat das 

Recht, soweit sie es zum Schutze des Reiches oder im Interesse des allgemeinen 

Verkehrs für notwendig erachtet, die Anlage von Eisenbahnen zu bewilligen, so
wie selb6t Eisenbahnen anzulegen, wenn der Einzelstaat, in dessen Gebiet die 

Anlage erfolgen soll, deren Ausführung ablehnt.• 

148 Hamel, Deut5Chcs Staatsrecht 1, 1892, S. 649. 

149 Triqlel, Die Rcich5aufsicht, 1917, S. 128. 
150 Vgl. Tltoma, Der Polizeibefehl im badischen Recht, 1906, S. 53 f Fußn. 10: •Jm 

Texte ist unteistellt, da8 ein formelles Polizeigesetz nur allgemeine Befehle ent

halten könne. In Wahrheit ist dies nur die Regel und nichts steht im Wege, daß 

die gesetzgebenden Faktoren auch polizeiliche Individualbefehle erlassen kön

nen.• Femer 0. Mayer, Deutsches Veiwaltungsrecht, Bd. 1, 3. Aufl 1923, S. 228: 

"In der Form des '1t>rfassungsmäßigen Gesetzes könnte beides zur Erscheinung 

kommen, allgemeine Regel und Bestimmung fiir den Einzelfall Nur ist dieses 

seiner Natur nach zur Ordnung des Einzelfalles weniger berufen und geeignet; 

im gewöhnlichen Gange der Dinge gibt es sich nicht damit ab und sollte es auch 

nicht tun.• 

151 Hierzu BlümdfRoMllenfit.sch, Die Verfassungswidrigkeit des Volksbegehrens 

und Volklent&cheids "Keine Startbahn West", Spcycrer Albcitüiefte 40, 1982; 
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Umgekehrt stießen solche Vorschläge in der Praxis schon vor der Koali

tionsvereinbarung vom 16. Januar 1991 nicht sehen auf Resonanz. So 

fand am 28. Februar i984 vor den Ausschüssen des Bayerischen Land

tags für Landesentwicklung und Umweltfragen sowie Wirtschaft und 

Verkehr eine Sachverständigenbefragung statt zum Thema: "Beteiligung 

betroffener Bürger in Genehmigungsverfahren". Die Befragung, deren 

konkreter Anlaß die Planung einer Wiederaufarbeitungsanlage war, 
wurde vorbereitet durch einen Fragenkatalog, den der Präsident des 

Bayerischen Landtags am 3. Januar 1984 verschickt hatte. Frage 6 lau

tete: 

"Besteht die rechtliche Möglichkeit, Großprojekte durch Maßnah
megesetze zu regeln und wie würde sich dies auf die Bürgerbeteili
gung auswirken?" 

Hinter der Fragestellung verbergen sich genau genommen zwei Fragen, 

die Frage nämlich, ob erstens der Geset7.geber die Genehmigung um
weltrelevanter Großvorhaben selbst erteilen muß, und - vemeinenden

falls - ob zweitens der Gesetz.geber die Genehmigungsentscheidung an 
sich ziehen darf. 

a) Problemstellung 

Über den Begriff des Maßnahmegesetzes bestehen diffuse Vorstellun
gen152. Vorherrschend dürfte die Ansicht sein, es handle sich allenfalls 

um einen soziologischen Begriff, an den sich keine Rechtsfolgen knüp-

HcssStGH vom 15.1.1982, DVBI. 1982, 491. Zur ebenfalls erfolglosen "Aktion 

Volksbegehren NRW gegen Atomanlagen", VerfGH NW vom 18.12.1986. 
NWVBL 1987, 13; hierzu Grawm, Volksbegehren vor dem Verfassungsgerichts

hof, NWVBL 1987, 2 ff. 

152 Das reicht bis hinein in die GesettCS&pJachc; vgl. nur das "Maßnahmen•-gcsetz 

zum Baugesetzbuch (BauGB-MaßnahmenG) vom 175.1990 (BGBl.I S. 926), das 

Momch zu dem Aufsatz anregte: "Das Maßnahmcgcsctz (!) zum Baugesetzbuch", 

NVwZ 1990, 918 ff. 
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fen153• In diesem Sinne erklärte auch das Bundesverfassungsgericht den 
Begriff des Maßnahmegesetzes für rechtlich unbeachtlich154

. Wie zu zei
gen sein wird, geht aber auch das Bundesverfassungsgericht von einem 
undiff erenzi.erten Begriff aus. Der Schluß, das Bundesverfassungsgericht 
gestatte jede gesetzliche Maßnahme, wäre vorschnell. 

Im übriil:en bestreitet niemand daß der vor allem in den letzten hundert 
Jahren geführte155, noch lang~ nicht abgeklungene, generelle Streit um 

153 So bereits Scheuner, VVDStRL 15 (1957), 69 f. Ferner Werha/111, ebd. S. 61; 

Rumpf, ebd. S. 76. 

154 BVerfG, Urt. vom 29.7.1954, BVerfGE 4, 7 (18 f.); Urt. vom 29.7.1959, BVerfGE 

10, 89 (108); Urt. vom 14.11. 1962, BVerfGE 15, 126 (146 f.); Urt. vom 25.6.1968, 

BVerfGE 24, 33 (52); Urt. vom 7. Mai 1969, BVerfGE 25, 371; BeschL vom 
53.1974, BVerfGE 36, 384 (400); Urt. vom 8.7.1976, BVerfGE 42, 263 (305). 

155 Vgl. Kmpen, Verfassungsgeschichtliche Entwicklung des Gesetzesbegriffs in 

Deutschland, in: Gedächtnisschr. f. Martens, 1987, S. 137 ff. Aus dem zeitgenös

sischen Schrifttum: Allschütz, Die gegenwärtigen Theorien über den Begriff der 

gesetzgebenden Gewalt und den Umfang des königlichen Verordnungsrechts 

nach preußischem Staatsrecht, 2. Aufl., 1901; ders., Kritische Studien zur Lehre 

vom Rechtssatz und formellen Gesetz, 2. Aufl., 1913; ders., Art. "Gesetz" in: 

StengeiiFieischmann, Wörterbuch ii. Bd., S. 2i2 ff.; Bösseim<uin, Der Begriff öes 

Gesetzes in den Verfassungen des süddeutschen Konstitutionalismus, Di&S. Leip

zig, 1935; Bülow, Gesetz und Richteramt, 1885; Daskalakis, Das Gesetz als kon

krete Seinsordnung und Planverwirklichung, Berliner Habilitationsschrift, 1939 

(n.v.); Dyroff, Rechtssetzung und Gesetz zunächst nach bayerischem Staatsrecht, 

AnnDR 1889, 817 ff.; Haend, Das Gesetz im formellen und materiellen Sinne, 

Studien zum Deutschen Staatsrechte, 2. Bd., 1888, S. 99 ff.; Helkr, Der Begriff 

des Gesetzes in der Reichsverfassung, VVDStRL 4 (1928), 98 ff.; ldlinek, G., 

Gesetz und Verordnung, 1887; /dlinek, W., Gesetz, Gesetzesanwendung und 

Zwcckmäßigkeitsetwägung, 1913; Laband, Das Budgetrecht nach den Bestim

mungen der preußischen Verfassungsurkunde unter Berücksichtigung der Ver

fusung des Norddeutschen Bundes, 1871; Martilz, F. v., Über den constitutio

nellen Begriff des Gesetzes nach Deutschem Staatsrecht, ZStW 36 (1880), 241 ff.; 

Meyer, G., Der Begriff des Gesetzes und die rechtliche Natur des Staatshaushalts

etats, GrünhutsZ 8 (1881), S. 1 ff.; Oberläuter, Formeller und materieller Ge

setzesbegriff, Diss. Marburg 1934; Rostn, Gesetz und Verordnung nach badi

schem Staatm:cht, 1911; Sdigmann, Der Begriff des Gesetzes im materieJlen und 
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den - allgemeinen und grundgesetzlichen - Gesetzesbegriff156 so facet
tenreich ist, daß man ohne weiterführende Differenzierungen nicht aus
kommt. Der Streit betrifft zwar grundlegende Fragen wie die Unter
scheidbarkeit von Gesetz und Recht oder von Gesetzen mit oder ohne 
Rechtssatzqualität157

, deren Problematik. durch die Maßnahmegesetze 
nur am Rande berührt wird. Gleichwohl machen die Maßnahmegesetze 
immerhin ein Teilproblem offenbar: das Problem, ob der Gesetzgeber 
materielle Verwaltungsentscheidungen an sich ziehen darf. Das Problem 
besteht im übrigen unabhängig davon, ob das Maßnahmegesetz eine ei
genständige Erscheinungsform der Gesetze darstellt. Dürfte der Gesetz
geber prinzipiell alles selbst regeln und entscheiden, wäre der Inhalt des 
Parlamentsgesetzes beliebig, dann entfiele allerdings auch dieses Teil-

formellen Sinne, 1886; Wenzel, Der Begriff des Gesetzes in der Reichsverfassung, 

VVDStRL 4 (1928), 136 ff. 

156 Achterberg, Kriterien des Gesetzesbegriffs unter dem Grundgesetz, DÖV 1973, 

289 ff.; Badura, Planung durch Gesetz, in: Festschrift f. Hans Huber, 1981, S. 15 

ff.; Böc/renfikde, Gesetz und gesetzgebende Gewalt, 2. Aufl. 1981; Ikgenhart, Ge

setzgebung im Rechtsstaat, DÖV 1981, 477 ff.; Ekhenberger, Die Rt:chtssetzungs-

fUJtki-Jon irn heutigen St:att in~ ~-rs., Der Staat der Gegem\-art, 1980, S. 332 ff.; 
Grawert, Gesetz und Gesetzgebung im modernen Staat, Jura 1982, 247 ff.; Jesch, 

Gesetz und Verwaltung, 2. Aufl. 1968; Kloepfer, Gesetzgebung im Rechtsstaat, 

VVDStRL 40 (1982), 63 ff.; Kopp, H.-W., Inhalt und Form der Gesetze als ein 

Problem der Rechtstheorie, mit vergleichender Berücksichtigung der Schweiz, 

Deutliehlands, Frankreichs, Großbritanniens und der USA, Bd.1,2, 1958; Mülkr, 
G., Inhalt und Formen der Rechtssetzung als Problem der demokratischen Kom

petenzordnung, 1979; Ossienbahl, Gesetz und Recht - Die Rechtsquellen im de

mokratischen Rechtsstaat, in: IsenseefKirchhof, HdbStR lll, 1988, § 61; Pesta-
1=, Gesetzgebung im Rechtsstaat, NJW 1981, 2081 ff.;~. Der Begriff 

des positiven Gesetzes und das Grundgesetz, 1969; Scheuner, Die Aufgabe der 

Gesetzgebung in unserer Zeit, DÖV 1960, (i()l ff.; ders., Die Funktion des Ge

setzes im Sozialstaat, in: Fc::stschr. f. H1111 Huber, 1981, S. 127 ff.; Schneider, H., 
Gesetzgebung, 1982; Starck, Der Gesetzesbegriff des Grundgesetzes, 1970; ders. 

(Hrsg), Die Allgemeinheit des Gesetzes, 1987; Stern, Das Staatsrecht der Bun

desrepublik Deutschland, Bd.11, 1980, § 37. 

151 Vgl. nur thsmbühl, in: lsen&ee/Kirellhof, HdbStR lll, f 61 Rtlnm. 8 ff. 
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problem. Nahezu158 außer Streit steht jedoch, daß wesentliche Struktur
elemente des Rechtsstaates (Gewaltenteilung. Gesetzmäßigkeit der 
Verwaitung. Bindung der Richter an Gesetz und Recht) ihre Wirksam
keit nur entfalten können, wenn der Gesetzesbegriff einen spezifischen 
Gehalt hat. Trifft das aber zu, dann lassen sich auch Erscheinungsfor
men des GeseU.es entwickeln. 

In diesem Sinne arbeitete Emst Forsthof! das Maßnahmegesetz als ei
genständigen Typus des Gesetzes heraus. Er verband mit diesem Typus 
bestimmte Vorstellungen und Rechtsfolgen, die überwiegend auf Ableh
nung stießen. Die Ablehnung, genauer: die Aussage, der Begriff 
"Maßnahmegesetz" sei verfassungsrechtlich unerheblich, betrifft jedoch 
nur ein bestimmtes Verständnis des Maßnahmegesetzes. Wie bei jeder 
(rechts-)wissenschaftlichen Begriffsbildung wurde dadurch die Gefahr 
heraufbeschworen, daß man dem Begriff "Maßnahmegesetz" einen an
deren Bedeutungsgehalt unterschiebt, dabei aber die alten Folgerungen 
aufrechterhält. Die AUMage, Maßnahmegesetze seien zu behandeln wie 
"klassische" Gesetze, läßt sich nur verifizieren, wenn geklärt ist, was mit 
"Maßnahmegesetz" überhaupt gemeint ist. Dies erfordert einen Über
blick über den Meinungsstand. 

b) Steiiungnairmen im älteren Schrifttum 

aa) Einführt wurde der Begriff des Maßnahmegesetzes, wie angedeutet, 
von Ernst Forsthof!, der wie folgt argumentierte: Ausgebend vom 
Rechtsbegriff der Maßnahme, den Carl Schmitt für die Auslegung von 
Art. 48 Abs. 2 WV entworfen hatte159, unterscheidet Forsthof! die von 
der Rechtsidee beherrschte Rechtsnorm vom zweckhaften Einzel
befehl160. Als Maßnahmegesetze bezeichnet er einen besonderen Typus 

158 AchtaWrg, der tabula rasa mit dem materiellen Gesc:tze5begriff gemacht hatte 

(DÖV 1973, 289 ff.), stieß auf keine Resonanz. 

159 Die Diktatur des Reichspräsidenten, VVDStRL 1 (1924), 63 ff. 

160 Die Grundkonzeption der Lehre Forstho/fS findet sich bereits in einem nicht ver
öffentlichten Gutachten: Ergänzende Bemerkungen zur Rechtswidrigkeit des In

vestitionshilfegesetzes, Selbstverlag des Verbandes der weiteIVCrarbeitenden In

dustrie, Lüdenscheid 1954. Diese Konzeption fiihrte Forsthoff näher aus in dem 
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nicht klassischer Gesetze, die das Grundgesetz nicht verbiete, aber auch 
nicht schlechthin erlaube161

. Für den Begriff des Maßnahmegesett.es 
stellt Forsihoff nicht auf die Unterscheidung der generellen Norm und 

des individuellen Befehls ab, sondern auf die Funktion der Maßnahme. 
Kennzeichnend für die Maßnahme sei eine spezifische Relation zwi
schen Mittel und Zweck. Die Maßnahme sei auf ein bestimmtes Ziel ge
richtet. Entsprechend entwachse das Maßnahmegesetz einer bestimmten 

Situation und stehe zu ihr in einem überschaubaren und logisch vollzieh
baren Verhältnis: 

"Das Maßnahmegesetz ist dahin zu kennzeichnen, daß es logisch 
vom Ziel und Zweck zum Mittel gelangt. Es ist Aktion, die nichts 
konstituieren soll und kann, sondern Regelungen trifft, die einer 
Zweckverwirklichung dienen und untergeordnet sind."162 

Maßnahmen greifen nach Forsthof! in die Gewaltenteilung ein. Gleich
wohl werde man sich angesichts der modernen Staatswirklichkeit mit ih

nen abfinden müssen. Man werde sich nicht nur unter dem Zwang der 
Verhältnisse, sondern selbst aus rechtsstaatlichen Überlegungen auch 
mit den Maßnahmegesetzen abfinden können, wenn gegen einen Miß
brauch wirksame Garantien vorhanden seien163• Als derartige Garantie 

fordert Forsthof! eine Intensivierung der Kontrolle von Maßnahmege-
. • • •• • • • • • . • • •. 1M 

setzen aurcn ate v ertassungsgencncsoar1t.eu-- ·. 

bb) Die Ausführungen Forsthoffs fachten schon bald eine rege wissen
schaftliche Diskussion an. 

So trennte Emst Rudolf Huber ebenfalls Maßnahme und Gesetz, defi
nierte das Maßnahmegesetz als Gesetz, "das durch eine konkrete Stö
rungslage bestimmt wird und dessen beherrschender Zweck die Über

windung dieser Störungslage durch notwendige und geeignete Maßnah-

Beitrag: Über Ma8nahmegcsetzc, in: Gedächtni&schr. f. Walter Jellinek, 1955, 

S. 221 ff. „ Rechtsstaat im Wandel, 2 Aufl. 1976, S. 105 ff. 

161 Rechtsstaat im Wandel, S. 107. 

162 Ebd., s. 110. 

163 Ebd., s. 113. 

164 Ebd., s. 118 ff. 
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men ('Entstörung') ist"165. Da dem Grundgesetz eine gesonderte Maß
nahmekompetenz im Gegensatz zu Art. 48 Abs. 2 WV unbekannt se~ 
habe der normaie Gesetzgeber auch die Maßnahmekompetenz inne. 
Rechtsbedenken gegen das Maßnahmegesetz entstünden nur, wenn sich 
aus Anlaß, Mittel oder Zweck dieses Gesetzes ein Mißbrauchstatbe
stand, insbesondere ein Fall sachwidrigen oder sachfremden Kompe
tenz-Gebrauchs, entnehmen lasse166

. 

Ballerstedt verknüpfte beide Ansätze, indem er versuchte, das Maßnah
megesetz in das System des Wirtschaftsrechts einzuordnen167. Wirt
schaftliche Maßnahmegesetze sind nach Ballerstedt Gesetze, "bei denen 
die Schaffung einer Rechtsnorm dergestalt in den Dienst eines wirt
schaftspolitischen Ziels gestellt wird, daß sie als Mittel zu dem betref
fenden Zweck verwendet wird"168• Den Maßnahmegesetzen stellt Baller
stedt Rechtsgesetze gegenüber, denen ein substantieller Rechtsgehalt in
newohne169. Im Gegensatz zum Rechtsgesetz bedürfe das Maßnahmege
setz der äußeren Legitimation von seinem Zweck her. Für die Legitima
tion zieht Ballerstedt Art. 2 Abs. 1 GG heran170. Der Begriff des Maß
nahmegesetzes ist für Ballerstedt auch bedeutsam für die Abgrenzung 
von Legalenteignung und Inhaltsbestimmung des Eigentums. Enteig
nung sei begrifflich Maßnahme, während ein Rechtsgesetz nie enteig
nenden Charakter haben könne171 

165 Der Streit um das Wirtschaftsverfassungsrecht, DÖV 1956, 'T1 ff., 135 ff., 172 ff., 

200 ff. (204). 

166 DÖV 1956, 205. 

167 Über wirtschaftliche Maßnabmegesetze, in: Festschr. für Schmidt-Rimpler, 1957, 

s. 369 ff. 

168 Ebd., s. 373. 

169 Ebd. 

1'70 Ebd. S. 394: "Allerdings wird man sagen müssen, daß der Staat sich gemäß Art. 2 

Abs. 1 GG nach Art und Dauer auf diejenigen Maßnahmen beschränken muß, 

die dun:h eine zumindest drohende Gefährdung der vcrfassunpmäßigcn Ord

nWlg erfordert werden. Fehlt es an diesen Voraussetzungen, so ist schwerlich 

einzusehen, wie eine legislatorische Maßnahme, die in die Freiheit der Penön

lichkeibcntfaltung eingreift, vor Art. 2 GG gerechtfertigt werden könnte.• 

171 Fcstschr. f. Schmidt-Rimpler, S. 398. 
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Die Diskussion um das Maßnahmegesetz fand ihren ersten Höhepunkt 

auf der Mainzer Staatsrechtslehrertagung im Oktober 1956, deren Be
ratungsgegenstand iautete: "Das Gesetz als Norm und Maßnahme". Der 
Erstberichterstatter Menger schlug folgende Definition vor: 

"Maßnahmegesetz ist ein Rechtssatz. in welchem der Gesetzgeber 
einen zeitlich und/ oder zahlenmäßig begrenzten Kreis von Sach
verhalten in einem Tatbestande mit der Absicht zusammenfaßt, ihn 
einer rein zweckmäßigen Rechtsfolge zu unterwerfen."172 

Für die Abgrenzung von Rechtsgesetzen, welche die Gerechtigkeit ver
wirklichen, und der Zweckverfolgung dienenden Maßnahmegesetzen 
kommt es nach Menger auf das Ziel des Gesetzes an. Die Bedenken ge

gen Maßnahmegesetze aus dem Prinzip der Gewaltenteilung weist 
Menger zurück173, macht aber eine im vorliegenden Zusammenhang 
wichtige Einschränkung: 

"Aus dem Gegensatz von gestaltender und rechtsvollziehender Re
gierung bzw. Verwaltung ergibt sich, daß die Regelung einer kon
kreten Situation durch Maßnahmegesetze stets dann unzulässig ist, 
wenn die positive Rechtsordnung bereits Organe eingesetzt hat, die 
für jene Regelung zuständig sind, und bereits materiell-rechtlich 
Vorschriften bereitgestellt hat, die objektiv geeignet sind, die erfor
derlkhe Regelung im Wege der Rerhtsanwendung herbeizufi'lhren. 
D.h. der Gesetzgeber darf nicht durch Maßnahmegesetz beste
hende Kompetenzen an sich ziehen. Er darf das vorhandene mate
rielle und Organisationsrecht nicht durch Maßnahmegesetze än
dern. Denn die Rechtsnorm, die nach dem Gerechtigkeitsmaßstab 
eine Ordnung eigenen Wertes aufrichte~ hat höheren Rang als nur 
das zweckorientierte Maßnahmegesetz. • 74 

cc) Auf der Mainzer Staatsrechtslehrertagung formierte sich indessen 

auch die Kritik am Begriff des Maßnahmegesetzes. Der Mitberichter
statter Werlwhn erörterte, ob die Verschiedenheit der Zwecke oder des 

Geltungsgrundes gesetzlicher Regelungen die Bildung verschiedener 

172 VVDStRL 15 (1957), 33. 

173 Ebd., s. 29. 

174 Ebd., s. 30. 
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Kategorien von Gesetzen rechtfertige und gelangte in beiden Fällen zu 
einem ablehnenden Ergebnis175• In der Diskussion der Referate von 
Menger und Werliahn überwog diese Ansicht, was jedoch wohl damit zu
sammenhängt, daß nahezu jeder Diskussionsredner unter dem Begriff 
des Maßnahmegesetzes etwas anderes verstand. Hans Schneider setzte 
die Maßnahmegesetze mit den Einzelfallgesetzen gleich176

• Schät:zel 
standen offenbar Verwaltungsmaßnahmen in Gesetzesform vor Augen; 
denn er schlug de lege ferenda eine Kontrolle durch die Verwaltungsge
richtsbarkeit vor177. Dem widersprach wiederum Bachof unter Berufung 
auf die von ihm für bedenklich gehaltene Anfechtungsklage gegen Um
gemeindungsverordnungen 178• 

Die ausführliche Kritik gegen die Lehre Forsthoffs erfolgte in der durch 
ihn selbst angeregten Habilitationsschrift von Karl Zeidler119. Zeidler legt 
einen bestimmten Begriff des Maßnahmegesetzes zugrunde, dessen 
"logische" und "problematische" Rechtfertigung er untersucht. Aus
schlaggebend soll für Zeidler sein, daß das Maßnahmegesetz nur auf die 
Zweckmäßigkeit der Regelung bedacht, nicht aber an der Gerechtigkeit 
orientiert sei; die Reaktion auf eine konkrete Situation sei nicht allein 
entscheidend180• Nach langen Ausführungen zum Begriff der Maß
nahme181 und zur Entwicklung des Gesetzesbegriffs182 gelangt Zeidler 
zu dem Befund, daß die Zwedanäßigkeit schon immer Anliegen des 
Rechts gewesen sei183

• Die Zweckgerichtetheit des Maßnahmegesetzes 
nehme diesem nicht die Qualität eines Rechtssatzes, so daß ein 

175 VVDStRL 15 (1957), 3S ff. 

176 VVDStRL 15 (1957), 89 ff.; ders., Über Ei~Jfallgesetze, in: Festschr. f. Carl 

Schmitt, 1959, s. 159 ff. 

177 VVDStRL 15 (1957), 94 ff. 

178 VVDStRL 1S (1951), 99 f. 

179 Maßnahmegesetz und "klassisches" Gesetz, 1961. 

180 Ebd., s. 55 ff. 

181 Ebd., s. 58 ff. 

182 Ebd., s. 77 ff. 
183 Ebd., S. 152 ff. 
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Rechtsbegriff logisch nicht gerechtfertigt sei184. Die "problematische" 

Rechtfertigung lehnt Zeidler mit der Begründung ab, der Rückgriff auf 
den Willen des konkreten Geset7.gebers iasse häufig keinen sicheren 

Schluß darauf zu, ob dieser sich habe von der Gerechtigkeitsidee leiten 
lassen 185• Auch wenn Zeidler bestreitet, daß es sich beim Maßnahmege

setz um einen juristisch relevanten Begriff handle, so spricht er doch der 
Lehre vom Maßnahmegesetz nicht jegliche Bedeutung ab186• Da der Be

rührungspunkt zum Verwaltungsakt und zum Urteil deutlich erkennbar 
se~ führe das zur Frage, ob und in welchem Rahmen das zum Rechts
staat gehörende Prinzip der Gewaltenteilung durch die Maßnahmege
setze tangiert oder gar beeinträchtigt werde187. Weitgehend ungeklärt 
sind laut Zeüller insbesondere die mit dem Bundesstaatsbegriff ("vertika
le" Gewaltenteilung) zusammenhängenden Fragen, die unter dem Titel 
"Ausführung von Maßnahmegesetzen"188 behandelt werden. Ausfüh
rungsbedürftige Maßnahmegesetze hält Zeidler zu Recht bundesstaats

rechtlich für unproblematisch. Bei Gesetzen, durch die der Adressat so 
getroffen werde wie durch einen Verwaltungsakt, etwa bei einer Legal
enteignung189, behilft sich Zeidler mit einem "Hausrecht" des Bundesge

set7.gebers, das Art. 83 GG vorgehe190. Eine sondergesetzliche Regelung 
sei Ausfluß der Geset7.gebung, damit keine beliebige Einzelmaßnahme 
und nicht Verwaltungsakt in Gesetzesform191• Auch wenn dieses, auf 
eine petitio principii hinauslaufende Ergebnis nicht üben:eugt, hatte 
Zeidler damit doch den Finger auf die Wunde gelegt. 

Dogmatisch am weitesten vorangetrieben wurde der Begriff des Maß
nahmegesetzes durch Konrad Huber192. Als gemeinsamen Grundzug 

184 Ebd., s. 159 ff. 

185 Ebd., s. 171 ff. 

186 Ebd., s. 202. 

187 Ebd., s. 203. 

188 Ebd., s. 205 ff. 

189 Ebd., s. 206. 

190 Ebd., s. ZO!l. 

191 Ebd., S. ZO!l. 

192 Maßnahmcgcsetz und Rechtsgesetz, 1963. 
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aller Maßnahmegesetze stellt Huber ihren sachnahen und situationsge
bundenen Charakter heraus. Alle Maßnahmegesetze seien spezifische 
Reaktion auf eine konkrete Aufgabe193• Der Begriff des Maßnahmege

setzes lautet nach Huber: 

"Ein Maßnahmegesetz ist die sich selbst vollziehende Entscheidung 
eines kon_!r.reten E1n7ell'si11es 1n der Form des Gesetzes.•194 

Durch diese Definition gerät Huber in Kollision mit dem Satz, daß das 
Gesetz im Rechtsstaat sich nicht selbst vollziehen darf, da es andernfalls 
seine inhaltliche Legitimität nicht zur Nachprüfung stelle. Folglich ver

sucht Huber; in Erweiterung seiner Definition die Legitimität des Maß
nahmegesetzes zu begründen: 

"Besäße das Maßnahmegesetz keine Legitimität, so wäre es kein 
Gesetz, sondern bloß willkürliche Verbrämung eines Befehls, für 
welchen zudem dem Gesetzgeber mangels verfass:ungsrechtlicher 
Kompetenmorm die Zuständigkeit fehlen würde."195 

Die "Substantialität" des Maßnahmegesetzes soll nach Huber sich daraus 
ergeben, daß das Maßnahmegesetz sich seinen Zweck nicht selbst vindi
ziere, sondern Maßnahme gerade im Dienst eines ihm übergeordneten 
und von ihm unabhängigen Zwecks sei. Maßnahmegesetz sei nicht jedes 
beliebige Eing.eifen des Staates in Form eines Gesetzes, sondern nw 
die IntetVention im Rahmen eines Gesamtplans196• Die Intervention 

muß laut Huber die rechtliche Ordnung eines Lebensbereichs bewir
ken197, wodurch er - wie er selbst bemerkt - in einen Zirkelschluß 

gerät198
• Die rechtsstaatlichen Bedenken gegen das Maßnahmegesetz 

193 Ebd., s. 117. 

194 Ebd., s. 119, 120. 
19S Ebd„ s. 120. 
196 Ebd., s. 121. 
197 Ebd., S. 124: "Wäre der Zustand, den das Maßnahmegesetz vorfindet, bereib ein 

rechtlicher Zustand, und wäre seine Absicht nur, durch Intervention in einen an

deren, rechtlich gleichwertigen Zustand überzuleiten, so wäre für seinen Erlaß in 

Wahrheit kein Raum". 

198 Ebd., s. 128. 
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werden obendrein nicht völlig behoben, was Huber veranlaßt, die sozial

staatliche Komponente einzubringen: 

"Wenn überhaupt die rechtsstaatliche Legitimität des Gesetzes un
ter modernen Verhältnissen gewahrt bleiben soll, muß man es zu
lassen, daß neben die direkte Festlegung der Rechtsordnung deren 
indirC?~e Fixierung durch den Gese~eber 'en vue d'un cas donnC' 
tritt.d~ 

Das Maßnahmegesetz wird auf diese Weise für Huber zur sozialstaatli

chen Form des rechtsstaatlichen Gesetzesbegriffs200• 

c) Bundesveifa.ssungsgericht 

aa) Das Bundesverfassungsgericht bestätigte mit Urteil vom 20. Juli 
1954201 die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes über die Investitionshilfe 
der gewerblichen Wirtschaft - IHG - vom 7. Januar 1952 (BGBl. 1 
S. 7). Das Maßnahmegesetz wurde noch nicht ausdrücklich erwähnt, 
doch betont das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich die Zulässigkeit 
der "Gesetze, die konkrete Maßnahmen verwirklichen wollen und gegen
standslos werden, nachdem diese durchgeführt sind". Eine erweiterte 
Prüfungsbefugnis durch die Verfassungsgerichtsbarkeit für solche Ge
setze sei nicht geboten201

+ Dei Ausd..-u.ck tt~faßnahmegesetz" wird erst
mals verwendet im Urteil vom 29. Juli 195~, in welchem das Bundes
verfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde gegen das vom Land 
Nordrhein-Westfalen erlassene Gesetz über die Gründung des Großen 
Erftverbands vom 3. Juni 1958 (GV. NW. S. 253) zurückwies. Durch die
ses Gesetz war der "Große Erftverband" als Körperschaft des öffentli
chen Rechts gegründet worden. Das Bundesverfassungsgericht klärt zu
nächst, daß es sich nicht um ein Individualgesetz handele, da alle jetzi
gen und künftigen Bergbautreibenden im Erftgebiet dem Gesetz unter-

199 Ebd., s. 182. 

200 Ebd. 

201 BVerfGE4, 7. 

202 BVerl"GE 4, 7 (18f.). 

203 BVetfGE 10, 89. 
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stellt würden. Sodann fügt das Bundesverfassungsgericht den Satz an, 
"Maßnahmegesetze" seien "als solche weder unzulässig noch unterliegen 
sie einer strengeren verfassungsrechtlichen Prüfung ais andere Ge

setze"204. Was das Bundesverfassungsgericht unter "Maßnahmegesetz" 
versteht, blieb in dieser Entscheidung noch offen. Erste Umschreibungs
versuche finden sich dagegen im Urteil vom 14. November 1962205. Das 
Urteil betrifft die Verfassungsbeschwerde gegen§ 1 Abs. 1 Allgemeines 

Kriegsfolgengesetz206 vom 5. November 1957 (BGBl. 1 S. 1747), der be
stimmt, daß Ansprüche gegen das Deutsche Reich, einschließlich der 
Sondervermögen Deutsche Reichsbahn und Deutsche Reichspost, erlö
schen, soweit das AKG nichts anderes bestimme. Das Bundesverfas

sungsgericht führte aus: 

"Unverkennbar trägt ein Regelungsgesetz gemäß Art. 134 GG den 
Charakter eines auf einen konkreten Sachverhalt abgestellten Ge
setzes und insofern eines 'Maßnahmegesetzes'. Gesetze dieser Art 
sind aber durch das Grundgesetz nicht ausgeschlossen, als Über
gangsregelungen geradezu unvermeidlich. Auch Art. 19 Abs. 1 Satz 
1 GG verlangt nur, daß ein Gesetz, das Einschränkungen von 
Grundrechten enthält, 'allgemein und nicht nur für den Einzelfall' 
gilt. Ein Gesetz, das an einen konkreten Sachverhalt anknüpft, kann 
doch in anderer Hinsicht, nämlich im Hinblick auf die zahlreichen 
Gläubiger und die ganz verschiedenartigen Verbindlichkeiten des 
Reiches 'allgemein und nicht nur für den Einz.elfall' gelten . ..2fY1 

Das Urteil vom 25. Juni 1968208 ließ das Vertragsgesetz zum 
"Zusatzabkommen vom 14. Mai 1962 zu dem zwischen der Bundesrepu

blik Deutschland und dem Königreich der Niederlande am 8. April 1960 
unterzeichneten Finanzvertrag..209 unbeanstandet, durch welches die 

Verfassungsbeschwerde ausgeschlossen worden war: 

204 BVerfGE 10, 108. 

205 BVerfGE 15, 126. 

206 AKG. Ermächtigungsgrundlage war Art. 134 Abs. 4 GG. 

'1IJ7 BVerfGE 15, 146 f. 

208 BVerfGE 24, 33. 

2()1} Gesetz wm 10. Juni 1963 (BGBI. II S. 663). 
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"Der Ausschluß der Verfassungsbeschwerde durch das Vertragsge
setz zum Zusatzabkommen ist aus bestimmtem Anlaß vorgesehen 
worden; er bezieht sich auf in der Vergangenheit abgeschlossene. 
Vorgänge und erfaßt lediglich einen sachlich und persönlich eng 
begrenzten Bereich. Das Vertragsgesetz hat insoweit den Charak
ter eines 'Maßnahmegesetzes'. Solche Gesetze sind aber nach dem 
Grundgesetz nicht unzulässig (vgl. BVerfGE 15, 126 [146 f.])."210 

Das Uneil vom 7. Mai 1969211 enthält den ersten Leitsatz: "Der Begriff 
des Maßnahmegesetzes ist verfassungsrechtlich irrelevant." Es erging im 
Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von bestimmten Än
derungen des Mitbestimmungsgesetzes212

, die das Ausscheiden der 
Rheinischen Stahlwerke aus der qualifizienen Mitbestimmung verhin
dern sollten. Die Begründung des Leitsatzes fiel recht lapidar aus: 

"Das Änderungsgesetz ist deshalb als ein auf einen konkreten Sach
verhalt abstellendes Gesetz ('Maßnahmegesetz') bezeichnet wor
den. Maßnahmegesetze sind aber als solche weder unzulässig, noch 
unterliegen sie einer strengeren verfassungsrechtlichen Prüfung als 
andere Gesetze (BVerfGE 4, 7 [18 f.]; 10, 89 [108); 15, 126 [146 f.], 
24, 33 [52]). Der Begrif( des Maßnahmegesetzes ist also verfas
sungsrechtlich irrelevant. "213 

Wenige Zeilen später führt das Bundesverfassungsgericht aus, daß das 
Änderungsgesetz nicht als Einzelfallgesetz charakterisiert werden könne: 

"Liegt ein genereller Rechtssatz vor, so ist ohne Belang, ob ein Ein
zelfall den Anlaß zu der gesetzlichen Regelung gegeben hat 
(BVerfGE 13, 225 [229]; 24, 33 [52])." 

210 BVerf'GE 24, 52. 

211 BVerf'GE 25, 371. 

212 Art. 3 Abs. 2 L V.m. Art. 1 des Gesetzes zur Änderung dC$ GC5Ctzes zur Ergän

zung des GC5etzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichts

räten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl 

erzeugenden Industrie vom 27. 4. 1967 (BGBI. 1 S. 505). 

213 BVerf'GE 25, 396. 
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Die Unterscheidung von Maßnahme- und Einzelfallgesetz wurde wieder 
aufgegriffen im Beschluß vom 5. März 1974214, mit dem das Bundesver
fassungsgericht die gesetzliche Verkettung von Berufsgenossenschaf
ten215 für verfassungskonform erklärte: 

"Wenn man das Gesetz als Maßnahmegesetz bezeichnen will, weil 
es dazu diente, der Bergbau-Berufsgenossenschaft aus konkreten 
Schwierigkeiten herauszuhelfen, so ist das verfassungsrechtlich 
nicht von Belang; denn Maßnahmegesetze sind weder als solche 
unzulässig noch unterliegen sie einer strengeren verfass~echtli
chen Prüfung als andere Gesetze (BVerfGE 25,371(396))." 6 

Auf die wichtigen Zusammenhänge des Gesetzesbegriffs mit der Ei
gentumsgarantie geht das Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 
8. Juli 1976 ein217. In diesem Urteil weist das Gericht die Verfassungsbe
schwerde gegen § 29 des Gesetzes über die Errichtung einer Stiftung 
"Hilfswerk für behinderte Kinder" vom 17. Dezember 1971 (BGBl. 1 
S. 2018) zurück; welcher den Bundesminister der Justiz ermächtigt, den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zu bestimmen. Zur Eigen
tumsgarantie führt das Bundesverfassungsgericht aus: 

"Es trifft nicht zu, daß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG nur allgemein gel
tende Gesetze zulasse. Daß es sich um ein 'Maßnahmegesetz' han
deit, ist schon deshaib ohne Beiang, weil das Grundgesetz diese 
nicht verbietet (BVerfGE 25, 371 {398]). Einzelfallgesetze sind nur 
bei Einschränkungen von Grundrechten unzulässig (Art. 19 Abs. 1 
GG). Hier ist das Grundrecht des Beschwerdeführers aus Art. 14 
Abs. 1Satz1 nicht eingeschränkt (vgl. BVerfGE 24, 367 (396])."218 

214 BVerfGE 36, 383. 

215 Art. 3 § 1 Abs. 1 Nr. 1 Unfallversicherunpneurcgclungsgcsetz • UVNG • vom 

30.4.1963 (BGB!. 1 S. 241) i.d.P. des Art. 2 § 4 des Gesetzes zur Verwirklichung 

der mehrjährigen Finanzplanung des Bundes, II Teil - Finanzänderungsgesetz 

1967 ·vom 21.12 1967 (BGB!. 1 S. 12S9). 

216 BVerfGE 36, 400. 

217 BVerfGE 42, 263 '" JZ 1977, 78 m. Anm. de Lazur. 

218 BVerfGE 42, 305. 
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Die Übergangsregelung bei der Herabsetzung des Emeritierungsalters 
erklärte das Bundesverfassungsgericht durch Beschluß vom 10. April 
- -- _•)1Q --- - ---· - - - - - - - • - -
l~ns·rv 1ti.r vertassungsmäU:ig, ohne aut den MalinabmecllaraJd:er des 
Gesetzes220 einzugehen. Lediglich die "Abweichende Meinung" der 
Richter Steinberger und Böckenförde zum Beschluß enthält einige ein
schlägige Äußerungen: 

"Dem steht nicht entgegen, daß der Gesetz.geber heutzutage viel
fach die Form des Gesetzes auch verwendet, um spezifisch zweck
gerichtete, von konkreten Umständen abhängige und darauf bezo
gene Regelungen zu erlassen, die vorübergehende Lenkungsziele 
verfolgen (sog. Maßnahmegesetze). Solche gesetzlichen Regelun
gen sind zulässig (BVerfGE 25, 371 [398]; 42, 263 [305]), sie stellen 
nicht zuletzt ein Mittel sozialstaatlicher Regulierung und sozial
staatlichen Ausgleichs dar. Sie sind indes von vornherein nicht auf 
Dauerhaftigkeit und die Ausformung eines Rechtsstatus angelegt 
und haben keine entsprechende Verbürgungswirkungen. Zahlrei
che, primär Lenkungszwecke verfolirende Regelungen etwa des 
Steuerrechts sind hierher zu rechnen.-;:221 

bb) In allen Entscheidungen versteht das Bundesverfassungsgericht das 
Maßnahmegesetz als nftCkgericbtetes Gesetz aus konkretem Anlaß. In 
keiner Entscheidung ging es darum, ob der Gesetzgeber Verwaltungs
entscheidungen selbst treffen darf oder gar muß. Diese Frage sieht das 
Bundesverfassungsgericht, wie der Verweis auf BVerfGE 24, 367 zeigt, 
offenbar als Problem des Einzelfallgesetzes. Der Verweis betrifft näm
lich das Deicbordnungs-Urteil vom 18. Dezember 1968. 

Im Deichordnungs-Urteil erklärte das Bundesverfassungsgericht die ge
setzliche Rechtsumwandlung von privaten Grundstücken in öffentliches 
Eigentum222 zwar für verfassungsmäßig, betonte aber, daß der Gesetz
geber nicht die freie Wahl zwischen Administrativ- und Legaltenteig-

219 BVerfGB 67, 1. 

220 f 224 Abs. 3 Beamtenge5ett für das Land Nordrhein-Westfalen (LBG) i.d.F. der 

Bek. vom 1.5.1981 (GV. NW. S. 234). 

221 BVerfGB 67, 22 f. 

222 f 2 des Gesetzes zur Ordnung deich:rechtlicher Verhältnisse der Freien und Han

sestadt Hambutg\IDDl 29. 4.1964 (GVBL I S. 79) - Dcidiordnunpgesett (DOG). 
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nung habe223. Zur Begründung stellte das Bundesverfassungsgericht auf 
den Bedeutungswandel der Eigentumsgarantie ab, der sinnfällig in der 
Ausdehnung des Rechtsschutzes durch die Verfassung (Art. i9 Abs. 4 
GG) zum Ausdruck komme. 

"Durch die Zulassung der Legalenteignung wird dieser dem Grund
recht wesen.<imäßig zugehörige Rechtsschutz entscheidend gemin
dert. Wählt der Gesetzgeber an Stelle der Enteignung durch Ver
waltungsakt die Enteignung durch Gesetz, so schließt er damit den 
nach Art. 19 Abs. 4 GG garantierten Rechtsweg zu den zuständigen 
Gerichten aus, weil die Gesetzgebung nicht zur 'öffentlichen Ge
walt' im Sinne dieser Verfassungsvorschrift gehört (BVerfGE 24, 
33 [491). Die richterliche Prüfung, ob die Enteignung gegenüber 
dem einzelnen Grundrechtsträger zulässig ist, ist damit nicht mög
lich. Wird aber berücksichtigt, daß die Legalenteignung wesensmä
ßig 'Verwaltung' durch Gesetz ist und daß es gerade die Aufgabe 
des Art. 19 Abs. 4 GG ist, Exekutivakte einer effektiven gerichtli
chen Kontrolle zu unterwerfen; so wird damit die Abwehrmöglich
keit des Grundrechtsträgers in einem wesentlichen Punkt verkürzt. 
Auch werden häufig vollendete Tatsachen geschaffen, die nur 
schwer beseitigt werden können. 

Die Sicherung des Grundrechts beruht nach dem Grundgesetz auf 
der Vorstellung, daß Enteignungsgesetzgebung und Enteignungsakt 
im typischen Fall in verschiedenen Händen ruhen. Es handelt sich 
hierbei nicht nur um eine formale Kompetenzverteilung, sondern 
um eine Abgrenzung, die dem rechtsstaatlichen System des Grund
rechtsschutzes im Bereich der Eigentumsordnung zugrunde liegt. 
Dieses System wird aber in Frage gestellt, wenn dem Eigentümer 
durch einen Hoheitsakt, der zwar als Gesetz ergeht, in seinem 
sachlichen Gehalt aber einen Vollzugsakt darstellt, der Rechts
schutz entzogen wird . ..224 

Berücksichtige man diese Zusammenhänge, so könne nicht angenom

men werden, daß der Verfassunggeber diese den Rechtsstaat sichernde 
Ordnung zugunsten des einfachen Gesetzgebers im Bereich der Eigen
tumsordnüüg ohne jede Grenze habe einschränken wollen. Dem lasse 

223 BVerfGE 24, 399. 

224 BVerfGE 24, 401 f. 
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sich auch nicht entgegenhalten, daß dem von der Legalenteignung Be
troffenen die Verfassungsbeschwerde zur Verfügung stehe: 

"Es kann auch grundsätzlich nicht Aufgabe des Bundesverfassungs
gerichts sein, wie ein Gericht der ersten Tatsacheninstanz eines 
Verwaltungsprozesses tätig zu werden. •225 

Diese (lberlegangen führen das Bundesverfassungsgericht zu der Folge
rung, daß die förmliche Enteignung durch Gesetz nach dem System des 
Grundgesetzes nur in eng begrenzten Fällen als zulässig angesehen wer
den könne. Einen solchen Ausnahmefall erkannte das Bundesverfas
sungsgericht beim Deichordnungsgesetz an. 

"Die Flutkatastrophe des Jahres 1962 hatte eine außergewöhnliche 
Situation geschaffen. Der hamburgische Gesetzgeber stand vor der 
unabweislichen Aufgabe, ein umfassendes Deichsystem sofort auf
zubauen. Wenn er bei dieser Sachlage zu der Auffassung kam, daß 
der Ausbau der Deiche in dem gebotenen Umfang eine staatliche 
Aufgabe sein müsse und hierzu auch ein einheitliches Recht benö
tigt werde, so ist das verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. 
Diese Entscheidung nötigte aber den Gesetzgeber, das alte Deich
system in diese Aufgabe einzubeziehen. Der Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg hat überzeugend dargelegt. daß Einzelent
eignungen in einer angemessenen Zeit nicht hätten durchgeführt 
werden können und daß diese die Durchführung der zwingend ge
botenen Maßnahmen in erheblichem Umfang verzögert haben 
würden. Hinzu kommt, daß der Kreis der betroffenen Grundstücke 
durch die Deichanlagen selbst festgelegt ist und daß das Gesetz 
durch Ausnahmeregelungen und ergänzende Verfahren den Belan
gen der einzelnen Betroffenen soweit als möglich Rechnung trägt. 
Unter Würdigung aller Umstände kann also dem Gese~ber der 
Vorwurf eines Formenmißbrauchs niclit gemacht werden." 

Den Zweiten Teil des Hamburgischen Enteignungsgesetzes vom 14. Juni 
1963 (GVBI. 1 S. 77) erklärte das Bundesverfassungsgericht dagegen mit 
Beschluß vom 10. Mai 19n227 für nichtig. Der Zweite Teil des Hambur-

225 BVerfGE 24, 402. 

226 BVerfGE 24, 403. 

227 BVerfGE 45, 291. 
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gischen Enteignungsgesetzes enthielt Vorschriften über die Inanspruch
nahme von Grundstücken für unterirdische Verkehrsanlagen und be
gründete zu diesem Zweck öffentliche Lasten. Das Bundesverfassungs
gericht sah darin eine mit Art. 14 Abs. 3 GG unvereinbare Mischform 
von Legal- und Administrativenteignung. Sie vermische Aufgaben der 
Gesetzgebung und Verwaltung, verkürze den gerichtlichen Rechtsschutz 
und lasse für die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips keinen 
Raum228: 

~oas Wesen der Geset7.gebung ist in der verfassungsmäßigen Ord
nung des Grundgesetzes von der Aufgabe her zu verstehen, die das 
Grundgesetz ihr zugewiesen hat. Parlamentarische Geset7.gebung 
soll im Rahmen der demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung 
die grundsätzlichen Entscheidungen des Lebens des Gemeinwesens 
regeln (BVerfGE 33, 125 (158 f.]). Hierbei kann der Geset7.geber 
- vor allem, wenn eine Reform des geltenden Rechts sich als not
wendig erweist - vor der Entscheidung stehen, bisher a11gemein 
eingeräumte rechtliche Befugnisse für die Zukunft zu beseitigen 
oder zu beschränken. Werden dadurch nach altem Recht rechtmä
ßig erworbene subjektive Rechtspositionen betroffen, die dem 
Schutz der Eigentumsgarantie unterliegen, kann hierin eine Ent
eignung im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG liegen (vgl. BVerfGE 31, 
275 r289 ff.n. In diesem Bereich der &02enannten AufooferunJZS
entefsnung hat die Enteignung durch Ge~etz in erster tkie bn 
Platz. 

Eine grundlegend andere Situation besteht dann, wenn die Enteig
nung erfolgt, um privates Eigentum in die öffentliche Hand zu 
überführen oder Rechte an fremdem Grundbesitz zu begründen. 
Die Bestellung der öffentlichen Last ist ein hoheitliches Ersatzge
schäft für die freiwillige Bestellung einer Dienstbarkeit; sie ist in
soweit ein 'Vorgang der Güterbeschaffung' für ein bestimmtes 
Vorhaben der öffentlichen Hand. Dies ist eine typische Aufgabe 
der Verwaltung. Wird in solchen Fällen der klassischen Enteignung 
das Instrument der Legalenteignung eingesetzt, so übernimmt der 
Gesetzgeber von der Aufgabe her eine Angelegenheit der Exeku
tive, ohne über diese verantwortlich zu entscheiden, während die 

228 BVerfGE 45, 197 f. Aufgegriffen im Beschluß vom lS. 7.1981, BVerfGE 58, 300 

(331). 
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Verwaltung insoweit ohne Verantwortung handelt und die Ent
scheidung vor dem Gericht nicht zu vertreten hat. •229 

Die hier gewählte Form der Enteignung sei unvereinbar mit der Syste
matik des Art. 14 GG: 

"Es handelt sich hierbei nicht um eine formale Kompetenzvertei
lung, sondern um eine Abgrenzung, die dem rechtsstaatlichen 
System des Grundrechtsschutzes im Bereich der Eigentumsord
nung zugrunde liegt. Dieses System wird in Frage gestellt, wenn 
Elemente der Legalenteignung ohne zwingenden Grund auf Tatbe
stände der klassischen Enteignung angewendet werden (BVerfGE 
24, '367 {402])."230 

Weiter beruft sich das Bundesverfassungsgericht darauf, daß die Vermi
schung von Elementen der Legal- mit solchen der Administrativenteig· 
nung unvereinbar sei mit dem von der Verfassung garantierten An· 
spruch auf einen umfassenden und effektiven Rechtsschutz231. 

Schließlich geht das Bundesverfassungsgericht auf die systematischen 
Zusammenhänge des Planfeststellungs- und Enteignungsverfahrens ein. 
Hier findet sich die bemerkenswerte Passage: 

"Diese - auch in anderen Gesetzen enthaltene Regelung - beruht 
auf der Erfah.nmg, daß gerade bei Stre"lcenenteignu.ngen die Ord
nung der Ein7.elrechtsverhältnisse wegen ihrer Komplexität sinn
vollerweise nur in einem behördlichen Verfahren geregelt werden 
kann und sich die Durchführung der Enteignung regelmäßig nicht 
in dem Ausspruch erschöp~ daß Eigentum entzogen oder ein 
Recht begründet werden soll. 2 

Werde der Enteignungsakt an den Planfeststellungsbeschluß geknüpft, 
so würde das Planfeststellungsrecht zugleich zum Enteignungsrecht und 

229 BVcdGE 45, 331 f. 

230 BVcdGE45, 332f. 

231 BVedGE45, 333. 

232 BVedGE 45, 336. 
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müßte den speziellen verfassungsrechtlichen Anforderungen, insbeson
dere der Junktimklausel des Art. 14 Abs. 3 GG entsprechen233

• 

Im Deichordnungs-Urteil rechtfertigte somit das Bundesverfassungsge
richt die exzeptionelle Zulässigkeit einer Legalenteignung in einer 
außergewöhnlichen Situation, nicht aber die Übernahme von sonstigen 
Verwaltungsmaßnahmen durch den Gesetzgeber. Der Vorwurf des 
Formenmißbrauchs wurde ausdrücklich erwähnt. Im Hamburger U
Bahn-Beschluß strich das Bundesverfassungsgericht die Funktionentren
nung von Gesetzgebung und - gerichtlich kontrollierter - Verwaltung 
gerade bei staatlichen Planungen heraus. Wenn folglich das Bundesver
fassungsgericht Maßnahmegesetze mit Rechtssatzqualität akzeptiert, so 
heißt das nicht, daß es gesetzgeberische Einzelmaßnahmen hinnehmen 
würde. 

d) Sonstige Rechtsprechung und neueres Schrifttum 

aa) Mit Rücksicht auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge
richts wurde die Diskussion der 50er Jahre über das Maßnahmegesetz 
gelegentlich für beendet erldärt234• Nach Menger verlief etwa Mitte der 
60er Jahre die Diskussion im Sande235• Menger betont aber, die Kontro
verse könne gleirhwonl jllk nif'ht an'1.getragen gelten. Dem ist bei
zupflichten. "Im Sande" verlief nur die Diskussion um die Zulässigkeit 
nicht näher präzisierter Maßnahmegesetze. Die Diskussion, ob der Ge
setzgeber Verwaltungsentscheidungen an sich ziehen darf und muß, be
gann erst noch, wurde aber kaum unter dem Stichwort Maßnahmegesetz 
geführt. Überwiegend verstand man nämlich das Maßnahmegesetz als 
"normales" Gesetz aus konkretem Anlaß, als Handlungsermächtigung an 
die Exekutive236, nicht als Handlungsausschluß der Exekutive. 

233 BVerl'GE 45, 337. 

234 Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 1. Aufl. 1m, 

s. 650. 

235 BK, Art. 19 Abs. 1 Rdnr. 52. 

236 Jesch, Gesetz und Verwaltung, 2. Aufl. 1968, S. 172; vgl. auch Herwg, in: Maunz/ 

Dürig, Art. 19 Abs. 1 Rdnr. 5, der nur auf die Zweckhaftigk:eit von Maßnahmegc-
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bb) Der Bundesgerichtshof versteht das Maßnahmegesetz als Gesetz mit 
eingeschränktem Adressatenkreis237

• Ähnlich argumentieren das Bun· 
„ • 11 • 11 .?.1R: • ' - ... - „ „').1,Q - -._ 11 • aessoztaigencnr--- una aer tsunaesnnanznor-. uas tsunaesverwai-
tungsgericht billigt dem Gesetzgeber die Befugnis zu, "für die Bewälti
gung bestimmter Probleme konkrete Regelungen (z. B. Maßnahmege
setze) zu treff en"240

. 

cc) Das neuere Schrifttum folgt zwar weitgehend der Terminologie des 
Bundesverfassungsgerichts und hält wie dieses Maßnahmegesetze für 
zulässig241. Gegen Administrativmaßnahmen in Gesetzesform bestehen 

setzen abstellt. Differenzierungen bei Meessm, Maßnahmegesetze, Individualge

setze und Vollziehungsgesetze, DÖV 1970, 314 ff.; Krawietz, Zur Kritik am Be
griff des Maßnahmegesetzes, DÖV 1969, 127 ff. 

237 Vgl. BGH vom 30.1.1975, LM Nr. 24 zu Art. 14 GrundG (S 1) = BRS 34, Nr. 2 = 
ZMR 1978, 137; vom 19.9.1984, 1985, 1462 (1463) = EBE/BGH 1984, 405 = LM 

Nr. 6 zu § 2 ErbbauVO = BB 1985, 228 „ DB 1985, 380 = MDR 1985, 664 = 
WuM 1985, 56 = WM lV 1984, 1513 = ZMR 1985, 294; vom 7.7.1988, LM Nr. 70 

zu§ 839 (Cb) BGB = BayVBl. 1988, 781 = BB 1988, 1701 = MDR 1989, 46 = 
NJW 1989, 101 • UPR 1989, 73 = VersR 1988, 1046 • WM IV 1988, 1579; vom 

26.1.1989, BGHZ 106, 323 (331 f.) = EBB/BGH 1989, 58 „ LM Nr. 71 zu § 839 

(ca/Cb) BGB) = BauR 1989, 166 = BB 1989, 575, 874 m. Anm. Reuter = 

BayVBL 1989, 346 = DÖV 1989, 548 = DVBI. 1989, 505 m. Anm. Papier = 
DWW 1989, 106 m. Anm.~ = EWiR 1989, 1091 m. Anm. SalzwNel = 

Jus 1989, 579 = JZ 1989, 1122 m. Anm. Ossenbühl „ MDR 1989, 429 = NJW 
1989, 976 "' NuR 1990, 42 m. Anm. Gerauer = RdE 1989, 126 = UPR 1989, 179 

= VBIBW 1989, 230 = VersR 1989, 504 „ ZfBR 1989, 119. 

238 BSG vom 15.11.1983, BSGB 56, 45 = SozR 2100 § 70 Nr. 1. 

239 BFH vom 27.3.1981, BFHB 133.106 = BStBI. II 1981, 595 = BB 1981, 1019 = DB 

1981, 1753 = DStR 1981, 450 = DStT/E 1981, 192. 

240 BVe:rwGE 72, 15 (23). 

241 Vgl. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 

18.. Auß. 1991, Rdnr. 211, 506; !Jegmhtm, Staatsrecht 1, 7. Auß. 1991, Rdnr. 230; 

ferner Rnur, Die wichtigsten Auswirkungen des Wohnungsbauerleichtc:rungsge

setzes auf kommunale Entscheidungen im Baurecht, HSGZ 1990, 315 ff.; Jupe, 
Das Wohnungsbau-Brleichterunpgesetz - Die baurechtlichen Änderungen, 

Grundeigentum 1990, 904 ff. Zur Lagi:: in Östc:~ich, wo der Verfassungsge-
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aber durchaus Bedenken, und wo solche Adm.inistrativmaßnahmen in 

Gesetzesform als Maßnahmegesetze bezeichnet werden, flackert auch 
die Diskussion um eine etwaige verfassungsrechtliche Sonderbehandlung 

der Maßnahmegesetze wieder aue242• Auffällig sind hier insbesondere 
die Warnungen vor einem Parlamentsabsolutismus. 

Kioepjer betont: 

"Typisch ist vor allem der Verlust an Distanz des Gesetzgebers ge
genüber der von ihm geregelten Situation durch Anlaß- oder Maß
nahmegesetze . ..243 

In der Fußnote zu diesem Satz äußert Kloepfer, trotz der vom Bundes
verfassungsgericht vertretenen These der verfassungsrechtlichen Irrele
vanz des Begriffs des Maßnahmegesetzes finde bei dieser Gesetzeskate
gorie das Übermaßverbot wegen der präzisen Abgrenzbarkeit des Ziels 

von Maßnahmegesetzen besonders griffige Prüfungsansätze. 

Bei Stem'244 finden sich folgende Ausführungen: 

"Namentlich wurde das Gesetz auch zur Regelung konkreter Situa· 
tionen herangezogen., also als reine Maßnahme erlassen. Solche so
genannten Maßnahmegesetze sind zwar auf Bedenken in der Ute
ratur gestoßen, aber vom Bundesverfassungsgericht grundsätzlich 
als zuiässig angesehen worden.„ Ein derart weiter Gesetzesbegriff 

richtshof sogar Individualgesetze für rechts5taatlich unbedenklich hält vgl. 

NO\ltlk, Gesetzgebung im Rechtsstaat, VVDStRL 40 (1982), 40 ff. (50); Hodik, 
Die oesterreichische Urheberrechtsgesetznow:lle 1988 - Ein Schritt zur EG ? , 

GRUR lnt. 1989, 380 ff. Zur Lage in der Sc~iz, Schluep, Über den Rechtsge

halt von Maßnahmegesetzen, in: Festschr. f. Furgler, 1984, S. 114 ff. 

242 Vgl. &ndknfit.sch, Zur Verfassungsmäßigkeit der Landkreisreform in Baden

Württemberg, DÖV 1m, 191 ff. (194 f.), wo Ma&nahmegesetze als zweckratio

nale, auf eine konkrete Situation reagierende und häufig sich selbr;t vollnehendc 

RechtAätze bezeichnet und für diese erweiterte gerichtliche Kontrollbefugnisse 

gefotdert werden. Danach waren &taatliche OrganiAtionsakte nicht als Maß

nahmegesetze zu qualifizieren. Die5 wird mißachtet von VG München vom 
5.12.19?J, BayVBl. 1980, 314. 

243 VVDStRL40 (1982), 68. 

244 Das Staaurecht der Bundcr;republik. Deutschland, Bd. ll, 1980, S. 571. 
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könnte die Gefahr eines Parlamentsabsolutismus heraufbeschwö
ren. Diesem wird indessen nicht durch Begrifflichkeit vorgebeugt, 
sondern nur durrli die ;.,, Grundgesetz angelegten fo!'111ellen nnd 
materiellen Verfassungsschranken. Als solche erweisen sich vor
zugsweise: das Gese~ebungsverfahren, die Grundrechte, nament
lich Art. 3 und 19 Abs. 1 Satz 1 GG und die sonstigen objektiven 
Verfassungsgrundsätze, besonders die Staatsstrukturprinzipien.• 

Ossenbühf-45 faßt diese Erwägungen zusammen: 

"Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts steht offen
kundig unter dem Eindruck der veränderten Bedingungen der 
Staatsaufgabenerfüllung. Die Breite und Vielfalt der Bedürfnisse 
des Staates lassen es unter Umständen als geboten erscheinen, das 
Gesetz auch als Instrument zur Ordnung bedeutsamer Einzelfälle 
einzusetzen. Indessen wird ungeachtet solcher Notwendigkeiten mit 
Recht die Fahne der Allgemeinheit der Gesetze hochgehalten. Die 
Allgemeinheit des Gesetzes ist Ausdruck notwendiger Distanz des 
Staates gegenüber seinen Bürgern. Diese Distanz verbürgt die Ge
währleistung der Gleichbehandlung aller Bürger und bildet damit 
eine Stütze des Rechtsstaates. Individualgesetze signalisieren stets 
die Gefahr eines Verstoßes gegen den Gleichheitssatz. Dies wird 
vom Grundgesetz in dem speziellen Gleichheitsgebot des Art. 19 
Abs. 1 S. 1 unmißverständlich zum Ausdruck gebracht. Bei Indivi
dualgesetzen ist demzufolge eine erhöhte Aufmerksamkeit auf 
Einhaltung der Gleichheit und Vermeidung von Willkür geboten." 

dd) Auf der Göttinger Staatsrechtslebrertagung brach der Streit um die 
Maßnahmegesetze - namentlich um deren bundesstaatlichen Aspek
te - erneut auf. 

Der Berichterstatter Maure1'46 betonte die Unterscheidung von Gesetz
gebung und Gesetzesvollzug, die eine rechtsstaatliche Dimension habe. 

Das Gesetz schaffe Distanz, der Gesetzesvollzug hebe die Distanz wie
der auf. Schon in dieser Punktionentrennung liege ein Stück Gewalten
teilung. Durch das Zwei-Takt-Verfahren von generellem Gesetz und in-

245 In: lsensecjKin:hhof, HdbStR III, § 61 Rdnr. 12. 

246 Der Verwaltungsvorbehalt, VVDStRL 43 (1985), 135 ff. 
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dividuellem Vollzug erhalte die verfass~echtlich verbürgte Rechts
schutzgarantie ihre Basis. Denn nur wenn konkrete Maßstäbe vorhanden 
seien, könne der konkrete Akt überprüft und ggf. als rechtswidrig ver
worfen werden: 

~Die Vollzugskompetenz der Verwaltung hat Rückwirkung auf die 
Gcset7gebung. Sie fordert vollzu.gsfähige und '11:r1ft"llit generell-ab
strakte Gesetze. Die Forderung richtet sich nicht schlechthin gegen 
Maßnahmegesetze, da diese überwiegend zwar auf konkrete Situa
tionen zweckbedingt reagieren, aber doch genereller Natur sind 
und deshalb vollzogen werden können und vollzogen werden müs
sen. Sie wendet sich aber gegen EinzeHallgesetze, die einen kon
kreten Fall abschließend regeln und damit keiner Vollzugsent
scheidung, sondern allenfalls noch einer Vollstreckung.shandlung 
bedürfen. Das wird durch Art. 19 I GG für den Grundrechtsbereich 
bestätigt. Im übrigen können EinzeHallgesetze nicht durchweg aus
geschlossen werden, zumal es immer wieder einmalige und unwie
derholbare Sachverhalte geben wird, die gesetzlich zu regeln sind. 
Aber sie müssen doch - das ergibt sich aus der Vollzugskompetenz 
der Verwaltung - die Ausnahme bleiben und sich sachlich beson
ders legitimieren lassen."247 

Die gesetzgeberische Genehmigung von Kernkraftwerken erklärte Mau
Tei' aübdruclrlich für verfass;mgswidiig, da sie in die Vollzugskompetenz 
der Ve:waltung eingreifen und die in der Unterscheidung von generel
lem Gesetz und individuellem Vollzug liegenden recht&Staatlichen Ge
währleistungen, insbesondere den Rechtsschutz, beeinträchtigen 
würde248. 

In der Diskussion des Vortrags von Maurer hielt Ossenbühl diese Argu
mentation für problematisch, bestritt eine originäre Vollzugskompetenz 
der Verwaltung, erkannte aber den Gesichtspunkt des individuellen 
Rechtsschutzes an249• Denninger stimmte Maurer für den Grundrechts
bereich zu, sah es aber außerhalb dieses Bereichs für schwierig an, eine 
klare Begriffsbildung durchzuführen: 

24 7 WDStRL 43 (1985), 158 f. 

248 VVDStRL 43 (1985), 159. 

249 VVDStRL 43 (1985), 206 f. 



"Hier muß man doch an das Diktum des Bundesverfassungsgerichts 
in der Lex-Rheinstahl-Entscheidung erinnern, daß Maßnahmege
setze verfässungsrechtlirh irrelevant sind. Etwjl" ähn1irhes würde 
man wahrscheinlich auch von Einzelfallgesetzen sagen müssen, so
weit eben nicht der Grundrechtsbereich betroffen ist. Das gilt für 
Organisationsakte und wohl auch z.T. mindestens für Standortent
scheidungen. Ich versuche einmal das Beispiel eines negativen 
Kalkar-Urteils, einer negativen Kalkar-Entscheidung in den Raum 
zu stellen, d.h. wie wäre es, wenn ein Standortgesetz Kalkar ge
macht worden wäre und dagegen geklagt worden wäre. Ich bin ei
gentlich ziemlich sicher, daß das Bundesverfassungsgericht eine 
solche Klage ~ewiesen hätte, aber da würde ich mich gerne be
lehren lassen." 

Bachof modifizierte diese Ansichten: 

~In Übereinstimmung mit Herrn Denninger und wohl in gewisser 
Abweichung von Herrn Ossenbühl teile ich im Grundsatz die Auf
fassung von Herrn Maurer, daß unser rechtsstaatliches Rechts
schutzsystem vollzugsfähige und deshalb generell-abstrakte Gesetze 
fordert. Aber ich möchte diese These nicht ohne Einschränkung 
stehen lassen. Ich meine, es kann politische Situationen geben, in 
denen der Gesetzgeber sich genötigt sehen mag. solche Entschei
dungen an sich zu ziehen, und ich sehe kein verfassungsrechtliches 
Hindernis. Herr Maurer hat selbst die Atomkraftwerksgenehmi
gungen erwähnt. Ich bin nun keineswegs der Meinung, daß der Ge
setzgeber diese Genehmigungen an sich ziehen sollte. Aber ich 
kann mir Situationen vorstellen, wo er dies - oder etwa die Ent
scheidungen über die Herstellung oder Stationierung von be
stimmten Waffensystemen - an sich ziehen könnte, dürfte, ja sogar 
müßte, um derartige Entscheidungen mit der Autorität des Parla
ments zu versehen. Ob das dann in Form des Gesetzes oder nur 
unter Parlamentsvorbehalt geschähe, das wäre letzten Endes eine 
sekundäre Frage; jedenfalls würde ich hier einen Verwaltungsvor
behalt nicht anerkennen~.251 

250 VVDStRL 43 (1985), 203 f. 

251 VVDStRL 43 (1985), 217. 
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Bachoffuhr fort, das Verdikt des Art. 19 Abs. 1 GG gelte nur im grund

rechtsrelevanten Bereich, und erinnerte an die zahlreichen Einzelfallge
setze im Zuge der Kommunalreform: 

"So richtig die These von Herrn Maurer im Prinzip ist und so gewiß 
sich selbst vollziehende Gesetze Ausnahmen bleiben müssen, weil 
sonst der Grundsatz der Vollzugsfreiheit ausgehöhlt würde, so 
meine ich, die These bedürfe einer gewissen Einschränkung: Aus
nahmen aus politisch wichtigen Gründen scheinen mir geboten und 
zulässig zu sein. "252 

Der Diskussionsbeitrag von Bachof stieß aus bundesstaatlichen Erwä
gungen auf Widerspruch. Rauschning wies darauf hin, daß der Bundes
tag aus Kompeten7gfünden nicht Genehmigungsbehörde für Kraftwerke 
sei und sich auch nicht durch Gesetz zur Genehmigungsbehörde machen 

könne253• Ferner wurde Bachof vorgehalten, er bringe das bundesstaatli
che Gefüge durcheinande~. Breuer machte geltend, jedenfalls ein 
schlichter Parlamentsbeschluß könne eine Verwaltungsentscheidung 
nicht ersetzen255, was Bachof zu einer Korrektur veranlaßte: Nur ein 

Bundesgesetz, nicht aber ein einfacher Parlamentsbeschluß könne die 
Zuständigkeit zur Genehmigung auf das Parlament verlagem256

. Im 
weiteren Verlauf der Diskussion überwogen die bundesstaatlichen Be-

252 VVDStRL 43 (1985), 218. 

253 VVDStRL 43 (1985), 218 f. 

2S4 Rondlmfitsch, VVDStRL 43 (1985), 219: "Auf welche Kompetenz soll sich der 

Bundesgesetzgeber berufen? Stützt er sich auf die Gesetzgebungskompetenz 

nach Art. 74 Nr. 11 a GG, bitte dann muß er das Atomgesetz ändern. Aufgrund 

einer Verwaltungskompetenz könnte eigentlich nur der Landesgesetzgeber die 

Verwaltungsentscheidung an sich ziehen.. Dann allerdings frage ich mich: Was 

soll die Auftragsverwaltung bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie? Kön

nen die lngerenzrechtc der Bundesexckutive durch den LandesgCioCtzgeber über

spielt werden?" 

255 VVDStRL 43 (1985), 220. Verantwortlich war offenbar der Beitrag von Steinberg 

(ebd., S. 220), der die Diskussion auf dieses Nebengleis geführt hatte. 

256 VVDStRL 43 (1985), 221. 
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denken derart257
, daß man wohl von einer herrschenden Meinung der 

Staatsrechtslehrer sprechen kann, die generell Einzelfallentscheidungen 
durch den Gesetzgeber für verfassungswidrig hält. Auch die jüngste ein

schlägige Monographie zur Thematik, die Habilitationsschrift von Jans
sen258, gelangt zu Ergebnissen, die sich mit den hier vorgetragenen Er
getruissen weitgehend decken. Ja.issen arbeitet sorgfältig und unter Be
zugnahme auf moderne philosophische Strömungen den rechtstheoreti
schen Unterschied zwischen Gesetz und Maßnahme heraus259 und hebt 
insbesondere auf die durch Vollziehungsgesetze verletzte Garantie des 
effektiven Rechtsschutzes ab260• 

e) Zwischenergebnis 

Was den Begriff des Maßnahmegesetzes angeht, läßt sich somit festhal
ten: 

257 Frowem: •& kann doch wohl nicht richtig sein, daß Sie die Art. 83 und 8S des 

Grundgesetzes, die im Grunde quer zu unserer heutigen Fragestellung stehen, 

iibe?spielen können durch einen Ges.cttellbeschluß, mit dci:n sich der Bundestag 

bei einer Sache, die die Länder als eigene Angelegenheit ve:rwalten oder auch als 

Auftragsveiwaltung, die Genehmigungszuständigkeit zuspricht. Dieses ist eindeu

tig bundesstaatlich unzulässig.• (VVDStRL 43 [1985], 222). lWker. "Was hier 

vorgetragen wurde, läuft darauf hinaus, daß der Bund mit Hilfe YOll Binzelfallge

setzen Vollzugskompetenzen der Länder an sich ziehen kann, wenn es, wie Herr 

Bachof meint, um be$onders wichtige Fragen geht. Mir scheint, ein derartiges 

Abstellen auf kompctenzbegriindende Wesentlichkciten paßt in unsere bundes

staatliche Kompetenzordnung nicht hinein.• (Fbd., S. 223). Zacher (ebd., S. 22.S) 
erwähnte die Einzelfallverantwortung der Verwaltung, die der Gesetzgeber nicht 

an sieb ziehen dürfe. Nach Schnapp (ebd., S. 229) steckt in Art. 19 Abs. 1 GG 

auch außerhalb der grundrechtsrclevanten Berekhe dn "unremünftiger Ge

danke, weil er nämlich tendenziell hindeutet auf die generelle Transferfunktion 

des Gesetzes.." VgL ferner Maurer (ebd., S. 231), GoerffCh 
Loschdder (ebd., S. 253); aA.Meessen (ebd., S. 243). 

258 Über die Grenzen 4cs legislativen Zugriffsrechts, 1990. 

259 Ebd., s. 237 ff. 

2&I Ebd., s. 186 ff. 
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Entens: 
Es gibt keinen einheitlichen, allgemein anerkannten Begriff des 
Maßnahmegesetzes. im Schrifttum versteht man unter Maßnahme
gesetzen alle Gesetze, die aus einem konkreten Anlaß (in einer be
stimmten Situation) ergehen und der Verwirklichung eines be
stimmten Zwecks dienen. Zumeist enthalten Maßnahmegesetze 
wie die "normalen" (Rechts-) Gesetze Handlungsermächtigungen 
an die Exekutive, müssen also noch vollzogen werden. Der Maß
nahmecharakter eines derartigen Gesetzes folgt aus dem konkreten 
Gesetzeszweck (Maßnahmegesetz im weiteren Sinn). Als Maß
nahmegesetze werden aber auch Gesetze angesehen, die sich unter 
Ausschluß der Exekutive selbst vollziehen (Vollzugsgesetze). Der 
wichtigste Anwendungsfall des Vollzugsgesetzes ist die Verwal
tungsmaßnahme in Gesetzesform, (Maßnahmegesetz im engeren 
Sinn). Während Maßnahmegesetze im engeren Sinne schon immer 
auf verfassungsrechtliche Bedenken stießen, hält das Schrifttum 
generelle Maßnahmegesetze aus konkretem Anlaß für zulässig. 

Zweitens: 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist 
der Begriff des Maßnahmegesetzes verfassungsrechtlich irrelevant. 
Das Bundesverfassungsgericht iäßt allerdings offen, was es unter 
dem Begriff des Maßnahmegesetzes versteht. Eine Durchsicht aller 
Entscheidungen, die den Ausdruck "Maßnahmegesetz" verwenden, 
zeigt indessen, daß das Bundesverfassungsgericht Maßnahmege
setze im weiteren Sinne meint. Zieht der Gesetzgeber Verwal
tungsentscheidungen an sich, so stößt das in der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts durchaus auf verfassungsrechtliche 
Bedenken. Den Terminus "Maßnahmegesetz" gebraucht das Bun
desverfassungsgericht hier aber nicht. Vielmehr wird, wohl weil sol
che Maßnahmegesetze zugleich Einzelfallgesetze sind, diese Pro
blematik unter dem Aspekt des Einzelfallgesetzes abgehandelt. 
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Drittens: 

Es läßt sich mithin keineswegs sagen, daß auch der Begriff des 
Maßnahmegesetzes im engeren Sinne verfassungsrechtlich irreie
vant sei. 

Nach dieser begrifflichen Klärung kann zu den beiden Ausgangsfragen 
zurückgekehrt werden. Muß der Gesetzgeber mit Rücksicht auf das 
Verfassungsgebot zur Herstellung der Wirtschaftseinheit in Deutschland 
die wichtigsten Maßnahmen für eine beschleunigte Verkehrsanbindung 
des Beitrittsgebiets selbst ergreifen? Darf er Maßnahmegesetze im 

engeren Sinn erlassen? 

3. Handlungsprucht des Gesetzgebers 

a) Parlamentsvol'behalt 

Bei besonders wichtigen staatlichen Entscheidungen wird bisweilen eine 
Handlungspflicht des Gese~bers angenommen. Zur Rechtfertigung 
dient die Lehre vom Parlamentsvorbehalt, welche die unmittelbare de
mokratische Legitimation der Parlamente betont261• 

Die Lehre vom Parlamentsvorbehalt wurde entwickelt, um zu klären, 
welche Materien in welcher Verdichtung vom Parlament selbst gesetz
lich geregelt werden müssen262

• Unter diesem Blickwinkel fallen Ge
setzesvorbehalt und Parlamentsvorbehalt inhaltlich zusammen263• Der 
Parlamentsvorbehalt begrenzt die parlamentarische Delegationsbefug
nis. 

Über die Stoßrichtung des Delegationsverbots geht der Parlamentsvor
behalt hinaus, wenn er die Begründung dafür liefern soll, daß das Par
lament auch Ein?.elfallentscheidungen treffen muß. Das De1egationsver-

261 Zum Parlamentsvorbehalt Ossmbühl, in: Iscnsec/Kirchhof, HdbStR m, § 62 

Rdnr. 32 ff.; Sttwpe, Parlamentsvorbehalt und Delegationsbefugnis, 1986; Her
mes, Der Bereich des Parlamentsgesetzes, 1988. 

262 Stern, Staatsrecht II, S. 515. 

263 B&:kenförde, Gciletz und gesetzgebende Gewalt, S. 392 ff. 
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bot kehrt sich in sein Gegenteil um, wird zur Selbsteintrittspflicht und 

kollidiert mit dem Verwaltungsvorbehalt264. Der Übergang vom Ver
waitungsvorbehait zum Paria:mentsvorbehait iäßt sich dogmatisch nun 
allenfalls dadurch bewerkstelligen, daß man beim Gesetzesvorbehalt die 

Regelungsdichte auf die Spitze treibt. Damit ist die Brücke zur sog. We
sendichkeitstheorle geschlagen, deren Anliegen es ist, materielle Anfor
derungen für den Inhalt von Gesetzen anzugeben und auf diese Weise 

auch auf die gesetzliche Regelungsdichte Einfluß zu nehmen. 

Um eine Handlungspflicht des Gesetzgebers bejahen zu können, muß 

folglich die These aufgestellt werden: 

Bei wesentlichen Entscheidungen ist der Gesetzgeber mit Rücksicht auf 
den Parlamentsvorbehalt gezwungen, Maßnahmegesetze im engeren 

Sinn zu erlassen. 

Diese These liegt in der Tat dem Vorlagebeschluß des OVG Nordrhein
Westfalen vom 18. August 1~ zugrunde. Der Vorlagebeschluß 
wurde nämlich auf die Behauptung gestützt, § 7 AtG verstoße 

"insofern gegen das Prinzip der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 
Satz 2 GG), gegen das Prinzip der parlamentarischen Demokratie 
(Art. 20 Abs. 1 und 2 GG) und gegen das Rechtsstaatsprinzip (Art. 
20 „.t\bs. 1 und 2 GG), als er in der derzeitigen Fass~ie Geneh
migung auch von Schnellen Brutreaktoren ermöglicht." 

Zur Begründung diente die Wesentlichk.eitstheorie, die das Gericht da
hingehend interpretierte, daß der Gesetzgeber besonders wichtige Ent
scheidungen selbst zu treffen habe. 

Es bestehen indessen Zweifel, ob die Wesentlichk.eitstheorie so zu ver
stehen ist. 

264 Vgl. oben bei FuBn. 246 ff. 

1iiS - VII A 338/74 - , DÖV 1978, 854 = DVBI. 1978, 62 = et 1977, 70S m. Anm. 
~ = EuGRZ 1m, 362 „ NJW 1978, 62 Umwelt Nr. 58, 1977, s. 26 = 
ZfE 1978, 156 = ZParl. 1978, 63. 

266 DVBI. 1978, 63 unter Il 1. 
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b) Wesentlichkeitstheorie 

aa) Nach der vom Bundesverfassnn~gericht - schv.'erpunktmäßig im 
Schu1recht - entwickelten Wesentlichkeitstheorie267 darf der Gesetzge
ber die Regelung wichtiger Angelegenheiten, bei denen etwa Grund
rechte berührt werden, nicht der Exekutive überlassen. Darüber sollte 
auch kein Streit bestehen. Wenn gleichwohl die Wesentlichkeitstheorie 
Gegenstand einer Vielzahl von, zum Teil kritischen, Würdigungen im 
Schrifttum268 ist, so bat das zwei Gründe: Entweder ist der Nutzen der 

267 Erste Ansatzpunkte für die Wesentlicbkeitsrechtsprechung des Bundesverfu

sunpgerichts finden sich im Facharztbeschluß vom 9. 5. 1972, BVerfGE 33, 12S 

(157 f.) = JuS 1972, 666 (H. Weber); hierzu Stmck, Regelunpkompetenz im Be

reich des Art. 12 Abs. 1 GG und ärztliches Berufsrecht, NJW 1972, 1489 ff. und 

im Numerus-ciausWl - Urteil vom 18. 7. 1972, BVerfGE 33, 303 (345 f.) • 

BayVBl. 1972, 469 m. Anm. Maunz = JuS 1972, 664 (H. Weber) = NJW 1972, 
1561 m. Anm. Plander. All5drücklich verwendet wird das Wesentlichkeitskrite

rium in der Entscheidung zur hessischen Förderstufe vom 6.12.1972, BVerfGE 

34, 165 (192) = JuS 1973, 243 (H. Wtb.!t); während in der (zweiten) StrafvoJl
zupentscheidung vom 28.10.1975, BVerfGE 40, 237 (249) wiederum davon die 

Rede ist, daß über alle den Bürger unmittelbar betreffenden grundsätzlichen 

Fragen durch Gesetz entschieden -rden müsse. Erneut aufgegriffen wurde das 

Wesentiicbkeitstkriterium in den Entscheidungen vom 27.1.1976, BVen"GE 4i, 

251 (259 f.) .., DÖV 1976, 416 m. Anm. Hmn«ke = JuS 1971, 334 (H.Weber) = 
JZ 1976, 363 m. Anm. IMtu - Speyerkolleg - und vom 22.6.1977 -, BVerfGE 45, 

400 (417 f.) = JuS 1977, 827 (H. Web.!!); - Neuordnung der gymnasialen Ober

stufe - ; hierzu auch Everr, Gesetzesvorbehalt im Schulrecht - VGH Kassel, NJW 
1976, 1856, JuS 1977, 804 ff. Einen vorläufigen Ab&chluß und nähere Erläuterun

gen dieser Rcchtaprechung bnchte die Sexualkundeenblcheidug wm 
21.12.1977, BVerfGE 47, 46 (78 f.); hierzu Erichsen, Zum staatlich-schulischen 

Erziehungsauftrag: und zur Lehre vom Gesetzes- und Parlamentswmbehalt, 

VeiwAreh. 1978, 387 ff.; Qwmnann, Die eist halb bewältigte Sexualerziehung, 

JZ 1978, 289 ff. Erheblich zurückgeschraubt wurde die Wesentlicbkeitstheoric 

dann endlich durch den Kalkar- Beschluß vom 8.8.1978, BVerfGE 49, 89 und die 

Folgeentscheidungen (vgl. zuletzt den Josefine- Mub:enbacher - Beschluß vom 

27. 10.1990, DVBI. 1991, 261 (262]); hierzu -iter im Text. 

268 Die Diskussion der Wesentlichkeitstheorie begann auf dem 51. Deutschen Juri· 

stentag 1976, der maßgeblich gefördert wurde durch das Gutachten von Opper

fMllll, Nach welchen redttlkhen Grundsätt:en sind da5 öffentliche Schulwesen 
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Wesentlichkeitstheorie fragwürdig. oder aber die Wesentlichkeitstheorie 

verleitet zu Fehlschlüssen. 

bb )Sinn und Nutzen der Wesentlichkeitstheorie mag man in der Tat be
zweifeln269. Im Grunde kommt die Wesentlichkeitstheorie einer Tauto-

und die Stellung der an ihm Beteiligten zu ordnen ? Gutachten C zum 51. Deut

schen Juristentag, 1976, S. 48 ff. Während noch Bundesverfassungsrichter Simon 

auf dem Juristentag betonte, daß mit dem Element der Wesentlichkeit kein 

dogmatisches Gebäude aufgebaut werden sollte (Verb. des 51. DJI', Bd.11, 1976, 

S. M 108 f.), befürwortete OppermtJllll "gewisse Abstrahierungs- und Konkretisie

rungsversuche" über das, was "wesentlich" sei (JZ 1978, 292 ff.). Die Bemühun

gen, da& Wesentlichkeitskriterium %U präz.isieren, rückten die Wesentlichkeits

theorie dennoch allmählich bedenklich in die Nähe eines Dogmas; vgl. nur Kisk.e, 

Neue Aspekte im Streit um den Vorbehalt des Gesetzes, NJW 1977, 1313 ff. 

(1317 ff.). Die Unbestimmtheit des Wesentlichk.eitskriteriums wurde daher im

mer wieder betont; vgl. nur Pietlckt!T, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, JuS 

1979, 710 ff. (714 f.); Zuck, Der parlamen.tarische Gesetzgeber - ein. Garant der 

Freiheit ? , NJW 1979, 1681 ff. (1687). Das Bundesverfassungsgericht war sich 

dieser Gefahr bewußt und handhabte da& Wesentlichkeitskriterium nur noch 

sehr restriktiv. Im Schrifttum hatte die Wesentlichkeitstheorie aber bereits eine 

Eigendynamik entwickelt. Beginnend mit Böckmfiitde, Gesett und gcsettgcbende 

Gewalt, S. 391 ff„ wird bis in die Gegenwart nach Möglichkeiten einer sinnvollen 

Verwendung der Wesentlichkeitstheorie gesucht, vgl. nur von Arnim, Zur "We

sentlichkeitstheorie" des Bundesverfassungsgerichts, DVBl. 1987, 2141 ff.; Eberle, 
Geset%esYorbehalt und Parlamentsvorbehalt, DÖV 1984, 4&S ff. (487 ff.); 

HeufJMr, Vorbehalt des Gesettes und "Wesentlichkeitstheorie", in Festschr. f. 

Stein, 1983, S. 111 ff.; Kloepfer, Der Vorbehalt des Gesetzes im Wandel, JZ 1984, 

685 ff.; Mt-s., Atbeitsgesetzgebung und Wesentlichkeitstheorie, NJW 1985, 2497 

ff.; Ossmbilhl, Der Vorbehalt des Gesetzes und seine Gremen, in: GöttfKlein/ 

Starck, Die öffentliche Verwaltung zwilichen Gesetzgebung und richterlicher 

Kontrolle, 198S, S. 9 ff (24 ff.); Mt-s., in: IscnsecfKirchhof (Hrsg.), HdbStR ID, 

f 62 Rdnr. 41 ff.; Umbach, Das Wesentliche an der Wcsentlichk.citstheorie, in: 

FCl!tschr. f. Fa!!cr, 1984, S. 111 ff. 

269 Vgl. bereits Roelkckl!, Die Vcrwaltungsgerichtsbarlteit im Grenzbereich zur Ge

settgebung, NJW 1978, 1776 ff. (177 ff.); Rondlenjilsch, Genehmigungsverfahren, 

S. 159 ff.; dt!rs„ Das be&ondere Gewal~rhältnis als verwaltungs?eChtlichcs Insti

tut, in: Merten (Hrsg.), Das besondere Gewal~rhiltnis, 1985, S. 33 ff. (41 f.). 
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logie nahe, soweit sie lediglich besagt, daß der Geset7.geber wesentliche 
gesetzgeberische Regelungen selbst zu treffen habe, während er unwe
sentliche geset7.geberische Regelungen der Exekutive überiassen könne. 
Die Frage, welche Entscheidungen "wesentlich" sind, beantwortet die 
Wesentlichkeitstheorie nicht. Zur Bestimmung der Wesentlichkeit wird 
daher auf die Grundrechtsrelevanz zurückgegriffen270• Damit aber führt 
die Wesentlichkeitstheorie zum klassischen Gesettesvorbehalt zurück. 
Für die Interpretation von Art. 80 GG und die Umschreibung der exe
kutiven Satzungsgewalt etwa in besonderen Gewaltverhältnissen271 ist 
die Wesentlichkeitstheorie dennoch hilfreich. Deshalb verwundert es 
kaum, daß sie sich in der Praxis durchgesetzt hatm. Als hermeneutische 
Hilfe ist die Wesentlichkeitstheorie bei allen Unzulänglichkeiten un
schädlich. 

Politisiert und im Sinn einer Rangordnung mißverstanden, wird demge
genüber das unbestimmte Wesentlichkeitskriterium zum verfassungs
rechtlichen Problem. So hat das OVG Nordrhein-Westfalen im er
wähnten Vorlagebeschluß die Wesentlichkeitstheorie dynamisiert, indem 
es sie auf eine "je-desto-Formel" brachte: Je wesentlicher die Angele
genheit, desto mehr muß der Gesetzgeber regeln273• In letzter Zuspit
zung führt die Wesentlichkeitstheorie dann dazu, daß der Geset7.geber 
ganz besonders wichtige (politische) Entscheidungen nicht mehr der 
Exekutive überlassen darf, daß ein vollzugsfähiges Maßnahmegesetz im 
weiteren Sinn nicht mehr ausreicht, daß vielmehr der Gesetzgeber durch 

270 Grundkgend BVerfGE47, 46 (78). 

271 Vgl. Rondlenjitsch, Das besondere Gewaltverhältnis - ein zu früh totgesagtes 

Rechtsinstitut, DÖV 1981, 933 ff. (938 f.). 

272 Dies gilt insbesondere für das Schulwesen; vgl. noch BVerfG Beschl. vom 

20.10.1981, BVerfGE 58, 2S7 „ DVBI. 1982, 401, 886 m.Anm. Kisl«r auch 

BVerwG Urt. vom 14.7.1978 - 7 C 11.76 -, BayVBI. 1979, 182 • DÖV 1978, 840 

= DVBI. 1978, 818 =Jus 1979, 13.5 (H.Wdl6) '"' JZ 1978, 680 „ MDR 1978, 957 

= NJW 1979, 229 m. Anm. Wilnm6 = RdJ 1978, 468; aber auch Urt. vom 

7.10.1983 - 7 C 54.82 -, DVBI. 1984, 269 (270); ferner P. Becker, Der Parlament.s

vorbehalt im Prüfungsrecht, NJW 1990, 273 ff. 

273 DVBI. 1978, 64 unter 111 c. 
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ein Maßnahmegesetz im engeren Sinn auch den Vollzug übernehmen 
muß. 

Gegen ein derartiges Verständnis der Wesentlichkeitstheorie bestehen 
schwerwiegende Bedenken. Die politische Bedeutung einer Regelung 
kann nicht ausschlaggebend sein274; denn sonst würde die Gewaltentei
lung in eine Hierarchie der Staatsgewalten umgedeutet Nach Art. 20 
Abs. 2 Satz 1 GG geht aber alle Staatsgewalt vom Volke aus. 

Die "je·dest~Argumentation" wird den Intentionen der Wesentlich· 
keitstheorie nicht gerecht. 

cc) Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung über den 
Vorlagebeschluß des OVG Nordrhein-Westfalen und in weiteren Ent
scheidungen dem skizzierten Mißverständnis der Wesentlichkeitstheorie 
einen Riegel vorgeschoben. 

Mit Beschluß vom 8. August 1978 ("Kalkar-Bescblu8")275 erklärte das 
Bundesverfassungsgericht § 7 Abs. 1 und 2 AtG mit dem Grundgesetz 
für vereinbar, soweit er die Genehmigung von Kernkraftwerken des 
Typs des Schnellen Brüters zuläßt. Der Kalkar·Beschluß war dem Bun
desverfassungsgericht offenbar willkommener Anlaß, überzogenen Vor
stellungen von der Wesentlichkeitstheorie die Spitze abzubrechen. Das 
Bundesverfassungsgericht betont jedenfalls völlig zu Recht, daß aus dem 

274 Das Argument ist gleichwohl beliebt; vgl. Kisker, Zuständigkeit des Parhunents 

für politische Leitentscheidungen, ZPad. 1978, 53 ff. (58). Im übrigen ist es nicht 

neu. So vertrat TriqJel schon 1923 die Ansicht, "rein politische" Fragen würden, 

•50!>afd sie :i:um Gegenstand einer Streitigkeit werden, gan:i: VOil selb5t zu Rechts

fragen•, (Streitigkeiten zwischen Reich und Ländern, in: Festg. f. Kahl, Sonder

ausgabe 192.S, Nachdruck 196.5, S. 17). Einen Parlamentsvorbehalt für solche 

Rechtsfragen vertrat indessen früher niemand. 

275 BVerfGH 49, 89 = JU.S 1979, 362 (ff.Weber) = JZ 1979, 178 m.. Anm. Fiedkr; 
hicnu Breuer, hchtspolitischc Implikationen der Kalkar-Entscheidung. ZfE 
1979, 268 ff~; E.Jichsml' Zlun Vet+~tnis von C-esetzgebu.n1 und Verwa!t-.mg !I~ 
dem Gnmdgesct:i:, VerwArch. 1979, 249 ff.; Haeusler, Verfassungsmäßigkeit des 

Atomgescties, RdE 1979, 29 ff.; Linck, Zum Vorrang des Parlaments gegenüber 

anderen Gewalten. DÖV 1979, 165 ff.; Rßth.S&low, GJ'llDdrcchlll:Schurz und 

SchadensauuchluB im Atomrecht, ebd., S. 167 ff. 
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Demokratieprinzip nicht ein allumfassender Parlamentsvorbehalt abge
leitet werden dürfe, der alle konkreten Kompetenzzuordnungen über
spiele. Das Gericht konnte gar nicht anders entscheiden, ohne eine Pro
zeßflut heraufzubeschwören. Das Dilemma der Wesentlichkeitstheorie 
besteht nämlich darin, daß letztlich nur das - demokratisch kaum bes
ser als die Exekutive legitimierte - Bundesverfassungsgericht bestim
men könnte, welche Regelung so wesentlich ist, daß nur der Gesetzge
ber sie treffen darf. Obwohl im Zusammenhang mit der Nachrüstungs
frage und in der Kontroverse um die Bestimmung des Bündnisfalls276 

immer wieder das Gegenteil behauptet wurde, gibt es aber keine Ein
zelfallentscheidungen, die so wichtig sind, daß der Gesetzgeber sie selbst 
treffen müßte. Wesentliche Einzelfallentscheidungen bleiben Aufgabe 
der Exekutive. Auch in späteren Entscheidungen lehnte das Bundesver
fassungsgericht den Parlamentsvorbehalt selbst für wichtige Entschei
dungen von nationaler Bedeutung ab277• Im Beschluß vom 26. Januar 
1988 heißt es: 

"Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Grundsatz des Vor
behalts des Gesetzes. Dieser verpflichtet zwar den Gesetzgeber, im 
Bereich der Grundrechtsausübung alle wesentlichen Entscheidun
gen selbst zu treffen (Vgl. BVerfGE 49, 89 [126 f.] m.w.N.) Daß der 
Geset7.geber im Grundsatz die Zwischenlagerung abgebrannter 
Kernbrennelemente gebilligt hat, ergibt sich jedoch schon daraus, 
daß eine Zwischenlagerung bei der Entsorgunw-Jage, die bei Erlaß 
der Entsorgungsnovelle gegeben war und auch derzeit noch be
steht, notwendige Folge des - vom Gesetzgeber zugelassenen -
Betriebs von Kernkraftwerken ist. Im übrigen kann der Vorbehalt 
des Gesetzes keine größere RegelungMlichte gebieten als die 
Schutzpflicht des Gesetzgebers, die aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ab
zuleiten ist.•278 

276 Vgl. ~ den atationierungsrechtlichen Fragen Ronellenjilsch, Rechtsgutachten 

über die Zuliiasi.gkcit der Erweiterung dca General-Depots-Gießen, Dezember 

1990, s. 15 ff. 

277 Vgl. die Nachrüatunpent5Cheidungen wm 16.12.1983, BVerfGE 66, 39 und wm 
18.12.1984, BVerfGE 68, 1. 

278 BVerfGE 77, 381 (4-03 f.). 
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dd) Selbst wenn man die Wesentlichkeitstheorie im vorliegenden Zu
sammenhang anwendet, zwingt sie den Gesetzgeber lediglich dazu, die 
pianungsrechtlichen Voraussetzungen für die Zulassung von Verkehrs
vorhaben eindeutig zu bestimmen. Dies ist geschehen. Eine weiterge
hende Handlungspflicht des Gesetzgebers besteht nicht. 

4. Handlungsbefugnis des Gesetzgebers 

a) Fra.gestellung 

Besteht keine Verpflichtung zum Erlaß von Maßnahmegesetzen in be
sonderen Fällen, so könnten derartige Gesetze wenigstens zulässig sein. 
Immerhin weigert sich das Bundesverfassungsgericht in ständiger 
Rechtsprechun& eine eigenständige Kategorie des Maßnabmegesetzes 
anzuerkennen oder gar verfassungsrechtlich in Zweifel zu ziehen. Wie 
ausgeführt, bezieht sich diese Rechtsprechung nur auf Maßnabmege
setze im weiteren Sinne. Die zweite Eingangsfrage ist immer noch offen. 
Können Maßnahmegesetze an die Stelle von Planfeststellungsbeschlüs
sen nach§ 17 FStrG und§ 36 BBahnG treten? 

Die Frage bedarf der weiteren Präzisierung. Bisher war immer von dem 
Parlament, dem Volk und dem Geset7.geber die Rede; in Betracht 
kommen aber der Bundes- oder Landesgeset7.geber. Die Frage hat, wie 
der Überblick über den Streitstand im Rahmen der begrifflichen Klä
rung gezeigt hat, eine bundesstaatliche Komponente. 

b) Bundesstaatliche Gesichtspunkte 

aa) Die Struktur des deutschen Bundesstaates weist Eigentümlichkeiten 
auf, die nur historisch zu verstehen sind279

• Bei der Reichsgründung 
verfügten Preußen und die übrigen Gliedstaaten über eine gut ausge
baute und eingespielte Verwaltung, so daß sich der Aufbau einer unter-

279 Vgl. grundlCFnd ~. Der deutsche Staat als Bundesiitaat, 1927, S. 9.; 

ferner Ronellenjitsch, Die Mischverwaltung im Bundesstaat, 198.5, S. 8S ff.; wohl 

ähnlich /mutt, in: ders./Kin:hhof, HdbStR IV, f 98 Rdnm. 1 ff. 
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gliederten eigenen Reichsverwaltung weitgehend erübrigte280• Notfalls 
griffen die Reichsämter auf preußische Einrichtungen zurück. Notwen· 
dig im Interesse der Reichseinheit war dagegen eine Reichsgesetzge· 
bung, insbesondere auf wirtschaftsrechtlichem Gebier81• Sowohl die 
Weimarer Verfassung282 wie auch das Grundgesetz283 haben diese Kon
zeption der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung beibehalten. Der 
Schwerpunkt der politischen Entscheidungsgewalt des Gesamtstaats liegt 
daher traditionell auf dem Gebiet der Gesetzgebung, der der Gliedstaa· 
ten auf dem Gebiet der Verwaltung284. Dies wiederum macht Querver
bindungen erforderlich. Der Bund muß sicherstellen, daß seine Gesetze 
einheitlich vollzogen werden. Die Folge sind Ingerenzrechte und Auf· 
sichtsrechte der Bundesverwaltung gegenüber den Vollzugsinstanzen der 
Lände~. Umgekehrt müssen die Länder, genauer muß die Landesexe· 
kutive, Einfluß nehmen auf die Bundesgesetzgebung, und das ist die 
Hauptfunktion des Bundesrats286• 

280 Vgl. nur Money, Die oberste Reichsverwaltung unter Bismarck, 1867-1890, 1957; 

Diltmann, Die Bundesverwaltung, 1983, S. 17 ff. 

281 Zur "Generallinie" der Reichsverfassung A.. Arndt, Die rechtliche Stellung des 

Bundesrates in Verfassungsstreitigkeiten der Bundesstaaten, DJZ 1898, 486 ff. 

(497). 

282 Vgl. bereits A.nschiltz, Die kommende Reichsverfassung, DJZ 1919, Sp. 112 ff. 

(117).; allgemein Thoma, Das Reich als Bundesstaat, in; Anschützflboma 

(Hrsg.), HdbDStR 1 (1930), S. 169 ff. 

283 Rnnellenjftsch, Milchverwaltung (Fußn. 279), S. 168 ff. 

284 Statt vieler Schnoor, Zur Lage der Ländem:rwaltung nach 30 Jahren Grwidp 

setz, DÖV 1979, 355 ff. (355); Hattkopf, Zur Lage der Bundesverwaltung nach 30 

Jahren Grundgesetz, DÖV 1979, 349 ff. (349). Zur vertikalen Gewaltenteilung im 

deutschen Bundesstaat Forsthof[, Die unmittelbare Reichsaufsicht, AöR 19 

(1930), 61 ff. (81 ). 

285 Einzelheiten bei BI/Und, in: lsensee/Kirchhof, HdbStR IV, § 101 Rdnr. 33 ff., 

58 ff., 120 ff. 

286 Die Mitwirkung der Länder auf die Willensbildung des Gesamtstaats ist das zen· 

trale Weseß6Dlerkmal des Bundesstaats; vgl. grundlegend &im, E., Etude sur la 

1011Veraine~ et l'Etat f~ratif, Di&s. Genf 1886, S. 177 sowie Büfingtr, Der Ein

ftu8 der Linder auf die Bildung des Reichswillens, 1923. Zur exekutiYen Punk-
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Dieses komplizierte System wird durchbrochen, wenn der Gesetzgeber 
den Verwaltungsvollzug an sich zieht. 

bb) Will der Gesetzgeber ein Maßnahmegesetz erlassen, so benötigt er 
zunächst einen Kompetenztitel. Hierbei liegt es nahe, zunächst auf die 
Gesettgebungskompetenzen abzustellen. Die Rechtsgrundlagen fiir 
Fachplanungen sind in zahlreichen Spezial- bzw. Fachplanungsgesetzen 
verstreut. In fast allen Fällen besteht eine die Länder ausschlie&nde 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Geht man davon aus, daß der 
Gesetzgeber Verwaltungsmaßnahmen in Gesetzesform nur im Rahmen 
der Gesetzgebungsbefugnisse treffen darf, dann müßten nahezu alle 
Maßnahmegesetze vom Bundestag erlassen werden. Das würde prak
tisch auf eine staatliche Entmachtung der Länder hinauslaufen287, zumal 
die Art. 84 und 85 GG zeigen, daß Mitwirkungsrechte des Bundesrats 
ein Minimum an Verwaltungsvollzug durch die Länder voraussetzen. 

tion des Bundesrats Herzog, in: Iscnsee/Kirchhof, HdbStR II, 1987, § 44 Rdnm. 

14 ff. S. femer Hesse, Der unitarische Bundesstaat, 1962, S. 21 ff. 

'287 Dies wurde für die weitaus weniger föderalistisch ais das Grundgesetz ausgestal

tete Weimarer Verfassung von Carl Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 154 in 

aller Schilfe erkannt. Schmitt führt aus: "In einer bundesstaatlkhen Organisa

tion, in welcher die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen dem Reich und dem 

Einzelstaat nicht durchgängig nach Materien, sondern für die gleiche Materie 

nach Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz ve1'5Chieden geregelt ist, wütde es zu 

einer völligen Zerstörung des verfassungsmäßigen Systems führen, wenn der für 

eine Materie ZU1tändige Reichsgesetzgeber die Porm des Gesetzes zu beliebigen 

Einzelmaßnahmen, Verwaltungsakten, Entscheidungen usw. mißbrauchen 

könnte.• Schmitt führt als Beispiele an die Berghoheit und die F.isenbahnhoheit: 

"Ebenso verhält es sich mit der Zuständigkeit auf dem Gebiet der Eisenbahnge

setzgebung nach Art. 7 Ziff 19. Auch hier begründet die Gesetzgebungszustän

digkeit für da_s E.Loenbahn~n keine Rioenbah!'_Jwheit, die '1ie!mehr in A•t 90 

RV begründet ist. Der Erlaß einer ci~lnen Anordnung auf dem Gebiete der 

Verwaltung ist infolgedessen kein 'Gebrauchmachen' vom Gesetzgebungsrecht 

im Sinne des Art. 12 RV sondern nach Lage der Sache eine Verlctzun1 des Art. 

15RV." 
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Aus diesem Grund und vor allem, um die Volksgesetzgebung ins Spiel 
zu bringen, wird gelegentlich eine Gesetzgebungszuständigkeit der Liu„ 
der zum Erlaß der vorgeschlagenen Maßnahmegeseize angenommen. 

Im Streit um die Startbahn West beriefen sich die Initiatoren des Volks
begehrens auf die unbestrittene Gesetzgebungskompetenz der Länder 
für die Landesplanung288. Das ist insofern richtig, als im Rahmen der 
Landesplanung ähnlich wie bei der Bauleitplanung Flächen für Groß
vorhaben festgelegt, aber auch gesperrt werden können. Einige Bundes
länder verfügen dementsprechend über spezielle Standortsicherungs„ 
pläne. Bei den Maßnahmegesetzen im engeren Sinn geht es aber nicht 
um die Sicherung von Flächen, sondern um die konkrete Zulassung von 
Vorhaben auf diesen F1ächen289

• Beim Streit um die Startbahn West 
glaubte man, nur durch eine landesplanerische Maßnahme um den 
Widerruf der Genehmigung herumzukommen. Die Genehmigungs- und 
Zulassungsentscheidung selbst - positiv oder negativ - ist aber nie eine 
Angelegenheit der Landesplanung, sondern eben des konkreten Ge
nehmigungsverfahrens, der Fachplanung. 

cc) Folglich läßt sich die Regelungsbefugnis des Landesgeset7.gebers 
allenfalls aus den Verwaltungskompetenzen der Länder ableiten. 

Die Idee ist auf den ersten Blick bestechend. Im Verhältnis zum Bund 
verschieben sich die politischen Gewichte nicht; im Verhältnis der Län
derparlamente zur Exekutive können die Parlamente ihre eher beschei
denen Befugnisse ausbauen. Trotzdem bleiben bundesstaatliche Rei
bungsflächen. Der Bereich der bundeseigenen Verwaltung (Bundes
bahnanlagen) entzieht sich von vornherein dem Zugriff der Länder, auch 

288 In diesem Sinne immer noch W. Schmidt, in: Meyer/Stolleis, Hessisches Staats. 

und Verwaltungsrecht, 1983, S. 30 ff. Vgl. auch Stdnbel'g, Standortplanung um

weltbelastender Gro8vorhaben durch Volksbegehren, ZRP 1982, 113 ff. 

289 Ea handelt sich daher nicht um eine Kompetenzüberschneidung, die im übrigen 

bei raumgestaltenden Planungen zur übergeordneten Kompetenz des Bundesge

setzgebers filh:ren würde; a.A. Brohm, Kompetenzüberschneidungen im Bundei

staat, DÖV 1983, 525 ff. 
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soweit Landesbehörden als Anhörungsbehörden in Planfeststellungsver
fahren fungieren. 

Wichtiger ist, daß die Genehmigung oder Planfeststellung der umstrit
tensten großtechnischen Anlagen (Kernkraftwerke, Verkehrsflughäfen, 
Bundesautobahnen) im Wege der Bundesauftragsverwaltung erfo]gt, 
bei der die Bundesexekutive vor allem fachliche Einzelzuweisungen er
teilen kann. Anders als seinerzeit die Reichsauftragsverwaltung290 ist die 
Bundesauftragsverwaltung zwar eine Form der Landesverwaltung. Den 
Ländern steht aber nur die Wahrnehmungskompetenz zu, während der 
Bund durch seine Ingerenzrechte die Sachkompetenz beanspruchen 
kann291

• Ergehen hier Maßnahmegesetze, so bedeutet das, daß entweder 
der Landesgesetzgeber der Weisungsgewalt der Bundesexekutive unter
liegt oder aber, daß die Ingerenzrechte des Bundes leerlaufen. Beides ist 
verfassungsrechtlich nicht akuptabel292

• 

dd) An dieser Stelle können die bundesstaatlichen Erwägungen abge
brochen werden, denn es dürfte einsichtig geworden sein, daß - mit 
Ausnahme des seltenen Bundesvollzugs von Bundesgesetzen und Lan
desvollzug von Landesgesetzen - aus den Gesetzgebungszuständigkei
ten keine Verwaltungszuständigkeiten und umgekehrt aus den Verwal
tungszuständigkeiten keine Gesetzgebungszuständigkeiten abgeleitet 
werden können. 

290 VgL etwa Peters, Reichsauftragsangelegenheiten, Reich und Länder 1928/1929, 

366 ff. (367): "Die Reichsauftragsangelegenheit stellt lediglich einen Weg dar zur 

FU.brung einer Reichsverwaltung ohne eigene Reichsbehörden.• 

291 BVerfG vom 22.5.1990, BVetfGE 80, 310 (332). Völlig verkannt wird das Wesen 

der Bundesauftragsverwaltung \IOll Dieners, Länderrechte in der Bundesauftrap

verwaltung, DÖV 1991, 923 ff. 

292 Selbst bei der lande&eigenen Verwaltung (Beispiel: Genehmigung lto~ntionel

ler Kraftwerke oder chemischer Anlagen) tauchen Probleme auf. Zwar ist die 

Buwt_esverwa!tung auf eine p,.._...htsau...fsicht ~htiinkt Das bedeutet aber im

merhin, daß der zuständige Bundesminister gegen ein Landesgesetz wrgehen 

müßte, das gegen das zu vollziehende Bundesgesett verstößt. Die staatspoliti

IChen Konsequenzen jeder Rcchtu.ufsicht&maßnahme bis hin zur Untätigkeit wä

ren verheerend. 
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Das zweite Zwischenergebnis lautet somit: 

„.t\us b11ndesstaatlichen Grtinden C!1nd Ms.Rnahmegesetze- im engeren 
Sinne für Bundesfernstraßen unzulässig. 

c) Rechtsstaatliche Gesichtspunkte 

Bundesstaatliche Erwägungen pflegen weder Gegner noch Befürworter 
großtechnischer Anlagen und sonstiger Großvorhaben sonderlich zu be

eindrucken. Es gibt jedoch noch weitere Gesichtspunkte, die gegen die 
Zulässigkeit von Maßnahmegesetzen im engeren Sinne sprechen. 

aa) Es ist mittlerweile eine Binsenweisheit, daß die Gewaltenteilung im 
demokratischen Rechtsstaat nicht als mechanistische Trennung von Ge
setzgebung, Exekutive und Rechtsprechung mißverstanden werden darf. 
Ziel der Gewaltenteilung ist "nicht die negative Verflüchtigung, sondern 
die positiv und konkretisierende ordnende Zuteilung der politischen Ge
staltungsverantwortung im Staate"293

. Die Gewalten sind nicht geteilt, 
sondern einander funktionell zugeordnet. Ersetzt man im Anschluß etwa 

an Achterberg und in Anknüpfung an die neuere Rechtsprechung des 
Bundesverfai:.sYngSgerir.hts294 die Gewaltenteilung durch eine Funktio

nenordnung295, so bedeutet das zwingend, daß für jede funktionelle 
staatliche Betätigung spezilische Rechtsgrundsätze gelten. weil sich an
dernfalls die Funktionen nicht mehr unterscheiden lassen. Nimmt ein 

293 WmtO" W~ba, Die Teilung der Gewalten als Gegenwartsproblem, in: Spannun

gen und Kräfte im westdeutschen Verfassungssystem, 1970, S. 152 ff. (174). 

294 Vgl. BVerfGE 68, 1. Das Bundesverf11&1unpgericht betont die in Art. 20 Abs. 2 

GG normierte orpni6atori5che und funktionelle Trennung der Gewalten (S. 86). 

Auch der Grundsatz der parlamentarischen Verantwortung der Regie:rung setzte 

notwendigerweise einen Kernbereich exekutivischer Eigenvel'8ßtwortung voraus 

(S. 87). Scblicßlich beißt es, "unter dem Grundgescn beliehen auch die Organe 

der vollziehenden Gewalt ihre institutionelle und funktionelle demolaatiscbe Le

gitimation aus der in Art. 20 Abs. 2 OG getroffenen Grundentscheidung des 

Verfusunpgebers." (S. 88). 

29S Probleme der Punktionenlehre, 1970, imbes. S. 109 ff. 
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Gericht beispielsweise Verwaltungsaufgaben war, so finden verwaltungs
rechtliche Grundsätze Anwendung. "Fungiert" das Parlament als Ver
waitung, so kann das nicht foigenios bleiben. AchterlJerg erörtert zwar bei 
Maßnahmegesetzen die Möglichkeit einer Funktionenverschränkung296• 

Das Parlament wird aber niemals zugleich in gesetzgeberischer und exe
kutiver Funktion tätig. Selbst wer - fälschlich297 

- institutionell einen 
Verwaltungsvorbehalt ablehnt, muß anerkennen, daß beim Erlaß eines 
Maßnahmegesetzes im engeren Sinn das Parlament funktionell Ent
scheidungen der Exekutive trifft. Zweifelhaft wird dann, ob das Parla
ment funktionell hierzu überhaupt imstande ist. 

Maßnahmegesetze für Eisenbahn- und Straßenvorhaben betreffen Ma
terien des Fachplanungsrechts, müssen sich also an den allgemeinen 
Grundsätzen des Planungsrechts messen lassen. Danach gilt Folgendes: 

Alle erwähnten Anlagen sind planfeststellungs- und/oder genehmi
gungsbedürftig. 

Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erfolgt in komplizierten 
Verwaltungsverfahren, die eine intensive Beteiligung der Betroffenen, 
der Drittbehörden und gelegentlich sogar der Öffentlichkeit vorsehen. 
Die verbindlichen Genehmigungsentscheidungen haben dabei neben 
dem planungsrechtlichen einen mehr oder weniger unternehmerischen 
Einschlag. Bei Verkehrsflughäfen ist der Charakter der Genehmigung 
als Unternehmergenehmigung noch besonders deutlich298• Hier handelt 
es sich um lästige oder gefährliche Anlagen, für die nach dem Vorbild 
des früheren § 16 GewO ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt statuiert 
istm. D.h. die Vorhaben sind an sich erlaubt. Das Verbot dient der 
Kontrolle. Die Genehmigung stellt nur die Unbedenklichkeit des Vor
habens fest. Sind die Genehmigungsvoraussetzungen erfiillt, so besteht 

296 Ebd., s. 116 ff. 

'297 Zutreffend dagegen Ossenbühl, Buchbespr., DVBI. 19'J1, 1123 f. 

298 Hierzu Rondlm.fitsch, in: Blümel, Vereinheitlichun1 (FuBn.70), S. 125 ff. 

(126 ff.). 

29SI Vgl. bereits die allgemeine Begründung zu den§§ 16 - 28 GewO von 1869, abge

druckt bei LandmannjRohmer, Gewerbeordnung, Bd. 1, 12. Aufl. 1963/1970, 

f 12 Rdnr. 10. 
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ein Anspruch des Unternehmers auf Genehm~. Bei Verkehrs
flughäfen besteht freilich zunächst einmal ein Anspruch auf Durchfüh
rung des Planfeststellungsverlahrens üach deü §§ 8 ff. LüftVG. Die Uü
temehmergenehm.igung rückt dadurch in die Nähe der staatlichen Fach
planung. 

Bei staatlichen Fachplanungen liegen die Dinge etwas anders. Hier do
miniert die planerische Gestaltungsfreili.eit oder das Planungsermes
sen3()1. Dennoch läßt sich auch bei Planf eststellungsbeschlüssen die 
Komponente der Unternehmergenehmigung feststellen302• Bei näherem 
Zusehen kann Planungsermessen nur für die eigentliche Planungsent
scheidung bei einem Großvorhaben bestehen, also etwa bei Investitions
entscheidungen sowie bei Fragen der Standortwahl, der Linienbestim
mung und der Dimensionierung. Bei traditionell bau-, wasser-, und ge
werbepolizeilichen Fragestellungen (Sicherheit. Belastungshöchstgren
zen) bleibt für eine Ermessensbetätigung kein Raum. Die Entscheidung 
ist insoweit immer gebunden. Trifft nun der Gesetzgeber die Genehmi
gungsentscheidung, so muß er allen Fragen nachgehen. Auch der Ge
setzgeber, der die Einzelmaßnahme erläßt. ist an das Gesetz gebunden, 
das er dabei vollzieht. Beispielsweise dürfte sich der Bundesgesetzgeber, 
der durch Maßnahmegesetz eine Bundesbahnanlage zuließe, über das 
Bauordnungsrecht, Naturschutzrecht, Was.serrecht u.dgl. des jeweiligen 
Landes nicht hinwegsetzen. Auch durch Mehrheitsentscheidung darf 
ferner die Rechtsstellung des Antragstellers und Unternehmers nicht 
verletzt werden. Über die gebundene Entscheidung (Planungsleitsätze!) 

300 Vgl Ronellmfilsch, Verzicht auf Planfeststellung, in: Blümel (Hrsg.), Abwei

chungen von der Planfeststellung, Spey. Forschungsberichte 85, 1990, S. 57 ff. 

(74). 

301 Vgl nur Bender/Sparwasser, Umweltrecht, Rdnm.116 ff. Gnmdsaaentscheidun

gen zur Straßenplanung: BVe:rwG wm 14. 2.1975, BVerwOE 48, 56; zur eilen

bahnrec.btlichen Planung BVe:rwG wm 14.12.1979, BVe:rwGE 59, 253 (256). 

302 Das überaus komplizierte Verhältnis der Unternehmergenehmigung zur Pla

nunpentM:heidung m118 im wrliegcnden Zusammenhang nicht vertieft werden, 
zumal die el'Wiihnten echten Unternehmergenehmigungen ebenfalls einen pla

nunprechtlichen Einllchlag auhveilen. 
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könnte gar nicht sinnvollerweise abgestimmt werden. Kurz: Die gebun
dene Entscheidung ist der demokratischen Gesetzgebung Wf!sensmmd. 

Eine Abstimmung kommt allerdings im Rahmen des Planungsermessens 
in Betracht. Gesteht man jedoch dem Gesetzgeber Planungsermessen 

zu, dann ergibt sich eine neue Schwierigkeit. Umfassendes Plammgser

messen übt nämlich nur der Planungsträger aus. Beruft sich der Gesetz
geber auf Planungsermessen, dann genügt es nicht, wenn er sich die Ge
nehmigung des Vorhabens vorbehält. Vielmehr wird dann das ganze 
Vorhaben eine Aufgabe des Gesetzgebers. Maßnahmegesetze im enge

ren Sinne für Straßen- und Bahnvorhaben würden die Planung und Re
alisierung der Vorhaben zur Aufgabe des Parlaments machen. Das will 
wohl niemand ernstlich, ganz abgesehen davon, daß die Parlamente gar 

nicht in der Lage wären, diese Aufgabe wahrzunehmen. 

bb) Gegen die Zulässigkeit von Maßnahmegesetzen für Großvorhaben 
sprechen ferner weitere durchgreifende rechtsstaatliche Erwägungen. 
Art. 14 Abs. 3 GG gibt selbst ein Beispiel dafür, daß die gleiche Maß

nahme von der Exekutive und vom Gesetzgeber getroffen werden kann. 
Möglich sind also Administrativ- und Legalenteignung. Trotzdem betont 
das Bundesverfassungsgericht seit dem Hamburger Deichordnungsurteil 
in ständiger Rechtsprechung, daß es dem Gesetzgeber nicht freisteht, ob 

er eine Einzelentscheidung durch Gesetz selbst trifft oder ob er nur den 
Rahmen für Entscheidungen der Exekutive absteckt. Die Einzelent
scheidung des Gesetzgebers verstößt nämlich gegen die Rechtsschutzga
rantie des Art. 19 Abs. 4 GG. Danach können Gesetze vom Bürger zwar 

im Wege der Verfassungsbeschwerde vor den Verfassungsgerichten an
gegriffen werden. Der Prüfungsmaßstab bei der Verfassungsbeschwerde 
ist aber begrenzt. Für die öffentlichen Vorhabensträger kommt nicht 
einmal die Verfassungsbeschwerde in Betracht, soweit sie sich auf mate
rielle Grundrechte berufen3(J3. Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gewährleistet 

demgegenüber eine umfassende effektive Rechtskontrolle in tatsächli
cher und rechtlicher Hinsicht. Die Möglichkeit der Verfassungsbe
schwerde ergänzt fo1glich den Individualrechtsschutz, ohne ihn zu er-

303 Vgl. Zuck, Das Recht der Vcrfässungsbescltwerdc, 2. Aufl. 1988, Rdnm. 52S ff. 
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setzen. Sie allein garantiert noch keinen effektiven Rechtsschutz. Dies 
gilt für die von einer Genehmigungsentscheidung Begünstigten und Be
iasteten. Mit der Forderung nach Maßnahmegeseizen für Großvorhaben 
berauben sich somit Befürworter und Gegner solcher Vorhaben des ef
fektiven Verwaltungsrechtsschutzes. 

Das ist ebenfalls erstaunlich, da doch unter Berufun2 auf den Mü1heim
Kärlich-Beschluß304 des B~desverfassungsgerichts ~elfach einer Vor
verlegung des Rechtsschutzes in die Verwaltungsverfahren das Wort ge
redet wird. 

cc) Auch wenn man dem Grundrechtsschutz durch Verfahrensgestal
tung skeptisch gegenübersteht, ändert das nichts an dem dritten Zwi
schenergebnis, daß Maßnahmegesetze für Großvorhaben aus rechts
staatlichen Gründen immer unzulässig sind. 

d) Garantie der kommunalen Selbstverwaltung 

Großanlagen berühren schließlich aus vielen Gründen die nach h.L. 
durch Art. 28 Abs. 2 GG garantierte Planungshoheit der Selbstverwal
tungskörperschaften305. Der Eingriff bedarf zumindest der Kompensa
tion durch Mitwirkung der konkret betroffenen Gemeinden im Pla
nungsverfahren. Eine Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände ge
nügt nicht. Bei Maßnahmegesetzen für linienförmige Planungen läßt 
sich aber die individuelle Mitwirkung aller betroffenen Gemeinden 

304 BVerfGE 53, 30 = BayVBL 1980, 209 (l..S) = Betr. 1980, 488 • DÖV 1980, 299 
m. Anm. Winta's = DVBl. 1980, 356, 831 m. Anm. Rauschning = et 1980, 202 „ 
EuGRZ 1980, 51 = JuS 1980, 602 (H. Weber) "' JZ 1980, 307 m. Anm. A. Weber 

= NJW 1980, 759 • RdE 1980, 162 m. Anm. Meyier-Wöb.se; hienu auch LMmw, 
VerfassunpRCbtliche Relevanz atomrecbtlicber Verfabrelll\'Orscluiften, atw 

1980, 250 ff.; Kuhnl, Mögliche praktische Auswirkungen des Mülbeim-Kärlicb

Bescblusses des Bundesverfassungsgerichts auf das atomrechtliche Genehmi

gungsverfahren, et 1980, 852 ff.; Redeker, Grundgesetzliche Rechte auf Verfah

rensteilhabe, NJW 1980, 1593 ff. 

305 Zutreffend eiDBChränkend aber BVerfG wm 7.10.1980, BVerfGE 56, 298 

(312 f.); vom 23.6.1!187, BVerfGE 76, 107. 



230 

schwerlich sicherstellen. Maßnahmegesetze für Großvorhaben sind folg
lich auch mit Rücksicht auf die Garantie der kommunalen Selbstver
waltung bedenklich. 

IV. ZUR VERFASSUNGSMÄ81GKEIT DER VORGESEHENEN 

INVESTITIONSMABNAHMENGESETZE 

Bei den vorgesehenen Investitionsmaßnahmengesetzen handelt es sich 
um Maßnahmegesetze im engeren Sinne. Sie wären nach den vorstehen
den Ausführungen eindeutig verfassungswidrig. Nun wird jedoch der 
Versuch unternommen, das Verdikt der Verfassungswidrigkeit unter 
Berufung auf die Sondersituation der deutschen Einigung zu vermeiden. 
Weis306

, der an der Erarbeitung des Kinkel-Papiers mitgewirkt hat, ar
gumentiert wie folgt: Bei der K.onreption der lnvestitionsmaßnahmenge
setze bleibe die Sachentscheidung unverändert, es trete nm ein For

menwechsel mit "außerordentlich weitreichenden KonsequenzenR (!) 
ein307

• Diese Konzeption werfe verfassungsrechtliche Probleme im Be
reich der Grundrechte, im Bereich der Gewaltenteilung und im Bereich 
des Bünd-Länder ... Verhältnisses auf. Den Bedenken aüS Ai_-t:. 19 Abs. 4 
GG begegnet Weir unter Hinweis auf den Beschluß des Bundesverfas
sungsgerichts vom 14. Mai 19853()8. Dort ist in der Tat ausgeführt, Art. 
19 Abs. 4 Satz 1 GG gebiete ("zwar") nicht, daß der Gesetzgeber Bebau
ungspläne oder andere grundlegende Planungsentscheidungen in dieje

nige Rechtsform kleide, die dem Bürger in jedem Fall den Rechtsbehelf 
der verwaltungsgerichtlichen Normenkontrolle oder in anderer Weise 
den bestmöglichen Rechtsschutz gewährleiste. Aber auf Art. 19 Abs. 4 

GG kam es auch gar nicht an, da das Bundesverfassungsgericht bereits 

einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG bejahte und Bebauungsplange
setze der Freien und Hansestadt Hamburg kurzerhand als Satzungen im 

306 Tonbandabscltrift eines Vortrags in München vom 8.7.1991. 

307 Ebd., S.2. 

308 BVetfGE 70, 3S. 
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Sinne des§ 47 Abs. 1Satz1 VwGO deklarierte3()1). Der Bundesgesetzge

ber würde sich die Augen reiben, stufte das Bundesverfassungsgericht 
investitionsmaßnahmengesetze eines Tages ais Normen ein, über die das 
Bundesverwaltungsgericht entsprechend § 47 VwGO zu entscheiden 

hätte! Zu Unrecht beruft sich Weis für seinen Standpunkt ferner auf die 
Abweichende Meinung des Richters Steinberger. Steinberger betont, daß 
Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gegen rechtssatzförmig festgestellte Bebau

ungspläne nicht den Rechtsbehelf der verwaltungsgerichtlichen Nor
menkontrolle gebiete. Zwei Sätze weiter erläutert er jedoch, warum das 
so ist, nämlich weil es die "in jedem Falle statthafte - inzidente Prüfung 
der gesetzförmigen Bebauungspläne im gerichtlichen Streitverfahren 

über Ausführungsakte" gibt310• Investitionsmaßnahmengesetze können 
nicht inzident kontrolliert werden, weil sie sich selbst ausführen. Sie sind 
insofern mit Bebauungsplänen gar nicht vergleichbar. Zum Gewalten
teilungsgrundsatz führt Weis aus, daß es keine Regel gebe, wonach eine 

Verwaltungsentscheidung niemals Inhalt eines Gesetzes sein könne. 
Selbst wenn man eine derartige Regel bejahe, so durchbreche das über
wiegend anerkannte Institut des Maßnahmegesetzes diese Regel. Soweit 
das Institut des Maßnahmegesetzes reiche, könne es keinen Verwal
tungsvorbehalt geben311

• Diese petitio principii könnte man fast schon 
kommentarlos stehen lai;.__~n. Denn abgesehen davon, daß es kein "Insti
tut" des Maßnahmegesetzes gibt, ist ja gerade fraglich, ob bestimmte 
Maßnahmegesetze gegen den Verwaltungsvorbehalt verstoßen, weil 

durch sie der Geset7geber funktionswidrig tätig wird. Mit den föderali
stischen Problemen setzt Weir sich sorgfältiger auseinander312• Seine Lö
sung über eine Kombination von Gesetzgebungs- und Verwaltungskom

petenzen des Bundes überzeugt indessen schon deshalb nicht, weil die 
Länder nicht auf ihre Kompetenzen verzichten können. Kurz: Investi

tionsmaßnahmengesetze sind keine möglichen Ausnahmen von der 
Regel. sondern sie sind von vornherein verfassungswidrig. Anders Weis, 

3()1) BVerfOE 70, 56 f. 

310 BVerfGE 70, 61. (He"°rhebung im Original). 

311 AaO (Pußn.306), S. B. 

312 Ebd., S. B ff. 
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der große Mühe aufwendet, die Ausnahme zu rechtfertigen313• Aber 

selbst wenn man die Prämisse als richtig unterstellt, bleiben erhebliche 
Zweiiei an der Notwendigkeit von Investitionsmaßnahmengesetzen, so
lange alle konventionellen Beschleunigungsmöglichkeiten noch nicht ge

nutzt sind. 

313 Ebd., s. 11 ff. 
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E. BESCHLEUNIGUNGSVORHABEN IN DEN BUN

DESLÄNDERN 

1. Überblick: 

Verkehrsprojekte dauern nicht nur in den neuen Bundesländern zu 
lange. Auch in den alten Bundesländern dürfte mittlerweile Konsens be
stehen, daß die Genehmigungs- und Planungsverfahren gestrafft werden 
müssen. Insbesondere für Straßenplanungen sind die Beschleunigungs

bemühungen schon weiter fortgeschritten. Das Beschleunigungsinstru
mentarium des EBeschlG spielt hier eine wichtige Rolle. Die Konzep
tion der Investitionsmaßnabmengesetze fand, soweit ersichtlich, nur in 
Bayern Resonanz. Konkrete Maßnahmegesetze werden aber auch dort 
nicht vorbereitet. 

2. Musterentwurf' mr ein Linderstraßeogesetz 

a) Allgemeines 

Auf der Grundlage des Musterentwurfs für ein Länderstraßengesetz von 
1976 (MuE 76) lassen sich die Zulassungs- und Planungsverfahren für 
Straßenvorhaben nur schwer beschleunigen. Dies war mit ein Grund für 
die erwähnte Beauftragung des Unterausschusses "Länderstraßenge

setze" mit der Überarbeitung des MuE 76. Der neue MuE 1991 enthält 
daher auch einige Bestimmungen zur rascheren Verwirklichung der 
Straßenbauvorhaben. 

b) Plan/ eststellung 

Grundsätzlich gelten die allgemeinen Vorschriften der Verwaltungsver
fahrensgesetze der Länder (§ 38 Abs. 1 Satz 3 MuE 92). Relevante Ab
weichungen ergeben sich aus § 38 Abs. 5 MuE 91. Die materielle Prä-
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klusion in§ 38 Abs. 5 Satz 1 MuE 91 entspricht der nach§ 17 Abs. 4 

FStrG. Verspätete Behördenstelbingnahmen behandelt§ 38 Abs. 5 Satz 
3 MuE 9i in gleicher Weise wie § 3 Abs. 4 EBeschlG. 

c) Plangenehmigung 

Die Plangenehmigung nach § 38 Abs. 2 MuE 91 entspricht der nach § 4 
EBeschlG. Voraussetzung ist allerdings, daß Rechte anderer nicht (oder 

nicht wesentlich) beeinflußt - im Gegensatz zu beeinträchtigt - wer
den. 

§ 38 Abs. 3 MuE, wonach Planfeststellung und Plangenehmigung in 
Fällen unwesentlicher Bedeutung unterbleiben können, drückt eine ge
wisse Renitenz314 der Straßenbaujuristen gegenüber der Rechtspre

chung des Bundesverwaltungsgerichts aus. Die Entscheidung über das 
Unterbleiben der Zulassung wird erneut als Verwaltungsintemum aus
gegeben315. Diese Auffassung war und ist schon im Falle des § 17 Abs. 2 

FStrG verfehlt. Es gibt nun einmal für öffentliche Straßen keine Stra

ßenbaufreiheit. Die Entscheidung nach § 38 Abs. 3 MuE 91 wäre folglich 
doch wieder ein Verwaltungsakt, der ein präventives Verbot aufhebt und 
die Planrechtfertigung bestätigt. Was dann die Plangenehmigung noch 
soll, bleibt unerfin.1l1ch. f 38 Abs. 2 und 3 MuE 91 sind ii;llher zusam
menzufassen. 

d) Vonubeiten 

§ 37 Abs. 1 MuE 91 entspricht ebenso wie § 6 Abs. 1 EBeschlG nun
mehr § 16 a FStrG. 

e) Vorzeitige Besitzeinweisung 

§ 41MuE91folgt§8 EBeschlG in der Fassung des Regierungsentwurfs, 
d.h. als Voraussetzung der VOl7.Citigen Besitzeinweisung genügt die Wei-

314 Um nicht lll sagen Unbelehrbarkeit. 

315 MuE 91, Begründung, S. 58. 
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gerung des Eigentümers oder Besitzers, den Besitz des für die Straßen
baumaßnahme benötigten Grundstüdcs zu überlassen. Vermutlich war 
für diese Regelung der Irrglaube verantwortlich, der sofortige Beginn 
der Bauarbeiten sei automatisch geboten, wenn nur der Planfeststel· 
lungsbeschluß oder die Plangenehmigung sofort vollziehbar ist. Das läßt 
sich aber so pauschal nicht behaupten. Zwaur ist bei Vorrane,aprcjekten 
wohl auch verfassungsrechtlich eine Konstruktion aheptabel, wonach 

die Dringlichkeitsentscheidung bis zur vorzeitigen Besitzeinweisung 
durchgreift; die Zulassung des für vorrangig erklärten Projektes indiziert 
dann die Dringlichkeit seines Baubeginns. Das kann aber nicht für jede 
beliebige Landesstra& gelten. Neben dem Vollzugsinteresse muß des
halb das Interesse an der sofortigen Besitzeinweisung gesondert begrün
det werden. Wenn die Länder aus verfassungsrechtlichen Gründen über 
den Bundesrat schon eine Korrektur des § 7 EBeschlG angeregt haben, 
dann sollten sie diese Gründe auch bei ihren eigenen Straßengesetzen 
beachten. 

/) Reduzierung der richterlichen Kontrolldichte 

Die wichtigste Regelung des MuE 91 dürfte im Beschleunigungszusam
menhang § 37 Abs. 8 sein. Danach sind Mängel im Abwägungsvorgang 
nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis 
von Einfluß gewesen sind. Erhebliche Mängel führen ferner nur zur 
Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung. 
wenn sie nicht durch Planergänzung behoben werden können. Die Re
gelung ist nun nicht wichtig, weil sie bahnbrechende Neuerungen 
enthielte; schließlich wird nur klargestellt, was die Verwaltungsgerichte 
ohnehin zutreffend praktizieren. Wichtig ist die Regelung dagegen, weil 
sie den weiteren Weg für Beschleunigungsmaßnahmen aufzeigt. Es ge
nügt nämlich nich4 bei den formalen Verzögerungsgründen anzusetzen. 
Vielmehr muß materiell die Fehleranfälligkeit von Planungsentschei
dungen reduziert werden. § 37 Abs. 8 MuE 91 kann. hier nur ein Anfang 
sein; aber anders als im EBeschlG ist wenigstens ein Anfang gemacht. 
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2. Weitere lles(bleunigungsmaßnahmen 

Zur 633. Sitr.mg des Bundesrates am 5. Juli 1991 beantragte der Frei
staat Bayem316, der Bundesrat möge beschließen: 

Ml. Der Bundesrat begrüßt, daß die Bundesregierung der Beschleu
nigung der Verkehrswegeplanung höchste Dringlichkeit beimißt. 
Er ist allerdings der Auffassung, daß eine räumliche Beschränkung 
auf die neuen Länder und das Land Berlin der Herstellung einer 
leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur im gesamten Bundesgebiet 
nicht gerecht werden kann. Die Schaffung einheitlicher Lebensver
hältnisse und die baldige Verwirklichung der Rechtseinheit erfor
dern vielmehr, daß die Verkehrswegeplanung auch in den alten 
Ländern beschleunigt vorangetrieben wird. Deshalb müssen die 
Regelungen im Geset7.entwurf der Bundesregierung, die nicht nur 
wegen der Sondersituation der neuen Länder notwendig sind, sowie 
weitere auf Verfahrensbeschleunigung abzielende Maßnahmen 
bundesweit in Kraft gesetzt werden. 
2. Dazu gehören insbesondere die Vorschläge der Verkehrsmini
sterkonferenz, die diese am 6. Mai - zumeist einstimmig - fach
lich gebilligt hat. 

Ersatz der Planfeststellung durch eine Plangenehmigung in 
einfach gelagerten Fällen; 

Straffung des Planfeststellungsverfahrens durch Einführung 
von Fristen für beteiligte Behörden; 

Erleichterung und Straffung des vorzeitigen Besit7.einwei
sungsverfahrens; 

Wegfall der aufschiebenden Wirkung von Anfechtungsklagen 
gegen Planfeststellungsbeschlüsse; 

Einführung einer Monatsfrist für Anträge auf Wiederherstel
lung der aufschiebenden W1tkung von Anfechtungsklagen; 

Enführung einer Frist für die Klagebegründung; 

abschließende Aufzählung der Gründe für die gerichtliche 
Aufhebung von Planfeststellungsbeschlüssen. 

316 BR-Drucks. 'YJ3/2/91. 
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3. Femer sollte die Linienbestimmung durch den Bundesverkehrs
minister(§ 16Abs. 1 FStrG) entfallen. 

4. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung nachdrücklich, bald
möglichst einen Gesetzentwurf einzubringen. der insbesondere die 
unter den Nummern 2. und 3. genannten Regelungen bundesweit 
und unbefristet einführt.• 

Der Antrag vermochte sich 'LW3.f (noch) nicht dUicbzusetzen und wurde 
zurüclcgestellt. Er enthält im Kern aber richtige Gedanken, wenn man 
von föderalistischen Auswüchsen (Streichung von § 16 Abs. 1 FStrG) ab
sieht. 

Wer nicht aus politischem Kalkül den Verkehrsinfarkt bewußt ansteuert, 
wird sich auf Dauer vernünftigen, ökologisch vertretbaren und verfas
sungsrechtlich haltbaren Beschleunigungsmaßnahmen bei der Planung 
und Zlllas.sung von Verkehrsprojekten in ganz Deutschland nicht ver
schließen können. Das Verkehrswegeplanungsgesetz hat daher Mo
dellcharakter. Über zusätzliche Beschleunigungsmöglichkeiten der Ver
kehrswegeplanung in Deutschland darf und muß weiterhin nachgedacht 
werden. 
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Deutscher Bundestag 

12. Wahlperiode 
Drucksache 1 2/1092 

Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege 
in den neuen Ländern sowie im Land Berlin 
(Verkehrswegeplanungsbeschfeunigungsgesetz) 

A. Zielsetzung 

Die VmkeJu.swegL! JJj dL•n nl~llen Hundc5Jdndcrn lieruuh.•n ~11 h 
nnrh )1Ü\'l"/.t'.hn\-dnn~j~'-l v..,._i;nct.chlds.stgunq ZUl11 q1df)h~n Teil in ~·IT 

1n~1u tli;s(,lotcn Z11-.;t<..111d n11d sind dt~n Anfordcr1m~p-·r1 tk:i-. r111ch d{~I 

Vereull<JUCll:J ertu~hl~ch CJt . ."stiego.:ni...m v~rkehrs lfl kt:llH'f \\1 CISi~ 

tnehr :Jewochsen Sie snn.J duf:ieH.L~rn fdst dUSno:hmsh}s Quf emen 

NurdrSüd-Verkehf au.!i--ljCTKhtt.it, wCIHger dU[ ewen ():,1- ~Vt~st-Ver

kehr. Die Einbindung in dds eurnpaische Verkehrsnelt ••l nu1 zum 

Teil gegeben und enlsµrichl in keiner Weise dem curopaisrlwn 
Standard. Dies g1ll gleichenndßen für Schienen·, Slrdllen- und 

Wasserwege des Bundes und für Verkehrsflughaf<!n Ddfübe1 h1n
d1J~ bef111den ~H.h dUCh die Fahrwege des spu1gelJundene11 r>rr{~nt

lkhen Pt:rsonl"rtfldhverkchrs in e~nern derart schh.!di.ten Zu~lu.t1d, 
daß dnngemle VeTbessern»!1en geboten sind. 

Zur Er!ü!lttt1g des daru\15 resultierenden ras~hen l-ldndl11ngslieddr
fc;; i~I das geltende Planunasrecbt ful Verkchrs\1-'ege, äa.'t für qrvße 
VurhalJeri Plctr111hUs1.eiten von bis zu zwanziq Jdhrcn nut ~ich 

bdn~t, JHJJ bed1n~jl get~1~1nd 

Dd:l Gesetz "Lwll ddhcr ddrdut <1h, die PldnUH~!~li.:"lli.•ri lnr Verk.c,l11:l

weyt• 111 den neut-n Uundeslcladcrn so zu verku1'.l.en, dul~ :.o ~ch11cll 

wlc nl()(.jli( II deren Zu~L<:ind verbE;;:;.scrt werden kann Ikr Neu ~md 

Ausbdu vun Vcrkelnswt~gcn soll ~~h~1ch1citlg dllch L'IJll'll Hd. 1 d1dq 

zur Scharfung n~uer Arbeitsplatze fc1stir.11 Euie -yuf uusgclh„rnk 

Vcrkchr~infrnstruktur isl Vorausselzung dalur, da/I '":h Wut· 
schaflsunt\!rnetunen ln den neuen Ldndcrn ani;a~ctc~n ln-sow(•1t kL
l.tel das GC':.ct-z e:men t1e1lrag zu1n Abbau von lnves1111ons~w1HmT 
nisscn. Du1 Liber blnaus kon1rnl der Bund scmer grundgest~lLl1l hen 

Ve1pfhrhtquq 1h1d1, mO~Jllch:st schnell 1Jleichwt!rl1ge Lcbt'll~\··L•1-

ha.ltmss1• in qa.nz I.h.·lH':i\.hland heu„ustellen 
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Drucksache \2/"\092 

B. Lösung 

Das Gesetz findet für aJJe Verkehrswege des Bundes /Schiene, 
Straße, Wasserwege) in den neuen Bundeslandern und im Land 
Berlin Anwendung. Es gilt daruber hinaus für Verkehrsflughäfen 
und Verkehrswege des spurgebundenen öffentlichen Personen· 
nahverkehrs (Straßenbahnen einschließlich Hoch· und Unter· 
grundb ahnen). 

Der Entwurf 

konzentriert die Zuständigkeit für die Llnienbeslimmung für 
alle Bundesverkehrswege beim Bundesminister für Verkehr; 
erstmalig wird das Linienbestimmungsverfahren für neue E1 · 
senbahnstrecken eingefl.ihrt. Die Konzentrationswirkung er
möglicht eine beschleunigte Voruntersuchung und Linienbe
stimmung; 

verzichtet auf das formelle Raumordnungsverfahren; raumord· 
nerische Belange werden bei der Herstellung des Benehmens 
mit den Landesplanungsbehörden im Linienbestimmungsver
fahren durch den Bundesminister für Verkehr berücksichtigt: 

beschleunigt das Planfeststellungsvertahren durch die Einfüh· 
rung bzw. Verkürzung von Fristen für die Auslegung der Pläne 
und die Stellungnahmen von Behörden; 

sieht. die Möglichkeit vor, anstelle von Planfeststellungsbe· 
schlüssen unter besonderen Voraussetzungen Plangenehmi· 
gungen als Grundlage von Baumaßnahmen zu erteilen und 

verküCT.t das verwaltungsgerichtliche Verfahren auf e\ne ln
stan2. 

Der Entwurf wird nach Einschätzung der Bundesregierung die Pla
nungszeiten wirksam reduzieren. 

C. Altematlven 

Keine 

0. Kosten 

Keine 
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Bundesrepublik Deu!schland 
Der Bundeskanzler 

021 (323~ - 900 00 - Ve 51191 (N.tiL 3) 

An den Präsidenten 
des Deutschen Bundestages 

Bonn, den 29. August 199 l 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen lill Verkehrswege Jn den neuen 
Ländern sowie im Land Berlin (Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) 
mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt_ 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuftihren. 

Federtührend ist der Bundesminister für Verkehr. 

Der Bundesrat hat in seiner633. Sitzung am 5. Juli 1991 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des 
Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 ersichtlich, 
Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung iu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten GegenäuBerung dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege 
in den neuen Ländern sowie im Land Berlin 
(\/erkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) 

Der Bundestag hat mit Zust1mrrtung. des Bundesra- J 
tes das folgende Gesetz beschlossen 

§ 1 

Geltungsdauer. Anwendungsberetch 

(1) Bis zum JL Dezember 1995 gelten für die Pla
nung des Baus und der Änderung von 

1. Verkehrswegen des Bundes, 

2. Verkehrsflughäfen, 

3. Straßenb<>hnen im Sinne des ~ 4 Abs. 1 und 2 des 
Personenbeförderungsgese\zes in der Passung der 
Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBL l 
S. 1690) 

in den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg
Vorpommem, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin
gen sowie. von 

4. Fernverkehrswegen zwischen diesen Ländern und 
Wirtschaflszentren des übrigen Bundesgebietes 

die besonderen Vorschriften dieses Gesetzes. Zu den 
Verkehrswegen gehören auch die für den Betrieb von 
Verkehrswegen notwendigen Anlagen, 

(2) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt durch 
Rechtsverordnung rrtit Zustimmung des Bundesrates 
die Femverkehrswege z:v!!i.s-chen den in Absatz 1 
Satz 1 genannten Liindern und Wirtschafts-.entren des 
übrigen Bundesgebietes im einzelnen. 

§ 2 

Linienbestimmung 

(1) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt die 
Linienführung der Verkehrswege mil Ausnahme der 
Straßenbahnen. Die Bestimmung erfolgt im Beneh
men mit den für die Landesplanung zustilndigen Be
hörden der beteiligten Länder, soweit nicht bei Bun
deswa~serstraßen zur Wahrung der Bediirlnisse der 
Landeskultur und der Wasserwirtschaft das Einver
nehmen herzustellen ist Das Benehmen gilt als her-· 
gestellt, wenn die zuständige Behörde nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Zugang des Linienentwurls 
Stellung genommen hat 

(2) Die i§ 15 und 16 des Geseizes über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung vom 12. Februar 1990 
(BGBL l S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Geset'I:eS vorn 211. Juni 1990 \BGB!. 1 S. 1080], sowie 
die Raumordnungsverordnung vom 13. Dezember 
1990 (BGBL l S. 2?66) finden keine Anwendung 

Planfeslstellungsverfahren 

III Die Einholung der Stellungnahmen der Beho1-
den nach § 13 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensge· 
setzes sowie die Auslegung des Plans 1§ 73 Ahs. 1 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzesi in den 
Gemeinden nach§ 13 Abs. 3 des Verwa!tungsverfah
ren"Sq-esel2e5 \Ce.ran.16.ßt die: A.nhörungsbeh6rde \nnPr 
halb eines Monats, nachdem der Träger des V0tl1<1-
bens den Plan bei ihr eingereicht hat. Zu den Erlaut.·
rungen gehört auch die Angabe der wichtigsten Alte1-
nativen, d2e bei der Un~enbestimrnung untersucht 
wurden, und der GnJnde, die for die Bestimmung df't 

Linienführung mafigebend gewesen sind. Die ildwr
den haben ihre Stellungnahmen Innerhalb von dr": 
Monaten abzugeben. 

l2J Die Gemeinden legen den Plan lnnerhdlb VD11 

dre( Wochen nach Zugang aus.. Sie m.a.chen d~e Au!i
legung vorher ortsU.blich bekannt. Ni-cht ortsa:n:;assigt· 
Betro!fene. deren Person und Au!enlhaH bekannl "l. 
sollen auf Veranlassung der Anhörungsbeh6rdc von 
der Auslegung mit dem Hinweis nach § 73 Ab' '> 
Satz 2 des Verwaltungsverfahren$geselzes bennch
nchtigt werden. 

(3) Die Erörterung nach § 73 Abs, 6 des Verwal
tungsverfahrensgesetzes hat die Anhörungsbehörde 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Einwen
dungsfrist 4bzuschließen, Sie gibt ihre Stellungna hm ,, 
nach § 73 Abs. 9 des Verwaltungsvertahrensgesetzes 
innerhalb eines Monllts nach Abschluß der Erörterung 
ab, 

(4) Nach dem Erörterungstermin eingehende Stel
lungnahmen de< Behörden (~ n Abs. 2 tle' Verwal
tungsvertahrensgesetzes[ müssen bei der Feststellung 
des Plans (§ 14 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) 
nicht berücksichtigt werden; dies gilt nicht, wenn s pa -
ter von einer Behörde vorgebrachte öffenlliche Be
lange der Planlestste!lungsbehörde auch ohne ihr 
Vorbringen bekannt sind oder hätten bekannt sein 
müssen. 

(5) Bei einer Änderung eines Verkehrsweges oder 
Verkehrsflughafens lindet ~ 73 Abs. 6 des Verwal
tungsverfahrensgesetzes keine Anwendung. Die Ste_l
lungnahme nach Absatz 3 Satz 2 ist lnnerhalb eines 
Monat$ nach Ablauf der Einwendungslnst (§ 73 
Abs. 4 des V@rwaitungsverfahrensgesetzes) abzuge
ben. 

ja) Die Absätze 1 bis 5 linden sinngemaß Anwen
dung, wenn da.s Verfahren landesrechtlich durch ein 
Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist. 
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mens mit einer anderen BehOrde, so ~st das Einverneh
men lnnerhafü von drei Monaten nach Ubermittlung 
des Entscheidungsentwurfs herzustellen. 

P!angenehm!gung 

(l) Für den Bau oder die Anderung eines Verkehrs
weges sowie für die Änderung eines Verkehrsnugha
fens kann an Stelle eines Plan!eststellungsbeschlusses 
eine Plangenehmigung erteilt werden. wenn Rechte 
anderer mcht beeinträchtigt werden oder die Betrof
fenen sich mit der !nanspruchnahme ihres Eigentums 
oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden 
erklärt t\dben und mit den Trägern (i!!entlidter Be
lange, deren Aufgabenbereiche berührt werden, das 
Benehmen hergestellt worden ist. § 4 des Bundeswas
serslraßengesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung der Neuf~ssung des Bundeswasserstraßenge
setzes vom 23. August 1990 (BGB!. 1 S. 1818) bleibt 
unberührt; § 3 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. 
Die Plangenehmigung erteilt die für Planfeststellun
gen zuständige Behörde. 

(2) Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen 
einer Planfeststellung nach § 75 Abs. 1 des Verwal
tungsverfahrensgesetzes. 

§ 5 

Verwaltungsgertchtsvertahren 

(!) Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet im 
ersten und letzten Rechtszug über sämtliche Streitig
keiten, die Planfeststellungsvertahren und Plange
nehmigungsver!ahren für Vorhaben nach § l dieses 
Gesetzes betreffen. 

(2) Die Anfechtungsklage gegen einen Planleststel
lungsbeschluß und gegen eine Plangenehmigung hat 
keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anord
nung der aufschiebenden Wirkung ( § 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung) kann nur innerhalb 
eines Mona\s nach der Bekanntgabe des Planfeststel· 
lungsbeschlusses oder der Plangenehmigung gestellt 
werden. Treten spater Tatsachen ein, die die Anord
nung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, so 
kann der durch den Planfeststellungsbeschluß oder 
die Plangenehmigung Beschwerte einen hierauf ge
s!ützten Antrag nach ~ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwal
tungsgerichtsordnung innerhalb einer Frist von einem 
Monat stellen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in 
dem der Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis er
langt. 

(3) Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen die Tatsach"'1, durch deren Berücksichti
gung oder Nichtberücksichtigung im Verwaltungs
vertahren er sich bescnwert !ün!t, an:i:ugeben. 1 87 b 
Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung gilt entspre
chend. 
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H 
VorarbeHen 

(l) Abweichend von~ 37 Abs. 2 und 3 des Bundes
bahngeset•es in der im Bundesgesetzblall Teil III. 
Gliederungsnummer 93!-l, veröffenilichlen bereinig
ten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
!9. Dezember l990 (BGB!. l S. 2909), gelten für Vorar
li-~1i~11 Lei Verkehrswegen einer Bundese.isenba.h11 
die Vorschriften des§ 16a des Bundesfemstraßenge
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. August !990 iBGBl. [ S. !714). geändert durch Ge
setz vom 12. Februar 1990 {BGB!. [ S. 205), mit dP1 
Maßgabe, daß an die Stelle des Trägers der Stralleu
baulast die Bundeseisenbahn und an die Stelle der 
Straßenbaubehörde die zustandige Behörde der Bun
deseisenbahn tritt. 

(2) Pür Vorarbeiten bei Verkehrsflughäfen findet 
§ 7 des Luftverkehrsgesetzes in der Fassung der. Be
kanntmachung vom 14. Januar 1981 (BGB!. 1 S. 61), 
zuletzt geändert durch Artlkel 37 des Gesetzes vom 
28. Juni 1990 (BGB!. 1S.1221), mit der Maßgabe An
wendung, daß an die Stelle der Genehmigungsbe
hörde die PlanfeststeUungsbehörde tritt. 

{3) Für Vorarbeiten bei Straßenbaluten gelten die 
Vorschrirten des § 16 a des Bundesfemstraßengeset
zes mit der Maßg11be, daß an die Stelle des Tragers der 
Straßenbaulast der Genehmigungsinhaber und an die 
SteBe der Straßenbaubehörde die zuständige Landes· 
behörde tritt. 

p 
Voneltige Besltzetnweisung 

(!)Weigert sich der Eigenturner oder Besitzer, den 
Besitz eines für den Bau oder die Änderung eines Ver· 
kehrsweges oder Verkehrsflughafens benötigten 
Grundstücks durch Vereinbarung unter Vorbehalt al
ler Entschädigungsansprüche zu überlassen, so hol 
die Enteignungsbehörde den Träger des Vorhabens 
auf Antrag nach Feststellung des Planes in den Besitz 
einzuweisen. Weiterer Voraussetzungen bedarf es 
nicht 

12) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs 
Wochen nach Eingang des Antrages au! Besitzeinwei
sung mit den Beteiligten m ündhch zu verhande In 
Hierzu sind der Träger des Vorhabens und die Betrof
fenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag 
au[ Besitzeinwe?sung mltzuteilen. Die Ladungsfrist 
betrogt drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betrol
fenen aufzufordern, etwaige Einwendungen gegen 
den Antrag vor der mLindlichen Verhandlung bei der 
Enteignungsbehorde einzureichen. Sie sind außer
dem darauf hinzuweisen, daß auch bei Nlchterschei· 
nen über den Antrag auf Besitzeinweisung und an, 
dere lm Verlöhren zu erledigende Antrage entschie
den werden kann. 

!3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeu-

1 

tung ist, hat die Enteignungsbehörde diesen bis zum 
Begmn der rnündlid1en Verhandlung in einer NtedN
schriH festzustellen oder durch e1nen Sachverstand1-
gen ermille1n zu lassen. Den Bete!.hgten ist eine Ab-
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schriH der Niede!5chnft oder des Ern11ttlungseryeb
nisses zu übersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besilzeinweisung ist dem 
Antragsteller und den Betroffenen spatestens zwei 
Wochen nach der mundhchen Verhandlung zuwstel
(en. Die BesHzeinweisung wird in dem von det Enteig
nungsbeh.Orde bezeKhneten Zeltpunkt wirksäm Die
ser Zeitpunkt ist auf hochstens zwei Wochen noch 
Zustellung der Anordnung uber die vorzeitige Besilz
einweisung an den unmHtelbaren Bt!SHzer festzusel~ 
zen. Durch die Besitzeinweisung wird dem BPsilier 
der Besitz entzogen und der Träger des Vorhabens 
Besitzer. Der Trager des Vorhabens d„rf auf dem 
Grundstück das im Antrag auf Besilzeinweisunq he~ 
zeichnete Bauvorhaben durchführen und die ddfur 
erforderlichen Maßnahmen treffen 

(5) Der Träger der Baulast für den Verkehrsweg ha1 
für die durch die vorzeitige Besit:zeinwe-isung en.tste~ 
henden Vermögensnachteile Entschädigung zu lei
sten, soweit die Nachteile nicht durch die Verzinsung 
der Geldentschädigung für die Entziehung oder Be
schränkung des Eigentums oder eines anderen Rechts 
ausgeglichen werden. Art und Höhe der Entschädi
gung sind von der Enteignungsbehörde in einem Be
schluß festzusetzen. 

§ B 

Ver1rellor des Elgenlfimen 

Sind die Eigentumsverhältnisse an einem Grund
stück ungeklärt. so hat die kommunale Aufsichtsbe
hörde der Gemeinde, in der das belroffe11e Grund· 
•tück liegt, in den FSllen der H 4 UJH! 6 auf An trog der 
Planleststellungsbehörde und in den Fiillen des § 7 
auf Antrag der Enteignungsbehörde innerhalb von 
zwei Wochen nach Antragste11ung einen Vertre-~er des 
Eigentümers zu bestellen. § 16 Abs. J und 4 des Ver
wa.!tungsverfa.hrensge.setzes hndet Anwendung 

§9 

EntelgnungsenlschAdlgung, Entelgnungsverlahren, 
gertchtllches Verfahren 

[1] Für die Enteignungsentschädigung gelten die 
§§ 93 bis IOJ des Baugesetzbuchs in der Fassung der 
Bekanntmachung vom B. Dezember 1986 (BGBI. 1 
S. 2253), zuletzt geändert durch Anlage 1, Kapi
tel XIV, Abschnitt lI Nr. l des Einigungsvertrages 
vom JL August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. September 1990 {BGBJ. II S. 885, 
1122] 

(2.J Üd.s EnLeiummgsverlahren ncht~l s1rh n.dch d1·n 
H 104 Im 122 des Baugesetzbuchs mit der J\1oßgoue, 
daß fur die vorz~ilige Beslt;z.elnwe1.sung 1§ t 16 de~ 
Bouye•elzbu<~hs) der § 7 dieses Gesetzes gill 

(31 Fur dos gerichtliche Verfahren zur Uberprufun~ 
der Entscheidungen der Ente1gnungsbeh0rde gelten 
die§§ ·n1 bis 23i in Verbmdung n111 § 246d Abs 
Sdlz l Nr, 17 des Baugesetzbuchs entsp,echend 

§ IO 

Verkehrsllughälen 

Bei der Planung des Baus und der Anderung von 
Verkehrsflughafen ist § 6 des Luflverkehrsgesel·u-, 
nicht anzuwenden, Der nach § 12 Abs. t Satz 1 des 
LuHverkehrsgesetzes für den Ausbau vorge"Sc:hrJe
bene Plan 15! von der Planfeststellungsbehörde im 
Planfeststellungsbeschluß festzulegen. 

HI 
Übergangoregelungen 

(!) Vor Inkrafttreten dieses Geselles begonnene 
Planungsverfahren für Verkehrswege und Verkehrs
flughafen können nach den Vorschriften dieses Ge
setzes weitergeführt werden. 

(2) Planungen für Verkehrswege und Verkehrsflug
hafen, fUr d•e ein Verrahren nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes begonnen wurde, sind ~uch nach dem 
31. Dezember l 995 nach den Vorschriften dieses Ge· 
sel'zes zu End~ zu führen. D•e Planung gilt dls begon~ 
nen 

l. bei Un~enbestimmungen mit dem Antrag aur L1, 
nienbest1mmung an den Bundesminister !Ur Ver
kehr, 

l. he1 P\~nt„s\s\ellun9sverfahuo!\ mit dem ,0.nt<6g 6UI 
Einleitung der Planleslstellung bei der Anhörungs
behorde. 

J. bei der Pl•ngenehmigung mit dem Antrag oul 
Plangenehm.\gung. 

§ 12 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft 



Begründung 

1. Allgemeiner Tell 

1. Die Verkehrswege in den neuen Bundesländern 
befinden sich nach jahrzehntelanger Vernachlässi
gung zum größten Teil in einem desolaten Zustand 
und sind den Anforderungen des nach der Vereini
gung erheblich gestiegenen Verkehrs in keiner 
Weise mehr gewachsen. Sie sind außerdem fast 
ausnahmslos auf einen Nord-Sud-Verkehr ausge
richtet, weniger auf einen Ost-West-Verkehr. Die 
Einbindung in das europäische Verkehrswegenetz 
ist nur zum Teil gegeben. Dies gilt gleichermaßen 
für Schienen-, Straßen- und Wasserwege. 

Es ist daher dringend erforderlich, die Verkehrs
wege in den neuen Bundesländern so schnell wie 
möglich zu verbessern. Dies schließt den Neu- und 
den Ausbau von Verkehrswegen ein. Eine gut aus
gebUdete Verkehrsin!rastruktur ermöglicht nicht 
nur einen ungehinderten Reiseverkehr. Sie ist u. a. 
Voraussetzung dafür, daß sich Wirtschaftsunter
nehmen in den neuen Ländern ansiedeln. Der Aus
bau von Verkehrswegen leistet deshalb auch einen 
Beitrag zum Abbau von Investitionshemmnissen. 
Außerdem wird die Beschleunigung des Ausbaus 
von Verkehrswegen einen positiven Effekt für die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze haben. Darüber 
hinaus muß der Bund der grundgesetzlichen Ver
pflichtung gerecht werden, möglichst schnell 
gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutsch
land herzustellen. 

Dringend notwendig ist ebenfalls eine schnelle 
Verbesserung des spurgebundenen öfienilichen 
Personennahverkehrs (Straßenbahnen, Unter
grundbahnen). Der Ausbau bestehender und der 
Bau neuer Fahrwege soll den durchweg schlechten 
Zustand des spurgebundenen öffentlichen Perso
nennahverkehrs verbessern und damit die Attrak
tivität dieses wnweltfreundlichen Verkehrsträgers 
insbesondere im Hinblick auf den steigenden Indi
vidualverkehr in den Städten in den neuen Bun
desländern deutlich erhöhen. 

2. Das geltende Planungsrecht ist zur Erfüllung des 
raschen Handlungsbedarfs nur bedingt geeignet 
Für Großprojekte des Bundesverkehrswegebaus 
und fll.r dl!Il Bau 'Ion Verkehrsflughäfen ist erfah
rungsgemäß vorn Planungsbeginn bis zum ersten 
Spatenstich ein Zeitbedarf von bis zu 20 Jahren 
anzusetzen. Dieser lange Planungszeitraum ist für 
die neuen Länder nicht akzeptabel. 

Na~h dem derzeitigen Verfahren durchläuft die 
Planung für Verkehrswege folgende Planungsab
schnitte: 

Voruntersuchung, 

Raumordnungsverfahren !bei Bundesfernstra
ßen mit abschließender Linienbestimmung 
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durch den Bundesminister für Verkehr im Ein~ 
vernehmen mit den an der Raumordnung betei
ligten Bundesministerien, § 16 Abs. 1 FStrG), 

- . Genehmigungsverfahren bei Verkehrsflughä
fen, 

Planf€stst€llungsverfah.ren, 

notwendige Enteignungsverfahren. 

Im Anschluß an das Planfeststellungsverfahren 
muß mit Verwaltungsgerichtsverfahren gerechnet 
werden. 

a) Voruntenuchung 

Bei der Voruntersuchung werden in Abstimmung 
mit den Trägern anderer öffentlicher Belange die 
Pläne für die raumordnerische Prüfung erstelle Es 
werden z. B. Planungsvarianten untersucht, um im 
nachfolgenden Raumordnungsverfahren insbeson
dere gegenüber der Öffentlichkeit die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Trassen begrunden 
zu können. Vornehmlich spielen dabei auch Be
lange des Umweltschutzes eine Rolle. 

Für die Voruntersuchung tnuB bei Straßenplanun
gen im Schnitt ein Zeitbedarf von zweieinhalb bis 
vier Jahren angesetzt werden. Bei Neubaustrecken 
der Bundeseisenbahnen ist eine Zeitdauer von fünf 
bis zehn Jahren für die Voruntersuchung nicht un
realistisch. 

Ursächlich hierfür ist die wachsende Zahl der zu 
untersuchenden Va_rianten, die sic..h aus der Vielfalt 
der zu beriicksichtigenden öffentlichen und priva
ten Belange ergibt. Erhöhter Aufwand für Ver
kehrsprognosen ist ebenfalls ein nicht unerhebli
cher Zeitfaktor. 

Gleiches gilt für die Genehmigung von Verkehrs
flughäfen. 

b) Raumordnungsverfahren 

Beim Raumordnungsverfahren werden raumbe
deutsame Planungen und Maßnahmen untereinan
der und mit den Erfordernissen der Raumordnung 
und Landesplanung abgestimmt. Es findet - wie 
auch im späteren Planfeststellungsverfahren -
eine Umweltverträglichkeitsprüfung statt. Dabei 
wird die Öffentlichkeit beteiligt. 

Das Verfahren dauert insgesamt bei der Eisenbahn 
ein bis vier Jahre. Ähnliche Zeiten sind bei der 
Straße anzusetzen. 

Die Ursache für die lange Dauer des Raumord
nungsverfahrens liegt u. a. in der Notwendigkeit, 
bereits in diesem frühen Planungsstadium detail
lierte Unterlagen, insbesondere Pläne für die Um
weltverträglichkeitsprüfung zu erstellen, um die 
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Offentlichkeit zu informieren und ihr Gelegenheit 
zu geben, sich zu äußern. Die Beteiligung der von 
der Planung betroffenen Behörden, die bereits bei 
der Voruntersuchung eingeschaltet waren und im 
ntochfolgenden Planfeststellungsverfahren erneut 
gehört werden, stellt ebenfalls einen nicht uner
heblichen Ver'Zögerungsfaktor dar. 

cl Planfeststellungsverfahren 

lm Planfeststellungsverfahren sind alle von dem 
Vorhaben Betroffenen sowie die Behörden, deren 
Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt 
wird, beteiligt. Die Pläne sind den Behörden '.l.ur 
Steilungnahme zu übersenden; in den Gemeinden, 
in denen sich das Vorhaben auswirken kann, sind 
die Pläne öffentlich aus'.l.ulegen. 

In diesem Verfahren werden alle Behörden erneut 
förmlich beteiligt, Oie bereits bei r:ler Voruntersu
chung und im Raumordnungsverfahren beteiligt 
waren. Aus der Praxis sind fälle bekanntgewor
den, daß Behörden im Plao!estgtellungsverfahr<m 
- nicht zuletzt wegen der langen Dauer der Ver
fdhren - eine andere Au!fassung als i,m R<1.umord
nungsverf ahren oder bei der Voruntersuchung ver
treten. Dies führt dazu, daß in einer Reihe von fäl
len die Planungsträger im Verlauf des Plan!eststel· 
lungsverfahrens erneut Planungsvarianten unter
suchen mi.issen und es zu weiteren Verzögerungen 
kommt. 

Eine Ursache für Verzögerungen im Planfeststel
lungsverfahren ist auch darin zu sehen, daß Ge
meinden nicht unver'Züglich die nach den Verfah
rensgesetzen erforderliche Auslegung der Pläne 
vornehmen. Die gegenüber der PlanfeststeUungs
behörde abzugebenden Stellungnahmen venö
gem sich insbesondere, wenn sich innerhalb eines 
Landes bestimmte Behörden nicht über den Um
fang eines Vorhabens verstlindigen können. 

Das Planfeststellungsverfahren dauert deshalb in 
der Regel zwischen drei und vier Jahren. 

dl Verwaltungsgerichtsverfahren 

Das Verwaltungsgerichtsverfahren ist ebenfalls ein 
Faktor, der - insbesondere im Bereich des Stra
ßenbaues - zur erheblichen zeitlichen Verzöge
rung des Baubeginns geführt hat. 

Z.ur Zeit muß für j<ide Inst<1.n:t rnil ca. :r.wei Jaht<in 
gerechnet werden. 

3. Z.ur raschen Verbesserung der Verkehrsinfrastruk· 
tur in den neuen Bundesliindem sollen die be
schriebenen formellen Verfahrensabschnitte der 
Planung vereinfacht und verkürzt werden, ohne 
dall Verluste an Otlentlichkeitsbeteiligung eintre
ten oder Umweltbelange zurückgestellt werden. 

4, Der Entwurf 

kon:<entr\ert Oie Linienbestimmung für alle Ver
kehrsträger beim Bundesminister fÜJ'. Verkehr 
und ermöglicht dadurch eine stärkere Einfluß. 
oahme zur Beschleunigung der Voruntersu
chung: erstmalig wird das Linienbestimmungs-

v-erlahren flir neue E1s.-enbdhnstrerkt>n i::~nw·

führt, 

ermöglich\ den Veni cht a u1 ein 16 rmiichPs 
Raumordnungsverfahren, wob~i die BerUck
sichtigung der raumordnenschen Belange 1m 

Rahmen der Herstellung des Benehmens 111i1 
den t.andesplanu11gsbeJ101den bei der Un1rn· 
bestiro.mung durch den Bundesmlniste:r (Ur Ve.t
kehr erfolgt, 

setzt Fristen für die Auslegung der Plane und 
die Stellungnahmen von Behörden beim Plan
feststellungsverfahren, 

.si~ht die Möglichkeit vor, anstelle von Plunfe::it 
stellungsbeschlüssen unter besonderen Vorou< · 
setzungen Plangenehmigungen als Grundlaqv 
von Baumaßna.hme:n zu erteüen und 

verkürrt das verwöl(ungsgerichlhche Ve1lah
ren auf eine Instanz. 

In jedem Stadium der Planung wird WH; blslwr dw 
Umweltverträglichkeit eines Projektes gepruH p„, 
im Rahmen der Umweltverträ!Jlkhkeilsprulung ~r
!orderliche Beteiligung der Oltentllchke1l er!olqt 
im Planfeststellungsverfahren, Dam1l entspricht 
der Entwurf den Anforderungen, die die EG-Richt
linie SS/331/EWG an eine Umwe\tvertraghchkeils
prüfung stellt. 

Der Entww-f wird nach Einschcitzung der Bund!:"!-,· 
regienm9 die Planungszeiten aur etwa die Hal!~e 
der bi.sherigen Dauer reduzjeren 

Der Gesetzentwurf hat auf die Einnahmen und 
Ausgaben der öffenUichen Haushalte keinen nen
nenswerten Einfluß. Fur den Bundeshaushalt ent
stehen keine Kosten. Allenralls im Bereich der Li.Jn
der können insbesond-e[e durch den Ven.i.cht ·~Hd 
ein RaU111ordnungsverfahren Verwallungsko>len 
erspart werden. Durch die Vereinfachung des Vn
waltunasverlahrens werden au-eh dle Planunqs2t~1· 
ten und das Gesamtverfahren der pnvaten -W1r1-

schaft im EinzeUalle verkurz.t und '<'.reinfachl 
Diese kostenmäßige Entlastung könnte sich len· 
dentiell preissenkend, zumindest aber preiss La bi II -
si-erend auswllk-e.n, ohr..~ daß dles. im voraus 7-"'J 

quantifizieren ist. Vom Gesamtumfang der zu er
wartenden Entlastung her sind Auswirkungen au! 
das Preisniveau, lnsbesondere auf das Verbrau
cherprejsniveau, nicht zu erwarten. 

11. Besonderer Tell 

Zu§/ 

§ 1 Abs. 1 regelt den Anwendungsbereich des Geset
z.es. 

Das Gesetz findet für alle Verkehrswege des Bundes 
fSc!--.iene, Stra...Re, Wasserstraße} in den neuen Bundes
\ändem und dem Land Berlin Anwendung Eine be
schleurtigte Verbesserung der Infrastruktur be
schränkt auf diese Länder reicht jedoch für sich allein 
nicht aus. Um den Warenaustausch zu erleichtern und 
damit zugleich einen Beitrag zum Abbau von Invesll-
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tionshemmnlssen zu lei.sten, bezieht das Gesetz des
halb auch die Fernverkehrsverbindungen zu den 
Wul~haftszentren de.[ a.llen Bundesiände.r ein. 

Es findet auch für die ftir den Betrieb von Verkehrs
wegen notwendigen Anlagen Anwendung; gedacht 
ist dabei vor allem an die Anlagen ftir die Stromzu
fuhr, die fur die Eiekrrifizlerung der Eisenbahnstrek
ken notwendig sind. 

Außerdem sind Verkelusflughafen sowie Straßenbah
nen (einschließlich Hoch- und Untergrundbahnenf in 

den neuen Llindem sowie im Land Berlin einbe1.0-
gen. 

Absatz 1 regelt weiter die Geltungsdauer des Geset
zes. Das Gesetz wird am 31. Dezember 1995 außer 
Kraft treten. Diese Frist erscheint angemessen, um im 
Zusammenhang mit den in § 11 vorgesehenen Über
gangsfrislen den Weg für gleichartige Lebensverhält
nisse im gesamten Bundesgebiet zu ebnen. 

Absatz 2 enthält eine Verordnungsermächtigung, die 
den Bundesminister für Verkehr ermächtigt, die Fern
verkehrsverbindungen z.u den Wirtschaftszentren im 
alten Bundesgebiet mit Zustimmung des Bundesrats 
zu konkretisieren. Diese Konkretisierung ist notwen
dig, weil 2um jet2igen Zeitpunkl noch keine Aussage 
zu den ei=elnen Verbindungen getro!!en werden 
kann. Sie ist aber auch notwendig, um unterschiedli· 
ches Recht, das mit diesem Gesetz geschaffen wird, 
nur auf ganz bestimmte, ausgewählte Projekte zu be
ziehen. 

Zu§ 2 

§ 2 Abs. 1 erklärt den Bundesminister für Verkehr für 
die Bestimmung der Linienführung für zuständig. Ma
teriell kommt dies zunächst niir bei der Eisenbahn 
2Um Tragen, weil füt die Linienbestimmung bei Bun
desfernstraßen und BWldeswasserstraßen der Bun· 
desminister für Verkehr schon jetzt zuständig ist. 
Durch die Konzentration der Entscheidungskompe
tenz wird ein Beschleunigungseffekt erwartet. Die 
Straßenbahnen sind ausgenommen, da das Personen· 
beförderungsgesetz keine Linienbestimmung vor· 
sieht: für die Einführung einer Lln;enbestimmung be· 
steht kein Bedürfnis. 

Nach § 16 Bundesfemstraßengesetz dad der Bundes
ntinister für Verkehr die Linie jedoch nur im Einver· 
nehmen nrit den für die Raumordnung :iuständigen 
Ministern (z. B. Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau, Bundesminister für Um· 
weit, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bundesml· 
nister für Wirtschaft) bestimmen. Die Herstellung die
ses Einvernehmens entlällt. Das bedeutet jedoch 
nicht, daß bei der Linienbestimmung diese Ministe· 
rien nicht mehr beteiligt werden. Eine Einbindung fin
det im Rahmen der Geschäftsordnung der Bundesre
gierung statt Eine Abstimmu.n_g ist dabei in wesent~ 
lkh kürzeren Fristen als bei einer ausdrücklichen Ein· 
vemehmensregelung möglich. 

Außerdem gilt das Benehmen über die Linienlestle• 
gung als hergestellt, wenn die zuständige Landespla
rrungsbehörde sich nicht innerhalb einer Frist von drei 

Monaten zur Unienbestirnmung äußert. Die Einfuh
rung dieser Frist isl neu. 

Neben der Llnienbestirnmung ist die Durchführung 
eines förmJichen Ra umardn ungsvedahrens nicht er
forderlich. Deshalb setzt Absatz 2 die Anwendung der 
Raumordnungsverordnung des Bundes vom 13. De
zember i990 ausdrückiich aus; das bedeutet jedoch 
nicht, daß es den Ländern untersagt ist, nach landes
rechtlichen Bestimmungen - soweit solche in den 
neuen Ländern vorhanden sind - Raumordnungsver· 
fahren innerhi!lb deI dreimonatigen Frist des § 2 
Abs. f durchzuführen. Auch gilt selbstverständlich 
das Raumordnungsgesetz mit seinen Grundsätzen 
(z.B. § 4) fort. 

Die §§ 15 und 16 des Gesetzes über die Umweltver
träglichkeitsprüfung regeln die Öllentlicbkeitsbeteili
gung bei der Umweltverträglichkeitsprüfung im Rah
men der Linienbestimmung. Die nach der EG-Richtli
nie 85/337/EWG vorgeschriebene Öffentlichkeitsbe
teiligung bei der Umweltvertriiglichkeitsptiifong lin
de! im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsver
laluen statt. 

Im übrigen gilt das Gesetz über die Umweltverträg
Jichkeitsprufung sowie die zitierte EG-Richtlinie in 
vollem Umfang fort. Das bedeutet eine materielle Um
weltverträglichkeitsprüfung in jedem Planungssta
dium. 

Zu§ 3 

§ J führt verkürzte Fristen zur Beschleunigung des 
Planfeststellungsvedahrens ein. Die Verpflichtungen 
der an der Planfeststellung beteiligten Behörden auf 
Grund des Gesetzes vorn 12. Februar 1990 zur Urnset· 
zung der Richtlinie des Rates vom 27. Juni 1985 über 
die Umweltverträglichkeitsprülung bei bestimmten 
ö!!entli.chen und privaten Projekten (85/337/EWGJ 
bleiben unberührt. Da eine Beteiligung der Öffent
lichkeit bei Vorhaben, die unter das Beschleuni
gungsgesetz fallen, erstmalig im Planfeststellungsver
faluen edolgt, ist es von besonderer Bedeutung, daß 
in den Erläuterungen zum Plan auch die wit;btigsten 
Alternativen, die bei der Llnienbestirnlllung unter
sucht wurden, und die Gründe, die für die Liruenbe
stirnmung rm•ßgebend waren, dargestellt werden. 
Eine entsprechende Klarstellung wird im Gesetzent
wurf getroffen. Der Öffentlichkeit werden gegebe
nen!alls die Stellungnahmen der mit Umweltfragen 
befaßten Behörden zu den verschiedenen Trassenfüh
rungen vorrulegen sein. 

Ihr werden ferner zu der bestimmten Llruenführung 
sämtliche nach Artikel 5 Abs. 2 der Richtlinie 
85/337/EWG edorderllchen Unterlagen zur Kenntnis 
zu bringen sein. Dadurch wird sichergestellt, daß die 
Öffentlichkeit umfassend über die Auswirkungen des 
Vorhabens au! die Umwelt unterrichtet und ihr Gele
gennei! :rnr Äußerung gegeben wird \Artikel 6 Abs. '2 
sowie Anhang III der Richtlinie 85/337/EWG): Die Be
teiligung der Öffentlichkeit bezieht sich also nicht nur 
auf die Details der Planfeststellung (parzellenscharfe 
Darstellung), sondern auch auf die Linienführung und 
ihre wichtigsten Alternativen. Der Öllentlichkeit muß 

9 
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deutlich werden, daß die Lrn<enbestimmung nicht 
endgültig, sondern noch Gegenstand der Erörterung 
im Planfeststellungsvertahren ist. 

Die Fristen im Planfeststellungsverfahren werden wie 
folgt festgelegt: 

Innerhalb einer Frist von einem Monat hat die An
hörungsbehörde die Auslegung des Plans und die 
Einholung der Stellungnahmen zu veranlassen 
(Absatz lJ. Diese Frist lSt ebenso neu wie die Frist, 
daß die Behörden ihre Stellungnahmen innerhalb 
von drei Monaten abzugeben haben. Dabei wird 
klargestellt, daß zu den Erläuterungen auch die 
Darstellung der wichtigsten Alternativen, die bei 
der Linienbestimmung untersucht worden sind, so
wie der Gründe, die für die Bestimmung der Li
nienführung maßgebend gewesen sind, gehört. 
Dadurch wird sichergestellt, daß die Offentlichkeit 
gemäß der EG-Richtlinie zur Umweltverträglich
keitsprüfung umfassend über die möglichen Aus
wirkungen des Vorhabens aul die Umwelt unter
richtet und ihr Gelegenheit zur Äußerung vor 
Durchführung des Vorhabens gegeben wird 
(Artikel 6 sowie Anhang lll der Richtlinie 
85/337/EWG). Diese Beteiligung der Ö!!entlich
keit bezieht sich also nicht nur auf die Details der 
Planfeststellung [panellenscharfe Darstellung), 
sondern auch auf die wichtigsten_Alternativen zur 
Trassenführung. 

Innerhalb von drei Wochen n&ch Zugang haben 
dle Gemi!inden die Pliine auszulegen jAbs.alz 2). 

Jnnerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Ein
wendungsfrist hat die Anhörungsbehörde die Er
örterung des Plans abzuschließen und ihre Stel
lungnahme gegenüber der Planfes!s!e!lungsbe
hörde innerhalb eines Monats nach Abschluß der 
Erörterung abzugeben (Absatz 3). 

- Nach dem Erörterungstenn\n eingehende Stel
lunqnahlllen der Behörden sind nicht mehr zu be
rücksichtigen, wenn nicht die neue Stellungnahme 
der Plantes!stellungsbehörde hätte bekannt sein 
müssen (Absatz 4). · 

Bei"Anderung des Verkehrswegs muß kein Erörte
rungstertnin durchgeführt werden (Absatz 5). D_em 
Verzicht auf einen Erörterungstermln bei i!iner An
derung [nicht bei einem Neubau) eines Verkehrs
weges, z.B. bei Verbreiterungen vorhandener 
Trassen, Beseitigung von unübersichtlichen Kur
ven und Kuppen, Begradigung von Trassen oder 
Bau von Lärmschutzanlagen liegt der Gedanke zu
grunde, daß. bei \l'Qtha.ndenen Trassen in einem 
Erörterungsterm.in kaum neue Gesichtspunkte zu 
erwarten sind. Die Behörde sollte daher zur Be
schleunigung auch ohne Erörterungsterrnin über 
die bekannten Einwendungen entscheiden kön
nen. 

Innerhalb von drei Monaten ist das beim Neu- und 
· Ausbau von Bundeswasserstraßen erforderliche 
Einvem„hmen mit den für die Bedürfnisse der 
Landeskultur und der Wasserwirtschalt zuständi
gen Behörden herzustellen (Absatz 7). 

Da das Verwaltungsverfahren sich grundsätzlich nach 
ländervorsthriften richtet, sieht § 3 Abs. 6 vor, daß 

LO 

duch dann, wenn die Ldnder e-~g-ene Landesverwal
tungsgesetze haben, die Vorschriften dleses Gesetzes 
Anwendung finden. 

Zu§ 4 

§ 4 sieht vor, daß anstelle eines Planfeststellungs
beschlusses der Bau oder die Änderung eines Ve1· 
kehrsweges sowie die Anderung eines Verkehrsflu<J
hafens durch Plangenehmigung festgelegt werden 
kann. Von diesem Instrument kann Gebrauch ge
macht werden, wenn mit den Trägem öffentl.icher Be
iange, deien Aufg-abenbereiu;.e berJ....t...u""t werden, das 
Benehmen hergestellt warden ist und Rechte anderer 
- insbesondere Eigentums- und sonstige dingliche 
Rechte SOW1e das Recht auf körperliche Unversehrt
heit - nicht beejnträchtigt werden. Werden jedoch 
solche individuellen Rechtspositionen beeinträcl)tigt, 
kann die Behörde die rechtlichen VorausseQ.ungen in 
diesem Punkt auch schaffen, indem sie von den Be
rechtigten eine schriftliche Einverständniserklärung 
einholt. Wie bei Plan!eststellungsvetfahren darf dle 
Plangenehmigung nicht erteilt w~rden, wenn öffentli
che Jnteres~en dem Bau oder der Anderung ~ines Ver
kehrsweges entgegenstehen. 

Die Plangenehmigung, die bereits im Fachplanungs
recht, z_ B. § 14 Abs. 1 des Bundeswasserntraßenge
selzes, bekannt ist, Wird mit Konzentrationswirkung 
versehen !Absatz 2J. Dadurch werden zeitaufwendige 
Einzelakte erspart. 

J.e nach Sachlage wird beim Neubau eines Verkehrs
weges zu entscheiden sein, ob g~maß der EG-Rlchtl1-
nle 85/337/EWG elne Umweltverträglichkeitsprü!ung 
unCer Einsehluß der Otrentlichkeitsbeteiligung durch
zuluhcen ist. Wird davon abgesehen, so muß slcherge· 
stellt werden, daß nach den Ausnahmevorschriften 
der EG-Richtlinie verfahren wird. In diesem Fall sind 
rue in Artikel 2 Abs. 3 der Richtlinie vorgesehenen 
Verfahrensschritte einzuleiten. 

Zu§ 5 

§ 5 enthalt Regelunge:n 1um Verwe.ltungsg~richts'<e<
fahren. Absatz 1 sieht vor, daß über die Anfechlung'
klage das Bundesverwaltungsgericht in erster und 
letzter Instanz zu entscheiden hat. Mit dieser Zustän · 
digkeitsregelung wird berücksichtigt, daß dle Ge
richte in den neuen .U.ndern noch nicht Gewähr dafür 
bieten, Eil- und Haupl5acheverfahren in einer der Ed
bedüritigl<eil Rechnung tragenden Weise durchrn · 
führen. Mangels einer gefestigten Spruchpraxis wii· 
r~n auch divergierende Entscheidungen in den neuen 
Ländern zu befürchten 

Absatz 2 regelt, daß die Anfechtungsklage keine oul· 
schiebende Wirkung hat. Außerdem muß ein magli· 
eher Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wir· 
kung innerhalb- einer Frist von einem Monat gestell! 
werden, soweit nicht später Tatsachen bek.anntwer
den, die einen entsprechenden Antrag zu ~inem spa
teren Zeltpunkt rechtfertigen. Damit wird zu ein~m 
lrüheren Zeitpunkt Rechtssicherheit Uber die Be
slandskrah e\nes Verwa.Jtungsaktes gesch~ffen. 
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§ 5 Abs. J verlangt die Angabe der Beschwerde
gründe innerhalb von sechs Wochen; der Verweis au! 
§ 81 b Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung be
deutet, daß nach Ablauf dieser Frtst Erklärungen und 
Beweismittel unter bestimmten Voraussetzungen zu
rückgewiesen werden können. 

Zu§ 6 

§ 6 Abs. 1 übernimmt für die Bundeseisenbahnen eine 
Bestimmung des Bundes!emstraßenrechts. Sie sieht 
vor, daß wr Aufnahme von Vorarbeiten (z. B. Vermes
sungen) fremde Grundstücke nach Vorankündigung 
betreten werden dürfen. 

Absatz 2 enthält eine für Vorarbeiten bei Verkehrs
ßughäfen notwendige Zuständigkeitsregelung. Sie ist 
dadurch bedingt, daß § 6 des Luftverkehrsgesetzes 
keine Anwendung findet (vgl. ~ 10). 

Absatz 3 übernimmt für Vorarbeiten bei Straßenbah
nen die in Absatz 1 genannte Vorschrift des Bundes
lemstraßengeseti:es. 

Zu§ 1 

§ 7 strafft die Regelung über die vorzeitige Besitzein
weisung, d. h. Grundstücke können nach einem 
rechtskräftigen oder für sofortig volliiehbar erklärten 
Planfeststellungsbeschluß schon dann für Baumaß
nahmen in Anspruch genommen werden, wenn eine 
Enteignung noch nicht erfolgt ist. § 7 enthält die hier
!Ur edorderlichen Vedahrens- und Entschädigungs· 
regelungen. 

zu§ 8 

§ 8 trägt dem Umstand Rechnung, daß in den neuen 
Bundesländern mit Unkenntnis über die Eigentums
ve<hä.llnisse qe<echnet werden mu.ll. Läßt sich. der Ei
gentümer eines Grundstücks trotz hinreichender Be
mühungen nicht ermitteln und wäre eine weitere Klä
rung der Eigentumsverhältnisse mit unverhältnismä • 
füg großem Aufwand verbunden, so muß für den nicht 
bekannten Eigentümer ein Vertreter handeln können, 
wenn es um die Plangenehmigung (§ 4), um Vorarbei
ten auf dem Grundstück (§ 6) und die vorzeitige Be
sitieinweisung (§ 'i') geht. Vorsorglich wird für diese 

Fälle bestimmt, daß von der kommunalen Aufsichts
behörde der Gemeinde, in der das betro!!ene Grund
stück liegt, auf Antrag ein Vertreter bestellt wird, der 
die lnteressen des Eigentümers treuhänderisch wahr
nimmt. Für die Haftung und die Vergütung des Ver
treters wird deklaratorisch auf die Vorschriften des 
Vcn•:.altungsverfdhrens.gesetzes •.'erl\'i.esen. 

Zu§ 9 

§ 9 verweist für das Enteignungsverfahren und die 
Enteianunasentschädiauna auf die entsorechenden 
Vorschrtft;n des Baugeset~buchs. -

Zu§ 10 

Es handelt sich um den vorübergehenden Verzicht auf 
das lu!trechtliche Genehmigungsverfahren. 

Die bisher durch die Genehmigung geregelten Sach
verhalte werden nunmehr im Planfeststellungsbe
schluß mit Konzentrationswirkung (§ 9 Abs. 1 des 
Lultverkehrsgesetzes) lestgelegt Damit wird das bis
her zweistufige Verfahren zu einem einstufigen. Dies 
ist mit einer erheblichen Beschleunigung verbunden, 
ohne daß die Biirgerbeteiligwig verlorengeht 

Zu§ 11 

Diese Bestimmung sieht Übergangsregelu.ngen vor. 
Bereits begonnene Verfahren können nach diesem 
Gesetz zu Ende geführt werden. Verfahren, die vor 
dem 31. Dezember 1995 begonnen, aber noch nicht 
beendet wurden, können ebenfalls nach diesem Ge
setz beendet werden. 

Um dabei sichenustellen. d.a.B die Votscto.r'Jten dieses 
Gesetzes nur eingeschränkt für den Bau von Ver
kehrswegen auch nach dem 32. Dezember 1995 zur 
Anwendung kommen und kein Mißbrauch betrieben 
wird, WaI es notwendig, den Planungsbeginn >.u fin
gieren, vgL Absatz 2 Satz 7. 

Zu§ 12 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

11 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 633. Sitzung am 5. Juli 
1991 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes he
schlcssen, :i.u dem Gesetzentwur! w\e aus der Anlage 
ersichtlich Stellung zu nehmen. 

l. Zu f 1 Abs.. 1 Satz l 

12 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

.{ 1) Für die Planung des Baues und der Ände
nmg von 

1. Verkeh1"sweqen der Bundeseisenbahnen, 

2. Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen, 

3. Verkehrsflughäfen. 

4. Straßenbahnen im Sinne des § 4 Abs. 1 und 2 
des Personenl>eförderungsgeselzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 
(BGB!. l S. 1690) 

in den Ländem Berlin, Brandenburg, Mecklen
burg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen sow'le von 

5. Femverkehrswegen im Sinne von Nummern 1 
und 2 zwischen diesen Liindem und Wirt
schaftszentren des übrigen Bundesgebietes 

gelten die besonderen Vorschri!ten dieses Geset-
zes, und zwar bis zum 31. Dezember !999filr Ver
kehrswege der Bundeseisenbahnen, im übrigen 
bis zum 31. Dezember 1995.' 

Als Folge sind in § 11 Abs. 2 Satz 1 die Worte 
.dem 31. De:i.ember 1995' durch die Worte ,den 
in § 1 Abs. 1 Satz 1 genannten Zeitpunkten• zu 
ersetzen. 

Begründung 

Der Begriff des Bundesverkehrsweges ist nicht 
gesetzlich definiert. Die Änderung dient der Klar
stellung, daß neben den Bundesfernstraßen und 
Bundeswasserstraßen auch die Schienenwege der 
Sondervermögen Deutsche Reichsbahn und 
Deutsche Bundesbahn ertaßt werden. 

Die Bundesregierung selbst geht für die Vorunter
sud\Ung von einem deneitigen Z...\tbedart von 
fünl bis zehn Jahren bei der Planung von Neubau
strecken der Bundeseisenbahnen aus (vgl. BR
Drucksache 303/91, S. 13). Durch die Zuständig
keit des Bundesministers für Verkehr für die -
erstmalig auch fur neue Eisenbahnstrecken vor
gesehene - Llnienbestlmmung ist :1:.war e"me 'ße~ 
schleunigung der Voruntersuchung zu erwarten, 
es e=he\nl aber nicht gewiihrleistet, daß die 
Planungen für Bundeseisenbahnen. bis zum 
31. Dezember 1995 tßtsächlich das in§ lt Abs. 2 

vorgesehene Planungsstadium erreicht hdb0i1 

Dam1\ droh\ d\e Benach\e1\lgung der Schiene el' 
dem urnweltver\räghthsten Verkehrs\räger. 

2 Zu § 2 Abs. 1 Satz 2 

In § 2 Ab• l Sati 2 sind vor den \'>'orten .. 1m 
Benehmen~ die Worte „1m Einvernehmen m1: 
dem Bundesminister für Umwell. Na.tursch11t1 
und Reaktorsicherheit und" eliiz~ll.i.gen. 

Begründung 

Bei der Linienbestimmung fur Bundesfernstraßer1 
muß das Erfordernis des Einvernehmens z.unun
dest mit dem Bundesmmister rur Umwelt NalUl

schutz und ReaktorsLcherheil erhalten bleiben 

3. Zu § 2 Abs. 1 Satz 3 

In § 2 Abs. l Satz 3 sind 

a) die Worte , innerhalb von drei Monaten - du rcl1 
die Worte- „innerhalb von vier Monaten~ zu 
ersetzen; 

b) nach dem Wort .hat' die Worte .; die F'n>t 
kann bis z.u zwei Monaten verlängert werden" 
einzufügen. 

Begrundung 

Innerhalb einer Frist von drei Monaten ~st die 
Durchführung eines Raumordnungsverfahrens 
mit Umweltverträglichke.itsprülung (ÖUenüich
keltsbeteiligungl nicht möglich. Sie ist äußersten
falls \n vier Monaten möglich; bei dieser knappen 
Frist muß aber eine Verlängerungsmöghchke1t 
vorgesehen werden. 

4. Zu f 2 Abs. 2 

In § 2 ist Absotz 2 zu streichen. 

Als Folge lsl in Absatz 1 die Angabe .(!)"' zu 
streichen. 

Begründung 

Raumordnungsverfahren sind nicht nur nicht fur 
die lange Da;uer von Linienbestimmungen verant· 
wortlich, sondern sie tragen sogar zur Beschleuni
gung bei, wen S!e vorweg Standortklärung~n er
möglichen, so daß nicht Fachverfahren sich, mog
lJcherweise immer wieder, festfahren und von 
neuem begonnen werden mUssen. 

Die Umweltverträglichkeitspn.ifung darf als wich
tige Errungenschaft der UmweHvorsorg(~ mchl 
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entfallen. Sie muß deshalb Bestandteil der vorge
lagerten Verfahren bleiben und in einem frühzei
tigen Stadium eingesetzt werden. 

5. Zu t 3 Abs. 1 

In§ J Abs. 7 sind die Worte .das Einvernehmen· 
durch die Worte • über die Erteilung des Einver
nenmens" und das Wort ,l\er2.ustel!en" durcl\ die 
Worte .w entscheiden" zu ersetzen. 

Begründung 

Ist das Einvernehmen einer anderen Behörde ge
setzlich vorgeschrieben, so kann es von dieser 
nicht nur erteilt, sondern auch verweigert werden. 
Dies muß im Text der Vorschrift berücksichtigt 
werden. Dje Entwurfsfassung erweckt den un
richtigen Emdruck, die beteillg\e Behörde sei ver. 
pflichtet, das Einvernehmen heaustellen. 

6. Zu~ 4 Abs. 2 

In § 4 Abs. 2 sind nach dem Wort • Verwaltungs
verfahrensgesetzes" die Worte • und für Ver
kehrsflughafen nach § 9 Abs. J des Luftverkehrs
gesetzes" einzufügen. 

Begründung 

Die Rechtswnkungen eines Planfestste!lungs
beschlusses nach dem Luftverkehrsgesetz erge· 
ben sich nicht aus § 75 Abs. l des Verwaltungs
verfahrensgesetzes, sondern wegen der Subsidia
ritätsk!ausel in§ 1 Abs. 1 des Verwaltungsverfah
rensgesettes aus § 9 Abs. 1 des Lultverkehrsge
settes. 

7. Zu § 'i Abs~ i 

In § 1 Abs. 1 ist das Wort • Weigert• durch die 
Worte .Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten 
geboten und weigert" zu ersetzen. 

Begründung 

Erst das Vorliegen dieser weiteren Voraussetzung 
rechtfertigt die Anordnung der voaeitigen Besitz· 
einw;,\sung im Hinblick auf die durch Artikel 14 
Abs. 1 Satt 1 des Grundgesetzes geschützte Rechts
position des betroffenen unmittelbaren Besitzers. 

8. Zu § 1 Abs. 4 Satz J 

In § 7 Abs. 4 Satz 3 ist das Wort .ist" durch das 
Wort .soll" und das Wort .festzusetzen• durch die 
Wort;, .festgesetzt werden· zu ersetzen. 

B1'grundung 

Die Soll· Vorschrift ermöglicht, im Einzelfall dem 
Grumlsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung zu 
tragen. Darüber hinaus ist auch aus Praktikabili
tätserwägungen die Umwandlung von § 1 Abs. 4 
Satz 3 in eine Soll.Vorschrift geboten, um auch 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fälle zu erlassen, in denen die 2-Wochen!nst aus 
tatsächlichen Gründen unzureichend ist. 

9. Zu i 9 Ab~. t 

[n § 9 Abs. 1 ~ind die Wort('! ;:;iP der F{l:i;gung rlP.r 
BekanntJllachung vom 8. Dezember 1986 (BGBL J 
S. 2253), zuletzt geändert durch Anlage !, Kapi
t"l KW, P.,.bsdmitt ll ~r. \ d"" E\n'9"'"9""""""9"S 
vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 
.des Gesetzes vom 23. September 1990 (BGBL II 
S. 885, 1122)" zu streichen. 

Begründung 

In § 9 Abs. 1 sollen offensichtlich §§ 93 bis 103 
BauGB nicht in einer ganz bestimmten zeitlichen 
Fassung, sondern in der ieweils geltenden Fas. 
sung in Bezug genommen werden. Dies wird 
durch die Streichung klargestellt. 

10. Zu§ 10 

§ 10 ist wie folgt zu fassen: 

.§ lO 
Verkehrsflughäfen 

[1] Die Anlegung und der Betrieb neuer Ver
kehrsflughäfen bedürfen keiner vorherigen Ge
nehmigung nach § 6 Abs. J des Luftverkehrsge
setzes. Die Planfeststellungsbellörde regelt den 
Betrieb des Aughafens und legt den Ausbauplan 
nach § 12 Abs. l Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes 
fest. Nach dem Ergebnis des PlanfeststellUDgsver
!ahrens ist eine Genehmigung nach § 6 Abs. 1 des 
Lu{tverkehrsge..,ttes zu erteilen. 

(2] Die zivile Nutzung ehemaliger Militärflug
plätze bedarf nur einer Änderungsgenehmigung 
nach § 6 Abs. 4 Satz 2 des Luftv;,rkehrsgesetzes, in 
der der Trager der tivilen 1-!utzung, die ti.\r die 
zivile Nutzung vorgesehenen Augbetriebsflä
chen und die Art des :tivilen Flugbetriebs festzu· 
legen sind. Ein vorhand;,ner militärischer Bau
schutzbereich bleibt wirksam, bis die Genehmi
gungsbehörde einen Ausbauplan nach§ 12 Abs. l 
Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes festlegt oder 
einen besdmink!en Bauschutzbereich nach § 17 
des Luftverkehrsgesetzes bestimmt.· 

Begründung 

Zu Absatz I 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal
tungsgerichts unterliegt nur die Neuanlegung 
von Verkehrsflughäfen einem zweistufigen Zu
lassungsverfahren. Dem Genehmigungsverfah
ren hat eine Planfeststellung nachzufolgen. Vor
übergehend soH bei der A_11legung von neuen Ver
kehrsflughäfen auf das vorhergehende Genehmi
gungs"Verfahren verzichtet werden können. Da lür 
den Betrieb des Flugplatzes auf die Genehmigung 
nicht veaich!el werden kann, soll diese nach dem 
Ergebnis des Planfestst;,Uungsver!ahrens ahne 
weitere Ö!fentlichkeitsbeteiligung erteilt werden. 

13 
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lhr sollen die Rechtswirkungen einer Genehrm
gung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 LuftVG zukommen. 
Wie sich aus § 6 Abs. 4 s~tz l LuftVG für nach
trägliche Anpassungen der Genehmigung ergibt, 
ist eine derartige ll\ndung der Genehmigungsbe
hörde an das Ergebnis des Planfeststellungsver
fahrens systemgerecht. 

Zu Absatz 2 

Die Übernahme bisheriger Militärflugplatze in 
eine zivile Trägerschaf! stellt ein vorrangiges An-

liegen m den neuen Bundesland-!:!:rQ. da.r Da 
Flugplatze bereits angelegt sind, ist ledigl~ch e 
Zulassung für den zivilen Betrieb er!orderb 
Hierfür genügt die Durchführung eines Geneh 
gungsänderungsverfahrens mit Öffentlichke 
beteiligung nach§ 6 Abs. 4 Salz 2 LuftVG, in c 
die wesentlichen Grundlagen des künftigen FI 
betriebs festgelegt werden Eine derartige 
gelung räumt Zweifel aus, ob nicht eine l 
widmung eines Militärflughafens in ei 
Zivilflugplatz eines Planfeststellungsverfah1 

·bedarf. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

1. Zu § 1 Ab&. 1 Satz l 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlage
nen Anderung zu. 

2. Zu § 2 Abs. 1 Salz 2 

Die Bundescegierung stimmt der vorgeschlage
nen Änderung nicht zu. 

Zur Vereinfachung und Beschleunigung der Li
nienbestimmung wird auf ein förmliches Einver
nehmen mit den auch weiterhin an der Entschei
dung zu beteiligenden Bundesministern ven:ich
tet. Eventuell auftretende Meinungsverschieden
heiten werden nach der Geschäftsordnung der 
Bundesregierung beigelegt. 

3. Zu t 1 Abs. l Satz 3 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlage
nen Änderung zu. 

4. Zu § 2 Abs. 2 

Der Vorschlag soll im welteren Gesetzgebungs
verfahren geprüft werden. 

5. Zu t 3 Aln. 1 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlage
nen Änderung nicht zu. 

Die Entwurfsfassung der Bundesregierung ver
pflichtet die jeweils andere Behörde nicht zur Er
teilung des Einvernehmens; dieser bleibt es unbe
nommen, das Einvernehmen gegebenenfalls zu 
verweigern. Dle Entwurfsfassung der Bundesre
gierung bringt jedoch deutlicher als die vom Bun-

desral vorgeschlagene Fa3sung zum Ausdruck, 
daß sich beide Seiten im Interesse einer Beschleu
nigung des Planleststellungsverfahrens akbv um 
dje Herstellwig des Einvernehmens bemühen 
müssen. 

6. Zu f 4 Abs. 2 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlage
nen Änderung zu. 

7. Zu § 7 Abs. 1 

Der Vorschlag soll im weiteren Gesetzgebungs
verfahren geprillt werden. 

S. Zu § 7 Ab\. 4 Satz. 3 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlage
nen Änderung zu. 

9. Zu t 9 Abs. l 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschl„ge
nen Änderung zu. 

1ß. Zu§ 111 

Die Bundesregierung stimmt der vorgeschlage
nen Änderung zu. 

Die von der Bundesregierung übernommenen 
Vorschläge des Bundesrates haben keine preisli· 
chen Auswirkungen, da sie gegenüber dem ur
sprünglichen Entwurf der Bundesregierung keine 
zusätzlichen kostenmäßigen Belastungen ffu die 
davon Betroffenen beinhalten. 

15 
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Sachgeb' et 9 

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in den neuen Bundesländern 

Der Bundestag wolle beschließen: 

[. 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die Verbesserung der Infrastruktur in den neuen Bundesländern 
ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Ländern und Gemeinden 
sowie der Öffentlichkeit. Zur Lösung der Probleme der Verkehrs
infrastruktur will die Bundesregierung mittels eines Verkehrs
wegeplanungsbeschleunigungsgesetzes l Drucksache 1211092) 
sowie mehrerer sogenannter Maßnahmegesetze beitragen. Diese 
Gesetzesinitiativen bauen einseitig die Befugnisse des Bundesmi
nisters für Verkehr aus. Sie beschneiden in erheblichem Maße die 
Kompetenzen dE:s Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, der Bundesländer und der Öffentlichkeit. 

Diese Gesetze stellen einen Rückschritt in ein autoritäres Verwal
tungsdenken dar, das in Bürgerbeteiligungen lediglich einen 
lästigen Störfaktor sieht. Die Bürgerinnen und Bürger der neuen 
Bundesländer sollen erneut bei der Mitbestimmung ihrer eigenen 
Angelegenheiten eingeschränkt werden. Diese Gesetze ignorie· 
ren positive Erfahrungen in den alten Ländern der Bundesrepu
blik Deutschland im Hinblick auf Bürgerinnen· und Bürgerbeteili
gung, Umweltverträglichkeitsprüfung und Rechtsstaatlichkeit der 
Planungsverfahren. Sie sind auch verfassungsrechtlich bedenk
lich, angesichts der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge
richts zum Grundrechtsschutz durch Verfahrensgestaltung. Der 
von der Bundesregierung gewählte Weg wird daher eher gegen
teilige Effekte provozieren. Bürgerinnen, Bürger und Verbände 
können sich nur ungenügend einbringen und fühlen sich zu Recht 
in ihren Bedenken nicht ernst genommen. Das dürfte letztlich 
dazu führen, daß noch öfter als bisher und mit allen Konsequen· 
zen für den Verfahrensablauf Gehör bei Gerichten gesucht wird. 
Eine Prozeßlawine könnte die Folge sein und nicht unbedingt ein 
rascher Planungserfolg. 
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JI. 

Dei Deutsche Bundestag !ehnt den Entwurf eines Gesetzes zur 
B<>schleunigung der Planungen für Verkehrswege in den neuen 
Lcin<lt.~rn !:iOWie im Land Berlin (Verkehrs\vegepldnungabeschku-
ni<)lingsgesetz) - Drucksache 1211092 - ab. 

III. 

Der Deutsche Bundestag [ordert die Bundesregierung auf: 

i. ln einem abgestuften Veriahren gemeinsam mit den Bundes
l~l11rlPn1, dE•n Komn11111Pfl sowl(• dt>11 Urnwir-11- und NdhLrschulz
verLJtl1HJen Pin rnteu1 le-1 le!-i Verkehrskon~epl fü1· d~e neuen Ldn

der zu erarbeiten und bis zum 31. M<irz 1992 vorzulegen. 

Priorität hat ddbei die Verkehrsvermeidung und die Verkehrs
verlagerung auf die Schiene sowie die· Abstimmung der Ver
kehrsträger untereinander. Dem Ausbau und der Modernisie
rung der Schienenwege ist gegenüber dem Fernstraßenbau der 
VorrFJng zu geben. 

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen muß im Vorder
grund stehen. In den ostdeutschen Bundesländern besteht die 
Chance, Fehler der alten Länder zu vermeiden und eine Ver
kehrsinfrastruktur aufzubauen, die wirtschaftliche und ökologi
sche Aspekte integriert. Eine weitere wachstumsorientierte 
Steigerung des Schadstoffausstoßes durch den Autoverkehr 
darf gerade im Hinblick auf den drohenden Treibhauseffekt 
nicht hingenommen werden. 

Dabei sind die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Autobahnbaues für die betroffenen Regionen sorgfältig zu prü
fen. Erfahrungen in den alten Ländern lassen eine Steigerung 
des Transitverkehrs und ein Anwachsen der Pendlerströme in 
die westlichen Ballungsräume erwarten, nicht jedoch den drLn~ 
gend benötigten regionalen Wirtschaftsaufschwung. 

Nur auf der Grundlage eines integrierten Gesamtverkehrskon
zepts ist eine Verkürzung der Planungsverfahren durch die 
konkrete Ausgestaltung und Optimierung der Maßnahmen dis
kutabel. Dabei ist der nach langer Diskussion erreichte Stan
dard der Beteiligungsrechte der von der Planung Betroffenen 
uneingeschränkt zu gewährleisten, wenn nicht sogar zu erwei
tern. Neue Formen der Kooperation zwischen Bürgern/innen 
und Verwaltung sind zu entwickeln, die konsensuale Verfah
ren und damit auch Verfahrensverkürzungen ermöglichen. 

Bis zur Vorlage dieses integrierten Gesamtverkehrskonzepts 
darf eine Beschleunigung von Planverfahren nur1:iei raumord
nerisch und umweltpolitisch unstrittigen Projekten, in der 
Regel also Ausbau und Modernisierung von Schienenwegen 
einschließlich Verkehrswegen für den spurgebundenen OPNV, 
durchge!ührl werden. 

2, ln Abstimmung mit den Ländern und den Umwelt- bzw. Natur
schutzverbänden bis zum 31. März 1992 einen Gesetzentwurf 
zur Verbesserung und zur zeitlichen Straffung des Verkehrs
planungsverfahrens vorzulegen, der folgende Elemente ent
hält: 

2 



a] Streichun9 des förmlichen LinienbestimmungsvP1tdhrens 
1§ 1h Abs. t f'ernstraßengesetz) unter Beibehaltung des 
Raumordnungsverfahrens bei umfassender UmwPlt\ertrag
iil'ilkeit>pri11u ng. 

h] Vermindt•rung des durch die Beteiligung des Bundesmini
sters fl!r VPrkehr entstehenden ilürnkratischen Au(1\'andes 
(z.B. Gend1111igung durch den Bundesminister für\ erkehr 
nur noch bei Enlwurfen für Baumaßnahmen an Bundesfern
strai\en ein~c11i1eß]i(-h Nebenaniagen) 

c) Ver1Jessen11H1 d"r Qualil;it der Planungen durch \"ennei
dung von l'ardllelplanungen und der Konzentratmn auf 
bestimmte Schwerpunktprojekte. Das erfordert konkret: 

- die frühzeitige Beteiligung der Gebietskörperschaften 
und Verbände, um auf diesem Wege Konflikte so früh wie 
möglich zu bereinigen: 

- die atisführliche Untersuchung aller sinnvollen Varianten 
(einschließlich der Nullvariante) von Beginn an. damit 
Verfahren nicht durch später hinzukommende neue Vor
schläge gebremst werden; 

- die Einführung von Fristen für behördliche Stellung
nahmen: 

- die gesetzliche Sicherung der Finanzierung von Bürger· 
gutachten; 

- die Umsetzung der Richtlinie des Rats der Europäischen 
Gemeinscha(t über den freien Zugang zu lnformdtionen 
über die Umwelt vom 7. Juni 1990 (ABI. 1990 L 158. S.56] 
in bundesdeutsches Recht. durch ein Akteneinsicr.tsrecht 
für Bürgerinnen und Bürger in Umweltakten. 

d} Berücksjchtigung umwel\relevanler Aspekte bei Vmdbstim· 
mung, Be"darfsplanung bzw. Vorplanung, d. h. auch frühzei
tige Beteiligung der Umweltressorts und der Umwelt- und 
Naturschutzverbände in projektbegleitenden Arbeitskrei· 
sen. Umweltbelange sollen von Anfang an mit einbezogen 
werden und den gesamten Planungspro2:eß kontinuierlich 
begleiten. · 

e) Strukturveränderungsvorschläge für die Straßenbauverwal
tungen auch im Hinblick auf eine Schwerpunktverlagerung 
zur Modernisierung. Unterhaltung und lnstandsetzu::g. 

f) Beibehaltung des verwaltungsgerichtlichen lnstanze:izuges. 
Die Verkürzung des Instanzenweges wird nachdr~cklich 
abgelehnt. 

Bonn, den 5. September 1991 

Dr. Klaus-Dieter Feige 
Werner Schulz (Berlin) und Gruppe 
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Begründung 

!. 

Die Bundesregierung beabsichtigt, mittels eines Verkehrswe<1e· 
Beschleunigungsgesetzes und diverser tvtaßnahmegeselze die 
Verkehrsinfrastruktur in den neuen Bundesländern zu verbes· 
sem. Nach Auffassung der Bundesregierung gibt es sowohl im 
Osten als auch im Westen der Bundesrepublik Deutschland dUS 

voikswtrtscha!tiichen Gründen, aber auch aus Gründen des Ve« 
kehrswachslums einen enormen Neubaubedarf für Verkehrswege 
in Form von Neutrassierung, der mit dem desolaten Zustand der 
Jetzigen Verkehrsinfrastruktur begründet wird. 

Ausgangspunkt der Analyse der Bundesregierung isl die These, 
der Zeitverlust im Planungsverfahren entstehe durch: 

- die Dreistufigkeit des Verfahrens (Vorplanung, Raumordnung, 
Planfeststellung), 

- die Notwendigkeit umfassender Untersuchungen im Vorver· 
fahren, um im nachfolgenden Raumordnungsverfahren insbe
sondere gegenüber der Öffentlichkeit die Vor- und Nachteile 
der verschiedenen Trassen begründen zu können, 

- die öffentliche Beteiligung .in der Raumordnung, 
- die Umweltverträglichkeitsprüfung, 
- die schleppenden Eingänge der Behördenstellungnahmen in 

der Planfeststel!ung und mangelnder Behördenabstimmung 
innerhalb eines Landes und 

- die anschließenden Gerichtsverfahren mit ca. 2 Jahren Prozeß
dauer pro Instanz. 

Die B11ndesregierung setzt zur Lösung auf: 

- Beschränkung des Vorverfahrens. 
- weitgehenden Verzicht auf das Raumordnungsverfahren mit 

Beschränkung der umweltrelevanten Untersuchungen, 
- weitgehender Verzicht auf die Durchführung einer Umweltver· 

träglichkeitsprüfung, 
- Beschränkung der Einwendungsmöglichkeiten, 
- enge Fristen für die einzelnen Schritte im Planungsverfahren, 
- Verkürzung des Gerichtsweges auf eine Instanz. 

Schon die Analyse der Bundesregierung sucht die Fehler aus
schließlich bei Dritten. Sie ignoriert die wesentlichen Verfahrens
hindernisse und die Schwächen der derzeitigen Struktur der Stra· 
ßenbauverwaltung. Dies soll an folgenden Beispielen aufgezeigt 
werden: 

l. Der Bedarf 

Der Bundesverkehrswegeplan weist eine ungeheure Vielzahl 
von Neubauprojekten i>us, weit mehr als gebaut werden kön· 
nen. Die Anzahl ·ist so groß, daß die Projekte in einem 
jzelt-laufwendigen Punktverfahren bewertet und in eine Rang
ordnung gebracht werden müssen. Von dem derzeit noch gülti
gen Verkehrswegeplan aus dem Jahr 1985 sind noch 



l.:ingsl nicht 111fe Prn1ekce d,,„ ers!t'll Dnnghchke1tssture ver
wirklicht Da hei ,,11„n dringlich eingestuften Projekten die 
l:instuhwg gleich2•!iliy als P!ammysauftrag giH, wtmlen Pla
nun~1skd1Mzitdie11 [Ü1 P·1f>j.eklf! ~JeiHil;::.i, die zeiinc'b Qcu 1-.icht 
realisiert werden können. 1 her ist also eine Konzentr<11ion aur 
eine rc<Jlisierbnre Zahl von Projekten erforderlich, dt>ren Bedarf 
un,1bw••isbör ist. 

2. Die !nvestiven Baukosten 

Hinderungsgrund 1111 Straßenbau sind nicht fehlende baureife 
Planungen, sondern die nicht gesicherte Finanzierung der 
Baukosten. Zahlreiche !ertiggeplante Projekte liegen auf 
Halde, da die finanziellen Töpfe der Bundesregierung regelmä
ßig weniger hergeben, als nachgefragt wird. Dies ist auch 
Beleg dafür, daß die Planungen überzeichnet sind und Pla
nungskapazitäten für zeitnah nicht realisierbare Proiekce ver
schwendet werden, die anderen Ortes fehlen und dort so zur 
Verlängerung der Planungsverfahren führen. 

3. Die Zeitüberschreitungen im Planungsverfahren 

Die Hauptzeitverluste im Planungsablauf Jjegen bei der Vorun
tersuchung und im Raumordnungsverfahren. Die größten zeit
lichen Verluste liegen also in einem Verfahrensabschnitt, der 
als reines Behördenverfahren gerade der öffentlichen Beteili
gung bislang nicht zugänglich ist (Voruntersuchung). Die rela
tiv hohen Verzögerungen im Raumordnungsverfahren sind 
vermutlich gerade darauf zurückzuführen, daß relativ spät erst
mals eine Beteiligung Dritter stattfindet und die Mängel etwa 
der Trassenfindung im Vorverfahren erstmals offenbart werden 
und teilweise aufwendig durch neue Begutachtungen repariert 
werden miissen. 

4. Umweltaspekte 

Umweltaspekte werden in dem bisherigen Planungsverfahren 
nicht ausreichend von Anfang an berücksichtigt, was in späte
ren Planungsphasen zu zeitraubenden Nachbesserungen führt 
bzw. im extremen Fall das späte Scheitern des Projektes, ver
bunden mit dem materiellen und zeitlichen Verlust der bisheri
gen Planung, in Kauf nimmt. Das führt dazu, daß Einwendun
gen aus Umweltsicht als läs!ig und 2eitraubend angesehen 
werden und folglich Konzepte ersonnen werden, den Einfluß 
von umweltrelevanten Untersuchungen im Planungsverfohren 
zu begrenzen. 

Die Bundesverkehrs\•.,.egep!anung wird fast ausschließlich 
unter verkehrstechnischen Kriterien erstellt, ohne auch nur 
einen Gedanken darauf zu verwenden, ob denn dem einen 
oder anderen Projekt aus Umweltsicht unüberwindliche Hin
dernisse entgegenstehen bzw. nach einer entsprechenden 
Grobabschätzung nicht alternative Streckenverbindungen bes
ser geeignet wären. 
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Die Berücksichtigung der Umweltbelange im Vorverf<•hl'L'n l'I 
rudimentär. Zunächst einmal verfügen die Straßf'nbi!LIV<>rwal
tungen kaum über enrsprechend quaiiiiziertes Fachw~r-sunoL 
Daraus ergibt sich zur Zeit die Konsequenz, d11Jl umweltrele
vante Aspekte konsequent nur von den Verbänden llzw. ein
zelnen Betroffenen vertreten werden. Diese kommen jedoch 
erstmals im förmlichen Raumordnungsverfahren zum Zuge. 
Wesentliche umweltrelevante Prüfungen werden statt irn Vor
verf,1hren crsl in spät<'ren Verfahrensabschnitten durrl1qeführl, 
dies tt~ilweise wiclerwilti9 und tnil erheblichen zci!lichen v~~l'
zögerungspotentialen für rlas Verfahren. 

5. Prozeßd<rne1 

6 

Nicht gegen jeden Planfeststellungsbeschluß wird geklagt. In 
Fällen jedoch, in denen eine gerichtliche Überprüfung des 
Planungsergebnisses stattfindet, ist ein Großteil der Probleme 
auf Mängel im verwaltungsinternen Verfahren zurückzufüh
ren. Die wesentlichen Einwände von Straßengegnern sind 

a) fehlender Bedarf und 

bi fehlende Umweltverträglichkeit. 

Dazu kommen im geringen Umfang Gerichtsverfahren von 
Einzelpersonen, in denen Abwägungsdefizite beim Eingriff in 
privates Eigentum gerügt werden, die aber im Hinblick auf die 
Verfahrensdauer wenig relevant sind. 

Zu a) 

Hier hat der Gesetzgeber zur Prozeßvermeidung nicht etwa mil 
einer sorgfältigeren Bedarfsanalyse oder mit einer Beschrän
kung auf leicht einsehbare unabweisbare Projekte reagiert, 
sondern mit einer Gesetzesänderung. Mit der zum 1. Juli 1990 
in Kraft getretenen Änderung des Femstraßenausbaugesetzes 
gilt der Bedarf als gesetzlich gegeben, wenn eine Fernstraße in 
den Verkehrswegeplan aufgenommen worden ist Es soll 
dadurch nach Ansicht des Gesetzgebers nicht mehr justiziabel 
sein. 

Der entsprechende Passus findet sich inzwischen auch regel
mäßig in der Bescheidung von Einwendungen und in Planfest
stellungsbeschlüssen. Er hält jedoch bisher weder Kläger noch 
Gerichte davon ab, sich ausführlich mit diesem Punkt zu 
beschäftigen, auch mit Erfolgen für die Kläger. So wurde erst 
jüngst von einem Verwaltungsgericht der Bedarf an einer Neu
trassierung einer Bundesstraße in enger Parallellage zu einer 
Autobahn verneint. Eine Verfahrensverkürzung durch Rechts
wegbeschneidung ist hier also nicht eingetreten. 

Zu b) 

Dies ist meist die Folge unzureichender oder gar fehlender 
Prüfung im Verfahren bzw. deren interessengebundener 
Bewertung durch die Planfeststellungsbehörden, diktiert von 
einem selbst gesetzten Zwang zum Planungserfolg. 



Die 'chon heute bestehende Verkürzung der gerichtlichen 
üuerprüfung des PlanfeststeUungsverfahrens ist rechtspolitisch 
falsch, da sie die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ein
sfhriinkt. fri rlen neuP.n Bundesl~ndPrn rn:ul\ i:'!in-e Verwnhnngs

gerichtsbarkeit überhaupt erst aufgebaut werden. Eine effek
tive Grundrechtsgewährung wird den Bürgerinnen und ßiir
gem der neuen Bundesländer durch die Beseitigung des 
gerichtlichen Instanzenwegs entzogen, bevor eine rechtsstaat
liche Verwaltungsgerichtsbarkeit überhaupt aufgebaut ist. 

[[. 

Ertordedich isl die Bescluä.nkung der Bedarfsplanung au! wenige 
wirklich notwendige Projekte, deren Bedarf unabweisbar ist und 
auch allgemein einsichtig ist, dies auch unter den Aspekten der 
Verkehrsvermeidung und Verlagerung. Außerdem darf dabei der 
Rahmen der mittelfristigen Finanzplanungen nicht überschritten 
werden, um die Planungskapazitaten auf realisierbare Projekte zu 
beschränken. Insbesondere für die konkrete Situation der neuen 
Bundesländer i•l ein Schwerpunkt auf Instandsetzung und Aus
bau vorhandener Verkehrswege iu setzen. 
Darüber hinaus haben ernsthafte Auseinandersetzungen um 
umweltrelevante Konfliktpotentiale am Anfang des Verfahrens zu 
stehen und dürfen nicht auf das Verfahrensende verschoben wer
den. Mögliche Maßnahmen dabei sind: 
- Abstimmung des Bundesverkehrswegeplanes mit Umwelt

aspekten, 
- Einsatz von entsprechend qualifizierten Fachkräften in der 

Straßenbauverwaltung, 
- Einbeziehung von Umweltverbänden in das Vorverfahren, 
- Schaffung des Instruments der vorgezogenen Bürgerbeteili-

gung, wie das UVP-Gesetz in §§ 15 und 16 ausdrücklich vor
sieht in Anlehnung an die kommunale Bauleitplanung, 

- Konzentration der Planungskapazitäten der Straßenbauverwal
tung auf jeweils wenige zeitnah zu realisierende Projekte und 
weitgehender Verzicht auf Vorratsplanung, 

- Behördenabstimmung im Vorverfahren mit geregelten Bear-
beitungsfristen. 

Zur Verringerung der Prozeßdauer führt nicht die Verkürzung des 
Rechtsweges, sondern eine solide Planung, die auch Umwelt- und 
Bedarfsfragen ohne Rücksicht auf den Gesamterfolg der Einzel
maßnahmen sachgerecht behandelt und dabei die Fachkompe
tenz der Umweltverbände nutzt. Von Fachleuten wird darüber 
hinaus dem Instrument der Verbandsklage u. a. wegen der 
dadurch möglichen Konzentrationswirkung eine verfahrensbe· 
schleunigende Wirkung bescheinigt. 
Es ist unstreitig, daß die Verkehrsverhältnisse in den neuen Bundes
ländern verbessert werden müssen. Im Gegensatz zu den Gesetzes
vorschlägen der Bundesregierung müssen aber andere Handlungs
schwerpunkte gesetzt werden. Der Vorrang der Schiene vor der 
Straße ist angesichts der 6kologischen Herausforderungen· die ein
zig sinnvolle Möglichkeit, die notwendige wirtschaftliche Entwick
lung der neuen Bundesländer mit den Erfordernissen des Schutzes 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang zu bringen. 
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Die neuen Bundesländl!r verfü~J"n über ein dring€'nd samerungs
bedürftiges Schienennetz, welches Jedoch das dichteste in Europd 
ist. Es bietet sich deshalb an, durch eine konsequente Instandset
zung und Modernisierung der vorhandenen Aniagen die• Ver
kehrsverhältnisse in den neuen Bundesländern nachha!lig sdmell 
zu verbessern. Dazu bedarf es nicht eimndl eines besonderen 
Beschleunigungs· oder Maßnahmegesetzes, die vorhandenen 
planungsrechtlichen Handlungsspielräume reichen <1us. 

Die wirtschaf!hchen Vortelie des Autohahnbaues iur die bt'troife
ncn Regjon(1'11 W(!rde-n zudem weit überzeich111~t. Zu ~rwr'lrttLn lsl 

vielmehr eine Steigerung des Transitverkehrs und ein Anwdf'hst!n 

der Pendlers!röme in die westlichen Ballungsräume, nicht 1••doch 
ein regiorH1les Wllchstum (h!r Wirtschr1fl. 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Schritte zur 
Beschneidung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Länder und Kommunen im Planungsverfahren führen zu einer 
nicht hinnehmbaren Ermächtigung des Bundesministers für Ver
kehr und damit zur Stärkung von zentralstaatlichen Kompeten
zen. Dies kann gerade im Hinblick auf die föderative Gestaltung 
der Bundesrepublik Deutschland und den Neuaufbau föderativer 
Strukturen in den neuen Bundesländern nicht hingenommen 
werden. 
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Antrag 
der Abgeordneten Klaus Daubertshäuser, Robert Antretter, Hans Gottfried Bernrath, 
Carl Ewen, Elke Ferner, Klaus Hasenfratz, Dr. lngomar Hauchler, Reinhold Hiller 
(Lübeck), Lothar !brügger, Walter Ko!bow, Vo!kmar Kretkowskl, Dr. Klaus Küb!er, 
Dr. Oietmar Matterne, Heide Mattischeck, Albrecht Müller (Pleisweiler), Dr. Rolf 
Niese, Siegfried Scheffler, Wieland Sorge, Dr. Margrit Wetzei, Berthold Wittich, 
Dr. Peter Struck, Dr. Hans-Jochen Vogel und der Fraktion der SPD 

Effektive Planungsbeschleunigung im Verkehrswegebau für ganz Deutschland 
statt einseitigen Rechtsabbaus in den neuen Bundesländern 

Die Konzeption der Bundesregierung, im Entwurf eines Verkehrs
wegeplanungsbeschleunigungsgesetzes für die neuen Bundes
länder durch einen Verzicht auf frühzeitige Umweltverträglich
keitsprüfung, durch eine Reduktion der Offentlichkeitsbeteili
gung sowie durch die Einschränkung des Rechtsschutzes zu einer 
Verkürzung der Planungszeiten für Verkehrswege zu kommen, ist 
grundsätzlich falsch. 

Diese Auffassung vertreten nicht nur die Mehrheit der Umwelt
minister der Länder, sondern auch die Naturschutzverbände. die 
Gewerkschaften sowie namhafte Planungsexperten. 

Verfahrensbeschleunigung muß dem Ziel dienen, die mit einem 
Verkehrsprojekt verbundenen Probleme schneller zu erkennen 
und zu bewältigen, nicht aber, sie zu ignorieren. Dabei ist insbe
sondere eine frühzeitige Bürgerbeteiligung unverzichtbares Pla
nungselement in einer Demokratie. Transparenz der Planung und 
demokratische Mitwirkung der Öffentlichkeit sowie umfassende 
und frühzeitige Prüfung der Umweltverträglichkeit sind demokra
tisch gewachsene Errungenschaften, deren Aufgabe Akzeptanz 
und Qualität der Planungen ernsthaft gefährdet. Es kommt ent
gegen den Vorste!lungen der Bundesregierung darauf an, Planun· 
gen organisatorisch und inhaltlich zu verbessern. Diese Aufgabe 
stellt sich bundesweit. Der folgende Antrag zeigt hierzu einen 
gangbaren Weg auf und berücksichtigt die besondere Situation 
der neuen Bundesländer durch ein Sofortprogramm für Sanie
rung smaßna:hmen. 
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Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aulgeforclert, so rasch wie möglich ein 
Planungsbeschleunigungsprogramm unter ßeachlung der folgen
den Grundsätze auszuarbeiten und umzusetzen: 

l. Die Sicherstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfra
struktur in den neuen Bundesländern ist eine der wesent
lichen Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Auf
schwung dort und damit für eine rasche Angleichung der 
LebensvNh~itmsse in ganz Deutschland. Das Verkelus
wegenetz der neuen Bundesländer - insbesondere das 
Schienennetz der Deutschen Reichsbahn, das die größte 
Dichte unter den europäischen Eisenbahnnetzen aufweist -
bedarf in einer ersten Phase vor altem der Sanierung. 

Abgesehen von notwendigen Lückenschlußmaßnahmen ge
fährdet eine vorrangige Konzentration auf zeit- und 
kostenaufwendige Neubauprojekte die dringend nötige Er
haltung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; insbeson· 
eiere der Eisenbahninfrastruktur. Damit verbunden ist die 
Gefahr einer weiteren Veränderung des Modal·Split w 
Lasten der Bahn. Um die im Haushalt ausgewiesenen Mittel 
rasch und zielgerichtet einsetzen und dadurch schnell posi· 
tive Beschäftigungseffekte erzielen zu können, ist deshalb 
ein Sofortprogramm zur vorrangigen und koordinierten 
Durchführung von Sanierungsmaßnahmen im vorhandenen 
Neti o:\uh:ustellen, die keirten aufwendigen Planungsvorlauf 
bedingen. Dabei ist der Schwerpunkt auf eine rasche und 
vollständige Nutzbarmachung des Schienennetzes - auch 
im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs - zu legen. 

1. t Im Bereich der Reichsbahnstrecken kommen u. a. folgende 
rv1aßnahmen in Beträcht: 

- Sanierung der alkalibefallenen Schwellen, des Oberbaus 
und der Schienen vor allem an den Langsamfahrstellen, 
die z. Z. ca. 2 500 Kilometer des Scruenennetxes aus
machen; 

- Sanierung von Brücken und anderen Ingenieurbauten; 

- Elektrifizierung insbesondere der Verbindungsstrecken 
zum Netz der Deutschen Bundesbahn, um zeitaufwen
dige Lockwechsel überflüssig zu machen; 

- Umrüstung der streckenbegleitenden Signal- und Kom-
munikationstechnik auf Bundesbahnstandard. 

Durch geeignete Sanierungsmaßnahmen ist nicht nur das 
Netz der Hauptstrecken, sondern auch das dichte Neben
streckennetz der Deutschen Reichsbahn vor dem Verfall zu 
bewahren. 

1.2 Iin Bereich des Straßenbaus müssen Ausbau und Sanieäung 
von Autobahnen und Bundesstraßen ebenfalls Vorrang vor 
umfan·greichen Neubaumaßnahmen haben. Im Vordergrund 
muß dabei die Beseitigung von Unfallschwerpunkten 
stehen. Sanierung und Ausbau haben sich in erster Linie an 
den Bedürfnissen der Verkehrssicherheit zu orienlieren. 
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2. Umf11ngreichere Ausbdu- und Neubauprojekte in den neuen 
Bundesländern, aber auch im Westen der Bundesrepublik 
Deutschland, bedürfen einer deu!lichen Straffung und Ver
kürzung des Planungsvorlaufs. Planungszeiten von 15 bis 20 
Jahren sincl nicht länger akzeptabel. 

Eine Beschränkung der Planungsbeschleunigung auf Pro
jekte in den neuen Ländern ist dabei nicht sachgerecht. Die 
Notwendigkeit schnellerer Umsetzung wichtiger Verkehrs
infra.strukturinaßnah:men besteht angesichts 

- des Zusammenwachsens der beiden Teile Deutschlands, 

- des bevorstehenden europäischen Binnenmark les, 

- der Integration Osteuropas 

bundesweit. 

Die grundgesetzliche Forderung nach Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse in ganz Deutschland bezieht sich nicht 
nur auf die WirtschaHs-, sondern auch auf die Rechtseinheit. 
Die Schaffung sondergesetzlicher Regelungen unter Ein
schränkung von Bürgerbeteiligung, Umweltverträglich
keitsprüfung und Rechtsschutz verhindert in Wahrheit eine 
sclmelle Angleichung der Lebens,•erhältnisse. Sie ist auch 
nicht geeignet, wesentlich zur Planungsbeschleunigung bei
zutragen. Alle bisher vorliegenden Expertisen weisen darauf 
hin, daß Planungsverzögerungen im wesentlichen nicht 
durch Bürgerbeteiligung, Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder ausufernde Inanspruchnahme der Gerichte, sondern 
durch Abstimmungs- und Entscheidungsschwierigkeiten 
zwischen Behörden und politischen Entscheidungsträgern 
im Vorieid föm1lieher Planungsverfahren entstehen. Die 
Bundesregierung wird daher aufgefordert, in einem Pla
nungsbeschleunigungsprogramm für ganz Deutschland 

- die Bürgerbeteiligung als unverzichtbares Elementdemo
kratischer Planungsverfahren unangetastet zu lassen, 

- eine Umweltverträglichkeitsprüfung im wohlverstande
nen Sinne der EG-Richtlinie sicherzustellen, 

- auf die Verkürzung von Rechtsschutzmöglichkeiten für 
betroffene Bürger zu verzichten, 

und statt dessen folgende Beschleunigungsmöglichkeiten 
im Rahmen des geltenden Rechts bzw. durch geringfügige 
Rechtskorrekturen zu nutzen: ' 

2 .1 Der wichtigste Faktor für die Planungsbeschleunigung -
insbesondere in den neuen Bundesländern - ist ausrei· 
chende Planungskapazität innerhalb und außerhalb der 
Verwaltung. Dafür müssen mehr Mittel im Einzelplan 12 des 
Bundeshaushalts zur Verfügung gestellt werden. Zugleich 
sind die Verwaltungen der neuen Bundesländer mit speziali
sierten Verkehrswegeplanern und Planungsrechtlern, ggf. 
im Wege der Amts- und Verwaltungshilfe auszustatten. 
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2 2 Das Projektm~m1gement ist durch folgende Maßndhmen zu 
verbessern: 

- Einsetzung eines [ür das ieweilige Proiekl von Beginn bis 
EndP !Ahi;;;r.hJuß nicht n11r rlP.r Pl.=rn11ngs-, sondP.rn aurh 

der evtl, folgenden Gerichtsverfahren) federführenden 
staatlichen Projektmanagers, 

- Bildung einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe unter 
Vorsitz des Projektmanagers, zusammengesetzt aus Ver
tretern der Fachbehörden und externen und unabhän
gigen Sachverständigen, mit eigenen Entscheidungs
kompetenzen und unmittelbarem Zugang zum Bundes
minister für Verkehr und zu den Landesregierungen, 

- Einbeziehung auch externer Planungsbüros zur pro1ekt
begleitenden Beratung und Erledigung nicht-hoheitlicher 
Arbeiten 

2.3 Der Verfahrensabschnitt der sogenannten Voruntersuchun
gen ist durch Verringerung der bisher hohen Anforderungen 
(Stichwort: flächendeckende Untersuchungen) zu straffen: 
durch die Festlegung von Ausschlußkriterien kann Unter
suchungszeit gespart werden, ohne daß wesentliche raum
ordnerische Abstriche gemacht werden müssen. 

Zur frühzeitigen Klärung von Konflikten und Meinungsver
schiedenheiten ist das Verfahren nach§ 5 UVPG [sogenann
tes Scoping-Verfahren; frühzeitige Unterrichtung der betrof
fenen Behörden über den voraussichtlichen Untersuchungs
rahmen der Urnweltverträglichkeitsprüfung) stärker zu nut
zen. Dadurch lassen sich manche sonst später auftretende 
Verzögerungen vermeiden. 

2.4 Bei der Festlegung der erforderlichen Unterlagen für das 
Raumordnungsverfahren sind überhöhte Anforderungen an 
die Detailgenauigkeit aufzugeben. Zur Beurteilung der 
überörWchen Raumbedeutsamkeit eines Vorhabens reichen 
zeichnerische Darstellungen im Maßstab von 1 :25 000 aus. 
Unnötiger Zeit- und Kostenaufwand für verfrühte Detail
untersuchungen kann so vermieden werden. 

2.5 Die Vorlagegrenze für die Genehmigung von Vorentwürfen 
durch den Bundesminister für Verkehr ist auf Baumaßnah
men mit Gesamtkosten über 10 Millionen DM zu erhöhen. 
Ein Zeitbedarf von mindestens 9 Monaten für das verwal
tungsinterne Genehmigungsverfahren wird so bei weniger 
bedeutsamen Vorhaben vermieden. 

2.6 Die mit dem Vorentwurf zu erstellende detaillierte Ko
stenberechnung ist zu vereinfachen, da sie nach den bis
herigen Erfahrungen bei Abschluß der Planfeststellung in 
der Regei überholt ist und dann ohnehin neu erarbeitet wer
den muß. Auf die arbeitsintensive Berechnung der Einzel
kosten ist daher zu verzichten; ausreichend sind eine Über
sicht zu den Gesamtkosten und zu ihrer Verteilung auf die 
Beteiligten sowie eine Kostenzusammenstellung für die 
Hauptbauteile. 
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2. 7 Durch gesetzliche Fristen für die 

- Einholung von Behördenstellungnahmen, 

- Abgabe von Stellungnahmen, 

- Auslegung von Plänen~ 

- Erörterung und Stellungnahme der Anhörungsbehörde 
nach Abschluß der Erörterung 

ist der zeitliche Abtau! des Planfeststellungsverfahrens zu 
straffen. Die Fristen sind mit Verlängerungsmöglichkeiten 
;c;u verseben1 um im Einzelfall komplexen Sachproblemen 
angemessen Rechnung tragen zu können. Anders als im Ge· 
setzentwurf des Bundesministers für Verkehr wird bei Bei
behaltung des d~m Planleststellungsverfahren vorher
gehenden Raurnordnungsverfahrens die bei Fristsetzungen 
stets drohende Gefahr fehlerhafter Planungsentscheidungen 
begrenzt, da die bedeutsamen öffentlichen Belange bereits 
in den vorhergehenden Planungsabschnitten erörtert wer
den konnten. 

2.8 Die Voraussetzungen für die Zustimmung des Bundes zum 
vorzeitigen Grunderwerb sind zu erweitern. Generell ist vor
zeitiger Grunderwerb für zulässig zu erklären, wenn nur 
noch ein einziger Trassenkorridor in Frage steht [Raumord
nungsverfahten abgeschlossen! und das Vorhaben in di.e 
höchste Dringlichkeitsstufe aufgenommen ist. Durch vorzei· 
tigen Grunderwerb können zeitaufwendige Konflikte durch 
Enteignungsverfahren häufig vermieden werden. 

2.9 Durch abschließende gesetzliche Aufaählung sind die Män
gel zu bestimmen, die zur gerichtlichen Aufhebung von 
Planfeststellungsbeschlüssen führen können. Dies werden 
im wesentlichen offensichtliche Mängel sein, die auf das 
Ab\-"'lä.gungsergeb!'..is von Ein.fluß gewesen sit1d und nicht 
durch eine Planergänzung behoben werden können. 

Abgesehen von der Verschärfung der Anforderungen an die 
gerichtliche Kontrolle von Planfeststellungsbeschlüssen er
spart die da.mit verbundene Möglichkeit der Planergänzung 
die vollständige, zeitaufwendige Wiederholung des Plan· 
feststellungsverfahrens. 

2.10 Die Dauer von Gerichtsverfahren kann durch Fristen für 
Anträge auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wir
kung einer Klage bei vorheriger Anordnung des Sofortvoll
zugs sowie für die Klagebegründung gestrafft werden. 

Wesentlicher für eine rasche Abwicklung von Gerichtsver
fahren ist allerdings eine ausreichende personelle Ausstat· 
tung der Verwaltungsgerichte mit Richtern, die für die kam· 
plexe Rechtsme1terie des Verkehrswegeplanungsrechts be
sonders cp..1al.ifiziert worden sind. 

Bonn, den 16. Oktober 1991 
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Klaus Daubertshäuser 
Robert Antrelter 

Dr. Klaus Kühler 
Dr. Dlelmar Matlerne 
Heide Mattlscheck Hans Gottfried Bernrath 

Carl Ewen Albrechl Müller [Pleisweller) 
Dr. Roll Niese Elke Ferner 

Klaus Hasenlratz Siegfried ScheUler 
Dr. lngomar Hauchler 
Relnhold Hlller (Lübeckl 
Lothar lbrügger 

Wieland Sorge 
Dr. Margrll Wetzei 
Berthold Wtttich 

Walter Kolbow Dr~ Peter Str..1ck 
Volkmar Kretkowski Dr. Hans-Jochen Vogel und Fraktion 

Begründung 

1. Der Entwurf eines Verkehrswegeplanungsbeschleunigungs
gesetzes der Bundesregierung ist kein akzeptabler Weg zur 
Lösung der anstehenden Probleme: 

6 

- Es ist außerordentlich fraglich, ab der Gesetzentwurf tat
sächlich zu Verkürzungen von Planungszeiten führen wird. 
Die Konzentration von Umweltverträglichkeitsprüfung und 
Bürgerbeteiligung auf die letzte Phase des Verfahrens 
(Planfeststellungsverfahren) schiebt die Probleme nw auf, 
löst sie aber nicht. Die Konflikte werden dadurch verschärft. 
Bis dahin ist das vorangehende Verfahren ohne jede öffent
liche Kontrolle ein .Blinde-Kuh-Spiel' mit hohen Veriah
rensrisiken. Dies kann im Endeffekt sogar zu Verzögerun
gen der Planungen gegenüber dem heutigen Zustand füh
ren. Nach Aussage der Planungsexperten muß ein vernünf
tiges Raumordnungsverfahren keinesfalls mehr als t bis 
1 Y, Jahre dauern. Alle Experten betonen, daß die eigent
lichen Veiv.ögerungen heutiger Verfahren in der Vorunter
suchungsphase vor der Eröffnung von förmlicher Raumord
nungs- oder Planfeststellungsverfahren liegen. Die dort lie
genden Einsparungsmöglichkeiten werden von dem Gesetz 
nicht genutzt. 

- Ein Verzicht auf das Raumordnungsverfahren ist unter 
raumplanerischen Gesichtspunkten nicht vertretbar: der 
damit gleichzeitig verbundene Verzicht auf eine frühzeitige 
Umweltverträglichkeitsprüfung Widerspricht dem Sinn der 
EG-Richtlinie. Die Berücksichtigung raumordnerischer Be
lange nw im .Benehmen· mit den Landesbehörden reicht 
nicht aus, um die nötige Koordinierung zwischen den unter· 
schiedlichen Belangen sicherzustellen. Dies bedeutet einen 
erheblichen Verzicht auf ·Planungsqualität. 

- Der Verzicht auf eine frühzeitige Durchfühtung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung unter Beteiligung der Bür
ger führt zu einem wesentlichen Bedeutungsverlust dieses 
Instruments: die Umweltverträgüchkeitsprüfung wird nw 
noch zu einem • Accessoire im Planungsprozeß •. Die in der 
Begründung des Gesetzentwurfs genannte .materielle" 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des Linienbe
stimmungsverfahrens ist ohne eine öffentliche Kontrolle 
wertlos. Großräumige Alternativen können im Planfeslstel-



Jungsverfahren nicht mehr sinnvoll diskutiert werden. 
Zweierlei Niveau zwischen Westen und Osten ist bei der 
Prü!ung von Umweltbelangen nicht tolerabel. 

- Der Wegfall der Bürgerbeteiligung bei „Anderungen „ von 
Verkehrswegen oder f'lughä!en geht wesentlich :i.u weit. 
Der Begriff .Änderungen• ist nicht definiert, so daß z.B. ein 
Projekt der Größenordnung der Startbahn West ohne jede 
öffentliche Erörterung geplant werden könnte. 

- Ohne vorangehendes Raumordnungsverfahren ist eine 
Plangenehmigung anstelle des Planfeststellungsverfahrens 
mit hohen Risiken behaftet. Keine Behörde kann von sich 
behaupten, alle Rechte Dritter ohne öffentliche Anhörung 
einschätzen zu können. Die Probleme werden hierbei nur 
auf die spätere Klageebene verlagert. 

- Es ist eine Frage der politischen Moral, ob man in Sachen 
Bürgerbeteiligung und Rechtsschutz den Bürgern im Osten 
gerade neuerworbene Rechte sofort wieder beschneidet. 
Eine gespaltene Rechtslage hinsichtlich Umweltschutz, 
Bürgerbeteiligung und Rechtsschutz ist in einem geeinten 
Deutschland nicht hinnehmbar. 

2. Die Ablehnung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung 
bedeutet nicht, daß die Notwendigkeit einer deutlichen Ver· 
kürzung der Planungszeiten im Verkehrswegebau insbeson· 
dere in den neuen Bundesländern - aber nicht nur dort -
geleugnet würde. Entscheidend.-ist vielmehr, daß dieses von 
allen politischen Kräften übereinstimmend verfolgte Ziel mit 
demokratisch einwandfreien Mitteln und ohne Errichtung 
einer erneut gespaltenen Rechtslage zwischen Ost und West 
erreicht wird. Der Antrag zeigt dazu einen gangbaren Weg 
auf, der im Detail noch ergänzt und abgerundet werden kann. 

2.1 Der besonderen Situation der neuen Bundesländer wird durcll 
eine Konzentration der finanziellen und personellen Pla
nungskapazitäten auf die vorrangig durchzuführenden Sanie
rungsmaßnahmen zur Erhaltung des vorhandenen Verkehrs
wegenetzes Rechnung getragen. Dies spielt vor allem bei dem 
beispielhaft dichten Schienennetz der Deutschen Reichsbahn 
eine entscheidende Rolle, das ohne schnelle Sanierung w 
verrotten droht. Die Notwendigkeit einer nachhaltigen Ver· 
kehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene, die von 
niemandem mehr ernsthaft geleugnet wird, erzwingt hier 
rasches Handeln. Die Konzentration auf Neu- und Ausbau der 
großen Magistralen verkennt die ständig wachsende Bedeu· 
tung eines intakten Schienennetzes in die Regionen hinein. 
Die Chance zur Rettung einer bestehenden Eisenbahninfra• 
struktur jetzt nicht zu nutzen, bedeutet für eine nicht mehr 
ferne Z.ukunlt ein vielfaches an Kosten und Umseuungspro• 
blemen. 

Als vorrangig sanierungsbedürftige Strecken sind beispielhaft 
zu nenn~n: 

- Lübeck-Rostock-Stralsund, 

- Berlin-Rostock-Warnemünde, 
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- Wittenberge-Magdeburg-Halle-Leipzig, 
- Berlin-Cottbus-Görlitz, 

- Leipzig-Cottbus, 
- Dresden-Chemnitz-Hof. 

Beispiele für Sofortmaßnahmen im Bereich des Straßenbaus 
sind: 

In Berlin: 

Sanierung der Autobahnanschlüsse und Zubringer zum Ber
liner Ring. 

In Sachsen: 

A 4: Kreuzungsausbau Autobahndreieck Dresden-Nord 

A 14: Deckenerneuerung und Ausbau von Standstreifen 
Grenze-Nossen 

B 95: Ausbau Thum-Gelenau 

B 171: Deckenerneuerung Reichenau-Friedebach 
B 92: Ausbau in Plauen und Deckenerneuerung 

Plauen-Schönberg 

B 173: Deckenerneuerung Plauen-Treuen 

B 283: Deckenerneuerung Rautenkranz-Adorf 

B !O 1: Ausbau bei Mackersbach 

B 96: Deckenerneuerung Hoyerswerda-Großsärchen. 

In Thüringen: 

A 4: Deckenerneuerung Hermsdorf-Eisenach 

A 9: Deckenerneuerung und Ausbau von Standstreifen 
im Bereich des Autobahnkreuzes Hermsdorf 

B 2: Ausbau Schleiz-Juchhöh 

B 85: Deckenerneuerung Probstzella-Hockeroda 

B 84: Ausbau Sünna-Butlar 

B 278: Ausbau Butlar-Motzlar 

B 285: Deckenerneuerung Kaltennordheim-Melpers 

B 7: Ausbau Grenze Hessen-Eisenach. 

In Sachsen-Anhalt: 

A 2: Deckenerneuerung Grenze Brandenburg - Grenze 
Niedersachsen 

B 6: Ausbau Könnern-Aschersleben 

B 71: Deckenerneuerung Könnern - ehern. Bezirks
grenze ivlagdeburg 

B 79: Ausbau Grenze Niedersachsen-Dardesheim-Hal-
berstadt 

B 80: Deckenerneuerung Sangershausen-Holstedt 
B 91: Ausbau Grenze Sachsen-Weißenfels 

B 180: Ausbau Hettstedt-Grenze Sachsen 



B 188: Sanierung Elbebrücke Tangermünde 

B 190: Ausbau Arendsee-Binde-Pretzier. 

In Brandenburg: 

A 2: Deckenerneuerung Werder-Grenze Sachsen
Anhalt 

A 13: Deckenerneuerung Freiwalde-Richtung Süden 

A 19: Ausbau von Standstreifen Grenze MeckJenburg-
Vorpommern-Werder 

A 115: Deckenerneuerung ßabelsberg-Zehlendorf 

B 96: Deckenerneuerung Finsterwalde-Freienhufen 

B 97: Deckenerneuerung Tauer-Guben 

B 102: Deckenerneuerung Dahme-Lückau 

B 115: Deckenerneuerung Golßen-Lübben 

B 156: Deckenerneuerung Almosen-Sabrodt 

B 5: Deckenerneuerung Friesack-Nauen und 
Elstal-Staaken 

B 102: Deckenerneuerung Fohrde-Döberitz 

B 1: Deckenemeuerong Manschow-Kie\7., Münche-
berg-Seelow und Müncheberg-FrankfurVOder 

B 109: Deckenerneuerung Prenzlau-Llndenhagen und 
Groß-Schönebedc-Berlin 

B 158: Deckenerneuerung Bad Freienwald-Hohen
wutzen. 

fn Mecklenburg-Vorpommern: 

B 5: Deckenerneuerung Pritzier-Boizenburg 

B 104: Ausbau Klueß..-Vietgest 

B 106: Deckenerneuerung Ludwiqslust-Goldenstädt 

B 195: Ausbau Wittenberge-Dömib: 

B 321: Ausbau Hagenow-Warsow 

B 96: Deckenerneuerung Bergen-Sargard 

B 105: Deckenerneuerung Bentwisch-Ribnitz und 
Kröpelin-Wismar 

B 194: Deckenerneuerung Grimmen-Poggendorf 

B 108: Deckenerneuerung Waren-Teterow 

B 198: Deckenerneuerung Lübz-Vipperow. 

Neben den genannten Maßnahmen, dle jeweils Baukosten 
von mehr als 5 Millionen DM erfordern, kommen zahlreiche 
weitere schnell umsetzbare Sanierungsmaßnahmen am Fern· 
straßennetz der neuen Bundesländer mit geringerem Kosten
aufwand in Betracht, die ebenfalls Gegenstand des Sofort
programms sein müssen. 

Ein Sofortprogramm mit Schwerpunkt aul der Sanierung vor
handener Verkehrswege vermeidet wegen der raschen Um· 
setzbarlceit den sich schon jetzt deutlich abzeichnenden Mit
telrückfluß aus den neuen Bundesländern. Dieser findet statt, 
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weil aufwendige Planungsvorläufe für grolldngelegte Neu· 
und Ausbaupro1ekte nicht rechtzeitig abgeschlossen werden 
konnten. Im Bewußtsein der Bevölkerung wird ein solcller 
Mittelrückfluß als katastrophales Versagen der Landesregie
rungen, aber auch der Bundesregierung gewertet. Daß die 
Bundesrngierung zur Abhilfe nur einen Abbau von Planungs
qualität und demokratischen Beteiligungsrechten vorzuschla
gen hat, wird nichts an der Stimmungslage der betroffenen 
Bürger ändern. Entscheidend ist jetzt der sofortige und gleich· 
zemge Beginn einer Vieizahl von Sanierungsmaßnahmen, die 
in ihrer Gesamtheit mehr zur Verbesserung der Verkehrsinfra
struktur beitragen als einige großangelegte Neubauprojekte. 

2.2 Eine Abkürzung der zum Teil unzuträglich langen Planungs
zoiten für Neubauproiekte kann nur bundeseinheillich erlal
gen. Sonderrecht ausschließlich für die neuen Bundesländer 
verkennt - abgesehen von den o. a. grundsätzlichen poli
tischen Bedenken - die verkehrspolitischen Herausforderun
gen, denen sich die gesamte Bundesrepublik Deutschland im 
Prozeß der europäischen Integration gegenübersieht. In den 
kommenden Jahren wird daher eine schnelle, gleichzeitig 
aber ökologisch vertretbare und von den Bürgern akzeptierte 
Umgestaltung der Verkehrsinfrastruktur zu einer der wichtig
sten Staatsaufgaben werden. Dies bedingt bundeseinhetc:liche 
Regelungen zur Planungsbeschleunigung. 

10 

Der Antrag listet fü.r ein bundeseinheit!iches Programm zur 
Planungsbeschleunigung Elemente auf, die sowohl von den 
Verkehrsministern der Bundesländer wie auch von externen 
Gutachtern als geeignet angesehen werden, zu einer deut
lichen Verkürzung der Planungszeiten beizutragen. Sie sind 
durchweg kurzfristig umsetzbar, zum Teil ohne vorherige 
Rechtsänderung. 

Insgesamt ist auf diese Weise mindestens die von der Bundes
· ·qierung angestrebte Halbierung der heutigen Planungszei

le11 „,, .. ichhar, während der Regierungsentwurf nach Auffas
sung vieler Planunysfachleute bei umstrittenen Projekten eher 
zur Verhartung d<!r Konfrontation und damit zur Verlänge~ 
runy d„r P!trnun~J'Cldu„r b„itragen wird. 
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Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 

Drucksache 12/1474 

Beschlußempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Verkehr (16. Ausschuß) 

zu dem Gesetzentwurf ·der Bundesregierung 
- Drucksache 12/1092 · -

06. 11. 91 

Sachgebiet 92 

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege 
in den neuen Ländern sowie im Land Berlin 
(Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) 

zu dem Antrag des Abgeordneten Dr. Klaus-Dieter Feige und der 
Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/1118 -

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in den neuen Bundesländern 

A. Problem 

Die Verkehrsinfrastruktur (Schiene, Straße und Wasserweg) in den 
neuen Bundesländern muß ohne Zeitverlust verbessert und ausge
baut werden. 

B. Lösung 

Die Planungszeiten für die notwendigen Baumaßnahmen sollen 
durch den Gesetzentwurf wesentlich gestrafft und verkürzt wer· 
den 

Mehrhefüentscbeldung Im Ausschul! 
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C. Altemaliven 

Die Vertreter der Fraktion der SPD und der Gruppe BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN lehnen den Gesetzentwurf ab. Sie wünschen auch 
künftig von Anfang an formalisierte Bürgerbeteiligung und die 
umfassende Einbeziehung aller Umweltbelange in die Planungen 
durch ein formliches Raumordnungsverfahren. 

0. Kosten 

Keine 

2 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wotle beschließen: 

1. Der Gesetzentwurf in Drucksache 12/1092 wird in der aus der 
Anlage ersichtlichen Fassung angenommen. 

2. Der Antrag in Drucksache 12/1118 wird abgelehnt. 

Je Es wird folgende Entschließung verabsdüedet: 

Der Deutsche Bundestag begrüßt den Geset-zentwurf der Bun
desregierung in Drucksache 12/1092 als einen wesentlichen 
Schritt zur Straffung der Planungen von Verkehrswegen in den 
neuen Bundesländern und dem Land Berlin. 

Er ist der Auffassung, daß die mit dem Gesetzentwurf verbun
dene Zielsetzung, die Verkehrsinfrastruktur in den neuen Län
dern und in den alten Ländern zu verbessern, nicht nur eine der 
notwendigen Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Auf
schwung, sondern auch aus der Sicht der verkehrspolitischen 
Aufgabenstellungen eine zentrale Voraussetzung zur Herstel
lung gleichwertiger Lebensbedingungen darstellt. Der Deut
sche Bundestag sieht in einer von daher gerechtfertigten und 
befristeten Ausnahmesituation zur Beschleunigung der Pla
nung von Verkehrsvorhaben keinen Anlaß, auf die Durchfüh
rung von Raumordnungsverfahren mit integrierter Umweltver
träglichkeitsprüfung und mit Beteiligung der Öffentlichkeit in 
jedem Fall und von vornherein zu verzichten. Der Deutsche 
Bundestag erwartet vielmehr, daß die neuen Länder von der 
ihnen durch den Gesetzentwurf eröffneten Möglichkeit zur 
Durchführung von Raumordnungsverfahren einen der Bedeu· 
tung des Einzelfalles und der gebotenen Beschleunigung ge
recht werdenden Gebrauch machen werden. 

Bonn, den 6. November 1991 

Der Ausschuß für Verkehr 

Dr. Dlonys Jobst 

Vorsitzender 

Horst Glblner 

Berichterstatter 

3 
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Zusammenstellung 

des Entwuris eines Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege 
in den neuen Ländern sowie im Land Berlin 
CVerkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) 
- Drucksache 12/1 092 -
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Verkehr (16. Ausschuß) 

Entwurf 

Entwur1 eines Gesetzes zur Beschleunigung 
der Planungen lil.r Verkehrswege 

In den neuen Ländern •owle im Land Berlin 
(VerJ<ehrswegeplanungsbeschleunlgungsgesetzl 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

§ l 

Geltungsdauer, Anwendungsbereich 

l ll Bis zum 31. Dezember 1995 gelten für die Pla
nung des Baus und der Änderung von 

1. Ver~ehrswegen des Bundes, 

2. Verkehrsflughäfen, 

3. Straßenbahnen im Sinne des § 4 Abs. 1 und 2 des 
Personenbeförderungsgesetz.es in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBi. i 
s. 1690) 

in den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin
gen suwie von 

4. Fernverkehrswegen zwischen diesen Ländern und 
Wirtschaltszen rren des übrigen Bundesgebietes 

die besonderen Vorschriften dieses Gesetz.es. Zu den 
Verkehrswegen gehören auch die für den Betrieb von 
Verkehrswegen notwendigen Anlagen. 

(21 Der Bundesminister für Verkehr bestimmt durch 
Rechtsvernrdnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die Fernverkehrswege zwischen den in Absatz 1 
Satz. 1 genannten Ländern und Wirtschaftszentren des 
übrtgen Bundesgebietes im einzelnen. 

Beschlüsse des 16. Ausschusses 

Entwur:I eines Gesetzes zur Beschleunigung 
der Planungen für Verkehrswege 

In deo neuen Lindern sowie im Land Berlin 
(V erkehrswegeplaoungsbeschleunlgungsgesetz) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Geltuogsdauer, Aoweodungsberelch_ 

(1) Für die Planung des Baus und der Änderung 
von 

1. Verkehrswegen der Bunde1el&e11bahnen, 

2- Bundeslernslra.ßeo und Bundeswasserstralleo, 

3. Verkehrsflughäfen, 

4. Straßenbahnen im Sinne des t 4 Abs. 1 und 2 des 
Personenbelörderungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBi. i 
S. 1690) 

in den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg
Vorpommem, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin
gen sowie von 

5. Fernverkehrswegen Im Sinne voo Nummern 1 
und 2 zwischen diesen Ländern und den nächsten 
Knotenpunkten des HaupUer:nverkehnnetzes des 
übrigen Bundesgebietes 

gelten die besonderen Vorschriften dieses Gesetzes, 
und zwar bis zum 31. Dezember 1999 für Verkehrs
wege der Bundesel.seabahnen, Im llbr1gen bis zum 
31. Dezember 1995. Zu den Verkehrswegen gehören 
auch die für den Betrieb von Verkehrswegen nqtwen
digen Anlagen. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt durch 
Rechtsverordnung IILit Zustimmung des Bundesrates 
die Fernverkehrswege zwischen den in Absatz 1 
Satz 1 genannten Ländern und den nächsten Knoten
punkten des HaupUemverkehnnetzes des übrigen 
Bundesgebietes im einzelnen. 



EnlwurC 

§ i 

Linienbestimmung 

( l J Der Bundesminister für Verkehr bestimm! die 
Ltnien!ühruna der Verkehrsweae mit Ausrn1hme der 
Straßenbahn;n. Die Bestimrnu~g erfolgt im Beneh
men mit den für die Landesplanung zuständigen Be
hörden der beteiligten Länder, soweit nicht bei Bun· 
deswasserstraßen zur Wahrung der Bedürfnisse der 
Landeskultur und der Wasserwirtschaft das Einver· 
nehmen herzustellen ist. Das Benehmen gilt als her
gesteüt, wenn die zusiändlge Behörde nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Zugang des Linienentwurfs 
Stel!ung genommen hat. 

(2) Die H 15 und !6 des Gesetzes über die Umwell
verträglichkeitsprüiung vom 12. Februar 1990 
)BGBL [ S. 205). zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 20. Juni 1990 (BGBL l S. 1080), sowie 
die Raumordnungsverordnung vom 13. Dezember 
1990 (BGBL l S. 2766) linden keine Anwendung. 

§ 3 

Planfeststellungsver1ahren 

(1) Die Einholung der Stellungnahmen der Behör
den nach § 13 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensge
setzes sowie die Auslegung des Plans (§ 13 Abs. 1 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) in den 
Gemeinden nach§ 73 Abs. 3 des Verwaltliilgsverfru..._1~ 
rensgesetzes veranlaßt die Anhörungsbehörde Inner· 
halb eines Monats, nachdem der Träger des Vorha
bens den Plan bei ihr eingereicht hat. Zu den Erläute
rur>gen gehört auch die Angabe der wichtigsten Alter· 
nativen, die bei der Linienbestimmung untersucht 
wurden, und der Gründe, die für die Bestimmung der 
Linienführung maßgebend gewesen sind. Die Behör
den haben ihre Stellungnahmen innerhalb von drei 
Monaten abzugeben. 

(2) Die Gemeinden legen den Plan innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang aus. Sie JDachen die Aus· 
legung vorher ortsüblich beka.nnt. Nicht ortsansässige 
Betroffene, deren Person und Aufenthalt bekannt Ist. 
sollen auf Veranlassung der Anhörungsbehörde von 
der Auslegung mit dem Hinweis nach t 73 Abs. 5 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes benach
richtigt werden. 

(3) Oie Erörterunq nach ~ 73 Abs. 6 des Verwal· 
tungsverfahrensges;tzes hat die Anhörungsbehörde 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Einwen
dungsfrist abzuschließen. Sie gibt ihre Stellungnahme 
nach § 73 Abs. 9 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
innerhalb eines Monats nach Abschluß der Erörterung 
ab. 
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Beschlüsse des 16. Ausschusses 

§ 2 

Llalenbesllmmung 

(1) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt die 
Linienführung der Verkehrsweqe mit A1L$n~hme der 
Straßenbahnen. Die Bestimmung erfolgt im Beneh
men mit den für die Landesplanung %us1Andigen Be
hörden der beteiligten Uinder, soweit nicht bei Bun
deswasserstraßen zur Wahrung der Bedürfnisse der 
Landeskultur und der Wasserwirtschaft das Einver
nehmen herzustellen Ist Das Benehmen gilt als her
gestellt, wenn die zuständige Behörde nicht innerhalb 
von vier Monaten nach Zugang des Linienentwurfs 
Stellung genommeQ hat: die Frlal kann bis zu zwei 
Monaten verlängert werden. 

(2) Die H 15 und 16 des Gl!$0tzes über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung vom 12. Februar 1990 
(BGBI. r s. 205), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 20. Juni 1990 (BGB!. l S. 1080), linden 
mit der Mallgabe Anwendung, da.II die Einbeziehung 
der OUentlkhl<elt Im nacb.lolgenden Planfeststel· 
lungsverfahren staWlndeL Die Durclifdhnug eines 
Raumordnungsverfahrem Im Sinne des§ 6a Abs. 1 
des Rau.mord.nungsgeselzel In der Fa.uung der Be
kanntmacbung vom 25. Juli 111111 (BGBL 1 S. 1726, 
1883) Hlr dle ln i t Abs. 1 dieses Gesetzes genannten 
Verkellnwege bt den beteiligten Lindem trelge· 
stellL 

i3 
PlaJlfeststellungsverfahren 

(1) unverändert 

(2] unveriindert 

[3) unverändert 

5 
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Entwurf Beschlüsse des 16, Ausschusses 

(4) Nach dem Erörterungstermin eingehende Stel
lungnahmen der Behfüden {§ 73 Abs. 2 des Verwa!
tungsverlahrensgesetzes) müssen bei der Feststellung 
des Plans (§ 74 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) 
nicht berJ.cksid1tigl werden; dies gHt nicht. ~.·~~er .... 91 spä
ter von einer Behörde vorgebrachte öffentliche Be
lange der PlanfeststeUungsbehörde auch ohne ihr 
Vorbringen bekannt sind oder hätten bek<lllllt sein 
mussen. 

(5) Bei einer Änderung eines Verkehrsweges oder 
Verkehrsflughafens fLT?det § 73 Abs. 6 des Ve!"W'al
tungsverfahrensgesetzes keine Anwendung. Die Stel
lungnahme nach Absatz 3 Satz 2 ist innerhalb eines 
Monats nach Ablaut der Einwend=gsflist (§ 73 
Abs. 4 des Verwalhmgsverfahrensgesetzes) abzuge
~n. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden sinngemäß Anwen
dwig, wenn das Verfahren landesrechtlich durch ein 
VerwaltUngsverfahrensgesetz geregelt ist 

(7) Bedarl die Feststellung des Plans des Einverneh
mens mit einer anderen Behörde, so ist das Einverneh
men innerhalb von drei Monaten nach Übenni!tlung 
des Entscheidungsentwurfs herzustellen. 

Plangenebmlyung 

( l] Für den Bau oder die Änderung eines Verkehrs
weges sowie für die Änderung eines Verkehrsflugha
fens kann an Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses 
eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn Rechte 
anderer nicht beeintrkhtigt werden oder die Betrof
fenen sich mit der Lnan.spruchna_h_me il'tres Eigentums 
oder eines anderen Rechts sduiftlich einverstanden 
erklärt haben wid mit den Trägem öffentlicher Be
lange. deren Aufgabenbereiche berührt werden, das 
Benehmen hergestellt worden ist. § 4 des Bundeswas
serstraßengeseb:es in der Fassung der Bekanntma
chung der Neufassung des ßundeswasserstraßenge
seb:es vom 23. August 1990 (BGBL 1 S. 1818) bleibt 
unberührt; § 3 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. 
Die Plangeneh.migung erteilt die für Planleststellun
gen zuständige Behörde. 

(2) Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkfillgen 
einer PlanfoststeUung nach § 15 Abs. 1 des Verwal
tungsverfafilensgesetz.es. 

§ s 
Verwaltun'JS"gerlc.btsveda.bren 

(1) Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet im 
ersten und letzten Rechtszug über sämtliche Streitig
keiten, die PlanleststeUungsvertahren und Plange
nebmigungsverfahren für Vorhaben nach ~ 1 dieses 
Gesetzes betreflen. 
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(41 unverändert 

15) unverändert 

(6) unverändert 

(7l Bedarf die Feststellung des Plans des Einverneh
mens mit einer anderen Behörde, so ist über die Ertei
lung des Einvernehmens innerhalb von drei Monaten 
nach Übermittlung des Entscheidungsentwurfs zu 
eatscbelden. 

§4 

Plangenebmlgung 

(1) unverändert 

(2) Die Plangenelunigung hat die Rechtswirkungen 
einer P\anleststellung nach § 75 Abs. 1 des Verwal
tungsverfahrensgesetzes und tllr Verkebrsllugh.Uen 
nach § g Abs. l des Luftverkehngese~es. 

§ s 
unve.ränd~rt 



Entwurl 

(2) Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststel
lungsbesch!uß und gegen eine Plangenehmigung hat 
keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anord
nung der aufschiebenden Wirkung(§ 80 Abs. 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnungl kann nur innerhalb 
eines Monats nach der Bekanntgabe des Pianleststel
lungsbescltlusses oder der Plangenelunigung gestellt 
werden. Treten später Tatsachen ein, die die Anord
nung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, so 
kann der durch den Planleststellungsbescltluß oder 
die Plangenehmigung Beschwerte einen hierauJ ge
stützten Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwal
tungsgerichtsordnung innerhalb einer Prist von einem 
Monat stellen. Dir. Pnst beginnt in dem Zeitpunkt, tn 
dem der Bes.chwerte von den Tatsachen Kenntnis er
langt 

(3] Der IGager hat innerhalb einer Prtst von sechs 
Wochen die Tatsachen, durch deren Berücksichti
gung oder Nichtberücksichtigung im Verwaltungs
verfahren er sich beschwert fühlt, anzugeben. § 87 b 
Abs. 3 der Verwaltungsgertchtsordnung gilt entspre
chend. 

Vorarbeiten 

(1) Abweichend von § 37 Abs. 2 und 3 des Bundes· 
balmgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil lll, 
Gliederungsnummer 931-1, veröffentlichten bereinig
ten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Dezember 199-0 (BGB!. l S. 2909), gelten für Vorar· 
beiten bei Verkehrswegen einer Bundeseisenbahn 
die Vorschriften des § 16a des Bundesferrutraßenge
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. August 1990 [BGBL 1S.1714), geändert durch Ge
setz vom 12. Februar 1990 (BGB!. 1 S. 205), mit der 
Maßgabe, daß an die Stelle des Trägers der Strdßen
baulast die Bundeseisenbahn und an die Stelle der 
Straßenbaubehörde die zustandige Behörde der Bun
deseisenbahn trttt. 

(2) Für Vorarbeiten bei Verkehrsllughälen findet 
~ 7 des Luftverkehrsgesetzes in der Passung der Be
kanntmachung vom 14. Januar 1981 (BGBl. 1 S. 61), 
zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 
28. Juni 199-0 (BGBl. I S. 1221). mit der Maßgabe An
wendung, daß an die Stelle der Genehmigungsbe
hörde die Planfeststel!ungsbehörde tritt. 

(3) Für Vorarbeiten bei Straßenbah..7l:en gelten die 
Vorschriften des § 16 a des Bundesfemstraßengeset
zes mit der M..agabe, daß an die Stelle des Trägers der 
Straßenbaulast der Genehmigungsinhaber und an die 
Stelle der Straßenbaubehörde die zuständige Landes
behörde tritt. 
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Beschlüsse des 16. Ausschusses 

unverändert 
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Entwurf Beschlüsse des 16. Ausschusses 

§7 p 

Vorzeitige Besitzeinweisung 

( I) Weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den 
Besitz eines für den Bau oder die Änderunq eines Ver
kehrsweges oder Verkehrsflughafens -benötigten 
Grundstücks durch Vereinbarung unter Vorbehalt al
ler Entschädigungsansprüche zu überlassen, so hat 
die Enteignungsbehörde den Träger des Vorhabens 
auf Antrag nach Feststellung des Planes in den Besitz 
einzuweisen, Welterer Voraussetzungen bedarf es 
nicht 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs 
Wochen nach Eingang des Antrages auf Besitzeinwei
sung mit den Beteiligten mündlich zu verhandeln. 
Hierzu slnd der Träger des Vorhabens und die Betrof
fenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag 
auf Besitzeinweisung mitzutellen. Die Ladungsfrist 
beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betrof
fenen aufzufordern, etwaige Einwendungen gegen 
den Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der 
Enteignungsbehörde einzureichen. Sie sind außer
dem darauf hinzuweisen, daß auch bei Nichterschei
nen über den Antrag auf Besitzeinweisung und an
dere im Verfahren zu erledigende Anträge enlsdtie
den werden kann. 

13) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeu
tung ist, hat die Enteignungsbehörde diesen bis zum 
Beginn der mündlichen Verhandlung in einer Nieder
schrift festzustellen oder durch einen Sachverständi
gen ermitteln zu lassen. Den Beteiligten Jst eine Ab
schrift der Niederschrift oder des Ermittlungsergeb
nisses zu übersenden. 

(4) Der BeschluJJ über die Besitzeinweisung ist dem 
Antragsteller und den Betroffenen spätestens zwei 
Wochen nach der mündlichen Verhandlung zuzustel
len. Die Besitzeinweisung wird in dem van der Enteig
nungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Die
ser Zeitpunkt ist auf höchstens zwei Wochen nach 
Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Besitz
einweisung an den unmittelbaren Besitzer festzuset
zen. Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer 
der Besitz entzogen und der Träger des Vorhabens 
Besitzer. Der Träger des Vorhabens darf auf dem 
Grundstück das im Antrag auf Besitzeinweisung be
zeichnete Bauvorhaben durchführen und die dafür 
erforderlichen Maßnahmen treffen. 

(5) Der Träger der Baulast für den Verkehrsweg hat 
für die durch die vorzeitige Besitzeinweisung entste
henden Vennögensnachteile Enischädigung zu lei
sten, soweit die Nachteile nicht durch die Verzinsung 
der Geldentschädigung für die Entziehung oder Be· 
schränkung des Eigentums oder eines anderen Rechts 
ausgeglichen werden. Art und Höhe der Entschädi
gung sind von der Enteignungsbehörde in einem Be· 
schluß festzusetzen. 

I! 

Vorzeitige Besitzeinweisung 

(1) Isl der sofortige Beginn van Bauarbellen gebo
ten und wetqert sich der Eiqentümer oder Besitzer. 
den Besitz eifles für den Bau oder die Änderung eines 
Verkehrsweges oder Verkehrsflughafens benötigten 
Grundstücks durch Vereinbarung unter Vorbehalt al
ler Entschädigungsansprüche zu übedassen, so hat 
clie Enteignungsbehörde den Träger des Vorhabens 
auf Antrag nach Feststellung des Planes in den Besitz 
einzuweisen. Weiterer Vora:u.ssetzu.."tg-en be-d.arf es 
nlcht. 

12) unverändert 

13) unverändert 

j4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist dem 
Antragsteller wid den Betroffenen spätestens zwei 
Wochen nacb der mündlichen Verhandlung zuzustel
len. Die Besitzeinweisung wird in dem von der Enteig
nungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Die
ser Zeitpunkt soU auf höchstens zwei Wochen nach 
Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Besitz
einweisung an den unmittelbaren Besitzer lestgesetzt 
werden. Durch clie Besitzeinweisung wird dem Besit
zer der Besitz entzogen und der Träger des Vorhabens 
Besitzer. Der Träger des Vorhabens darf auf dem 
Grundstück das im Antrag auf Besitzeinweisung be
zeichnete Bauvorhaben durchführen und die dalür 
erforderlichen Maßnahmen treffen. 

(5] Der Träger des Vorhabens für den Verkehrsweg 
hat für clie durch clie vorzeitige Besitzeinweisung ent
stehenden Vermögensnachteile Entschädigung zu 
leisten, .soweit die Nachteile nicht durcli die Verzin~ 
sung der Geldentschäcligung für die Entziehung oder 
Beschränkung des Eigentums oder eines anderen 
Rechts ausgeglichen werden. Art und Höhe der Ent
schädigung sind von der Enteignungsbehörde <n ei
nem Beschluß festzusetzen. 



Entwurf 

§ B 

Vertreter des Eigentümers 

Sind die Eigentumsverhältnisse an einem Grund. 
stück ungeklärt. so hat die kommunale Aufsichtsbe. 
hörde der Gemeinde, in der das betrottene Grund
stück liegt, in den Fällen der H 4 und 6 auf Antrag der 
Planfeststellungsbehörde und in den Fällen des § 7 
aul Antrag der Enteignungsbehörde innerhalb von 
zwei Wochen nach Antragstellung einen Vertreter des 
Eigentümers zu bestellen. § 16 Abs. 3 und 4 des Ver
Wdllungsverfahrensgesetzes findet Anwendung. 

§ 9 

Enteignungsentschädigung, Entelgnungsvetlilhren, 
gerichtliches Verlahren 

(1) Für die Enteignungsentschädigung gelten die 
§§ 93 bis l 03 des Baugesetzbuchs Jn der FaMU11g der 
Bekanntmachung vom 8. Dezember 1986 (BGB/. l 
S. 2253), zulelit geanderl durch Anlage l Kapi
tel XIV Absc/ulitt ll Nr. l des Einigungsvertrages 
vom 31. August 1990 in Verbindung mit Attikel 1 des 
Gesetzes vom 23. September 1990 ( BGBJ. l1 S. 885, 
1122). 

12) Das Enteignungsverfahren richtet sich nach den 
§§ 104 bis 122 des Baugesetzbuchs mit der Maßgabe, 
daß für die vorzeitige Besitzeinweisung (§ 116 des 
Baugesetzbuchs\ der § 7 dieses Geseues gilt. 

13) Für das gerichtliche Verfahren zur Überprüfung 
der Entscheidungen der Enteignungsbehörde gelten 
die §§ 217 bis 231 in Verbindung mit § 246a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 17 des Baugesetzbuchs entsprechend. 

§10 

Verkehnßughifen 

Bei der Planung des Baus und der Änderung von 
Verkehrsflughäfen ist § 6 des Luftverkehrsgesetzes 
nicht anzuwenden. Der nach § 12 Abs. 1 Satz 1 des 
Luftverkehrsgesetzes für den Ausbau vorgeschrie
bene Plan isl von der Planfeststellungsbehörde Jm 
PlanlestsreJJungsbeschluß festzulegen. 
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Beschlusse des 16. Ausschusses 

§8 

unverändert 

§9 

Enteignungsentschädigung, EnlellJDungsverlahren, 
gerlchtllclles Verfahren 

(1) Für die Enteignungsentschädigung gelten die 
§§ 93 bis 103 des Baugesetzbuchs. 

(2) unverändert 

(3) unverändert 

po 
Verkehrsßughiten 

(II Die Anlegung und der Beb'leb neuer Verkehrs
flughäfen bedilrlen keiner vorberlgu Guebml!JUDg 
nach § 6 Abs. l des Luftverkehrsgesetzes. Die Plan
feststellungsbehörde regelt den Beb'leb des Fluglla
lens und legt den Ausbauplan nach § 12 Abs. 1 Satz 1 
des Luftverkehrsgesetzes lest Nach denl Ergebnis 
des Planiesbtellungsverlabrens b\ eine Genehmi
gung nach t 6 Abs. 1 d"" Luftverkehngeseues zu 
erteUen. 

(2) Die zlvUe Nutzung ellemallger Mllltärtlug
plit:le bedarl nur einer Änderungsgeoebmi!JUDg 
nach t 6 Abs. ~ Satz 2 des Luftverkehrsgesetzes, In 
der der Triger der zlvilell Nutzung, die für die zlvUe 
Nutt.ung vorgesehenen flugbeb'lebsflichen und die 
44_"1 des %:!.vUen F!ugbe!:rl.eb! !estzu!egen sind. E!n 
vorbandener mlllthbcher Bauschutzbereich bleibt 
wirksam, bis die Genehmigungsbehörde elneo Aus
bauplan nach § 12 Abs. 1 Satz l des Luftverkellrsge
seb.es lestiegt oder einen bescbrä.nklen Bauschutzbe
reich nach t 1? des Luftverkehrsgesetzes bestlmml 

9 
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Entwurf 

§ 11 

Übergangsregelungen 

( 1) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene 
Planunqsverfahren für Verkehrsweqe und Verkehrs
flughäf;;n kbnnen nach den Vorschriften dieses Ge
setzes weitergeführt we[den. 

12) Planungen für Verkehrswege und Verkehrsflug
häfen, für die ein Verfahren nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes begonnen wurde, sind auch nach dem 
31. Dezember 1995 nach den Vorschriften dieses Ge
setzes zu Ende zu führen. Die Planung gilt als begon
nen 

l. bei Llnienbestimmungen mit dem Antrag auf Li
nienbestimmung an den Bundesminister für Ver
kehr, 

2. bei Planfeststellungsverfahren mit dem Antrag auf 
Einleitung der Planfeststellung bei der Anhörungs
behörde, 

3. bei der Plangenelunigung mit dem Antrag aul 
Plangenehmlgung. 

§ 12 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

10 

lleschlusse des 16. Ausschusses 

§ 1 t 

Überga.ogsregeluugen 

lll unverändert 

(2) Planungen für Verkehrswege und Verkehrsflug
häfen, für die ein Verfahren nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes begonnen wurde, sind auch nach den 
In § 1 Abs. 1 Satz 1 genannlen Zeltpunkten nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende zu führen. Die 
Planung gilt als begonnen 

1. bei Linienbestimmungen mit dem Antrag auf Li
nienbestimmung an den Bundesminister für Ver
kehr, 

2. bei Planleststellungsverfahren mit dem Antrag auf 
Einleitung der Planfeststellung bei der Anhörungs
behörde, 

3. bei d"er Plangenehmigung mit dem Antrag auf 
Plangenelun.igung. 

§ 12 

unverändert 



Bericht des Abgeordneten Horst Gibtner 

Der Gesetzentwurr der Bundesregierung - Drucksa~ 

ehe l2/Hl92 - sow1e der Antrag des Abg. Pr. Klaus
Dieter Feige und der Gruppe BÜNDNIS 90/PIE GRÜ
NEN - Drucksache 1211118 - wurden in der 39. Sit
zung des Deutschen Bundestages am 6. September 
1991 dem AussLhuß für Veikehr foderlül--Jend :sov·.rie 
folgenden Ausschussen zur Mitberatung überwiesen: 
Innenausschuß, Re("'.htsa~L„schuß, Aussrhuß für Wlrt
s<::haft, Aus5chuß fü1 Ornwell, Nalur~dmLz uncl H.eak
!Ofsicherheit, Ausschuß für Rdumordnung, Bauwesen 
und Städtebau sowie dem Haushaltsausschuß. 

Der Ausschuß für Verkehr hat die Vorlage in seinen 
Sitzungen am 30. Oktober und 6. November 1991 be
\:1.aude\t, 

l. Zlele und Inhalt der Vorlagen 

1. Die Verkehrsinfrastruktur - Schiene, Straße und 
Wasserweg - in den neuen Bundesländern Lsl seit 
Jahrzehnten vemachlasslgt worden und muß drin
gend verbessert und ausgebaut werden. Nach dem 
geltenden Planungsrecht ist für Großprojekte allein 
für die Planung ein Zeitraum b~s zu 20 Jahren not
wendjgc Dics~r lange PJa:nirngoi;zejlraum l.d jedoch 
lür die neuen Bundcsldndcr ni.c:hl annehmbar, weil 
sich sonst die unzul~ngliche Verkehrsinfrastruktur 
als ein emplindliches Hemmnis für die wirtschaftli
che Entwicklung in Ostdeutschland erweisen 
würde, 

Das Planungsverfahren soll daher durch den vorlie
genden Gesetzentwurf wesentlich gestrafft und 
verkürz! werden. Im einzelnen ist folgendes vorge
sehen: 

Eröffnung der Möglichkeit, auf ein fönnliches 
Raumordnungsverfahren zu verzichten ( § 2) 

Linienbestimmung bei der Eisenbahn - wie 
schon bei der Bundesfernstraße und Bundes
wasserstraße - durch den Bundesminister für 
Verkeh.-H 2) 

Einführung und Verkürzung von Fmten beim 
Planfeslstellungsverfahren (§ 3] 

Einführung der .P!angenehmigung• (anstelle 
des Planfeststellungsverfahrens) mit Konzen· 
trationswirkung (§ 4) 

Einzügigkeit des Verwaltungsgericht.sverlah
rens: Das Bundesverwaltungsgericht entschei
det in erster und let>.ter lnstan'l: (~ 5) 

Ausschluß der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage (~ 5) 

Vorzeitige Besitzeinweisung 1§ 7) 
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Vertretung des E.igenlümers bei ungeklärten 
Eigentumsverhaltnlssen l~ B) 

Entschädigung bei Enteignungsverfahren (§ 91. 

Das Gesetz soll für alle Planungen gelten, die bis 
"t'1...rr>~ ~ \.. De"?.etnbe! 1~5 beg-o'!"..n'e:n ~'CitO!!:n '!f...?"J.0:; es 
soll auch auf Fernverkehrswege in den alten Bun
desländern anwendbar sein, die die neuen Bundes
länder mil den Wirtschaftszentren des übngen 
Bundesgebietes verbinden. 

2. Nach dem Antrag des Abg. Dr. !Gaus-Dieter Feige 
und der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ~ 
Drucksache 12/1118 - soll der Gesetzentwurf der 
Bunde.sregi.„rung - Druck.s1>.che 11/ 109'2 - abge
lehnt werden. Statt dessen llOll die Bundesregie
rung dazu aufgefordert werden, ein integriertes 
Verkehrskonzept für die neuen Bundeslander und 
einen neuen Geset>.entwurf zur Straffung des Ver
kehrswegeplanungsverfahren.s vorz.ulegen, bei 
dem an einem fönnlichen Raumordnungsverfahren 
und einer formalisierten Bürgerbeteiligung festge
halten wird. Au! das Linienbestimmungsverfahren 
soll vemchtel, Pare..Uelpl=ung<m S<lllen 'Jenuieden 
werden. 

Der Ausschuß für Verkehr hat in einer ötfenllichen 
Sitzung zahlreiche Sachverständige zu dem Gesetz
entwurf angehört. Das Ergebru:s des Anhörungsver
fahrens kann wie folgt zusammengefaßt werden: 

1" Einmtitig bejaht wurde das Ziel des Gesetzentwur
fes, die Planungsverfahren für Verkehrsinvestitio
nen in den neuen Bundesldndem wesentlich z.u 
beschleunigen. Es wurde auch deutlich gemacht, 
daß die für diesen Zweck zur Verfügung gestellten 
Finanzmittel nicht abfließen könnten, wenn die 
Planungsverfallren n.icht wesentlich vereinfacht 
würden. 

'2" Die meisten Sachverständigen, vor allem diejeni
gen mil praktischer Erfahrung bei der Durchfüh
rung von Baumaßnahmen, haben den Geset:z.ent· 
wurf ausdrücklich begrüßt. Die vorgesebenen Re
gelungen seien geeignet, UJJl das Ziel einer Be
schleunigung von Planungsverfahren in den neuen 
Bundesländern zu erreichen. Die Straffung des 
Verwaltungsverfahrens durch kürzere Fristen und 
die Beschränkung des Rechts~uges sei bei den ge
gebenen Verhältni.Ssen in den neuen Bundeslan
dem verfassungsrechtlich unbedenkl.ich und für 
alle Beteiligten auch zumutbar; eine Qualitätsmin
derung der Planungen sei dadurch nicht zu be
fürchten. 

3. Einige Sachverständige befürchten, daß durch den 
Wegfall eines obligatorischen Rautnonfnungsver
!ahrens mit Umweltvemäglichkei!sprulung und 
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(Jffontl1chk~~~Lslic1teihnung zn Beginn des gesdm~ 
ten Pldnungsverfahrens die Qualität der Planun
gen Jeiden könnte. Das spätere Verfahren könne 
auch wesentlich verlängert und verzögert werden, 
wenn erst bfli rler Planfeststellung die Bedenken 
und Änderungsvorschläge der Verbände des Um
weltschutzes und des Naturschutzes und der be
troifenen Bürger in die iSoerlegungen einbezogen 
werden 

Dem wurde entgegengehalten, daß die zuständi
gen Behörden im Rahmen des verfassungsrechtLl
chen Abwägungsgebotes verpflichtet seien, von 
vornherein alle. Gesichtspunkte für und gegen das 
Projekt in die Uberiegungen einzubeziehen. Den 
Ländern sei es im t1hrigen frr.i~wstcllt, em Raum
ordnungsverfahren durchzuhihren, wenn sie dies 
bei bedeutsamen Projekten !Ur angemessen hiel
ten. Eine umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung 
sei im späteren Planfeststeilungsverfahren ge
wahrlelstel. 

4. Weitere geltend gemdchte Bedenken bezogen sich 
au! die Minderung des Rechtsschutzes der betrof
fenen Bürger durch sofortige Besitzeinweisung der 
Baubehbrden in die Grundstücke, durch Beste!· 
Jung eines Vertreters für den abwesenden Grund
stückseigentümer, durch den Wegfall der aufschie
benden Wirkung von Rechtsmitteln und die Be~ 
schränkung der gerichtlichen Überprüfung des 
PldnfeststeUungsbeschlusses auf eine Instanz, und 
zwar das Bundesvenvaltungsgericht. 

Hir.r wurde eingewendet. daß das gesamte Gesetz 
zeitlich be[rislel auf eine besondere Situation in 
den neuen Bundesländern angewendet werden 
soll. Insbesondere die erstinstanzliche Zuständig
keit des Bundesverwaltungsgerichtes sei zu be
schränken bis zu einem Zeitpunkt. zu dem eine 
funktionsfähige Verwallungsgerichtsbarkeit in 
den neuen Bundesländern aufgebaut sei. 

5< Eine weitere kritische Anmerkung von Sn.eh-ver· 
ständigen bezog sich auf den unterschiedlichen 
Rechtsschutz für Bürger in den neuen und den al
ten Bundesländern. Auch hier erfolgte der Hinweis 
auf die Befristung des Gesetzes und die besondere 
Situation, die durch die mangelhaften Verkehrsan
lagen in Ostdeutschland gegeben sei. 

6. schließlich wurde von einigen Sachverständigen 
die Vereinbarkeit des Gesetzentwurfes mit der EG
Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bezweifelt. Hierzu Willde festgestellt, daJ! EG
Recht nur eine Öffenllichkeitsbeteiligung vor der 
Genehmigung eines Vorhabens fordere und im üb
rigen der Gesetzentwurf den zustilndigen Behör· 
den einen weitreichenden Handlungsspielraum 
eiruäume mit der Verpflichtung, bei dem gesamten 
Planungsverfahren dem materiellen Inhalt der ge
nannten EG·Richtlinie voll Rechnung zu tragen. 
Das gelte insbesondere auch für die Plangenehmi· 
-gung nach § 4 des Gesetzentwurfs. 

7. Die Bundesveremigung der kommunalen Spitzen
verbände hat sich außerhalb des Anhörungsver
fahrens ebenfalls positiv zu dem Gesetzentwurf ge
äußert Das Ziel einer Vereinfachung des Pla· 
nungsrechtes sei ausdrücklich zu begrüßen. Be· 
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denken werden jedoch gegen den Verzicht auf ein 
obLigatonsches Raurnordnungsverf11hren geäußert. 
Dies dürfe nicht der freien Entscheidung von Lan
desbehörden überlassen bleiben. 

UJ. Verlauf der Ausschullberalungen 

1. Die Ausschußmehrheit - die Vertreter der Fraktio
nen der CDU/CSU und der FDP - begrüßt den 
Gesetzentwurf der Bundesregierung <1ls einen we
sentlichen Schritt zur Straffung der Planungen von 
Verkehrswegen in den neuen Bundesländern und 
lln Land öe:rlin. 

Die A usschußmehrheit ist der Auffassung, daß die 
mil dem Gesetzentwurf verbundene Zielsetzung, 
die Verkehrsinfrastruktur in den neuen Ländern 
und in den alten Ländern zu verbessern, nicht nur 
eine der notwendigen Voraussetzungen für· den 
wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch aus 
der Sicht der verkehrspolitischen Aufgabenstel
lung eine zentrale Voraussetzung zur Herstellung 
gleichwertiger L.ebensbedingungen darstellt. Die 
Ausschußmehrheit sieht in einer von daher ge
rechUertigten und he/risteten Ausnahmesituation 
zur Beschleunigung der Planung von Verkehrsvor
haben keinen Anlaß, auf die Durchführung von 
Raumordnungsverfahren mit integrterter Umwelt
verträglichkeitsprüfung und mit Beteiligung der 
Öffentlichkeit in jedem Fall und von vornherein zu 
verzlchten. Die Ausschußmehrheit erwartet viel
mehr, daß die neuen Länder von der ihnen durch 
den Gesetzentwurf eröffneten Möglichkeit Ge
brauch machen werden, R11umordnungsvetfahren 
durchzuführen. Dabei sollten sie der Bedeutung 
des Einzel/alles und dem Beschleunigungsgebot 
Rechnung tragen. 

2. Die Mitglieder der Fraktion der SPD haben den 
Gesetzentwurf abgelehnt Nach ihrer Auffassung 
sollle die Bundesregierung dazu au/gefordert wer
den, dem Deulschen Bundestag ein Planungs
beschleunigungsprogramm vorzulegen, dw-ch das 
die gegenwärtigen Planungszeiträume halbiert 
werden und das folgende Grundsälze enthält; 

Einführung eines einheitlichen neuen Pla
nungsrechtes ffu ganz Deutschland, kein Son
derrecht für die neuen Bundesländer. 

Vorrang hat Sanierung und LückenschluJl mit 
Schwerpunkt Schienenverkehr vor Neubaupro
jekten. Insbesondere sollen die Schienenstrek
ken der Deutschen Reichsbahn instand gesetzt 
und weiter elekmtiziert werden. 

Bei Bürgerbeteiligung, Umweltverträglich· 
keitsprüfung und Rechtsschutz sind keine Ab
striche vorzunelunen. 

Statt dessen soll das Planungsverfahren be· 
schieunigt werden durch Bestellung sia<11licher 
Projektmanager mit begleitenden Arbeitsgrup~ 
pen, durch eine vereinfachte Verfahrensweise 
und durch Verkürzung der Fristen, ferner durch 
die Möglichkeit eines vorzeitigen Grunder~ 
werbes und durch Verschärfung der Anforde-
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Tungrm an di~! genchlhcJu~ Kontto1Je von Plan-
1eststellungsbeschiüssen. 

Generell sollen die Planungskapazitäten der zu~ 
ständigen Behörden erweitert und mehr als bis
her private Planungsbüros eingeschaltet wer
den. 

3. Der Antrag des Aug. Dr. Klaus-Dieter Feige und 
der Gruppe BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN - Druck
sache 12111111 - zlelt ebenlalls auf Ablehnung des 
Gesetzentwurfes ab. Auch nach diesem Antrag soll 
die Bundesregierung dazu aufgefordert werden, 
statt dessen ein integriertes Verkehrskonzept vor
>.ule-aen mit Schwemunk\ Verkehrsvermeiduna 
und Verkehrsverlage.:Ung. Auch künftig sollen da~ 
nach die Beteiligungsrechte der Betroffenen bei 
Verkehrsplanungen gewahr\ bleiben. Der Rechts
schutz dürie nicht verkün;\ werden. o;„ !rüh>.ßitige 
Berücksichtigung von urnwe!trelevanten Aspekten 
sei sicherzustellen. Der bürokratische Aufwand 
könne vermindert werden, jedoch müsse an dem 
obligatorischen Raumordnungsvertahren mit um
fassender Umweltverträglichkeitsprüfung unein
geschränkt festgehallen werden. 

IV. Einzelbeschlüsse 

Der Ausschuß hat jeweils mit Stimmenmehrheit ge
gen die Stimmen der Fraktion der SPD und der 
Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Einzel
besch!iisse gefaßt: 

§ 1 

Der Ausschuß hat di~ Votschrirt entsprechend dem 
Vorschlag des Bundesr.1tes neu gefaßt. [)er Begriff des 
Bundesverkehrsweges ist nicht gesetzlich definiert. 
Die Änderung dient der Klarstellung, daß neben den 
Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen auch 
die Schienenwege der Sondervermögen Deutsche 
Reichsbahn und Deutsche Bundesbahn erfaßt wer
den. 

Die Bundesregierung selbst geht fiir clie Voruntersu
chung von einem d«r>.eiligen Zeitbedart von fünf bis 
zehn Jahren bei der Planung von Neubaustrecken der 
Bundeseisenbahnen aus (vgl. BR-Drucksache 303/91 
S. 13). Durch die ZustäncligkeiC des Bundesministers 
für Verkehr für die - erstmalig auch für neue Eisen
bahnstrecken vorgesehene - Linienbestimmung ist 
zwar eine Beschleunigung der Voruntersuchung zu 
erwarten, es erscheint aber nichC gewahrleistet, daß 
die Pla.nungen für Bundeseisenbahnen bis zum 
31. Dezember 1995 tatsachlich das in § 11 Abs. 2 vor
gesehene Planungsstadium erreicht haben.. Damit 
droht die Benachteiligung der Schiene als dem um
weltvertriiglichsten Verkehrsträger. Daher soll das 
Gesetz tür Verkehrswege der Bundeseisenbahnen bis 
zum 3i. Dezember i999 geiten. 

Anstelle des unscharfen Begtifls • Wirtsdiaftszenlren 
des übrigen Bundesgebietes· soll der schäriere Be
griff .Knotenpunkte des Hauptfemverkehrsnetzes 
des übrigen Bundesgebietes„ verwendet werden. 

~~~~~~~~~~~~-

§2 

Die Fristverlängerung für die Herstellung des Beneh
mens mit den zuständigen Landesbehörden in Ab
Mtz 1 entsprich! dem Vorschlag des Bundesrates. 

Innerhalb einer Frist von drei Monaten ist die Durch
flihrunq eines Raumordnunqsverfahrens mit Umwelt
verträg-lichkeitsprüfung u,;-d Öffentlichkeitsbeteili
gung nicht möglich. Sie ist äußerstenfalls in vier Mo
naten möglich; beldiesec knap.p.en Frist muß aber elne 
einmalige Verlängerungsmöglichkeit vorgesehen 
werde;n. 

Diß neue fo:nnulierung zu Absa't2 '.! Satz 1 bringt 
deutlicher als der Regierungsentwurf zum Ausdruck, 
daß allein die im Rahmen der Umweltverträglichkeits
p.rüfung durchzuführende Ötlenllichkeitsbet„Uigung 
erst im nachlo\g„nden Pl.anleststßllungs'lerlahren 
stattfinden soll. Die Prülung der Umweltverträglich
keit an sich findet nach wie vor entweder im Raum
ordnungsverfahren oder bei der Linienbestimmung 
statt. Der Vertreter der Bundesregierung hat hienu 
erklärt, daß die EG-Kommission in clieser Verfahrens
weise keinen Verstoß gegen EG-Umweltrecht sieht. 
Die neue Formulierung des Absatzes 2 Satz 2 stellt 
klar, daß es den Lindem freisteht, ob sie die raumord
nerischen Belange der Planung eines Verkehrsweges 
in einem förmlichen oder nichtförmlichen Verwal
tungsverfahren prüfen. Damit wird der Rechtszustand 
wiederhergestellr, der bis1'um 31. ~wmber 1900fü1 
die alten Bundesländer bestand. Den Ländern bleibt 
damit clie Möglichkeit, förmliche Rawnordnungsver· 
fahren durchzuführen, wenn sie cliese für hilfreich 
halten. Es mull in den Ländern allerdings sid1erge
stellt werden, daß fönnliche Rawnordnwigsverfahren 
vor Ablauf der in § 2 Abs. 1 des Gesetzes genannten 
Frist abgeschlossen werden. Wegen der regelmäßigen 
Dauer von form.liehen Raumordnungsverlahrell ...Ud 
clies in der Regel nur möglich sein, wenn clie Länder 
ein förmliches Verfahren vor dem Beginn der in § 2 
Abs~ 1 genannten fri_st begi_n_11erL Dies ist ili....nen lLnbe
nommen. 

Die neue Formulierung des § 2 Abs. 2 Satz 2 berück
sichtigt außerdem clie Neufassung des§ 6 a des Raurn
ordnungsgesettes durch das Steueränderungsgesetz 
1991. 

§3 

Die Änderung geht auf einen Vorschlag des Bundes
rates zurück, dessen Übernahme der Rechtsausschuß 
empfohlen hat. 

§ 4 

Die Änderung geht auf einen Vorschlag des Bundes
rates zurück, dem clie Bundesregierung zugestimmt 
hat. 

Der Ausschuß für Verkehr stellt zusätzlich klar, daß im 
Verfahren ~ur Erteilung einer Plangenehmigung ein 
Pl.anfeststellungsverfahren im Sinne des Verwal
tungsverfahrensgesetzes unterbleibt. 
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§7 

Die Ändenrng geht auf einen Vorschlag des Bundes
rates zurück, dem die Bundesregierung zugestimmt 
hat Nur wenn der sofortige Beginn der Bauarbelten 
geboten ist, soll dle vorzeitige Besitzeinweisung zu
lässig seln. 

Die Prüfung des Erfordernisses eines sofortigen Bau
beglnns soll sich daraul beziehen, ob der Baua b
schnitt, ln dessen Bereich das benötigte Grundstuck 
liegt, sofort begonnen werden soll. Die Dtinglichkelt 
der planfestgesteUten Maßnahme, lnsbesondere bei 
elnem sofort vo!lziehba.ren Planfestste!lungsbeschluß, 
soll durch dJe Prüfung der Enteignungsbehörde nicht 
in Fraige gestellt werden. 

Die Änderung in Absatz 4 gehl auf elnen Vorschlag 
des Bundesrats zurück, dem die Bundesregierung zu
gestimmt hat. 

§§ 9, 10 

Die Änderungen gehen auf Vorschläge des Bundesra
tes zurück, denen die Bundesregierung zugestimmt 
hat. 

§ 11 

Es handelt sich hier um eine Folgeänderung zu ~ 1. 

V. Mllberalende SteUungnahlnen 

Der Innenausschuß, der Ausschuß für Wirtschaft 
und der Haushaltsausschuß haben dem Gesetzent
wurf der Bundesregierung - Drucksache 12/1092 
- im Wege der Mitberatung zugestimmt und dem
entsprechend Ablehnung des Antrags des Abg. Dr. 
Klaus-Dieter Feige l.L'ld der Grappe BÜNDf-.-..rlS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drucksache 12/1118 - empfoh
len. 

2. Der Rechtsausschuß hat Annahme des Gesetzent
wurfs in der Ausschußfassung empfohlen, ferner 
Übernahme des Anderungsvorschlages des Bun
desrates zu~ 3 Abs. 7 des Gesetzentwurh. Dem hat 
der Ausschuß für Verkehr Rechnung getragen. 

3. Der Ausschuß lür Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau hat dem Gesetzentwurf ebenfalls zuge
stimmt. Er ist der Auffassung, daß die mit dem 
Gesetzentwurf verbundene Zielsetzung, die Ver-

Bonn, den 6. November 1991 

Horst Glblner 

Berichterstatter 
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kchrsmfrdstruktur in dtm neuen Ländern und z~1 

den alten Ländern zu verbessern, nicht nur eine der 
notwendigen Voraussetzungen ist für den wirtT 
schaftlichen Aufschwung, sondern auch aus der 
Sicht der raumordnungspolitischen Aufgabenstel
lung eine zentrale Voraussetzung zur Herstellung 
gleichwertiger Lebensbedingungen darstellt. Der 
Ausschuß sleht in einer von daher qerechtlerticrten 
und be!risteten Ausnahmesituation zur Beschleu
nigung der Planung von Verkehrsvorhaben kein 
Signal, auf die Durchführung von Raumordnungs
verfahren mit integrierter Umweltverträglichkeits~ 
priifung und mit Beteiligung der Öffentlichkeit von 
vornherein zu verzichten. Der Ausschuß erwartet 
\i.el.rnehr1 daß die neuen Länder von der ihnen 
durch den Gesetzentwurf offengelassenen Mög~ 
lichkeit zur Durchführung von Raumordnungsver
fahren Gebrauch machen werden. 

4. Der Ausschuß füt Umwelt, Naturschutz und Reak
torsicherheit begrüßt im Wege der Mitberatung 
gleichfalls den Gesetzentwurf als einen wesentli
chen Schritt zur Straffung der Planungen von Ver
kehrswegen in den neuen Bundesländern und im 
Land Berlin. Er vertritt dJeselbe AuffassW>g wie der 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städ
tebau. Auch er erwartet, daß die neuen Länder von 
der ihnen durch den Gesetzentwurf eröffneten 
Möglichkeit Gebrauch machen werden, Raumord
nungsverfahren durchzuführen. Dabei sollten sie 
der Bedeutung des Eiruelfa!les und dem Beschleu
nigungsgebot Rechnung tragen. 

Der Ausschuß geht ferner davon aus, daß die Bun
desregierung in den Verfahren nach dJesem Gesetz 
als Organ einheitlich handelt, und daß der Bundes
minister für Verkehr mit dem Bundesminister für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Ein
vernehmen herstellt. 

Der Ausschuß empfiehlt mit Stimmenmehrheit gegen 
dJe Stimmen der Fraktion der SPD und der Gruppe 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dJe Annahme des Ge
setzentwurfes in der aus der Anlage ersichtlichen l'as· 
sung. Es wird weiter mit Stimmenmehrheit vorge
schlagen, den Antrag des Abg. Dr. Klaus·Dietet Feige 
und der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -
Drucksache 12/1118 - abzulehnen. 

Ebenfalls mit Stimmenmehrheit wird die Verabschie· 
dung einer Entschließung vorgeschlagen. 
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Gesetzesbeschluß 
des Deutschen Bundestages 

Gesetz zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege tn den 

neuen Ländern sowie im Land Berlin 
(Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner S4. Sitzung am 7. November 

1991 aufgrund der Beschlußempfehlung und des Berichts des 

Ausschusses für Verkehr (16. Ausschuß) - Drucksache 12/1474 -

den von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Planungen 

für Verkehrswege in den neuen Ländern sowie im Land Berlin 

(Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) 

- Drucksache 12/1092 -

in der nachstehenden Fassung angenommen: 

Fristablauf: 29.11.91 
Erster Durchgang: Drs. 303/91 
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Gesetz zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege 

in den neuen Ländern sowie im Land Berlin 
(Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra
tes das folgende Gesett. beschlossen: 

§1 

Geltungsdauer, Anwendungsbereich 

( l) Ffu die Planung des Baus und der Änderung 
von 

1. Verkehrswegen der Bundeseisenbahnen, 

2. BundesfernstraJl<m und Bundeswasserstraßen, 

3. V erkehrsfiugh.ifen, 

4. Straßenbahnen im Sinne des § 4 Abs. 1 und 2 des 
Personenbeförderungsgesett.es in der Fassung der 
Beko.nntrnachung vom 6. August 1990 (BGBL 1 
S. 1690) 

in den Ländern Berlin, Brandenburg, Medtlenburg· 
Vorpommern, Sachsen. Sachsen-Anhalt und Thürin· 
gen sowie von 

5. Fernverkehrswegen Im Sinne von Nummern 1 
· und 2 zwischen diesen Ländern \Uld den nächsten 

KnotenpUJlkten des HaupUernverkehnnetzes des 
übrigen Bundesgebietes 

gelten die besonderen Vorschriften dieses Geset:tes. 
und zwar bil zum 31. Dezember 1999 für Verkehrs
weae der Bunde1elsenbahnen, tm O.brtgl!.D bis zurn 
31.-Dezember 1995. Zu den Verkehrswegen gahören 
auch die für den Betrieb von Verkehnwegen notwen
digen Anlagen. 

(21 Der Bundesminister für Verkehr besönunt durch 
Rechtsverordnung mit Zustinunung da Bundesrate• 
die Fernverkehrswege zwischen den In Absat:t 1 
Satt. 1 genannten [.ändern und deD ni.cluten Knoten· 
punkten des Hauptfemverkehrsnetzes des übrigen 
Bundesgebiet es im einzelnen. 

p 
umenbe&limmung 

(1) Der Bundesminister für Verkehr bestinunt die 
linlen!Uhrung der Verkehrswege nut Ausnahme der 
Straßenbahnen. Die Bestimmung erfolgt im Beneh
men mit den fiir die Landesplanung zuständigen Be
hörden der beteiligten Länder, sowei~ ni~~ bei Bu_n
deswa.sserstra.Ben '!"UI Wahrung d.er tt.eaunrusse aer 
l-andeskultur und der Wasserwirtschaft das Ein ver-

nehmen herzustellen ist. Das Benehmen gilt als her
gestellt, wenn die zuständjge Behörde nicht innerhalb 
von vier Monaten n.>ch Zugang des Lin.ienentwurfs 

. Stellung genommen hat; die l'rl•t kann b1• zu zwei 
Monalen verlängert werden. 

!2l Die H 15 und 16 des Gesetzes über die Umwelt
ve;.träglichkeilsprütung vom 12. Februar l 990 
(BGB!. [ S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 20. Juni 1990 (BGB!. 1 S. 1080), flnden 
mit der Maßgabe Anwendung, daß dte Einbeziehung 
der Ölfenlllchke lt 1m nachfolgenden P\a.nfeststel· 
Iung.Venahren stattttndel. D1e Durchführung eines 
Raumordnungsverlahrens Im Sinne des § 6 a Abs. 1 
des Raumordnungsgesetzes In der Fauung der Be
kanntmachung vom 25. Juli 1991 (BGBI. 1 S. l 726, 
18831 liir die In§ 1 Abs. l dieses Geset:tes genannten 
Verkehrswege Ist den betelllglen Lindem freige
stellt. 

PlanJeststellungsverfahren 

(1) Die Einholung der Stellungnahmen der Behor
den nach § 73 Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensge
setzes sowie die Auslegung des Plans {§ 73 Abs 1 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes) in den 
Gemeinden nach§ 73 Abs. 3 des Verwaltungsvertah
rensgesetzes veranlaßt die Anhörungsbehörde inner
halb eines Monats, nachdem der Träger des Vorha
bens den Plan bei ihr eingereicht hat. Zu den Erläute
rungen gehört auch die Angabe der wichtigsten Alter· 
nativen. die bei der Linienbesti_IJ\_Tm1n.q untersucht 
wurden, und der Gründe, die liir die Bestimmung der 
Linienführung maßgebend gewesen •ind. Die Behcir
den haben ihre Stellt.Ulgnalunen innerhalb von drei 
Mon~ten abzugeben. 

(2) Die Gemeinden legen den Plan innerhalb von 
drei Wochen nach Zugang aus. Sie machen die Aus
legung vorher ortsüblich bekannt. Nicht ortsansässige 
Betroffene. deren Person und Aulentbalt bekannt ist. 
sollen auf Veranlassung der Anhörungsbehörde von 
der Auslegung mit dem Hinweis nach § 73 Abs 5 
Satz 2 des Verwa!tungsverfahrensgesetzes benach
richtigt werden. 

(3) Die Erörterung nach § 73 Abs. 6 des Verwal· 
tungsvertahrensgesetzes hat die Anhörungs behorde 
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Ein wen· 
dungstrist abzuschließen. Sie l]lbt ihre Stellungnahme 
nach § 73 Abs. 9 des VerwaltWlgsverfahreosgesetzes 
um er halb eines Monats nach Abschluß der Erör1erung 
ab. 
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(4 f Nach dein Erörterungstennin eingehende Stel
lungnahmen der Behörden 1§ 73 Abs. 2 des Verwal
tungsver1ahrensgesetzesl rniissen bei der Feststellung 
des Plans [§ 74 des Verwaltungsverfdhrensgeselus) 
nicht berucksi<;htigt werden: die• gilt nicht, wenn •pa
ter von -ein.er Behörde vorgebrl!chte ötteniiid·1-1! Be
lange der Planfeststellwigsbehörde auch ohne ihI 
Vorbringen bekdlllll sind oder hätten bekannt •eln 
mUssen. 

/5) Bei einer Änderung eines Verkehrsweges oder 
Verkehrsflughalens findet § 73 Abo. 6 de$ Verwal· 
tungsvectahrensgesetzes keine Anwendung. Oie Stel
lungnahme nach Absatz 3 Satz 2 ist innerhalb eines 
Monats nach Ablq_uf der Einwendungdrist (§ 73 
Abs. ~ des Veiwaltungsverfahrensge5'!tzesf Abncge
ben. 

{6) Die Absätze 1 bis 5 finden sinngemäß Anwen
dung, wenn das Verfahren landesrechtlicb durch ein 
Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist. 

(71 Bed.trl die Feststellllllg des Plans des Einverneh
mens mit einer anderen Behörde, so ist über die Ertei
lung des Einvernehmens innerhalb van drei Monaten 
Mch Ubennittlung des Entscheidungsentwurfs ~u 
entscheiden. 

H 
Plangenehml!Jllllg 

(1) Für den Bau oder die Änderung eines Verkehrs
weges sowie !ür die Änderung eines Verkeh.rsflugha
lons kann an Stelle eines Planfeststellwigsbeschlusses 
eine Plangenehrnigung erteilt werden, w@nn Rechte 
anderer nicht beei.ntrachtigt werden oder die Betrot
fenen sich mit der tnanspruchnalune ihres Eigentums 
oder eines anderen Rechts schrtftlic:h einverstanden 
erk.iä.rt haben und mit den Trdgem öffentlicher Be„ 
lange, deren Aufgabenbereiche berührt werden, das 
Benelunen hergestellt worden ist.§ 4 des Bundeowas
serstraßengesetzes in der Passung der Bek<UUltma
chung der Neuia„ung de• Bundeswasserstraßenge· 
setze• vom 23. August 1990 jBGBl. I S. 1818) bleibt 
unberührt; § 3 Abs. 7 ist entspr&chend anzuwenden. 
Die Plilngenehrnigung erteilt die für Plat\feststellun-
9en zuständige Behörde. 

(2) Die Plangenebmigung hat die Rech\$witkungen 
einer Planlestslellung nach § 15 Abs, 1 des Verwal
tungsverfahrensgesetzes und rliI Verkelu-sßughilen 
nach ' g Abs. 1 des Lu1tverkehrsgesel2:es. 

§5 

Verwaltungsgertchtsvetfahrl!il 

[1) Das Bundesverwa.ltungsgericht entscheidet im 
ersten und letzten Rech!szug iibet sämtliche Streitig
keiten, die Planfeststellungsvertah.ren und Plange
nehrnigungsverfahren !ür Vorhaben nach § l dieses 
Gesetzes bf!tre!!en. 
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(2) Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststel
lungsbf!schluß und gegen eine Plangenehrn.igung hat 
keine aufschiebende Wirlm.ag. Der Antrag auf Anord
nung der 4ufschiebe.aden Wirkunq l§ 80 Abs. S Satz l 
der Verwaltungsgerichtsordnung) kann nur innerhalb 
eiries ~ . .:fonats nach der Bek.ar.intyabe des Planteststel
lungsbeschlusses oder der Plangenehmigllilg gestellt 
werden. Treleo spiiter Tatsachen ein, die die Anord
nung der aUfschi.ebenden Wirkung rechtfertigen, so 
kann der durch den Planfeshtellungsbe•chluß oder 
die Plangenehrnigung Beschwerte einen hierauf ge
stützten AntJ:ag nach § BQ Abs. 5 Satz 1 der Verwal
tungsgerich.(sordnung Ulnerha1b einer Frist von e:mem 
t-.ionat stellen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in 
dem der Beschwerte vol) den T.its.a<;hen Kennt1u.s. er
langt. 

(3) Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sech.s 
Wochen die Tatsachen, durch deren BerücksJChtI· 
91lil9 oder Nichtberucksichtigung im Verwallungs
vertahren er sich beschwert fühlt. anzugeben. § B7 b 
Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung <;Plt entspre
chend. 

§ 6 

Vorarbeiten 

(1) Abweichend von§ 37 Abs. 2 und J des Bundes· 
bahngesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil Ul, 
Gliederungsnummer 931·1, veröffentlichten bereinig· 
ten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
l 9. Dezember 1990 (BGBL I S. 2909), gelten !iir Vorar· 
beiten bei Verk~hrswegen einer Bundeseisenbahn 
die V<1rschrltten des 9 l6a des Bundeslernstraßenge. 
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. August 1990 fBGBl. l S. 1714), geandert durch Ge
setz vom 12. Februar \990 (BGBL 1 S. 205), ntit der 
Maßgabe, daß an die Stelle des Trägers der Straßen
baulast die Bundeseisenbahn und an die Stelle der 
Straßenbaubehörde die zuständige Behörde der Bun· 
de.oeisenbahn tritt. 

(21 Fiir Vorarbeiten bei Verkeb.rsßugl:Läfen findet 
§ 7 des Luttverkehrsgesetzeo in der Pa5'ung der Be· 
kanntmachu.ng vom 14. Januar 1981 {BGB!. l S. 61), 
zuletzt geandert durch Artikel 37 des Gesetzes vorn 
26. Juni 1990 (BGBl. 1S.1221). mit der Mal.lgabe An
wendung, da.ß an die Stelle der Genehmigungsb•· 
hörde die Planfeststellungsbehörde tritt. 

{3) Für Vorarbeiten bei Straßenbahnen gelten die 
Vonc:h_tiJten des ~ 16a des Bu_ndesfemstraßengeset~ 
•es mit der Maßgdbe. daß an die Stelle da. Trägers der 
Straßenbaulast der Genehmigungsinhaber und an d„ 
Stelle der Straßenbaubehörde die zuständige Landes
behörde tntt. 
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§7 

Voneltige Bw!zelllweisung 

{ll 151 der sofortige Beg!DD von Bauarbeiten gebo· 
te-n und weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, 
dia:n Besitz eines fiir den Bau oder die Änderung eines 
Verkeb.uweges oder Verkebrsflugbafens beno!igten 
Grund•tücka durch Vereinbarung unter Vorbehalt al· 
ler Entschä<ligung5dllspniche zu überlassen, so hat 
die Entelgnungsbehötde den Tr~get d"' Vorhabens 
auf Antrag nach Feststellung des Planes in den Besitz 
e1J1ZUweLsen. Weite[er Voraussetzungen beddrf es 
rocht. 

{2) Die Enteignungsbehörde hat sp.ites!ens sechs 
Wochen nacti Eingang des Antrages auf Besitzeinwei
sung mit den Beteiligten mündlich zu verhandeln. 
Hierzu sind der Träger des Vorhabens und die Betmf· 
fenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag 
aut Besitzeinweisung ntitzutellen. Die Ladungsfrist 
beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betrof· 
fonen dufzufordern, etwaige Einwendungen gegen 
den Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der 
Enteignungsbeh&de eiru:ureichen. Sie sind außer· 
dem darauf hinzuweisen, daJl auch bei Nichterschei· 
nen i.!ber den Antrag aul Besitzeinweisung und an· 
dere im Verfahren zu erledigende Anträge entschte· 
den werden ko.nn. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeu· 
tung ist, hat die Enteignungsbeh.örde diesen bis zum 
Beginn der mfindlichen Ve[handlung in einer Nieder· 
schrüt festzustellen oder durch einen Sachverständi· 
gen erntitteln zu lassen. Den Beteiligten ist eine Ab· 
schrüt der Niederschtilt oder des Erntittlungsergeb
nisses zu übersenden. 

14) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist dem 
Antragsteller und den Betroffenen spatestens zwei 
Wochen na~b der mündlichen Verhandlung zuzustel
len. Die Besitieinweisung wird in dem von der Enteig
nungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Die
ser 2eitpunkt 10U auf höchstens zwei Wochen n"ch 
Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Besitz· 
einweisung an den unmittelbaren Besitzer festgesetzt 
werden.. Durch die Besitzeinweisung wird dem Besit· 
zer der Besitz entzoqen und der Träger des Vorhabens 
Besitzer. Der Träger des Vorhabens darf auf dem 
Grundstück das im Antrag auf Besitzeinwetsung be-
2eichnete l311uvorhab<!n durc:hlühren und die dal\l.t 
ertorderlichen Ma8na)mum treffen. 

15) Der Träger des Vorbabens für den Verkehrsweg 
hat !ÜI die durch die vorzeitige Besitzeinweisung ent
stehenden Vermögensnachteile Entschadigung zu 
\e\sten, «>weit die Na.enteile nicht durch die Verzin-
1iunq der Geide.atsdtddigunq tftt die En~~~hung ode.r
Beschränkung des Eigentums oder eines anderen 
Rechts ausgeglichen werden. At! und Höhe der Ent• 
$chadigung sind von der Entetgnungsbehörde in ei· 
nem Beschluß festzusetzen. 

- j - Drucksache 663/91 

§ 8 

Vettreter des ·Eigentümers 

Sind die Eigentumsverhallni.se an einem Grund
sltick ungeklärt, so hat die kommunale Aufs[chtsbe
horde der Gemeinde, in der das betrolfene Grund
stuck liegt, in den Fallen der H 4 Uild 6au/ Antrag der 
Plan!eststellungsbehördo und in den Fällen des § 7 
a.uf Antrag d~r EnteLgnungsbehOrde mnerha.lb von 
-i.w~i Wocheuna.ch A.ntragsteliung t'!uten V~rtteter des 
Eigentümers ~u oestellen. § 16 Ab<. 3 und 4 des Ver· 
waltungsverfahrensge-setzes fi.ndet Anwendung. 

§ g 

Entelgn1111g1entschädlgung, Ente!gnungsveflahren, 
gerlcbtllches V ertahren 

jl) FÜI die Enteignungsentschädigung gelten die 
H 93 bis 103 des Baugesetzbuchs. 

(2) Das Ent~igoungsvNfahren richtet sich nach den 
H 104 bis 12i des Bauge>etzbuchs mit der Maßgabe, 
daß !üt dte vorzeiuge Besitzeinweisung (~ l JD des 
Baugesetzbuchs) der § I dieses G~setze> gilt. 

Dl Fiir das genchthche Verlahren -zur Überprolung 
der Entscheidungen der Enteignungsbehörde gelten 
die §§ 217 bi1 231 m Verbindung mit § 246a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 17 des Baugesetzbuchs entsprechend. 

§ 10 

Verl<ehrstlugha:fen 

{1) Dle Anlegung und der Betr1eb neuer Verkehrs· 
flughäfen hedürten keiner vorherigen Genehmigung 
nach § 6 Aas. l des Lultverkehcsgesetzes. Die Plan· 
feststeUungsbehbrde regelt den Betneb des Plugha· 
feni und legt <len Ausbauplan nach§ 12 Abs. 1 Satz l 
des Luftverkehrsgesetzes fest Nach dem Ergebnis 
des Planlesl•tellungsvenahren> l.ot eine GenehmJ. 
gung nach § 6 Abs. 1 des Luftverkehrsgesetzes iu 

erteilen. 

(2) Die zivile Nutzung ellernall!Jer Mllltiirtlug
plälze bedan nur einer Andetung•!Jenehrn1gung 
nach § 6 Ah•. 4 Satz 2 des Lultverkebngesetze•, tn 
der der Träger der zivilen Nu1%ung, die für die zivile 
Nutzung vor!Jesehenen Plugbetr1ehsß.ichen und die 
Art des zlv1Jen Augbetrlebs iestzu.legen ~ird. [in 1-(1c·

handener mHHä...-tscher Bausch.utzberek .... \ b lelbt 
wlrkoam, bis dte Genelunlgung•behörde einen Aus
bauplan nach § 12 Abs. 1 Satz 1 des Lu1tverkehuge· 
setus /estlegt oder einen besc.tmin.kten Bausc;htttzbe· 
reich nach § 17 des Luftverkehrsgesetzes besttmmt. 



§ 11 

Übergangsregelungen 

(!) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene 
Planungsverfahren lür Verkehrswege und Verkehrs· 
tlughälen können nach den Vorsehruten dieses Ge· 
set:zes '!.'leitergeführt ,~.ierden. 

(2) Planunge<> tii:r Verkehrswege und Verkehrsflug
hafen, für die ein Verfahren nach den VorschnJten 
dieses Gesetzes begonne<> wurde, sind auch nach den 
In f l Abs. J Satz l genan.nteo Zellpunktm noch den 
Vorschriften dieses Gesetz.es z.u Eade zu füluen. Die 
Planung gilt als begonnen 

L bei Linienbestimmungen mit dem Antrag auf Ll
nienbestimmung an den Bundesminister für Ver~ 
kehr. 

2. bei Planfeststellungsverfaluen mit dem Antrag auf 
Einleitung der Planfeststellung bei der Anhörungs
behörde, 

3. bei der Plangenehmigung mit dem Antrag auf 
Plangenehmigung. 

§ 12 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
. in Kraft. 
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Beschluß 
des Deutschen Bundestages 

zum 

Gesetz zur ~eschl~unigung der Planungen fLlr Verkehrswege in den 

neuen Ländern sowie im Land Berlin 

(VerKehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) 

Der Deulsche Bundestag hat in seiner 54. Sitzung em 7. November 

1991 zu dem von ihm verabschiedeten GesPtz zur Beschleunigung 
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Land llerlin (~crkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) 

- D r u c k s a c 1 "' n 1 2 / 1 0 9 2 , 1 2 / 1 4 7 4 - d i e b e i 1 i c gen d e E n t s c h l i e ß u n g 

in Drucksache 12/1474 - Nummer 3 der BeschluOempfehlung -

angenom1nen. 

All~1nv8~ri@b Vi;!'rlag Dr. Hans Heger> 'PasUacn 20 13 63, Heraentraille 56. sm Borin 2 
Telefon (02 28)- 36 35 5i TE!lefa.:. \02 28/ 36 12 7~ 

ISSN 0720-2946 

- 2 -



2% 
- 2 -

Der Bunde~tag begrußt den Gesetzentwurf der Bundesregie~ 
rung lll Drucksache 12/1092 als elllen wesentlichen Schr.tt zur 
Straifung der Planungen von Verkehrswegen in den neuen 
Bundesländern und dem Land Berhn. 

Er ist der Auffassung, daß die mit dem Gesetzentwwf verbun
dene Zielsetzung1 die Verkehr.sinfr.aso-uktur m den neuen Län
dern und in den alten Ländern zu verbessern. nicht nur eme der 
not'wendigen Voraussetzungen für den "i..'"tschaftlic!"len Auf
schwung, sondern auch aus der Sicht der verkehrspolitischen 
Au!gabEm!ellungen Eine zentrale \ioraussetmng zur Herstel, 
Jung gleichwertiger Lebensbedingungen darstellt. Der Bundes
tag sieht in einer von daher gerechtfertigten und beimtete11 
Ausnahmesituation zur Beschleunigung der Planu:ig van Ver
kehrsvorhaben keinen Anlaß. auf die Durchführung van ?,aum
ordnungsveriah:ren mit i...11tegnerter Umweltvertriighcii.keitsp:ri• -
tung und mit Beteiligung der Offentlichkeit in jedem Fa'-! und 
von vornherem zu verzichten. Der Bundestag er.-.·a.r..et viel
mehr, daß die neuen Länder von der i..,nen d-:J.rch den Gesecr.
entwu.rl erölineten Möglichkeit zur Durchführung van Raum
ordnungsverfahren einen der Bedeurung des Einze!ialles "'1.d 
der gebotenen Beschleunigung gerecht werdenden Ge'lrauch 
mache!l werden" 
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vr - u 
Empfohiungen 
der Ausschüsse 

zum 

Ge5etz zur Beschleunigung der Planungen ___ für Verkehrswege in den 

neuen Ländern sowie im Land Berlin 

(VerkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzJ 

Punkt der 637. Sitzung des Bundesrates am 29. November 1991 

A. 

Der Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

empfiehlt dem Bundesrat, die Einberufung des Vermittlungsaus

schusses gemäß Artikel 77 Abs, 2 des Grundgesetzes aus folgen

den Gründen zu verlangen: 

Zu 2 Abs. 2 

In § 2 ist Absatz 2 zu streichen. 

Als Folge 

ist in A'osatz 1 die Angabe "( 1 )" zu strei eben 

Be _S_r(in~!L.. 

Die :Jmwcltvertrigllchkc~t~pr\.\fun~, Jarf als ~ich
t1ge ~rrungenschaft der Umweltvorsorge nicht in 
der im ~cset~ 0ber die U~weltvcrtrJglichke1ts
i'riJfun,; ~·orgeschr i elll"llCn \nwenduni:; entfal lcn. 
ll~i :;1c:iLrn1•c1HJung der .H J 3 unJ j 0 Jes Gesetzes 
:i b 0 :- J 1 c ll m w P- 1 t v c r t r :i 0: l ich k c i t;; µ r ü f u n g im L i n i c n -
:,c,;t 1mm1H\gsvcrr ,ihren und Raumordnun~'.;verf:ihren 
lic~~t e~n Vc~stoß ~cgen ~G-Rec~lt \-o~. Die U~wcl~
vertrJQI 1chke1t~l)r(ifurn muß deshalb ~estandtc1l 
,];, r v o ·,: ~ c lagert c ;1 V c r f ~ h r e n b J e i b e :1 u n J Ln e j n e i:1 

f1·Jnzeitigen Stadium 21n~esctzt werJen. 

ner Sinn und Zweck Jer UmweltvertrJ~lichkcits
:' r ijf ur: g m i t (J ff e n t 1 ich k e 1 t s b e r e [ 1 i s" :1 r: wü r d c 

Alle1nv"'r•rn;l'b verla9 Dr i-1an:·, hege~. Postl~ch 2VOB .C 1 ·JJUO Ovnn ;i 
-ISSN 0720-294'6 
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1rntcrlauf~r.. """" <.:r~l 1111 ,, .. 1nr1:~1 :.tt'l \U11):;s\·tr
fahre 11 e r s c m a l s l' 1 n e lhi f g <' ; ; ',;- u~ i l i g u 11 g z um t r a g c n 
käme. 

Die Nichtanwendung der Raumordnungsverordnung 
vom \3. Oe?.ember \990 (BGB!. 1 S. Z7o6) würde 
einen eklatanten Rückschritt im ~eJtenden Recht 
zur Folge haben. Sinn und z~eck aieser Vorschrift 
ist gerade, daß beim Bundesfernstraßenbau, Schie
nenstreckenbau, Bundeswasserstraßenbau sowie beim 
Flughafenbau wegen der Raumbedeutsamkeit dieser 
Vorhaben und der damit möglicherweise verbundenen 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt in der 
Regel ein Raumordnungsverfahren nach § 6 a des 
Raumordnungsgesetzes durchzuführen ist. 

Raumordnungsverfahren sind nicht nur nicht für 
die lange Dauer von Linienbestimmungen verantwort
lich, sondern sie tragen sogar zur Beschleuni
gung bei, weil sie vorweg Standortklärungen er
möglichen, so daß nicht ~achverfahren sich, mög
licherweise immer wieder, festfahren und von 
neuem begonnen werden müssen. 

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorn 24. Mai 1991 
(BR-Druc~ache 303/91) war in§ 2 Abs. 2 
vorgesehen, daß die ~§ 15 und 16 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung vorn 12. Febru-
ar 1990 (BGBl. I S. 205) sowie die Raumordnungs
verordnung vom 13. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2766) 
keine Anwendung finden. 

Der Bundesrat hat sich in seiner 633. Sitzung am 
5. Juli 1991 (BR-Drucksache 303/91 (Beschluß)) 
in seiner Stellungnahme zu dem Geset?.entwurf 
gegen die Nichtanwendung der oben angeführten 
Rechtsvorschriften ausgesprochen und hat um 
Streichung des Absatzes 2 in § 2 gebetenT 

Der Bundestag ist der Stellungnahme des Bundes
rates zu § 2 Abs. 2 nicht gefolgt, so daß eine 
Einberufung des Vermittlungsausschusses erforder
lich ist. 

In 3 ist Absatz 5 zu streichen. 

Begründung: 

Sowohl Änderungen von Verkehrswegen als auch von 
~~rk:~rstlughäfen können von Rroßer Bedeutunu 
r~r aie betroffenen Bürger und die Umwelt -;~in 
Ein genereller Ausschluß des § 73 Abs. 6 Verwai
t~ngsverfahrensgesetz und die damit verbundenen 
~1nschränku~gen der Uffentli~hkeitsbeteiligung 
ist daher nicht gerechtfertigt. 
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3. Uauptempfehlung - 3 -

§ 4 ist zu streichen. 

Als Folge 

- ist in i B die Verweisung 

"in den Fällen der §§ 4 und 6" 

durch die Verweisung 

"im Falle des § 6" 

zu ersetzen; 

- ist in§ 11 Abs. Z die Nummer l zu streichen. 

Begr·ündung: 

Mit§ 4 wird die Möglichkeit geschaffen, 3nstcl' 
bisheriger Planfests tel lungsverfahren künft t g ,, : 
genehmigungen treten :u l3sscn b:w. es werdc;1 '.i 
bisherigen Möglichkeiten von Plangenehmigungen 
weiter ausgedehnt. 

Damit werden die Beteiligungsrechte der nach~_ 
BNatSchG anerkannten Vereine unterlaufen, die 
nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BNatSchG nur bei 
Planfeststel1ungsverfahren, die mit Eingriffen 
in Natur und Landschaft verbunden sind, zu be
teiligen sind. Auch die landesgesetzlichen Ver
bandsklageregelungen, die an diesen Tatbestand 
anknüpfen, werden ausgehöhlt. 

Ebenso knüpfen die 1\ummern 8 t g, l 2 und 13 ti(~r 
Anlage zu § 32 UVP-Gesetz an Planfeststellungs
verfahren an. Treten an ihre Stelle Plangenehm1-
gungen, entfällt die UVP-Pflichtigkeit, was mtl 
Artikel 2 Abs. 3 der EG-UVP-Richtlinie nicht vc~· 
einbar ist. Dort wird nur zugelassen, daß die 
~i tgl iedstaaten "in Ausnahmefällen ein einzelne', 
Projekt ganz oder tei !weise von den Bestimmun~c~. 
dieser Richtlinie ausnehmen könne11". Hier geht 
es aber nicht um Einzelmaßnahmen, sondern um 
generelle Gebietsausnahmen. 

4. Hilfsempfehlung 
Entf!lllt 

bei 
Annahme 
von 
Ziffer 3 

Zu 4 Abs~ 

i.n 4 Abs. 

"<len Bau oder" 

zu streichen. 

3atz 1 sind die Worte 
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~_gci~Ur.G_u~;g , __ ;_ 

O.~r IJuJ;do~JC..ll lt.itCl.! dJ.-..! J::rt..• 1,::::...:n.J '.1 (1/l 

S 2 A.bs. 2 i•~ seiner Stell'~n":'.:.1<,;n,;, Jccin:!;\ 

Art. 76 Abs. ~ GG getordtHt (:J!<-lJrs. 

303/91 [Beschluß!). Dem ist der Bu'.1dE·S

tag nicht geColgt. Nach 5 2 A~s. : ~~ 

der Fassunq des BundesCQgsbcsc~lu~~~s 

i30l 1 dit~ s:..nbczichung d-.; :- 0 ~ .'.:. _:.~ ·.=_ ~ .!- - • .''.:J l_:: 

fahren ~t~tttinden. 

5 4 erö.tt~cc obc!" die :·iC~.:.._!._:.:!-:~.z.::i•.:. ~.1~

~c.ell~ J.~s Planfc~_;t~tdllu!;gsb~schl;..:.:;.;~,,_;s 

eine Plangenehmigung treten ~u lasaen. 

1:1i·;;u!1g t-ntfällt die geset:;lic:~12 2~lic!i':, 

eine Umweltvertrlglichkeitsprüfu'.1g 

durc~z11!~hren, Weil aic Nu~~e~:1 8, 9, 

u::d 13 J~r Anla.q~ :'...l. 5 ~ ·„·i~~~ --~~ ~::~ 

l?l.tlüf.e$t.::.tellunq: an:<..r..ü?i~n. ::a; r~u.t. Z'.!::.· 

7ol~e. daß auch die Ei~~ez!~~u~; ~e~ c~-

te~!igung der Naturschutz·;~rja:~~e ~~C:! 

§ 29 i\.bs. l Nr. 4 3~·1'1:.Sc!""'.G ~:;t~=.:..l~ri. 

J~n=ung~bedarts bei Verkeh:swegen ist 

eine Regelung, die den Neu~au von Bun
desfernstraßen. Schienenwegen und Bun

deswasserstraßen ohne förmliche Of tent-

lichkeits- und Verbandsbeteiligu~g unc\ 

Ohne lJ~,·..iel tvertr<.igl ichi<:el t~Pc'~: ~ng CLIC11 

Eei :.olchen schwen1iege:'.cen :·'.J.,!:'.2!':0-.en 

wie ~.o. dem Bau von Au:coahnen oder 

Schienentrassen muß die Durchführung ei

nes Planfeststellungsverfahrens ein

schlie~lich Umweltvercräglichkeitsprü

tung gewährleistet sein. Die Mcglichkelt 

der Plangenc~~igung sollte auf die AndP,

runq von Verkehrswegen b=schr~nkc w~c

den. 
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S. Iu 5 Abs. 1 

In 5 ist Absati 1 r11 streichen. 

ße~ründun": 

Die Beschränkung des Rechtsweges für Streitig
keiten, die Planfeststellungsverfahren und Plan
genehmigungsverfahren f~r Vorhaben nach § l de1 
Vorlage betreffen, auf eine einzige Instanz 
vor dem Bundesverwaltungsgericht, ist eine Ver
kürzung des Rechtsweges. Ein sachlicher Grund 
hierfür ist nicht erkennbar. Die von der Bun
desregierung angegebene Begründung, die Gerichte 
in den neuen Ländern böten noch nicht die Ge
währ dafür, Eil- und Hauptsacheverfahren in 
einer der Eilbedürft1gke1t Rechnung tragenden 
Weise durchzuführen, ist keine Begründung für 
eine Verkürzung des Rechtsweges. Dem von der 
Bundesregierung beschriebenen Zustand muß durch 
einen verstärkten Aufbau von Gerichten entgegen
gewirkt werden. 

Schon nach geltendem Recht entscheidet über sii11,: 
liehe Streitigkeiten der in Rede stehenden Ver
kehrsvorhaben in erster Instanz Jas OVG (§ 48 
Abs. 1 Nrn. 6 bis 9 Vw<;\lj. § :) Abs. 2 Vi>Gü 
läßt es zu, daß mehrere Länder die Errichtung 
eines gemeinsamen Gerichts oder geraeins~mer 
Spruchkörper eines Gerichts oder die Ausdehnung 
von Gerichtsbezirken über die Landesgrenzen hin~ 
aus, auch filr einzelne Sachgebiete, vereinbaren. 
Derartige Vereinbarungen Können zwischen einzel
nen neuen Bundesländern oder zwischen neuen und 
alten Bundesländern getroffen werden. Das BVerwG 
bleibt als Revisionsinstanz erhalten. Schon da
für ist es personell nicht hinreichend ausge
stattet, was die lange Verfahrensdauer belegt. 
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6. Zu S Abs. 2 
----....:...::~...::. 

In 5 ist Absatz 2 zu streichen. 

Begründung: 

Die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage 
muß erhalten bleiben, anderenfalls hätte eine 
Anfechtungskl~ge gegen einen Verwaltungsakt 
~1t ger1ngftig1gen Auswirkungen eine aufschie-

ende Wirkung, dagegen die Anfechtungsklage 
gegen e:nen Planfeststellungsbeschluß ·mit 
schwerw1egenden Auswirkungen nicht. Der 
Sofortvollzug kann nach § BO Abs. z Nr. 4 VwGO 
von de'. Verwaltung ohnehin angeordnet werden 
wenn die sofortige Vollziehung im öffentlich;n 
I~teresse ?d7r im überwiegenden Interesse 
eines Bete1l1gten liegt. 

B. 

7. Der federführende Ausschuß für Verkehr und Post 
empfiehlt dem Bundesrat, dem Gesetz gemäß Artikel 84 Abs. 1 

und Artikel 85 Abs. 1 des Grundgesetzes zuzustimmen. 

c. 

8. Sofern der Eapfehlung in Buchstabe A nicht gefolgt wird, 

em~fiehlt der Ausschuß für Uavelt. Naturschutz und Reaktor-

sicherheit dem Bundesrat, dem Gesetz 

men. 

Begründung: 

n i c h t zuzustim-

Der Bundesrat sieht in dem Gesetz keinen akzeptablen 
Weg zur Lösung der anstehenden Probleme. 

Der Bundesrat sieht die Notwendigkeit einer deutlichen 
Verkürzung der Planungszeiten im Verkehrswegebau 
insbesondere in den neuen Bundes !ändern, aber ni eh t 
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nur dort. Entscheidend ist jedoch, daß dieses Ziel von 
allen politischen Kräften übereinstimmend verfolgt und 
mit demokratisch einwandfreien Mitteln und ohne 
Errichtung einer erneut gespaltenen Rechtslage 
zwischen Ost und West erreicht wird. [}as Gesetz in 
seiner vorliegenden Fassung entspricht diesem Ziel 
nicht: 

- Das Gesetz führt nicht zur beabsichtigten Verkürzung 
von Planungszeiten. Alle Experten betonen, daß die 
eigentlichen Verzögerungen heutiger Verfahren in der 
Voruntersuchungsphase vor Eröffnung von förmlichen 
Raumordnungs- oder Planfeststellungsverfahren 
liegen. Dort bestehen entscheidende Einsparmögl ich
kei ten, die vom Gesetz nicht genutzt werden. Die 
Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem 
UVP-Gesett in der lettten Phase des Verfahrens 
(Planfeststellungsverfahren) schiebt die Probleme 
nur auf, löst sie aber nicht. Im Endeffekt führt die 
verspätete Beteiligung der Öffentlichkeit zu 
Planungsverzögerungen und verkehrt auf diese Weise 
den Gesetzeszweck in sein Gegenteil. 

Oie Tatsache, daß die Durchführung eines Raumord
nungsverfahrens den beteiligten Ländern freigestellt 
bleibt, ist unter raumplanerischen Gesichtspunkten 
nicht vertretbar. Sinn und Zweck des Raumordnungs
verfahrens ist, daß beim Bundesfernstraßenbau, 
Schienenstreckenbau, Bundeswassers t raßenbau sowie 
beim Flughafenbau wegen der Raumbedeutsamkeit dieser 
Vorhaben und der damit möl! liehe rwe i se verbundenen 
erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt in der Regel 
ein Verfahren nach § 6 a ROG durchzuführen ist. 
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des Landes Hessen 

zum 

Gesetz zur Beschleunigung der Planungen für Ve!!ehrswege in den 
neuen Ländern sowie im Land Berlin 

(Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz} 

Punkt 10 der 637. Sitzung des Bundesrates am 29. November 1991 

Der Bundesrat möge beschließen: 

Der Bundesrat stimmt dem Gesetz nicht zu. Er sieht in ihm kein<cn 

akzeptablen Weg zur Lösung der anstehenden Probleme. 

Der Bundesrat sieht die Notwendigkeit einer deutlich(;n Verkilr~"'J'i 

der Planungszeiten im Verkehrswegebau insbesondere in den neuC!ri 

Bundesländern, aber nicht nur dort. Entscheidend ist jedoch, daJ\ 

dieses Ziel von allen politischen Kräften übereinstimmend verfol'J' 

und mit demokratisch einwandfreien Mitteln und ohne Errichtung ei 

ner erneut gespaltenen Rechtslage zwischen Ost und West erreicht 

wird. oas Gesetz in seiner vorliegenden f'assung entspricht die:sc,„ 

Ziel nicht: 

Das Gesetz führt nicht zur beabsichtigten Verkürzung von Pla

nungszeiten. Alle Experten betonen, dafl die eigent 1 ichen Vl!rz< 

gerungen heutiger Verfahren in der Voruntersuchungsphase vor 

Eröffnung von förmlichen Raumordnungs- oder Planfeststellungs

verfahren liegen. Dort bestehen entscheidende Einsparmöglich

keit "'n, die vom Gesetz nicht genutzt werden. Die Durchführuri•J 

der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem UVP-Gesetz in der le1;· 

Afl<!lllVP'lrft"O v~(Jd.9 Dr Hans He9e·. PO'itr11cfi 20 136) Hl:'r.Jo:"l~UaO.- ~6 -:.JDO t.l\11"'1 ;-

T11:!leiC1n 102 lH} -i~ l'i ~ \ folcTh (02 28] lt · .' .'~, 

1L.,~;N fJl }II ,''l·t'1 

- z -
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ten Phase des Verfahrens (PlanfesLsLellungsverfahren) schiebt 

die Probleme nur auf, löst sie aber nicht. Im Endeffekt führt 

die verspätete Beteiligung der Öf fenllichkeit zu Planungsverzö

gerungen und verkehrt auf diese Weise den Gesetzeszweck in sein 

Gegenteil. 

Die Tatsache, daß die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens 

den beteiligten Ländern freigestellt bleibt, ist unter raumplci

nerischen Gesichtspunkten nicht vertretbar. Sinn und Zweck des 

Raumordnungsverfahrens ist, daß beim Bundesfernstra.ßenbau, 

Schienenstreckenbau, Bundeswasserstraßenbau sowie beim Flugha

fenbau wegen der Raumbedeutsamkeit dieser Vorhaben und der da

mit möglicherweise verbundenen erheblichen Auswirkungen auf die 

Umwelt in der Regel ein Verfahren nach § 6a durchzuführen ist. 

Der Verzicht auf eine frühzeitige Durchführung der Umweltver

träglichkeitsprüfung unter Beteiligung der Öffentlichkeit führt 

zu einem wesentlichen Bedeutungsverlust dieses Instruments; die 

Umweltverträglichkeitsprüfung wird nur noch zu einem 

"Accessoire im Planungsprozeß". Insbesondere kann nicht hinge

nonunen werden, daß im Rahmen der sogenannten Plangenehmigung 

die Öffentlichkeitsbeteiligung, wie sie bei der Planfeststel

lung noch vorgesehen ist, entfällt. Darüber hinaus ist der Aus-

schluß der Naturschutzver:bände bei der Plangene}trnigung nicht zt• 

rechtfertigen. 

Der Wegfall der Bürgerbeteiligung bei "Änderungen" von Ver

kehrswegen oder Flughäfen geht wesentlich zu weit. Der Begrift 

"Änderungen" ist nicht definiert, so daß beispielsweise ein 

Projekt wie die Startbahn West ohn<.' i•'d" öffcntlichP. Erört.cn11•·1 

geplant werden kann. Gleiches gilt für die Anlegung neuer Ver

kehrsflughäfen bzw. die Umwidmung von militärisch in zivil ge

nutzte Flughäfen. 

Das mit dem Gesetz eingeführte unterschiedliche Niveau bei der 

Prüfung von Umweltbelangen zwischen Ost und West ist nicht toler,:

bel. Im übrigen geht es nicht an, daß den Bürgerinnen und Bürgerr. 

- 3 -
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der neuen Bundesländer gerade erworbene Rechte in Sachen Bürgerbo-
teiligung und Rechtsschutz sofort wieder beschnitten werden. 

Diese gespaltene Rechtslage hinsichtlich Umweltschutz, Bürgerbe

teiligung und Rechtsschutz ist in einem geeinten Deutschland nich\ 

hinnehmbar. 
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Antrag 

des Landes Berlin 

zum 

Geseti iur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege in den 

neuen Ländern sowie im Land Berlin 

)Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzl 

Punkt 10 der 637. Sit~ung des Bundesrates am 29. November 1991 

Für den Fall, daß der Bundesrat dem Gesetz zustimmt, möge er fol
gende Entschließung fassen: 

Der Bundesrat geht davon aus, daß unter dem Begriff "Rechte ande
rer" in § 4 Abs. 1 Satz 1 auch die Mitwirkungsrechte der 
anerkannten Naturschutzverbände gemäß S 29 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG 
zu verstehen sindf wenn rnit dem jeweiligen Vorhaben ein Eingriff 
in Natur und Landschaft verbunden ist. 

Ausgeliefert am 2 8. NOV.1991 

AH&1nverlneh V!;'rla9 Dr ~•.-111~ He9e1 Posn<1c:::h ~ 1:l-l,;J, HflHJf:rs~ra!t.· •,11 ·,·101) Hunri;; 

Te1elo11 l(J:?.2Hi 36:J5'.'il. fo~eta.o. (02'?1:!J Jb :;; r~ 

l'.-.SN Ol?D·?94Fi 
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Gesetz 
zur Beschleunlgung der Planungen für Verkehrswege 

In den neuen Ländern sowie im Land Berlin 
(Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz) 

Der Bundeslag hat mit Zustimmung des Bundesrates 
da:- folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Geltungsdauer, Anwendungsbereich 

( I ) Fur die Planung des Baus und der Ärlderung von 

1. Verkelirswegen der Bundeseisenbahnen, 

2. Bundeslemstra6en und Bundeswasserslraßen, 

3. Verkehrsflughäfen, 

4. Straßenbahnen im Sinne des § 4 Abs. 1 und 2 des 
Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmacilung vom 8. August 1990 (BGBt 1 
S.1690) 

in den Ländern Ber1in, Brandenburg, Mecklenburg-Vor
ponvnem, Sachsen, Sachsen-Anhalt tnl Thüringen sowie 
von 

5. Fernverkehrswegen im Sinne von Nunvnem 1 und 2 
zwischen diesen Ländern und den nächsten Knoten
punkten des Haupttemverilehr.;netzes des übrigen 
Bundesgebietes 

gelten die besonderen Vorschriften dieses Gesetzes. und 
zwar bis zum 31. Dezember 1999 fOr Veri<ehrswege der 
Bundeseisenbahnen, im übrigen bis zum 31. Dezember 
1995. Zu den VerkehrswegQn gehören auch die für den 
Betrieb von Verk~ notwendigen Anlagen. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt durdl 
Aectits....,roro'nung mit ZUslimmung des Bundesrates die 
Fernverkehrswege Z'wi$dlo!n den in Absatz 1 s;m 1 
genannten Ländern und den nächsten Knotenpunkten des 
HaupHemverkehrsnetzes des übrigen Bundesgebietes im 
ein:zelnen. 

§2 

Unlenbeetlmmung 

(11 Der Bundesminister für Verkehr bestimm1 die Linien· 
führung der Verkehrswege mit Ausnahme der Straßenbah
nen. Oie BeSlimmung er!Olgl 1m Benel1men mit den für die 
Landesplanung zuständigen Behörden der ~teiligten Län
der, soweit flicht bei Bundeswasserstraßen zur Wahrung 
der BedOrfnisse der Landeskuttur und der Wasserwirt
schaft das Einvernehmen herzus1ellen ist. Oas Benetvnen 
gilt als hergestellt, wenn die :zuständige Behörde nic11t 
innemalb von vier Monaten nach Zugang des Unienent
w-..1rls Stetlt..1ng genommen ha!; die Frist ... Arvl ~s ZIJ zwei 
Monaten ....,r1ä.ngert werdeo. 

(2) Die §§ 15 und 16 des Gesetzes über die Umwellver
träglichkeitspnifung vom 12. Februar 1990 (BGBI. 1 
S. 205), zule!zt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
20. Juni 1990 (BGBI. 1 S. 1080), 5nden m~ der Maßgabe 
AnWl)ndung, daß die Einbeiiehung der Offenllichkeil im 

nacl'lfolgenden Planleststellungsver1atiren stattfindet. Oie 
Durchführong eines Raumordnungsver1ahrens im Sinne 
des § 6a Abs. 1 des Raumordnungsgesetzes in de< Fas
st.ing der Be!r~'1!"rt!"!'1„actu.!OQ: vom 25. „„_-'I! 1991 {BGB!.! 
s. 1726, 1883f für die in § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes 
genannten Verkeh<swege ist den beteiligten Ländern frei· 
geslellt. 

§ 3 

PW\feststellungsverfalven 

(1) Die Einholung der Stellungnahmen de; Behörden 
nach § 73 Abs. 2 des Verwaltungsverlahrensgesetzes 
sowie die Auslegung des P1ans (§ 73 Abs. 1 Satz 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzesl in den Gemeinden nach 
§ 73 Abs. 3 des Verwaftungsvertahrensgesetzes veranlaßt 
die Anhörungsbehörde innemalb eines Monats, nachdem 
der Träger des Vomabens den Plan bei ihr eingereicht hat. 
Zu den Erläuterungen geMrt auch die Angabe der wichtig
sten Alternativen, die bei der Linienbestimmung untersucht 
wurden, und der Gründe, die für die Bestimmung der 
Unien!Ohrung maßgebend gewesen sind. Oie Behörden 
haben ihre Stellungnahmen innerhalb von d•ei Monaten 
abzugeben. 

(2) Oie Gemeinden legen den Plan innerhaib von drei 
Wocher1 nach Zugang aus. Sie machen die Ausle!plg 
'«lfher ortsabfich bekannt. Nicht~ Betroffene, 
deren Person und Aufenthan bekaflnt ist, soHen aul Veuan
tassung der Anhörungsbehörde von der Auslegung mit 
dem Hinweis nacl1 r; 73 Abs. 5 Satz 2 des Ve<Waltul'IQ$ller
f8hrensgesetzes ~nachrichtigt werden-

(3) Oie Erör1erung nach § 73 Abs. 6 des Verwaltungs
verfahrensgesetzes hat die AnhOrungsbehOrde innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist abzu
schlie8en. Sie gibl ihre Stellungnahme nach § 73 Abs. 9 
des V9'Waltungsverfahrensgesetzes innerhalb eines 
Monats nach Abschluß der ErOrte<Vng ab. 

[4) Nach dem Erörterungstermin eingehende Stellung
nahmen der BehOrden (§ 73 Abs. 2 des Verwattungsver
lahrensgesetzes) müssen bei der Feststellung des Plans 
(§ 74 des Verwaltungsverfahrensgesetzesl nicht benkk
siehtigt werden: dies gttt nicht. wenn späte; von einer 
BeMrde vorgebrachte CillentlO:hl!! Belange der Ptanfesl
stellungsbehörde auch ohne ihr Vorbringen bekannt sind 
oder hätten bekannl sein müssen. 

(5) Bei einer Änderung eines Verkehrsweges oder Ver
kehrsflughafens findet § 73 Abs. 6 des Verwaltungsverfall
r&f"Lsgeset.zes keine Anwendung~ Oie Stellungnahme nach 
Absatz 3 Satz 2 ist innerhalb eines Monats nach Ablaut der 
EinwendungsmSl (§ 73 Abs. 4 des VerwaltungsVOffah
rensgesetzes} abzugeben. 

(6) Oie Absätze 1 bis 5 finden sinngemäß Anwenclung, 
wenn das Verfahren landesre<:htlich durch ein Verwal
tungsverfahrensgesetz geregeff ist 
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(7) Bedarf die Feststellung des Plans des Einverneh
mens mrt einer anderen BehO<tle. so ist übe< die Erteilung 
MS Einvemahmens innemalb """ drei M<Jnate<i nacti 
Ubemunlung des Entscheklungsentwur1s zu en1scheiden 

§ 4 

?langenehmlgung 

( 1 l Für den Bau oder die Änderung eines Verkehrs
weges sowie für die Änderung eines Verkehrsflughafens 
kam an S1elle e<nes Ptanles1stellungsbeschlusses eine 
Plangenehmigung erteilt weroen, wenn Aech1e ander01 
nk:ht beeintracn!lgl werden oder die Betroffenen sich m1t 
der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines ande
ren Rech1s schrif11ich einverstanden er1<1ärt haben und mit 
den Trägem Offentlicher Belange, deren Aufgabenberei
che 'oer\ihl1 werclen, das Benehmen nergeste\lt worden ist. 
§ 4 des Bundeswasserstraßengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. August 1990 (BGBI. 1 
S. 1818) bleibt unben1hrt; § 3 Abs. 7 ist entsprechend 
anruwenden. Oie Ptangenehmigung erteilt die für Ptan
kls!Slellungeo rusli!Miglt Sehöme. 

{2) Die P1angenehrnigung hal die Rechtswlr1wngen 
einer P1anfeststellung nach § 75 Abs. 1 des Verwalb.ngs
verfahrensgesel:z8$ un::I rur Vert<elvsflugllä.fen nach § 9 
Abs. 1 des Luttvef1<ehrsgesetws. 

§5 

VerwaltungSgerir;:htsver1ahren 

(1 J Das Bundesverwaltungsgencht entscheidet im 
enrten und letzten Rechtszug über samUiche Streiligkei· 
ten, die Ptanfeststellungsverlahren und Ptangenellmi
gungsverlahren tilr Vofhaben nach § 1 dieses Gesetzes 
betreffen. 

(2) Oie Anfechtungsklage gegen einen Plardestsfel. 
lungsbeschlu8 und gegen eine Ptangenelvnigun hal 
keine aufschiebende Wirkung. Der An1rag auf Anotmun9 
tief aufschiebenden Wlr'kung (§ 80 Abs. 5 Satz 1 dar Ver
wallungsgerichtson::lnung) kann nur innertialb eines 
Monats nach der ~abe des Ptanf8$\stel1Ungsbe
schlusses oder der Ptangenel'lmigung gestellt W91'den. 
Treten spätef Tatsac11en ein, die die Anordnung der auf· 
sctuebeMe(l. Wirkung <ed\tlertigen, $0 i<ann der dvrdl den 
Planleststellungsbeschluß oder die Plangenellmigung 
Beschwerte einen hieraul geslüt:Z1en Antrag nach § 80 
Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtson:I irll'lerhalb 
einer FriSt von einem Monat stellen. Oie Fl'ist begimt in 
dem Zeitpunkt. in dem der Beschwerte voo den Tatsar:llen 
Kenntnis ertangt. 

(3) Oer Kläger haf innerhalb einer FriSt VOl'I sechs 
Wochen die Tatsachen, durch deren Ben:icksd1tigung 
oder Nich~tigung im VeNtaltungsvertah«ln et 
sich beschwert fühlt, anzugeben. § 87b Abs. 3 der Verwal
tungsge<ich!SQrdnung gilt entsprochend. 

§6 

Vot11rtlelt011 

( 1) Abweichend voo § 37 Abs. 2 und 3 des Bundesbahn
geset<es in der im Bundesgesetmlatl Teil III, Gliederungs
nummer 931-1, veiölfentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt ge"'1clert durch Gesetz vom 19. Dezember 1990 
(8GBI. 1 S. 2909), gelten für Vorarbe~en bei Verkehrs-

wegen einer ßundeseisenbahn die Vorschril1en des § 16·a 
des Bundesfemstraßengesetzes in der Fassung der 
Bekann!mael'!<«>g 'iO<tl a. August 1S9<l {BGB(! S. 17141. 
geändert durch Gesetz vom 12. Febr\Jar 1990 IBGBI. f 
S. 2051. mit de1 Maßgabe, daß an die Slelle des Trägers 
der Straßenbaulast die Bundeseisenbahn und an die Slelle 
der Straßenbaubehörde die zuständige Behörde der Bun· 
deseisenbahn tnn 

(2) Für Vorarbeiten bei Veric.ehrsflughäfen findet§ 7 des 
Lultverkenrsgesetzes in der Fassung der Bel<annt
machung vom t 4. Januar 1981 (BGBI. 1 S. 61 ), zuletzt 
oeändert durch Artikel 37 des Gesetzes vom 28. Juni 1990 
(BGBl. I S. 12211. mit der Maßgabe Anwendung, daß an 
die Stelle der Genehmigungsbehörde die Planfeststel
lungsbehörde tnn 

\:)) l'ür Vorart>ei\en bat Slraßeobahnen gelten 1f1e Vor· 
schnf1en des § 16 a des Bundesfernstraflengesetzes m~ 
der Maßgabe, daß an die Stelle des Trage<s der Straßen
baulast der Genehmigungsinhaber und an die Stelle der 
StraflenbaubellÖrde die zuständige lalldesbehOrde Irin. 

§ 7 

Vorzeitige BesltzelmireisYng 

{1) Ist der sofortige BegiM von Baua<beiten ')Obot0C1 
und weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz 
eines 1ür den Bau oder die Änden.lng ein8$ Verkehrs
weges oder Verkehrsnughafens benOtigteo Gnmdstüeks 
durch Vereint>arung unter Vorbehalt allel' Entscr.ädigungs
anspnjche zu übertassen. so hat die EnfejgnungsbehO<de 
den Tragar des Vorllabens auf Antrag nach Feststellung 
des Planes in den BeSitz einzuweisen. Weiterer Voraus
setzungen bedar1 es nicht. 

(2} Oie E"teignungsbehOOI l1at spätesteM sechs 
Wochen nach Eingang des Antrages auf Besitzeinweisung 
mit den Beteilig!eo mündlich zu -'1andeln. Hierzu sind 
der T r!ger de$ Vorhabens t...lrld die e=troffenen zu 1aden. 
Dabei is1 den Betroflenen der Antrag auf Besitzeinweisung 
milzuteilen. Oie ladungstlist ba!l'ägt drei Wochen. Mi! der 
Ladung sind die Betroffenen aufzufordern. etwaige Ein· 
wendungen gegen den Antrag vor der mündlichen Ver
handlung bei der EnteignungsbehOrde ein:zurlllchen. Sie 
sind auBerdem darauf h<nztowti<sen, da8 auch bei Nicht
erscheinen übe• den Antrag ~ Besitzeinweisung und 
andere im Verlahren zu erledigende Anträge entsct11eden 
-0.. kann, 

(3) Soweit oer Zustaoo des Grundstüci<s von Bedeutung 
ist, hat die Ente1gnungsbehörde diesen bis zum Beginn der 
mündlichen Vethandlung in einer Nie<HKschrif1 festzustel
len oder durch einen SachVersländigen 01mitteln zu las
sen. Oeo Beteiligten ist eine Abschritt der Niedersctinft 
oder des Ennrtdungsergebnisses zu übersenden. 

(4) Der BesGhluß über die Besitzeinweisung ist dem 
Antragsteller und den Betroffenen spätestens Zwei 
Wochen nach der mündlichen Verhandlung zuzustellen. 
Die Besitzeinweisung wird in dem von der Enteignungsbe
Mfd& beze!cli~ Zeitpunkt wiri<sam. Oie!>er Zeilpunk1 
soff auf h<lchstens ZWei Wochen nach Zustellung der 
Anordnung über die vorzei1ige Besitzeinweisung an den 
unmittelbaren Bes!!zer festgesetzt werden. Durch die 
Besitzeinweisung wird dem Besitzer der Bes1ti entiogen 
und der Träger des Vomabens BeSitzer. Der Träger des 
Vomabens darl auf dem Grundstück das im Antrag auf 
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aa=~ bezeoch<'IQ(e ~ <1un::11ru1ven 
und <1ie dafUr ertordel'lichen ~ u..tten. 

{5) Der Träge< des Vorllabens !Ur den VerkehrsW<>g hat 
ror ~e durch me llOr'29'tige Besil2e1nwe1s;ung entstehen
den Vermögensnachtelle Enlschadigung zu ~eisten, sowett 
di6 Nachteile nicht durch die Vernnsun(I der Geldenlschä· 
digung lür die Entziehung oder Beschränkung des Eigen
tums odef ejnes aocseren Recms ausgeglichen weroen. Art 
und Höfle der Entschädigung sind von der Enteignungsbe
hötde in einem Beschluß fes!zuse!zen. 

§ 8 

Vertreter de9 Eigentümer• 

Sind die E1qentums~erhß!trnsse an einem Gl'\Jl)dstilck 
ungeklärt, so hat die kommunale Aufsichtsbehörde der 
Gemeinde, 1n der das betroffene Grundstück lieg!, in den 
Fällen der §§ 4 und 6 au! Antrag der Plantestste!lungsbe
hörde und in den Fällen des § 7 au! Antrag der Enteig
nungsbehörde innernalb von ZW€i Wochen nacll Antrag
stellung einen Vertreter des Eigentümers zu bestellen. 
§ 16 Abs. 3 und 4 des Verwaltungsverlahrensgesetzes 
findet Anwendung. 

§9 

fßtelgnungsentschädlg11119, 
Enteignungsverfahren, gef'lchtllcnes Verfahren 

(1 l Für die EnteigrungS01mscMdigung getten die §§ 93 
bis t 03 des Baugesetzbuclls. 

(2) Das Enteignungsverlallren riclltet sich nacl1 den 
§§ 104 bis 122 des Baugesetzbuchs mrtder Ma.6gabe. daß 
für die vorzeitige Sesitzeinweisung (§ t 16 des Sauqesetz
buclls) der § 7 dieses Gesetzes gilt 

(:ll Für des gericllfäche Verfahren zur Überprüfung der 
Entscheidungen der EnteignungsbehÖrde gellen die 
§§ 217 bis 231 in Verbindung mit § 246a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 17 des Baugesetzbuclls entsprechend. 

§ 10 

Verkehrstlughifen 

(1) Die Anlegung und der Betrieb neuer Veri(ehrsllug
häfon bedürfen keiner llOffieligen Genehm1gung nach § 6 

,Abs. 1 des Lurtverkeh~se!zes o,.. Planfeststellungsbe
hO<de regen den 6elMeb des Flughafens und -.gt den 
Ausbauplan nach § 12 Abs. 1 Satz t des Luftverkehrsge· 
satzes last. Nach dem Ergebrns des Planfeststeilungsver
faihrens ist ttine Genetlm.;gung "ach§ 6 Abs. 1 des LL.Jtr.er
keihrsgesetzes zu erteilen. 

(2) Oie zivile_ Nutzung ehemaliger Militarflugplätze 
bedar1 nur einer Anderungsgenehmigung nach § 6 Abs 4 
Satz 2 des Lultvtirkehrsgesetzes. in der der Träger der 
zivilen Nutzung, die lür die z111lle Nutzung vorgeseh9rl(!n 
Flugbetriebsflächen und die Art des zivilen Flugbetriebs 
festzulegen sind. Ein vorhandener militäflscher Bau
scllvtzbereicll bleibt wirksam, bis die Genellmigungsb&
hO!"de einen Ausbat.~an nach § 12 Abs. 1 Satz 1 des 
luftwrkehrsgese\zes lest\egt oder e\oen ~chrank\en 
Bauschut2bereicll nach § t 7 des LuftverKehrsgese!zes 
bestimmt. 

§lt 

Übergangsregelungen 

(1) Vor lnktalttreten dieseS Gesettes begonnene P!a· 
nungsverlallren für Verkehrswege und Verl<ehrsflughäfen 
kOrm«I nach den Vorschriften dieses Gesetzes -iterqe
fOhrt -rden. 

(2) Planungen fOr Verkehrswege und Verl<ehrSllug
ti.afen, für die ein Verfahren nach den VO<Sehriften dieses 
Gesetzes begonnen wurde, sind auch nact\ den in § 1 
Abs. 1 Satt 1 genam- Zeitpunkten nach den Vorscllrif· 
ten dieses Gesetzes zu Ende zu führen. Die Planung gilt 
als b6gorvien 

1. bei UnienbeStimmungen mit dern Antrag au! Unienb&
stimmung all den Bundesminister filr Verkeilt, 

2- bei Ptanleststellung~ertahren mit dem Antrag atd Ein
leitung der P1anreststellung bei der AnhörungsbehOrde, 

3. bei der P\angenehmqmg mit aem Antrag aut ?\ange
nehmigung. 

§ 12 

Inkrafttreten 

Oie$es Gesetz tritt am Tage nacll der Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende Ge$etZ wird hiermit au~ uf1d 
wird im BuOOesgesetiblatt verkündet. 

Bonn, den 16. Dezember 1991 

Der Bundespräsident 
Weizsacker 

Der Bundeskanzler 
Dr. Helmut Kohl 

Der Bundesminister für Verkehr 
G unlher Krause 
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Gesetzesantrag 
des Freistaates Bayern 

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Planung von Verkehrs~·egen de3 

Bundes 

A. Zielsetzung 

Die deutsche Einheit hat die Herstellung einer Verkehrswegeinfrastruk

tur, die das erweiterte Bundesgebiet in seiner Gesamtheit umfas~.end 

erschließt, zu einer der dringlichsten Aufgaben der konrnenden Jahre 

gemacht. Aber auch kritische Verkehrssituationen in den alten Ländern 

mit weiträumigen Auswirkungen erfordern eine rasche Abhilfe; Pl<tnungs

zeiträume von oftmals weit über einem Jahrzehnt laufen dem Gemeinwohl 

zuwider und sind nicht länger hinzunehmen. Den gestellten Aufgaben 

zeitgerecht nachzukonrnen verlangt eine Änderung des geltenden RPchts, 

die den Erfoidernissen der besonderen Situation Rechnung trägt. 

Der Aufbau funktionsfähiger Verwaltungen in den neuen Ländern wird in 

den nächsten Jahren der solidarischen Hilfe von Bund und Ländern 

bedürfen. Den neuen Ländern muß zumindest vorübergehend fachkundiges 

Verwaltungspersonal von Bund und Ländern zur Verfügung gestellt werden. 

Das setzt unter anderem auch voraus, daß in den alten Ländern Verfah

rensabläufe soweit möglich von personal- und zeitintensiven Bel<1stungen 

befreit werden. 

A~~einftr1rieb: Verlag Dr. Beins Heger, Po:stf~ch 20 13 6J. t-terdeir1tr1180" 56. 5300 Bonn 2 
TRte-fon (02 28) 36 35 51, Tt!i~efu: (02 28i 36 12 75 
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B. Lösung_ 

Die Bundesregierung hat mit ihrem Gesetzentwurf vom 8. Mai 1991 Rege

lungsvorschläge unterbreitet, die geeignet erscheinen, die mehrstufigen 

Verfahren der Verkehrswegeplanung wirksam zu beschleunigen. Diese Be

schleunigungsmaßnahmen müssen jedoch schon im Interesse der Rechtsein-

heit möglichst bundesweit umgesetzt werden~ Nur so können sie auch dazu 

beitragen, in den alten Ländern personelle Kapazitäten freizusetzen, die 

in den neuen Ländern dringend benötigt werden. Lediglich Maßnahmen, die 

allein in der Sondersituation der neuen Länder begründet sind, sollen 

als zeitlich befristete Sonderregelungen für die neuen Länder in Kraft 

gesetzt werden. 

In Einzelfragen, insbesondere hinsichtlich der Beurteilung der Raumver

träglichkeit e;nes Vorhabens, empfiehlt es sich, für bundesweite Rege

lungen aniere Lösungswege zu gehen. 

C Alternativen 

Keine 

Ein auf die neuen Länder begienztes und zeitlich befristetes Sondergesetz 

verhindert eine rasche Herstellung weitestgehender Rechtseinheit und 

läßt die Möglichkeiten einer Beschleunigung als Voraussetzung für not

wendige personelle Hilfen in den neuen Ländern ungenutzt. 

D. Kosten 

Keine 

Im Gegenteil dürfte eine Straffung der Verfahren aufgrund der zu 

erwartenden Zeitersparnisse kostensenkend wirken. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Planung von Verkehrswegen de~ 

Bundes 

DER BAYERISCHE MINISTERPRÄSIDENT 

B III l 

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ersten Bürgerme1ster 
Dr. Henning Voscherau 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

München, den 14. Mai 1991 

Gemäß Beschluß des Ministerrats vom 14. Mai 1991 übermittle ich Ihnen 

anliegend den 

Entwurf e1nes Gesetzes zur Beschleunigung der Planung 

von Verkehrswegen des Bundes. 

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn S\e den Gesetzentwurf noch auf die 

Tagesordnung der Sitzung des Bundesrates am 17. Mai 1991 setzen könnten. 

Der Entwurf soll dort den Ausschüssen so zugewiesen werden, daß er parallel 

zu dem entsprechenden Entwurf der Bundesregierung behandelt werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

_/lj 
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Entwurf (d neo. Gesetzes zur Beschle .migun,:i 

der Plan~ng von Verkehrswegen des Bundes 

Der Bundestaq hat mit zustillUTiung des Bundesrates da~ folgende 

Gesetz bAs~hlo~rlen: 

Artikel 1 

Anderung des Bundesfernstraßenqesetzes 

Das Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. August 1990 (BGBl I s. 1714), geändert durch Gesetz 

vom 12. febru~r 1990 (BGBl I S. 205), wird wie folgt geän

dert: 

l. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Al5DtZ 1 wird gestrichen. 

b) Satz 3 des bisherigen Absatzes 2 erhält folgende 

Fassung; 

"Bundesplanungen, die mit den Erfordernissen der Raum
ordnung und Landesplanung abgestimmt sind, haben Vor

rang vor Orts- und Landesplanungen." 

2. ~ 1'i "üli wie folgt ge-iindert: 

a) Folgender Absatz la wird eingefügt: 

"Für den Bau oder ö.ie Anö.erung einer Bundesfernstraße 

kann an Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses eine 
Plangenehrnigung erteilt werden. wenn Rechte anderer 
nicht oder nicht wesentlich beeintr&chtigt werden oder 
die Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Ei

gentums oder eines anderen Rechts einverstanden erklärt 
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haben und mit: den Trägern öffentlicher Belani:;re, deren 

Aufgabenbereich berührt wi.rd, das Benehmen hergi?.stellt 

worden ist. Die Plangenehmigung P.rteilt diP für Plan

feststellungen zuständige Behörde. Sie hat die Rechts-
1r1irkungen der Plenfeststellung nach § /5 >~s. 1 VwVfG. u 

b) In Absat:;: 2 Satz 1 werden die Worte "!.Jie Planfeststel

lung kann'' durch die Worte "Die PlanfP.st.stellung und 

c!i.e Planqenehmigung können" ersetzt. 

cl folgender Absatz 3a wird eingefügt: 

"(Ja) Dle Einholung der Stellungnanmen del" Behörden, 

deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, 

sowie die Auslegung des Plans in den Gemeinden. in de

nen s).Ch das Vorhaben voraussichtlich auswirkt, veran

la~t dte Anhörungsbehörde innerhalb eines Monats, nach

derr. der Träger des Vorhabens den Plan bei ihr einge

reicht hat. Zu den Erläuterungen des Vorhabens gehört 

auch die Angabe der wichtigsten Alternativen. die un

tersucht wurden, und der Gründe, die für die gewählte 

Linienführung rna~gebeno sind. Die Behörden ha~en ihre 

Stellungnahmen innerhalb einer von der Anhörungsbehörde 

zu setzenden Frist abzugeoen. üie drei Monate nicht 

übersteigen darf. Die Gemeinden legen den Plan inner
halb von drei Wochen n<i.ch Zugang aus." 

el Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Nach dem i::rörterungstennin eingehende Stellungnahmen 

6et ~ehorden müssen bei der Festste)lung des Plans 
nicht berü.cksichtl.gt werden; <:iies gilt nicht, wenn sp;":i

Cer von einer Behorde vorgebrachte öffentliche Belange 

dei Planfestst:ellungsoehörde auch ohne ihr vorbringen 

bekannt sind oder hätten bekannt sein müssen." 
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e) Polgender Absatz 4a wird eingefügt: 

"(4a) Die Anhörungsbehörde hat die Erörterung innerhalb 

von drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist abzu

schließen. Sie gibt ihre Stellungnahme innerhalb eines 

Monats nach Abschluß der Erörterung ah." 

f) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

"Bedarf die Feststellung des Plans oder die Ertellung 

der Plangenehnügung des Einvernehmens einer anderen Be

hörde, so ist das .Einvernehmen innerhalb von drei Mona

ten nach Übermittlung des Entscheidungsentwurfs herzu-

s tc l lcH . ·~ 

g) Folgender Absatz 6a wird eingefügt: 

"Mängel ili' Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn 

sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von 

Einfluß gewes~n sind. 

Erhebliche Mängel führen nur dann zur Aufhebung des 

Planfeststellungsbeschlusses, wenn sie nicht durch 

Planergäm:unq behoben werden können." 

3. § lBf wird witi folgt geändert: 

Die Ansatze 1 bis 5 erhalten folgende Fassung: 

"(l) Weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz 

eines für die Straßenbaumaßnahrne benötigten GrundstücKs 

durch Vereinbarung unter Vorbehalt aller EntschädigUnJsan

sprüche zu überlassen, so hat die Enteignungsbehörde den 

Trager der Stra~enbaulast auf Antrag nach Feststellun~ des 

Planes oder Erteilung der Plangenehrnigung in den Besitz 
einzuweisen. Weiterer Voraussetzungen bedarf e$ nicht. 
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( 2 J Die Entei gn-.mgsbehörde hat sp<itestens sechs Wochen 

nach Eingang des Antrages auf Besitzeinweisung mit den Be
teiligten mündlich zu verhandeln. Hierzu sind der Trä.ger 

der Straeenbaulast und die Betroffenen zu laden. Dabei ist 

den Betroffenen der Antrag auf Besitzeinweisung mitzutei

len. Die Ladungstrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung 

sind die Betroffenen aufzufordern. etwaige Einwendungen 

geyen den Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der 

Enteignungsbehörde einzureichen. Sie sind außerdem darauf 

hinzuweisen. daß auch bei Nichterscheinen über den Antrag 

auf Besitzeinweisung und andere im Verfahren iu erledigen

de Anr.r(l9e entschieden werden kann. 

(3) ::;oweit aer zustand des Grundstücks von Bedeutung ist. 

hat die Enteignungsbehörde diesen bis zum Beginn der münd

lichen Verhandlung in einer Niederschrift festzustellen 

oder durch einen Sachverständigen ermitteln zu lassen. Pen 

Beteiligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des 

Ermittlungsergebnisses zu übersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung ist dem Antrag

steller und den Betrortenen spätestens zwei Wochen nach 

der mündlichen Verhandlung zuzustellen. Die Besit.zeinwei

sung wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten 

Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeitpunkt ist auf Antrag auf 

höcnstens zwei Wochen nach Zustellung der Anordnung ~ber 

die vorzeitige Besitzeinweisung an den unmittelbaren Be~ 

sitzer festzusetzen. Durch die Besitzeinweisung wird dem 

Besitzer der Besitz entzogen und der Träger der Straßen

baulast Besitzer. Der Träger der Straßenbaulast dart auf 

cem Grundstück das im Antrag auf Besitzeinweisung bezei~h-

1.ete Bauvorhaben durchti:ihnm unö die dafür erford~:r;lichen 

~'.ilßri<ihr.ien t.re tten. 
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(5) Der Träger der Straßenbaulast hat für die durch die 

vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachtei

le Entschädigung zu leisten. soweit die Nachteile nicht 

durch die Verzinsung der Geldentschädigung tür die Entzie

hung oder Beschränkung des Eigent\.lllls oder eines anderen 
Rechts ausgeglichen werden. Art und Höhe der Entschlidigunq 

sind von der Enteignungsbehörde in einem Beschluß festzu-
setze~. u 

5 19 wird wi.;, folgt gcand„rt.: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort "festgestell
ten" die Worte "oder genehmigten" eingefügt. 

b) In Absati 2 werden nach dem Wort "Plan" die Worte "oder 

die Planger.ehmigung" eingefügt. 

§ 19a wird wie folgt geändert: 

Nach dem Wort "Planfeststellungsbeschlusses" werden die 
Worte "oder einer Plangenehrnigung" eingefügt. 
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Artikel 2 

Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

Das Bundesw<1.sserstraßengesetz vom :z. April 1963 (BGBl III 

9 ~ 0-9) • zi.Jletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 1990 

(BGEl I s. 1221) wird wie folgt geändert: 

1. § 14 Absatz l wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 erh&lt iolgMnde Fassung: 

"Der Ausbau oder Neubau kann ohne PlanfeststelJung ge

nehmigt werden (Plangenehmigung), wenn mit Einwendungen 

nicht zu rechnen ~st oder Rechte anderer nicht oder 

nicht wesentlich betroffen werden oder die Betroffenen 

sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines 

anderen Rechts einverstanden erklärt haben und mit den 

Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich be

rührt wird, das Benehmen hergestellt worden ist." 

b) Folgender Satz 4 wird eingefügt: 

"Die Plangeriehrnigung hat die Rechtswirkungen der F'ian

feststellung nach S 75 >.bs. 1 vwvtG." 

cl Der bisherige Satz 4 wird Satz 5. 

2. Dem § 17 wer~en folgende Nununern 3 bis 6 an9efügt; 

"3. Die Einholung der Stellungnahme der Behörden nach § 73 

Abs. 2 VwVfG sowie die Auslegung des Plans in den Gemein

den nach § 73 Abs. 3 VWvfG veranlaßt die Anhörungsbehörde 

innerhalb eines Monats. nachdem der träger des Vorhabens 

den Plan bei ~hr eingereicht hat. Zu den Erläuterungen des 

Vorhabens gehört auch die Angabe der wichtigsten Alterna

~iven. die untersucht wurden, und der Gründe, die für die 

Linienführung maßgebend sind. Die Behörden haben ihre 
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Stellungnahmen innerhalb von drei ~onaten abzugeben. Die 

Gemeinden legen den Plan innerhalb von drei Wochen nach 

Zug<H1g aus_ 

4. LJie Er6rterung nach § 7 3 Abs_ 6 VwVtG hat die Anhö

rungsbehörde :i.nnerhalb von drei Monaten nach Ablauf der 

binwendungsfrist ab~uschließen. Sie gibt ihre Stellungnah

me nach 3 73 A.bs. 9 VwVtG innerhalb eines Monats nach Ab

schluß der Erörterung ab. 

5. Nach dem Erörterungsterrnin eingehende Stellungnahmen 

der Behörden (§ 73 Abs. 2 VwV(G) müssen bei der Feststel

lung des Plans ( § 74 VwVfG) nicht berüc)(sichtigt werden; 

dies gilt nicht, wenn später von einer Behörde vorgebrach

te öffentliche Be:.:ange der Planfestste.llüngsbehörde auch 

ohne ihr vorbringen bekannt sind oder hätten bekannt sein 

rnü.ss(.;n ~ 

6. Bedart die Feststellung des Plans oder die ErteiJuna 

der Plangenehmigung des Einvernehmens einer anderen Behör

de, so ist das Einvernehmen innerhalb von drei Monaten· 

nach Übermittlung des Entscheidungsentwurfes herzustellen. 

3_ § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

"Mängel itn Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn 

sie ottensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von 

Einfluß gewesen sind. 

Erhebl,iche Mangel führen nur dann zu:r J,ufhebung des 

Planfeststellungsbeschlusses, wenn sie nicht durch 

Planergänzung behoben werden können." 
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" § 20 

vor zi:. i. t.i<Je Besitze inw.;,isung 

(1) Weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz 

eines für den Bau oder die Anderung einer Hundeswasser-
s tra~e benötigten Grundstücks durci-, Vereinbarung unter 
Vorbehal~ aller En~schädigungsansprüche zu überlassen, so 
hat die Enteignungsbehörde den Trager des Vorhabens auf 
Antrag nach Feststellung des Planes oder Erteilung der 
Plangenehmigung in den Besitz einzuweisen. Weiterer Vor
aussatzungen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen 
nach Eingang des Antrages auf Besitzeinweisung mit den Be
teiligten mündlich zu verhandeln. Hierzu sind der Träger 

des vorhabens und die Betroffenen 'u laden. Dabei ist den 
Betroffenen der Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. 

Die Ladungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind 

die Bat:.ro-f fener~ auf zutor.dern, et.wQ.ige Einwendungen geven 

den Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der Enteig
nungsbehörde einzureichen. Sie sind außerdem darauf hinzu

weisen, daß auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf 
Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu erledigende 
Anlräge entschieden werden kann. 

(3) soweit der zustand des Grundstücks von Bedeutung ist. 

hat die Enteignungsbehörde diesen bis zum Beginn der mund
lichen Verhandlung in einer Niederschrift festzustellen 

oder durch einen Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den 

Beteiligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des 
Ennittlungsergebnisses zu üb~rsenden. 
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{4) Der Beschluß über die Besit?einwe.i.sung ist dem _A_ntrag-

steller und den Betroffenen spätestens zwei Wochen nach 
der mündlichen Verhandlung zuzustellen. Die Besitzei~wei

sung wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten 
Zeitpunkt 1.~-1irksa..1T'H Dieser Zeitpunkt ist auf ~!.,.,."1trag auf 

höchstens zwei Wochen nach Zl.lstellung der Anordnung über 

die vorzeitiqe Besitzeinweisung an den urunittelbaren Be

sitzer festzusetzen. Durch die Besitzeinweisung wird dem 
Besitzer der Besitz entzogen und der Träger des Vorhabens 

Besitzer. Der Träger des Vorhabens darf auf dem GrundstücX 
das im Antrag auf Besitzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben 

durchführen und die dafür erforderlichen Maßnahmen tref
fen. 

(5) Der Träger des Vorhabens hat für die durch die vorzei
tige Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile Ent

sch~digung ~u leisten, soweit die Nachteile nicht durch 

die Verzinsung der Geldentschädigung für die Entziehung 
oder Beschränkung des Eigentuni.s oder eines anderen Rechts 
ausgeglichen werden. Art und Höhe der Entschädigung sind 

von der Enteignungsbehörde in einem Beschlu~ festzuset
zen." 

5. !;i 44 wird w·k tolut ged.ndert: 

In Absatz 2 werden nach dem Wort "Planfeststellung" die 

Worte "oder el.n Plangenehmigungsverfahren" und nach dem 
Wort "Plan" die Worte "oder die Plangenehmigung" einge
fü.\;t. 
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Artikel 3 

k_derung des Bundesbahngcse tzc :.> 

Das BundesbahngeseLZ vom 13. Dezember 1951 (BGBl. III 931-1), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 1990 (BGBl. I 

s. 1221) wird wie folgt gcänderL: 

a) Folgender Absatz la wird eingefügt: 

"Für den Bau oder die Änderung einer Anlage der Deut

schen Bundesbahn kann an Stelle eines Planfeststel

lungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden, 
wenn Rechte anderer nicht oder nicht wesentlich beein

trächtigt werden oder die Betroffenen sich mit der In
anspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts 

einverstanuen erklärt haben und mit den Trägern öffenL
licher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, das 

Benehmen hergestellt worden ist. Die Plangenehrnigung 

hat die Rechtswirkungen der Planfeststellung nach § 75 

Abs. 1 VwVfG." 

bJ In Absatz 2 werden nach dem Wort "Planfeststellung" die 
Worte "oder die Plangenehmigung'' eingefugt. 

c) Absa~z 4 erhält folgende Fassung: 

"Das Anhörungsverfahren richtet sich nach den Verwal

tungsverfahrensgesetzen der Länder mit folgenden Ma~ga
oi;::n; 

1. Die E.inholung der Stellungnal'l."nen der Behörden sowie 

die Auslegung des Plans in den Gemeinden veranlaßt 
die Anhörungsbehörde innerhalb eines Monats. nachdem 
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der Tr-'-qer de.s Vorhabens den Plan bei ihr einye--

reicht hat. zu den Erläuterungen des Vorhabens ge
hört auch die ·Angabe der wichtigsten Alternativen, 

die untersucht wurden, und der Gründe, die für die 

Linienführung maßgebend sind. Die 6ehörden haben ih
re Stellungnahmen innerhalb von drei Monaten abzuge

ben. Die Gemeinden legen den Plan innerhalb von drei 

wodit-n nach zugany au:;:. 

2. Die Erörterung hat die Anhörungsbehörde innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist 
abzuschließen. Sie gibt ihre Stellungnahme innerhalb 

eines Monats nach Abschluß der Erörterung ab. 

3. Einwendungen, die nach Ablauf der Einwendungsfrist 
erhoben werden. sind ausgeschlossen. Hierauf ist in 

der Bekanntmachung der Auslegung oder der Einwen
dungsr ri st hinzuweisen. 

4. Nach dem Erörterungstermin eingehende Stellungnahmen 
der Behörden müssen bei der Feststellung des Plans 
nicht berücksichtigt werden; dies gilt nicht. wenn 
später von einer Behörde vorgebrachte öffentliche 
Belange der Planfeststellungsbehörde auch ohne ihr 
vorbringen bekannt sind oder hätten bekannt sein 
müssen. 

Bedarf die Feststellung des Pl~ns oder die Erteilung 
der Plangenehmigung des Einvernehmens einer anderen 
Behörde. so ist das Einvernehmen innerhalb von drei 

Monaten nach Übermittlung des Entscheidungsentwurfs 

lwrzu:-:t.ellen." 
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d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"Der Vorstand oder eine von ihm ermächtigte Dienststel

le der Deutschen Bundesbahn stellen die Pläne fest oder 
erteilen die Plangenehmigung." 

e) Felgender Absatz 7 wird angefügt: 

"Mängel im llbwagungsvorganq sind nur erheblich. wenn 

sie of !ensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von 
Einflue gewesen sind. 
Erhebliche Mängel führen nur dann :zur Aufhebung des 
Planfeststellungsbeschlusses, wenn sie nicht durch 

Planergänzung behoben werden können." 

325 
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„ § }<;, a 

Vorzeitiqe B~sitzeinwcisung 

\1) Weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz 

eines für den Bau oder die Anderung einer Anlage der Deut

schen Bundesbo.hn benötigten Grundstucks durch Vereinbaning 

unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu überlas
sen, so hat die Enteignungsbeh6rde der Deutschen Bundes
bahn auf Antrag nach Feststellung des Planes oder Ertei

lung der Plangenehrnigung in den Besitz einzuweisen. Weite

rer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignun~sbehörde hat spätestens sechs Wochen 
nach Eingang des Antrages auf Besitzeinweisung mit den Be

t.eilicrr.en mündlich zu verhandeln_ Hierzu sind die Deutsch·3 
Bundesbahn und die Betroffenen zu laden. Dabei ist den Be
troffenen der Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Oie 

Ladungsfrist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind die 
Betroffenen aufzufordern, etwaige Einwendungen gegen den 

Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der Enteignungs

behörde einzureichen. Sie sind außerdem darauf hinzuwei
sen. da~ auch bei Nichterscheinen über den Antrag auf Be

sitzeinweisung und andere im Verfa~ren zu erledigende l'.n

trl'!ge entsf:hiedcn wen:ien kunn. 

{3) Soweit. der zustand des Grundstücks von Bedeutung ist. 

hat die Enteignungsbehörde diesen bis zu Beginn der münd

lichen Verhandlung in einer Niederschrift festzustellen 

oder durch einen Sachverst.ändigen ermitteln zu lassen. oen 

Beteiligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des 
Ermittlungsergebnisses zu übersend~n-
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(4) Der Beschlu~ 0ber die Besitzeinwe1sung ist dem Antrag~ 

steller und den Betroffenen spätestens zwei Wochen nach 
der mündlichen Verhandlung zuzustellen. Die Besitzeinwei~ 

sung wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten 

Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeitpunkt ist auf Antrag auf 
höchstens zwei Wochen nach Zustellung der Anordnung über 

die vorzeitige Besitzeinweisung an den unmittelbar~n Be

sitzer festzusetzen. Durch die Besitzeinweisung wird dem 

Besitzer der Besitz entzogen und die Deutsche Bundesbahn 

Besitzer. Die Deutsche Bundesbahn darf auf dem Grundstück 

das im Antrag au! Besitzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben 
durchführen und die dafür erforderlichen Maßnahmen tref

fen. 

(5) Die Deutsche Bundesbahn hat für die durch die vorzei

tige Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile Ent

schädigung zu leisten, soweit die Nachteile nicht durch 
die Verzinsung der Geldentschädigung für die Entziehung 

oder Beschränkung des Eigentums oder eines anderen Rechts 

ausgeglichen werden. Art und Höhe der Entschädigung sind 
von der Enteignungsbehörde in einem Beschlu~ festzuset-
ZE:-n.'" 

3. § 3 ·; wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden nach dem Wort "festgestellten" die 
Worte "oder genehmigten" eingefügt_ 
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Artikel 4 

Anderung des Luftverkehrsgesetzes 

Das Luftverkehrsgesetz in der Neufassung vom 14. Januar :981 

{BGBl l s. 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Februar 

19~1 (EGBl I S. 205) wird wie folgt geandert: 

1. § B wird wie folgt g~ändert: 

Folgcnd.c-r Abs.:itz ld ;ürd angefilgt: 

"F(ir die Änderung von Flughäfen sowie Landeplätzen mit be

schränktem Bauschutzbereich kann anstelle eines Plantestst~l

lungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn 

Rechte anderer nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt 

werden oder die Betroffenen sich mit der Inanspruchnahme ih

res Eigentums oder eines anderen Rechts einverstanden erklart 

haben und mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufga

benbereich berührt wird, das Benehmen hergestellt worden ist. 
Die Plangenehrnigung erteilt die für Planfeststellungen zu

ständige Behörde. Die Plangenehmigung hat die Rechtswirkungen 

der PlanfestsLellung nach§ 9 Abs. 1". 

2. ~ 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz Z wird wie folgt geandert: 

aa) Satz 2 erhalt folgende Fassung: 

"Diese hat alle beteiligten Behörden des Bundes, der Län

der, der Gemeinden und die übrigen Beteiligten innerhalb 

eines Monats nach Vorlage der Pläne zu hören." 

bb) Folgende Sätze 3 bis 5 werden Qngefügt: 
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"Die lleteiligcen haben ihre Stellungnahmen innerhalb ei-

ner F'ri$t abzugeben. die die ,,,„on der Landccregierung be-

stimmte Behörde setzt; die Frist darf drei Monate nicht 

übersteigen. Die von öer Landesregierung bestiJ11JT1te Behör
de hat die Erörterung innerhalb von drei Monaten nach Ab-

laut der festgelegten Frist abzuschließen, Sie gibt ihre 
Stellungnahme innerhalb eines Monats nach Abschluß der 
l::r6rterU:•9 al"; c" 

bl Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"Die Pläne rnit Beilaaen sind innerhalb eines Monats nach 

Einreichung d8r Pläne durch den Vorhabensträger in den 

Gemeinden, die durch das Bauvorhaben betroffen werden, 

zwei Wochen zur Einsicbt auszulegen; Zeit und Ort der 

Auslegung sind ortsüblich bekanntzumachen, um jedermann, 

dessen Selange durch oen Sau und den Betrieb des Flug

platzes berührt werden, Gelegenheit zur Außerung zu ge-

bcn~ 11 

c) In Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

"Nach dem Erörterungstermin eingehende Stellungnahmen der 

Behörden müssen bei der Feststellung des Plans nicht be

rücksichtigt wexden; dies gilt nicht, wenn später von ei

ner Behörde vorgebrachte öftentliche Belange der Plan

feststell ungbeh6rde auch ohne ihr Vorbringen bekannt sind 

oder hatten bekannt sein müssen. Bedarf die Feststellunq 

des Plans oder die Erteilung der Plangenehmigunq des Ein

vernehmens eine."C a.n~-ren Behörde, 1;0 ist. dnr, <:imrernehm<'On 

innerhalb von orei Monaten nach Oberrnittlung des Ent

scheidungsentwurfs her~ustellen." 
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d) Folgender A:osatz 8 wird angetugt: 

"Mangel im Abwägungsvorgang- sind nur erheblich, wenn sie 

offensichtlich und auf das Abwägungsergebn.is von Einfhiß 

gewesen sind. Erhebliche Mängel führen nur dann zur Auf

hebung des ~lanfescstellungsbeschlusses. wenn sie nicht 

durch Planergt:<nzung behoben werden können." 

3. § 28 w.i.r·j wie folgt geOindert: 

In Absatz 2 Nr. 4 W€rden nach dem Woxt ~Plan" die Worte "ode;: 

ol.e Pl arn~enehmi qung" eingefügt. 
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Anderung der verwaltungsger1c~tsordnung 

Dje Verwaltungsgerichtsordnung (BGEl Teil III, GJiederungs

n\:.ll\.~er 340-1), ~uletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 

1990 (BGBl r S. 2809) wird wie folgt geandert: 

1. ln ~ BO wird folgender Absatz Sa eingefügt: 

"(Sa) Die Anfechtungsklage gegen einen Planfeststellungs

beschluß und gegen eine Plangenehmigung für den Bau oder 

die Ä.~derung von Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen, 

Anlagen der Deutschen Bundesbahn und von Verkehrsflughäfen 

hat keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf WiP.derher

ste.llung der auf schiebenden Wirkung der Anfechtungsklage 

gegen e~nen solchen Planfeststellungsbeschluß oder gegen 

eine solche Plangenehmigung (Absatz 5 Satz l) kann nur in

nerh~lb eines Monats nach der Bekanntgabe des Planrest
stellungsbeschlusses oder der PlangenePJTiigung gestellt 

werden. Treten spater Tatsachen ein, die die Wiederher
stellung der aufschiebenden Wirkung rechtfertigen, so kann 
der durch den Planfeststellungsbeschluß oder durch die 
Plangenehmigung Beschwerte einen hierauf gestützten Antrag 

nach Absatz 5 Satz 1 innerhalb einer Frist von einem Monat 

stellen. Die Frist beginnt in dem Zeitpunkt, in dem der 

Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt." 
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~. li 81 w·ird tlie folgt geänden: 

a) Absatz l erhält folgende Fassung: 

"Die Klage muf3 den Kläger, den Beklagten und den Gegen

stand des Klagebegehrens bezeichnen- Sie soll einen be

stimmten Antrag enthalten. Die angefochtene Verfuqung 

oder der Widerspruchsbescheid sollen in Urschrift oder 

in Abschrift b1ügeftlgt werden_" 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

''Der Kläger hat innerhalb einer Frist von sechs Wochert 

die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 

anz:ugeben. § 8 7b Abs - 3 gilt ent:sprechend. " 
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Artikel 6 

PlCJ.r.·,mgcn fi.!.r Verkeh:::-swcge des Bundes 
in den neuen Ländern sowie im Land Berlin 

§ l 

;-;e 1 tungsdauer, Anwend\lngsbereich 

(lJ Bis zum 31. Dezember 1995 gelten für die Planung des Baus 
und det Änderung wm 

i _ v2rk~·hrs;..;egen doc 8unctec' 

2. Vcrkchrsflugh~fen, 

3. Stra~enbahnen im Sinne des S 4 Abs. 1 und 2 des Perso
nenbeförderungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. A\.J.gU::;t 1990 (BGBl l $. 1690) 

in den Ländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

sowie von 

4. Fernverkehrswegen zwischen diesen Lendern und Wirtschafts-

zentren des übrigen Bundesgebietes 
die besonderen Vorschriften dieses Artikels. zu den Verkehrs
wegen gehören auch die für den Betrieb von Verkehrswegen not

"endigeri /IJ1lagen. 

{2) Der Bundesminister für Verkehr bestimmt durch Rechtsver
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Fernverkehrswege 

zwischen den in Absatz 1 Satz 1 genannten Ländern und Wirt
schaftszentren des übrigen Bundesgebietes im einzelnen. 
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§ 2 

(l)Der Bundesminister für Verkehr bestillUllt die Linienführung 

der_verkehrswege mit Ausnahme der Stra~enbahnen. Die Bestim~ 

mung erfolgt im Benehmen mit den für d~e Landesplanung zu~ 

ständigen Behörden der beteiligten Länder, soweit nicht bei 

Bundeswasserstraßen zur Wahrung der Becurfnisse der Lanctes
~ul tur uno der Wasserwirtschaft das Eir-vernehrnen herzustellen 

ist. Das Benehmen gilt als hergestellt, wenn die zuständige 

Behörde nlcht innerhalb von drei Monaten nach Zugang des L~

nienentwurfs Stellung genommen hat. 

(2) Die 5§ 15 und 16 des Gesetzes über die Umweltverträglich~ 

keitsprüfung vorn 12. Februar 1990 (BGBl I s. 205), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Cesetzes vom 20. Juni 1990 
(BGBl I s. 1080) SOW).e die Raumordnungsverordnung vom 

13. Dezember 1990 (BGBl I s. 2166) fin6en keine An~endung. 

§ ) 

Planfeststellungsverfahren 

(1) Die Gemeinden machen die Auslegung des Planes beKannt 

durch ortsüblichen Aushang oder in örtlichen Tageszeitungen, 

die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben 

voraussichtlich auswirken wird. Nicht ortsansässige Betroffe

ne, deren Person unct Aufenthalt bekannt ist. sollen auf Ver

anlassung der 1'.nhörungsbehöroe von oer 11.uslegung mi..t dem Hin

weis nach § /) Abs. 5 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgeset

zes beu~chrichtiqt werden. 
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( 2 J Bei einer Anderuw,1 eines Verkehrsweges oder Verkehrsflug-

ha!ens r indet § '3 .11.b~. 6 des Verwal tungsverfahrensges~tzes 

keine Anwendung. Die Stellungnahme der Anhörungsbehörde ist 

innerhalb eines Monats nach Ablauf der Einwendungstrist (§ 73 

Abs. 4 des Verwaltun9sverfahrensgesetzesl abzugeben. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden sinngemäß Anwendung, wenn das 

Verfahren laildesrechtlich durch ein Verwalcungsverfahrensge

~etz geregelt ist. 

V<::· r-wal tungs',Jer ichtsverfabre:n 

tas Bundesverwaltungsgericht entscheidet im ersten und letz
ten Rechtszug über sämtliche Streitigkeiten, die Planfest

stellungsverfahren und Plangenetunigungsverfahren für Vorhaben 
~3ch § 1 dieses Artikels betrerten. 

§ 5 

Vorarbeit~n 

(1) Abweichend von § 37 Abs. 2 und 3 des Bundesbahngesetzes 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
931-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 19. Dezember 1990 (BGBl I s. 2909), gelten 
fur Vorarbeiten bei Verkehrswegen einer Bundeseisenb~hn die 

Vorschriften des § 16a des Bundesfernstraßengesetzes in der 
F~ssung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl I 

s. 1714), geändert durch Gesetz vom 12. Februar 1990 {BGBl T 

s. 205), mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Trflgers der 

Straßenbaulast Clie Bundeseisenbahn und an die Stel.le der 
Straßen.baubehörcte die zuständige Behörde der Bundeseisenbahn 

triet. 
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(2) für vorarbeicen bei Verkehrsflughäfen findet § 1 des 
Luftverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Januar 1981 (BGBl I s. 61), zu~etzt geändert durch Arti

kel 37 des Gesetzes vom 28. Juni 1990 (8GB1 I s. 1221), mit 
der Maßgabe A.nwendung, daß an die Stelle der Genehmigungsbe
hörde die Planfeststellungsbehörde tritt. 

(3) Für vorarbeiten bei Straßenbahnen gelten die Vorschriften 

des § 16a des Bundes!ernstraßengesetzes mit der Maßgabe, daß 

an die Stelle des Trägers der Straßenbaulast der Genehmi
gungsinhaber und an die Stelle der Straßenbaubehörde die zu
scändige Landesbehörct~ tritt. 

§ 6 

Vertreter des EigentÜJT\ers 

Sind die Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück ungeklärt, 
so hat die kommunale Aufsichtsbehörde der Gemeinde, in der 
das betroffene Grundstück liegt, im Ver!ahren zur Erteilung 
einer Plangenehrnigung und in den Fällen des § 5 auf Antrag 
der Plan!eststellungsbehörde sowie im Verfahren der vorzeiti
gen Besitzeinweisung auf Antrag der Enteignungsbehörde inner
halb von zwei Wochen nach Antragstellung einen Vertreter des 
Eigentümers zu bestellen. § 16 Abs. 3 und 4 des Verwaltungs
verfahrensgesetzes fir,ctet Anwendung. 
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§ 7 

Enteignungsentsch~digung, Enteignungsvertahren. 

gerichtliches Vertahre~ 
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(l) Für die Enteignungsentschädigung gelten die §§ 93 bis 103 

des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 

8. Dezem:oer 1986 (BGB! I s. 2253). zuletzt geändert durch An

l~ge l, Kapitel XIV, Abschnitt II Nr. 1 des Einigungsvertra

ges vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Ge

setzes vom 23. September 1990 (BGBL II s. 885. 1122). 

12) Das Enteignungsverfahren richtet sich nach den §§ 104 bis 

115 und den §§ 117 bis 122 des Baugesetzbuchs mit der Ma~ga

be, daß für die vorzeitige Besitzeinweisung für den Bau oder 

die Anderung von Verkehrsflughafen § lBf des Bundesfernstra

ßengese~zes tn der Fassung von Artikel 1 Nr. 3 dieses Geset

zes entsprechend gilt. 

(3) Für das gerichtliche Verfahren zur Überprüfung der Ent
scheidungen der Enteignungsbehörde gelten die §§ 217 bis 231 
in Verbindung mit'§ 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 des Baugesetz

buchs entsprechend. 

§ 8 

Verkehrsflughäfen 

(1) Die Anlegung und der Betrieb neuer Verkehrsflughäfen be

dürfen keiner vorherigen Genehmigung nach § 6 Absatz 1 des 

Luttverkehrsgesetzes. Oie Planfeststellungbehörde regelt den 

Betrieb des Flughafens und legt den Ausbauplan nach § 12 Ab

satz l Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes fest. Nach dem Ergeb
nis des Planfeststellungsverfahrens ist eine Genehmigung nach 

§ 6 Absatz 1 des Luttverkehrsgesetzes zu erteilen, 
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(2) Die zivile Nutzung ehemaliger Militärflugplätze bedarf 

nur einer Anderungsgenehlnigung nach § 6 Absatz 4 Satz 2 des 

Luftverkehrsgesetzes, in der der Träger der zivilen Nutzung, 

die für die zivile Nutzung vorgesehenen Flugbetriebsflächen 

und die Art des zivile~ Fluqbetriebs festzulegen sind. Ein 

vorhandener militärischer Bauschutzbereich bleibt wirksam, 

bis die Genehmigungsbehörde einen Ausbauplan nach § 12 Ab

satz 1 Satz 1 des Luftverkehrsgesetzes festlegt oder einen 

beschränkten 6auschutzbereich nach § 17 des Luftverkehrsge

setzes best.immt. 
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Artikel 7 

Übergangsregelungen 

{l)Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes.begonnene Planungsver
tahren für Verkehrswege und Verkehrsflughäfen werden nach den 

Vorschriften dieses Gesetzes weitergeführt, wenn eine ab

schließende Sachentscheidung noch nicht ergangen ist. 

Dies gilt nicht für Verfahren zur Bestbnmung der Linienfüh

rung, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitet wor

den sind. 

(2) Planungen für Verkehrswege sowie für Verkehrsflughafen 

nach Artikel 6 dieses Gesetzes, für die ein Verfahren nach 

den Vorschriften dieses Gesetzes begonnen wurde, sind auch 

n~ch dem 31. Dezember 1995 nach den Vorschriften dieses Ge

setzes zu Ende zu führen. Die Planung gilt als begonnen 

a) bei Linienbestimmungen mit dem Antrag au! Linienbestimmung 

an den Bundesminister für Verkehr. 

b) bei Planfeststellungsverfahren mit dem Antrag auf Einlei

tung der Plan!eststellung bei der Anhörungsbehörde, 

Cl bei der Plangenehmigung mit dem Antrag auf Plangenehini
gung _ 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkundung in Kraft. 
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a e g r ü n d u n g 

A. All<;rePeines 

Die mehrstufigen Verfahren der Verkehrsplanungen bieten ver

schiedene. kumulativ zu nutzende Möglichkeiten einer Verfah
rensbeschleunigung. Die Bundesregierung hat mit ihrem Gesetz-
entwurf vom 8. Mai 1991 (Drs ...... ) bereits vorgezeichnet, 
welche Beschleunigungsmaßnahmen im wesentlichen in Betracht 

koin..~en. Anders als im Gesetzentwurf der Bundesregierung sol
len jedoch die Maßnahmen, die sich für eine bundesweite Rege

lung eignen, weil. sie einem bundesweiten Anliegen entspre

che~. auch bundesweit umgesetzt werden. Zugleich soll damit 
errn6glicht werden. zeitlich befristete sondergesetzliche Re

gelungen für die neuen Länder im Interesse der Rechtseinheit 

auf solche Ma~nah.i"en zu beschränken, die allein in der son-

dersituaion tler neuen Län6.er begrO.ndet. i;;),nd. 

Eine möglichst bundesweite Beschleunigung der Varkehrswege

planung trägt dem Umstand Rechnung, daß aufgrund der deut

schen Einheit die Verkehrswegeinfrastruktur im gesamten Bun

desgebiet neuen Antorderungen ausgesetzt ist und daß Be~ 

schleuni9ungsmaßnahmen in den alten Ländern nicht nur der 
auch hier dringend gebotenen Verbesserung der Ver~ehrsinfra
struktur dienen. sondern eine wichtige Voraussetzung für die 

Ermöglichung von per$onellen Hilfen in den neuen Ländern 

sind. 
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Die wesentlichen Vorschläge des Gesetzentwurfs zielen ouf 

- eine Konzent:dtion der Beurteilung des Raumverträglichkeit 

eines Vorhabens im Raumordnungsverfahren, 

die weitgehend·unveränderte - allerdings auf eine bundes
weite und unbefristete Geltung gerichtete - Obernahrr.e der 
Beschleunigungsvorschläge des Gesetzent~urfs der Bundesre

gierung für die Verfahrensabschnitte der Planfeststellung 
und Besitzeinweisung; vorn Entwurf der Bundesregierung wei

chen lediglich ab die Möglichkeiten der Plangenehmigung 

[erweitert) und die Kodifikation der Aufhebungsgründe von 

Planfeststellungsbeschlüssen (neu), 

- die weitgehend unveränderte - allerdings auf bundesweite 
und unbefristete Geltung gerichtete - Obernahine der 6e
schleunigungsvorschläge im Gesetzentwurf der Bundesregie

rung für das gerichtliche Verfahren. 
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Als zeitlich befristete sondergesetzliche Regelungen für die 

neuen 4änder verbleiben somit im wesentlichen 

- die Konzentration der Beurteilung der Raumverträglichkeit 
eines Vorhabens im 4inienbestinunungsverf ahren, 

- weitere Vereinfachungen bei der Vorbereitung und Durchfüh

rung des Anhörungsverfahrens in der Planfeststellung, 

- die Konzentration der gerichtlichen Kontrolle beim Bundes

verwal tung~~erichr, 

- Erleichterungen für Vorarbeiten zu.bundesbahn- und luftver
kehrsrechtlichen Planfeststellungen, 

- die Schaffung eines bundesrechtlichen Enteignungsverfah
rens. 
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B. Einzelnes 

Ra1.lJ11ordnungsverfahren und Linienbesti:nmungsverfahren haben 

beide zu.m Ziel, das geplante Vorhaben raumordnerisch zu beur

teilen. Das Linienbestimmungsverfahren ist im Kern ein zu
sätzliches, fachgesetzlich geregeltes Raumordnungsverfahren. 

Eine Konzentration in ~_inem Verfahren dient der Verfahrensef
fi z;.en:o:. 

Auf das Raumordnungsverfahren kann - unbeschadet § 2 des Ent

wurfs der Bundesregierung - nicht verzichtet werden: 

- Raumordnung setzt die Ermittlung der raumbedeutsamen Aus
wirKungen des Vorhabens voraus. Diese Auswirkungen zu er

mitteln obliegt seit jeher und von Verfassungs wegen den 

Ländern (vgl. auch Nr, 6 der Hinweise des BMV zu § 16 
FStrG, VkBl 1974 S. 76). Auf Landesebene kann deshalb 2u

rnindest auf ein vorbereitendes Verfahren nicht verzichtet 
werden. 

~ RaU111ordnung und Landesplanung als Aufgaben der Länder 
(Art. 75 Nr. 4 GG) sind wesentlicher Teil der föderalisti

schen Ordnung des Grundgesetzes. Auf sie können die Länder 

nicht auf Dauer verzichten. Sie können den Ländern aus ver
fassungsrechtlichen Gründen auch nicht genommen werden. 
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Dagegen könnte das Linienbestimmungsverfahren in seiner ge
genwärti\,Jen Ausger.tall:ung Wl:(Jfallen: 
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- Die Raumordnungsfunktion des Linienbestimmungsverfahrens 
kann durch das Raumordnungsverfahren ersetzt werden- Für 
die länderübergreifende Raumordnung des Bundes, die die 
Schaffung f!ine!'i bundesweiten Verkehrswegenetzes nach ein
heitlichen Kriterien sowie die Verknüpfung aller Verkehrs
träger sicherstellen soll, ist in der mehrstufigen Ver

kehrswegeplanung hinreichend Raum. Der Bund ist zur Wahrung 

der länderübergreifenden Raumordnungsbelange nicht auf e~n 

förmliches Linienbestimmungsverfahren angewiesen: 

Im Bundesverkehrswegeplan und im Bedarfsplan werden die 

weiträu.miqen Verkehrsverbindungen bestimmt. 
Als vornabenstrager kann der Bund entscheiden. für wel
che Trasse ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden 
soll. 

Ergibt das Raumordnungsverfahren neue Trassenvarianten, 

kann der Bund entscheiden, welche der weiteren Planung 

zugrund"'gelegt werden soll. 

Einzelbelange der Fachplanungen, wie sie derzeit im Linien

bestimmungsvertahren Berücksichtigung verlangen, sind nicht 
Gegenstand der überregionalen Raumordnungskompetenz des 

Bundes. Sie zu würdigen ist Aufgabe des Planfeststellungs

verfahrens. Allenfalls zum Teil können sie auch für das 

Haumordnungsverfahren Bedeutung erlangen. 

- Sonstige Belange des Bundes als des Trägers der Straßenbau

last und d.unit des finanz- und haushaltspolitisch Verant

wortlichen können durch interne Abstimmung im Rahmen der 
Bundesauftragsverwaltung auf allen Stufen der Planung hin-

reichend gewahrt werden. Die Lösung bautechnischer Detail-
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fragen kann wegen ihrer notwendigen großräumigen Betrach

tung nicht Aufg~be der Linienbesti~mung sein; im übrigen 

besitzen die mit der Auftragsverwaltung betrauten Länder 

ausreichenden Sachverstand_ 

ZJ Arl.Lkel Nr. ~ (§ !7 PStrG) 

Zu Buchstabe a) 

Das straßenrechtliche Planfeststellungsverfahren soll eine 

umfassende Problembewältigung und Abwägung komplexer, wi

derstreitender Interessen ermöglichen. Für Vorhaben, für 

deren Verwirklichung nur überschaubare und eindeutig lös

bare Interessenkonflikte zu bewältigen sind. ist der mit 

einem Planfeststellungsverfahren verbundene Aufwand nicht 
gerec:httertigt. 

Der notwendige Interessenausgleich bei solchen Vorhaben 

kann auch in einem vereinfachten Verfahren hergestellt 

werden. 

§ 4 des Entwurfs der Bundesregierung sieht anstelle eines 

Planfeststellungsverfahrens die Erteilung einer Plangeneh

migung für Vorhaben vor, bei denen im obengenannten Sinne 

nur beschränkte Interessenkonflikte bewältigt werden müs

sen. Dieser Regelungsvorschlag betrifft ein bundesweites 

Anliegen und muß deshalb auch bundesweit verwirklicht wer
den. 

Darüber hinaus sind die für ein vereinfachtes Verfahren in 

Betracht kommenden vorhaben über den in § 4 des Entwurfs 

der Bundesregierung beschriebenen Kreis von Vorhaben hin

aus auf Vorhaben zu erweitern, deren Verwirklichung nur zu 

einer unwesentlichen Rechtsbeeinträchtigung führt. 
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Das hat folc;enCle Au swlrkungen; 

- Die im Wege eines vereinfachten Verfa.hrens zu verwirkli

chenden Vorhaben können rasch umgesetzt werden. wobei 

die Plangenehmigung auch als Enteignungsgrundlage dient. 

- Die Verwaltung wird in dem Maße entlastet, in dem Vorha-

ben in solchen vereinfachten Verfahren bearbeitet werden 

können. 

- Die Konzentration der vorhandenen Verwaltungskapazität 

auf schwierige und komplexe Verfahren und damit deren 

beschleunigte Behandlung wird erleichtert. 

Zu Buchstabe b): 

Folge der Einführung der Plangenehmigung 

Zu den Buchstaben cJ bis f): 

Der ~eitliche Ablauf eines Planfeststellungsverfahrens soll 

durch gesetzliche Fristen für die Durchführung einielner 

Verfahrensabschnitte gestrafft werden. Diesem Ziel dient 

§ 3 des Entwurfs der Bundesregierung. Es handelt sich dabei 

um ein bundesweites Anliegen, das bundesweit verwirklicht 

we:cd"'n mu~. 

Die Regelung für den Mindestinhalt des Erläuterungsberichts 

in Buchstabe c) dient wie im Entwurf der Bundesregierung 

der Klarstellung im Hinblick auf die Richtlinie des Rates 

vom :n. Juni 19S5 uoer die Umwelt.verträglichkeitspt'U.fung 

oei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 

{ 8 ~ /3 3 7 /EWG ) • 
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Zu Buch$t:.abe o;;): 

In der Praxis führten Entscheidungen der Gerichte zu unver
tretbarem und vermeidbarem Verwaltungsaufwand. wenn sie 

auch in solchen Fällen zur Aufhebung von Planfeststellungs

beschlüssen kommen. in denen festgestellte Mängel der Abwä

gung durch bloße Nachbesserung des Planfeststellungsbe

schlusses behoben werden könnten, etwa durch die nachträg

liche Anordnung von Schutzmaßnahlnen. 

Ober den Entwurf der Bundesregierung hinaus ist daher durch 
Gesetz zu bestimmen, welche Mängel unter welchen Vora1.lsset

zungen zur Aufhebung eines Planfeststellungsbeschlusses 

durch Gerichte führen. Diese Kodifikation hat zum Inhalt, 

daß nur solche Mängel zur Aufhebung des Planfeststellungs

beschlusses führen, 

- die offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Ein

fluß gewesen sind und 

- die nicht durch eine Planergänzung behoben werden können. 

Für die Bauleitplanung enthält § 214 >.bs4 3 Satz 2 BauGB 

(bisher § 15Sb Abs. 3 Satz 2 BBauG) bereits eine solche Rege
lung. 

Die vorgeschlagene Regelung hat folgende Auswirkungen: 
- Die Bestandskraft von Plan!eststellungsbeschlüssen und da

mit die Planungssicherheit wird erhöht. 

- Die Anforderungen an die gerichtliche Kontrolle von Plan

teststellungsbeschlüssen werden strenger. Die Gerichte müs

sen nämlich die Abwägung nicht nur nachvollziehen, sondern 

bei festgestellten Abwägungsmängeln weitergehende Ermitt

lungen zur Kausalität dieser Mangel für das Abwägungsergeb-
nis anstellQn. 
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Die Möglichkeit einer Planergänzung anstelle einer Pl~nauf

hebung erspart die Durchführung eines nochmaligen Plantest-

- stellungsvertahrens, das zum selben Ergebnis führt. Der 

Vorrang der Planergänzung vor der Planaufhebung wird auch 

in der neueren Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte zu
nehmend berücksichtigt; diese Entwicklung in der Rechtspre

chung wird durch die vorgeschlagene Kodifikation aufgegrif-

f~n. 

- Die Erfahrungen mit der entsprechenden Regelung für die Ab

wägung im Bauleitplanverfahren zeigen, da~ die Effizienz 

des Rechtsschutz~s gewahrt bleibt. 

zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 18 f. FStrG) 

Die in § 7 des Entwurts der Bundesregierung vorgesehene 

Straffung des Verfahrens der vorzeitigen Besitzeinweisung mu~ 

als bundesweites Anliegen bundesweit verwirklicht werden. 

Auf den Nachweis der Dringlichkeit des sofortigen Baubeginns 

für die Durchführung eines Besitzeinweisungsverfahrens wird 

verzichtet, es genügt die Vollziehbarkelt des Planfeststel

lungsbeschlusses. Damit wird die Begründung von Anträgen auf 

vorzeitige Besitzeinweisung wesentlich erleichtert und da

durch Verwaltungsaufwand eingespart. Wenn auch aufgrund der 

Erfahrungen der Praxis bei Besitzeinweisungen der Zeitgewinn 

im Ver9leich zu den bisherigen Fristen des § l8f FStrG nicht 
überbewertet werden darf, trägt der Vorschlag gleichwohl zur 
Straffung des Verfahrens bei. 

Zu Artikel 1 Nrn. 4 und 5 

Folgeänderungen der Einführung der Plangenehl'nigung (vgl. 

Nr. 1 Buchstabe all. die auch Enteignungsgrundlage sein 
kann. 
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zu Artik"'l :.< (Bundeswasserst:raßengesetzJ 

Übt;!rnal;11"" d~„ tur c::.ne bundeswe1i:e unbefristete Anwendung 

<:H"'':.:ine~•.n Regelungen aus dem. Entwurf· der Bundesregien1ng in 

~~s Jundasw~sserstraßengesMtz Qls Dauerrecht: 

- ?1 angenehmiqung in erweit.eter Form (wie in Artikel l Nr. :! 

Frisurn fü.I;" das Planteststell\mgsverfahren· [wje in § 3 des 

E:1r.wurf!': d"'r llunde;.regierung) 

- Kodifikation der Authebungsgr\.::1de von Planfeststellungsbe-· 

schlü:osen (wie :in ArUkel 1 rJ:·. 2 Buchstabe 9) 

- St.r<i.ff~ing oes Besitzeinweisungsver_fahrens (wie in § 7 des 

Entwurf~ de;r llU1Hie:::~c:g.i."'n.u1y) 

lu Arl.i.k~l ) {aunoesbahngesetz) 

Obernarune der tur e11w bundesweite unbefristete Anwendung ge

eigneten Regelungen aus dem Entwurf der Bundesregierung .i.o. de.:; 
B~ndesb1.1hngesatz als ü~u~rrecht: 

- Ploi.ngenehmigung in erweiteter Form (wie in Artikel 1 Nr . .:: 

Buchstube 4) 

Fristen fur das Planfeststellungsverfahren (wie ,i.n § 3 des 

Ent~1ui-fs dt:>.r Bu.nd!:<sregie.run9) 

- Kodifikation der AuftiebungsqrQnde von Planfeststellungsbe

schlQssen (wie in Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe g) 

- Straf fu:-ig des Besi tzeinwei:;;ungsve:r f ahrens (wie in § 7 des 

Entwurfs der Bundesr~gi&runq) 
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zu Artikel 4 (Luftverkehrsgesetz) 

7u Nr. Ui 8 i 

Für die Anderung der Anlage von Flughäfen und Landeplätzen 

mit beschränktem Bauschutzbereich soll unter bestimmten 

Voraussetzungen eine Flangenehmigung an die Stelle der 

Planfeststellung treten. Das Luftverkehrsgesetz sieht in 

seiner derzeitigen Fassung in § B Abs. 2 nur vor, daß bei 

Anderungen .oder Erweiterungen von unwesentlicher Bedeutung 

eine Planfeststellung unterbleiben kann. Fälle von unwe
sentlicher Bedeutung liegen insbesondere vor. wenn Rechte 

anderer nicht beeinflußt werden oder wenn der Kreis der 

Beteiligten bekannt ist oder ohne ein förmliches Ausle

gungsverfahren ermittelt werden kann und mit den Beteilig

ten entsprechende Vereinbarungen getrotten werden. Das 

Plangenehroigungsverfahren kann uber diese Fälle hinaus 

auch dann Anwendung finden, wenn Rechte anderer ni~ht_~ 

§_§!J1~lich beeinträchtigt werden. Gegenüber dem Absehen von 
einer Planfeststellung können mit der Plangenehmigung po

sitive planungsrechtliche Entscheidungen getroffen bzw. 

Nebenbestiminungen angeordnet werden. Um zeitaufwendige 

sonstige Verwaltungsverfahren nach anderen Rechtsvor

schriften zu ersparen, soll die Plangenehmigung Konzentra

tionswirkung nach § 9 Abs. 1 LuftVG erhalten. 

ZU Nr. 2 (§ HI) 

7.u Buchstaben al bis c) 

Angleichung oer Vorschriften über das luftrechtliche Plan
feststellungsverfahren an die Anderung der Vorschriften 

für die sonstigen Verkehrswege. 
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Wie hei der Planun~ von Bundesfernstraßen. Bundeswasser
s::ra()e;i und 3'<c.ciesbahnanlctger. so:..:e:1 Mi>ngel im Abwiiqungs

vo=ga;.g r:u,· cic>:~n ed:e:::>l'..cJ-. s(,in, "'-'"n sie offensichtlich 

und :rnf rlas !'1)1·1agung:;ergebnis von F.~n f lu[:l gewesen sind. 

Erheb!iche M~!lgel sollen nur dann zur Aufhebung des Plmn

fests::;,;llU!19SbC'sCl~:usses führe!!, 'n·enn sie nicht durch l:'la 

Zu Artikel 5 (Ve~waltungsgerichtsoronungJ 

?.'.; § 80 

a) zu Abs~~z 5 a Satz 

;:es) 

(sofortige Vollziehung kraft Ge:;;et-

§ 5 A::>s. 2 Satz 1 des Entwurfs de= Bundesregierung sieht 

vor, daß Rechtsbe2e:fe gegen ?lan:eststellungsoeschlüsse 

und Plangeneh.1·,iqunqe:-t keine aufsc:ll.ebene Wirkung haben, 

Es handel:: s1:;h dabei um ein bundesweites Anliegen. 

Das Hegel-P.,_;s,_,·1hme~verhältnis der aufschiebenden Wirkung 

zum So.!'.ortvoJ~zug wJ.rd d:;:;nit umgekehrt. 

Eine gesonderte Ar1ordnung und Begru:-ictung öes Sofortvollzu

ges durch dJ.e Pla:-ifescstellungsbehOrdc wird entbehrlich. 
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b) zu Absatz s a Satze 2 bis 4 (Frist !ür Antr3ge nach 

§ f< 0 AbS . 5 ;: oJ. L ;; 1 
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:§ 5 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 des Ent~~-:urfs der Bundesregierung 

s:.„ht ver. död 1-:. tri.90 auf Wiederher Ste llu119 der a v f-_schi e

l;iewfo11 Wirl<;ung nacti j 80 Abs. S VwGO nt.U' :i nnerhaLb 6-i n45 
rr.onats nc1.ch iJeK.Dsintgabe des Planteststellungsbeschlusses 

gesr.f,] 1 t W•~i:-den Jc.önnen. 

Es hdndelt sich dabei um ein bundesweites Anliegen, das 

bunde~weit zu verwirklichen ist. 

Der Vorhabensträger erhält Sicherheit. daß nach /\.blau! der 

Monatsfrist von einem soror'tvollzug Jedenfalls bis zur 

Hauptsacheentscheidung Gebrauch gemacht werden kann. wenn 

den innerhalb der Antragsfrist gestellten Anträgen nicht 
stattgegeben wird. 

Zu Nr. /, ( § 82 J 

Uie in § 5 Abs. 3 des Entwurfs der Bundesregierung vorge

sehene Klagebegründungsfrist betrifft ein bundesweites An

liegen und ist bundesweit zu verwirklichen. Eine bundes

weite Klagebegründungsfrist lä~t sich jedoch nicht üb~r

zeugend auf gerichtliche Streitigkeiten in Verkehrswegean

ge l cui.:;:htiten b2::;cl1 r b.aken. 

Gerichtliche Verfahren können mit diesera Instrumentarium 

gestrafft werden. Für Gericht und Klagegegner wird das 

Klagebegehren frühzeitig deutlich. Die Ausgestaltung der 

Klagebegründungsfrist und ihrer Konsequenzen stellt si
cher, daß das Gericht besonderen Umständen, die im Einzel

fall die Angemessenheit der Sechs-Wochen-Frist in Frage 
stellen, nach seinem Ermessen Rechnung tragen kann. 
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zu Artikel 6 {Sonderregelungen für Verkehrswegeplanungen des 

Bundes in den neuen Ländern sowie im Land Berlin). 

1. zu § 1 (Geltungsdauer. Anwendungsbereich) 

Unveränderte Übernahme von § 1 des Entwurfs der Bunctes

reqienmg. 

2. Zu ~ 2 (Linienbestjmmung) 

Unveranderte Übernahme von !i 2 des Entwurfs cter Rundes

regi 01 ung. 

3. Zu § 3 (Planfeststellungsverfahren) 

Sonderregelungen für das Planfeststellungsverfahren in den 

neuen Ländern aus § 3 des Entwurfs der Bundesregierung. 

die für eine bundesweite Anwendung r,icht geeignet sind. 

4. Zu § 4 (Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts) 

Unveränderte Übernahme von § 5 Abs. l des Entwurfs der 

ßundesregierunq. 

unveränderte Ooernahme von § 6 des Entwurfs der Bundesregie-

run·1. 
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ü~ernahrne der Regelung in § 8 des Entwurfs der Bundesregie-

r.1ng. 

Z~ § 7 (Enteign~nQ) 

Übernahme der Regelung in § 9 des Ent~~rfs der Bundesregie

nmg. 

Z~ § 8 (Verkehr~Iluqn6t~n) 

Z\: Absatz l 

(Wegfall der vorherigen Genehmigung nach § 6 Absatz l LuftVG) 

Inhaltliche Übernalune der Regelung in § 10 des EntW\,lrfs der 

Bu:ide: s t «9 ie! rung 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unter
ljegt nur die Neuanlegung von Verkehrsflughäfen einem zwei

stufigen Zulassungsverfahren. Dem Genelunigungsverfahren hat 
eine Planfeststellung nachzufolgen. vorübergehend soll bei 
der Anlegung von neuen Verkehrsflughäfen auf das vorhergehen
de Cener.migungsverfahren verzichtet werden können. Da für den 

Betrieb des Flugplatzes uuf die Genehmigung nicht verzichtet 

werden kann, soll diese nach dem Ergebnis des Planfeststel

lungsverfahrens ohne weitere Öffentlichkeitsbeteiligung er

teilt werden. Ihr sollen die Rechtswirkungen einer Genehmi

gung nach § 6 Absatz 1 Satz l LuttVG zukommen. Wie sich aus § 

6 Absatz 4 Satz 1 LuftVG für nachträgliche Anpassungen der 

Genehmigung ergibt. ist eine derartige Bindung der Genehmi

gungsbehörde an das Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens 
sysle11•gerecht.. 
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Zu Absatz 2 

Die Übernahme bisheriger Militärflugplätze in eine zivile 

Trägerschaft stellt ein vorrangiges Anliegen in den neuen 

Bundesländern dar. Da die Flugplätze bereits angelegt. sind, 

ist lediglich eine Zulassung für den zivilen Betrieb erfor

derlich. Hierfür genügt die Durchführung eines Genehmigungs

änderungsverfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 6 

Absatz 4 Satz 2 LuftVG, in dem die wesentlichen Grundlagen 

des künftigen Flugbetriebs festgelegt werden. Eine derartige 

Regelung räumt Zweifel aus, ob nicht eine Umwidmung eines Mi

litärflughafens in einen Zivilflugplatz eines Planfeststel

lungsverfahrens bedarf. 

zu Artikel 7 (Übergangsregelungen) 

zu Abs. 1 

Satz 1: Übernahme der Regelung in S 11 Absatz l des Entwurfs 

der Bundesregierung in einer für die Klarheit einer 

Verfahrensre9elun9 präzisierten Form. 

Satz 2: Notwendige Folge des Wegfalls der Linienbestimmung 

nuch § 16 Abs. 1 ~·strG. 

(Art. 1 Nr. 1 Buchstabe al. 

Zu Abs. 2 

Übernahme der Regelung in § 11 Absatz 2 des Entwurfs der Bundes-· 

regierung. 
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Anlage 1 
zur Kabinettsache des 
BMV vom 20. Aug. 1991 
A 30/20.71.10-02/115 Va 91 

Entwurf eines rechtlichen Grundgerüstes für 

Investitionsmaßnahmengesetze zur Umsetzung 

der Verkehrsprojekte "Deutsche Einheit" 

A. Zielsetzung 

Die Koalitionsvereinbarung enthält den A"Jftrag, zur schnel
len Entscheidung tiber Großinvestitionen im Verkehrsbereich 

als Voraussetzung !Ur den zügigen Aufbau der Wirtschaft in 
den neuen Bundesländern zu prüfen, bei_ welchen konkreten 
Einzelprojekten die Umsetzung durch Investitionsmaßnahmen

gesetze möglich ist. 

Der Bundesminister für Verkehr hat dem Kabinett am 9. April 
1991 hierfür die Verkehrsprojekte "Deutsche Einheit" vorge

legt. Er ist beauftragt worden, zur Umsetzung dieser Ver

kehrsprojekte Investitionsmaßnahmengesetze vorzubereiten 

und die Planung voranzutreiben. 

Ziel der Verkehrsprojekte "Deutsche Einheit" ist, durch die 

schnellstmögliche Verbesserung der Verkehrsverbindungen 

zwischen den alten und den neuen Bundesländern einen we

sentlichen Beitrag zur Verbesserung der wirtschaftlichen 

Situation der neuen Bundesländer zu leisten und darauf hin

zuwirken, gleichwertige Lebensverhältnisse im gesamten Bun

desgebiet herzustellen. 
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Die historisch einmalige Ausnahmesituation, in der sich die 

Wirtschaft in den neuen Ländern befindet, kann durch den 

Ausbau der völlig unzureichenden Verkehrsinfrastruktur er-

heblich verbessert werden. 

Den Verkehrsprojekten "Deutsche Einheit" kommt deswegen 

nicht nur eine Schlüsselfunktion für das verkehrliche Zu-

sammenwachsen zu. Sie sind gleichfalls unabdingbare Voraus

setzung fUr den wirtschaftlichen Aufschwung in den neuen 

Ländern. Sie ermöglichen den reibungslosen Warenverkehr und 

die verbesserte Anbindung von Standorten, fördern Investi

tionen und dienen der Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Der wirtschaftsfördernde Effekt einer verbesserten Ver

kehrsinfrastruktur kann nur erreicht werden, wenn die er

forderlichen Maßnahmen so schnell wie möglich verwirklicht 

werden. Hindernis hierfür sind die langwierigen Planungs

phasen. Bei Anwendung des geltenden Planungsrechtes müßte 

mit einem Zeitbedarf von 10 - 20 Jahren für die Planung 

gerechnet werden. Durch das verkehrswegeplanungsbeschleuni

gungsgesetz kann die Planung auf die Hälfte der bisherigen 

Dauer reduziert werden. Auch dadurch würde sich an der be

stehenden verkehrlichen Situation in absehbarer Zeit nichts 

wesentliches ändern. Der notwendige Beitrag zum kurzfristi

gen Wirtschaftsaufschwung in den neuen Bundesländern ist 

damit nicht möglich. 

e. Lösung 

Der Bundesminister für Verkehr bereitet Investitionsmaßnah

mengesetze vor, um die Verkehrsprojekte "Deutsche Einheit" 

unmittelbar durch Gesetz umzusetzen. Filr den Gesetzgeber 

bedeutet dies, daß er - wie sonst eine Planfeststellungsbe

hörde - die zu berücksichtigenden öffentlich-rechtlichen 
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und privaten Belange abzuwägen, die Auswahl unter mehreren 

möglichen Trassenvorschlägen zu treffen und die endgültigen 

Festlegungen des Verkehrsweges vorzunehmen hat. 

Oie hierfür erforderlichen planerischen Unterlagen werden 

von privaten Planungsgesellschaften erarbeitet, die für den 

Bereich der Schienenprojekte "Deutsche Einheit" im Auftrag 

der beiden Bahnen und für den Bereich der Straßenprojekte 

"Deutsche Einheit" im Auftrag der Länder tätig werden. 

Parallel dazu hat der Bundesminister für Verkehr im Vor

griff auf die einzelnen Investitionsmaßnahmengesetze ein 

rechtliches Grundgerüst für den Vorschriftenteil dieser 

Gesetze erarbeitet. Dieser Rahmen, der Bestandteil der ein

zelnen _·1nvestitionsmaßnahmengesetze werden soll, sieht fol

gende Besti!Dl!1ungen vor: 

- Unmittelbare Zulassung des Bauvorhabens durch Gesetz 

- Möglichkeit ergänzender Festlegungen nach Inkrafttreten 

des Gesetzes 

Zulässigkeit der Enteignung sowie des dafür zu beachten

den Verfahrens 

- vorzeitige Besitzeinweisung vor dem Abschluß des Enteig

nungsverfahrens 

- Verfahren bei Fällen ungeklärten Eigentums. 

Ein erstes Investitionsmaßnahmengesetz soll auf dieser 

Grundlage unverzüglich in Angriff genommen werden, sobald 

die planerischen Unterlagen für ein erstes Verkehrswegevor

haben voraussichtlich im Herbst dieses Jahres vorliegen. 

Der Deutsche Bundestag und die Bundesländer sollen über den 

erreichten Sachstand und das weitere vorgehen unterrichtet 

werden. 
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c. Alternativen: 

Keine. 

D. P::osten~ 

Durch den Entwurf des rechtlichen Grundgerüstes werden kei

ne Kosten verursacht. Die Kosten für das jeweilige Ver

kehrswegevorhaben "Deutsche Einheit" werden im Entwurf des 

jeweiligen vorhabenbezogenen Investitionsmaßnahmengesetzes 

aufgeführt werden. 



Erläuterung 

zum rechtlichen Grundgerüst 

eines Investitionsmaßnahmengesetzes 

I. Al 1 gemeines 

1. Auftrag 

Zur Verfahrensverkürzung bei großen Investitions

vorhaben enthält die Koalitionsvereinbarung vom 

16. Januar 199i (Seite 63) folgenden Auftrag: 
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"Der zügige Aufbau der Wirtschaft in den neuen 

Bundesländern ist nur möglich, wenn Entscheidun

gen uber Großinvestitionen, insbesondere im Ver

kehrsbereich, schnell getroffen und umgesetzt 

werden können. Da dies mit den herkömmlichen Pla

nungsverfahren nicht möglich ist, wird die Bun

desregierung alle rechtlich möglichen Maßnahmen 

zur aeschleunigung ergreifen. 

Die zuständigen Ressorts werden beauftragt, un

verzüglich Vorschläge für - zeitlich befristete 

und regional beschränkte - allgemeine Gesetzesän

derungen zur Verfahrensbeschleunigung zu erarbei

ten. 

In einer Ausnahmesituation kann es trotz der Ver

kürzung des Rechtsschutzes ·;ertassungsrechtlich 

zulässig sein, 

- die sonst vorgesehene behördliche Planungsent

scheidung 

- sowie die damit verbund€nen Enteignungen im 

Wege einer Legalenteignung 

durch Maßnahmegesetze zu ersetzen. 
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Die zuständigen Ressorts werden in Abstimmung mit 

den Verfassungsressorts beauftragt, unverzüglich 

zu prüfen, bei welchen konkreten Einzelprojekten, 

insbesondere im Verkehrsbereich, die Vorausset

zungen für solche Gesetze vorliegen." 

Dem Auftrag, allgemeine Gesetzesänderungen zur Be

schleunigung der Planungsverfahren für Verkehrswege 

in den neuen Bundes 1 ändern zu erarbeiten, ist die 

Bundesregierung mit dem Entwurf eines Verkehrswege

planungsbeschleunigungsgesetzes nachgekommen, das 

am 8. Mai 1991 vom Kabinett verabschiedet worden 

ist . 

. Zur Verwirklichung von Verkehrsprojekten durch 

Investitionsmaßnahmengesetze hat aie Bundesregie

rung am 9. April 1991 folgenden Beschluß gefaßt: 

"1. Die Bundesregierung nimmt die "Verkehrspro

jekte Deutsche Einheit" im Vorgriff auf den Ge

samtdeutschen Verkehrswegeplan zustimmend zur 

Kenntnis und beauftragt den Bundesminister für 

Verkehr, die Planung unverzüglich in die Wege zu 

leiten. 

2. Das Bundeskabinett beauftragt den Bundesmini

ster für Verkehr, für die "Verkehrsprojekte Deut

sche Einheit" Investitionsmaßnahmengesetze vorzu

bereiten und die Ressortabstimmung hierüber ein

zuleiten." 

Bei den Verkehrsprojekten "Deutsche Einheit" han

delt es sich um folgende Verkehrswegevorhaben: 
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Schiene 

1) Lübeck/Hagenow-Stralsund 

2) Hamburg-Buchen-Berlin 

3) Uelzen-Salzwedel-Stendal 

4) Hannover-Stendal-Berlin 

SJ Helmstedt-Magdeburg-Berlin 

6) Eichenberg-Hal 1 e 

7) Bebra-Erfurt 

8} Nürnberg-Erfurt-Halle/Leipzig-Berlin 

9) Leipzig-Dresden 

Straße 

10) Lübeck-Bundesgrenze (Stettin) 

11) Hannover-Magdeburg-Berlin 

12) Nürnberg-Leipzig-Berlin 

13) Göttingen-Halle 

14) Magdeburg-Halle 

15) Bad Hersfeld/Kassel-Erfurt-Dresden-Görlitz 

16} Erfurt-Schweinfurt 

17) Mittellandkanal/Elbe-Havel-Kanal/Havel. 
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Dem Kabinettbeschlu8 entsprechend ist mit den Pla

nuni:1en für die Verkehrsproj ex~e "Deuts ehe Einheit" 

begonnen worden. Dabei wird geprüft, für welche der 

vorgesehenen Maßnahmen - ggf. auch in Teilabschnit

ten - die Verwirklichung durch Investitionsmaßnah

mengesetze möglich und erforderlich ist. 
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Zur Vorbereitung von Einzelgesetzen zur Umsetzung 

der Verkehrsprojekte "Deutsche Einheit" ist ein 

rechtliches Grundgerüst für Investitionsmaßnah

mengesetze erarbeitet worden. Es beinhaltet den 

Vorschrittenteil des Gesetzes und damit die Rege

lungen, die regelmäßig Bestandteil von Investi

tionsmaßnahmengesetzen sein sollen. Soweit die je

weilige Maßnahme Besonderheiten mit sich bringt, 

die im Vorschriftenteil des Gesetzes zu regeln 

sind, kann das einzelne Gesetz weitere besondere 

Vorschriften enthalten. Der Bau bzw. Ausbau er

folgt nach Plänen und Erläuterungen, die als Anla

gen Bestandteile der jeweiligen Einzelgesetze wer

den. 

2. Ziel 

Ziel der Umsetzung der Verkehrsprojekte "Deutsche 

Einheit" durch lnvestitionsmaßnahrnengesetze ist, 

durch die schnellstmögliche Verbesserung der Ver

kehrsverbindungen zwischen den alten und den neuen 

Bundesländern einen wesentlichen Beitrag zur Ver

besserung der wirtschaftlichen Situation der neuen 

Bundesländer zu leisten und darauf hinzuwirken, 

gleichwertige Lebensverhältnisse im gesamten Bun

desgebiet herzustellen. 

Die Wirtschaft in den neuen Bundesländern befindet 

sich wegen des äußerst schwierigen Umstrukturie

rungsprozesses in einer historisch einmaligen Aus

nahmesituation. Der Urnstellungsprozeß von 

planwirtschaftlichen auf marktwirtschaftliche 

Verhältnisse, die Erblasten der sozialistischen 

Kommandowirtschaft, wie z. B. die technische Rück

ständigkeit der Betriebe, die Umstellung auf 
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neue, wettbewerbsfähige Güter, der Zusammenbruch 

der traditionellen Lieferbeziehungen zu den ehema

ligen RGW-Staaten sowie die zunächst starke 

Verlagerung der Nachfrage auf westliche Produkte, 

haben die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in 

den neuen Bundesländern erheblich beeinträchtigt. 

Die Zahl der Arbeitslosen ist von rund 172. 000 im 

Juli 1990 auf rund 1,069 Millionen im Juli 1991 ge-

stiegen. Die Zahl der Kurzarbeiter betrug im Juli 

1991 mehr als 1,6 Millionen. Bis Ende 1991 werden 

nach Prognosen des Deutschen Instituts für Wirt

schaftsforschung 1,2 Millionen Arbeitlose erwartet. 

Auch für 1992 ist danach noch nicht mit einer nach

haltigen Verbesserung der Arbeitsmarktsituation 

zu rechnen. Die Abwanderung aus den neuen in die 

alten Bundesländer ist nach wie vor erheblich. 

Die Bundesregierung hat zur Belebung der Wirtschaft 

in den neuen Bundesländern und im Land Berlin ein 

umfassendes Paket von Maßnahmen in Gang gesetzt, 

das durch das Gemeinschaftswerk "Aufschwung-Ost" 

ergänzt wird. Investitionen größten Ausmaßes sind 

für die völlige Umstrukturierung der Wirtschaft er

forderlich. Sie werden durch die Fördermaßnahmen 

der Bundesregierung möglich. 

Wesentliche Faktoren hemmen jedoch den wirtschaft

lichen Aufschwung. Hierzu gehör8n u. a. die man

gelnde Leistungsfähigkeit der kommunalen Verwal

tungen, das Problem der ökologischen Altlasten und 

weiterhin die vielfach ungeklärten Eigentumsver

hältnisse bei Grundstücken und Unternehmen. Hierfür 

sind Maßnahmen zur Abhilfe in die Wege geleitet. 
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Ein besonders schwerwiegendes Hemmnis für den Auf

schwung ist in der völlig unzureichenden Infra

struktur, insbesondere auch in der Verkehrsinfra

struktur, gegeben. Die Verkehrswege in den neuen 

Bundesländern befinden sich nach jahrzehntelanger 

Vernachlässig~ng zum größten Teil in einem deso

laten Zustand. Schiene, Straße und Wasserstraße 

sind den Anforderungen des erheblich gestiegenen 

und weiter steigenden Verkehrs in keiner Weise 

gewachsen. 

Die Verkehrswege in den alten wie in den neuen Bun

desländern waren aus politischen und wirtschaftli

chen Gründen vornehmlich in der Nord-Süd-Richtung 

,ausgelegt. Nur 20 Landverkehrswege über die ehema-

lige innerdeutsche Grenze von 1. 400 km Länge stan

den für den Transitverkehr von und nach Berlin und 

den Wechselverkehr mit der ehemaligen DDR zur Ver

fügung. Heute fehlen wichtige Ost-West-Achsen des 

Verkehrs, die zur Verbindung der alten und der neu

en Bundesländer dringend erforderlich sind. Damit 

ist auch die Einbettung der neuen Bundesländer in 

den gesamteuropäischen Verkehr nicht gegeben. 

Der Ausbaustand des Schienennetzes der Deutschen 

Reichsbahn läßt mit zahlreichen einspurigen Strek

ken mit veralteter Betriebstechnik und Langsamfahr

stellen nur deutlich unterdurcrs~h~ittliche Ge

schwindigkeiten zu, die dem westdeutschen und west

europäischen Niveau in keiner Weise entsprechen. 

Die Deutsche Reichsbahn, die durch den Wegfall der 

dirigistischen Transportlenkung bereits erhebliche 

Anteile am Güterverkehrsaufkommen verloren hat, 

droht hierdurch weiter ins Hintertreffen zu gera

ten. Auch im Personenreiseverkehr gerät die Bahn in 

die Rolle des unattraktiveren Verkehrsmittels ge

genüber dem Pkw. 
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Die bestehenden Straßenverkehrswege sind zum größ

ten Teil in einem unzumutbaren und nicht aus

reichend verkehrssicheren Zustand_ Die wenigen, 

schlecht ausgebauten Verbindungen behindern in Ve~

bindung mit einem sprunghaft angestiegenen Ver

kehrsaufkommen den Reiseverkehr und den Austausch 

von Waren zwischen den alten und den neuen Bundes-

ländern. 

Im Bereich der Binnenschiffahrt sind die Wasser

straßen in den neuen Ländern nicht für das Europa

schiff ausgelegt, das Bemessungsgrundlage für den 

Ausbau der wichtigen Wasserstraßen in Westdeutsch

land war. Damit wird es der Binnenschiffahrt erheb-

_ lieh erschwert, als umweltfreundlichster Verkehrs

träger ihren optimalen Beitrag zur Bewältigung des 

Güterverkehrsaufkommens zwischen neuen und alten 

Bundesländern zu leisten. 

Den Verkehrsprojekten •Deutsche Einheit" kommt un

ter diesem Blickwinkel eine Schlüsselfunktion nicht 

nur für den Aufschwung, sondern in gleicher Weise 

für das verkehrliche zusammenwachsen der alten und 

der neuen Bundesländer zu. Sie sind unabdingbare 

Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft 

in den neuen Bundesländern und deren wirtschaft

liche Verflechtung mit den alten Bundesländern und 

in Europa, denn sie erhöhen wesentlich die Stand

ortattraktivität großräumig bedeutsamer Sied

lungsschwerpunkte. 

Der langanhaltende wirtschaftliche Aufschwung in 

der Bundesrepublik Deutschland war nicht zuletzt 

auf ein leistungsfähiges Verkehrswegenetz begrün

det. Gute Verkehrsverbindungen geben zugleich An

reize für Investitionen in strukturschwachen Ge-
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bieten. Der wirtschaftliche Aufschwung in den neu

en Bundesländern wird deshalb erheblich verzögert 

werden, wenn nicht unverzüglich ein länderüber

greifendes leistungsfähiges Verkehrswegenetz ent

steht, das Anreize für I nves ti ti onen schafft. Ent

sprechend sind auch die raumordnerischen Ausweisun

gen des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen 

und Städtebau in dem "Raumordnerischen Konzept für 

den Aufbau in den neuen Ländern" zu verstehen. In 

diesem Konzept werden auch die siedlungsstrukturel

len Folgerungen aufgezeigt. 

Die Investitionsbereitschaft privater Unternehmer 

in den neuen Bundesländern hängt wesentlich davon 

ab, wie sich die verkehrliche Anbindung der mögli

chen Wirtschaftsstandorte darstellt. Auch die von 

der Treuhandanstalt zu privatisierenden Betriebe 

werden von Investoren wesentlich danach beurteilt, 

wie sich die Lage des Standortes im Gesamtverkehrs

netz der Bundesrepublik Deutschland darstellt. 

Die Erwartung der Bürger und der Wirtschaft auf un-

verzügliche Verbesserung der verkehrlichen Situati-

on wird deshalb wesentlich dazu beitragen, die 

Investitionsbereitschaft zu fördern. Nur durch In

vestitionen werden der Erhalt bestehender und die 

Schaffung neuer Arbeitsplätze in den neuen Bundes

ländern möglich. Ziel ist letztlich, eine weitere 

Zunahme der Arbeitslosigkeit sowie eine weitere 

Abwanderung in die alten Bundesländer mit allen da

mit verbundenen politischen und sozialen Problemen 

zu verhindern und der Herstellung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse im gesamten Bundesgebiet einen 

Schritt näher zu kommen. Außerdem führen Investi

tionen in diesem Bereich auch zu einer kurzfristi

gen Entschärfung der Situation auf dem Arbeits

markt. 
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3. Planungsbeschleunigung durch Investitionsmaßnah

mengesetze 

'367 

Der erwünschte wirtschaftsfördernde Effekt einer 

verbesserten Verkehrsinfrastruktur kann nur er

reicht werden, wenn die erforderlichen Maßnahmen so 

schnell wie möglich verwirklicht werden. Wesent

liches Hindernis hierfür sind nicht die Bauzeiten, 

sondern die langwierigen Planungsphasen. Für große 

Bauvorhaben im Verkehrsbereich vergehen vom ersten 

Planungsschritt bis zum Beginn der Bauausführung 

regelmäßig 10 - 20 Jahre. 

Bei Anwendung des geltenden Planungsrechtes müßte 

auch für die Verkehrsinvestitionen in den neuen 

Bundesländern und für die Verkehrsprojekte 

"Deutsche Einheit" mit diesem Zeitbedarf gerechnet 

werden. Dabei geht es in den neuen Ländern anders 

als bisher in der Bundesrepublik Deutschland nicht 

nur um eine Zukunftsvorsorge für ein weiterhin 

wachsendes Verkehrsaufkommen. Vielmehr ist über

haupt die Grundlage für ein den heutigen Ansprüchen 

des Verkehre gerecht werdendes Verkehrsnetz zu 

schaffen. Mit dem 3. Oktober 1990 ist schlagartig 

eine neue Situation entstanden, der es im Hinblick 

auf die vom Grundgesetz gebotene Gleichwertigkeit 

der Lebensverhältnisse Rechnung zu tragen gilt. 

Administrative Maßnahmen können bereits dazu bei

tragen, daß Planungsverfahren zügiger durchzuführen 

sind als bisher. Wesentlicher Hinderungsgrund für 

eine administrative Beschleunigung von Planungs

verfahren in den neuen Bundesländern ist jedoch, 

daß die planende Verwaltung sich dort nach wie vor 
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im Aufbau befindet. Für die Vielzahl der Vorhaben 

im Verkehrsbereich sind die personellen und materi

ellen Kapazitäten der Bauverwaltungen nicht aus

reichend; die Fülle der zu planenden Vorhaben ange

sichts des immensen Nachholbedarfes würde auch eine 

Bauverwaltung in den elf alten Bundesländern rasch 

an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit führen. 

Deshalb sollen für die Verkehrsprojekte "Deutsche 

Einheit" private Planungsgesellschaften gegründet 

werden, die die Planung effizient organisieren und 

für die technische Arbeit private Planungsbüros 

aqui ri eren. 

Eine wesentliche Beschleunigung der Planung kann 

.bereits durch das Verkehrswegepl?nungsbeschleuni

gungsgesetz erreicht werden, das si~h z Zt. im Ge

setzgebungsverfahren befindet. Durch die mit diesem 

Gesetz vorgesehenen Maßnahmen zur Planungsbeschleu

nigung wird eine Reduzierung der Planungszeiten 

auf etwa die Hälfte der bisherigen Dauer erreicht 

werden. Für die Verkehrsprojekte "Deutschs Einheit" 

bedeutet dies, daß auch nach Maßgabe des Verkehrs

wegeplanungsbeschleunigungsgesetzes mit einer rei

nen Planungszeit von 5 - 10 Jahren gerechnet werden 

muß, bevor mit dem Bau begonnen werden kann. Das 

heißt, daß sich an der bestehenden verkehrlichen 

Situation auf absehbare Zeit nichts wesentliches 

ändern würde. Der notwendige Beit~ag zum kurz

fristigen Wirtschaftsaufschwung in den 1,euen Bun

desländern ist damit nicht möglich. 

Die von der Bundesregierung eingesetzte "Arbeits

gruppe zur Prüfung von Möglichkeiten der Beschleu

nigung des Baus oder der Änderung insbesondere von 

Verkehrswege auf dem Gebiet der ehemaligen Deut

schen Demokratischen Republik" ist vor diesem Hin

tergrund in ihrem abschließenden Bericht vom B. Ja

nuar 1991 zu dem Ergebnis gekommen, daß es in die-
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ser Situation zulässig sein kann, die an sich der 

Verwaltung zugewiesene und fachgerichtlicher Kon

trolle unterliegende unmittelbare Zulas~ung von 

Bauvorhaben im Verkehrsbereich durch Gesetz zu 

treffen. 

Dabei ist es aus verfassungsrechtlichen Gründen er-

forderlich, 

- die berechtigten Interessen Beteiligter zur Gel

tung zu bringen und - auch im Hinblick auf den 

grundrechtlich geschützten Bereich - in eine 

Abwägung einzubeziehen, 

- in den einzelnen Investitionsmaßnahmengesetzen 

die Ausnahmesituation darzulegen, die es im kon

kreten Fall rechtfertigt, auf ein herkömmliches 

Planungsverfahren zu verzichten, 

- die fachpolitische Bedeutung des mit dem jeweili

gen Vorhaben verfolgten Zwecks aufzuzeigen, 

- den zeitlichen Vorteil von InvestitionsmaBnahmen

gesetzen im Einzelfall und im Vergleich zu ande

ren Möglichkeiten der Beschleunigung zu begrün

den. 

Diese einzelfallbezogene Darstellung wird Inhalt 

der Begründung der jeweiligen Investitionsmaßnah

mengesetze sein. Dabei wird auch darzustellen 

sein, inwieweit das Verkehrsprojekt in seinem re

gionalen Bezug dazu beitragen kann, die ange

strebten wirtschaftlichen Effekte zu verwirklichen. 
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4. Regelungsinhalt des rechtlichen Grundgerüstes eines 

Investitionsmaßnahmengesetzes 

Der vorliegende Entwurf des rechtlichen Grundgerü

stes eines Investitionsmaßnahmengesetzes beinhaltet 

den Vorschriftenteil zukünftiger Einzelgesetze zur 

Verwirklichung der Verkehrsprojekte ''Deutsche Ein

heit". 

Der Entwurf sieht die Zulassung des Verkehrswege

vorhabens nach Maßgabe der Pläne und Erläuterungen 

vor, die als Anlage Teil des Gesetzes werden. Er 

stellt klar, daß die Zulässigkeit der Baumaßnahme 

von keinem weiteren behördlichen Einzelakt abhängt, 

und ~it dem Gesetz alle öffentlich-rechtliche~ Be

ziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den 

durch die Pläne Betroffenen rechtsgestaltend gere

gelt werden (§ 1). 

Der Entwurf sieht ferner Bestimmungen darüber vor, 

in welchen Fällen die in den Plänen getroffenen 

Festsetzungen nach Inkrafttreten des Gesetzes geän

dert werden können. Es wird festgelegt, durch wen, 

aus welchem Grund und in welchem Verfahren derarti

ge Veränderungen vorgenommen werden können; soweit 

Änderungen durch Rechtsverordnung des Bundesmini

sters für Verkehr zulässig sind, wird zu deren 

Überprüfung ein Normenkontrollverfahren vor dem 

Bundesverwaltungsgericht eingeführt (§ 2). 

Der Entwurf soll außerdem die Enteignung zugunsten 

des Trägers des Vorhabens für zulässig erklären und 

das Enteignungsverfahren, die Enteignungsentschä

digung sowie das gerichtliche Verfahren zur Über

prüfung dieser Entscheidung regeln (§ 3). 
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Regelungsgegenstand soll außerdem die vorzeitige 

Besitzeinweisung zugunsten des Trägers des Vorha

bens sein, soweit eine Enteignung noch nicht er-

folgt ist (§ 4). 
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Für die Fälle ungeklärter Eigentumsverhältnisse an 

Grundstücken ist die Bestellung eines Vertreters 

des E~gen~ürners rur die Verfahren der Enteignung 

und der vorzeitigen Besitzeinweisung vorgesehen 

( § 5). 

Jedes einzelne vorhabenbezogene Investitionsmaß

nahrnengesetz schafft für das betreffende Verkehrs

wegevorhaben ein Sonderrecht, das dem allgemeinen 

.und verkehrswegebezogenen Planungs- und Verfah

rensrecht vorgeht. Neben dem Investitionsmaßnah

mengesetz ist damit die Anwendung des Raumord

nungsgesetzes, der Raumordnungsverordnung, des Ge

setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung, des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes, des Bundesbahnge

setzes, des Bundesfernstraßengesetzes sowie des 

Bundeswasserstraßengesetzes hinsichtlich ihrer 

verfahrensrechtlichen Regelungen nicht erforder

lich, soweit dies im Investitionsmaßnahmengesetz 

nicht ausdrücklich anders bestimmt ist. Für die Um

weltverträglichkeitsprüfung ergibt sich dies zudem 

aus Artikel 1 Abs. 5 der Richtlinie über die Um

weltverträglichkeitsprüfung vom 27. Juni 1985 

(85/337/EWG); danach gilt die Richtlinie nicht für 

Projekte, die im einzelnen durch einen besonderen 

einzelstaatlichen Gesetzgebungsakt genehmigt wer

den. 
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In materieller Hinsicht werden Jedoch insbesondere 

zur Ermittlung der bei der Zulassung des Bauvorha

bens zu berücksichtigenden und abzuwägenden öffent

lichen und privaten Belange sowie zur Wahrung der 

den Ländern und Gemeinden zustehenden Mitsprache

rechte Abstimmungen mit den zuständigen Behörden 

erforderlich sein, die sich inhaltlich an den oben 

genannten Gesetzen orientieren. Dies gilt insbe

sondere für die Raumverträglichkeit sowie die Um

weltverträglichkeit des Vorhabens. Dem Gesetzgeber 

müssen für seine Entscheidung die Informationen 

zur Verfügung stehen, die ihn in die Lage verset

zen, unter Abwägung aller öffentlichen und privaten 

Belange eine Planungsentscheidung zu treffen. Mit 

:der Erstellung der dafür erforderlichen plane

rischen Unterlagen einschließlich eines alle Unter

suchungen zusammenfassenden Erläuterungsberichtes 

werden die oben erwähnten koordinierenden ~rivaten 

Planungsgesellschaften betraut werden, die für den 

Bereich der Schienenprojekte "Deutsche Einheit" im 

Auftrag der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen 

Reichsbahn und für den Bereich der Straßenprojekte 

"Deutsche Einheit" im Auftrag der Länder tätig wer-

den. 

Sie haben die Untersuchungen und Planunterlagen zu 

erstellen, die in der Erläuterung zu § 1 des 

rechtlichen Grundgerüstes eines Investitionsmaß

nahmengesetzes im einzelnen aufgeführt sind. 

Dazu ist es erforderlich, alle für die Erstellung 

der Planunterlagen notwendigen Informationen durch 

möglichst enge Kontakte mit den betroffenen Stellen 
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in möglichst schneller Weise zu gewinnen. Dies ist 

deshalb von besonderer Bedeutung, weil förmliche 

Verfahren nicht vorgesehen sind. 

Die die Planung vorbereitenden Stellen werden des

halb Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

einholen und auch die Betroffenen angemessen ein

beziehen. In Zweifelsfällen ist mit den Ländern 

abzustimmen, welchen Fachbehörden Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben ist. Dies gilt insbesondere 

zur Berücksichtigung der Belange der Raumordnung 

sowie des Natur- und Umweltschutzes. 

Bei der Erstellung der planerischen Unterlagen ein

schließlich der Trassenvarianten für die genaue 

Führung des Verkehrsweges sind durch die die Pla

nung vorbereitenden Stellen alle zu berücksichti

genden Belange für die Abwägung zu ermitteln und 

zu bewerten. Die maßgeblichen Gründe für die Be

wertung sind darzulegen. Auf dieser Grundlage ist 

ein Vorschlag für die vom Gesetzgeber vorzunehmende 

Gesamtabwägung zu machen und zu begründen. Dieser 

Vorschlag sollte sich insbesondere an den Zielen 

und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 

sowie an dem geltenden Natur- und Umweltschutz

recht orientiere~ Ziel ist es, durch Ersatz des 

herkömmlichen Planungsverfahrens in Gesetzesform 

die Zulässigkeit der Verkehrswegevorhaben deutlich 

schneller herbeizuführen; in materieller Hinsicht 

werden an der Qualität der planerischen Vorberei

tung keine Abstriche gegenüber einer herkömmli

chen Planung erfolgen. 

Bei den Straßenverkehrsprojekten "Deutsche Einheit" 

wird den Obersten Straßenbaubehörden Gelegenheit 

gegeben, in Abstimmung mit den anderen betroffenen 

Trägern die öffentlichen Belange in die vorberei

tende Abwägung einzubringen. Di..e planerischen Un

terlagen werden über die Länder der Bundesregie

rung zugeleitet. 
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Die die Planung vorbereitenden Stellen unterrichten 

insbesondere auch die Gemeinden und sonstigen Ge

bietskörperschaften über die Planung in geeigneter 

Weise. In dem dem Gesetzgeber vorzulegenden Erläu

terungsbericht wird Auskunft darüber gegeben, wel

che Träger öffentlicher Belange, Gemeinden und 

sonstige Gebietskörperschaften Gelegenheit zur 

Stellungnahme hatten und auf welche Weise diese 

Stellungnahmen berücksichtigt worden sind. 

Von besonderer Bedeutung ist, daß die betroffenen 

Bürger in geeigneter Weise und zum geeigneten Zeit

punkt über das Vorhaben und die Pläne unterrichtet 

werden und Gelegenheit zur Äußerung erhalten. Dies 

_wird in der Regel durch Informations- und Erörte

rungsveranstaltungen in den von dem Vorhaben be

troffenen Gemeinden geschehen. Anregungen und Be

denken von betroffenen Bürgern sind aufzunehmen 

und in die vorbereitenden Erwägungen einzubeziehen. 

Auch insoweit soll der Erläuterungsbericht, ggf. in 

Anlagen, Auskunft geben. Das Ergebnis ist gleich

falls im Erläuterungsbericht darzulegen. 

Die endgültige Abwägung aller zu berücksichtigenden 

öffentlich-rechtlichen und privaten Belange, die 

Auswahl unter mehreren alternativen Trassenvor

schlägen sowie die endgültigen Festlegungen oblie

gen dem Gesetzgeber. 
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II. zu ~en einzelnen Vorschriften 

zu § 

§ 1 regelt die Voraussetzungen und Rechtswirkungen der Zulas

sung de$ Vorhabens. Die Zulassung bezieht sich auf die Baumaß-

nahrne, die im einzelnen beschrieben wird. Es ist angegeben, um 

welchen Verkehrsweg es sich handelt, auf welchen Abschnitt der 

Baumaßnahme sich das Gesetz bezieht und ob es sich um den Bau 

eines neuen oder den A~sbeu eines bestehenden Verkehrsweges 

handelt. Einbezogen sind die für den Betrieb des Verkehrsweges 

notwendigen Anlagen, z.B. Anlagen für die Stromzufuhr zur 

Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken. 

Absatz l Satz 1 nennt als Zweck der Baumaßnahme die Verbesse

rung der Verkehrsinfrastruktur als notwendige Voraussetzung 

zur Herstellung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im 

gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Durch die Auf

nahme des Gesetzesmotives in den Gesetzestext soll verdeut

licht werden, daß die unmittelbare Bauzulassung eines Ver

kehrswegevorhabens durch ein Investitionsmaßnahmengesetz in 

einer besonderen historischen und verfassungsrechtlich bedeut

samen Situation erfolgt: Es geht darum, durch die rasche Ver

besserung der verbindenden Verkehrsinfrastruktur zwischen den 

alten und den neuen Bundesländern eine der notwendigen Voraus

setzungen für den wirtschaftlichen Auf schWl.lng in den neuen 

Bundesländern und filr gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz 

Deutschland zu schaffen. Zur Behebung der na~h der Herstellung 

der Einheit Deutschlands in den neuen Bundesländern entstande

nen wirtschaftlichen und verkehrlichen Ausnahmesituation ist 

es gerechtfertigt, die sonst der Verwaltung zustehende Zulas

sung von Verkehrswegevorhaben durch Gesetz auszusprechen. 

Das Gesetz wird damit in den verfassungsrechtlichen ZusalTilllen

hang der Maßnahmen gestellt, die im weiteren Sinne der Ver

wirklichung und Vollendung der Einheit Deutschlands dienen. 
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Die Gesetzgebungsbefugnis des Bundes ergibt sich für Verkehrs

wege der Bundeseisenbahnen (Deutsche Bundesbahn und Deutsche 

Reichsbahn) aus Artikel 73 Nr. 6, für Binnenwasserstraßen aus 

Artikel 74 Nr. 21 und für Fernverkehrsstraßen aus Artikel 74 

Nr. 22 des Grundgesetzes. Die Wahrung der den Ländern bei der 

Planung und Bauzulassung von Bundesverkehrswegen zustehenden 

Mitspracherechte setzt die Beteiligung der von der Maßnahme 

betroffenen Länder bei der planerischen Vorbereitung des Vor

habens voraus. Die Rechte der betroffenen Länder werden zudem 

dadurch gewahrt, daß das Gesetz die Zustimmung des Bundesrates 

vorsieht. Ebenso bleiben die Rechte und Zuständigkeiten der 

Eisenbahnsondervermögen des Bundes unberührt. 

Das Gesetz läßt das Verkehrswegevorhaben einschließlich not

wendiger Folgemaßnahlllen an anderen Anlagen un~ittelbar zu 

(Absatz 2 Satz 1). Ein weiterer Ausführungsakt ist nicht er

forderlich. Dem Gesetz kommt damit insgesamt eine vergleich

bare Rechtswirkung zu, wie sie sonst durch einen Planfeststel

lungsbeschluß herbeigeführt wird. Neben dem Gesetz sind zur 

Zulassung der baulichen Maßnahmen keine weiteren öffentlich

rechtlichen Genehmigungen und Planfeststellungen erforderlich. 

Zum anderen regelt das Gesetz - ebenfalls wie ein Planfest

stellungsbeschluß - rechtsgestaltend die Beziehungen zwischen 

dem Träger des Vorhabens und den durch ctie Pläne Betroffenen. 

Absatz 2 Satz 2 und 3 stellt dies in Anlehnung an den Wortlaut 

des S 75 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes klar. 

Wie bei einem Planfeststellungsbeschluß ergibt sich die Aus

qestaltung der Baumaßnahme einschließlich der Folge- und Be

~le~tmaßnahmen nicht allein aus dem Vorschrittenteil, sondern 

aus den Anlagen, bestehend aus zeichnerischen Darstellungen in 

den Plän~n sowie weiteren Erläuterungen. um diesen Rechtswirk

samkeit zu verleihen, bestimmt Absatz 1 Satz 2 zum einen, daß 

die Pläne als Anlage Teile des Gesetzes sind; zum anderen ver

pflichtet der Wortlaut zum Bau bzw. Ausbau nach Maßgabe der 

Pläne. 

zu den Plänen gehören in der Regel folgende Unterlagen: 
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1. Erläuterungsbericht 

Der Erläuterungsbericht in der Fassung, die ihm der Gesetz

geber gegeben hat, enthält die Beschreibung der Baumaßnah

me. Hieraus ist im einzelnen ersichtlich, aus welchen Grün

den der Gesetzgeber sich für eine von mehreren möglichen 

Trassen für den Verkehrsweg entschieden und andere in der 

Abwägung verworfen hat. Der Erläuterungsbericht enthält die 

Begründung für die getroffenen Festlegungen; er spiegelt 

die Abwägung wider, die der Gesetzgeber zwischen den zu 

berücksichtigenden öffentlichen und privaten Belangen vor

genommen hat. Hierzu gehören die grundrechtlich geschützten 

Belange Privater ebenso wie die Rechte von Ländern und Ge

meinden bzw. Gemeindeverbänden, die der Gesetzgeber in sei

ne Entscheidung einbezogen und berücksichtigt hat. Der Er

läuterungsbericht beschreibt und bewertet die Wirkungen des 

Vorhabens auf die Umwelt, auch in Bezug auf die Raumver

träglichkeit. Er ist somit der wichtigste Teil der Anlagen 

und der Begründung der getroffenen Entscheidung. Im Erläu

terungsbericht wird auch dargelegt, wie sich das durch das 

Gesetz betroffene Verkehrsprojekt "Deutsche Einheit" in die 

Grundsätze der gesamtdeutschen Verkehrswegeplanung einfügt. 

Der Erläuterungsbericht enthält weiterhin den Bericht des 

Planungsträgers über die durchgeführte Abstimmung mit den 

Trägern öffentlicher Belange sowie die Beteiligung von Ge

meinden und sonstigen Gebietskörperschaften. Er gibt außer

dem Aufschluß da~~ber, in welcher Weise die Betroffenen 

unterrichtet wurden und ihren Standpunkt vertreten konnten. 

2. Übersichtskarte 

Diese Übersichtskarte (in der Regel im Maßstab 1 : 100.000) 

stellt - soweit erforderlich - das Verkehrswegevorhaben in 

seiner Gesamtheit dar. Sie verdeutlicht die Linienführung 

des Vorhabens und dessen Lage im Gesamtverkehrsnetz der 

Bundesrepublik Deutschland. 
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3. Übersichtskarten im Maßstab 1 25.000 

Diese Übersichtskarte enthält die Darstellung der gewählten 

Trasse sowie der vom Gesetzgeber geprüften Alternativen. 

Die Karte gibt dabei eine Übersicht über den jeweiligen 

Flächenbedarf. 

4. Übersichtslageplan und -höhenplan CLängsschnittl 

Aus dieser Karte - in der Regel im Maßstab 1 5.000 - ist 

die Lage des Verkehrswegevorhabens und seine - auch höhen

mäßige - Einbettung in die Landschaft im engeren Planungs

raum ersichtlich. 

5. VerzeiOhnis der Bauwerke. Wege. Gewässer. Versorgungslei

tungen und sonstiger Anlagen 

Das Bauwerkeverzeichnis enthält die Beschreibung der im 

Zusallllllenhang mit dem Vorhaben zu errichtenden Bauten; es 

ermöglicht darüber hinaus den Überblick über Folgemaßnahmen 

im Zusallllllenhang mit der baulichen Maßnahme. 

6. Querschnitte 

Die Querschnitte geben die Abmessungen des Verkehrsweges, 

das Quergefälle, Lärmschutz- und Entwässerungseinrichtungen 

etc. im Schnitt rechtwinklig zur Achse des Verkehrsweges 

wieder. 

7. Lageplan und Höhenplan 

Lageplan und Höhenplan (in der Regel im Maßstab 1 : 1.000) 

zeigen die Baumaßnahme im Grundriß und im Aufriß. Sie ent-

halten im einzelnen alle Festlegungen, die zur Durchführung 

des Vorhabens getroffen worden sind. Nach diesen Plänen 

wird die Baumaßnahme gebaut. 
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8. Versorgungsleitungsplan 

Nach diesem Plan werden alle von der Baumaßnahme be

troffenen bzw. zu ändernden Versorgungsleitungen darge

stellt, soweit sie nicht bereits in anderen Plänen enthal

ten sind. 

9. Grunderwerbsverzeichnis 

Dieses Verzeichnis enthält die Beschreibung der wegen der 

Baumaßnahme zu erwerbenden Flächen und Gebäude. Es führt 

die Eigentümer der Grundflächen, deren Nutzungsart und Grö

ße sowie den Umfang der Inanspruchnahme auf. 

io. Grunderwerbsplan 

Der Grunderwerbsplan enthält in einem Maßstab, der die 

Grundstücksgrenzen erkennen läßt, die zu erwerbenden Flä

chen und Gebäude in zeichnerischer Darstellung. Außer der 

genauen Bezeichnung der Grundstücke und der EigentÜl!ler wer

den die äußeren Begrenzungslinien der zu erwerbenden und 

vorübergehend in Anspruch zu nehmenden Flächen, Nutzungs-

beschränkungen und weitere Einzelheiten dargestellt. 

ll. Ergebnisse der landschaftspfleqerischen Begleitplanung 

Im Sinne von § 8 Absatz 4 des BUndesnaturschutzgesetzes 

werden dargestellt 

der Zustand von Natur und Landschaft sowie die Auswirkun

gen des Verkehrswegevorhabens 

- Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 

die im Zusammenhang mit dem Verkehrswegevorhaben erfor

derlich sind. 
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Hieraus sind im wesentlichen die Abwägungen ersichtlich, 

die der Gesetzgeber zur Berücksichtigung der Belange von 

Natur und umwelt vorgenommen hat. 

12. Pläne mit Erläuterungen zum Lärmschutz 

Diese Pläne beschreiben die Auswirkungen des Vorhabens im 

Hinblick auf Lärmemissionen und die zur Verminderung des 

Lärms getroffenen Festlegungen (außer bei Binnenwasserstra

ßen). 

zu s 2 

Da die Festlegungen des Verkehrsweges durch Gesetz getroffen 

werden, mQßten Änderungen der getroffenen Festlegungen grund

sätzlich ebenfalls durch Gesetz erfolgen. Die Regelungen des 

S 2 durchbrechen dieses Prinzip, um in bestimmten Fällen nach 

Inkrafttreten des Gesetzes beschleunigt Änderungen der Pläne 

vornehmen zu können. 

Absatz 1 ermöglicht Planänderungen für den Fall, daß nach dem 

Inkrafttreten des Gesetzes der Ausführung des Vorhabens ent

gegenstehende Tatsachen bekannt werden, die - wenn sie dem Ge

setzgeber bekannt gewesen wären - zu anderen Festlegungen ge

führt hätten. Für diesen Fall wird der Bundesminister für Ver

kehr ermächtigt, die Pläne nach S l durch Rechtsverordnung zu 

ändern. Er hat dabei die Abwägung aller betroffenen Belange 

vorzunehmen. Dabei werden insbesondere auch ~ie grundrechtlich 

Betroffenen in das Entscheidungsverfahren einbezogen. Die 

Grundzüge der Planung müssen durch die Rechtsverordnung unbe

rührt bleiben. 

Absatz 2 sieht darüber hinaus drei Fallkonstellationen vor, in 

denen die sonst für Planfeststellungen nach den jeweiligen 

Fachplanungsgesetzen zuständigen Behörden zusätzliche Regelun

gen zu den Festlegungen der Pläne nach S 1 bzw. nach S 2 

Abs. l zu treffen hat: 
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Absatz 2 Nr. 1 ermöglicht solche zusätzlichen Regelungen, wenn 

der Gesetzgeber der nach dem Fachplanungsrecht zuständigen 

Behörde eine abschließende Entscheidung in den Plänen nach § 1 

ausdrücklich vorbehalten hat. Dies wird z. B. dann der Fall 

sein, wenn sich im Zeitpunkt der Entscheidung des Gesetzgebers 

notwendige Kenntnisse nicht mit vertretbarem Aufwand beschaf-

fen lassen~ Hie~bei wird zu beachten sein. daß der Behörde nur 

solche Entscheidungen vorbehalten werden, die die grundsätzli

chen Festlegungen des Gesetzgebers und die zugrunde liegenden 

Abwägungen unberührt lassen. 

Absatz 2 Nr. 2 regelt den Fall, daß erst nach Inkrafttreten 

des Gesetzes Wirkungen des Vorhabens oder der festgelegten 

Anlagen auf benachbarte Grundstücke auftreten, die vom Gesetz

geber nicht vorhergesehen wurden, und der Betroffene Vorkeh

rungen oder Anlagen verlangt, die die nachteiligen Wirkungen 

ausschließen. 

Absatz 2 Nr. 3 erfaßt die Fälle, in denen nach Inkrafttreten 

des Gesetzes Planänderungen von nur unwesentlicher Bedeutung 

erforderlich sind, gleich aus welchem Grund sie herrühren. In 

diesen Fällen wäre es wegen der Geringfügigkeit der erforder

lichen Änderung unverhältnismäßig, eine Änderung des Gesetzes 

durch den Gesetzgeber vorzusehen oder eine Rechtsverordnung 

nach Absatz 1 zu erlassen. 

Für das von der Planfeststellungsbehörde zu beachtende Verfah

ren knüpft Absatz 2 Satz 2 und 3 an das bestehende Verwal

tungsverfahrensrecht an. So entscheidet die Behörde in den 

Fällen des Absatzes 2 Satz 1 durch Beschluß. Es gelten die 

verfahrensrechtlichen Regelungen der SS 74 bis 76 des Verwal

tungsverfahrensgesetzes des Bundes bzw. die entsprechenden 

Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder. 

Absatz 3 unterwirft die Rechtsverordnungen des Bundesministers 

für Verkehr, die aufgrund des Absatzes 1 erlassen werden, ei

nem besonderen Normenkontrollverfahren, das auf Antrag vom 

Bundesverwaltungsgericht durchzuführen ist. Für das gericht-
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liehe Verfahren gilt S 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ent

sprechend. Damit wird in Anlehnung an Regelungen zur Nachpril

fung untergesetzlicher landesrechtlicher Normen (zum Beispiel 

Bebauungspläne) ein effektiver Rechtsschutz bei Planänderungen 

durch Rechtsverordnungen gewährt. 

zu s l 

S 3 regelt für die Enteignung das Verwaltungsverfahren, die 

Enteignungsentschädigung und das gerichtliche verfahren, indem 

auf die entsprechenden Vorschriften des Baugesetzbuchs verwie

sen wird. Das Gesetz verzichtet auf eine grundsätzlich mögli

che Enteignung durch Gesetz; es beschränkt sich auf die Erklä

rung der Zulässigkeit der Enteignung. Die Vorschrift ist ange

lehnt an den Wortlaut des Verkehrswegeplanungsbe

schleunigungsgesetzes. 

Zu S 4 

S 4 Ubernimmt die Regelungen des Verkehrswegeplanungsbeschleu

nigungsgesetzes Uber die vorzeitige Besitzeinweisung. Durch 

die Regelungen wird sichergestellt, daß nach Inkrafttreten des 

Gesetzes die benötigten Grundstilcke schon dann ftir Baumaßnah

men in Anspruch genommen werden können, wenn eine Enteignung 

noch nicht erfolgt ist, 

Die Vorschrift enthält hierftir die erforderlichen Verfahrens

und Entschädigungsregelungen. Dabei sorgt Absatz 4 Satz 3 ei

nerseits ftir eine ztigige Verfahrensdurchftihrung; andererseits 

erlaubt die Vorschrift, die Belange der betroffenen Eigentümer 

zu berücksichtigen und z. B. unzumutbare Räumungsfristen zu 

vermeiden. 

zu s s 

S 5 trifft - wiederum in Anlehnung an das verkehrswegepla

nungsbeschleunigungsgesetz - Vorsorge filr die fälle, in denen 

Unkenntnis über die Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück 
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besteht. Hiermit muß in den neuen Bundesländern auch weiterhin 

gerechnet werden. 

Wenn sich der Eigentümer eines Grundstüc~s trotz hinreichender 

Bemühungen nicht ermitteln läßt und eine weitere Klärung der 

Eigentumsverhältnisse mit unverhältnismäßig großem Aufwand 

verbunden wäre, so soll filr den nicht bekannten Eigentllmer ein 

Vertreter handeln können, wenn es um die Enteignung (S Jj und 

die vorzeitige Besitzeinweisung (S 4) geht. 

vorsorglich wird filr diese Fälle bestimmt, daß ein Vertreter 

bestellt wird, der die Interessen des Eigentümers treuhände

risch wahrnimmt. Filr die Haftung und die Vergütung des Vertre

ters wird auf die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgeset

zes verwiesen. 

Zu S 6 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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Anlage J 
zur Kabinettsache des BMV 
vom 20. Aug. 1991 
A J0/20.71.10-02/115 Va 91 

Beschlußvorlage zur Kabinettvorlage 

Entwurf eines rechtlichen Grundgerüstes für Investitionsmaß 

nahmenqesetza zur Umsetzung der Verkehrsprojekte 

"Deutsche Einheit" 

Die Bundesregierung nimmt die Absicht des Bundesministers für 

Verkehr, 

- auf der Grundlage des vorgelegten rechtlichen Grundgerüstes 

filr InvestitionsmaSnahmengesetze zur Umsetzung von Verkehrs

projekten "Deutsche Einheit" konkrete Einzelgesetze vorzube

reiten sowie 

- die Ausschüsse des Deutschen Bundestages und die Länder Uber 

die Konzeption, den Inhalt und die verfassungsmäßigen Rah

menbedingungen von Investitionsmaßnahmengesetzen zu unter

richten, 

zustimmend zur Kenntnis. 
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Entwurf eines Gesetzes über den Bau/Ausbau der Eisenbahn-

strecke/Sundes fernst ra ße/ Bundeswassers tra Ge . ............... . 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das fol

gende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Zulassung des Vorhabens 

(1) Zur Herstellung der Einheitlichkeit der Lebensverhält

nisse im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist 

als Teil der hierfür notwendigen Infrastruktur die Eisen-

bahnstrecke/Bundesfernstraße/Bundeswasserstraße ............ . 

im Abschnitt .......... einschließlich der für den Betrieb 

des Verkehrsweges notwendigen Anlagen zu bauen/auszubauen. 

Der Bau/Ausbau erfolgt nach Plänen, die diesem Gesetz als 

Anlagen 1 bis . . . . beigefügt sind. 

(2) Durch dieses Gesetz ist die Zulässigkeit der Baumaßnahme , 
einschließlich der notwendigen Pclgemaßnahmen an anderen An-

lagen im Hinblick auf alle von ihr berührten Öffentlichen 

Belange festgestellt. Weitere behördliche Entscheidungen, 

insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verlei

hungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Plan

feststell ungen sind nicht erforderlich. M.it diesem Gesetz 

werden alle Öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem 

Träger des Vorhabens und den durch die Pläne Betroffenen 

rechtsgestaltend geregelt. 



§ 2 

Ergänzende Regelungen 

(1) Der Bundesminister für Verkehr wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Pläne 

nach § l unter Einhaltung der Grundzüge der Planung zu 
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ändern, soweit nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Tatsachen 

bekannt werden, die der Ausführung des Vorhabens nach den 

getroffenen Festsetzungen entgegenstehen. Der Bundesminister 

für Verkehr hat dabei eine Abwägung aller betroffenen 

Belange vorzunehmen. 

(2) Die nach dem Bundesbahngesetz/Bundesfernstraßenge

setz/Bundeswasserstraßengesetz für Planfeststellungen zu

ständige Behörde hat zusätzliche Regelunge~ zu treffen, 

1. soweit ihr die abschließende Entscheidung in den Plänen 

nach § 1 oder einer Rechtsverordnung nach Absatz 

vorbehalten ist, 

2. wenn nicht vorhersehbare Wirkungen des Vorhabens oder der 

den Plänen nach § 1 oder einer Rechtsverordnung nach Ab

satz 1 entsprechenden Anlagen auf die benachbarten Grund

stücke erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes auftreten 

und der Betroffene Vorkehi'ungen oder die Errichtung und 

Unterhaltung von Anlagen verlangt, welche die nachtei

ligen Wirku11gen ausschließen, 

3. soweit es sich um Planänderungen von unwesentlicher Be

deutung handelt. 

Die Behörde trifft die ihr nach Satz 1 übertragenen Regelun

gen durch Beschluß. Auf das Verfahren finden die für die 

Planfeststellung geltenden verwaltungsverfahrensrechtlichen 

Vorschriften Anwendung. 
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(3) Über die Gültigkeit der Rechtsverordnungen nach Absatz 1 

entscheidet auf Antrag das Bundesverwaltungsgericht im Rah

men seiner Gerichtsbarkeit. Auf das Verfahren finden die 

Vorschriften des § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ent

sprechende Anwendung. 

§ 3 

Enteignungsentschädigung, Enteignungsverfahren, 

gerichtliches Verfahren 

(1) Die Enteignung zugunsten der Träger der Vorhaben ist zu

lässig, soweit sie zur Ausführung der in den Plänen nach § 

und § 2 Abs. und 2 festgestellten Bauvorhaben notwendig 

ist. 

(2) Für die Enteignungsentschädigung gelten die §§ 93 bis 

103 des Baugesetzbuchs. 

(3) Das Enteignungsverfahren richtet sich nach den §§ 104 

bis 122 des Baugesetzbuchs mit der Maßgabe, daß für die vor

zeitige Besitzeinweisung (§ 116 des Baugesetzbuchs) der § 4 

dieses Gesetzes gilt. 

(4) Für das gerichtliche Verfahren zur Überprüfung der Ent

scheidungen der Enteignungsbehörde gelten die §§ 217 bis 232 

in Verbindung _mit § 246 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 17 des Bau

gesetzbuchs entsprechend. 
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§ 4 

Vorzeitige Besitzeinw~isung 

(1) Weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz 

eines für den Bau oder die Änderung des Verkehrsweges benö

tigten Grundstücks durch Vereinbarung unter Vorbehalt aller 

Entschädigungsansprüche zu überlassen, so hat die Enteig

nungsbehörde den Träger des Vorhabens auf Antrag in den Be

sitz einzuweisen. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs Wochen nach 

Eingang des Antrages auf Besitzeinweisung mit den Beteilig

ten mündlich zu verhandeln. Hierzu sind der Träger des Vor

habens und die Betroffenen zu laden. Dabei ist der. Betroffe

nen der Antrag auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die La

dungs trist beträgt drei Wochen. Mit der Ladung sind die Be

troffenen aufzufordern, etwaige Einwendungen gegen den An

trag vor der mündlichen Verhandlung bei der Enteignungsbe

hörde einzureichen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen, 

daß auch bei Nichterscheinen Über den Antrag auf Besitz

einweisung und andere im Verfahren zu erledigende Anträge 

entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist, 

hat die Enteignungsbehörde diesen bis zum Beginn der mündli

chen Verhandlung in einer Niederschrift festzustellen oder 

durch einen Sachverständige~ ermitteln zu lassen. Den Betei

ligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des Ermitt

lungsergebnisses zu übersenden. 

(4) Der Besch!u6 Gber die Besitzeinweisung ist dem Antrag

steller und den Betroffenen spätestens zwei Wochen nach der 

mündlichen V~rhandlung zuzustellen. Die Eesitzeinweisung 

wird in dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeit

punkt wirksam. Dieser Zeitpunkt soll auf höchstens zwei Wo

chen nach Zustellung der Anordnung über die vorzeitige Be-

389 
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sitzeinweisung an den unmittelbaren Besitzer festgesetzt 

werden. Durch die Besitzeinweisung wird dem Besitzer der Be

sitz entzogen und de::- Träger des Vorhabens Besitzer. Der 

Träger des Vorhabens darf auf dem Grundstück das im Antrag 

auf Besitzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben und die dafür 

erforderlichen Maßnahmen treffen. Der Beschluß über die Be

sitzeinweisung ist sofort vollziehbar. 

(5) Der Träger der Baulast für den Verkehrsweg hat für die 

durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Vermö

gensnachteile Entschädigung zu leisten, soweit die Nach

teile nicht durch die Verzinsung der Geldentschädigung für 

die Entziehung oder Beschränkung des Eigentums oder eines 

anderen Rechtes ausgeglichen werden. Art und Höhe der Ent

schädigung sind von der Enteignungsbehörde in einem Beschluß 

festzusetzen. 

§ 5 

Vertreter des Eigentümers 

Sind die Eigentumsverhältnisse an einem Grundstück unge

klärt, so hat die kommunale Aufsichtsbehörde der Gemeinde, 

in der das betroffene Grundstück liegt, in den Fällen der 

§§ 3 und 4 auf Antrag der Enteignungsbehörde innerhalb von 

zwei Wochen nach Antragstellung einen Vertreter des Eigen

tümers zu bestellen. § 16 Abs. 3 und 4 :.es Verwaltungs

verfahrensgesetzes findet Anwendung. 

§ 6 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
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Abschr-ift 

M u s t e r e n t w u r f 

für die Neufassung der Allgemeinen Bestimmungen der Länderstraßen

gesetze (1976) 

1. Teil: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

Das Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Straßen~ 
Für die Bundesfernstraßen gilt es nur, soweit es diese Straßen aus
drücklich erwähnt. 

§ 2 Öffentliche Straßen 
(1) Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, 

die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 

(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören 

1. der Straßenkörper; das sind insbesondere der Straßengrund, 
der Straßenunterbau, die Straßendecke, die Brücken, Tunnel, 
Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, Böschungen, 
Stützmauern, Lärmschutzanlagen, Trenn-, Seiten-, Rand- und 
Sicherheitsstreifen, 

2. der Luftraum ilber dem Straßenkörper; 

3. das Zubehör; das sind die Verkehrszeichen, die Verkehrsein
richtungen und Anlagen aller Art, die der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlieger 
dienen, und die Bepflanzung; 

4. die Nebenanlagen; das sind solche Anlagen, die überwiegend 
den Aufgaben der Straßenbauverwaltung dienen, wie Straßenmei
stereien, Gerätehöfe, Läger, Lagerplätze, Ablagerungs- und 
Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -einrichtungen. 

j 3 Einteilung der öffentlichen Straßen 

(1) Die öffentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung 
in folgende Straßengruppen eingeteilt: 
1. Landesstraßen; das sind Straßen, die innerhalb des Landesge

bietes untereinander oder zusammen mit Bundesfernstraßen ein 
Verkehrsnetz bilden und dem ~urchgangsverkehr dienen oder zu 
dienen bestimmt sind; 

2. Kreisstraßen; das sind Straßen, die dem Verkehr zwischen 
benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten, dem überört
lichen Verkehr innerhalb eines Kreises oder dem unentbehr
lichen Anschluß von Gemeinden oder räumlich getrennten Orts
teilen an überörtliche Verkehrswege dienen oder zu dienen 
bestimmt sind; 

3, Gemeindestraßen; das sind Straßen, die dem Verkehr innerhalb 
einer Gemeinde oder dem nachbarlichen Verkehr zwischen Ge
meinden dienen oder zu dienen bestimmt sind; 

4. Sonstige öffentliche Straßen. 
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(2) Zu den Straßen im Sinne des Absatzes 1 gehören jeweils auch 
die Gehwege und Radwege mit eigenem Straßenkürper, soweit aie 
im Zusammenhang mit einer Straße stehen und mit dieser im we
sentlichen gleichlaufen. 

§ 4 Straßenverzeichnisse und Straßennummern 

FUr Landesstraßen und Kreisstraßen werden Straßenverzeichnisse ge
fUhrt. Die oberste Straßenbaubehörde bestimmt die Nummerung der
Landesstraßen und Kreisstraßen. FUr Gemeindestraßen und sonstige 
öffentliche Straßen können die Verzeichnisse in vereinfachter Form 
(Bestandsverzeichnisse) eingerichtet werden. Das Nähere über Zu
ständigkeit der Behörden, Einrichtung und Inhalt der Verzeichnisse 
und die Einsichtnahme in diese wird durch gemeinsame Rechtsverord
nung (Behörde nach Landesrecht) geregelt. 

~ 5 Ortsdurchfahrten 
(1) Eine Ortsdurchfahrt ist der Teil einer Landesstraße oder Kreis

straße, der innerhalb der geschlossenen Ortslage liegt und auch 
der Erschließung der anliegenden Grundstücke oder der mehrfa
chen Verknüpfung des Ortsstraßennetzes dient. Geschlossene Orts
lage ist der Teil des Gemeindegebietes, der in geschlossener 
oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne un
bebaute GrundstUcke, zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzoge
nes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammen
hang nicht. 

(2) (Die Zuständigkeit fUr die Festsetzung der Grenzen der Orts
durchfahrt wird nach Landesrecht geregelt.) Mit Zustimmung der 
Behörde nach Landesrecht kann die Grenze der Ortsdurchfahrt ab
weichend von der Regel des Absatz 1 festgesetzt werden, wenn 
die Länbe der Ortsdurchfahrt wegen der Art der Bebauung in einem 
offensichtlichen Mißverhältnis zur Einwohnerzahl der Gemeinde 
steht oder, wenn die Verknüpfung mit dem Ortsstraßennetz oder 
sonstige wesentliche Gesichtspunkte eine Abweichung rechtferti
gen. 

(3) Ist die Ortsdurchfahrt erheblich breiter angelegt als die an
schließende freie Strecke der Landesstraße oder der Kreisstraße, 
so ist im Einvernehmen mit der Gemeinde auch die seitliche Be
grenzung der Ortsdurchfahrt festzulegen. Kommt ein Einvernehmen 
nicht zustande, so entscheidet die Behörde nach Landesrecht. 

(~) auständigkeit ist nach Landesrecht zu fassen,) Sondervorschrif
ten fUr Kreisstraßenortsdurchfahrten. Gilt nur fUr Hessen. 

(5) Reicht die Ortsdurchfahrt einer Landesstraße für den Durch
gangsverkehr nicht aus, so kann die (Behörde nach Landesrecht) 
auf Vorschlag der Gemeinde eine Straße, die nach 

0

ihrem Ausbau
zustand fUr die Aufnahme des Durchgangsverkehrs geeignet ist 
und an die Landesstraße nach beiden Seiten anschließt, als zu
sätzliche Ortsdurchfahrt festsetzen. 
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J 6 Widmung 

(1) 9ie Widmung einer Straße fUr den öffentlichen Verkehr verfUgt 
,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... (nach Landesrecht), Ist die widmende 
Straßenbaubehörde nicht Organ des Trägers der Straßenbaulast. 
so ist zur Widmung dessen schriftliche Zustimmung erforderlich, 
Soll ein anderer als eine Gebietskarperschaft Träger der Stras
senb aulast werden, so verfügt die Widmung auf seinen schriftli
chen Antrag die Straßenaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde. Beschränkun~en der Widmung auf bestimmte Benut
zungsarten sind in der Verfügung festzulegen. Mit der Widmung 
ist restzustellen, welcher Straßengruppe nach § 3 Abs. 1 die 
Straße angehört (Einstufung). 

(2) voraussetzung für die Widmung ist, daß der Träger der Straßen
baulast Eigentümer des der Straße dienenden Grundstücks ist 
oder der Eigentümer und ein sonst zur Nutzung dinglich Berech
tigter der Widmung zugestimmt hat oder der Träger der Straßen
baulast den Besitz durch Vertrag, durch Einweisung oder in ei
nem sonstigen gesetzlich geregelten Verfahren erlangt hat. 

(3) Die Widmung ist öffentlich bekanntzumachen. (Die Art der Be
kanntmachung ist nach Landesrecht zu regeln.) 

(4) Bei Straßen, deren Bau in einem Planfeststellungs- oder Flur
bereinigungsverfahren geregelt wird, kann die Widmung in die
sem Verfahren mit der Maßgabe verfUgt werden, daß sie mit der 
VerkehrsUbergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Ab
satz 2 in diesem Zeitpunkt vorliegen. Der Träger der Straßen
baulast hat den Zeitpunkt der VerkehrsUbergabe, die Straßen
gruppe sowie Beschränkungen der Widmung der das Straßen- oder 
Bestandsverzeichnis führenden Behörden unverzüglich anzuzeigen. 
Diese (bzw. der Träger der Straßenbaulast) hat die öffentliche 
Bekanntmachung zu veranlassen. (Die einzelnen Länder sollen 
prüfen, ob sie den Bebauungsplan mit hineinnehmen), 

(~) Wird eine Straße verbreitert, begradigt, unerheblich verlegt 
oder ergänzt, so gilt der neue Straßenteil durch die Verkehrs
Ubergabe als gewidmet, sofern die Voraussetzungen des Absat
zes 2 vorliegen, Einer öffentlichen Bekanntmachung nach Abs, 4 
bedarf es nicht. 

(6) Durch bürgerlich-rechtliche Verfilgungen oder durch Verfilgungen 
im Wege der Zwancsvollstreckune oder der Enteignung Uber die 
der Straße dienenden Grundstücke oder Rechte an ihnen wird die 
Widmung nicht berUhrt. 

~ 7 Umstufun5 
(1) Andert sich die Verkehrsbedeutung einer Straße, ,so ist sie in 

die entsprechende Straßengruppe umzustufen (Aufstufung, Abstu
fung). 

(2) Qie Zuständigkeit fUr die UmstufungsverfUgung wird nach Landes
recht geregelt.) 

(3) Die U~stufung ist öffentlich bekanntzumachen. (Die Art der Be
kanntmachunb ist nach Landesrecht zu regeln,) 
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(4) Die Umstufung soll nur zum Ende eines Haushaltsjahres ausge
sprochen und dr•ei :•lonate vorher angekündigt werden. Im Einver
nehmen mit dem neuen Träger der Straßenbaulast kann ein ande
rer Zeitpunkt fUr das Wirksamwerden bestimmt werden. 

(5) § 6 Abs. 5 und 6 gelten entsprechend. Die Umatufung wird mit 
der Ingebrauchnahme für den neuen Verkehrszweck wirksam. 

§ 8 E.inziehullß. 
(1) Eine Straße kann eingezogen werden, wenn sie keine Verkehrsbe

deutung mehr hat oder überwiegende Gründe des öffentlichen Woh
les vorliegen. (Satz 2: Art und Weise der Einziehung nach Lan
desrecht}. Die Teileinziehung einer Straße ist zul!saig 1 wenn 
nachträglich Beschränkungen der Widmung auf beatillllllte Benut
zungsarten aus überwiegenden Gründen des tlffentlichen ~ohls 
festgelegt werden. 

(2) Die Absicht der Einziehung ist drei Monate vorher in den Ge
meinden, die die Straße berilhrt, öffentlich bekanntzUlllachen 1 

um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. Von der Bekanntma
chung kann abgesehen werden, wenn die zur Einziehung vorgese
henen Teilstrecken in den in einem Planfeatstellungsverfahren 
ausgelegten Plänen als solche kenntlich gemacht worden sind 
oder Teilstrecken im Zusammenhang mit Xnderungen von unwesent
licher Bedeutung (§ )B Abs. )) eingezogen werden sollen. 

()) Die Einziehung ist öffentlich bekanntzumachen. In der Einzie
hungsverfügung ist der Tag zu bestimmen, an dem die Eigen
schaft als öffentliche Straße endet. 

(4} Mit der Einziehung entfallen Gefileingebrauch (§ 14} und wider
rufliche Sondernutzungen (§ 18). 

(5) Wird eins Straße begradigt, unerheblich verlegt oder in son
stiger Weise den verkehrlichen Bedürfnissen angepaßt und wird 
damit ein Teil der öffentlichen Straße dem Verkehr nicht nur 
vorUbergehend entzogen, so gilt dieser Teil mit der Sperrung 
als eingezogen. Einer Ankündigung und öffentlicher Bekanntma
chung bedarf es in diesem Falle nicht. 

§ 9 Straßenbaulast 
(1) Die Straßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und der Unterhaltung 

der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Die Träger der Straßen
baulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in ei
nem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genUgenden Zustand zu 
bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern. 
Soweit sie hierzu unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähig
keit außer Stande sind, haben die Straßenbaubehörden auf einen 
nicht verkehrssicheren Zustand vorbehaltlich anderweitiger Maß~ 
nahmen der Straßenverkehrsbehörden durch Verkehrszeichen ~inzuw 
weisen. c 

(2) Die Träger der Straßenbaulast sollen nach besten Kräften ilber 
die ihnen nach Abs. 1 obliegenden Aufgaben hinaus die öffent
lichen Straßen von Schnee räumen und bei Schnee- und Eisglätte 
streuen. 
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J lo Hoheitsverwaltung, bautechnische Sicherheit 

(1) Die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Uberwachung der 
Verkehrssicherheit der Straßen einschließlich der Bundesfern
straßen zusammenhängenden Pflichten obliegen den Organen und 
Bediensteten der damit befaßten Körperschaften und Behörden 
als Amtspflichten in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit, 

(2) Die Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, daß sie 
den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
insbesondere den allgemeinen Regeln der Baukunst und der Tech
nik genügen. Genehmigungen, Erlaubnisse, Anzeigen oder Abnah
men bedarf es nicht, wenn die Bauwerke unter verantwortlicher 
Leitung der Straßenbaubehörde eines Landes oder einer Gemeinde 
von mehr als ••••.•....• Einwohner ausgeführt und unterhalten 
werden. 

~ 11 Wechsel der Straßenbaulast 
(1) Beim Obergang der Straßenbaulast von einer Gebietskörperschaft 

auf eine andere gehen des Eigentum des bisherigen Trägers der 
Straßenbaulast an der Straße sowie alle Rechte und Pflichten, 
die mit der Straße in Zusammenhang stehen, entschädigungslos 
auf den neuen Träger der Straßenbaulast über. 

(2) Abs, 1 gilt nicht für 
1. das Eigentum an Nebenanlagen (§ 2 Abs, 2 Nr. 4); 

2. das Eigentum an Leitunßen, die der bisherige Träger der 
Straßenbaulast filr Zwecke der öffentlichen Versorgung in 
die Straße verlegt hat; 

3, Ansprüche auf Entgelt für die Duldung von Versorgungslei
tungen, wenn die Straßenbaulast von einer Gemeinde auf eine 
andere Gebietskörperschaft übergegangen ist; 

4, Verbindlichkeiten des bisherigen Trägers der Straßenbaulast 
aus der Durchführung früherer Bau- und Unterhaltungsmaßnah
men. Soweit diese Verbindlichkeiten dinglich gesichert sind, 
hat der neue Eigentümer einen Befreiungsanspruch, 

(3) Hat der bisherige Eigentümer berechtigterweise besondere Anla
gen in der Straße gehalten, so ist der neue Eigentümer verpflich
tet, diese in dem bisherigen Umfang zu dulden. § 16 und § 16 
Abs. 4 gelten entsprechend. 

(4) Der bisherige Träger der Straßenbaulast hat dem neuen Träger 
der Straßenbaulast dafür einzustehen, daß er die Straße in dem 
durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ordnungsgemäß un
terhalten und den notwendigen Grunderwerb durchgeführt hat. 

(5) Bei Einziehung einer Straße kann der frühere Träger der Stras
senbaulast innerhalb eines Jahres verlangen, daß ihm das Eigen
tum an Straßengrundstücken mit den in Abs. 1 genannten Rechten 
und Pflichten unentgeltlich Ubertragen wird, wenn es vorher nach 
Abs. 1 übergegangen war. Abs. 3 gilt entsprechend. 
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§ 12 Grundbuchberichti~un~ und Vermessun~en 
(1) Bei Obergang des Eigentums an Straßen nach § 11 Abs. 1 hat der 

neue Träger der Straßenbaulast unverzüglich den Antrag auf Be
richtigung des Grundbuches zu stellen. 
(Satz 2 wird nach Landesrecht gefaßt.) 

(2) FUr die Eintragung des EigentumsUbergangs in das Grundbuch nach 
§ 11 Abs. 1 werden Gebühren und Auslagen nach dem Gesetz Uber 
die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
{Kostenordnung) In der Fassung vom 26. Juli 1957 (BGB!. I 
S. 960) nicht erhoben. 

(3) Die Kosten für eine Vermessung oder Abmarkung des übergegange
nen Grundstücks oder Grundstücksteils hat der bisherige Träger 
der Straßenbaulast zu tragen oder zu erstatten, 

~ 13 Eigentumserwerb 
(1) Der Träger der Straßenbaulast hat auf Antrag des Eigentümers 

oder eines sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten die für die 
Stra~e in Anspruch genommenen Grundstücke oder dingliche Rech
te daran zu erwerben. Kommt innerhalb der Frist von 4 Jahren 
nach Antragstellung zwischen dem Eigentilmelfoder einem sonst zur 
Nutzung dinglich Berechtigten und dem Träger der Straßenbaulast 
eine Einigung über den .Erwerb der Grundstücke oder der dingli
chen Rechte nicht zustande, so kann der Eigentümer oder der 
sonst zur Nutzung dinglich Berechtigte die Enteignung verlangen, 
Im Ubrigen gelten die allgemeinen Vorschriften über die Enteig
nung. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn und solange dem Träger der Straßenbau
last eine Dienstbarkeit oder ein sonstiges dingliches Recht ein
gerä~mt ist, ctas den Bestand der Straße sichert. 

(3) Bis zum Erwerb der für die Straße in Anspruch genommenen Grund
stücke stehen dem Träger der Straßenbaulast die Rechte und 
Pflichten des Eigentümers der Ausübung nach in dem Umfang zu, 
wie es die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs erfordert. 

§ 14 Gemeingebrauch 

Der Gebrauch der Straßen ist jedermann im Rahmen der Widmung und 
der verkehrsbehBrdlichen Vorahriften zum Verkehr gestattet (Gemeln
gebrauch). Hierbei hat der fließende Verkehr den Vorrang vor dem 
ruhenden Verkehr. Kein Gemeingebrauch liegt vor, wenn jemand die 
Straße nicht vorwiegend zum Verkehr, sondern zu anderen Zwecken be
nutzt. Die Erhebung von Gebühren für den Gemeingebrauch bedarf ei
ner besonderen gesetzlichen Regelung. 

§ 15 Beschränkungen des Gemeingebrauchs 

Der Gemeingebrauch kann 101 behall:lieh allder et A1101 d11unge11 de1 B1a aa 
scnvc%liehrsbehM1~en durch die Straßenbaubehörden besch~!nkt werden, 
wenn dies wegen des baulichen Zustandes der Straße notwendig ist. 
Die Beschränkungen aind von der StraßenbaubehBrde in einer den Ver
kehrsbedürfnissen entsprechenden Weise kenntlich zu machen. 
(Satz 3 ist nach Landesrecht zu regeln.) 
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§ 16 Vergütung von ."lehrkosten 

Wenn eine Straße wegen der Art des Gemeingebrauchs durch einen an
deren aufwendiger hergestellt oder ausgebaut werden muß, als es 
dem regelmäßigen VerkehrsbedUrfnis entspricht, hat der andere dem 
Träger der Straßenbaulast die Mehrkosten fUr den Bau und die Un
terhaltung zu vergüten. Das gilt nicht filr Halteatellenbuchten 
fUr den Linienverkehr. Der Träger der Straßenbaulaat kann angemes
sene Vorschüsse oder Sicherheiten verlangen. 

, ~ 17 Verunreinigung 

Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat die 
Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen; an
dernfalls kann der Träger der Straßenbaulast die Verunreinigung 
auf Kosten des Verursachers beseitigen. Weitergehende bundes- oder 
landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 18 Sondernutzung 
(1) Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus ist 

Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubeh~rde, 
in Ortsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. Soweit die Ge
meinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die Er
laubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. 
Oie Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in 
den Ortsdurchfahrten und in Gemeindestraßen von der Erlaubnis 
befreien und die Ausübung regeln. Soweit die Gemeinde nicht 
Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die Satzung der Zustim
mung der obersten Landesstraßenbaubehörde (Behörde nach Lan
desrecht). 

(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. 
Sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Soweit 
die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine 
widerruflich erteilte Erlaubnis zu widerrufen, wenn die Stras
senbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaues oder der Si
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt. 

(3) Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Straßenbaulast 
keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Spe~
rung, Änderung oder Einziehung der Straße. 

(4} Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unter
halten, daß sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung 
sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen. Arbeiten an 
der Straße bedürfen der Zustimmung der Straßenbaubehörde. Der 
Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der für die Erlaubnis zustän
digen Behörde die ~nlagen auf seine Kosten zu ändern und alle 
Kosten zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast durch 
die Sondernutzung entstehen, Hierfilr kann der Träger der Stras
senbaulast angemessene Vorschüsse und Sicherheiten· verlangen. 

L--:rf Unwiderrufliche Nutzungsrechte, die von frUher her bestehen, 
können zur Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs durch Ent
eignung aufgehoben werden. § 48 (Enteignung) gilt entsprechend. 
Pall gl11iel:ie gill; ff.lp lieRQ8PRW\; BWRgeR j ff.IP sie eiRe iiP1al.Hl Ri& 
a1.1f Zeil; ePteilt ueP!l.eR iet, 

Vermerk: 

Abs. 5 gehört in die Übergangsvorschriften. 
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§ 19 Besondere Veranstaltungen 
Ist nach den Vorschriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis 
fUr eine übermäßige Straßennutzung oder eine Ausnahmegenehmigung er
forderlich, so bedarf es keiner Erlaubnis nach § 18. Vor ihrer Ent
scheidung hat die hierfür zuständige Behörde die sonst für die Son
dernutzungserlaubnis zuständige Behörde zu hören. Die von dieser 
geforderten Bedingungen, Auflagen und Sondernutzungsgebilhren sind 
dem Antragsteller in der Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung aufzu
erlegen. 

§ 2o Unerlaubte Benutzung einer Straße 
Wird eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt oder 
kommt der Erlaubnisnehmer seinen Verpflichtungen nicht nach, so kann 
die für die Erteilung der Erlaubnis zuständige Behörde die erforder
lichen Maßnahmen zur Beendigung der Benutzung oder zur Erfüllung der 
Auflagen anordnen. Sind solche Anordnungen nicht oder nur unter un
verhältnismäßigem Aufwand möglich oder nicht erfolgversprechend, so 
kann sie den rechtswidrigen Zustand auf Kosten des Pflichtigen be
seitigen oder beseitigen lassen. 

§ 21 Gebühren für Sondernutzungen 
Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben werden. 
Sie stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im übrigen dem Träger 
der Straßenbaulast zu. 
(Satz 3 regelt die Ermächtigung zum Erlaß von Gebilhrenordnungen und 
ist nach Landesrecht zu fassen). 
Die Landkreise und Gemeinden können die GebUhren durch Satzung re
geln, soweit ihnen die Sondernutzungsgebühren zustehen, Bei Bemes
sung der Gebühren sind Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Straße 
und den Gemeingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des Ge
bUhrenschuldners zu berUcksichtigen. 

~ 22 Straßenanlieger 
(1) Zufahrten zu Landes- und Kreisstraßen außerhalb der zur Er

schließung bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt sowie zu Ge
meindestraßen außerhalb der geschlossenen Ortslage gelten als 
Sondernutzung im Sinne des § 18, wenn sie neu angelegt oder 
geändert werden, Eine Änderung liegt auch vor, wenn eine Zu
fahrt gegenüber dem bisherigen Zustand einem erheblich größe
ren oder einem andersartigen Verkehr als bisher dienen soll, 
Den Zufahrten stehen die Anschlüsse nicht öffentlicher Wege 
gleich. 

(2) Einer Erlaubnis nach § lB Abs. 1 bedarf es nicht flir die Anla
ge neuer oder die Änderung bestehender Zufahrten · 

1, im Zusanunenhang mit der Errichtung oder erheblichen Ände
rung baulicher Anlagen, wenn die (Behörde nach Landesrecht) 
nach § 24 Abs. 2 zugestimmt oder nach § 24 Aba, 8 eine Aus
nahme zugelassen hat, 

2. in einem Flurbereinigungsverfahren, wenn die Straßenbaube
hörde zugestimmt hat. 
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(3) Für die Unterhaltung der Zufahrten, die nicht auf einer Er
laubnis nach § 18 Abs. 1 beruhen, gelten § 18 Abs. ~ Satz 1 
und 2 sowie § 2o entsprechend. 

(~) Werden auf Dauer Zufahrten oder Zug§nge durch die Änderung 
Oder die Einziehung von Straßen unterbrochen oder wird ihre 
Benutzung erheblich erschwert, so hat der Träger der Straßen
baulast einen angemessenen Ersatz zu schaffen oder, soweit 
dies nicht zumutbar ist, eine angemessene Entschädigung in 
Geld zu leisten. Mehrere Anliegergrundstücke können durch eine 
gemeinsame Zufahrt angeschlossen werden, deren Unterhaltung 
nach Abs. 3 den Anliegern gemeinsam obliegt. Die Verpflichtung 
nach Satz 1 entsteht nicht, wenn die Grundstücke eine ander
weitige ausreichende Verbindung zu dem öffentlichen Wegenetz 
besitzen oder wenn die Zufahrten auf einer widerruflichen Er
laubnis beruhen. 

(5) Werden für längere Zeit Zufahrten oder Zugänge durch Straßen
arbeiten unterbrochen oder wird ihre Benutzung erheblich er
schwert, ohne daß von Behelfsmaßnahmen eine wesentliche Entla
stung ausgeht, und wird dadurch die wirtschaftliche Existenz 
eines anliegenden Betriebes gerährdet, so kann dessen Inhaber 
eine Entschädigung in der Höhe des Betrages beanspruchen, der 
erforderlich ist, um das Fortbestehen des Betriebes bei Anspan
nung der eigenen Kräfte und unter Berücksichtigung der gegebe
nen Anpassungsmöglichkeiten zu sichern. Der Anspruch richtet 
sich gegen den, zu dessen Gunsten die Arbeiten im Straßenbe
reich erfolgen. Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 

(6} Soweit es die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs erfor
dert, kann die Straßenbaubehörde nach Anhörung der Betroffenen 
anordnen, daß Zufahrten oder Zugänge geändert oder verlegt 
oder, wenn das Grundstück eine anderweitige ausreichende Ver
bindung zu dem öffentlichen Wegenetz besitzt, beschlossen wer
den. Abs. 4 gilt entsprechend. Die Befugnis zum Widerruf einer 
Erlaubnis für Zufahrten nach § 18 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(7} Wird durch den Bau oder die Änderung einer Straße der Zutritt 
von Licht oder Luft zu einem Grundstück auf Dauer entzogen oder 
erheblich beeinträchtigt, so hat der Träger der Straßenbaulast 
fUr dadurch entstehende Vermögensnachteile eine angemessene 
Entschädigung in Geld zu gewähren, 

(8} Hat der Entschädigungsberechtigte die Entstehung eines Vermö
gensnachteiles mit verursacht, so gilt § 254 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches entsprechend. 

§ 23 Sonstige Benutzung 
(1) Die Benutzung der Straßen ist nach bürgerlichem ~echt zu re

geln, wenn der Gerneingebrauch nicht beeinträchtigt wird. Dies 
gilt bei einer Benutzung fUr Zwecke der öffentlichen Versor
gung und Entsorgung auch dann. wenn der Gemeingebrauch nur fOr 
kurze Dauer beeinträchtigt wird. -

(2} In Ortsdurchfahrten, deren Straßenbaulaat nicht bei der Gemein
de liegt, hat der Träger der Straßenbaulast auf Antrag der Ge
meinde die Verlegung von Leitungen, die für Zwecke der öffent
lichen Ver- und Entsorgung der Gemeinde erforderlich sind, un-
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entgeltlich zu gestatten, wenn die Verlegung in die in seiner 
Baulast befindlichen Straßenteile notwendig ist. 

(3) Im übrigen dürfen in Ortsdurchfahrten, deren Straßenbaulast 
nicht bei der Gemeinde liegt, Versorgungsleitungen so~ie Lei
tungen zur Abwasserbeseitigung nur mit Zustimmung der Gemeinde 
verlegt werden. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn es das 
Wohl der Allgemeinheit erfordert, Will die Gemei:tlde die Zu
stimmung versagen, so bedarf sie hierzu der Genehmigung der 
höheren Verwaltungsbehörde (Oberen Kommunalaufsichtsbehörde). 
Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn es sich um Leitungen ei
nes Versorgungsunternehmens handelt, das das Recht hat, die 
Gemeindestraßen zur Versorgung des Gemeindegebietes zu benutzen, 

(4) Soweit eine vertragliche Regelung nicht besteht, gilt § 18 
Abs, 4 entsprechend, 

§ 24 Bauliche Anlagen an Straßen 
(1) Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be

stimmten Teile der Ortsdurchfahrten dürfen längs der Landes
oder Kreisstraßen 
1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemes

sen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 
2. bauliche Anlagen im Sinne der.,, {Landesbauordnung), die 

über Zufahrten an Landes- oder Kreisstraßen unmittelbar 
oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 

nicht errichtet werden. Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für Auf
schüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs. Weitergehende 
bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt, 

(2) Im übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vor
schriften notwendige Genehmigungen der Zusti~~Tiung der {Behörde 
nach Landesrecht), wenn 
1. bauliche Anlagen längs der Landes- oder Kreisstraße in ei

ner Entfernung bis zu ~o m, gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder 
anders genutzt werden sollen, 

2, bauliche Anlagen auf Grundstücken, die außerhalb der zur Er
schließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrten Uber Zufahrten an Bundesstraßen unmittelbar 
oder mittelbar angeschlossen sind, erheblich geändert oder 
anders genutzt werden sollen. 

Die Zustimmungsbedilrftigkeit nach Satz l gilt entsprechend 
für bauliche Anlagen, die nach der Landesbauordnung anzeige
pflichtig sind, Weitergehende bundes- oder landeerechtliche 
Vorschriften bleiben unberührt. 

(3) Die Zustimmung nach Abs. 2 darf nur versagt oder mit Bedingun
gen und Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen der Sicher
heit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder 
der Straßenbaugestaltung nBtig ist. 
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(4) Bei geplanten Straßen gelten die Beschränkungen der Abs. 1 
und 2 von Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststel
lungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Be
troffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen 
(§ 39 Abs. 7). Die Baugenehmigungsbehörden sollen von einer 
ihnen gesetzlich zustehenden Möglichkeit, eine Baugenehmi
gung schon in einem früheren Zeitpunkt zu verweigern, Ge
brauch machen. 

(5) Bedürfen die baulichen Anlagen im Sinne des Abs. 2 keiner 
Baugenehmigung oder keine Genehmigung nach anderen Vor
schriften, so tritt an die Stelle der Zustimmung die Ge
nehmigung der (Behörde nach Landesrecht), 

(6) Anlagen der AUßenwerbung stehen außerhalb der zur Erschlies
sung der anliegenden Grundstilcke bestimmten Teile der Orts
durchfahrten den Hochbauten des Abs. 1 und den baulichen 
Anlagen des Abs. 2 gleich. An Brilcken über Landes- oder 
Kreisstraßen außerhalb dieser Teile der Ortsdurchfahrten 
dilrfen Anlagen der Außenwerbung nicht angebracht werden. 
Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften 
bleiben unberUhrt. 

(7) Die Abs. 1 bis 5 gelten nicht, wenn das Bauvorhaben den 
Festsetzungen eines Bebauungsplanes im Sinne des Bundes
baugesetzes entspricht, der mindestens die Begrenzung der 
Verkehrsflächen sowie die an diesen gelegenen ilberbaubaren 
Grundstilcksflächen enthält und unter Mitwirkung der Straßen
baubehörde zustande gekommen ist. 

(8) Die oberste Landesstraßenbaubehörde kann im Einzelfall Aus
nahmen von den Verboten der Abs. 1, 4 und 6 zulassen, wenn 
die Durchfahrung der Vorschriften im Einzelfalle zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder 
wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung er
fordern. Ausnahmen können mit Bedingungen und Auflagen ver
sehen werden. 

(9) Wird infolge der Anwendung der Abs. 1, 2, 4 und 5 die bau
liche Nutzung eines Grundstücks, auf deren Zulassung bis
her ein Rechtsanspruch bestand, ganz oder teilweise aufge
hoben, so kann der Eigentümer insoweit eine angemessene 
Entschädigung in Geld verlangen, als seine Vorbereitungen 
zur baulichen Nutzung des Grundstücks in dem bisher zuläs
sigen Umfang filr ihn an Wert verlieren oder eine wesentli
che Wertminderung des Grundstücks eintritt. Zur Entschädi
gung ist der Träger der Straßenbaulast verpflichtet, 

(lo) Im Falle des Abs. ~ entsteht der Anspruch nach Abs. 9 erst, 
wenn der Plan unanfechtbar geworden oder mit der Ausfüh
rung begonnen worden ist, spätestens jedoch nach Ablauf 
von vier Jahren, nachdem die Beschränkungen der Abs. 1 und 2 
in Kraft getreten sind. -

(11) Die Gemeinden können durch Satzung vorschreiben, daß filr 
bestimmte Gemeindestraßen außerhalb der geschlossenen Orts
lage die Abs. 1 bis 6 und 8 bis 1o insgesamt entsprechend 
anzuwenden sind, wobei die in den Abs. 1 und 2 genannten 
Abstände geringer festgesetzt werden können. 
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§ 25 Schutzwaldungen 

(1) Waldungen und Gehölze längs der Straßen können von der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde auf Antrag der Straßenbaube
hörde zu Schutzwaldungen erklärt werden, soweit dies zum 
Schutz der Straße gegen nachteilige Einwirkungen der Natur 
oder im Interesse der Sicherheit des Verkehrs notwendig ist. 

{2) Die Schutzwaldungen sind vom Nutzur~sberechtigten zu erhalten 
und den Schutzzwecken entsprechend zu bewirtschaften. (Die 
Überwachung der Einhaltung dieser Verpflichtung wird nach 
Landesrecht geregelt). Der Nutzungsberechtigte kann vom Träger 
der Straßenbaulast insoweit eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen, als ihm durch die Verpflichtung nach Satz 1 
Vermögensnachteile entstehen. 

(3) (Entschädigungsregelung, soweit· in den Länderforstgesetzen 
keine Regelung vorhanden ist oder aus anderen GrUnden eine 
Entschädigungsregelung entbehrlich erscheint). 

~ 26 Schutzmaßnahmen 

(1) Die Eigentümer und ~esitzer der der Straße benachbarten Grund
stücke haben die zum Schutz der Straße vor nachteiligen Ein
wirkungen der Natur, wie Schneeverwehungen, Steinschlag, Ver
murungen, Uberschwemmungen , notwendige Vorkehrungen zu dulden. 
Die Straßenbaubehörde hat dem Betroffenen die Durchführung der 
Maßnahmen mindestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen, 
es sei denn, daß Gefahr im Verzuge ist. Der Betroffene ist be
rechtigt, die Maßnahmen im Einvernehmen mit der Straßenbaube
hörde selbst durchzuführen. Der Träger der Straßenbaulast hat 
den Betroffenen Aufwendungen und Schäden in Geld zu ersetzen, 
soweit sich nicht aus § 38 Abs. 6 Satz 6 etwas anderes ergibt. 

(2) Anpflanzungen und Zäune sowie Stapel, Haufen oder andere mit 
dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen dürfen 
nicht angelegt oder unterhalten werden, wenn sie die Sicher
heit oder Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen. Werden 
sie entgegen Satz 1 angelegt oder unterhalten, so sind sie auf 
schriftliches Verlangen der Straßenbaubehörde von dem nach 
Abs. 1 Verpflichteten binnen angemessener Frist zu beseitigen. 
Nach Ablauf der Frist kann die Straßenbaubehörde die Anpflan
zung oder Einrichtung auf Kosten des Betroffenen beseitigen 
oder beseitigen lassen. 

(3) Bei Beseitigung von Einrichtungen im Sinne des Abs, 2 satz 1 
gilt Abs. 1 Satz 4 insoweit, als die Einrichtung beim In
krafttreten dieses Gesetzes bereits vorhanden war oder die 
Voraussetzungen für ihre Beseitigung erst später infolge des 
Neubaues oder Umbaues einer Straße eingetreten sind. 

§ 27 ~ Bepflanzung des Straßenkörpers 

(1) Die Bepflanzung des Straßenkörpers bleibt dem Träger der Stras
senbaulast vorbehalten. Dem Natur- und Landschaftsschutz ist 
Rechnung zu tragen. Die Straßenanlieger haben alle Maßnahmen 
zu dulden, die zur Erhaltung .und Ergänzung der auf dem Straßen
körper befindlichen Pflanzungen erforderlich sind. 
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(2/ In Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen und Kreisstraßen 
steht die Befugnis nach Abs. 1 der Gemeinde auch zu, wenn sie 
nicht Träger der Straßenbaulast ist. 

§ 28 Kreuzungen öffentlicher Straßen 

(1) Kreuzungen im Sinne dieses Gesetzes sind Überschneidungen Öf
fentlicher Straßen in gleicher Höhe ~uwie Oberführungen und 
Unterführungen. Einmündungen öffentlicher Straßen stehen den 
Kreuzungen gleich. Münden mehrere Straßen an einer Stelle in 
eine andere Straße ein, so gelten diese Einmündungen als 
Kreuzung aller beteiligten Straßen. 

(2) Über den Bau neuer sowie über die Änderung bestehender Kreuzun
gen wird vorbehaltlich des § 38 Abs. 3 durch die Planfeststel
lung entschieden, Diese soll zugleich die Aufteilung der Kosten 
regeln. 

(3) Ergänzungen an Kreuzungsanlagen sind wie Änderungen zu behan
deln. 

§ 29 Kostentragung beim Bau und der Änderung von Kreuzungen öf
fentlicher Straßen 

(1) Beim Bau einer neuen Kreuzung mehrerer öffentlicher Straßen 
hat der Träger der Straßenbaulast der neu hinzugekommenen 
Straße die Kosten der Kreuzung zu tragen. Zu ihnen gehören 
auch die Kosten der Xnderungen, die durch di~ neue Kreuzung 
an den anderen öffentlichen Straßen unter Berücksichtigung 
der übersehbaren Verkehrsentwicklung notwendig sind, Die Än
derung einer bestehenden Kreuzung ist als neue Kreuzung zu 
behandeln, wenn ein öffentlicher Weg, der nach der Beschaffen
heit seiner Fahrbahn nicht geeignet und nicht dazu bestimmt 
war, einen allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr aufzunehmen, zu 
einer diesem Verkehr dienenden Straße ausgebaut wird. 

(2} Werden mehrere Straßen gleichzeitig neu angelegt oder an be
stehenden Kreuzungen Anschlußstellen neu geschaffen, so haben 
die Träger der Straßenbaulast die Kosten der Kreuzungsanlage 
im Verhältnis der Falu'bahnbreiten der an der Kreuzung beteil.:g
ten Straßenäste zu tragen. 

(3) Wird eine höhenungleiche Kreuzung geändert, so fallen die da
durch entstehenden Kosten 
1. demjenigen Träger der Straßenbaulast zur Last, der die Än

derung verlangt oder hätte verlangen müssen, 
2. den beteiligten Trägern der Straßenbaulast zur Last, die die 

Änderung verlangen oder hätten verlangen müssen, und zwar 
im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung be
teiligten Straßenäste nach der Änderung. 

(4) Wird eine höhen~leiche Kreuzun~ ~eändert, so gilt für die da
durch entstehenden Kosten der Änderung Abs. 2~ Beträgt der 
durchschnittliche tägliche Verkehr mit Kraftfahrzeugen auf ei
nen der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste nicht mehr als 
2o vom Hundert des Verkehrs auf anderen beteiligten Straßen
ästen, so haben die Träger der Straßenbaulast der verkehrsstär-
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keren Straßenäste im Verhältnis der Fahrbahnbreiten den Anteil 
der Änderungskosten mitzutragen, der auf den Träger der Stras
senbaulast des verkehrsschwächeren Straßenastes entfallen wUrde. 

(5) Bei der Bemessung der Fahrbahnbreiten sind die Rad- und Geh
wege, die Trennstreifen und befestigten Seitenstreifen einzu
beziehen. 

§ 3o Unterhaltung der Straßenkreuzungen 

(1) Bei höhengleichen Kreuzungen hat der Träger der Straßenbaulast 
der höheren Straßengruppe die Kreuzungsanlage zu unterhalten, 
Bei Ober- oder Unterführungen hat das Kreuzungsbauwerk der Trä
ger der Straßenbaulast der höheren Straßengruppe, die übrigen 
Teile der Kreuzungsanlage der Träger der Straßenbaulast der 
Straßengruppe, zu der sie gehören, zu unterhalten, 

(2) In den Fällen des § 29 Abs. 1 hat der Träger der Straßenbau
last der neu hinzukommenden Straße dem Träger der Straßenbau
last der vorhandenen Straße die Mehrkosten fUr die Unterhaltung 
zu erstatten, die ihm durch die Regelung nach den Abs. 1 und 2 
entstehen. Die Mehrkosten sind auf Verlangen eines Beteiligten 
abzulösen. 

(3) Nach einer wesentlichen Änderung einer bestehenden Kreuzung 
haben die Träger der Straßenbaulast ihre veränderten Kosten 
für Unterhaltung und Erneuerung sowie für Wiederherstellung 
im Falle der Zerstörung durch höhere Gewalt ohne Ausgleich 
zu tragen. 

(4) Abweichende Regelungen werden in dem Zeitpunkt hinfällig, in 
dem nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine wesentliche Ände
rung an der Kreuzung durchgeführt wird. 

(5) Die Vorschriften der Abs, 1 bis 3 gelten nicht, soweit etwas 
anderes vereinbart wird. 

§ 31 Kreuzungen mit Gewässern 

(1) 

(2) 

Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und müssen dazu 
Kreuzungen mit Gewässern (Brücken oder Unterführungen) herge
aellt oder bestehende Kreuzungen geändert werden, so hat der 
!räger der Straßenbaulast die dadurch entstehenden Kosten zu 
tragen. Die Kreuzungsanlagen sind so auszuführen, daß unter 
Berücksichtigung der übersehbaren Entwicklung der wasserwirt
schaft li chen Verhältnisse der Waseerabfluß nicht nachteilig 
beeinflußt wird, 
Werden Gewässer ausgebaut (§ 31 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
und werden dazu Kreuzungen mit Straßen hergestellt oder be
stehende Kreuzungen geändert, so hat der Träger des Ausbau
vorhabens die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. Wird 
eine neue Kreuzung erforderlich, weil ein Gewässer hergestellt 
wird, so ist die übersehbare Verkehrsentwicklung auf der Straße 
zu berücksichtigen. Wird die Herstellung oder Änderung einer 
Kreuzung erforderlich, weil das Gewässer wesentlich umgestaltet 
wird, so sind die gegenwärtigen Verkehrsbedürfnisse zu berück
sichtigen. Verlangt der Träger der Straßenbaulast weitergehen
de Änderungen, so hat er die Mehrkosten hierfür zu tragen. 
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(3) Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig ein Gewäs
ser hergestellt oder aus anderen als straßenbaulichen Granden 
wesentlich umgestaltet, sodtß eine neue Kreuzung entsteht, so 
haben der Träger der Straßenbaulast und der Unternehmer des Ge
wässerausbaues die Kosten der Kreuzung je zur Hälfte zu tragen. 

(4) Werden eine Straße und ein Gewässer gleichzeitig ausgebaut 
und wird infolgedessen eine bestehende Kreuzungsanlage ge
ändert oder durch einen Neubau ersetzt, so haben der Träger 
des Gewässerausbaues und der Träger der Straßenbaulast die 
dadurch entstehenden Kosten fUr die Kreuzungsanlage in dem 
Verhältnis zu tragen, in dem die Kosten bei getrennter Durch~ 
fUhrung der Maßnahme zueinander stehen wurden. Gleichzeitig
keit im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn baureife Pläne 
vorhanden sind, die eine gleichzeitige BaudurchfUhrung ermög
lichen, 

(5) Kommt über die Kreuzungsmaßnahme odE!'ihre Kosten eine Einigung 
nicht zustande, so ist darüber durch Planfeststellung zu ent
scheiden. 

§ 32 Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern 

(1) Der Träger der Straßenbaulast hat die Kreuzungsanlage von Stras
sen und Gewässern auf seine Kosten zu unterhalten, soweit nichts 
anderes vereinbart oder durch Planfeststellung bestimmt wird. 
Die Unterhaltungspflicht des Trägers der S~aßenbaulast er
streckt sich nicht auf Leitwerke, Leitpfähle, Dalben, Absetz
pfähle, oder ähnliche Einrichtungen zur Sicherung der Durchfahrt 
unter Brücken im Zuge von Straßen fUr die Schiffahrt sowie auf 
Schiffahrtszeichen. Soweit diese Einrichtungen auf Kosten des 
Trägers der Straßenbaulast herzustellen waren, hat dieser dem 
Unterhaltspflichtigen die Unterhaltungskosten und die Kosten 
des Betriebes dieser Einrichtungen zu ersetzen oder abzulösen. 

(2) Wird im Falle des § 31 Abs. 2 eine neue Kreuzung hergestellt, 
hat der Träger des Ausbauvorhabens die Mehrkosten fUr die Un
terhaltung und den Betrieb der Kreuzungsanlage zu erstatten 
oder abzulösen. Ersparte Unterhaltungskosten fUr den Fortfall 
vorhandener Kreuzungsanlagen sind anzurechnen. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn bei dem Inkrafttreten die
ses Gesetzes die Tragung der Kosten aufgrund eines bestehenden 
Rechts anders geregelt ist. 
Vermerk: Abs. 3 soll in die Übergangsvorschriften Ubernommen 

werden. 

§ 33 Ermächtigungen zu Rechtsverordnungen 

(1) Die Landesregierung (oberste Straßenbaubehörde) kann Rechts
verordnungen erlassen, durch die 

1 ~ der Umfang der Kosten nach den §§ 29 und 31 näher bestimmt 
wird; 

2. näher bestimmt wird, welche Straßenanlagen zur Kreuzungs
anlage und welche Teile einer Kreuzung nach § 30 Abs. 1 
und 2 zu der einen oder der anderen Straße gehören; 
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3. näher bestimmt wird, welche Anlagen einer Straße oder eines 
Gewässers zur Kreuzungsanlage nach § 31 gehören; 

4. die Berechnung und die Zahlung von Ablösebeträgen nach § 3o 
Abs. 2 und nach § 32 Abs, 2 näher bestimmt werden. 

(2) (Delegationsermächtigung) 

§ 34 Umleitun~en 
(1) Bei vorübergehender Beschränkung des Gemeingebrauchs auf einer 

Straße sind die Träger der Straßenbaulast anderer öffentlicher 
Straßen einschließlich der Bundesfernstraßen verpflichtet, die 
Umleitungen des Verkehrs au~ ihren Straßen zu dulden. 

(2) Vor der Beschränkung sind der Träger der Straßenbaulast der Um
leitungsstrecke, die Straßenverkehrsbehörden und die Gemeinden, 
deren Gebiet.die Straße berührt, zu unterrichten. 

(3) Im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast der Umleitungs
strecke ist festzustellen, was notwendig ist, um die Umleitungs
strecke für die Aufnahme des zusätzlichen Verkehrs verkehrssi
cher zu machen. Die hierfür nötigen Mehraufwendungen sind dem 
Träger der Straßenbaulast der Umleitungsstrecke zu erstatten. 
Das gilt auch fUr Aufwendungen, die der Träger der Straßenbau
last der Umleitungsstrecke zur Beseitigung wesentlicher durch 
die.Umleitung verursachter Schäden machen muß. 

(~) Muß die Umleitung ganz oder zum Teil über private Wege geleitet 
werden, die dem öffentlichen Verkehr dienen, so ist der Eigen
tUmer zur Duldung der Umleitung auf schriftliche Anforderung 
durch die Straßenbaubehörde verpflichtet. Abs. 3 Satz 1 und 2 
gilt entsprechend. Der Träger der Straßenbaulast ist verpflich
tet, nach Aufhebung der Umleitung auf Antrag des Eigentümers 
den früheren Zustand des Weges wiederherzustellen. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn neue Landes- oder 
Kreisstraßen vorübergehend über andere dem öffentlichen Verkehr 
dienende Straßen oder Wege an das Straßennetz angeschlossen 
werden müssen. 

§ 35 Planungen 
(1) Bei Planungen, welche den Bau neuer oder die wesentliche Än

derung bestehender Straßen von überörtlicher Bedeutung betref
fen, sind die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und der Lan
desplanung zu beachten. 

(2) Bei örtlichen und überörtlichen Planungen, welche die Änderung 
bestehender oder den Bau neuer Landes- und Kreisstraßen zur 
Folge haben können, hat die planende Behörde das Einvernehmen 
mit der (Behörde nach Landesrecht) unbeschadet weitergehender 
gesetzlicher Vorschriften rechtzeitig herzustellen. 

§ 36 Planungsgebiet 

(l) Um die Planung der Landes- und Kreisstraßen zu sichern, kann 
die (Behörde nach Landesrecht) durch Rechtsverordnung für die 
Dauer von höchstens 2 Jahren Planungsgebiete festlegen. Die Ge
meinden und Kreise, deren Bereich durch die festzulegenden Pla-
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nungsgebiete betroffen wird, sind vorher zu hören. Die Frist 
kann. wenn besondere Umstände es erfordern. durch Rechtsver
ordnung auf höchstens 4 Jahre verlängert werden. Die Festle
gung tritt mit Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststel
lungsverfahren außer Kraft. Ihre Dauer ist auf die Vier-Jah
resfrist des § 4o Abs. 2 anzurechnen. 

(2) Vom Tage des Inkrafttretens der Rechtsverordnung an darren auf 
den vom Plan betroffenen Flächen bis·zu ihrer Uber-nahme durch 
den Träger der Straßenbaulast wesentlich wertsteigernde oder 
den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen 
nicht vorgenommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zu
lässiger Weise vorher begonnen worden sind - Unterhaltungear
bei ten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung -, 
werden hiervon nicht berührt. 

(3) Auf die Festlegung eines Planungsgebietes ist in Gemeinden, 
deren Bereich betroffen wird, hinzuweisen. Planungsgebiete 
sind außerdem in Karten kenntlich zu machen, die in den Gemein
den während der Geltungsdauer der Festlegung zur Einsicht aus
zulegen sind. 

(q) Die (Behörde nach Landesrecht) kann Ausnahmen von der Verände
rungssperre zulassen, wenn überwiegende öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen. 

§ 37 Vorarbeiten 

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur Vorbe
reitung der Planung notwendige Vermessungen, Boden- und Grund
wasseruntersuchungen einschließlich der vorübergehenden An
bringung von Markierungszeichen und sonstigen Vorarbeiten 
durch die Straßenbaubehörde oder von ihr Beauftragte zu dul
den. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung des Wohnungsinhabers 
betreten werden. Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, Betriebs-
oder Geschäftsräume während der jeweiligen Arbeits-, Geachäfts
oder Aufenthaltszeiten. 

(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte sind 2 Wochen vorher zu 
benachrichtigen. Die Benachrichtigung kann auch durch orts
übliche Bekanntmachung geschehen, wenn Eigentümer oder Nut
zungsberechtigte unbekannt sind, oder ihre Ermittlung auf 
Schwierigkeiten stößt. 

(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Abs. 1 einem Eigentümer 
oder sonstigem Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermögens
nachteile, so hat der Träger der Straßenbaulast eine angemes
sene Entschädigung in Geld zu leisten. Kommt eine Einigung 
über die Geldentschädigung nicht zustande, so se~zt die (Be
hörde nach Landesrecht) auf Antrag der Straßenbaubehörde oder 
des Berechtigten die Entschädigung fest. Vor der Entscheidung 
sind die Beteiligten zu hören. 

§ 38 Planfeststellung 
(1) Landes- und Kreisstraßen dürfen nur gebaut oder geändert wer

den, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Fllr den Bau oder 
die Änderung von Gemeindestraßen im Außenbereich ist die Plan
feststellung zulässig. 
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(2) 9ei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben berilhrten 
öffentlichen und privaten Belange abzuwtl.gen. 11"1 !!em Pl&l'lfee'ö 
e~ell~l'ltBeeeehl~& aall &~eh 6arHeer en~Be~ie~e!'I ~er~el'I, ~el 
ehe Kea&eR aRaere ~e&ciligije s~ tiragen haee!'I. 

(3) Die Planfeststellung Kann in den Fällen des § 48 Abs. 3 und 
bei Änderungen oder Erweiterungen von unwesentlicher Bedeutung 
unterbleiben. Fälle von unwesentlicher Bedeutung liegen beson
ders vor, wenn Hechte anderer nicht beeinflußt werden oder 
wenn mit den Beteiligten entsprechende Vereinbarungen getrof
fen werden. Jie Entscheidung darüber trifft ••• (nach Landes
recht). 

(4) Bebauungspläne nach § 9 des Buridesbaugesetzes ersetzen die 
Planfeststellung nach Abs. 1, ~ird eine Ergänzung notwendig, 
oder soll von Feststetzungen des Bebauungsplanes abgewichen 
werden, so ist die Planfeststellung insoweit durchzuführ~n. 
In diesen Fällen gelten die §§ 4o und 41 des Bundesbaugesetzes, 

(5) Im Planfeststellungsbeschluß sind dem Träger der Stra~enbau
last die Errichtung und die Unterhaltung der Anlagen aufzuer
legen, die für das öffentliche Wohl oder zur Sicherung der Be
nutzung der benachbarten Grundstücke gegen Gefahren, erhebli
che Nachteile oder erhebliche Belästigungen notwendig sind. 
Sind solche Anlagen mit dem Vorhaben unvereinbar oder stehen 
ihre Kosten außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck, 
so hat der Betroffene gegen den Träger der Straßenbaulast An
spruch auf angemessene Entschädigung in Geld. Soweit benach
barte Grundstücke vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Verkehrsgeräusche zu schützen sind, finden die §§ 41 und 42 
BimSchG Anwendung. 

(6) Ist der Planfeststellungsbeschluß unanfechtbar geworden, so 
sind Ansprüche auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseiti
gung oder Änderung der Anlage oder auf Unterlassung ihrer Be
nutzung ausgeschlossen. Treten fHr die Plaftfes6stiell~flgeee 
~ nicht vorhersehbare Wirkungen des Vorhabens oder der 
dem festgestellten Plan entsprechenden Anlagen auf die benach
barten Grundstücke erst nach Unanfechtbarkeit des Planes auf, 
so kann der Betroffene die Errichtung und Unterhaltung von 
Anlagen verlangen, die zur Vermeidung der nachteiligen Wir
kungen nach Abs. 5 auf die benachbarten GrundstUcke notwendig 
sind. Sie sind dem Träger der Straßenbaulast durch Beschluß 
der Planfeststellungsbehörde aufzuerlegen. Sind solche Anla
gen mit dem Vorhaben unvereinbar, oder stehen ihre Kosten 
außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck, so hat der 
Betroffene ge~en den Träger der Straßenbaulast Anspruch auf 
angemessene Entschädigung in Geld. Soweit die Entschädigung 
für Schallschutzmaßnahmen zu leisten ist, sind aie Vorschrif
ten des § 42 Abs. 2 und 3 des BimSchG anzuwenden. Werden An
lagen im Sinne des Satzes 2 notwendig, weil nach Abschlu·ß 
des Planfeststellun6sverfahrens auf einem benachbarten Grund
stück Veränderungen eingetreten sind, so hat die hierdurch ent
stehenden Kosten der Eigentümer des benachbarten GrundstUcks 
zu tragen, es sei denn, daß die Veränderungen durch natUrli
che Ereignisse oder durch hBhere Gewalt verursacht sind; 
Satz ~ ist nicht anzuwenden. 
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(7) Anträge nach Abs. 6 Satz 2 und 4 sind schriftlich an die Plan
feststellungsbehörde zu richten. Sie sind nur innerhalb von 
drei Jahren nach dem Zeitpunkt zulässig, zu dem der Betroffene 
von den nachteiligen Wirkungen des dem unanfechtbar festgestell
ten Plan entsprechenden Vorhabens oder der Anlage Kenntnis er
halten hat oder hätte erhalten müssen; sie sind ausgeschlossen, 
wenn nach Herstellung des dem Plan entsprechenden Zustandes 
30 Jahre verstrichen sind. 

~ 39 Anhörungsverfahren 

(1) Der Plan ist der Anhörungsbehörde zur Durchführung des Anhö
rungsverfahrens zuzuleiten. Er besteht aus Zeichnungen und Er
läuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlaß und die von dem 
Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen erkennen lassen. 

(2) Die Anhörungsbehörde holt die Stellungnahme der Behörden ein, 
deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, Die Ge
meinden und Kreise, in deren Gebiet der Plan ausgeführt werden 
soll, sind zu beteiligen. 

(3) Der Plan ist auf Veranlassung der Anordnungsbehörde in den Ge
meinden, in deren Gebiet der Plan ausgeführt werden soll, einen 
Monat zur Einsicht auszulegen. 

(~) Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden (Be
treffeAer), kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs
frist schriftlich oder zur Niederschrift der Anhörungsbehörde 
oder der Gemeinde Einwendungen gegen den Plan erheben. 

(5) Die Gemeinden, in denen der Plan auszulegen ist, haben das 
Vorhaben außer im Falle des Abs. 7 ortsüblich bekanntzumachen, 
In der Bekanntmachung ist 
1. darauf hinzuweisen, wo und in welchem Zeitraum der Plan 

zur Einsicht ausgelegt ist, 

2. dazu aufzufordern, etwaige Einwendungen bei einer in der 
Bekanntmachung zu bezeichnenden Stelle innerhalb der Ein
wendungsfr ist vorzubringen, 

3, darauf hinzuweisen, daß beim Ausbleiben eines Beteiligten 
in dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden 
kann und verspätete Einwendungen bei der Erörterung und 
Entscheidung unberücksichtigt bleiben können; 

4. darauf hinzuweisen, daß 
a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem 

Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be
nachrichtigt werden können, 

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, 
wenn mehr als 300 Benachrichtigungen oder Zustellungen 
vorzunehmen sind. 

Nicht ortsansässige Betroffene, deren Person und Aufenthalt 
bekannt sind, oder die sich innerhalb angemessener Frist er
mitteln lassen, sollen auf Veranlassung der Anhörungsbehörde 
von der Auslegung mit den Hinweisen nach Satz 2 benachrichtigt 
werden. 
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(6) Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhörungsbehörde die 
rechtzeitig erhobenen Einwendungen gegen den Plan und die Stel
lungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Träger der Straßen
baulast und den anwesenden Beteiligten und Betroffenen zu erör
tern; die Anhörungsbehörde kann auch verspätet erhobene Einwen
dungen berilcksicbtigen. Der Erörterungstermin ist mindestens 
zwei Wochen vorher ortsüblich bekanntzumachen. Di~ Beteiligten 
und der Träger der Straßenbaulast sind von dem Er~rterungster
min zu benachrichtigen. Sind mehr als 500 Benachrichtigungen 
vorzunehmen, so können diese Benachrichtigungen durch öffentli
che Bekanntmachung ersetzt werden. Die öffentliche Bekanntma
chung wird dadurch bewirkt, daß der Erörterungstermin im amtli
chen Veröffentlichungsblatt der Anhörungsbehörde und außerdem 
in den örtlichen 'l'ageszeitungen bekanntgemacht wi:t"d, die in dem 
Bereich verbreitet sind, in dem sich das Vorhaben voraussicht
lich auswirken wird. 

(7) Ist der ~reis der Betroffenen bekannt, so kann auf eine Ausle
gung des Planes nach Abs. 3 verzichtet werden, wenn den Betrof
fenen innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit gegeben 
wird, den Plan einzusehen. In diesem Falle bestinunt die Anhö
rungsbehörde auch die Einwendungsfrist nach Abs. 4 und benach
richtigt die Beteiligten und Betroffenen von dem Erörterungs
termin. Dabei ist darauf hinzuweisen, daß bei ihrem Ausbleiben 
auch ohne sie verhandelt werden kann und verspätete Einwendun
gen bei der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt bleiben 
können. 

(8) Soll ein ausgelegter Plan geändert werden und werden dadurch 
der Aufgabenbereich einer Beh5rde oder Belange Dritter erstma
lig oder stärker als bisher berührt, so ist diesen die Änderung 
mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwen
dungen innerhalb von zwei Wochen zu geben. Soll durch die Ände
rung der Plan im Gebiet einer anderen Gemeinde ausgeführt wer
den, so ist der geänderte Plan in dieser Gemeinde auszulegen; 
die Abs. 3 bis 7 gelten entsprechend. 

(9) Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis des Anhörungsverfahrens 
eine Stellungnahme ab und leitet diese möglichst innerhalb ei
nes Monats nach Abschluß der Erarterung mit dem Plan, den Stel
lungnahmen der Behörden und den Einwendungen der Planfeststel-
lungsbehörde zu, · 

§ 4o Veränderungssperre 

(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfah
ren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gelegen
heit gegeben wird, den Plan einzusehen(§ 39 Abs. 7), dürfen 
auf den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Obernahme 
durch den Träger der Straßenbaulast wesentlich wertsteigernde 
oder den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Verände
rungen nicht vorgenommen werden. Veränderungen, die in recht
lich zulässiger Weise vorher begonnen worden sind, Unterhal
tungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut
zung werden hiervon nicht berührt. 

{2) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, so können 
die Eigentümer filr die dadurch entstandenen Vermögensnachteile 
vom Träger der Straßenbaulast eine angemessene Entschädigung 
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in Geld verlangen. Sie können ferner die Übernahme der vom 
Plan betr-offenen Flächen ver-langen, wenn es ihnen mit Rück= 
sieht auf die Veränderungssperre wirtschaftlich nicht zuzu
muten ist, die Grundstücke in der bisherigen oder einer an
deren zulässigen Art zu benutzen. Kommt eine Einigung über 
die Übernahme nicht zustande, so können die EigentUmer die 
=~:z~;~~n~ 1,~s,~~~=~:~~~-~n den Flächen verlangen. Im übri-
1!!,C'.IJ if',.l-,.I, .._. ;J '"tU -l .l.JU 1.rC"_•fl.JJ-UJi6 / • 

(3) § 36 Abs. 4 findet Anwendung. 

§ 41 Einstellung des Planfeststellungsverfahrens 
Wird das Vorhaben vor Erlaß des Planfeststellungsbeschlusses 
aufgegeben, so stellt die Planfeststellungsbehörde das Verfahren 
durch öffentlich bekanntzumachenden Beschluß ein. Damit enden 
die Anbaubeschränkungen nach § 24 Abs. 4 und die Veränderungs
sperre nach § 4o. 

~ 42 Planfeststellungsbeschluß 
(1} Die (Behörde nach Landesrecht/ stellt den Plan fest. 
(2) Im Planfeststellungsbeschluß entscheidet die Planfeststel

lungsbehörde über die Einwendungen. In dem Planfeststellungs
beschluß soll auch darüber entschieden werden, welche Kosten 
andere Beteiligte zu tragen haben. 

(3) Soweit eine abschließende Entscheidung noch nicht möglich ist, 
ist diese im Planfeststellungsbeschluß vorzubehalten. 

(4) Der Planfeststellungsbeschluß ist dem Träger der Straßenbau
last und den Beteiligten, Uber deren Einwendungen entschieden 
wird, mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen, Eine Ausferti
gung des Beschlusses ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh..rung und 
einer Ausfertigung des festgestellten Planes in den Gemeinden 
zwei ~ochen zur Einsicht auszulegen; der Ort und die Zeit der 
Auslegung sind ortsüblich bekanntzumachen. Mit dem Ende der 
Auslegungsfrist gilt der Beschluß gegenüber den übrigen Be
troffenen als zugestellt; darauf ist in der Bekanntmachung 
hinzuweisen. Im Falle des § 39 Abs. 7 kann die Auslegung des 
Planfeststellungsbeschlusses und des festgestellten Planes 
unterbleiben. 

(5) Sind außer dem Träger der Straßenbaulast mehr als 500 Zustel
lungen nach Abs. 4 vorzunehmen, so können diese Zustellungen 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die öffent
liche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, daß der verfügende 
Teil des Planfeststellungsbeschlusses, die Rechtsbehelfsbeleh
rung und ein Hinweis auf die Auslegung nach Abs„ 4 Satz 2 im 
amtlichen Veröffentlichungsblatt der zuständigen Beh6rde und 
außerdem in örtlichen Tageszeitungen bekanntgemacht werden; 
die in dem Bereich vertreten sind, in dem sich das Vorhaben 
voraussichtlich auswirken wird; auf Auflagen ist hinzuweisen. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluß allen Be
troffenen und denjenigen gegenilber, die Einwendungen erhoben 
haben, als zugestellt; darauf ist in der Bekanntmachung hinzu
weisen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der Plan
feststellungsbeschluß bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist 
von den Betroffenen und von Personen, die Einwendungen erho-
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ben haben, schriftlich angefordert werden; darauf ist in der 
Bekanntmachung gleichfalls hinzuweisen. 

(6) Vor der Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage, die ei
nen Planfeststellungsbeschluß zum Gegenstand hat, bedarf es 
keiner Nachprilfung in einem Vorverfahren. 

§ 43 Rechtswirkungen der Planfeststellung 
(1) Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens 

einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anla
gen im Hinblick auf alle von ihm berilhrten öffentlichen Belange 
festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behördli
che Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmi
gungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen 
und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfest
stellung werden alle öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwi
schen dem Träger der Straßenbaulast und den durch den Plan Be
troffenen rechtsgestaltend geregelt. {Gilt vorbehaltlich der 
Verabschiedung des Verwaltungsverfahrensgesetzes), 

(2) Wird mit der Durchführung des Planes nicht innerhalb von fünf 
Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt 
er außer Kraft, es sei denn, er wird vorher von der Planfest
stellungsbehörde um höchstens fünf Jahre verlängert. Der Verlän
gerungsbeschluß ist öffentlich bekanntzumachen. 

§ 44 Planänderung vor Fertigstellung des Vorhabens 

Soll vor Fertigstellung des Vorhabens der festgestellte Plan geän
dert werden und ist diese Änderung nicht von unwesentlicher Bedeu
tung(§ 38 Abs, 3). so bedarf es eines neuen Planfeststellungsver
fahrens. 

§ ~5 Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses 

Wird ein Vorhaben, mit dessen Durchführung begonnen worden ist, 
endgilltig aufgegeben, so hat die Planfeststellungsbehörde den 
Planfeststellungsbeschluß aufzuheben. In dem Aufhebungsbeschluß 
sind dem Träger der Straßenbaulast die Wiederherstellung des fril
heren Zustandes oder geeignete andere Maßnahmen aufzuerlegen, so
weit dies zum Wohle der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachtei
liger Wirkungen auf die Rechte anderer erforderlich ist. Werden 
solche Maßnatunen notwendig, weil nach Abschluß des Planfeststel
lungsverfahrens auf einem benachbarten Grundstück Veränderungen 
eingetreten sind, so kann der Träger des Vorhabens durch Beschluß 
der Planfeststellungsbehörde zu geeigneten Vorkehrungen verpflich
tet werden; die hierdurch entstehenden Kosten hat jedoch der Ei
gentilmer des benachbarten Grundstilckes zu tragen, es.sei denn, 
daß die Veränderungen durGh natürliche Ereignisse oder höhere Ge
walt verursacht worden sind. 

§ 46 zusammentreffen mehrerer Vorhaben 
(1) Trifft ein selbständiges Vorhaben, für dessen Durchführung 

ein Planfeststellungsverfahren vorgeschrieben ist, mit einem 
Vorhaben nach diesem Oesetz, das der Planfeststellung bedarf, 
derart zusammen, daß für diese Vorhaben oder fUr Teile von 
ihnen nur eine einheitliche Entscheidung möglich ist, so 
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findet fUr die Vorhaben oder filr deren Teile nur ein Planfest
stellungsverfahren statt. 

(2) Zuständigkeiten und Verfahren richten sich nach den Rechtsvor
schriften filr das Planfeststellungsverfahren, das für diejeni
ge Anlage vorgeschrieben ist, die einen größeren Kreis öffent
lich-rechtlicher Beziehungen berührt. Bestehen Zweifel, welche 
Rechtsvorschrift anzuwenden ist, und sind nach den in Betracht 
kommenden Rechtsvorschriften eine Bundesbehörde und eine Landes
behörde zuständig, so führt, falls sich die obersten Bundes- und 
Landesbehörden nicht einigen, die Landesregierung das Einverneh
men mit der Bundesregierung herbei, welche Rechtsvorschrift 
anzuwenden ist. 

§ qy Besitzeinweisung 

(1) Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert 
sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz eines für die 
Straßenbaumaßnahme benötigten Grundstücks durch Vereinbarung 
unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu überlassen, 
so hat die Enteignungsbehörde den Träger der Straßenbaulast 
auf Antrag nach Feststellung des Planes in den Besitz einzu
weisen, Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens zwei Monate nach Eingang 
des ~ntrages auf Besitzeinweisung mit den Beteiligten mUnd
lich zu verhandeln. Hierzu sind die Straßenbaubehörde und die 
Betroffenen zu:aden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag auf 
Besitzeinweisung mitzuteilen. Die Ladungsfrist beträgt minde
stens drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffenen aufzu
fordern, etwaige Einwendungen gegen den Antrag möglichst vor 
der mündlichen Verhandlung bei der Enteignungsbehörde einzu
reichen. Sie sind außerdem darauf hinzuweisen, daß auch bei 
Nichterscheinen über den Antrag auf Besitzeinweisung und ande
re im Verfahren zu erledigende Anträge entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstacks von Bedeutung ist, hat ihn 
die Enteignungsbehörde vor der Besitzeinweisung in einer Nie
derschrift festzustellen. Den Beteiligten ist eine Abschrift 
der Niederschrift zu übersenden. 

(~) Der Beschluß über die Besitzeinweisung soll dem Antragsteller 
und den Betroffenen spätestens zwei Wochen nach der mündlichen 
Verhandlung zugestellt werden. Die Besitzeinweisung wird in 
dem von der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. 
Auf Antrag des unmittelbaren Besitzers ist dieser Zeitpunkt 
auf mindestens zwei Wochen nach Zustellung der ~nordnung ilber 
die vorzeitige Besitzeinweisung an ihn festzusetzen. Durch die 
Besitzeinweisung wird dem Besitzer der Besitz en~zogen und der 
Träger der Straßenbaulast Besitzer. Der Träger der Straßenbau
last darf auf dem Grundstück, das im Antrag auf Besitzeinwei
sung bezeichnete Bauvorhaben ausfilhren und die dafUr erforder
lichen Maßnahmen treffen. 

(5) Der Träger der Straßenbaulast hat filr die durch die vorzeitige 
Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile Entschädigung 
zu leisten, soweit diese Nachteile nicht durch die Verzinsung 
der Geldentschädigung für die Entziehung oder Beschränkung des 
Eigentums oder eines anderen Rechtes ausgeglichen werden. Art 
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und Höhe der Entschädigung sind von der Enteignungsbehörde in 
einem Beschluß festzusetzen. 

(6) Wird der festgestellte Plan aufgehoben, so ist auch die vorzei
tige Besitzeinweisung aufzuheben, und der vorherige Besitzer 
wieder in den Besitz einzuweisen. Der Träger der Straßenbaulast 
hat für alle durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstandenen 
besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten. 

§ 48 Enteignung 
(1) Die Träger der Straßenbaulast für Landes- und Kreisstraßen und 

für Gemeindestraßen im Außenbereich haben zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben das Enteignungsrecht. Die Enteignung ist zulässigl 
soweit sie zur Ausführung eines nach den Vorschriften der ~§ 
38 ff. festgestellten Planes notwendig ist. Einer weiteren 
Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung bedarf es nicht, 

(2) Der festgestellte Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde 
zu legen und fUr die Enteignungsbehörde bindend. 

(3) Die Enteignung ist ferner zulässig, wenn sich ein Betroffener 
mit der Ubertragung oder Beschränkung des Eigentums oder ei
nes anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt hat. In 
diesem Falle kann das Entschädigungsverfahren unmittelbar 
durchgeführt werden. 

(4) Im übrigen gilt das (Landesenteignungsgesetz), 

§ 49 Straßenaufsicht 
{1) Die Straßenaufsicht ist (nach Landesrecht zu bestimmen), 
(2) Kommt der Träger der Straßenbaulast seinen Pflichten nicht 

nach, so kann die Straßenaufsichtsbehörde anordnen, daß er 
die notwendigen Maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist 
durchführt. Die Straßenaufsichtsbehörde soll Maßnahmen, die 
mehrere Träger der Straßenbaulast durchzuführen haben, diesen 
rechtzeitig bekanntgeben, damit sie möglichst zusammenhängend 
ausgeführt werden. Kommt ein Träger der Straßenbaulast der An
ordnung nicht nach, so kann die Straßenaufsichtsbehörde die 
notwendigen Maßnahmen an seiner Stelle und auf seine Kosten 
selbst durchführen oder durch einen anderen durchführen lassen. 
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M u s t e r e n t w u r [ 

für ein Länderstraßengesetz 

§ 1 Geltungsbereich 

Das Gesetz regelt die Rechtsverhältnisse der öffentlichen Straßen. 
Für die Bundesfernstraßen gilt es nur, soweit es diese Straßen 
ausdrücklich erwähnt. 

§ 2 Öffentliche Straßen 

(1) Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, 
die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 

(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören 

1. der Straßenkörper; das sind insbesondere der Straßengrund, 
der Straßenunterbau, der Straßenoberbau. die Brücken, Tun
nel, Durchlässe, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, Bö
schungen, Stützmauern, Lärmschutzanlagen, Trenn-, Seiten-, 
Rand- und Sicherheitsstreifen, Haltestellenbuchten für den 
Linienverkehr sowie Rad- und Gehwege, auch wenn sie ohne 
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang im wesentlichen mit 
der für den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn 
gleichlaufen (unselbständige Rad- und Gehwege); 

2. der Luftraum über dem Straßenkörper: 

3. das Zubehör; das sind die Verkehrszeichen. die Verkehrsein
richtungen und -anlagen aller Art. die der Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlie
ger dienen, und die Bepflanzung; 

4. die Nebenanlagen; das sind solche Anlagen. die überwiegend 
den Aufgaben der Straßenbauverwaltung dienen, wie Straßen
meistereien, Gerätehöfe, Lager, Lagerplatze. Ablagerungs
und Entnahmestellen, Hilfsbetriebe und -einrichtungen. 

(3) Bei öffentlichen Straßen auf Deichen. Staudämmen und Staumau
ern gehören zum Straßenkörper lediglich der Straßenoberbau 
sowie die Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen. 
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§ 3 Einteilung der öffentlichen Straßen 

(1) Die ötfentlichen Straßen werden nach ihrer Verkehrsbedeutung 
in folgende Straßengruppen eingeteilt: 

1. Landesstraßen; das sind Straßen, die innerhalb des Landes
gebietes untereinander oder zusammen mit Bundesfernstraßen 
ein Verkehrsnetz bilden und dem Durchgangsverkehr dienen 
oder zu dienen bestimmt sind; 

2. Kreisstraßen; das sind Straßen, die dem verkehr zwischen 
benachbarten Kreisen und kreisfreien Städten, dem überört
lichen Verkehr innerhalb eines Kreises oder dem unentbehr
lichen Anschluß von Gemeinden oder räumlich getrennten 
Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege dienen oder zu die
nen bestimmt sind; 

3. Gemeindestraßen; das sind'Straßen, die dem Verkehr inner
halb einer Gemeinde oder dem nachbarlichen verkehr zwischen 
Gemeinden oder dem weiteren Anschluß von Gemeinden oder 
räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege 
dienen oder zu dienen bestinunt sind; 

4. sonstige öffentliche Straßen. 

(2) Die Zweckbestimmung steht im Ermessen des Trägers der Straßen
baulast. 

§ 4 Straßenverzeichnisse und Straßennummern 

Für die öffentlichen Straßen werden Straßenverzeichnisse geführt. 
Die oberßte Straßenbaubehörde bestimmt die Nummerung der Landes
straßen und Kreisstraßen. Für Gemeindestraßen und sonstige öffent
liche Straßen können die Verzeichnisse in vereinfachter Form (Be
standsverzeichnisse) eingerichtet werden. Das Nähere über Zustän
digkeit der Behörden, Einrichtung und Inhalt der Verzeichnisse und 
die Einsichtnahme in diese wird durch Rechtsverordnung der (Be
hörde nach Landesrecht) geregelt. 

§ 5 Ortsdurchfahrten 

[1) Eine ortsdurchfahrt ist der Teil einer Landesstraße oder 
Kreisstraße, der innerhalb der geschlossenen Ortslage liegt 
und auch zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmt 
ist oder der mehrfachen Verknüpfung des Ortsstraßennetzes 
dient. Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebie
tes, der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhän
gend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung 
ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Be
bauung unterbrechen den Zusammenhang nicht. 

- 3 -
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(2) (Die Zuständigkeit für die Festsetzung der Grenzen der Orts
durchfahrt wird nach Landesrecht geregelt.) Mit Zustimmung der 
(Behörde nach Landesrecht] kann die Grenze der Ortsdurchfahrt 
abweichend von der Regel des Absatzes 1 festgesetzt werden, 
wenn die Länge der Ortsdurchfahrt wegen der Art der Bebauung 
in einem offensichtlichen Mißverhältnis zur Einwohnerzahl der 
Gemeinde steht oder wenn die Verknü?rung mit dem Ortsstraßen
netz oder sonstige wesentliche Gesichtspunkte eine Abweichung 
rechtfertigen. 

(J) Ist die Ortsdurchfahrt erheblich breiter angelegt als die an
schließende freie Strecke der Landesstraße oder der Kreisstra
ße, so ist im Einvernehmen mit der Gemeinde auch die seitliche 
Begrenzung der Ortsdurchfahrt festzulegen. 

(4) Kommt in den Fällen der Absätze 2 und 3 ein Einvernehmen nicht 
zustande, so entscheidet die (Behörde nach Landesrecht). 

(5) Reicht die Ortsdurchfahrt einer Landesstraße für den Durch
gangsverkehr nicht aus, so kann eine Straße, die nach ihrem 
Ausbauzustand für die Aufnahme des Durchgangsverkehrs geeignet 
ist und an die Landesstraße nach beiden Seiten anschließt, 
durch Umstufung {§ 1) als zusätzliche Ortsdurchfahrt festge
setzt werden. 

Merkposten: 
Den Ländern bleibt es überlassen, die Regelung des Absatz 5 
auf Kreisstra~en auszudehnen. 

§ 6 Widmung 

(1) Widmung ist die Allgemeinverfügung, durch die Straßen, 
Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen_ Straße er
halten. Sie ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekannt
zumachen und wird frühestens im Zeitpunkt der öffentlichen 
Bekanntmachung wirksam. 

(2) Die Widmung einer Straße für den öffentlichen Verkehr ver-
fügt ................ (nach Landesrecht). Ist die widmende 
Behörde nicht Behörde des Trägers de~ Straßenbaulast, so ist 
zur Widmung dessen schriftliche zustinunung erforderlich. Soll 
ein anderer als eine Gebietskörperschaft Träger der Straßen
baulast werden, so verfügt die Widmu~g auf seinen schrift
lichen Antrag hin die Straßenaufsich~sbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde. Beschränkungen der Widmung auf bestimmte 
Benutzungsarten oder Benutzerkreise sind in der Verfügung 
festzulegen. Mit der Widmung ist festzustellen, welcher Stra
ßengruppe nach § 3 Abs. 1 die Straße angehört (Einstufung). 
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Voraussetzung für die Widmung ist, daß der Träger der Straßen
baulast Eigentümer des der Straße dienenden Grundstücks ist 
oder der EigentÜ!ll.er und ein sonst zur Nutzung dinglich Berech
tigter der W~drnung zugestinunt haben oder der Träger der Stra
ßenbaulast den Besitz durch Vertrag, durch Einweisung nach 
§ 41 oder in einem sonstigen gesetzlich geregelten Verfahren 
erlangt hat. 

Bei Straßen, deren Bau in einem Planfeststellungs- oder Flur
bereinigungsverfahren geregelt wird, kann die Widmung in die
sem verfahren mit der Maßgabe verfügt werden, daß sie mit der 
Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 3 in diesem Zeitpunkt vorliegen. Der Träger der Stra
ßenbaulast hat den Zeitpunkt der Verkehrsübergabe, die Stra
ßengruppe sowie Beschränkungen der Widmung der das Straßen
oder Bestandsverzeichnis führenden Behörden unverzüglich anzu
zeigen. Der Träger der Straßenbaulast hat die öffentliche Be
kanntmachung zu veranlassen. Eine Bekanntmachung ist entbehr
lich, wenn die zur Widmung vorgesehene Straße in den im Plan
fests tellungsverfahren ausgelegten Plänen als solche kenntlich 
gemacht worden ist. 

Wird eine Straße verbreitert, begradigt, unerheblich ver.legt 
oder ergänzt, so gilt der neue Straßenteil durch die Verkehrs
übergabe als gewidmet, sofern die Voraussetzungen des Absatzes 
3 vorliegen. Einer öffentlichen Bekanntmachung nach Absatz 1 
bedarf es nicht. 

Durch bürgerlich-rechtliche Verfügungen oder durch Verfügungen 
im Wege der zwangsvollstreckung oder der Enteignung über die 
der Straße dienenden Grundstücke oder Rechte an ihnen wird die 
Widmung nicht berührt. 

§ 7 Umstufung 

(1) Urnstufung ist die Allgemeinverfügung, durch die eine öffent
liche Stra~e bei Anderung ihrer Verkehrsbedeutung der entspre
chenden Straßengruppe zugeordnet wird (Aufstufung, Abstufung). 
Die Umstufung ist mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich be
kanntzumachen. 

(2] Andert sich die Verkehrsbedeutung einer Straße, so ist sie in 
die entsprechende Straßengruppe umzustufen (Aufstufung, Abstu
fung). 

(3) (Die Zuständigkeit für die Umstufungsverfügung wird nach Lan
desrecht geregelt.] 

(4) Die umstufung soll nur zum Ende eines Haushaltsjahres ausge
sprochen und drei Monate vorher angekündigt werdenT ~m Einver
nehmen mit dem neuen Träger der Straßenbaulast kann ein ande
rer Zeitpunkt für das Wirksarnwerden bestiWIQt werden. 
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(5) § 6 Abs. 4 gilt entsprechend. Die Umst.ufung wird mit der 
Ingebrauchnalune für den neuen Verkehrszweck wirksam. 

§ 8 Einziehung, Teileinziehung 
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(1) Einziehung ist die Allgemeinverfügung, durch die eine gewidme
te Straße die Eigenschaft einer öffentlichen Straße verliert. 
Teileinziehung ist die Allgemeinverfügung, durch die die Wid
mung einer Straße nachträglich auf bestimmte Benutzungsarten 
oder Benutzerkreise beschränkt wird. Einziehung und Teilein
ziehung sind mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich bekanntzu
machen und werden im Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

(2) Eine Straße kann eingezogen werden, wenn sie keine Verkehrsbe
deutung mehr hat oder überwiegende Gründe des öffentlichen 
Wohles vorliegen. (Satz 2: Art und weise der Einziehung nach 
Landesrecht.) Die Teileinziehung einer Straße ist zulässig, 
wenn nachträglich Beschränkungen der Widmung auf bestimmte 
Benutzungsarten oder Benutzerkreise aus überwiegenden Gründen 
des öffentlichen Wohls festgelegt werden. 

(3] Die Absicht der Einziehung ist drei Monate vorher in· den Ge
meinden, die die Straße berührt, öffentlich bekanntzumachen. 
um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. Von der Bekanntma
chung kann abgesehen werden, wenn die zur Einziehung vorgese
henen Teilstrecken in den in einem Planfeststellungsverfahren 
ausgelegten Plänen als solche kenntlich gemacht worden sind 
oder Teilstrecken im Zusammenhang mit A.nderungen von unwesent
licher Bedeutung (§ 38 Abs. 3) eingezogen werden sollen. 

(4) Mit der Einziehung entfallen Gemeingebrauch (§ 14) und wider
rufliche Sondernutzungen (§ .lß). 

(5) Wird eine Straße begradigt, unerheblich verlegt oder in son
stiger Weise den verkehrlichen Bedürfnissen angepaßt und wird 
damit ein Teil der öffentlichen Strape dem Verkehr nicht nur 
vorübergehend entzogen, so gilt dieser Teil mit der Sperrung 
als eingezogen. Einer Ankündigung und öffentlichen Bekannc
machtung bedarf es in diesem Fall nicht. 

§ 9 Straßenbaulast 

(1) Die Straßenbaulast umfaßt alle mit dem Bau und der Unterhal
tung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Die Trager der 
Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit d~e Straßen 
in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügc:iden z~stand 
zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sons: zu verbes
sern; dabei sind die sonstigen öffentlichen Bela:--.ge ein
schließlich des Umwelt.sc:hutzes zu beriicKsicht.ige1~. So;.;ei: sie 
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hierzu unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit außer 
Stande sind, haben die Straßenbaubehörden auf einen nicht ver
kehrssicheren Zustand vorbehaltlich anderweitiger Maßnahmen 
der Straßenverkehrsbehörden durch Verkehrszeichen hinzuweisen. 

(2) zu den Aufgaben nach Absatz 1 gehören nicht das Schneeräumen, 
das Streuen bei Schnee- oder Eisglätte, die Reinigung und die 
Beleuchtung. Die Träger der Straßenbaulast sollen jedoch nach 
besten Kräften die Öffentlichen Straßen von Schnee räumen und 
bei Schnee- und Eisglätte streuen. 

§ 10 Hoheitsverwaltung, bautechnische Sicherheit 

(1) Die mit dem Bau und der Unterhaltung sowie der Erhaltung der 
Verkehrssicherheit der Straßen einschließlich der Bundesfern
straßen zusammenhängenden Pflichten obliegen den Organen und 
Bediensteten der damit befaßten Körperschaften und Behörden 
als Amtspflichten in Ausübung hoheitlicher Tätigkeit. 

(Das Staatshaftungsgesetz vom 12. Mai 1969 (GBl. I Nr. 5 
S. 34), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Einigungsver
tragsgesetzes vom 23. September 1990 (BGBl. II s. 885 - 1111) 
und Anlage II Kapitel III Sachbereich P Abschnitt III Nr. 1 
zum Einigungsvertrag vorn 31. August 1990 (BGBl. II S. 889), 
findet insoweit keine Anwendung.) 

(2) Die Straßen sind so herzustellen und zu unterhalten, daß sie 
den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
insbesondere den anerkannten Regeln der Baukunst und der Tech
nik genügen. Genehmigungen, Erlaubnisse, Anzeigen oder Abnah
men bedarf es nicht, wenn die Bauwerke unter verantwortlicher 
Leitung der Stra~enbaubehörde eines Landes, eines Kreises oder 
einer Gemeinde (von mehr als .............. Einwohnern) ausge-
führt und unterhalten werden. 

§ 11 Wechsel der Straßenbaulast 

(1) Beim Übergang der Straßenbaulast von einer Gebietskörperschaft 
auf eine andere gehen das Eigentum des bisherigen Trägers der 
Straßenbaulast an der Straße sowie alle Rechte und Pflichten, 
die mit der Straße in Zusammenhang stehen, entschädigungslos 
auf den neuen Träger der Straßenbaulast über. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für 

1. das Eigentum an Nebenanlagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4); 

2. das Eigentum an Leitungen, die der bisherige Träger der 
Straßenbaulast für Zwecke der öffentlichen Versorgung in 
der Straße verlegt hat; 

3. Rechte und Pflichten des bisherigen Trägers der Straßenbau
last aus Gebietsversorgungsverträgen; 
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4. Verbindlichkeiten des bisherigen :~agers der Straßenbaulasl 
aus der Durchführung früherer Bau- und Unterhaltungsmaßnah
rn~n. Soweit. diese Verbindlichi-,:cile:~ din.gl:icr~ gesicher L 
sind, hat der neue Eigentümer einen Betreiungsanspruch. 

(3) Hat der bisherige Eigentümer berecht~gterweise besondere Anla
gen in der Straße gehalten, so ist der neue Eigentümer ver
pflichtet, diese in dem bisherigen Umfang zu dulden. § 16 und 
§ 18 Abs. 4 gelten entsprechend. 

(4} Der bisherige Träger der S~raßenbau~ast hat dem neuen Träger 
der Straßenbaulast dafür einzustehen, daß er die Straße in dem 
durch die Verkehrsbedeutung gebotenen Umfang ordnungsgemäß 
unterhalten und den notwendigen Grunderwerb durchgeführt hat. 

(5) Bei Einziehung einer Straße kann der frühere Träger der Stra
ßenbaulast innerhalb eines Jahres verlangen, daß ihm das Ei
gentum an Straßengrundstücken mit den in Absatz 1 genannten 
Rechten und Pflichten unentgeltlich übertragen wird, wenn es 
vorher nach Absatz 1 übergegangen war. Absatz 3 gilt ent
sprechend. 

§ 12 Grundbuchberichtigung und Vermessungen 

(1) Bei Übergang des Eigentums an Straßen nach § 11 Abs. 1 hat der 
neue Träger der Straßenbaulast unverzüglich den Antrag auf 
Berichtigung des Grundbuches zu stellen. 
(Satz 2 wird nach Landesrecht gefaßt. Beispiel: Der Antrag muß 

vorn Leiter der Behörde oder einem Vertreter unterschrieben und 
mit dem Dienstsiegel oder Dienststempel versehen sein.) Zum 
Nachweis des Eigentums gegenüber dem Grundbuchamt genügt die 
in den Antrag aufzunehmende Erklärung, daß das Grundstück dem 
neuen Träger der Straßenbaulast gehört. 

(2) Für die Eintragung des Eigentumsübergangs in das Grundbuch 
nach § 11 Abs. 1 werden Gebühren und Auslagen nach dem Gesetz 
über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts
barkeit (Kostenordnung) nicht erhoben. 

(3) Die Kosten für eine Vermessung oder Abmarkung des übergegange
nen Grundstücks oder Grundstücksteils hat der neue Träger der 
Straßenbaulast zu tragen oder zu erstatten. 

§ 13 Eigentumserwerb 

(1) Der Träger der Straßenbaulast soll das Eigentum an den der 
Straße dienenden Grundstücken erwerben. 
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(2) Stehen die für die Straße in Anspruch genommenen Grundstücke 
nicht im Eigentum des Trägers der Straßenbaulast, so hat die
ser auf Antrag des Eigentümers oder eines sonst zur Nutzung 
dinglich Berechtigten die für die Straße in Anspruch genonune
nen Grundstücke oder dingliche Rechte daran zu erwerben. Kommt 
innerhalb der Frist von 4 Jahren nach Antragstellung zwischen 
dem Eigentümer oder einem sonst zur Nutzung dinglich Berech
tigten und dem Träger der Straßenbaulast eine Einigung über 
den Erwerb der Grundstücke oder der dinglichen Rechte nicht 
zustande. so kann der Eigentümer oder der sonst zur Nutzung 
dinglich Berechtigte die Enteignung verlangen. Im übrigen 
gelten die allgemeinen Vorschriften über die Enteignung. 

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn und solange dem Träger der Straßen
baulast eine Dienstbarkeit oder ein sonstiges dingliches Recht 
eingeräumt ist, das den Bestand der Straße sichert. 

(4) Bis zum Erwerb der für die Straße in Anspruch genonunenen 
Grundstücke stehen dem Träger der Straßenbaulast die Rechte 
und Pflichten des Eigentümers der Ausübung nach in dem Umfang 
zu, wie es die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs erfor
dert. 

§ 14 Gemeingebrauch, Anliegergebrauch 

(1) Der Gebrauch der öffentlichen Straße ist jedermann im Rahmen 
der Widmung und der verkehrsrechtlichen Vorschriften gestattet 
(Gemeingebrauch) . Auf die Aufrechterhaltung des Gemeinge
brauchs besteht kein Rechtsanspruch. 

{2) Im Rahmen des Gemeingebrauchs hat der fließende Verkehr den 
Vorrang vor dem ruhenden Verkehr, soweit sich aus der Widmung 
der Straße und dem Straßenverkehrsrecht nichts anderes ergibt. 

(3) Die Erhebung von Gebühren für die Ausübung des Gerneingebrauchs 
bedarf einer gesonderten gesetzlichen Regelung. 

(4) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, die an einer 
Öffentlichen Straße gelegen sind (Straßenanlieger) , dürfen 
·innerhalb der geschlossenen Ortslage die an die Grundstücke 
angrenzenden Straßenteile über den Gemeingebrauch hinaus auch 
für die' Zwecke der Grundstücke benutzen. soweit diese Benut
zung zur Nutzung des Grundstücks erforderlich ist, den Gemein
gebrauch nicht dauernd ausschließt oder erheblich beeinträch
tigt oder in den Straßenkörper eingreift. 

- 9 -



425 

9 -

§ 15 Beschränkungen des Gemeingebrauchs 

ner G~meing~brauch kann durch di~ s~raße~baubehördcn vorübcrsnh0~0 
beschränkt werden, wenn dies wegen des taulichcn Zustandes de· 
Straße notwendig ist. Die Beschränkungen sind von der Scraßc:ib,-,_,_;
behörde kenntlich zu machen. Die Straßer.verkehrsbehörde und die 
Gemeinden. welche die Straße berührt. sind über wesentliche Be
schränkungen zu unterrichten. 

§ 16 Vergütung und Mehrkosten 

(1) Wenn eine Straße wegen der Art des Ge~eingebrauchs durch einen 
anderen aufwendiger hergestellt oder ausgebaut werden muß, als 
es dem regelmä~igen Verkehrsbedürfnis entspricht. hat der a~
dere dem Träger der Straßenbaulast die Mehrkosten für den Bau 
und die Unterhaltung zu vergüten. Das gilt nicht für Haltc
stellenbuchten für den Linien- und Schulbusverkehr. Der Träger 
der Stra~enbaulast kann angemessene Vorschüsse oder Sicherhei
ten verlangen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend. wenn eine Stra~e aus anderen Grün
den auf Veranlassung eines anderen aufwendiger hergestellt 
oder ausgebaut wird oder wenn Anlagen errichtet oder umgestal
tet werden müssen, ohne daß der Träger der Straßenbaulast in 
Erfüllung seiner Aufgaben dazu verpflichtet ist. 

§ 17 Verunreinigung und Beschädigung 

(1) Wer eine Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat 
die Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu beseiti
gen; andernfalls kann der Träger der Straßenbaulast - in Orts
durchfahrten die Gemeinde - die Verunreinigung auf Kosten des 
ve·rursachers beseitigen. weitergehende bundes- oder landes
rechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) Wer eine Straße oder einzelne Bestandteile beschädigt oder 
zerstört, kann zur Übernahme der entstehenden Kosten ver
pflichtet werden. ordnungsrechtliche Maßnahmen bleiben davo~ 
unberührt. 

(3) Abfall darf unbefugt nicht zum zwecke der Entsorgung auf die 
Straße gebracht werden. 

( 4 l Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 gelten auch für die Bu:-.
desfernstraßen. 

- 1G -
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§ 18 Sondernutzung 

(1) Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus ist 
Sondernutzung. Sie bedarf der Erlaubnis der Straßenbaubehörde. 
in OrLsdurchfahrten der Erlaubnis der Gemeinde. Soweit die 
Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, darf sie die 
Erlaubnis nur mit Zustimmung der Straßenbaubehörde erteilen. 
Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmte Sondernutzungen in 
den Ortsdurchfahrten und in Gemeindestraßen von der Erlaubnis 
befreien und die Ausübung regeln. soweit die Gemeinde nicht 
Träger der Straßenbaulast ist, bedarf die Satzung der Zustim
mung der (Behörde nach Landesrecht) . 

(2) Die Erlaubnis darf nur auf Zeit oder Widerruf erteilt werden. 
Sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Soweit 
die Gemeinde nicht Träger der Straßenbaulast ist, hat sie eine 
widerruflich erteilte Erlaubnis zu widerrufen, wenn die Stra
ßenbaubehörde dies aus Gründen des Straßenbaues oder der Si
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs verlangt. 

(3) Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Stra~enbaulast 
keinen Ersatzanspruch bei Widerruf der Erlaubnis oder bei 
Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße. 

(4) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unter
halten, daß sie den Anforderungen der Sicherheit und Ordnung 
sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen. Arbeiten an 
der Straße bedürfen der Zustimmung der Straßenbaubehörde. Der 
Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der fur die Erlaubnis zu
ständigen Behörde die Anlagen auf seine Kosten zu ändern und 
alle Kosten zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast 
durch die Sondernutzung entstehen. Hierfür kann der Träger der 
Straßenbaulast angemessene Vorschüsse und Sicherheiten verlan
gen. 

(5) Wechselt der Träger der Straßenbaulast. so bleibt eine nach 
Absatz 1 erteilte Erlaubnis bestehen. 

(6) Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Genehmigungen, 
Erlaubnisse oder Bewilligungen werden durch die Sonder
nutzungserlaubnis nicht ersetzt. 

(7) Unwiderrufliche Nutzungsrechte, die von früher her bestehen, 
können zur Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs durch 
Enteignung aufgehoben werden. § 42 gilt entsprechend. 

- 11 -
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§ 19 Besondere Veranstaltungen und gewerbliche Nutzung 

Ist nach den Vorschriften des StraJ3enverkehrsrec/1ts eine Erlaubnis 
für eine übermäßige Straßennutzung oder eine Ausnahmegenehmigung 
erteilt, so bedarf es keiner Erlaubnis nach § 18. Vor ihrer Ent
scheidung hat die hierfür zuständige Behörde die sonst für die 
Sondernutzungserlaubnis zuständige Straßenbaubehörde zu hören. Die 
von dieser geforderten Bedingungen. Auflagen und Sondernutzungsge
bühren sind dem Antragsteller in der Erlaubnis oder Ausnahmegeneh
migung aufzuerlegen. 

§ 20 Unerlaubte Benutzung einer Straße 

(1) Wird eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt oder 
werden Autowracks oder andere Gegenstände verbotswidrig abge
stel.l.t oder kororo.t ei.n Er1.aubn:Lsneh.ro.er seinen Verpf1.icht.ungen 
nicht nach, .so kann die für die Erteilung der Erl.aubnis zu
ständige Behörde die erforderlichen Maßnahmen zur Beendigung 
der Benutzung oder zur Erfüllung der Auflagen anordnen. Sind 
solche Anordnungen nicht oder nur unter unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich oder nicht erfo1.gversprechend, so kann sie den 
rechtswidrigen Zusta·na auf Kosten des Pflichtigen beseitigen 
oder beseitigen lassen. 

(2) Die Straßenbaubehörde kann die von der Straße entfernten Ge
genstande bis zur Erstattung ihrer Aufwendungen zurückbehal
ten. 

(3) Ist der Eigentümer oder Halt.er der von der Straße entfernten 
Gegenstände innerhalb angemessener Frist nicht zu ermitteln 
oder kommt er seinen Zahlungspflichten innerhalb von 2 Monaten 
nach Zahlungsaufforderung nicht nach oder holt er die Gegen
stände innerhalb einer ihm schriftlich gesetzten angemessenen 
Frist nicht ab, so kann die Straßenbauverwaltung die Gegen
stände verwerten und entsorgen; in der Aufforderung zur 
Zahlung oder Abholung ist darauf hinzuweisen. Im übrigen 
bleiben die Zuständigkeiten nach den Abfallgesetzen unberührt. 
(Die Vorschriften des Landesrechts über die Verwertung sicher
gestellter Gegenstände sind entsprechend anzuwenden.) 

(4) Absätze 2 und 3 gelten für Bundesfernstraßen entsprechend. 

§ 21 Gebühren für Sondernutzungen 

(ll Für Sondernutzungen können Sondernutzungsgebühren erhoben wer
den. Sie stehen in Ortsdurchfahrten den Gemeinden, im übrigen 
dem Träger der Straßenbaulast. zu. Bei Bemessung der Gebühren 
sind Art und Ausmaß- der Einwirkung auf die Straße und den Ge
meingebrauch sowie das wirtschaftliche Interesse des Gebühren
schuldners zu berücksichtigen. 
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(2) Der für den Straßenbau zuständige Minister ist ermächtigt, im 
Einvernehmen mit (Behörde nach Landesrecht, z. B. dem Finanz
minister) die Erhebung und Höhe der Sondernutzungsgebühren, 
soweiL sie dem Land als Baulastträger zustehen, zu regeln. 
Die Landkreise und Gemeinden können die Gebühren durch Satzung 
regeln, soweit ihnen die Sondernutzungsgebühren zustehen. 

§ 22 Straßenanlieger 

(1) Zufahrten zu Landes- und Kreisstraßen außerhalb der zur Er
schließung bestirrunten Teile der Ortsdurchfahrt gelten als Son
dernutzung im Sinne des § 18, wenn sie neu angelegt oder geän
dert werden. Eine Anderung liegt auch vor, wenn eine Zufahrt 
gegenüber dem bisherigen Zustand einem erheblich größeren oder 
einem andersartigen Verkehr als bisher dienen soll. Den Zu
fahrten stehen die Anschlüsse nicht öffentlicher Wege gleich. 

(2) Einer Erlaubnis nach § lB Abs. 1 bedarf es nicht für die An
lage neuer oder die Anderung bestehender Zufahrten 

1. im Zusammenhang mit der Errichtung oder erheblichen Ande
rung baulicher Anlagen, wenn die Straßenbaubehörde nach 
§ 24 Abs. 2 zustimmt oder nach § 24 Abs. 9 eine Ausnahme 
zugelassen hat, 

2. in einem Flurbereinigungsverfahren oder einem anderen förm
lichen verfahren, wenn die Straßenbaubehörde zugestimmt 
hat. 

(3) Für die Unterhaltung der Zufahrten, die nicht auf einer Er
laubnis nach § 18 Abs. 1 beruhen, gelten § lß Abs. 4 Satz 1 
und 2 sowie § 20 entsprechend. 

(4) Werden auf Dauer Zufahrten oder Zugänge aurch die Anderung 
oder die Einziehung von Straßen unterbrochen oder wird ihre 
Benutzung erheblich erschwert, so hat der Träger der Straßen
baulast einen angemessenen Ersatz zu schaffen oder, soweit 
dies nicht zumutbar ist, eine angemessene Entschädigung in 
Geld zu leisten. Korrunt eine Einigung über die Entschädigung 
nicht zustande, so gilt § 42 Abs. 4 und 5. Mehrere Anlieger
grundstücke können durch eine gemeinsame Zufahrt angeschlossen 
werden, deren Unterhaltung nach Absatz 3 den Anliegern 
gemeinsam obliegt. Die Verpflichtung nach Satz 1 entsteht 
nicht, wenn die Grundstücke eine anderweitige ausreichende 
Verbindung zu dem öffentlichen Wegenetz besitzen oder wenn die 
Zufahrten auf einer widerruflichen Erlaubnis beruhen. 

- 13 -
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15) Werden für längere Zeit Zufahrccn oder Zugänge durch Sttaßen 
a:rbei tcn unterbrochen oder <Jl rd illre Eenut zung c rncblich c :- -
schwert. ohne daß von Behel (Sr.le'finat-.o.c:1 eJ..ne 1-iesentliche En:.J a 
stung ausgeht. und wird dadurch die wirtschaftliche Sxistenz 
eines anliegenden Betriebes gefahrde:. so kann dessen Inhaber 
eine Entschädigung in der Höhe des Betrages beanspruchen, de~ 
erforderlich ist. um das For·tbestehen des Betriebes bei A.n
spannung der eigenen Kräfte und unter Berücksichtigung der 
gegebenen Anpassungsmöglichkeiten z~ sichern. Der Anspruch 
richtet sich gegen den, zu Jessen G~~sten die Arbeiten im 
Straßenbereich erfolgen. Absatz 4 sa·~z 3 gilt entsprechend. 

(6} Soweit es die Sicherlleit oder Leicht!gkeit des Verkehrs erfor
dert, kann die Straßenbaubehörde nach Anhörung der Betroffenen 
anordnen, daß Zufahrten oder Zugänge geändert oder verlegt 
oder, wenn das Grundstück eir1e anden,eitige ausreichende Ver
bindung zu dem öffentlichen Wegenetz besitzt, geschlossen wer
den. Absatz 4 gilt entsprechend. Die oefugnis zum Widerruf 
einer Erlaubnis für Zufahrten nach § 18 Abs. 2 bleibt unbe
rührt. 

(7) Wird durch den Bau oder die Anderung einer Straße der Zutritt 
von Licht oder Luft zu einem Grundstück auf Dauer entzogen 
oder erheblich beeinträchtigt, so hat der Träger der Straßen
baulast für dadurch entstehende Verm6gensnachteile eine angc~ 
messene einmalige Entschädigung in Geld zu gewähren. 

(B) Hat der Entschädigungsberechtigte die Entstehung eines Ver
roögensnachteiles mitverursacht, so gilt § 254 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches entsprechend. 

(9) Den Eigentümern oder Besitzern von Grundstücken, die an einer 
Straße liegen (Straßenanlieger), steht kein Anspruch darauf 
zu, daß die Straße nicht geändert oder eingezogen wird. 

§ 23 Sonstige Nutzung 

(1) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung des Eigentums der 
Straßen richtet sich nach bürgerlichem Recht, wenn sie den 
Gemeingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei eine vorübergehende 
Beeinträchtigung für Zwecke der öffentlichen Versorgung oder 
der Entsorgung außer Betracht bleibt. 

(2) In Ortsdurchfahrten, deren Straßenbaulast nicht bei der Ge
meinde liegt, hat der Träger der Strapenbaulast a;.;: Antrag dco~· 
Gemeinde die Verlegung von Leitunge~ .. die für zwecke der öf ·· 
fentlichen Ver- und Entsorgung der Gemeinde erforderlich sind. 
unentgeltlich zu gestatten, wenn die Verlegung in die in se~
ner Bau1-ast befindlichen Straßentei:...e nat·...:-endig is:.. 
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(3) Im übrigen dürfen in Ortsdurchfahrten. deren Straßenbaulast 
nicht bei der Gemeinde liegt, Versorgungsleitungen sowie Lei
tungen zur Abwasserbeseitigung nur mit Zustimmung der Gemeinde 
verlegt werden. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn es das 
Wohl der Allgemeinheit erfordert. Will die Gemeinde die Zu
stimmung versagen, so bedarf sie hierzu der Genehmigung der 
(Behörde nach Landesrecht z. B. Oberen Kommunalaufsichts
behörde). Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn es sich um Lei
tungen eines Versorgungsunternehmens handelt. das das Recht 
hat, die Gemeindestraßen zur Versorgung des Gemeindegebietes 
zu benutzen. 

(4) Soweit eine vertragliche Regelung nicht besteht, gilt § 18 
Abs. 4 entsprechend. 

(5) Erfolgt eine Straßenentwässerung über eine nicht straßeneige
ne, von der Gemeinde/dem Abwasserverband eingerichtete Abwas
seranlage, so beteiligt sich der Träger der Straßenbaulast an 
den Kosten der Herstellung oder Erneuerung dieser Anlage in 
dem Umfang, wie es der Bau einer eigenen Straßenentwässerung 
erfordern würde. Der Gemeinde/dem Abwasserverband obliegt die 
schadlose Abführung des Straßenoberflächenwassers. Für die 
Inspruchnahme der Entwässerungsanlage ist darüber hinaus kein 
Entgelt zu erheben. 

§ 24 Bauliche Anlagen an Straßen 

(1) Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke be
stimmten Teile der Ortsdurchfahrten dürfen längs der Landes
oder Kreisstraßen 

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, ge
messen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 

2. bauliche Anlagen im Sinne der (Landesbauordnung), die 
über Zufahrten an Landes- oder Kreisstraßen unmittelbar 
oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 

nicht errichtet werden. Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für 
Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs. weitergehen
de bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben unbe
rührt. 

(2) Im übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen 
Vorschriften notwendige Genehmigungen der Zustimmung der (ße
hörde nach Landesrecht). wenn 

1. bauliche Anlagen längs der Landes- oder Kreisstraße 
außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten in einer Entfernung 
bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt 
werden sollen, 

- 15 -
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2. bauliche Anlagen auf Grundstu-::\<.en, d:Lc üuj.\c:\ici'._::i d,:~ ~:'J"." 
Erschliej.\ung der anliegenden Gru::dstücke bcstin·"''tc:: ·:·,, ~.:_,~ 
der Ortsdurchfahrten ilber zuiuhrte~. an Landes- cdcr f;re1s -
stra~en unmittelbar oder mit~elbar angeschlossen sind, er
heblich geändert oder anders genutzt werden sollen. 

Die Zustimmungsbedür ftigkei t nach Satz 1 gi 1 t entsprechend Lir 
bauliche Anlagen, die nach der (Landesbauordnung) anzeige
pflichtig sind, Weitergehende bcndes- oder landesrecht~iche 
Vorschriften bleiben unberührt. 

(3) Die Zustimmung nach Absatz 2 dar: nur versagt oder mit Bedin
gungen und Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen der Si
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten 
oder der Stra~enbaugestaltung nötig ist. 

(4) Die Belange nach Absatz 3 sind auch beJ. der Erteilung von 
Baugenehmigungen innerhalb der zur Erschließung der anliegen
den Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten von Le.:--,
des- und Kreisstraßen zu beachten. 

(5) Bei geplanten Straßen gelten die Beschränkungen der Absätze 1 
und 2 von· Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungs
verfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen 
Gelegenheit gegeben wird. den ~lan einzusehen (§ 73 Abs. 3 
Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz). Die Baugenehmigungs
behörden sollen von einer ihnen gesetzlich zustehenden Mög
lichkeit, eine Baugenehmigung schon in einem früheren Zeit
punkt zu verweigern, Gebrauch machen. 

(6) Bedürfen die·baulichen Anlagen im Sinne des Absatzes 2 keiner 
Baugene~~igung oder keiner Gene~migung nach anderen Vorschrif
ten, so tritt an die Stelle der Zustimmung die Gene:UUigl!ng c!er 
(Behörde nach Landesrecht). 

(7) Anlagen der Außenwerbung stehen außerhalb der zur Erschließung 
der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurch
fahrten den Hochbauten des Absatzes 1 und den baulichen A..~
lagen des Absatzes 2 gleich. An Brücken über Landes- oder 
Kreisstraßen außerhalb dieser Teile der Ortsdurchfa~rten 
dürfen Anlagen der Außenwerbung nicht angebracht werden. 
Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften 
bleiben unberührt. 

($) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht, wen~ das Bauvorha~en den 
Festsetzungen eines Bebauungsplanes i:t1 Sinne des sa·-.1.geset.z
buches entspricht, der mindestens die Begrenzung der Ver~ehrs
flächen sowie die an diesen gelegenen überbäubarer. Gru::d
stücksflächen enthält und unter Mitwi~kung der s:~a~enbau
behörde zustandegekommen is~. 

- :: 6 



432 
- 16 -

(9) Die oberste Landesstraßenbaubehörde kann im Einzelfall Aus
nahmen von den Verboten der Absätze 1. 5 und 7 zulassen, wenn 
die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer 
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Abweichung roit den öffentlichen Belangen vereinbar ist oder 
wenn Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung 
erfordern. Ausnahmen können mit Bedingungen und Auflagen 
versehen werden. 

(10) Wird infolge der Anwendung der Absätze 1, 2, 5 und 6 die 
bauliche Nutzung eines Grundstücks~ auf deren Zulassung bisher 
ein Rechtsanspruch bestand, ganz oder teilweise aufgehoben, so 
kann der Eigentümer insoweit eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen, als seine Vorbereitungen zur baulichen Nutzung 
des Grundstücks in dem bisher zulässigen Umfang für ihn an 
wert verlieren oder eine wesentliche Wertminderung des Grund
stücks eintritt. Zur Entschädigung ist der Träger der Straßen
baulast verpflichtet. 

(11) Im Falle des Absatzes 5 entsteht der Anspruch nach Absatz 10 
erst, wenn der Plan unanfechtbar geworden oder mit der Aus
führung begonnen worden ist, spätestens jedoch nach Ablauf von 
vier Jahren, nachdem die Beschränkungen der Absätze 1 und 2 in 
Kraft getreten sind. 

(12) Die Gemeinden können durch Satzung vorschreiben, daß für 
bestimmte Gemeindestraßen außerhalb der geschlossenen Ortslage 
die Absätze 1 bis 3, 5 bis 7 und 9 bis 11 insgesamt ent
sprechend anzuwenden sind, wobei die in den Absätzen l und 2 
genannten Abstände geringer festgesetzt werden können. 

§ 25 Schutzwaldungen 

(1) Waldungen und Gehölze längs der Straßen können von der {zu
ständigen Landesforstbehörde) auf Antrag der Stra~enbaubehörde 
zu Schutzwaldungen erklärt werden, soweit dies zum Schutz der 
Straße gegen nachteilige Einwirkungen der Natur oder im Inter
esse der Sicherheit des Verkehrs notwendig ist. 

(2) Die Schutzwaldungen sind vom Nutzungsberechtigten zu erhalten 
und den Schutzzwecken entsprechend zu bewirtschaften. (Die 
Überwachung obliegt der Forstbehörde im Benehmen mit der Stra
ßenbaubehörde) . Der Nutzungsberechtigte kann vom Träger der 
Straßenbaulast insoweit eine angemessene Entschädigung in Geld 
verlangen, als ihm durch die Verpflichtung nach Satz 1 Vermö
gensnachteile entstehen. 

- 17 -
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§ 26 Schutzmaßnahmen 

(1) Die Eigentümer und Besitzer der der Straße benachbarten Grund
stUcke haben die ZUiT. Schutz der Stra~e vor nachteiligen Ein
wirkungen der Natur, wie Schneeverwehungen, Steinschlag, ver
murungen, Überschwemmungen, notwendigen Vorkehrungen zu 
dulden. Die Straßenbaubehörde hat dem Betroffenen die Durch
führung der Maßnahmen mindestens zwei Wochen vorher schrift
lich anzuzeigen, es sei denn, daß Gefahr im Verzuge ist. Der 
Betroffene ist berechtigtl die Maßnah.iaen im Einverneruuen mit 
der Straßenbaubehörde selbst durchzuführen. Der Träger der 
Straßenbaulast hat den Betroffenen Aufwendungen und Schäden in 
Geld zu ersetzen, soweit diese nicht Folge von Veränderungen 
auf benachbarten Grundstücken sind. die die Betroffenen zu 
vertreten haben. 

(2) Anpflanzungen sowie Zäune, Stapel, Haufen oder andere mit 
dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen dürfen 
nicht angelegt oder unterhalten werden, wenn sie die Sicher
heit oder Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen. Werden 
sie entgegen Satz 1 angelegt oder unterhalten, so sind sie auf 
schriftliches Verlangen der Straßenbaubehörde von dem nach 
Absatz 1 verpflichteten binnen angemessener Frist zu be
seitigen. Nach Ablauf der Frist kann die Straßenbaubehörde die 
Anpflanzung oder Einrichtung auf Kosten des Betroffenen be
seitigen oder beseitigen lassen. 

(3) Im Falle des Absatzes 2 hat der Betroffene die Kosten zu 
tragen, die durch die Beseitigung der Anpflanzung oder 
Einrichtung entstehen. Das gilt nicht, wenn die Anpflanzung 
oder Einrichtung schon bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
vorhanden war oder wenn die Voraussetzungen für ihre Be
seitigung deswegen eintreten, weil die Straße neu angelegt 
oder ausgebaut worden ist; in diesen Fällen hat der Träger der 
Straßenbaulast dem Betroffenen Aufwendungen und Schäden in 
Geld zu ersetzen. 

§ 27 Bepflanzung des Straßenkörpers 

(1) Die Bepflanzung des Straßenkörpers, ihre Pflege und Unterhal
tung bleiben dem Träger der Straßenbaulast vorbehalten. Dem 
Natur- und Landschaftsschutz ist Rechnung zu tragen. Die Stra
ßenanlieger haben alle erforderlichen Maßnahmen zu dulden. 

(2) In Ortsdurchfahrten im Zuge von Landes- und Kreisstra~en 
kann die Befugnis nach Absatz 1 der Gemeinde übertragen 
werden, auch wenn sie nicht Träger der Straßenbaulast ist. 

§ 28 Kreuzungen öffentlicher Straßen 

(1) Kreuzungen im Sinne dieses Gesetzes sind Überschneidungen 
öffentlicher Straßen in gleicher Höhe sowie Überführungen und 
Unterführungen. Einmündungen öffentlicher Straßen stehen den 
Kreuzungen gleich. Münden mehrere Straßen an einer Stelle in 
eine andere Straße ein, so gelten diese Einmündungen als Kreu
zung aller beteiligten Stra~en. 
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[2) Über den Bau neuer sowie über die Änderung bestehender 
Kreuzungen wird vorbehaltlich des § 38 Abs. 2 und 3 durch die 
Planfeststellung entschieden. Diese soll zugleich die Auftei
lung der Kosten regeln, soweit die beteiligten Daulasttröger 
keine Vereinbarung hierüber geschlossen haben. 

(3) Ergänzungen an Kreuzungsanlagen sind wie Änderungen zu be
handeln. 

§ 29 Kostentragung beim Bau und bei der Änderung von Kreuzungen 
öffentlicher Straßen 

(1) Beim Bau einer neuen Kreuzung mehrerer öffentlicher Straßen 
hat der Träger der Straßenbaulast der neu hinzugekommenen 
Straße die Kosten der Kreuzung zu tragen. Zu ihnen gehören 
auch die Kosten der Anderungen, die durch die neue Kreuzung an 
den anderen öffentlichen Straßen unter Berücksichtigung der 
übersehbaren Verkehrsentwicklung notwendig sind. Die Anderung 
einer bestehenden Kreuzung ist als neue Kreuzung zu behandeln, 
wenn ein öffentlicher Weg, der nach der Beschaffenheit seiner 
Fahrbahn nicht geeignet und nicht dazu bestimmt war, einen 
allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr aufzunehmen, zu einer diesem 
Verkehr dienenden Straße ausgebaut wird. 

(2) Werden mehrere Straßen gleichzeitig neu angelegt oder an 
bestehenden Kreuzungen Anschlußstellen neu geschaffen, so ha
ben die Träger der Straßenbaulast die Kosten der Kreuzungsan
lage im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der an der Kreuzung 
beteiligten Straßenäste zu tragen. 

(3) Wird eine höhenungleiche Kreuzung geändert, so fallen die 
dadurch entstehenden Kosten 

1. demjenigen Träger der Straßenbaulast zur Last, der die Än
derung verlangt, 

2. den beteiligten Trägern der Straßenbaulast zur Last, die 
die Anderung verlangen, und zwar im Verhältnis der Fahr
bahnbreiten der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste 
nach der Änderung. 

(4) Wird eine höhengleiche Kreuzung geändert, so gilt für die 
dadurch entstehenden Kosten der Änderung Absatz 2. Beträgt der 
durchschnittliche tägliche Verkehr mit Kraftfahrzeugen auf 
einem der an der Kreuzung beteiligten Straßenäste nicht mehr 
als 20 vom Hundert des Verkehrs auf anderen beteiligten stra
ßenästen, so haben die Träger der Straßenbaulast der verkehrs
stärkeren Straßenäste im Verhältnis der Fahrbahnbreiten den 
Anteil der Anderungskosten mitzutragen, der auf den Träger der 
Straßenbaulast des verkehrsschwächeren Straßenastes entfallen 
würde. · 
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(5) Bei der Bemessung der Fahrbahnbreiten sind die Rad- und Geh
wege, die Trennstreifen und befestigten Seitenstreifen einzu
bez.iei:Len~ 

§ 30 Unterhaltung der Straßenkreuzungen 

(1) Bei höhengleichen Kreuzungen hat der Träger der Straßenbaulast 
der noneren b~raßengruppe aie Kreuzungsanlage zu unterhalten. 
Bei Über- oder Unterführungen hat das Kreuzungsbauwerk der 
Träger der Straßenbaulast der höheren Straßengruppe, die übri
gen Teile der Kreuzungsanlage der Träger der Straßenbaulast 
der Straße, ?U der sie gehören, zu unterhalten. 

(2) In den Fällen des § 29 Abs. 1 hat der Träger der Straßenbau
last der neu hinzukommenden Straße dem Träger der Straßenbau
last der vorhandenen Straße die Mehrkosten ,für die Unterhal
tung zu erstatten, die ihm durch die Regelung nach Absatz 1 
entstehen. Die Mehrkosten sind auf Verlangen eines Beteiligten 
abzulösen. 

(3) Nach einer wesentlichen Anaerung einer bestehenden Kreuzung 
haben die Träger der Straßenbaulast ihre veränderten Kosten 
für Unterhaltung und Erneuerung sowie für Wiederherstellung im 
Falle der Zerstörung durch höhere Gewalt ohne Ausgleich zu 
tragen. 

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht, soweit 
etwas anderes vereinbart wird. 

(5) Abweichende Regelungen werden in dem Zeitpunkt hinfällig, in 
dem nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine wesentliche Ände
rung an der Kreuzung durchgeführt wird. 

§ 31 Kreuzungen mit Gewässern 

(1) Werden Straßen neu angelegt oder ausgebaut und müssen dazu 
Kreuzungen mit Gewässern (Brücken oder Unterführungen) herge
stellt oder bestehende Kreuzungen geändert werden, so hat der 
Träger der Straßenbaulast die dadurch entstehenden Kosten zu 
tragen. Die Kreuzungsanlagen sind so auszuführen. daß unter 
Berücksichtigung der übersehbaren Entwicklung aer wasserwirt
schaftlichen Verhältnisse der wasserabfluß nicht nachteilig 
beeinflußt wird. 

(2) Werden Gewässer ausgebaut (§ 31 des Wasserhaushaltsgesetzes) 
und werden dazu Kreuzungen mit Stra~en hergestellt oder beste
hende Kreuzungen geändert, so hat der Träger des Ausbauvorha
bens die dadurch entstehenden Kosten zu tragen. Wird eine neue 
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Kreuzung erforderlich, weil ein Gewässer hergestellt wird, so 
ist die übersehbare Verkehrsentwicklung auf der Straße zu be
rücksichtigen. Wird die Herstellung oder Anderung einer Kreu
zung erforderlich, weil das Gewässer wesentlich umgestaltet 
wird~ so sind die gegenwärtigen Verkehrsbedürfnisse zu berück-
sichtigen. Verlangt der Träger der Straßenbaulast weitergehen
de Anderungen, so hat er die Mehrkosten hierfür zu tragen. 

(3) Wird eine Straße neu angelegt und wird gleichzeitig ein Ge
wässer hergestellt oder aus anderen als straßenbaulichen Grün
den wesentlich u..~gestaltet, so da~ 8ine neue Kreuzung ent~ 
steht, so haben der Träger der Straßenbaulast und der Unter
nehmer des Gewässerausbaues die Kosten der Kreuzung je zur 
Hälfte zu tragen. 

(4) Werden eine Straße und ein Gewässer gleichzeitig ausgebaut und 
wird infolgedessen eine bestehende Kreuzungsanlage geändert 
oder durch einen Neubau ersetzt, so haben die Träger des Ge
wässerausbaues und der Träger der Straßenbaulast die dadurch 
entstehenden Kosten für die Kreuzungsanlage in dem Verhältnis 
zu tragen, in dem die Kosten bei getrennter Durchführung der 
Maßnahme zueinander stehen würden. Gleichzeitigkeit im Sinne 
des Satzes 1 liegt vor, wenn baureife Pläne vorhanden sind, 
die eine gleichzeitige Baudurchführung ermöglichen. 

(5) Kommt über.die Kreuzungsmaßnahme oder ihre Kosten eine Eini
gung nicht zustande, so ist darüber durch Planfeststellung zu 
entscheiden. 

§ 32 Unterhaltung der Kreuzungen mit Gewässern 

(1) Der Träger der Straßenbaulast hat die Kreuzungsanlagen von 
Straßen und Gewässern auf seine Kosten zu unterhalten, soweit 
nichts anderes vereinbart oder durch Planfeststellung bestillUllt 
wird. Die Unterhaltungspflicht des Trägers der Straßenbaulast 
erstreckt sich nicht auf Leitwerke, Leitpfähle, Dalben, Jill
setzpfähle oder ähnliche Einrichtungen zur Sicherung der 
Durchfahrt unter Brücken im Zuge von Straßen für die Schiff
fahrt sowie auf Schiffahrtszeichen. Soweit diese Einrichtungen 
auf Kosten des Trägers der Straßenbaulast herzustellen waren, 
hat dieser dem Unterhaltungspflichtigen die Unterhaltungsko
sten und die Kosten des Betriebes dieser Einrichtungen zu er~ 
setzen oder abzulösen. 

(2) Wird im Falle des § 31 Abs. 2 eine neue Kreuzung hergestellt, 
hat der Träger des Ausbauvorhabens die Mehrkosten für die Un
terhaltung und den Betrieb der Kreuzungsanlage zu erstatten 
oder abzulösen. Ersparte Unterhaltungskosten lür den Fortfall 
vorhandener Kreuzungsanlagen sind anzurechnen. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn bei dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes die Tragung der Kosten aufgrund eines beste
henden Rechts anders geregelt ist. 

§ 33 Ermächtigungen zu Rechtsverordnungen 

Die Landesregierung {oberste Straßenbaubehörde) kann Rechts
verordnungen erlassen. durch die 

1. der Umfang der Kosten nach den §§ 29 und 31 näher bestimmt 
wird; 

2. näher bestinunt wird, welche Straßenanlagen zur Kreuzungs
anlage und welche Teile einer Kreuzung nach § 30 Abs. 1 und 
2 zu der einen oder der anderen Straße gehören; 

3. näher bestimmt wird, welche Anlagen einer Straße oder eines 
Gewässers zur Kreuzungsanlage nach § 32 gehören; 

4. die Berechnung und die Zahlung von Ablösebeträgen nach § 30 
Abs. 2 und § 32 Abs. 2 näher bestimmt· werden. 

§ 34 Umleitungen 

(1) Bei vorübergehender Beschränkung des Gemeingebrauchs auf 
einer Straße gemäß § 15 sind die Träger der Stra~enbaulast 
anderer öffentlicher Straßen einschließlich der Bundesfern
straßen verpflichtet, die Umleitungen des Verkehrs auf ihren 
Straßen zu dulden. 

(2) Vor der Beschränkung sind der Träger der Straßenbaulast 
der Umleitungsstrecke, die Stra~enverkehrsbehörden und die 
Gemeinden, deren Gebiet die Straße berührt, zu unterrichten. 

(3) Im Benehmen mit dem Träger der Straßenbaulast der Umleitungs
strecke ist festzustellen, welche Maßnahmen notwendig sind, um 
die Umleitungsstrecke für die Aufnahme des zusätzlichen Ver
kehrs verkehrssicher zu machen. Die hierfür nötigen Mehrauf
wendungen sind dem Träger der Straßenbaulast der Umleitungs
strecke zu erstatten. Das gilt auch für Aufwendungen, die der 
Träger der Straßenbaulast der Umleitungsstrecke zur Beseiti
gung wesentlicher durch die Umleitung verursachter Schäden 
machen muß. 

(4) Muß die Umleitung ganz oder zum Teil über private Wege 
geleitet werden, die dem öffentlichen Verkehr dienen, so ist 
der Eigentümer zur Duldung der Umleitung auf schriftliche An
forderung durch die Straßenbaubehörde verpflichtet. 1'.bsatz 3 
Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Der Träger der Straßenbaulast 
ist verpflichtet, nach Aufhebung der Umleitung auf Antrag des 
Eigentümers den früheren zustand des Weges wiederherzustellen. 
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(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn neue Landes
oder Kreisstraßen vorübergehend über andere dem öffentlichen 
Verkehr dienende Straßen oder Wege an das Straßennetz ange
schlossen werden müssen. 

§ 35 Planungen 

(1) Bei Planungen, welche den Bau neuer oder die wesentliche 
Änderung bestehender Straßen von überörtlicher Bedeutung be
treffen, sind die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und der 
Landesplanung zu beachten. 

(2) Bei örtlichen und überörtlichen Planungen, welche die Anderung 
bestehender oder den Bau neuer Landes- oder Kreisstraßen zur 
Folge haben können, hat die planende Behörde das Einvernehmen 
mit der (Behörde nach Landesrecht) unbeschadet weitergehender 
gesetzlicher Vorschriften rechtzeitig herzustellen. 

§ 36 Planungsgebiet 

(1) Um die Planung der Landes- und Kreisstraßen zu sichern, kann 
die (Behörde nach Landesrecht, z. B. die Planfeststellungsbe
hörde) durch Rechtsverordnung für die Dauer von höchstens zwei 
Jahren Planungsgebiete festlegen. Die Gemeinden und Kreise, 
deren Bereich durch die festzulegenden Planungsgebiete betrof
fen wird, sind vorher zu hören. Die Frist kann, wenn besondere 
Umstände es erfordern, durch Rechtsverordnung auf höchstens 
vier Jahre verlängert werden. Die Festlegung tritt mit Beginn 
der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren außer 
Kraft. Ihre Dauer ist auf die Vier-Jahresfrist des § 39 Abs. 2 
anzurechnen. 

(2} Vom Tage des Inkrafttretens der Rechtsverordnung an dürfen auf 
den vom Plan betroffenen Flächen bis zu ihrer Obernahme durch 
den Träger der Straßenbaulast wesentlich wertsteigernde oder 
den geplanten Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen 
nicht vorgenommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zu
lässiger Weise vorher begonnen worden sind, Unterhaltungsar
beiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden hiervon nicht berührt. 

(3) Auf die Festlegung eines Planungsgebietes ist in den Ge
meinden, deren Bereich betroffen wird, hinzuweisen. Planungs
gebiete sind außerdem in Karten kenntlich zu machen, die in 
den Gemeinden während der Geltungsdauer der Festlegung zur 
Einsicht auszulegen sind. · 
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(4) Die {Behörde nach Landesrecht, siehe Absatz 1) kann Ausnahmen 
von der Veränderungssperre zulassen. wenn überwiegende öffent
liche Belange nicht entgegenstehen. 

§ 37 Vorarbeiten 

(1) Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte haben zur 
Vorbereitung der Planung notwendige Vermessungen. Boden- und 
Grundwasseruntersuchungen einschließlich der vorübergehenden 
Anbringung von Markierungszeichen und sonstige Vorarbeiten 
durch die Straßenbaubehörde oder von ihr Beauftragte zu dul
den. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung des Wohnungsinhabers 
betreten werden. Satz 2 gilt nicht für Arbeits-, Betriebs
oder Geschäftsräume während der jeweiligen Arbeits-, Ge
schäfts- oder Aufenthaltszeiten. 

(2) Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist defil Eigentümer 
und den sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens zwei Wochen 
vorher durch die Straßenbaubehörde bekanntzugeben. Sind 
Eigentümer oder sonstige Nutzungsberechtigte von Person nicht 
bekannt oder ist deren Aufenthalt unbekannt und lassen sie 
sich in angemessener Frist nicht ermitteln, kann die Benach
richtigung durch ortsübliche Bekanntmachung in den Gemeinden, 
in deren Bereich die Vorarbeiten durchzuführen sind, erfolgen. 

(3) Entstehen durch eine Maßnahme nach Absatz 1 einem Eigentümer 
oder sonstigen Nutzungsberechtigten unmittelbare Vermögens
nachteile, so hat der Träger der Straßenbaulast eine angemes
sene Entschädigung in Geld zu leisten. Ko11UUt eine Einigung 
über die Geldentschädigung nicht zustande, so setzt die (Ee
hörde nach Landesrecht) auf Antrag der Straßenbaubehörde oder 
des Berechtigten die Entschädigung fest. Vor der Entscheidung 
sind die Beteiligten zu hören. 

§ 38 Planfeststellung 

(1) Landesstraßen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der 
Plan vorher festgestellt ist. Für Kreisstraßen soll und für 
Gemeindestraßen im Außenbereich (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 Baugesetz
buch) kann ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. 
Für das Planfeststellungsverfahren gelten die Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, sofern im folgenden nichts an
deres bestinunt ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem 
Vorhaben berührten 6ffentlichen und privaten Belange ein
schließlich der Belange des Umweltschutzes abzuwägen. 

(2) Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plan
genehmigung erteilt werden, wenn Rechte anderer nicht (oder 
nicht wesentlich) beeinflußt werden oder die Betroffenen sich 

- 24 -



440 
. 24 -

mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen 
Rechts einverstanden erklärt haben und mit den Trägern öffent
licher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, das Beneh
men hergestellt worden ist. Die Plangenehmigung wird von der 
Planfeststellungsbehörde erteilt. Sie hat die Rechtswirkungen 
der Planfeststellung nach § 75 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensge
setz. 

(3) Planfeststellung und Plangenehmigung können in Fällen von 
unwesentlicher Bedeutung unterbleiben. Fälle von unwesentli
cher Bedeutung liegen insbesondere vor, wenn 

1. Rechte anderer nicht beeinflußt werden oder mit den vom 
Plan Betroffenen entsprechende Vereinbarungen getroffen 
worden sind und 

2. öffentliche Belange nicht berührt werden oder die 
erforderlichen behördlichen Entscheidungen vorliegen und 
sie dem Plan nicht entgegenstehen. 

Die Entscheidung hierüber trifft (die Behörde nach Landes
recht, z. B. die Planfeststellungsbehördel. 

(4) Bebauungspläne nach § 9 des Baugesetzbuches ersetzen die 
Planfeststellung nach Absatz 1. Wird eine Ergänzung notwendig 
oder soll von Festsetzungen des Bebauungsplanes abgewichen 
werden, so ist die Planfeststellung insoweit durchzuführen. In 
diesen Fällen gelten die §§ 40 und 44 des Baugesetzbuches. 

(5) Einwendungen gegen den Plan sind nach Ablauf der Einwendungs
frist ausgeschlossen. Hierauf ist in der Bekanntmachung der 
Auslegung oder der Einwendungsfrist hinzuweisen. Nach dem Er~ 
örterungstermin eingehende Stellungnahmen der Behörden müssen 
bei der Feststellung des Plans nicht berücksichtigt werden; 
dies gilt nicht, wenn von einer Behörde verspätet vorgebrachte 
öffentliche Belange der Planfeststellungsbehörde auch ohne ihr 
Vorbringen bekannt sind oder hätten bekannt sein müssen. 

(6) Anhörungsbehörde ist die (Behörde nach Landesrecht). Planfest
stellungsbehörde ist die (Behörde nach Landesrecht) . 

(7) Der Planfeststellungsbeschluß ist dem Träger des Vorhabens und 
denjenigen, über deren Einwendungen entschieden worden ist, 
mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen; die Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes über die Bekanntgabe von Plan
feststellungsbeschlüssen bleiben im übrigen unberührt. 

(8) Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offen
sichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß gewesen 
sind. Erhebliche Mängel führen nur dann zur Aufhebung des 
Planfeststellungsbeschlusses (oder der Plangenehmigung), wenn 
sie nicht durch Planergänzung behoben werden können. 
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(9) Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von fünf 
Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen. so tritt 
er außer Kraft, es sei denn, er 1.·1ird vorher auf . .a.n trag des 
Trägers der Straßenbaulast von der Planfeststellungsbehörde um 
höchstens fünf Jahre verlängert. Vor der Entscheidung ist eine 
auf den Antrag begrenzte Anhörung nach dem für die Planfest
stellung vorgeschriebenen Verfahren durchzuführen. Für die 
Zustellung und Auslegung sowie die Anfechtung der Entscheidung 
über die Verlängerung sind die Bestinunungen über den Planfest
stellungsbeschluß entsprechend anzuwenden. 

§ 39 Veränderungssperre 

(1) Vom Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsver
fahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffenen Gele
genheit gegeben wird, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3 Satz 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz), dürfen auf den vom Plan betrof
fenen Flächen bis zu ihrer Übernahme durch den Träger der 
Straßenbaulast wesentlich wertsteigernde oder den geplanten 
Straßenbau erheblich erschwerende Veränderungen nicht vorge
nommen werden. Veränderungen, die in rechtlich zulässiger Wei
se vorher begonnen worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden hiervon 
nicht berührt. 

(2) Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre, so können 
die Eigentümer für die dadurch entstandenen Vermögensnachteile 
vom Träger der Straßenbaulast eine angemessene Entschädigung 
in Geld verlangen. Sie können ferner die Übernahme der vom 
Plan betroffenen flächen verlangen, wenn es ihnen mit Rück
sicht auf die Veränderungssperre wirtschaftlich nicht zuzwnu
ten ist, die Grundstücke in der bisherigen oder einer anderen 
zulässigen Art zu benutzen. Kommt eine Einigung über die Über
nahme nicht zustande, so können die Eigentümer die Entziehung 
des Eigentums an den Flachen verlangen. Im übrigen gilt § 42. 

(3) § 36 Abs. 4 findet Anwendung. 

§ 40 Einstellung des Planfeststellungsverfahrens 

Wird das Vorhaben vor Erlaß des Planfeststellungsbeschlusses auf
gegeben, so stellt die Planfeststellungsbehörde das Verfahren 
durch Beschluß ein. Der Beschluß ist in den Gemeinden. in denen 
die Pläne ausgelegen haben, ortsüblich bekanntzwnachen. Damit en
den die Veränderungssperre nach § 39 und die Anbaubeschränkungen 
nach § 24 Abs. 5. 
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§ 41 Vorzeitige Besitzeinweisung 

(1) Weigert sich der Eigentümer oder Besitzer, den Besitz eines 
für die Sträßenbali.L-rLaßnatune benötigten Grundstücks du:rc:h Ver
einbarung unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu 
überlassen, so hat die Enteignungsbehörde den Träger der Stra
~enbaulast auf Antrag nach Feststellung des Planes in den Be
sitz einzuweisen. weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht. 

(2i Die Enteignungsbehörde hat späLestens sechs wachen nach 
Eingang des Antrages auf Besitzeinweisung mit den Beteiligten 
mündlich zu verhandeln. Hierzu sind die Straßenbaubehörde und 
die Betroffenen zu laden. Dabei ist den Betroffenen der Antrag 
auf Besitzeinweisung mitzuteilen. Die Ladungsfrist beträgt 
drei Wochen. Mit der Ladung sind die Betroffenen aufzufordern, 
etwaige Einwendungen gegen den Antrag vor der mündlichen Ver
handlung bei der Enteignungsbehörde einzureichen. Sie sind 
außerdem darauf hinzuweisen. daß auch bei Nichterscheinen über 
den Antrag auf Besitzeinweisung und andere im Verfahren zu 
erledigende Anträge entschieden werden kann. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Bedeutung ist, hat die 
Enteignungsbehörde diesen bis zum Beginn der mündlichen Ver
handlung in einer Niederschrift festzustellen oder durch einen 
Sachverständigen ermitteln zu lassen. Den Beteiligten ist eine 
Abschrift der Niederschrift oder des Ermittlungsergebnisses zu 
übersenden. 

(4) Der Beschlu~ über die Besitzeinweisung ist dem Antragsteller 
und den Betroffenen spätestens zwei Wochen nach der mündlichen 
Verhandlung zuzustellen. Die Besitzeinweisung wird in dem von 
der Enteignungsbehörde bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser 
Zeitpunkt ist auf höchstens zwei Wochen nach Zustellung der 
Anordnung über die vorzeitige Besitzeinweisung an den unmit
telbaren Besitzer festzusetzen. Durch die Besitzeinweisung 
wird dem Besitzer der Besitz entzogen und der Träger der Stra
ßenbaulast Besitzer. Der Träger der Straßenbaulast darf auf 
dem Grundstück das im Antrag auf Besitzeinweisung bezeichnete 
Bauvorhaben ausführen und die dafür erforderlichen Maßnahmen 
treffen. 

(5) Der Träger der Straßenbaulast hat für die durch die vorzeitige 
Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile Entschädigung 
zu leisten. soweit diese Nachteile nicht durch die Verzinsung 
der Geldentschädigung für die Entziehung oder Beschränkung des 
Eigentums oder eines anderen Rechtes ausgeglichen werden. Art 
und Höhe der Entschädigung sind von der Enteignungsbehörde in 
einem Beschluß festzusetzen. 
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(6) Wird der festgestellte Plan aufgehoben, so ist auch die vor
zeitige Besitzeinweisung aufzuheben und der vorherige Besitzer 
wieder in den Besitz einzuweisen. Der Träger der Straßenbau-
last hat für alle durch die vorzeitige Besitzeini-..~1eisung ent-
standenen 'besonderen Nachteile Entschädigung zu leisten. 

§ 42 Enteignung 

(1) Die Träger der Straßenbaulast für Landes- und Kreisstraßen 
sowie für Gemeindestraßen im Außenbereich haben zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben das Enteignungsrecht. Die Enteignung ist zuläs
sig, soweit sie zur Ausführung eines nach § 38 festgestellten 
(oder genehmigten) Planes notwendig ist. Einer weiteren Fest
stellung der Zulässigkeit der Enteignung bedarf es nicht. 

(2) Der festgestellte (oder genehmigte) Plan ist dem Enteignungs
verfahren zugrundezulegen und für die Enteignungsbehörde 
bindend. 

(3) Wenn sich ein Betroffener mit der Übertragung oder Beschrän
kungen des Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich 
einverstanden erklärt hat, jedoch keine Einigung über die Ent
schädigung erzielt wurde, kann das Entschädigungsverfahren 
durch die Enteignungsbehörde auf Antrag eines Beteiligten un
rni t telbar durchgeführt werden. 

(4) Soweit der Träger der Straßenbaulast nach §§ 22, 24, 26 oder 
aufgrund eines Planfeststellungsbeschlusses (oder einer Plan
genehmigung) nach § 38 verpflichtet ist. eine Entschädigung in 
Geld zu leisten und über die Höhe der Entschädigung keine 
Einigung zwischen dem Betroffenen und dem Träger der Straßen
baulast zustande kommt, entscheidet auf Antrag eines der 
Beteiligten die Enteignungsbehörde. Für das Verfahren gelten 
die enteignungsrechtlichen Vorschriften über die Feststellung 
van Entschädigungen entsprechend. 

(5) Im übrigen gilt das Enteignungsgesetz (des Landes; falls nicht 
vorhanden gelten §§ 93 bis 122 Baugesetzbuch). 

§ 43 Träger der Straßenbaulast 

(1) Das Land ist Träger der Straßenbaulast für die Landesstraßen. 
Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind Träger der 
Straßenbaulast für die Kreisstraßen. Die Gemeinden sind Bau-
last träger der Gemeindestraßen. Der Träger der Straßenbaulast 
für sonstige öffentliche, Stra~en wird in der Widmungsverfügung 
bestimmt. 
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(2) Die Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern sind Träger der 
Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten im Zuge von Landes
und Kreisstraßen. Maßgebend ist die bei der letzten aktuellen 
Volkszählung festgestellte Einwohnerzahl. Das Ergebnis einer 
vo1Kszan1ung wird mit Beginn des dritten Haushaltsjahres nach 
dem Jahr verbindlich, in dem die Volkszählung stattgefunden 
hat. 

(3) Werden Gemeindegrenzen geändert oder neue Gemeinden gebildet, 
so ist die bei der Volkszählung festgestellte Einwohnerzahl 
des neuen Gemeindegebietes maßgebend. In diesen Fällen wech
selt die Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten, wenn sie 
bisher dem Land oder einem Landkreis oblag, spätestens mit 
Beginn des dritten Haushaltsjahres nach dem Jahr der Gebiets
änderung, sonst mit der Gebietsänderung. 

(4) Eine Gemeinde mit mehr als 10.000, aber weniger als 50.000 
Einwohnern kann Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurch
fahrten werden, wenn sie es mit Zustimmung der Kommunalauf
sichtsbehörde gegenüber dem für den Straßenbau zuständigen 
Minister erklärt. Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6 Satz 1 gelten 
sinngemäß. Die Kommunalaufsichtsbehörde darf ihre Zustimmung 
nur versagen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Leistungsfä
higkeit der Gemeinde zur Übernahme der Straßenbaulast aus
schließen. 

(5) Soweit dem Land und den Landkreisen die Straßenbaulast für die 
Ortsdurchfahrten obliegt. erstreckt sich diese nicht auf Geh
wege und Parkplätze; insoweit ist die Gemeinde Träger der 
Straßenbaulast. Dies gilt auch in den Fällen des § 5 Abs. 3 
sowie in den Fällen des § 5 Abs. 3 a des Bundesfernstraßenge
setzes. 

§ 44 Straßenbaulast Dritter 

(1) § 43 gilt nicht, soweit die Straßenbaulast aufgrund 
anderer gesetzlicher Vorschriften oder aufgrund öffentlich
rechtlicher Verpflichtungen anderen Trägern obliegt oder über
tragen wird. 

(2) Bürgerlich-rechtliche Verpflichtungen Dritter zur Erfüllung 
der Aufgaben aus der Straßenbaulast lassen die Straßenbaulast 
als solche unberührt. 
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§ 45 Unterhaltung von Straßenteilen bei fremder Baulast 

Obliegt nach § 44 die Straßenbaulast für die im Zuge einer Straße 
gelegenen Straßenteile, z. B. Brücken und Durchlässe, einem Drit-
ten, so ist der nach § 43 an sich zuständige Träger der Straßen
baulast im Falle einer gegenwärtigen Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung berechtigt, nach vorheriger Ankündigung 
auf Kosten des Dritten alle Maßnahmen zu ergreifen, die im Inter
esse der Erhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich sind. In 
dringenden Ausnalunefällen kann die vorherige A.t"1.kündigung unter
bleiben. 

§ 46 Straßenbaubehörden 

(1) Oberste Straßenbaubehörde ist der für den Straßenbau zustän
dige Minister. 

(2) Obere Straßenbaubehörde ist (die Behörde nach Landesrecht}. 

(3) (Untere) Straßenbaubehörde ist vorbehaltlich § 47 (die Behörde 
nach Landesrecht). 

§ 47 Straßenbaubehörde für kommunale und sonstige öffentliche 
Stra.ßen 

(1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind Straßenoaube
hörde für Kreisstraßen mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten, die 
in der Baulast der Gemeinden stehen. 

(2) Die Gemeinden sind Straßenbaubehörde für die in ihrer Baulast 
stehenden Straßen und Straßenteile sowie für die sonstigen 
öffentlichen Straßen. 

l3) Die Kreise können durch Vereinbarung die Verwaltung und Unter
haltung der Kreisstraßen einschließlich des Um- und Ausbaues 
den Straßenbauämtern gegen Ersatz der entstehenden Kosten 
übertragen. Die Rechte des Straßenbaulastträgers bleiben unbe
rührt. 

§ 48 Straßenaufsicht, Straßenaufsichtsbehörden 

(1) Die Erfüllung der Aufgaben, die den Trägern der Straßenbaulast 
nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen, wird durch die 
Straßenaufsicht überwacht. Sie ist gegenüber den Landkreisen, 
kreisfreien Städten, Gemeinden und Zweckverbänden nur Rechts
aufsicht {kann nach Landesrecht erweitert werden). 
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(2) Kommt ein Träger der Straßenbaulast seinen Pflichten nicht 
nach, so kann die Straßenaufsichtsbehörde anordnen, daß er die 
notwendigen Maßnahmen innerhalb einer bestinunten Frist durch
führt. Kommt der Träger der Straßenbaulast der Anordnung nicht 
nach, so kann die Straßenaufsichtsbehörde die notwendigen Maß
nahmen an seiner Stelle und auf seine Kosten selbst durchfüh
ren oder durch einen anderen durchführen lassen. 

(3) Oberste Straßenaufsichtsbehörde ist der für den Straßenbau 
zuständige Minister. 
Obere Straßenaufsichtsbehörden sind (die Behörden nach Landes
recht) . 
Straßenaufsichtsbehörden sind (die Behörden nach Landesrecht) . 

§ 49 Straßenreinigung, Winterdienst 

(Ist nach Landesrecht zu regeln, z. B.; 

(1) Die Gemeinden haben alle öffentlichen Straßen innerhalb der 
geschlossenen Ortslage zu reinigen. Das gilt auch für Bundes
straßen. 

(2) Die Gemeinden können die Reinigung durch Satzung auf soiche 
öffentliche Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage aus
dehnen, an die bebaute Grundstücke angrenzen. 

(3) Die Reinigungspflicht umfaßt auch die Verpflichtung, die 
Gehwege und Überwege für Fußgänger vom Schnee zu räumen und 
bei Schnee- und Eisglätte zu streuen. Soweit in Fußgängerzonen 
(Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zei
chen 325 StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg 
ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze. 
Der für den Straßenbau zuständige Minister kann das Bestreuen 
von Gehwegen mit Stoffen verbieten, die geeignet sind, auf den 
menschlichen oder tierischen Körper nachteilig einzuwirken. 

(4) Die Gemeinden haben im übrigen die öffentlichen Straßen 
innerhalb der geschlossenen Ortslage nach Ma~gabe ihrer Lei
stungsfähigkeit vom Schnee zu räumen und bei Schnee- und Eis
glätte zu streuen, soweit das zur Aufrechterhaltung der öf
fentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 

(5) Die Gemeinden sind berechtigt, durch Satzung die Verpflichtung 
zur Reinigung im Sinne der Absätze 1 bis 3 ganz oder teilweise 
den Eigentümern oder Besitzern der durch öffentliche Straßen 
erschlossenen Grundstücke aufzuerlegen oder sie zu den ent
sprechenden Kosten heranzuziehen. Die Heranziehung zu den Ko
sten regelt sich nach den Vorschriften des kommunalen Abgaben
rechts. Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende weiterge
hende Verpflichtungen der Eigentümer oder Besitzer der anlie-
genden Grundstücke und Verpflichtungen Dritter bleiben unbe-
rührt., 

kann auch in einem eigenen Gesetz - wie in Nordrhein-Westfalen -
geregelt werden (siehe Anlage).) 

- 31 -



447 
- 31 -

§ 50 Ordnungswidrigkeiten 

(1) ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 17 Abs. 1 eine von ihm verursachte Verun
reinigung einer öffentlichen Straße nicht unve'rzüglich be
seitigt; 

2. eine öffentliche Straße oder einzelne Bestandteile 
beschädigt oder zerstört (§ 17 Abs. 2); 

3. entgegen § 17 Abs. 3 Abfall unbefugt zum Zwecke der 
Entsorgung auf die Straße bringt; 

4. entgegen § 18 Abs. 1 eine Straße über den Gemeingebrauch 
hinaus ohne Erlaubnis benutzt oder einer nach § 18 Abs. 2 
Satz 2 erteilten vollziehbaren Auflage nicht nachkommt; 

5. entgegen § 18 Abs. 4 Anlagen nicht vorschriftmäßig 
errichtet oder unterhält oder 
entgegen § 18 Abs. 5 auf vollziehbares Verlangen der zu
ständigen Behörde Anlagen nicht entfernt oder den benutzten 
Straßenteil nicht in einen ordnungsgemäßen Zustand ver
setzt; 

6. entgegen § 22 Abs. 1 in Verbindung mit § 18 Abs. 1 
Zufahrten oder Zugänge ohne Erlaubnis anlegt oder ändert; 

7. entgegen § 22 Abs. 3 in Verbindung mit § 18 Abs. 3 
Zufahrten oder Zugänge nicht vorschriftsmäßig unterhält; 

8. einer nach § 22 Abs. 6 ergangenen vollziehbaren A.i.Jordnung 
nicht nachkommt; 

9. entgegen § 24 Abs. 1 oder 2 bauliche Anlagen errichtet, 
ändert oder anders nutzt oder vollziehbaren Auf lagen nicht 
nachkommt, unter denen die Straßenbaubehörde eine Ausnahme 
zugelassen oder eine Zustimmung erteilt hat; 

10. entgegen § 26 Abs. 1 die notwendigen Einrichtungen nicht 
duldet oder entgegen Abs. 2 Satz l Anpflanzungen oder Ein
richtungen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, 
anlegt oder entgegen Abs. 2 Satz 3 ihre Beseitigung nicht 
duldet; 

11. entgegen § 37 Abs. 1 Vorarbeiten oder die vorübergehende 
Anbringung von Markierungszeichen nicht duldet. 
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(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nrn. 6 bis 9 können mit 
einer Geldbuße bis zu 10.000,-- DM, die übrigen mit einer 
Geldbuße bis zu 1.000,-- DM geahndet werden. 

§ 51 Übergangsbestimmungen 

(Sind nach Landesrecht zu regeln (siehe Anlage). Sie sollten 
folgende Vorschriften erfassen: 

1. § 3 Neueinteilung der Straßen, 

2. § 5 Festsetzung der Ortsdurchfahrtsgrenzen, 

3. § 6 Widmungsfiktion, 

4. § 11 Eigentumsübergang, 

5. § 13 Enteignungsrecht für Straßengrundstücke, die sich 
bereits im Besitz des Trägers der Straßenbaulast befinden, 

6. §§ 18, 20 Bestehende Nutzungsrechte, 

7. § 21 Sondernutzungsgebühren, 

8. §§ 29, 31 für bestehende Kostenregelungen bei Kreuzungsvor
haben 
Vorschlag: "§§ 29 und 31 finden keine Anwendung auf Bauvor
haben, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zugelassen 
waren oder für die eine Kostenregelung vereinbart worden 
war. 11

, 

9. §§ 38, 42 Lautende Genehmigungs- und Enteignungsverfahren, 

10. § 4 3. Einwohnerzahl. J 

§ 52 Schlußbestimmungen 

(1) Inkrafttreten des Gesetzes. 

(2) Außerkrafttreten anderer Gesetze und Vorschriften. 



Gesetz über die f1elnlgung oflentllchct Straßen 
(Sttaßenrelnlgungsgeseu NW - S!rRelnG NW) 

Vom 18 Dezember 1975 (GV NW S. 706L zula11: geändert durch 
Geselz vom \ 1 Dezember 1979 (GV NW S 914) 

§ 1 

( 1 J D~e olknLIL.che-n Sir aßen jnn-erharb der qesch!ossenen Or1sla
gen sind von d~n Gemeinden zu re1rnge~. B-unoesremstraßen, 
Landslufü!n und Kr.e1s.sltaße(1. jedoch nur, $0~1l ~s. sich um 
Or1sdwr:tlf,1/1r1c-n handeh 

(2) Ou:• H(·uo~Jung urnlant als w~nlerwar1ung ~nsbesondere 
1 das Schneefaumen aur den Fahrbahnen und Gehwegen. 
2 das Beslreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und 

gelahrhchen Stellen aul ~en F ahrbah~en bei Schnee- und 
E1s91ane 

§ 2 

Dre Gemeinden konnen. durch Ve1einbarung die Winlerwartung 
der Fahrbahnen von Ortsdurchlal .rten im Zuge voo Bundesslra-
1\en und Lands\rallen den Landschahsver'oänden. im Zuge von 
Kreisslraßen den Kreisen gegen Ersalz der enlsle~nden Kosten 
ubertr agen. wenn sie lechnisch und personell nichl in der Lage 
sind" die Winterwartung selbst wahrzunehmen. Ebenso können 
die Gemeinden durch Vereinbarung die Winteiwartung außer· 
halb der Ortsdurchfahrte'n gegen Ersatz der ihnen dadurch enl
slehenden Koslen ubernehmen 

§ J 

{ t) Die Gemeinden erheben von den Eigentümern der durch d<e 
Straße erschlossenen Grundslüd<e als Gegenleistung fi.ir cl•e 
Kosten de< St<afieruemigung ein<! Benu\ZU"'ilS\)ebUhr nach <len 
VorscM11en nes l\ommunalabgabengeset.rns 

Das Gesamtgebührenaulkommen dart 75 vom Hundert der 
Gesamtkosten der Slraßenreinigung 1m Gemeindegebiet nichl 
ubersteige~. Ist das GrundsttJck mit emem Erbbaurechl belaslet, 
so trill an die Stelle cles E•genlumers der Erbbauberechligle 

(2/ Die Gemeinden können bei der Fcsisetzung der Benut· 
zungsgebuhr der Bedeulung der Straßen lur den Anhegerver~ehr 
sowie fur den inner- und überMlichen Verkehr Re<::hnung !ragen 

§4 

(1) Die Gemeinden können die Rein1gur.g der Gehwege durch 
Salzung den Eigentümern der an die Gehw"'9• angrenzenden 
und durch sie erschlossenen G<Undstücl<e au1er1egen Die Reini· 
gung der Fahrbahnen können die Gemeinden den E19enlümem 
der an die St<aße angr01'\zenden und durch sie erschlossenen 
Grundstiicke üb1H'l<;,gen, w.ie\t dies unle< Be<üd<.s\ctltigung de< 
VerkehtSverflältnisse zumutbar isl Für die Winleiwartung kon~ 
nen gesonderte Regelungen getrofien werden Ist das Grund· 
stück mil einem Erbbaure<::ht belaslel. so trilt an die Slelle des 
Eigentümers der Erbbauberecllt;gte. 

{'2.\ II\ <!er Satzun.g !i\oo M u1'CI Um!ang der Remigungsptkch\ iu 
beslimmen. 

131 Di& Satzuna kann v01sehen. daß auf lvltraa des VerDflichle
i~~ ,;:nd;;s-;n Stelle ein -a~derer durch eine sch~fll11;he E;klärur>g 
geg01'\über der Gemeinde mit deren Zustimmung die Re1rugungs-
1J!licllt übemimml Oie Zus~mmung der Gemeinde ist 1ederzeil 
widerruflich. 
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§5 

Das Landesstraßengesetz V<>m 28. November 1961 iGV 
NW.S.305). zulelzt geändert durch Gesell vom 18. Dezember 
1973 (GV.NW.S. 568), wird wie lolgl geändert. 

1. § 9 Abs. 2 erhält lolgende Fassung: 
„{2) Die Trager her Srrallenbaulasr sollen nach bes1en Krallen 
uber die ihnen nach At>salz 1 obliegenden Aufgaben hinaus 
die Straßen bei Schnee und Etsglälte räumen und slreuen. 
o~:~ Vorschr1tteri des Gcsel.rns ilber d'e Reinigung öflentlicher 
Sl•alle-n (StrReinG NW) bleiben unberührt" 

2 § 49 wird aufge\,oben. 

§6 

11) D< •5 Gesetz üb'r die Reinigung öffentlicher Wege vom 1 Juli 
1912 (PrGS NW. S 36). zulelzl geändert durch Ges111z vom 23. 
Juli t957 iGV.NW. S. t8~1. lrill außer Kral\ 

(2) . Die aul Grund des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher 
Wege vom 1- Juli 1912 erlassenen ordnungsbehördlichen Ver
ordnungen treten am 31 Dezember 1978 außer Krall. 

(3) Abgabesatzungen, die auf Grund des Gesetzes über die 
Reinigung ö!len11icrier Wege vom 1. Juli t 912 in Verbendung mit 
dem Kommunalabgabengeselz vom 14. Juli 1893 (PrGS. NW. 
S. 7) oder dem Kolnmunatabgabengesetz für das Land Nord
rhein-Westfalen (K.&.Gl vom 21. Oklober 1969 (GV. NW. S. 719), 
zulelz1 geändert dutch Gesetz vom 6. Januar 1975 (GV. NW. 
S. 12). erlassen worden sind. trtt!en spälestens am 31. Dezem· 
ber 1978 außer Kralt; aulsichtsbehördliche Genehmigungen die
ser Saczung. die au! einen lruneren Zeitpunkl bemsCet sind, gel· 
len als bis zum 31. pezember 1978 verlängert. lm üQ<igen gilt § 
26 Abs. 4 Satz 2 des Kommunalabgabengese1zus fur das Land 
Nordrheon-Westfale~ entsprechend. 

§7 
SowC!.I .ri RechlS· und V~1wultungsvorsch:1ften auf die in den§§ 
6 und I ~'lufgehaber!.en Ge:setze veMteseri wird. treten die en.t· 
sprechü-rh1en Vorschr::!..::;1 u1.;·'.--es. Geselzi:s an dereo Stelle 

18 
Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 1975 in Kraft. 
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Anlase zu i 51: 

S 5l Ubergangsbestimmungen 

(1) Die bisherigen Bezirksstraßen (Landstraße I. Ordnung - LIO, Ldlldstraßen 
II. Ordnung - LIIO) sind Landesstraßen im Sinne des S 3 Abs.l Nr. 1 

(2) Die bisherigen Kreisstraßen sind Kreisstrdßen lm Siru1e Jes § J 
Abs. 1 .Vr. 2 

(3) Die bisherigen Stadt- und Gemeindestraßen sind Gemeindestraßen im 
Sinne des S J Abs. 1 Nr. 3. 

(4) Die bisherigen betrieblich- öffentlichen Straßen gemäß 5 J Abs. 3 
der VO über die öffentlichen Straßen - Straßenverordnung - vom 
22. August 1974 ( GBl. I Nr. 57 S. 515} werden Gemeindestraßen, 
sofern sie die Voraussetzungen des S J Abs. l N'r. J erfiH len, oder 
sonstige öffentliche Straßen nach § 3 Abs. l ~r. 4 oder Privatwege. 
Oie Entscheidung darüber trifft die Gemeinde. 

Dabei ist der bisherige Unterhaltungspf lichtige bzw. dessen Rechts
nachfolger zu beteiligen. 

(5) Innerhalb eines angemessenen Zeitraums ist zu überprüfen, ob die Straßen 
entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung gemäß 5 J eingruppiert sind, ggf. 
ist eine Umstufung vorzunehmen. 

(6) Oie gemäß S 3 Straßenverordnung als öffentlich bezeichneten Straßen 
gelten mit Inkrafttreten dieses Gesetzes als gewidmet. 

(7) Mit dem In.krafttreten dieses Gesetzes geht das Eigentum dn öffentlichen 
Straßen ohne Entschädigung auf den Träger der Straßenbaulast über. 
Für Straßengrundstticke, die noch i• Eigentrn1 von Privatpersonen stehen, 
is• eine Entschädigung zu gewähren. Kollllllt eine Einigl.lng über die Höhe 
de:- Entschädigung nicht zustande, kann auf Antr~>t das Entschädigungs
festsetzungsverfahren nach § 42 Abs. 3 durchgeführt werden. 
Der S 11 Abs. 1 bis 3 und 5 und S 12 Abs. l gelten entsprechend, 

(8) Soweit die Grenzen der Ortsdurchfahrten nicht den Voraussetzungen des 
S 5 entsprechen, sind sie neu festzusetzen. 

(9) Nach früherem Recht bewilligte Nutzungen an Straßen gelten als Sonder
nutzung (§ 18) bzw. sonstige Nutzungen ( s· 23) nach diesem Gesetz. 
Soweit sonstige Nutzungen verändert werden, ist ein Nutzungsvertrag 
gemäß S 23 abzuschließen. 

(10) Oie §S 29 und 31 finden keine Anwendung auf Bauvorhaben, die vor [n
krafttreten dieses Gesetzes zugelassen waren oder für die eine Kosten
regelung vereinbart worden war. 
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Entwurf einer amtlichen Begründung zum Nusterentwurf für ein Län
derstraßengesetz 

Zu § 1: 

ln § 1 wird der Geltungsbereich des Gesetzes festgelegt. Er er
streckt sich grundsätzlich auf alle öffentlichen Straßen. Wegen 
der Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Art. 72 i. V. ~. Art. 74 
Nr. 22 GG), von der dieser mit dem Bundesfernstraßengesetz Ge
brauch gemacht hat, kann sich das Landesstraßengesetz nur in be
grenzentem Umfang auf Bundesfernstraßen erstrecken. Dtes muß im 
Gesetz ausdrücklich bestirrunt werden (s. § 10 Abs. l, § 17 Abs. 4, 
§ 20 Abs. 4, § 34 Abs. l, § 49 Abs. 1). Die Regelung steht im Ein
klang mit den entsprechenden Vorschriften in den bestehenden Stra
~engesetzen der Länder. 

zu § 2: 

Abs. 1 enthält die Legaldefinition des Begriffs der öffentlichen 
Straße. Öffentliche Straßen im Sinne des Gesetzes sind grundsätz
lich nur solche Straßen, die gewidmet sind (§ 6). Für vorhandene 
Straßen, bei denen eine Widmung nicht vorliegt, die aber seit al
tersher öffentlich genutzt werden. gilt die Widmungsfiktion des 
§ 51 Abs. 3. 

Die wegerechtliche Öffentlichkeit ist nicht identisch mit der 
straßenverkehrsrechtlichen Öffentlichkeit.- Öffentlich im Sinne des 
Straßenverkehrsrechts sind sowohl die wegerechtlich öffentlichen, 
also die gewidmeten Straßen als auch die tatsächlich öffentlichen 
(Privat~)straßen, die aufgrund der Willenserklärung des Wegeeigen
tümers dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt worden sind 
und somit dem Straßenverkehrsrecht unterliegen. Letztere werden 
nicht von diesem Gesetz erfaßt. 

Abs. 2 ist aus Gründen der Vereinheitlichung des Rechts weitestge
hend der Vorschrift des § 1 Abs. 4 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
nachgebildet worden. Die Begriffe sind entsprechend den "Begriffs
bestimmungen, Teil: Straßenbautechnik" (s. Rundschreiben des Bun
desministers für Verkehr vom 22.12.1978, Az.: StB 26/38.~6.00 in 
VkBl. 1979 s. 15) gewählt worden. Aus Gründen des Sachzusammen
hangs werden die Haltestellenbuchten sowie die Rad- und Gehwege in 
die Aufzählung der Straßenbestandteile aufgenorrunen. 

Im Hinblick auf den Regelungsbedarf in den neuen Ländern wird in 
§ 2 Abs. 3 eine Regelung entsprechend § 2 Abs. 3 StrWG NRW aufge
nommen. 
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zu § ]; 

Die Einteilung der Straßen entspricht der in den bestehenden Stra
ßengesetzen der Länder. Mit dem Alternativen "dienen" und "zu die
nen bestimmt" wi_rd dem jeweiligen Baulastträger ein Ermessen ein
geräumt, eine Straße, auf der überwiegend ein Verkehr stattfindet, 
der nicht seinem Straßennetz zugeordnet ist. gleichwohl in seine 
saulast zu nehmen, wenn die Straße von ihrer Funktion her geeignet 
ist, auch diesem Straßenverkehr zu dienen (siehe Abs. 2). Der Be
griff "dienen" stellt auf die tatsächlichen Verkehrsverhältnisse, 
der Begriff 11 zu dienen bestirnrnt 11 auf die Zweckbestirri.mung durch den 
Träger der Straßenbaulast ab. Bei der Bestimmung des Zwecks hat 
der Träger der Straßenbaulast der höherrangigen Straßengruppe Vor
rang. 

In Nr. 3 wird klargestellt, daß nicht jeder Anschluß von Gemeinden 
oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege 
als Kreisstraße einzustufen ist (Nr. 2, 3. Alternative); nur die 
unentbehrlichen Anschlüsse, d. h. in der Regel die 
Hauptanschlüsse, haben die Verkehrsbedeutung einer Kreisstraße. 
Sinn der Regelung in Nr. 2, 3. Alternative ist es sicherzustellen, 
daß jede Gemeinde oder jeder - aufgrund der Gebietsreform bei 
Großgemeinden entstandene - räumlich getrennte Ortsteil mit 
zumindest einer überörtlichen Straße an das weiterführende 
Verkehrsnetz angebunden ist. 

Nr. 4 ist ein Anfangtatbestand. Bei der Einstufung als sonstige 
öffentliche Straße ist der Baulastträger zu bestimmen (vgl. § 43 
Abs. 1 s. 3). 

zu § 4; 

Die Vorschrift verpflichtet zur Führung von Straßenverzeichnissen. 
Die Erf assuny aller öffentlichen Straßen in amtlichen Verzeichnis
sen trägt zur Klärung der Rechtslage bei und erleichtert die 
Durchführung statistischer Erhebungen. 

für Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen können Be
standsverzeichnisse. also Straßenverzeichnisse in vereinfachter 
form, geführt werden. Der Gesetzentwurf sieht nicht die Notwendig
keit, Einzelheiten über Zuständigkeiten, Einrichtung und Inhalt 
der Verzeichnisse sowie das Recht zur Einsichtnahme im Gesetz zu 
regeln. Dies bleibt vielmehr, wie in allen anderen Straßengesetzen 
der Länder. einer Rechtsverordnung vorbehalten. 

Zu § 5: 

Abs. 1 entspricht § 5 Abs. 4 FStrG. Die Definition des Erschlie
ßungsbereichs wird jedoch redaktionell an die Formulierung des 
§ 24 angepaßt (" ... zur Erschließung ... bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrten ... "). 
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Abs. 2 eröffnet als Ausnahmeregelung die Möglichkeit, eine von 
Abs. 1 abweichende Festsetzung der Ortsdurchfahrt vorzunehmen. 

Ans. 3 entspricnt ~ ~ Ans. 3 a FStrG. Die seitliche Begrenzung der 
Ortsdurchfahrt bewirkt, daß die ausgegrenzten Straßenteile ihre 
Eigenschaft als Bundesstraße verlieren; in der Regel werden sie 
dann die Bedeutung einer Gemeindestraße haben (vgl. § 43 Abs. 5 
s. 2). 

Abs. 4 regelt die Zuständigkeit, wenn im Streitfall über die Fest
setzung einer Ortsdurchfahrt entschieden werden muß. 

Abs. 5 räumt der für die Entscheidung zuständigen Behörde ein Er
messen ein, eine weitere Straße als zusätzliche Ortsdurchfahrt 
festzusetzen. 

zu § 6: 

Abs. 1 definiert den Begriff "Widmung". Die Einordnung der Widmung 
als dinglichen Verwaltungsakt verhindert. daß ein neuer Theorien
streit über deren Rechtscharakter entbrennt·. Die Definition ent
spricht der herrschenden Meinung. 

Abs. 2 regelt die Zuständigkeiten und den Inhalt der Widmung. so
wohl evtl. Widmungsbeschränkungen als auch die Einstufung in die 
jeweilige Straßengruppe nach § 3 müssen i~ der Widmungsverfügung 
enthalten sein. 

Abs. 3 nennt die rechtlichen Voraussetzungen, unter denen eine 
Widmung erfolgen kann. Der Straßenbaulastträger muß die rechtliche 
Verfügungsbefugnis über die Straßengrundstücke besitzen. 

Abs. 4 eröffnet die Möglichkeit, die Widmung bereits im Planfest
stellungsverfahren oder in einem Flurbereinigungsverfahren zu ver
fügen. Dies führt zu einer Verwaltungsvereinfachung, wenn die zur 
Widmung vorgesehenen Straßen bereits in den ausgelegten Plänen als 
solche kenntlich gemacht sind, da dann eine erneute Bekanntmachung 
nicht mehr erforderlich wird. 

Abs. 5 stellt eine Widmungsfiktion dar. Die Regelung verstößt 
nicht gegen Art. 19 Abs. 4 GG, da ein Betroffener sich bereits 
gegen die Änderung des vorhandenen Verkehrsweges wenden kann. Es 
ist in diesen Fällen rechtlich vertretbar, die Widmung als logi
sche Konsequenz des Umbaus zu fingieren. Die Regelung entspricht 
§ 2 Abs. 6 a FStrG. 

Abs. 6 regelt das Verhältnis der privaten Eigentumsrechte zur 
öffentlichen Zweckbestimmung der Straße. Das Eigentum wird durch 
die Beschrän.kung, die infolge der Widmung eintritt, modifiziert. 
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Der Eigentümer ist zwar verpflichtet, al:e Einschränkungen seines 
Eigentums am Straßenkörper zu dulden, ka~n jedoch jederzeit das 
Grundstück verkaufen oder belasten. Die durch die Widmung eintre
tende Eigentumseinschränkung wirkt auch ohne entsprechende Eintra
gung im Grundbuch gegenüber jedem neuen Eigentlli~er. 

Zu § 7: 

Die Gliederung der Absätze ist § 6 angepaßt. In Abs. 1 wird die 
Legaldefinition des Begriffs Umstufung vorangestellt. 

Abs. 2 verpflichtet zur Umstufung, wenn sich die Verkehrsbedeutung 
geändert hat. Eine Änderung der Verkehrsbedeutung tritt ein, wenn 
entweder die Straße dem bisherigen Verkehr, dem sie zugeordnet 
war. nicht mehr überwiegend dient oder, falls dies bereits vorher 
nicht der Fall war, der bisherige Träger der Straßenbaulast sie 
nicht mehr dem in seinen Aufgabenbereich fallenden Verkehr zu die
nen bestimmt. ihr also die bisherige Zweckbestimmung entzieht. 
Insoweit steht dem Träger der Straßenbaulast ein Ermessen zu. 

Abs. 4 sieht aus haushaltsrechtlichen Gründen als Regelfall vor, 
die Umstufung zwn Ende eines Haushaltsjahres auszusprechen und 
drei Monate vorher anzukündigen. Der künftige Baulastträger·soll 
die Möglichkeit erhalten, erforderlichenfalls finanzielle Mittel 
im Haushalt für das kommende Jahr für seine neue Aufgabe einzu
stellen. Einvernehmlich kann jedoch ein anderer Zeitpunkt für den 
Baulastübergang bestimmt werden. 

Abs. 5 verweist auf § 6 Absätze 4 und 5. Die Erleichterungen für 
die Verwaltung, die für die Widmung bereits festgelegt worden 
sind, sollen auch bei der Umstufung gelten. 

zu § 8: 

Gemäß der Systematik des Gesetzes in §§ 6 und 7 wird auch bei der 
Einziehung in Abs. 1 eine Legaldefinition vorangestellt. 

Abs. 2 nennt die Voraussetzungen, unter denen eine Einziehung bzw. 
eine Teileinziehung erfolgen kann. Diese sind für die Einziehung 
zum einen der Wegfall jeglicher Verkehrsbedeucung, zwn anderen 
Gründe des öffentlichen Wohls. Da bei einer Teileinziehung eine 
gewisse Verkehrsbedeutung stets erhalten bleibt, kann sie nur aus 
den letztgenannten Gründen erfolgen. 

Abs. 3 ist eine Verfahrensvorschrift. Sie regelt, wie eine (Teil-) 
Einziehung zu erfolgen hat. 

In Abs. 4 wird klargestellt, daß mit der Einziehung der Gemeinge
brauch entfällt. Damit entfallen aber auch Sondernutzungen, die 
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stets in Verbindung mit dem Gemeingebrauch stehen. Mit dem Hinweis 
auf die widerruflichen Sondernutzungen soll verdeutlicht werden, 
daß ein Widerruf von Sondernutzungen nicht besonders ausgesprochen 
werden muß. 

Abs. 5 entspricht der Regelung in § 6 Abs. 5. 

zu § 9: 

Abs. 1 regelt die Pflichten aus der Straßenbaulast. Diese finden 
ihre Grenzen in der finanziellen Leistungsfähigkeit des Baulast
trägers. Kann der Träger der Straßenbaulast seiner Pflicht aus 
finanziellen Gründen nicht nachkommen, muß er durch Verkehrszei
chen auf den nicht verkehrssicheren zustand hinweisen. Die Zustän
digkeit der Straßenverkehrsbehörde bleibt im übrigen unberührt·. 
Die Vorschrift entspricht § 3 Abs. 1 und 2 FStrG. 

In Abs. 2 wird klargestellt, daß der Winterdienst, die Straßenrei
nigung und die Straßenbeleuchtung nicht zu den Aufgaben aus der 
Straßenbaulast gehören. Die Vorschrift begründet auch keine 
Rechtspflicht zum Räumen und Streuen der Straße bei Schnee- und 
Eisglätte. Eine generelle Rechtspflicht wäre weder technisch 
durchführbar noch finanziell vertretbar. Dem Träger der Straßen
baulast wird lediglich empfohlen, soweit vertretbar diese Aufgaben 
wahrzunehmen. Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze 
zur Verkehrssicherungspflicht bleiben unberührt. In der geschlos
senen Ortslage fallen sicherheitsrechtliche Aufgaben in die Zu
ständigkeit der Gemeinde (vgl. § 49). 

zu § 10: 

~JJs. 1 regelt zu..~ einen, daß alle mit dem Bau und der Unterhaltung 
äf fentlicher Straßen zusanunenhängenden Aufgaben von den Bedienste
ten der damit befaßten Körperschaften als Amtspflicht in Ausübung 
hoheitlicher Tätigkeit erfüllt werden. Dies entspricht der Recht
sprechung. Zum anderen soll die Verkehrssicherungspflicht, deren 
Verletzung nach der Rechtsprechung ausschlie~lich Ansprüche nach 
§ 823 BGB auslöst, ebenfalls zur Amtspflicht werden. Dadurch kann 
eine unmittelbare Inanspruchnahme der Bediensteten der Straßenbau
verwaltung durch den Geschädigten weitesgehend ausgeschlossen 
werden. Die Anstellungskörperschaft hat insoweit ebenfalls für 
einen Bediensteten im Rahmen des Art. 34 GG einzutreten. 

Für die neuen Bundesländer mußte das Verhältnis zwischen Art. 34 
GG, § 839 BGB und dem Staatshaftungsgesetz vom 12.05.1969, das 
gemäß Einigungsvertrag (Anlage II, Kapitel III, Sachgebiet B: Bür
gerliches Recht. Abschnitt III - BGBl. II/90 s. 1168} als 
Landesrecht weiter gilt, geregelt werden. 
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Abs. 2 stellt klar, daß - ebenso wie nach § 4 FStrG - eine Frei
stellung vom formellen Bauordnungsrecht erfolgt; die Bauten unter
stehen ohne Einschränkung der Eigenverantwortung der Straßenbaube
hörden. Satz 2 stellt die Straßenbaubehörden von verfahrensrecht
lichen Mitwirkungsakten anderer Behörden frei. 

Zu § 11: 

Abs. 1 schreibt als Grundsatz fest, daß das Eigentum an einer 
Straße der Straßenbaulast folgt. Eei einem Straßenbaulastwechsel 
zwischen Gebietskörperschaften soll auch die bürgerlich-rechtliche 
Position - und zwar entschädigungslos - mit übergehen. 

Abs. 2 regelt die Ausnahmen von dem Grundsatz des Abs. 1. So gehö
ren Nebenanlagen zwar zur öffentlichen Straße, liegen jedoch -
anders als bei Bundesfernstraßen - meist nicht unmittelbar an den 
Straßen des überörtlichen Verkehrs. Sie dienen in der Regel der 
Unterhaltung mehrerer Straßen und oftmals auch anderen zwecken. 
Derartige Anlagen können von verschiedenen Baulastträgern gemein
sam errichtet worden sein und von ihnen gemeinsam benutzt werden. 
Aus diesem Grunde sind Nebenanlagen eigenturnsmäßig nicht einer 
bestimmten Straße zuzuordnen. 

Abs. 2 Nr. 2 entspricht den Grundsätzen der Rechtsprechung, die 
diese für die Fälle entwickelt hat. in denen Straßen- und Lei
tungseigentum (zeitweise) bei einem Rechtsträger liegen und durch 
die Umstufung der Straße eine Eigentumsaufspaltung erfolgt. Das 
Straßeneigentum geht über, während das Eigentum an der Leitung 
beim früheren Eigentümer verbleibt. 

Nr. 3 stellt klar, daß Rechte und Pflichten des bisherigen Trägers 
der Straßenbaulast aus Gebietsversorgungsverträgen ebenfalls nicht 
mit übergehen. Diese Regelung ist erforderlich, um der Rechtspre
chung entgegenzutreten, die insbesondere den Übergang von Pflich~ 
ten auf den neuen Baulastträger bejahte. Dadurch wurde der neue 
Baulastträger mit bestehenden vertraglichen Folgekostenregelungen 
belastet, was zu unbilligen Ergebnissen geführt hat. Die gesetzli
che Regelung ist daher geboten. 

Nr. 4 schließt den Übergang von Verbindlichkeiten des früheren 
Baulastträgers aus. Diese sind im Verhältnis zwischen dem alten 
und dem neuen Träger der Straßenbaulast vorn alten Baulastträger zu 
erfüllen. 

Abs. 3 berechtigt den bisherigen Eigentümer, besondere Anlagen 
auch beim Eigentumsübergang in der Straße zu belassen. Den neuen 
Träger der Stra~enbaulast trifft insoweit eine Duldungspflicht, 
die jedoch hinsichtlich der Kostentragung durch die Verweisung auf 
§ 16 und § 18 Abs. 4 begrenzt wird. Der bisherige Eigentümer ist 
dadurch verpflichtet, dem neuen Träger der Straßenbaulast alle 
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Kosten zu ersetzen, die diesem durch die Inanspruchnahme des Son
dergebrauchsrechts entstehen. 

Abs. 4 entspricht der Regelung in § 6 Abs. 1 a FStrG. Mit ihr soll 
verhindert werden, daß der bisherige Träger der Straßenbaulast im 
Hinblick auf einen bevorstehenden Wechsel die laufende Unterhal
tung der Straße zu Lasten des neuen Baulastträgers vernachlässigt 
oder den Grunderwerb verzögert. 

Abs. 5 regelt den Rückübertragungsanspruch bei Einziehung der 
Straße. Mit der Einziehung endet die wegerechtliche Öffentlichkeit 
der Straße, so daß .das Eigentum am Straßengrundstück nunmehr frei 
von den öffentlich-rechtlichen Einschränkungen ist, die sich aus 
der Zweckbestimmung für den Verkehr ergeben. Das Grundstück kann 
wieder wirtschaftlich genutzt werden. Es entfällt somit auch der 
Grund, warum das Eigentum beim früheren Baulastwechsel entschädi
gungslos übergegangen ist. Deshalb begründet das Gesetz einen 
Rückübertragungsanspruch des früheren Eigentümers, dessen Recht 
nach Abs. 1 verloren ging. 

Anmerkung: Es bleibt den Ländern überlassen, eine Regelung 
entsprechend § 6 Abs. 1 b FStrG in das Landesgesetz 
aufzunehmen. Wegen der Seltenheit dieser Fälle 
wurde von einer Aufnahme in den Musterentwurf abge
sehen. 

Zu § 12: 

Abs. 1 Satz 1 entspricht der Regelung in § 6 Abs. 3 FStrG. Im Fal
le des gesetzlichen Eigentumsübergangs beim Wechsel der Straßen
baulast nach § 11 Abs. 1 handelt es sich um eine Grundbuchberich
tigung im Sinne des § 22 GBO. Zwar sind Straßengrundstücke grund
sätzlich grunrlhuchfrei. sie können jedoch eingetragen wPrnAn Wie 
dies zu erfolgen hat, ist nach Landesrecht zu regeln. Die Eintra
gung des Eigentumsübergangs ist kostenfrei (Abs. 2). Die Kosten 
für die Vermessung und Abmarkung des übergegangenen Straßenstücks 
oder Grundstücksteils hat der neue Träger der Straßenbaulast zu 
tragen, weil diese Tätigkeiten in seinem Interesse vorgenommen 
werden. 

Zu § 13: 

Abs. 1 macht deutlich, daß Straßenbaulast und Eigentum vom Grund
satz her nicht in einer Hand liegen müssen. Allerdings sollte in 
der Regel Eigentum und Baulast zusammenfallen (vergl. § 11 
Abs. 1). 

Soweit der Träger der Straßenbaulast nicht Eigentümer des Grund
stücks ist, soll nach Abs. 2 dem Eigentümer das Recht zustehen zu 
beantragen, daß das Grundstück erworben wird. Das gleiche gilt für 
dingliche Nutzungsrechte. Nach Ablauf der Frist von 4 Jahren kann 
die Enteignung durchgeführt werden, die vom Eigentümer oder dem 
Berechtigten zu beantragen ist. § 42 bleibt unberührt. 
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Abs. 3 geht davon aus, daß für eine Erwerbspflicht des Trägers der 
Straßenbaulast dann kein Bedürfnis besteht, wenn die Verfügungsbe
fugnis des Eigentümers durch ein dingliches Recht. das den Bestand 
der Straße sichert, beschränkt ist. In diesen Fällen ist der Ei
gentümer oder der sonst dinglich Berechtigte nicht befugt, die 
Übernahme des Grundstücks im Wege der Enteignung zu verlangen. 

Abs. 4 betrifft die Fälle, in denen der Eigentümer der Widmung 
zugestinunt oder den Besitz an dem Straßengrundstück durch Vertrag 
überlassen hat oder der Träger der Straßenbaulast in einem bebörd-
liehen Verfahren in den Besitz des der Straße dienenden Grund~ 
Stücks eingewiesen worden ist. Bis zum endgültigen Erwerb des 
Grundstücks ist der Träger der Straßenbaulast berechtigt, die 
Rechte - und pflichten - des Eigentümers auszuüben, soweit es die 
Gewährleistung des Gemeingebrauchs an der Straße erfordert, um 
insbesondere die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs aufrecht 
zu erhalten. Dies gilt vor allem für Abwehrrechte gegenüber nach
barrechtlichen Ansprüchen. Ferner darf der Träger der Straßenbau
last Dritten die Benutzung des Eigentums der für die Straße in An
spruch genonunenen Grundstücke gestatten (§ 23 Abs. 1). Der Eigen
tümer kann allein solche Verfügungen vornehmen, die der öffent
lich-rechtlichen Zweckbestinunung der Straße entsprechend der Wid
mung nicht entgegenstehen. 

zu § 14; 

Abs. 1 definiert den Gemeingebrauch. Die Definition stinunt mit den 
entsprechenden Vorschriften in den Straßengesetzen des Bundes und 
der Länder überein. Der Gemeingebrauch ist kraft Gesetzes jeder
mann gestattet. 

Nach Abs. 2 sollen widmungsrechtliche Benutzungsbeschränkungen 
nicht durch straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen unterlaufen wer
den. Andererseits kann es jedoch nach den verkehrsrechtlichen Vor
schriften auch Fälle geben, in denen der fließende Verkehr nicht 
vorrangig ist. 

Nach Abs. 3 gehört die Unentgeltlichkeit zum Wesen des Gemeinge
brauchs. Daher kann die Einführung eines Entgelts (Gebühr) nur auf 
gesetzlicher Grundlage erfolgen. 

Abs. 4 stellt klar, daß der Anlieger einer Straße bei seiner ver
kehrlichen Kommunikation und beim Mitgebrauch des Straßengrund
stücks für seine Zwecke auf den Gemeingebrauch in seiner spezi
fisch gesteigerten Weise ang-.iiesen ist. Seine Interessen treten 
jedoch zurück, wenn die Benutzung der Straße den Gemeingebrauch 
dauernd ausschließt, erheblich beeinträchtigt oder in den Straßen
körper eingreift. 
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zu § 15: 

Der bauliche zustand einer Straße kann unter Beachtung der Ver-
hältnismäßigkeit von Mittel und Zweck eine vorübe:rgehende Be
schränkung des Gemeingebrauchs erfordern. Die Vorschrift kor
respondiert mit § 45 Abs. 2 StVO. 

Zu § 16: 

soweit der Aufwand für die Herstellung einer Straße nicht vom re
gelmäßigen Verkehrsbedürfnis gedeckt wird, führen solche weiterge
henden Beanspruchungen cder Belastungen. auch wenn·sie Gemeinge
brauch darstellen, nach Abs. 1 zu einem Ausgleich der Mehrkosten 
für Bau und Unterhaltung zu Lasten des Verursachers. 

Abs. 2 erweitert Abs. 1 wn die Fälle, in denen eine Straße aufwen
diger gebaut, ausgebaut oder hergestellt wird. als es zur Erfül
lung der Aufgaben aus der Baulast erforderlich ist, ohne daß der 
andere die Straße zum Verkehr gebraucht. 

zu § 17; 

Die Vorschrift wendet sich an die Teilnehmer am Gemeingebrauch und 
begründet für diese nach dem Verursacherprinzip eine verschuldens
unabhängige öffentlich-rechtliche Verpflichtung. § 17 umfaßt alle 
Straßenbestandteile, also auch z. B. Stra~engräben. 

Die gemeindliche Zuständigkeit in Ortsdurchfahrten gernä~ Abs. 1 
entspricht der Regelung in § 49 Abs. 1. 

Abs. 2 schafft entsprechend Abs. 1 bei Beschädigungen oder 
Zerstörungen verschuldensunabhängig die Möglichkeit, die ent
standenen Beseitigungskosten per Leistungsbescheid einzufordern. 

In Abs. 3 wird das WegWerfen von Kleinabfällen wie Dosen, Fla
schen, Behälter usw. erfaßt. Die Verkehrssicherungspflicht des 
Trägers der Straßenbaulast wird durch die Vorschrift nicht aufge
hoben oder eingeschränkt. 

Die Ausdehnung der Absätze 2 und 3 auf Bundesfernstraßen (Abs. 4) 
wird für erforderlich gehalten, da die dort getroffenen Regelungen 
über § 7 Abs. 3 FStrG hinausgehen und auch bei Bundesfernstraßen 
ein Einschreiten geboten sein kann. 

zu § 18; 

Wird durch Straßengebrauch der Gemeindegebrauch beeinträchtigt 
oder kann er beeinträchtigt werden, so liegt nach Abs. 1 eine er
laubnispflichtige Sondernutzung vor. Ihrem Wesen nach kann sie nur 
zeitlich begrenzt oder auf Widerruf erteilt werden. Der Ausschluß 
von Ersatzansprüchen nach Abs. 3 ergibt sich bei vorbehaltenen 
Widerruf aus der Rechtsnatur des Widerrufs; die Sondernutzung ist 
zudem vom rechtlichen Bestand der Straße abhängig (siehe § 8 
Abs. 4) und tritt hinter die Belange der Baulast zurück. 
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soweit Gemeinden für ihr Gemeindegebiet Sondernutzungssatzungen 
erlassen, bleibt es den Ländern vorbehalten, die Behörde zu benen
nen, die der gemeindlichen Satzung zustimmen soll (Abs. 1 S. 5). 

Nach Abs. 5 tritt beim Wechsel der Baulast der neue Baulastträger 
hinsichtlich der Rechte und Pflichten aus einer erteilten Sonder
nutzungserlaubnis anstelle des bisherigen Baulastträgers. 

Abs. 6 bestimmt. daß die Sondernutzungserlaubnis keine Konzentra-
tionswirkung für etwa weitere erforder liehe Veri~ ... ral tungsentschei-
dungen - z. B. Baugenehmigungen - hat. 

Nach Abs. 7 genießen unwiderrufliche Nutzungsrechte von altersher 
Rechtsschutz und können bei fehlender Einigung nur durch Enteig
nung aufgehoben werden. 

zu § 19: 

Die Vorschrift stellt klar, daß die übermäßigen Straßenbenut
zungen, für die nach der Straßenverkehrsordnung eine Erlaubnis 
oder Ausnahmegenehmigung erteilt werden, keiner gesonderten Son
dernutzungerlaubnis bedürfen. Entsprechende Bedingungen, Auflagen 
oder Gebühren sind von der Straßenverkehrsbehörde in deren 
Bescheid aufzunehmen. Solange keine straßenverkehrsrechtliche 
Regelung getroffen worden ist, bedarf es allerdings einer 
straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis. 

zu § 20: 

Mit dieser Vorschrift wird der Straßenbauverwaltung die gesetzli
che Ermächtigung erteilt, gegen eine unzulässige Straßenbenutzung 
hoheitlich zwecks Durchsetzung von mit der Sondernutzungserlaubnis 
verbundenen Auflagen, zur Beendigung einer unerlaubten Sondernut~ 
zung oder zur Beseitigung von Sondernutzungsanlagen nach Widerruf 
die erforderlichen Maßnahmen unter Beachtung der Verhältnismä~ig
keit der Mittel selbst tätig zu werden. Diese Regelung ist aus 
Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs geboten. 

Eine Ausdehnung der Absätze 2 und 3 auf Bundesfernstraßen ist er
forderlich, da § 8 Abs. 7 a FStrG entsprechende Regelungen nicht 
enthält. 

zu § 21; 

Diese Vorschrift enthält die gesetzliche Ermächtigung zur Erhebung 
von Sondernutzungsgebühren und legt die Grundsätze für die Bemes
sung der Gebühren fest. 
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Zu§ 22:· 

Die Vorschrift ist im wesentlichen der ~estimmung des § 8 a FStrG 
nachgebildet worden, die sich aus der Rec!1tsprecliung entwickelt 
und in der Praxis bewährt hat. 

Kommt eine Einigung über die Entschädigc:~g nach Abs. 4 nicht zu
stande, gilt § 42 Abs. 4 und 5. 

Mit Abs. 6 sollen Änderungen oder Verlec:~;1gen von Zufahrten und 
Zugängen unabhängig von einer Straßenba;..::,aßnahme ermöglicht wer
den, soweit dies im Interesse von Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs erforderlich wird. Die Entsche~dung ist ein Verwaltungs
akt. Durch die Verweisung auf Abs. 4 wicd deutlich gemacht, das 
unter den dort genannten Voraussetzunge~ Entschädigungs- oder Er
satzansprüche bestehen. 

Abs. 8 enthält einen allgemeinen Grundsa:z des Entschädigungs
rechts. 

Nach Abs. 9 treten die Interessen eines Straßenanliegers zurück, 
wenn eine Straße geändert oder eingezoge'- wird. Unberührt bleiben 
dabei seine Anspruche nach Abs. 4. 

Zu § 23: 

Nach Abs. 1 unterscheidet sich die sonstige Nutzung von der Son
dernutzung dadurch, daß sie den Gemeingebrauch nicht oder bei Lei
tungen der öffentlichen Ver- und Entsor~ung nur vorübergehend be
einträchtigt. Die rechtmäßige Nutzung setzt den Abschluß eines 
Nutzungsvertrages zwischen dem Träger der Straßenbaulast und dem 
Nutzungsberechtigten voraus. 

Nach Abs. 2 sind die Gemeinden, soweit sie nicht Baulastträger von 
Ortsdurchfahrten sind, anders als bei Sondernutzungen nicht für 
die Einräumung von Nutzungsrechten an den Ortsdurchfahrten zustän
dig. Sie müssen jedoch den Leitungsverlegungen zusti=.en. 

Abs. 5 regelt entsprechend bisheriger P:axis in den meisten Bun
desländern die Kostenbeteiligung der St:aßenbauverwaltung bei Be
nutzung nicht stra~eneigener Abwasseran~~gen, wn die Lasten ent
sprechend der Veranlassung zu verteilen 
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Zu § 24: 

rür den Anbau an Straßen des überörtlichen Verkehrs (Landes- und 
Kreisstraßen} müssen im Hinblick auf die Erfordernisse der Sicher
heit und Leichtigkeit des Verkehrs die gleichen Grundsätze zur 
Anwendung kommen wie nach § 9 FStrG für den Anbau an Bundesstra
ßen. Daher werden die Bestinunungen des § 9 FStrG mit den gewissen 
Abänderungen nach § 24 übernommen. Die Vorschriften über Bauverbo
te und Baubeschränkungen verstoßen nicht gegen Art. 14 GG. Die 
Sozialgebundenheit des Eigentums rechtfertigt es, Inhalt und 
Schranken durch Gesetz zu bestinunen. 

Abs. 1, 7 und 9 regelt das Anbauverbot. Der fließende Verkehr kann 
durch Hochbauten in der Sicht beeinträchtigt oder durch die von 
angrenzenden Grundstücken über Zufahrten konunenden Fahrzeuge emp
findlich gestört werden. Außerdem muß gewährleistet sein, daß Lan
des- und Kreisstraßen verbreitert oder verändert werden können, um 
künftigen Verkehrsanforderungen zu genügen. Daher sind Hochbauten 
(bauliche Anlagen, die ganz oder teilweise über Erdgleiche errich
tet werden oder hervortreten und mit dem Erdboden fest verbunden 
sind) in Entfernung bis zu 20 m vom Fahrbahnrand außerhalb des 
Erschließungsbereiches der Ortsdurchfahrten (§ 5 Abs. 1) verboten. 
Die Entfernung bemißt sich vom äußeren Rand der befestigten rahr
bahn einschließlich von Standspuren, auch einschließlich der Rad
wege, nicht aber von Parkplätzen. Den Hochbauten sind Abgrabungen 
und Aufschüttungen größeren Umfanges gleichgestellt, die sich auf 
Landes- oder Kreisstraßen in irgendeiner Weise auswirken, und au
ßerdem nach l\Ds. 1 auch hnlagen ö.e:t l"<u'PenweT'oung. Da die 1\ni:.>auver
botszone sich seitlich der Fahrbahn erstreckt, werden Werbeanlagen 
an Brücken über der Straße nicht erfaßt. Deshalb bedarf es in 
Abs. 7 insoweit einer besonderen Regelung. 

Unter das Anbauverbot fallen auch baulicte Anlagen, die über Zu
fahrten unmittelbar oder über vorhandene Privatwege oder Zufahrten 
mittelbar an Landes- oder Kreisstraßen angeschlossen werden sol
len. Das Verbot gilt wiederum nur außerhalb des Erschließungsbe
reiches der Ortsdurchfahrten, aber unabhängig davon, wie weit die 
bauliche Anlage von der Straße entfernt ist. 

Im Rahmen des Anbauverbotes kommt es nicht darauf an, ob und wie 
sich ein Vorhaben jeweils im konkreten Fall unmittelbar auf die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auswirken würde. Es kommt 
vielmehr darauf an, da~ generell der vom Gesetz vorausgesetzte 
bauliche Zustand von Landes- und Kreisstraßen im Schutzbereich 
erhalten bleibt. 

Für vorhaben. die dem Anbauverbot unterliegen, darf eine Baugeneh
migung erst erteilt werden, wenn die zuständige Straßenbaubehörde 
nach Abs. 9 im Einzelfall durch einen selbständigen Verwaltungsakt 
eine ~usnahme erteilt hat. Abs. 9 ist eine Dispensvorschrift, 
d. h. unter den gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen kann 
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fallweise von den zwingenden Vorschriften des Abs. 1 Befreiung 
erteilt werden. Hierbei ist die Ermessensausübung eingeschränkt 
auf die Fälle, die den Schutzzweck des Gesetzes, nämlich die Si
cher·hei t uitc.1 Leichtigkeit des Verkehrs, nicht ta..ngie:ren; das Wohl 
der Allgemeinheit kann nur dann eine Ausnahme rechtfertigen, wenn 
es sich um eine standortgebundene Notwendigkeit handelt. 

Die Absätze 2, 3, 4 und 6 behandeln die Anbaubeschränkung. Für 
folgende bauliche Anlagen muß nach Abs. 2 die Zustimmung der zu
stä.nd1-gen St.re.ßenbaubehörde vorliege~r1, wenn eine Bauge.ne.hir\igung 
oder eine nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigung erteilt 
werden soll: 

- es sollen bauliche Anlagen längs der Landes- oder Kreisstraße 
außerhalb des Erschließungsbereichs der Ortsdurchfahrten er
richtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden; 

- es sollen bauliche Anlagen, die außerhalb des Erschließungsbe
reichs der Ortsdurchfahrten über Zufahrten oder Zugänge un
mittelbar oder mittelbar an Landes- oder Kreisstraßen ange
schlossen sind, erheblich geändert oder anders genutzt werden. 

Außerdem ist eine Zustimmung für genehmigungsbedürftige Werbeanla
gen nach Abs. 7 erforderlich. 

Eine Zustimmung der Straßenbaubehörde zu Baugenehmigungen entfällt 
im Erschließungsbereich der Ortsdurchfahrten. Die Baugenehmigungs
behörden entscheiden allein, haben aber nach Abs. 3 die Belange zu 
beachten, die sonst in zustimmungsfällen maßgebend sind. 

Die Zustimmung der zuständigen Straßenbaubehörde bereitet die Ent
scheidung der Baugenehmigungsbehörde nur vor. Sie ist ein Verwal
tungsinternuro; im Falle ihrer Versagung ist deren gesonderte An
fechtung nicht möglich. Die Belange. die zum Versagen der Zustim
mung oder zu Bedingungen und Auflagen anstatt der Versagung führen 
können, werden in Abs. 3 genannt. Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs müssen im Gegensatz zu Abs. 1 konkret gefährdet sein. 

Wird eine Baugenehmigung oder eine sonstige Genehmigung nicht be
nötigt, z. B. weil das Bauvorhaben in der Landesbauordnung von 
einer formellen Genehmigung freigestellt ist, so tritt nach Abs. 6 
an die Stelle der Zustimmung die Genehmigung (der Straßenbaubehör
de) als selbständiger Verwaltungsakt. Da Zustimmungen nur außer
halb des Erschließungsbereiches der Ortsdurchfahrten in Betracht 
kommen, gilt dies auch im Rahmen des Abs. 6. 

Die Abs. 5 und 8 befassen sich mit dem Anbau bei Straßenplanungen 
und im Geltungsbereich von Bebauungsplänen. 

Für geplante Landes- und Kreisstra~en gelten Anbauverbote und An
baubeschränkungen nach Abs. 5 vom Beginn der Auslegung der Pläne 
im Planfeststellungsverfahren oder bei einem vereinfachten Anhö
rungsverfahren von dem Zeitpunkt an, zu dem die Betroffenen 
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Gelegenheit haben, den Plan einzusehen. Für Grundstücke, die in 
die geplanten Landes- oder Kreisstraßen fallen, greift nach § 39 
Abs. 1 eine Veränderungssperre ein. 

Anbauverbote und AnhauhF>schränkungen für bestehende oder geplci.nte 
Landes- und Kreisstraßen gelten nach Abs. 8 nicht, soweit das Bau
vorhaben den Festsetzungen eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 
Abs. 1 BauGB entspricht. Hier sind die Belange der Verkehrssicher
heit oder der Straßenbaugestaltung über die Mitwirkung der Stra
ßenbaubehörden nach § 4 BauGB im Bebauungsplan berücksichtigt. 
Soll im Einzelfall von den Festsetzungen des Bebauungsplanes abge~ 
wichen werden, greifen die Abs. 1 bis 6 uneingeschränkt wieder 
ein. Anders liegt es, wenn bestimmte Ausnahmetatbestände bereits 
im Bebauungsplan selbst nach Art und Umfang festgesetzt sind. 

Die Absätze 10 und 11 befassen sich mit der Entschädigung für An
bauverbote oder Anbaubeschränkungen. 

Die Beschränkungen, denen Grundstückseigentümer seitwärts der Lan
des- und Kreisstraßen unterworfen sind, halten sich grundsätzlich 
im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums. Wenn jedoch Grundstücke 
Baulandqualität erreicht haben und der Eigentümer einen Rechtsan
spruch auf Zulassung der baulichen Nutzung hat, der nur durch die 
Anwendung eines der Abs. 1, 2, 5 oder 6 verhindert wird, gewährt 
Abs. 10 einen Entschädigungsanspruch gegen den Straßenbaulastträ
ger. Ein Anspruch auf Zulassung der baulichen Nutzung besteht ent
weder aufgrund eines Bebauungsplanes oder aufgrund der Lage eines 
Grundstückes in einem von § 34 BauGB erfaßten Bereich. Im Außenbe
reich können Vorhaben nach Maßgabe des § 35 BauGB zulässig sein; 
zu den öffentlichen Belangen, die entgegenstehen oder beeinträch
tigt werden können, gehört auch eine hinreichend konkretisierte 
Straßenplanung. Scheitert hieran ein Bauvorhaben, so besteht kein 
Anspruch nach Abs. 10. 

Weitere Voraussetzung für einen Entschädigungsanspruch ist, udp 
der Eigentümer neben dem Anspruch auf Zulassung der baulichen Nut
zung auch den Willen und die tatsächliche Möglichkeit (z. B. aus
reichende Finanzierungsmittel) dazu hat. Ein unter diesen Voraus
setzungen gegebener Entschädigungsanspruch in Geld besteht nur 
insofern, als dem Eigentümer nutzlose Planungsaufwendungen ent
standen sind oder eine wesentliche Wertminderung des Grundstückes 
eingetreten ist. 

Bei geplanten Landes- oder Kreisstraßen wird der Entschädigungsan
spruch nach Abs. 11 aufgeschoben, bis der Plan rechtsbeständig 
festgestellt ist oder mit seiner Ausführung begonnen ist, späte
stens jedoch nach Ablauf von vier Jahren, seitdem die Anbauverbote 
bzw. Anbaubeschränkungen wirksam geworden sind. Der Aufschub ist 
gerechtfertigt, weil sich im Laufe des Planfeststellungsverfahrens 
Änderungen ergeben können, die die eingetretenen Beschränkungen 
wieder beseitigen. Nach Ablauf von vier Jahren allerdings ist die 
Grenze der Sozialpflichtigkeit des Eigentums überschritten. 
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Kornmt eine Einigung Llbcr die Er.tschc:ic1_:_c;.~ ·~ nich:~ zuscandc. so c;:;::...l.t. 
auch hier § 42 Abs. 4 und 5. 

In Abs. 12 wird die Grund~age da ( ü~· qcsc::0 Ucn. daß die Geme i:";C.:(::1 
die Anwendung der Anbau vor sch r i f tcn m:_: Ande1·ungen :' ü r die Ab -
stände - durch Sat?.ung für best imrnte Ge~:.e:. ndes tr a\_len iw Außen~e -
reich vorschreiben können. Das ist notwendig. weil der Verkehr 
auch auf einzelnen Gemeindestraßen außcr::c:lb der geschlossenen 
Ortslage besonders in Verdichtungsräu~c~ set1r stark sein kanr1 

·zu§ 25: 

Vorbild für die Regelung des§ 25 ist §_iJ FStrG. der im Grundsat 
übernommen wird. Zur Erhaltung des Landsc:i.af tsbildes an Landes·· 
und Kreisstra~en. zur Sicherung der Str~ßen und des auf ihnen 
stattfindenden Verkehrs vor Witterungsei:--.flüssen kann nach Abs. 
die zuständige Landesforstbehörde auf A~t~ag der Straßenbaubehö~de 
Waldungen und Gehölze zu Schutzwaldungen erklären. 

Die Erklärung ist ein an den Eigentümer oder Nutznießer der Wal· 
dung oder des Gehölzes zu richtender Ven1altungsakt. der ihm auf
gibt, Schutzwaldungen zu erhalten und or6~ungsgemäß zu unterha:
ten. Die Aufsicht hierüber obliegt den crtlich zuständigen Forst
behörden. Die Bindung des Eigentümet·s de: h'aldung odei: des Gehol
zes durch die Pflichten nach Abs. 2 ste~c: keine Enteignung dar. 
Sie geht nicht über das hinaus. was eine ordnungsgemäße Bewirt
schaftung und Erhaltung des Waldes auch sonst erfordert. Im Ein
zelfall kann darin aber ein entschädigungspflichtiger Eingriff 
liegen, wenn der Berechtigte an einer seinen wirtschaftlichen In
teressen mehr entsprechenden Holzverwertung gehindert wird. In 
einem solchen Fall ist er für die ihm en:standenen Vermögensnach
teile beweispflichtig und ggf. angemessen zu entschädigerL 

zu § 26; 

§ 26 überninunt im wesentlichen die Regeh:ng des § 11 FStrG. Die 
angeordneten Eigentumsbeschränkungen und ~uldungspflichten sind 
nachbarrechtlicher Art und finden ihre Rechtsgrundlage in Art. 12~ 

EG BGB. 

Nach Abs. 1 ist zum Schutz der Landes- u:.d Kreisstraßen vor nach~· 
teiligen Einwirkungen der Natur den Eige~cümern und Besitzern der 
benachbarten Grundstücke (nicht nur der anliegenden. sondern wei 
tergehend) die ·pflicht auferlegt, geeignete Vorkehrungen zu dul
den. Die angeordnete Duldungspflicht fäl:t unter die Sozialgebun
denheit des Eigentums und löst daher ke:~e Entschädigungspflicht 
aus. Für Aufwendungen und Schäden, die d'C:!"Ch die Ma~ni!hmen nach 
Abs. 1 entstanden sind, soll jedoch eine Geldentschädigung gezah~t 
werden. Dies gilt nicht. wenn Aufwendun~e:. und Schäden auf Verän
derungen der der Straße benachbarten Gr~~dstücke ber~hen. die die 
Betraf fenen selbst verursach c:: t:abe:1. 
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Nach Abs. 2 dürfen Anpflanzungen, Zäune, Stapel. Haufen oder ande
re mit dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen aus Ver
kehrssicherheitsgründen nicht angelegt oder unterhalten werden. Zu 
den Anpflanzungen zählen Bäili~e. Sträucher, Hecken und Aufwuchs wie 
hochstehendes Getreide. Die Beseitigung von fest mit dem Grund
stück verbundenen Anlagen wie massiven Einfriedungsmauern läßt 
sich nach Abs. 2 nicht erreichen. Der Bescheid der Straßenbaube
hörde, mit dem die Beseitigung verlangt wird, muß in bestimmter 
Weise festlegen, was geschehen soll, und dafür eine Frist setzen. 
Ist diese erfolglos verstrichen, kann die Straßenbaubehörde im 
Wege der Ersatzvornahme selbst tätig werden. 

Nach Abs. 3 kommt eine Ersatzpflicht des Trägers der Straßenbau
last im Falle des Abs. 2 nicht in Betracht, wenn der Eigentümer 
verbotswidrig Einrichtungen anlegt oder unterhält. In diesem Fall 
hat er vielmehr die Kosten der Beseitigung zu tragen. Waren die 
Einrichtungen dagegen rechtmäßig vorhanden, bevor Abs. 2 die Be
seitigungspflicht begründete, oder beruht die Beseitigungspflicht 
auf späterem Bau oder Ausbau von Landes- und Kreisstraßen, dann 
trägt der Träger der Straßenbaulast die Beseitigungskosten und hat 
außerdem aufgetretene Schäden zu ersetzen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe der Entschädigung nicht zustande, gilt § 42 Abs. 4 
und 5. 

zu § 27: 

Abs. 1 stellt klar, daß die Bepflanzung des Straßenkörpers als 
Zubehör zur Straße gehört (§ 2 Abs. 2 Nr. 3) und daher von der 
Straßenbaulast umfaßt wird. Die Bepflanzung des Straßenkörpers 
soll die räumliche Gliederung und Verbessung des Landschaftsbildes 
fördern, aber auch den Verkehrsteilnehmern als optische Führung 
sowie als Blend- und Windschutz dienen. Die Belange des Natur- und 
Landschaftsschutzes sind bei der Straßenbepflanzung zu berücksich
tigen (vgl. § 9 Abs. 1 Satz 2). "Rechnung tragen" bedeutet z. B., 
daß bei der Anlegung, Pflege und Erhaltung der Straßenbepflanzung 
die Ziele und Grundsätze der §§ 1 und 2 BNatSchG zu beachten sind. 
Bei der Unterhaltung der Pflanzungen ist das Verbot der Anwendung 
bestimmter chemischer Unkrautvernichtungsmittel wie von Herbiziden 
zu beachten (vgl. § 6 des Pflanzenschutzgesetzes vom 15.09.1986, 
BGBl. I S. 1505). 

Die Duldungspflicht der Straßenanlieger erstreckt sich vor allem 
darauf, daß Bedienstete der Straßenbauverwaltung zur Erleichterung 
notwendiger Arbeiten (wie Ausästungen) die anliegenden Grundstücke 
betreten. 

Ob und welche Abstände ggf. die Straßenbepflanzung von anliegenden 
Grundstücken einzuhalten hat, ergibt sich aus dem Nachbarrecht und 
wird hier nicht geregelt. 
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Da Gemeinden ein berechtigtes Interesse an der Begrünung der durch 
ihr Gebiet führenden Landes- und Kreiss~raßen haben, kann ihnen 
nach A_bs. 2 die Bepflanzung des Stra~er:körpers in Ortsdurchfahrten 
übertragen werden, auch wenn die betreffenden Gemeinden nicht 
selbst Träger der Straßenbaulast sind (vgl. § 43 Abs. 2). Die ent
stehenden Kosten sollen zwischen dem Träger der Straßenbaulast und 
der Gemeinde geteilt werden. 

Zu § 28; 

§§ 28 - 33 enthalten eine Regelung des Rechts der Kreuzungen öf
fentlicher Straßen sowie der Kreuzungen öffentlicher Straßen mit 
Gewässern, die sich weitgehend am Vorbild von §§ 12 - 13 b FStrG 
orientiert. 

Abs. 1 erläutert den Begriff der Straßenkreuzung. Kreuzungen und 
Einmündungen nichtöffentlicher Straßen mit öffentlichen Straßen 
werden hervon nicht erfaßt. Für sie gelten die Bestinunungen über 
Sondernutzungen (§ 22). 

Abs. 2 regelt den Vorrang von Vereinbarungen über Kreuzungsmaßnah
men. Eine Entscheidung in der Planfeststellung ist entbehrlich, 
soweit die an der Kreuzung beteiligten Straßenbaulastträger eine 
Vereinbarung hierüber geschlossen haben; darin kann die Planung 
und Ausführung einer Maßnahme wie ihre Kostentragung geregelt wer
den, 

Zu § 29: 

Abs. 1 bestinunt, daß beim Neubau von Kreuzungen der Baulastträger 
der neu hinzugekommenen Straße die Kosten der Kreuzung zu tragen 
hat. Die sogenannte Kostenmasse der Kreuzung umfaßt die Kosten 
sämtlicher erforderlichen Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Herstel
lung (§ 8 Abs. 1) der Kreuzung nach aktuellem technischen Standard 
innerhalb des räumlich abgegrenzten Bereichs, in dem sich die 
Überschneidung der Straße baulich auswirkt. 

Satz 2 stellt klar, daß dazu auch die Kosten der Anderungen zä.h
len, die an den beteiligten Straßen zur Berücksichtigung der über
sehbaren Verkehrsentwicklung im Kreuzungsbereich notwendig sind. 
Die übersehbare Verkehrsentwicklung ist an keinen bestimmten Zeit
raum gebunden, setzt aber eine hinreichend verfestigte Planung 
voraus. Diese Abgrenzung der Kostenmasse gilt auch in den Fällen 
der Absätze 2 bis 4. Die Möglichkeit. a·_:rch Verordnung den Umfang 
der Kostenmasse näher zu bestimmen, ist durch § 33 Nr. 1 eröffnet. 
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Satz 3 behandelt als Sonderregelung die A:1derung einer bestehenden 
Kreuzung wegen des Ausbaues eines öffentlichen Weges für den 
Kraftfahrzeugverkehr und der damit verbundenen Änderung seiner 
Verkehrsbedeutung wie einen Neubau. 

Die gleichzeitige Neuanlage mehrerer Straßen nach Abs. 2 ist gege
ben. wenn sich die Maßnahmen zeitlich so überschneiden, daß eine 
gegenseitige Rücksichtnahme möglich und zumutbar ist. Sie führt 
zur Kostenteilung nach Fahrbahnbreiten (vgl. Abs. 5). Diesem Fall 
gleichgestellt ist die Anlegung einer Anschlu~stelle an einer be
stehenden höhenungleichen Kreuzung; die Umwandlung einer bes~enen
den höhengleichen Kreuzung in eine Überführung mit Anschlußstelle 
fällt dagegen unter Abs. 4. 

Abs. 3 regelt die Kosten der Anderung höhenungleicher Kreuzungen 
im Einklang mit § 12 Abs. 3 FStrG nach dem Veranlassungsprinzip, 
da sich hier die Veranlassung einer Kreuzungsänderung im Regelfall 
anhand der Baulastbereiche der beteiligten Baulastträger eindeutig 
feststellen läßt. Bei mehrseitiger Veranlassung sind die Kosten im 
Verhältnis der Fahrbahnbreiten der beteiligten Straßenäste zu tei
len. Zur Kostenmasse wird auf die Begründung zu Abs. 1 verwiesen. 

Abweichend von § 12 Abs. 3 FStrG enthält Abs. 3 keine ausdrückli
chen Kostenregelungen für Anderungen, die ein Beteiligter oder 
mehrere Beteiligte "hätten verlangen müssen", da diese Regelung in 
§ 12 Abs. 3 FStrG zu Schwierigkeiten im Vollzug führt. Weigert 
sich ein beteiligter Baulastträger entgegen seinen Pflichten aus 
§ 8 Abs. l, eine Anderung zu verlangen, so ist er hierzu durch die 
Straßenaufsichtsbehörde anzuhalten. 

Bei der Anderung höhengleicher Kreuzungen ist ein Veranlasser re
gelmäßig kaum zu ermitteln. Im kreuzungsrechtlichen Gemeinschafts
verhältnis der höhengleichen Kreuzung sind die beteiligten Stra
ßenäste nämlich grundsätzlich gleichwertig. Deshalb tragen nach 
Abs. 4 in diesen Fällen die Baulastträger der beteiligten Straßen
äste wie in § 12 Abs. 3 a FStrG die Kosten der Anderung ohne 
Rücksicht auf deren Ursachen im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der 
beteiligten Straßenäste. 

Satz 2 enthält die sogenannte Bagatellklausel, die der Schonung 
der Baulastträger von verkehrsschwachen Kreuzungsästen dient. Der
jenige Baulastträger, auf dessen Ast vor der Anderung nicht mehr 
als 20 v. H. des Verkehrs auf einem der anderen Straßenäste 
fließt, wird von der Kostenbeteiligung befreit; diesen Kostenan
teil übernehmen die Baulastträger der verkehrsstärkeren straßen
äste, im vergleich zu denen der kostenbefreite Ast weniger als 20 
v. H. des Verkehrs aufweist. 

Abs. 5 legt für die Kostenteilungen nach den Abs. 2 bis 5 die maß
geblichen Fahrbahnbreiten fest. Danach sind nicht die - eventuell 
kreuzungsbedingt aufgeweiteten - Breiten der Fahrbahnäste im 
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Kreuzungsbereich der Kostenteilung zugrundezulegen, sondern deren 
Regelbreiten im Anschluß an den Kreuzungsbereich nach der Ande
rung. Die Einbeziehung von Rad- und Gehwegen, Trennstreifen und 
befestigten Seitenstreifen dient einer einheitlichen Definition 
des Verkehrsraumes der beteiligten Straßenäste. 

Zu § 30: 

In ..-.li...bs. 1 1~·-1ird die Regelung der Unterhaltung in § 13 l1.bs. 1 und 2 
FStrG. die sich bewährt hat, übernommen. womit auch ein einheitli
cher Vollzug bei allen Straßengruppen sichergestellt werden kann. 
Der Begriff der Unterhaltung umfaßt wie in § 14 Abs. 1 Satz 2 EKrG 
die laufende Unterhaltung (Instandhaltung) und die Erneuerung. 

Von einer näheren Bestimmung, welche Teile der beteiligten Stra
ßenäste zur Kreuzungsanlage zählen, wird aus Gründen der Über
sichtlichkeit abgesehen. Eine solche Regelung ist aber für den 
Vollzug notwendig, wie das Beispiel der FStrKrV zeigt. Deshalb 
wird in § 33 Nr. 2 eine Ermächtigung zum Erlaß einer entsprechen
den Verordnung aufgenommen. Die Abgrenzung der Unterhaltungsbe
reiche im einzelnen kann darin unabhängig von den jeweiligen Bau
lastgrenzen im Kreuzungsbereich nach Gesichtspunkten der Zweck
mäßigkeit getroffen werden. 

Bei Über- und Unterführungen hat stets der Baulastträger der höhe
ren Straßengruppe das Kreuzungsbauwerk zu unterhalten, gleichgül
tig ob diese Straße über- oder unterführt wird. Dagegen sind die 
Rampen, Böschungen usw., die nicht zum überführungsbauwerk gehö
ren, von dem Baulastträger der Straße zu unterhalten, zu der sie 
gehören. 

Abs. 2 regelt die Erstattung der Mehrkosten der Unterhaltung beim 
Bau neuer Kreuzungen. Die Regelung ist durch das Veranlassungs
prinzip gerechtfertigt. Satz 2 ermöglicht anstelle der laufenden 
Erstattung aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung deren Ablö
sung, wenn es ein Beteiligter verlangt. Die Ermittlung der Ablöse
beträge kann durch Verordnung gemäß § 33 Nr. 4 im einzelnen ver
bindlich geregelt werden. 

Nach Abs. 3 beruht der Ausschluß von Ausgleichsansprüchen bei An
derung und Wiederherstellung von Kreuzungen auf dem Grundsatz, da~ 

- abgesehen von Abs. 2 - bei Straßenkreuzungen jeder Beteiligte 
die Aufwendungen aufgrund der gesetzlichen Regelung der Unterhal
tung ohne Ausgleich zu tragen hat. Diese Regelung ist im Interesse 
eines einfachen Vollzuges geboten; sie vermeidet aufwendige Er
mittlungen von Ablösungs- und Vorteilsausgleichsbeträgen. wie sie 
das EKrG vorsieht. 

Abs. 4 gibt die Möglichkeit, sowohl über die Durchführung der Un
terhaltung wie deren Kostentragung abweichende Vereinbarungen zu 
treffen. 
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Gemäß Abs. 5 sollen abweichende Regelungen der Unterhaltung aus 
der Zeit vor und nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nur so lange 
gelten, bis eine wesentliche Anderung an der betreffenden Kreuzung 
durchgeführt l.·.;ird. Maßnahmen der UntcrhiJ:l tung und Erneuerung genü
gen nicht, um diese Rechtsfolge auszulösen. Vergleichbare Regelun
gen bestehen in § 13 Abs. 5 FStrG und § 19 Abs. 1 Satz 3 EKrG. 

zu § 31; 

§§ 31 und 32 schaffen Rechtsgrundlagen für die Kostentragung bei 
Neubau und Änderung von Kreuzungen öffentlicher Stra~en mit Gewäs
sern sowie für die Unterhaltung dieser Kreuzungen. Es hat sich 
gezeigt, daß ohne eine solche Regelung die im Landeswasserrecht 
enthaltenen Bestimmungen nicht ausreichen, die hier angesprochenen 
Fallgruppen sachgerecht zu lösen. Für Kreuzungen von Straßen mit 
Bundeswasserstraßen gelten §§ 31 und 32 nicht, sondern die Rege
lungen der §§ 41,42 WaStrG. 

Die Abs. 1 bis 3 und 5 stimmen mit § 12 a Abs. 1 bis 4 FStrG über
ein. Sie verwirklichen das Veranlassungsprinzip. Nach Abs. 1 hat 
der Träger der Straßenbaulast die Kosten der Kreuzungsanlage zu 
tragen, wenn Straßen neu angelegt oder ausgebaut werden. Dabei ist 
auch die übersehbare Entwicklung der wasserwirtschaftlichen Ver
hältnisse zu berücksichtigen. 

Wenn Gewässer ausgebaut werden, trifft nach Abs. 2 den Träger des 
Ausbauvorhabens die Kostenpflicht für die Kreuzungsanlage. Wird 
dabei ein künstliches Gewässer hergestellt. so ist die übersehbare 
Verkehrsentwicklung auf der Stra~e zu berucksichtigen (Satz 2); 
dagegen beschränkt sich bei Umgestaltung eines bestehenden Gewäs
sers die Kosterunasse auf das zur Berücksichtigung der gegenwärti
gen Verkehrsverhältnisse auf der Straße Erforderliche. 

Abs. 3 bestimmt die hälftige Teilung der Kreuzungskosten, wenn 
eine Straße neu angelegt und gleichzeitig ein Gewässer hergestellt 
oder wesentlich umgestaltet wird. 

Abs. 4 regelt den in § 12 a FStrG nicht erfaßten Fall, daß eine 
Straße und ein Gewässer gleichzeitig ausgebaut werden und deshalb 
eine bestehende Kreuzung geändert wird. Hier ist eine Kostentei
lung in dem Verhältnis vorgesehen, in dem die Kosten bei getrenn
ter Durchführung der beiden Maßnahmen zueinander stehen würden. 

Der Umfang der kreuzungsbedingten Kostenmasse in diesen Fällen 
kann durch Verordnung näher bestimmt werden; § 33 Nr. 1 enthält 
hierzu eine Ermächtigungsgrundlage. 

Abs. 5 entspricht § 28 Abs. 2. Vorrangig soll über die Maßnalune 
und ihre Kosten eine Vereinbarung geschlossen werden. 
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zu § 32: 

Die Unterhaltung der Kreuzungsanlage obliegt nach Abs. 1 Satz 1 
grundsätzlich dem Träger der Straßenbaulast. Dies ist deshalb ge
rechtfertigt, weil das Kreuzungsbauwerk Bestandteil der Straße 
ist. Eine Ausnahme gilt für die Unterhaltung besonderer Einrich
tungen für die Schiffahrt gemäß Satz 2; sie obliegt im Regelfall 
dem für das Gewässer Unterhaltungspflichtigen. 

Wenn wegen eines Gewässerausbaues eine ;:eue Kreuzung entsteht, hat 
nach Abs. 2 der Träger des Ausbauvorhabens die Mehrkosten der Un
terhaltung zu erstatten oder abzulösen. Die Berechnung der Ablöse
beträge kann durch Verordnung gemäß § 33 Nr. 4 näher geregelt wer
den. 

Abs. 3 erhält bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende abwei
chende Regelungen der Unterhaltung weiter aufrecht. Eine Befri
stung bis zu einer wesentlichen Anderung der Kreuzung wie in § 30 
Abs. 5 ist nicht vorgesehen. 

Zu § 33: 

Die Bestimmungen über den Bau und die Unterhaltung von Kreuzungen 
in §§ 29 bis 32 bedürfen in verschiedener Hinsicht einer Ausfül
lung durch detaillierte Regelungen. Wie im Bereich des FStrG sind 
dafür Verordnungen geeignet. § 33 enthält die Ermächtigung zum 
Erlaß solcher Verordnungen. 

zu § 34: 

Abs. 1 legt die grundsätzliche Verpflichtung der Träger der Stra
ßenbaulast fest, Umleitungen auf ihren Straßen bei vorübergehenden 
Beschränkungen des Gemeingebrauchs aus baulichen Gründen (§ 15) zu 
dulden. 

Nach Abs. 3 wird durch die Umleitung die Verantwortung des Bau
lastträgers für die Umleitungsstrecke nicht geändert; seine 
Baulast bleibt unberührt. Er hat die erforderlichen baulichen 
Maßnahmen durchzuführen, die nach den Feststellungen des die 
Beschränkung gemäß § 15 anordnenden Baulastträgers notwendig sind, 
damit der umgeleitete Verkehr sicher abgewickelt werden kann (Satz 
1). Zum Ausgleich erhält er einen Anspruch auf Erstattung der 
dafür erforderlichen Mehraufwendungen (Satz 2) sowie der 
Aufwendungen zur Beseitigung umleitungsbedingter Schäden [Satz 3). 
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Abs. 4 betrifft nur solche Privatwege. die bereits tatsächlich dem 
öffentlichen Verkehr dienen. Der Eigentümer eines solchen ~eges 
hat die Umleitung entschädigungslos zu dulden; dies liegt noch im 
Rahmen der Sozialbindung des Eigentums. Auch trifft den Eigentümer 
gemäß Satz :/. und in entsprechender Anwendung von P..bs_ 3 Satz 1 die 
Verpflichtung, den Privatweg in einen verkehrssicheren Zustand zu 
bringen. Satz 3 erkennt zum Ausgleich dem Eigentümer über die Er
stattung der entstehenden Mehraufwendungen hinaus einen Anspruch 
zu. daß der Straßenbaulastträger nach Aufhebung der Umleitung den 
Weg wieder in seinen früheren Zustand versetzt. 

Abs. 5 regelt Fälle, in denen beim Neubau von Straßen der Verkehr 
vorübergehend über andere Straßen geleitet werden muß und diese 
dementsprechend ausgebaut und unterhalten werden müssen, weil die 
Neubaustrecke noch nicht endgültig an das Straßennetz angeschlos
sen ist. 

zu § 3 5: 

Die in Abs. 1 und in fast allen neueren Fachplanungsgesetzen ent
haltene Raumordnungsklausel besagt, daß Straßenplanungen von über
örtlicher Bedeutung unter Beachtung der Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung und der Landesplanung zu erfolgen haben. Grund für 
diese Regelung ist, daß überörtliche Straßenplanungen häufig auch 
strukturpolitische Planungen sind, die das Ziel haben, bestirrunte 
Lebens- und Wirtschaftsräume besser oder anders zuzuordnen. Ver
kehrsplanung in diesem Sinne ist ein wesentlicher Teil der Raum
ordnung und Landesplanung. 

Abs. 2, der dem § 16 Abs. 2 Satz 1 FStrG nachgebildet ist, soll 
sicherstellen, daß andere Planungsträger, soweit deren Planungen 
sich auf Straßenplanungen auswirken können, die jeweiligen Träger 
der Straßenbaulast beteiligen. Durch die damit bezweckte Koordi
nierung können Fehlplanungen vermieden werden. 

zu § 36: 

Abs. 1, der den Regelungen in § 9 a Abs. 3 - 5 FStrG entspricht, 
ermöglicht die Festlegung von Planungsgebieten zur Sicherung der 
Planung von Landes- und Kreisstraßen und hat sich im Bundesfern
straßengesetz und in den Straßengesetzen anderer Länder bewährt. 
Mit der Regelung soll gewährleistet werden, daß eine Planung nicht 
durch andere bauliche Maßnahmen erschwert oder gar verhindert 
wird. 

Ein Planungsgebiet kann für die Dauer von 2 Jahren festgelegt wer
den. Unter besonderen Umständen kann die Frist auf höchstens 4 
Jahre verlängert werden (vgl. §§ 14 - lß BauGB). Eine Entschädi
gungsklausel ist angesichts der Dauer von 2 bis max. 4 Jahren 
nicht vorgesehen. Das Anhörungsrecht der Gemeinden und Kreise vor 
Festlegung eines Planungsgebietes ist erforderlich, da sich ein 
Planungsgebiet im korrununalen Bereich in jedem Fall auswirkt. Die 
Anhörung bezieht sich nur auf die Festlegung des Gebietes, nicht 
jedoch auf das Vorhaben der Straßenplanung selbst. 
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Die in Abs. 2 enthaltenen Regelungen über die straßenrechtliche 
Veränderungssperre entsprechen den Bestimmungen über die Verände-
rungssperre im Ru.hmen des Planfeststellungs~ .. rerfahrens in § 39 
Abs. 1. 

Nach Abs. 3 treten die Rechtswirkungen der ausgewiesenen Planungs
gebiete bereits mit Inkrafttreten der Rechtsverordnung gemä~ Abs. 
1 und nicht durch den in Abs. 3 geregelten Hinweis auf die Festle
gung eines Planungsgebietes ein. Die Regelungen des Abs. 3 dienen 
lediglich der Information der Bürger. Daher sind eine ortsübliche 
Bekanntmachung und eine förmliche Auslegung nicht erforderlich. 

Nach Abs. 4 k6nnen Ausnahmen von der durch die Festlegung des Pla
nungsgebietes bewirkten Veränderungssperre dann in Betracht kom
men, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen ist. daß das 
Grundstück unmittelbar oder mittelbar durch die Planung der Lan
des- oder Kreisstraße berührt wird. 

Zu § 37: 

Abs. 1 entspricht im wesentlichen § 16 a FStrG bzw. § 209 BauGB. 
Duldungspflichtig sind Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte 
wie z. B. Erbbau- und Dienstbarkeitsberechtigte sowie Mieter und 
Pächter. Die Duldungspflicht besteht unabhängig von einer Zustim
mung dieser Personen; lediglich für das Betreten von Wohnungen und 
Arbeits-, Betriebs- oder Geschäflsräumen außerhalb der jeweiligen 
Arbeits-, Geschäfts- und Aufenthaltszeiten ist die Zustimmung des 
Besitzers erforderlich. 

Nach Abs. 2 ist den Eigentümern oder den Nutzungsberechtigten die 
Absicht, von dem Recht auf Durchführung von Vorarbeiten Gebrauch 
zu machen, mindestens 2 Wochen vorher durch die Straßenbaubehörde 
bekanntzugeben. In den Fällen, in denen die Betroffenen nicht be
kannt sind oder ihr Aufenthalt nicht in angemessener Frist ermit
telt werden kann, kann die Benachrichtigung durch ortsübliche Be
kanntmachung erfolgen. Die Bekanntgabe hat keine eigenständige 
Regelungswirkung, sondern informiert lediglich über die gesetzli
che Duldungspflicht für die konkret geplanten Vorarbeiten und ist 
deshalb kein Verwaltungsakt. Eine allgemeine Entschädigungsrege
lung für das Dulden von Vorarbeiten als solches ist nicht vorgese
hen, da sich die Duldungspflicht im Rahmen der Sozialpflicht des 
Eigentums hält. 

Treten bei Durchführung der Vorarbeiten urunittelbare Verm6gens
nachteile am Grundstück auf, so besteht nach Abs. 3 eine Entschä
digungspflicht. Bei dieser handelt es sich nicht um eine Enteig
nungsentschädigung, sondern um eine Ersatzleistung in Geld. Bei 
Nichteinigung über die Höhe des Ausgleichs setzt die Enteignungs
behörde die Entschädigung auf Antrag der Straßenbaubehörde oder 
des Berechtigten fest. Die Regelung des Abs. 3 entspricht der des 
§ 16 a Abs. 3 FStrG. 
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Zu § 38: 

Durch die Verweisung in Abs~ 1 auf die Vor~chriI Len des Ver:wdl
tungsverfahrensgesetzen wird zur Vereinheitlichung der in den ein
zelnen Fachplanungsgesetzes enthaltenen planfeststellungsrechtli
chen Regelungen - insbesondere im Hinblick auf den förmlichen Ver
fahrensablauf - beigetragen. Für Landesstraßen wird die Planfest
stellung zwingend vorgeschrieben, für Kreisstraßen soll und für 
Gemeindestraßen im Außenbereich kann ein Planfeststellungsver
fahren durchgeführt werden. Durch die Verpflichtung zur vorherigen 
Planfeststellung bei Neubau oder Anderung von Landesstraßen wird 
berücksichtigt, daß durch derartige überörtliche straßenbaumaßnah
men in der Regel erheblich in bestehende Rechtsverhältnisse einge
griffen wird. 

Aus dem UVPG, welches die Umweltverträglichkeitsprüfung nur für 
den Bau und die Anderung einer Bundesfernstraße zwingend vor
schreibt, die der Planfeststellung nach § 17 FStrG bzw. eines Be
bauungsplanes nach § 9 BauGB bedarf, ergibt sich keine Verpflich
tung für Straßen nach Landesrecht. Die umweltrelevanten Auswir
kungen des Vorhabens sind jedoch zu ermitteln und in die Abwägung 
einzubeziehen (materielle UVP). Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
ist im Planfeststellungsverfahren ohnehin gewährleistet, so daß 
auf das formalisierte Verfahren entsprechend dem UVPG verzichtet 
werden kann (formelle UVP). 

Abs. 2 sieht vor, daß anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses 
eine Plangenehmigung erteilt werden kann. Von diesem Instrument 
kann Gebrauch gemacht werden, wenn mit den Trägern öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereiche berührt werden, das Benehmen her
gestellt worden ist und Rechte anderer, insbesondere Eigentums
und sonstige dingliche Rechte sowie das Recht auf körperliche Un
versehrtheit nicht (oder alternativ: nicht wesentlich) beeinträch
tigt werden. Die Plangenel:unigung, die auch in anderen Fachpla
nungsgesetzen (z. B. § 14 Abs. 1 Bundeswasserstraßengesetz) be
kannt ist, hat Konzentrationswirkung und die sonstigen Rechtswir
kungen der Planfeststellung [vgl. § 75 Abs. 1 VwVfG). Sie ist ein 
Verwaltungsakt. 

Nach Abs. 3 kann eine Planfeststellung - wie nach § 17 Abs. 2 
FStrG - unterbleiben, wenn Rechte anderer nicht beeinflußt werden 
oder mit den Beteiligten entsprechende Vereinbarungen getroffen 
sind. Dies gilt jedoch nur, wenn außerdem auch öffentliche Belange 
nicht berührt werden oder die erforderlichen behördlichen Ent
scheidungen vorliegen und sie dem Plan nicht entgegenstehen. Die 
Entscheidung über das unterbleiben der Planfeststellung ist man
gels Regelungsgehalt kein Verwaltungsakt. 
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Abs. 4 stirr~\\t mit § 1 7 Abs. 3 FStrG überein, wonach ein Bebauungs
plan nach § 9 des Baugesetzbuches die Planfeststellung ersetzen 
kann. In Satz 2 wird klargestellt, daß auch bei Abweichungen vom 
Bebauungsplan eine Planfeststellung insoweit erforderlich werden 
kann. Die Verweisungen auf die Bestirrunungen des Baugesetzbuches in 
Satz 3 haben zur Folge, daß sich in diesen Fällen die Entschädi
gungsregelungen nach dem Baugesetzbuch richten. 

Abs. 5 enthält die materielle Präklusion. Dieser Einwendungsaus
schluß (von Privaten] entspricht der Regelung des § 17 Abs. 4 
FStrG. Die ßestirrunung, nach dem Erörterungstermin eingehende Stel
lungnahmen von Behörden nicht berücksichtigen zu müssen, dient 
ebenfalls der Verfahrensbeschleunigung. 

Abs. 6 regelt die Zuständigkeiten im Planfeststellungsverfahren 
(Anhörung- und Entscheidungsverfahren) . 

Anmerkung: Die Zuständigkeiten können bei einer Behörde liegen. 

Die Regelung des Abs. 7 entspricht der des § 17 Abs. 6 FStrG. 

Abs. 8 kodifiziert die Aufhebungsgründe für Planfeststellungsbe
schlüsse. Er lehnt sich hierbei an § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB an. 

Abs. 9 ist § 17 Abs. 7 FStrG nachgebildet. Der Planfeststellungs
beschluß kann verlängert werden, wenn der Träger der Straßenbau
last dies unter Angabe von Gründen - z. B. im wesentlichen unver
änderte sach- und Rechtslage, unveränderte Notwendigkeit - bean
tragt. Vor der Entscheidung der Planfeststellungsbehörde ist eine 
Anhörung nach dem für die Planfeststellung vorgeschriebenen ver
fahren durchzuführen, wobei jedoch die Anhörung lediglich auf den 
Antrag auf Verlängerung begrenzt ist. 

Zu § 39: 

Abs. 1 entspricht im wesentlichen der Regelung des § 9 a Abs. 1, 2 
und 5 FStrG sowie des § 14 EauGB. Durch diese Bestirrunung sollen 
die durch den Plan betroffenen Flächen vom Beginn der Auslegung 
des Planes im Planfeststellungsverfahren oder von dem Zeitpunkt 
an, zu dem den Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan ein
zusehen, bis zu ihrer Übernahme durch den Träger der Straßenbau
last von wesentlich wertsteigernden oder den geplanten Straßenbau 
erheblich erschwerenden Veränderungen freigehalten werden. 

Abs. 2 regelt die Entschädigung der Eigentümer in den Fällen, in 
denen die Veränderungssperre länger als 4 Jahre dauert. In ent
sprechender Nachbildung von § 18 BauGB wird dem Eigentümer eine 
bis zu 4 Jahren dauernde Veränderungssperre im Sinne der Sozial
bindung des Eigentums zugemutet. Für eine längere Dauer kann der 
Eigentümer eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 
Ferner kann der Eigentlliner die Übernahme der vom Plan betroffenen 
Flächen verlangen, wenn es ihm nicht zumutbar ist, die Grundstücke 
in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. 
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Nach Abs. 3 sind Ausnahmen von der Veränderungssperre nur möglich, 
wenn überwiegende Belange nicht entgegenstehen. 

zu § 40: 

Die Regelung ist notwendig, da die Einstellung des Planfeststel
lungsverfahrens bei Aufgabe eines Vorhabens vor Erlaß des Plan
feststellungsbeschlusses nicht im Verwaltungsverfahrensgesetz ge
r eye~~ ist uuu erhebliche Auswirkungen infolge der Veränderungs
sperre auf die betroffenen Grundstücke hat. 

Zu § 41; 

Abs. 1 bis 5 entsprechen im wesentlichen § 18 f Abs. 1 bis 5 
FStrG. vorgenommene Abweichungen dienen der Straffung und Be
schleunigung des Verfahrens. 

Nach Abs. 1 reicht es entgegen § 18 f Abs. 1 FStrG für die Besitz
einweisung aus, daß der Eigentümer oder Besitzer eines Grundstücks 
sich weigert, den Besitz herauszugeben. Diese Abweichung ist für 
eine geordnete Bauvorbereitung erforderlich. In den Abs. 2 bis 5 
werden lediglich zur Verfahrensbeschleunigung Fristen verkürzt 
bzw. neu eingeführt. 

Abs. 6 entspricht § 18 f Abs. 6 FStrG. Er regelt die Aufhebung der 
vorzeitigen Besitzeinweisung und die Entschädigung von Nachteilen 
für den Fall, daß der festgestellte Plan aufgehoben wird. 

zu § 42: 

Abs. 1 regelt die Enteignung im Zusammenhang mit einer vorher 
durchgeführten Planfeststellung (alternativ: und Plangenehmigung). 
Außer einem bestandskräftigen oder für sofort vollziebar erklärten 
Planfeststellungsbeschluß (alternativ: oder einer bestandskräfti
gen oder für sofort vollziehbar erklärten Plangenehmigung) müssen 
keine weiteren Voraussetzungen für die Einleitung des Enteignungs
verfahrens erfüllt sein. 

Nach Abs. 2 ist der festgestellte Plan (alternativ: oder genehmig
te Plan) Grundlage für das Enteignungsverfahren und bindend für 
die Enteignungsbehörde. 

Abs. 3 nennt die Voraussetzungen, unter denen eine förmliche Ent
eignung entbehrlich ist. Stattdessen wird ein Entschädigungsver
fahren nach den Vorschriften des Enteignungsgesetzes des Landes 
durchgeführt. 
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Abs. 4 entspricht der Regelung des § 19 a FStrG. Er schließt eine 
Lücke für die Festsetzung einer Entschädigung bei erheblichen mit
telbaren Beeinträchtigungen. Da die Verwaltungsverfahrensgesetze 
der Länder für das Planfeststellungsverfahren keine Regelung Über 
die Festsetzung einer Entschädigung der Höhe nach enthalten, mu~ 
die Lücke im Fachgesetz geschlossen werden. Mit einbezogen werden 
zugleich die Entschädigungsansprüche nach §§ 22, 24 und 26, da 
auch hier ein Verfahren für die Entschädigungsfestsetzung fehlt. 
Insbesondere für die Planfeststellung bedeutet diese Regelung, daß 
die Planfeststellungsbehörde über eine Entschädigung in Geld dem 
Grunde nach zu entscheiden hat, während die Höhe der Entschädigung 
erst danach in einem besonderen Verfahren festzusetzen ist, wenn 
der Betroffene und der Träger des Stra~enbaulast keine Einigung 
erreichen. 

Die Regelung entspricht § 42 Abs. 3 BimSchG. Mit ihr wird gerade 
für Entschädigungen wegen Beeinträchtigungen durch Straßenver
kehrslärm eine einheitliche Zuständigkeitsregelung und Rechtsweg
zuweisung bei Streitigkeiten über die Erstattung der Aufwendungen 
an einer baulichen Anlage (§ 42 Abs. 2 Satz 1 BimSchG) und über 
eine Entschädigung für den Außenwohnbereich als weitergehenden 
Anspruch im Sinne von § 42 Abs. 2 Satz 2 BimSchG geschaffen. Dies 
dient der Verfahrenskonzentration. Die Regelung erleichtert es den 
Betroffenen, ihren Anspruch als einheitlichen geltend machen zu 
können, und zwar auch dann. wenn es sich um keine Enteignungsent
schädigung handelt. 

zu § 43: 

Abs. 1 regelt die Baulastträgerschaft für die einelnen Straßen
gruppen. Die Bestimmung des Baulastträgers für sonstige öffentli
che Straßen bleibt der Widmung vorbehalten. 

Abs. 2 setzt die Einwohnerzahl fest, ab der die Gemeinden Träger 
der Straßenbaulast der Ortsdurchfahrten werden. Bei Gemeinden über 
50.000 Einwohner kann unterstellt werden. daß sie finanziell und 
personell in der Lage sind, die Aufgaben aus der Straßenbaulast 
ordnungsgemäß wahrzunehmen. 

Abs. 3 betrifft die Fälle, in denen sich die Einwohnerzahl einer 
Gemeinde ändert und dadurch die Baulast übergeht. 

Abs. 4 räumt den Gemeinden ein Wahlrecht ein, Ortsdurchfahrten in 
eigene Baulast zu übernehmen. Die Kommunalaufsichtsbehörde muß 
dabei die Leistungsfähigkeit der Gemeinde prüfen. 

Abs. 5 begründet die geteilte Baulast in Ortsdurchfahrten. Die 
Gehwege und Parkplätze dienen überwiegend den gemeindlichen Inter
essen und fallen somit auch in den Aufgabenbereich der Gemeinden. 
Dies gilt ebenfalls für die überbreiten von Ortsdurchfahrten. Da 
eine entsprechende Regelung in § 5 Abs. 3 a FStrG fehlt, wird die 
Anwendbarkeit der Vorschrift auf Bundesstraßen ausgedehnt. 

- 62 -



- 62 - 479 

Zu § 44: 

Abs. 1 bringt zum Ausdruck, daß allgemeine Vorschriften über die 
Straßenbaulast nur Anwendung finden, sofern nicht in Spezialgeset
zen - für Bundesrecht gilt Art. 31 GG - etwas anderes bestimmt ist 
oder aufgrund öffentlich rechtlicher Verpflichtungen eine andere 
Regelung getroffen wird. Solche Verpflichtungen können z. B. in 
einem Planfeststellungsbeschluß festgelegt werden. Für die vor 
Inkrafttreten des Gesetzes begründeten Verpflichtungen Dritter zur 
Herstellung oder Unterhaltung von Straßenteilen wird auf § 51 
Nr. 1 verwiesen. 

Da die Straßenbaulast eine öffentlich-rechtliche Pflicht ist, 
stellt Abs. 2 klar, daß sie nicht durch ein privates Rechtsge
schäft geändert werden kann. Abmachungen, durch welche die Erfül
lung dieser Aufgabe auf andere übertragen wird, haben nur interne 
Bedeutung und lassen die Straßenbaulast im Sinne des § 9 unbe
rührt. 

Zu § 45: 

Da in den in § 44 geregelten Ausnahmefällen dem Dritten, welchem 
die Straßenbaulast zu einzelnen Straßenteilen wie Brücken, Durch
lässe usw. obliegt, vielfach keine Fachkräfte zur Verfügung ste
hen, muß der für die Straße sonst zuständige Träger der Straßen
baulast berechtigt sein, Maßnahmen zur Behebung eines Notstandes 
im Interesse der allgemeinen Verkehrssicherheit wie ein Geschäfts
führer ohne Auftrag durchzuführen. Es ist angebracht, diesen 
Grundsatz, nach welchem in den meisten Ländern in der Praxis schon 
bisher verfahren wird. im Gesetz festzulegen. Soweit kein unmit
telbarer Notstand vorliegt, ist ggf. die Straßenaufsichtsbehörde 
einzuschalten. 

Zu § 46: 

Die Vorschrift bestimmt die Straßenbaubehörden des Landes. 

Zu§ 47: 

Die Vorschrift bestimmt die zuständigen Straßenbaubehörden für 
kommunale Straßen. 

Nach Abs. 1 sind die Landkreise und kreisfreien Städte Straßenbau
behörden für Kreisstraßen. Dies gilt nicht, soweit es sich um 
Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden handelt. Für diese 
sowie für Gemeindestraßen sind die Gemeinden Straßenbaubehörden. 
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Abs. 3 ermöglicht den Kreisen, die Verwaltung ihrer Kreisstraßen 
durch öffentlich-rechtlichen Vertrag (Vereinbarung) auf das ört
lich zuständige Straßenbauarnt zu übertragen. Die dort entstehenden 
Mehrkosten sind jedoch zu erstatten. Ansonsten bleiben die Rechte 
des Kreises als Träger der Straßenbaulast unberührt. 

zu § 48: 

Die Vorschrift ist weitgehend § 20 FStrG nachgebildet. soweit die 
Landesstraßen in der Baulast des Landes stehen und Landesbehörden 
tätig sind, ist die Durchführung der notwendigen Maßnahmen durch 
innerdienstliche Weisungen der jeweils vorgesetzten Behörde im 
Wege der Fachaufsicht gewährleistet. Die Straßenaufsicht ist also 
nur von Bedeutung, wenn Landkreise, Gemeinden, Zweckverbände oder 
Dritte Baulastträger sind. 

Nach Abs. 1 überwacht die Straßenaufsicht die Erfüllung der den 
Straßenbaulastträgern gesetzlich auferlegten Aufgaben. Das sind 
insbesondere die, die sich auf der Straßenbaulast (§ 9) oder aus 
der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeit (z. B. bei Son
dernutzungen nach § 18) ergeben, aber auch Aufgaben, die sich 
z. B. nach dem Kreuzungsrecht oder der Umweltschutzgesetzgebung 
bestimmen. Satz 2 stellt klar, daß die Straßenaufsicht den 
Kommunen und kommunalen Verbänden gegenüber Rechtsaufsicht ist. 
Daraus folgt, daß sie gegenüber anderen Baulastträgern auch Zweck
mä~igkeitsgesichtspunkte einschließt. 

Die Straßenaufsicht besteht als öffentlich-rechtliche Pflicht nur 
gegenüber den Trägern der Straßenbaulast. Sie dient dem Interesse 
des öffentlichen Wohls. Ein Rechtsanspruch Dritter auf Tätigwerden 
der Straßenaufsicht besteht nicht. 

Nach Abs. 2 schreiten die Straßenaufsichtsbehörden nach pflichtge
mäßen Ermessen ein. Die Durchführung der von ihnen für notwendig 
befundenen Maßnahmen erfordert eine Anordnung, wenn eine Pflicht
verletzung festgestellt ist. wenn die Anordnung bestandskräftig 
ist oder im Falle der gerichtlichen Anfechtung ein rechtskräftiges 
bestätigendes Urteil vorliegt, der Straßenbaulastträger aber die 
Anordnung nicht ausführt, kann diese mit dem Zwangsmittel der Er
satzvornahme durchgesetzt werden. 
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zu § 49: 

Die Straßenreinigung und der Winterdienst sind landesspezifisch zu 
regeln. Beispiele hierfür geben die bestehenden Straßengesetze der 
Länder wie 

§ 41 StrG Baden-Württemberg 
§ 51 BayStrWG 
§ 10 HStrG - siehe Beispiel unter § 49 -
§ 17 LStrG Rheinland-Pfalz 
§ 53 SaarlStrG 
§ 45 StrWG Schleswig-Holstein. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Regelung dieser Materie ein 
eigenes Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG 
NW) - siehe Anlage 1 zum Gesetzestext -. 

Da es dem jeweiligen Land überlassen bleibt, entsprechende Rege
lungen zu treffen, muß auf einen Vorschlag für eine amtliche Be
gründung verzichtet werden. 

Der Landesgesetzgeber wird u. a. zu entscheiden haben, ob er das 
Recht, die Verwendung bestimmter schädlicher Stoffe im Winter
dienst zu verbieten, den Gemeinden {gemeindliche Satzung) über
trägt oder dem zuständigen Fachminister vorbehält. 

zu § 50: 

Die Vorschrift sieht in Anlehnung an § 26 FStrG vor, daß Verstöße 
gegen Vorschriften dieses Gesetzes als Ordnungswidrigkeiten geahn
det werden können. Die Möglichkeit einer Ahndung soll auch für 
fahrlässige Zuwiderhandlungen bestehen. 

Abs. 2 setzt die Höhe der Geldbuße für die einzelnen Ordnungswid
rigkeiten fest. 

zu § 51: 

Auch diese Vorschrift ist landesspezifisch zu regeln. In dem Mu
sterentwurf wurde lediglich ein Katalog der zu regelnden Sachver
halte aufgenommen. Der Inhalt der zu treffenden Regelungen ist von 
den einzelnen Ländern zu bestimmen. 

Die Anlage zu § 51 enthält hierzu einen Vorschlag. 
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Landtag von Baden-Württemberg 
IO. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Drucksache 10 / 6327 

03. 12. 91 

Gesetz zur Änderung des Landeseisenbahngesetzes, des Stra
ßengesetzes 1.1nd des Landesenteignungsgesetzes - Gesetz über 
die Beschltunigung ~on Planungen zur Verbesserung der Ver-
kehrsinfrastrn kt ur · 

A. Z i e 1 s e t z u n g 

Mit der Ge.eizesvorlage wird das Ziel verfolgt, auf der Ebene des Landes
rechts einen Beitrag zur BeschJeunigung der unabweisbaren Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur zu leisten. Die Gesetzesänderungen beschränken 
sich auf die Verwaltungsverfahren. die im Interesse einer beschleunigten 
Verwirklichung von Verkehrsvorhaben vereinfacht und gestrafft werden. 

R. W e s e n t 1 i c h e r l n h a 1 t 

Im wesentlichen entsprechen die Änderungen des Landesrechts 

- dem am 7 November 1991 vom Deutschen Bundestag beschlossenen 
Gesetz zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege in den neu
en Ländern sowie im Land Berlin {Verkehrswegeplanungsbeschleuni
gungsgesetz) - Bunde"ais-Druck.ache 663/91 

- dem Entwurf eines Gesetzes t.ur Beschleunigung der Planung von Ver
kehrswegen - Gesetzesantrag des Freistaaces Bayern und des Landes 
Baden-Württemberg (Bundesrats-Drucksache 294/91 ). 

soweit die Vorschriften dieses Gesetzes und des Gesetzesancrags in das 
Landesrecht übertragbar sind. 

In das Landeseisenbahngeseti und das Straßengesetz werden insbesondere 
übernommen 

- die Plangenehmigung 

- neue Fristenregelungen für die Verfahrensabschnitte der Planreststel-
lung und der Besitzeinweisung 

- Einführung der materiellen Präklusion, die im Bundesrecht durch das 
Dritte Rechtsbereinigungsgesetz bereits eingeführt isL 

c_ At te r n a t i V e n 

D. Kosten 

Die Beschleunigung der Verfahren dürfte die Kosten. senken. 

Eingegangen: 03. !2. 91 / Ausgegeben: 06. 12. 91 
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Sl!laO:ininis!erium Stul~gart, den J. lktcmhcr U.J9i 
lladeo-Wilrttember~ 

;t\tinis•Npräsident 

AL 111-.WIU.12/I 

An den 
Präsidenten des Landtags 
\'On Baden-\.\itirnemberg 

Sehr geehrter Herr Lan-dtag~pd~sident, 

Kh beehre mich, den "'Oll der Larldöreglecung verabschiedeten En~wurf e'· 
nes Gesetzes über d1e ße5chleunigung von Planungen zur Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur nebst Vorblatt und Begründung mit der Bitte zu 

übersenden, die Beschlußfassung des Landtag' herbeiwführen. 

Oii:.·: Kommunalen Landesvcrbi:inde~ dle Aklionsgemelnschaft Natur- und 
Umweltschutz Baden-Würuemberg e. V. und die Arbeitsgemeinschaft in 
Industrie- und Handelskammern in !laden-Württemberg, Federführung in 
Verkehrsfragen IHK Rhein-Neckar, wurden angehört. Soweit Stellung
nahmen der Verbände eingegangen sind, werden diese ebenfalls über
sandt. 

Mil freundlichen Grüßen 

Teufel 
Ministerpräsiaent 



Geset:t zur Änderung 
des Landeseisenbahngeseizes, 

des St ra ßengcsetzes 
und des Landesenteignungsgesetzes 
- Gesetz über die Beschleunigung 
von Planungen zur Verbesserung 

der Verkehrsinfrastruktur 

i\rtihll 

Änderung de~ Lantleseiseuhahngeseltl!S 

Das Landes.eiscnhahngcs.e1z in Jer Fassung vom 
24. Nuvemher 19~7 (GBI. S. 718) wird wie fulgL ge· 

ändert: 

l. § 6 erh•h folgende f'a»ung: 

Planft'"SIJleflung und Plongenehmigung 

( 1) Neue Ei>enbahnen dürfen nur gebaut und be· 
slehende nur ge'"änderl werd-c=n. wenn der Plan 
vorher festgestelh bt (Planfeststellung). In die 
Planfesmellung können auch die fur den Eisen
bahnbetrieb erforderhchen Neben- und Hilf>e1n
richtu11gen, wie Wasser- und SuomYersorgungs
anlagen, Zufahrten, Bahnhöfe, Werkstäuen und 
ähnliche technische Einrichlungcn, aufgenommen 
w-crd-cfi. Ühcn.tdg,cn. di-c Baukosten b-ci Eis.e.nbah
nen des öffemlichen Verkehrs 20 Millionen DM 
und bei Eisenbahnen des nicht öffentlichen Ver
kehrs 10 Millionen DM, ist bei der Planfestsiel
lung die Umweltverträglichkeit nach Maßgabe 
des Landesgesetzes über die Umweltverträglich
keitsprüfung zu prüfen. 

(2) Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses 
kann eine Plangenehmigung erteHt werden, wenn 
Rechte anderer nicht oder nicht wesentlich beein
trächtjg1 werden oder die Betroffenen s.kh mit der 
Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines an
deren Rechts schriftlich einverstanden erklärt ha
ben, erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt 
nicht zu besorgen sind und mit den Trägern öf
femlicher Belange, deren Aufgabenbereiche be
rührt werden, das Benehmen hergestelh worden 
ist. Die Plangenehmigung wird im nicht förmli
chen VerwaJtungsverfahren im S'nne von§ 10 des 
Landesverwahungsverfahrensgeselzes erteilt. Sie 
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hac die Re-cht:;;wirkungcn der Planfcststdlung 
nach * 7'5 Ahs. 1 Salz 1 des Land~sverwallungs
verfahrensgeseu:es_ § 7) Ab:-, 4 de~ lundesi.,er
walt u ngsverf ah rensgesetzcs gil l cnl s prcchcnd. Vor 
Erht:-hung einer 11erwahuog.;;gerichtlichen Klagi: 

bedarf es ketner NachprUfung Ln emem Vorver
fahren. 

(3) Planfests1ellung und P!"ngenehmigung entfal
kn bc-i Änderungen und Erweiterungen von unT 

wesentlicher Bedeutung. Fälle von unwesentlicher 
Bedeulung iiegen insbernndcrc vor, wenn 

andere öffentliche Beiange nicht herUhrt slnd 
und 

2. Rechte anderer nicht bee1n0ußt oder mlt den 
vom Plan Betroffenen entsprechende Vereln
barungen getroffen werden. 

Die Entscheidung hierüber treffen die Regie
rungspräsidien. 

(4) Bebauungspläne nach§ 9 des Baugesetzbuches 
ersetzen die Planfestslellung nach Absatz l. 

(5) Der Plan darf nicht festgestellt oder genehmigt 
werden. soweit eine öffentJiche Straße in der 
Längsrichtung benutzt werden soll; Befreiungen 
hiervon sind nur zuläs.sig; wenn ein unabweisba
res öffentliches Verkehrsbedürfnis auf andere 
Weise nicht befriedigt werden kann und der Stra
ßenbaulasuräger eine Sondernutzungserlaubnis 
erteiJr oder zustimmr. 

(6) Die von dem Vorhaben berfih11en öffentlichen 
und privaten Belange sZnd abzuwägen. Mängel im 
Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis 
von Einfluß gewesen sind. Erhebliche Mängel 
führen nur dann zur Aufhebung des Planfeststel
lungsbeschluS>es oder der Plangenehmigung, 
wenn s.ie nicht durch Planergänzung behoben 
werden können. 

(7) Im Planfeststellungsverfahren veranlaßt die 
Anhörungsbehörde innerhalb eines Monats, 
nachdem der Träger des Vorhabens den Plan bei 
ihr eingereicht hat, die Einholung der Stellung
nahmen der Behörden, deren Aufgabenbereich 
durch das Vorhaben berührt wird, sowie die Aus
legung des Plans in den Gcmei nden, in denen sich 
das Vorhaben voraussichtlich auswirkt. Zu den 
Erläuterungen des Vorhabens gehö11 auch die An
gabe der wichtigsten Alternativen, die untersucht 
wurdent und der Gründe~ die für dle gcwähhe Li
nienführung maßgebend sind. Die Behörden ha
ben ihre Stellungnahmen innerhalb einer von der 
Anhörungsbehörde zu setzenden Frist abzugeben, 



die drei Monate mcht übersteigen darf. Dit:: (ic
m~im.ien legen den Pla:n innerhalb von drei Wo
chen nach Zugang aus. 

(8) Die Anhörungsbehörde ha1 die Erörl<rung im 
Pl.anfeslsle11ungsverfahren rnnertuih \'On drei 
Monaten nach Ablauf der Einwendun,gsfrisl .ah" 
zuschließen. Sie gibc ihre Stellungnahme inner· 
halb eine. Monats nach Ab>chlufl der Erörlerung 
abc N•cn dem Erörternng•termin eingehende 
Stellungnahmen der Behörden müssen bei der 
FefitSleiiung des Pians nlcht berllcksich1ig1 wer
den~ dies gilt nicht, wenn sp::iter von einer ßchör
de vorgebrachle öffentliche Belange der l'lanfest
stellungsbehörde auch ohne ihr Vorbringen be
kannt sind oder hätten bekannt sein müssen. 

(9) Bedarf die Feststellung des Plans des Einverc 
nchmens einer anderen Behörde, so ist über die 
Erteilung des Einvernehmens innerhalb von drei 
Monaten nach Übermittlung des Entscheidungs~ 
enrwurfs zu entscheiden. 

(10) Im Planfeststellungsverfahren sind Einwen
dungen gegen den Plan nach Ablauf der Einwen
dungsfrist ausgeschlossen. Hierauf ist in der Be
kanntmachung der Auslegung oder der Einwenc 
dungsfrlst hinzuweisen. 

(11) Unbeschadet der Vorschrift des§ 77 des Lan
desverwa1tungsverfahrens.ge.setzes können der 
Planfeststellungsbeschluß und die Plangenehmi
gu ng auch dann aufgehoben werden, wenn der 
Antrag auf Verleihung unanfechtbar abgelehnt ist 
oder die Verleihung vollziehbar widerrufen oder 
zurückgenommen is!~ § 17 Satz 2 1.md 3 des Lan
des;.rerwaltungsverfahrensgesetzes ist anzuwenT 
den.". 

2. § 8 erhält folgende Fassung: 

„§ 8 

Enteignung 

Zur Ausführung eines verliehenen Eisenbahnun
ternehmungsrechts nach dem festgestellten oder 
genehmigten Plan kann, wenn der festgestellte 
oder genehmigte Plan und die Verleihung voll
ziehbar sind, zugunsten des Eisenbahnunterneh· 
mers enteignet werden."_ 
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Nach§ 8 wird wie folgender§ 8 a eingerügt: 

„§ 8" 

Vorzeitige Besitzein wei.'lwJg 

(l) Weigert sich der Eigenlümer oder Ae.itzer. 
den BesiLz eines für den Bau otler di~ Änderung 
einer Elsenbahn benötigten Grundstücks durch 
Vereinbarung unter Vorbehalt aller En1schädi
gungsansprüche zu überlassen, so hat die Enteig
nungsbehörde den Eisenbahnunternehmer aur 
Antrag nach Feststellung des Planes oder Ertei
lung der Plangenehmlgung in den Resitz einzu
wei>en. Der Planfeststellungsbeschluß oder die 
Plangenehmigung müssen vollz1ehbar sein~ weltc
rer Voraussetzungen b~darf es nicht 

(2) Die Enteignungsbehörde hat spätestens sechs 
Wochen nach Eingang des Antrages auf Besitz
elnwelsung mit den BeteiHgten mündfü::h zu ver
handeln. Hierzu sind der Eisenbahnunternehmer 
und die Betroffenen zu laden. Dabei lst den Be~ 

troffenen der Antrag auf Besitzeinweisung mitzu
teilen. Die Ladungsfrist beträgt sechs Wochen. 
Mit der Ladung sind die Betroffenen aufzufor
dern. etwaige Einwendungen gegen den Antrag 
vür der mündlichen Verhandlung bei der En!eig
nungsbehörde einzureichen. Sie sind außerdem 
darauf hinzuweisen, daß auch bei Nichterschei
nen über den Antrag auf Besitzeinweisung und 
andere im Verfahren zu erledigende Anträge ent
schleden werden k.arm. 

(3) Soweit der Zustand des Grundstücks von Be
deutung ist, hat die Enteignungsbehörde diesen 
bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung in 
einer Niederschrift festzustellen oder durch einen 
Sachvemändigen ermitteln zu lassen. Den Betei
ligten ist eine Abschrift der Niederschrift oder des 
Ermittlungsergebnisses zu übersenden. 

(4) Der Beschluß über die Besitzeinweisung soll 
dem Eisenbahnuncernehmer und den Betroffenen 
spätestens zwel Wochen nach der mündlichen 
Verhandlung zugestellt werden. Die Besitzeinwei
sung wird in dem von der Enteignungsbehörde 
bezeichneten Zeitpunkt wirksam. Dieser Zeit
punkt ist auf Antrag auf höchstens zwei Wochen 
nach Zustellung der Anordnung über die vorzeiti
ge Besitzeinweisung an den unmittelbaren Besit
zer festzusetzen. Durch die Besitzeinweisung wird 
dem Besitzer der Besitz entzogen und der Eisen
bahnunternehmer Besiczer. Der Eisenbahnunter
nehrner darf auf dem Grundstück das im Antrag 
auf Besitzeinweisung bezeichnete Bauvorhaben 
durchführen und die daför erforderlichen Maß
nahmen treffen. 
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(5) Der Eisenbahnunternehmn hat für die durch 
dit:- vorzeitige ßesilzeinweisung enlsCehenden Ver· 

mägensnachtcile Enbchädigung zu leü.ten. soweit 
die Nachteile nicht durch die Verz.in!'.ung d;:r 
Geldentschädigung für die Entziehung oder lk 
schränkung d-.:~ Elgc1Hi.11-n~ oder eines J.nderen 
Rechts ausgeglichen werden. Arl und Höhe der 
Entschädigung sind von der Enteignungsbehörde 
in e}nem Beschluß festzuseizen:·T 

4. § 9 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Im Falle des Absatzes 2 entsteht der Anspruch 
erst. wenn der Plan bestandsk.räftlg oder mit der 
Ausführung begonnen worden is}. ··. 

5. § 13 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

„2 die Nebenbestimmungen der Verleihung und 
des Planfeststeltungsbeschlusses oder der 
Plangenehmigung erfüllt sind,". 

6. Die Überschrift des 6. Abschnittes wird wie folgt 
gefaßt: 

„Einstellung des Bahnbetriebs·'. 

7. § 21 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. der Unternehmer nicht innerhalb von zwei 
Jahren nach Erteilung der Verleihung die 
Planfeststellung oder die Plangenehmigung 
beantragt, oder wenn der Planfeststell ungsbe
sehtuß oder die Plangenehm\gung aufgehu
ben ist oder außer Kraft triu, „. 

B. § 32 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Anhörungsbehörde, Planfeststcllungsbehör
de und Plangenehmigungsbehörde sind die Regie
ru ngpräsidien. ··. 

Artikel 2 

Änderung des Straßengesetzes 

Das Straßeng~setz in der Fassung vom 26. Septem-
ber 1987 (GBI. S. 478), geändert durch Artikel 20 der 
Verordnung vom 13. Februar 1989 (GBI. S. 101), 
wird wie folgt geändert: 
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1. Der bisherige ~ 6 Abs. 5 und 6 wird § 10 Ahs. 
und 3. 

2. Der bisherige§ 9 Abs. 4 wird§ 10 Abs 4 

3. § lO wird wie rolgt geändert: 

a) Die Überschrirt erhält folgende Fassung· 

„Eigentum und andere Rechte". 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absall 5. 

c) 1 n dem neuen Absatz 5 wird das Zitat „§ 9 
Abs. 4 Satz 1 ·· ersetzt durch „Absall 4 
Satz I". 

4. In § 11 Abs. 3 wird die Zahl „2" durch die Zahl 
„S"' ersetzt. 

5. In § 36 Satz 3 wird das Wort „Landesplanungs
behörde" durch das Wort „Raumordnungsbe
hörde" ersetzt. 

8 

6. § 37 erhält folgende Fa<Sung: 

„§ 37 

Pfonfesrsullung und Plangenehmigung 

(1) Landesstraßen dürfen nur gebaut oder geän
dert werden, wenn der Plan vorher feslge>tellt 
L;;i. FUr de11 Bau oder die Änden.Lng von anderen 
Straßen und Wegen kann auf Antrag des Trägers 
der Straßenbaulast ein Planfestslellungsverfah
ren durchgeführt werden~ dies gilt nicht~ soweit 
ein beschränkt öffentlicher Weg in ein Flurberei
nigungsverfahren einbezogen ist. 

(2) Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses 
kann eine Plangenehmigung erteilt werden, 
wenn Rechte anderer nicht oder nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden oder die Betroffenen sich 
mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder 
eines anderen Rechts schriftlich ein verstanden 
erklärt haben. erheb! iche Auswirkungen auf die 
Um'Helt nlcht 1.u bes.orgen sind un-d mit den Trä
gern öffentlicher Belange, deren Aufgabenberei· 
ehe berührt werden, das Benehmen hergestellt 
worden ist. Die PJangenehmigung wird im nicht 
förmiichen Verwalfllng:sverfahren tm Sinne von 
§ IO des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
erteilt. Sie hat die Rechtswirkungen der Planfest
stellung nach § 75 Abs. 1 Satz 1 des Landesver-
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waltungsverfahrensgesetzes. § 75 Abs_ 4 <le~ Lan· 
desverwahu ngsverfo hrc n.sgeseczes ,gllt cncspr~

chend. Vor Erhebung l"iner verwaltung:-.ga}chdi
chen Klage bedarf es keiner Nachprufung in Cl

nern Vor\·tTfohren. 

()) Planfemtellung und Plangenehmigung ent
faUen bei Änderungen oder Erweiterungen von 
unwesentl~cher Bedeutung. FäUe von Url\'r,.'esent~ 

l"ichcr Bedeutung liegen insbe~ondere vor. weno 

andere öffenciiche ßeiange nicht berühre sind 
und 

2. Rechte anderer nid1t beeinnuBt oder mit den 
vom Plan Betroffenen entsprechende Verein~ 

\>aningen getrofftn werden 

Die Entscheidung hierüber trifft das Regierungs· 
präsidium. 

( 4) Bebauungspläne nach § 9 des Baugesetzbu
ches ersetzen die Planfesistellung nach Ab.atz 1 

(5) Bei der Planfeststellung ist die Umwelcver
träglichkeit nach Maßgabe des Landesgesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung zu prü
fen. 

(6) Die \On dem Vorhaben berühnen öffentli
chen und privaten Belange sind abiu~ägen 

Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheb· 
lieh, w1'!ln sie offensichtlich und auf das Abw~
gungsergebnis von Einnuß gewesen sind. Erheb
liche Mängel führen nur dann zur Au!llebung 
des PlanfeststellungstcschluS>es oder dtr Plan
genehm igu ng. wenn :Sie nicht durch Pla nergä n· 
zu ng behoben werden können. 

(7) Auch wenn für Gemeindeverbindungsstraßen 
und Kreisstraßen von einem Planfeststellungs
verfahren uach Absatz l Satz 2 abgesetten wird, 
soll der Träger der Straßenbau]ast+ soweit erL 
forderlich, l~ndschafespnegerischc Begleitmaß
nattmen durcnfüttren. 

(8) In der Planfeststellung kann im Rahmen der 
Gesamtplanung zugleich auch über den Bau, die 
Änderung oder den Wegfall anderer öffentlicher 
Straßen entschieden werden. 

(9) Anhörungsbehörde, Planfeststellungsbehörde 
und Plangenehmigungsbehörde ist das Regie
rungspräsidium. Soll sich der Plan auf mehrere 
Regierungsbezirke erstrecken, so wird das zu-
:ständige Regierungspräs!diu m von der obersten 
Straßenbaubehörde bestimme 

(10) Im Planfeststellungsverfahren veranlaßt die 
Anhörungsbehörde innerhalb eines Monats, 
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nachdem der Träger des Vorhabens den Plan bei 
ihr eingereicht hat, die Einholung der S1ellung
nahmen der Behörden, deren Aufgahenberelch 
durch das Vorhaben berührt wird, sowie die 
Auslegung des Plans in den Gemeinden, in de
nen slch das Vorhaben vorauss.icht!ich auswirkt. 
Zu den Erläuterungen des Vorhabens gehört 
auch die Angabe der wicht~gsten Alternativen, 
dle untersucht wurden. und der Gründe, dle für 
die gewählte Linienführung maßgebend sind. 
Die Behörden haben ihre Stellungnahmen inner
halb einer von der Anhörungsbehörde zu setien
de:rt Frist abzugeben. die drei Mona1e nicht über
steigen darf. Die Gemeinden legen den Plan in
nerhalb von drei Wochen nach Zugang aus. 

( 11) Die Anhörungsbehörde hat die Erönerung 
im Planfeststellungsverfahren innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf der Einwendungsfrist ab
zuschließen. Sie gibt ihre Stellungnahme inner
halb eines Monats nach Abschluß der Erörte
rung ab. Nach dem Erörterungstermin eingehen
de Stellungnahmen der Behörden müssen bei der 
Feststellung des Plans nicht berücksichtigt wer
den; dies gilt nicht, wenn später von einer Be
hörde vorgebrachte öffentliche Belange der 
Planfesmellungsbehörde auch ohne ihr Vorbrin
gen bekannt sind oder hätten bekanm sein müs
sen, 

( 12) Bedarf die Feststellung des Plans des Ein
vernehmens einer anderen Sehötöe, 50 ist über 
die Eneilung des Einvernehmens innerhalb von 
drei Monaten nach Übermittlung des Entschei
dungsentwurfs zu entscheiden. 

(13) Im Planfeststellungsverfahren sind Einwen
dungen gegen den Plan nach Ablauf der Ein
wectd-ungsfrist ausgeschlossen. Hierauf ist in der 
Bekanntmachung der Auslegung oder der Ein
wendungsf ri.sl hinzuweisen.". 

1. § 38 wird wie folgt geändert: 

10 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und er
hält folgende Fassung: 

..(2) Wird mit der Durchführung des Plans 
nicht innerhalb von acht Jahren nach Eintritt 
der Unanfechtbarkeit begonnen. So triu er 
außer Kraft, es sei denn, er wird vorher auf 
Antrag des Trägers der Straßenbaulast von 
der Planfeststell ungsbehörde um höchstens 
fünf Jahre verlängert. Vor der Entscheidung 

--------- ·----~ 
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Js1 e'ne auf den Antrag hegrenlle Anhörung 
nach dem für die Planfestsl~Hung_ 1.arge

schriebenen Verfahren durchzuführen Für 
die ZusteJlung ulld Auslegung .1,owie dle A11-
f;;chtung der E.ms..-::heid.ung ühe1 d"ie \!ectdnge
rung sind die Be.stimmungen iJber den P!an
fesrsteUungsbeschluß enlsprechend anzuwen

den.". 

8. § 40 erhält folgende Fassung: 

E11te11:nung 

D"1e Enteignung zugunsten dnes Trägers der 

Straßenbaulast isc zuläosig, wenn fiir das Vorha
ben ein Plan gemäß § 37 festgestellt oder ge
nehmigt und dies.er vollziehbar ist. Zur Durch
führung des Verfahrens über die Höhe der Ent
schädigung nach § 27 Ab<. 3 des Landesente<g. 
nungsgesetzes ist die Planfeststellung oder die 
Plangenehmigung nicht erforderlich.". 

9. Nach§ 40 wird folgender§ 40 a eingefüg;: 

„§ 40 a 

Vorzeitigt Besiueinweisurrg 

(l) Weigert sich der Eigemümer oder Besitzer, 
den: Besltz eines für die Scraßenbaumaßnahme 
benötigten Grundstücks durch Vereinbarung un
ter Vorbeh•lt •ller Entschädigungsansprücbe zu 
übeilassen, so hat die Enteigm.mgsb-ehörde den 
Träger der Straßenbaulast auf Antrag nach Fest
stellung des Planes oder Erteilung der Plange
nehmigung in den Besitz einzuweisen. Der Plan
feststellungsbeschluß oder die Plangenehmigung 
müssen vollziehbar sein; weiterer Voraussetzun
gen bedarf es nicht. 

(2) Die Enteignungsbehörde hac spätestens sechs 
Wochen nach Eingang des Antrages auf Besitz
e"inweisung mic den Betelngten mündlich zu ver
handeln. Hier.zu sind der Träger der Straßenbau
last und die Betroffenen zu laden. Dabei ist den 
Betroffenen der Antrag auf Besitzeinweisung 
mitzuteilen. Die Ladungsfrist beträgt drei Wo
chen. Mit der Ladung sind die Betroffenen auf
zufordern, etwaige Einwendungen gegen den 
Antrag vor der mündlichen Verhandlung bei der 
Enteignungsbehörde einzureichen~ S'" sind au~ 
ßerdem darauf hinzuweisen, daß auch bei Nicht
erscheinen über den Antrag auf Besitzeinwei
sung und andere im Verfahren zu erledigende 
Anträge entschieden werden kann. 
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(-1·) Soweit der Zu'\tand des Grunds(ücks vort Be
deutung ist, hat die Encelgnungsbehörde die!!.en 
his zum Beginn der mündlichen Verh.andlung in 
einer Niederschrift festzustellen oder durch ei· 
nen Sachverst<indigen crmlt1eln zu lassen. Oen 
Bc(efüg(en i>t eine Abschrif( der Niederschrift 
oder des Ermittlungsergebnisses zu übersenden. 

(4) üer Beschluß über die Be>itzeinweisung soll 
dem Antragsteller und den Betroffenen <päte
stens zwei Wochen nach der miindlichen Ver
handlung zugesteUt werden. Die Besitzeinwei
sung wird ln dem von der Enteignungshehörde 
bei:eichnecen Zeitpunk; wirksam. Dieser Zeit
punkt ist auf Antr.ag auf höchs.tens zwei Wochen 

nach Zustellung der Anordnung über die vorzei
tige- Besitzeinweisung an den unmittelbaren Be· 
sitzer fescz.usetzenT Dufch die Besitzelnweisung 
wtrd dem Bes!tzer der Besitz entzogen und der 
Träger der Straßenbaulast Besitzer. Der Träger 
der Straßenbaulast darf auf dem Grundsruck das 
im Antrag auf Besitzeinweisung bezeichnete 
Bauvorhaben durchführen und die dafür erfor
derlichen Maßnahmen treffen. 

(5) Der Träger der Straßenbaulast ha( für die 
durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstehen· 
den Vermögensnachteile Entschädigung zu lei
Slen, soweit die Nachteile nicht durch die Ver· 
zinsung der Geldentschädigung für die Entzie· 
hung oder Beschränkung des Eigentums oder ei
nes anderen Rechts au•geg\lchen werden. Art 
und Höhe der Entschädigung sind von der Ent· 
eignungsbehörde in einem Beschluß festzuset
zen." 

10. § 60 erhält folgende Fassung: 

12 

„§ 60 

Ennchadigung 

( 1) Soweit der Träger der Stnßenbaulast auf 
Grund dieses Gesetzes oder auf Grund von § 74 
Abs. 2 Satz 3 oder § 7 5 Abs. 2 Satz 4 des Landes· 
verwaltungsverfahrensgesetzes oder auf Grund 
allgemeiner Rechtsgrundsatze verpfflchtet ist, ei
ne Entschädigung in Geld zu leisten, und über 
die Höhe der Entschädigung keine Einigung 
zwischen den Betroffenen und dem Träger der 
Straßenbaulasl zustande kommt, entscheidet auf 
Antrag eines der Beteiligten das Regierungsprä
sidium. Im übrigen sind die§§ 7 bis 13, 17 bi~ 36 

entsprechend anzuwenden. 

(2) Zuständige Behörde im Sinne von § 19 a des 
Bundesfermtraßengeseu.es ist das Regierungs-
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pr~isidium. Im übrigen sind in den Hillen Je:-; 
~ \ 9 a d~s ßul\de,fernslraßengese\7ts aud1 d\e 
~§ 7 bls 13 des Landesenteignungsgesetzes ent
r.;prcchend anzuwenden.". 

Artikel 3 

Änderung des Landcsente~gnu-ngsgesetzes 

Das Landesenteignungsgesetz vom 6~ April 19H2 
(GBI S. 97), geändert durch Gesetz vom 18. Juli 
1983 (Glll S 369), wird wie folg\ geändert: 

§ 25 erhii!t folgende Fassung: 

„§ 25 

Bindungswirkung de< Pianfes/Slellungs· 
und P!angenehmig11ngsveifahren.r 

Jst in einem PlanfeststelJungsverfahren oder einem 
Plangenehmigungsverfahren eine für die Beteiligten 
verbindliche Entscheidung über die Zulä"igkeit und 
die Art der Verwirklichung des Vorhabens getroffen 
worden. ist diese Enrscheidung, wenn sie unanfecht
bar oder scifort vollziehbar ist, dem Enteignungsver~ 
fahren zugrunde zu legen und für die Enteignungs· 
behörde bindend. Gegen Maßnahmen nach diesem 
Gesetz können keine Einwendungen erhoben wer· 
den, über die im Planfeststellungsverfahren oder im 
P\angenehmigungsverfahren der Sache nach ent· 
schieden worden ist, die durch die Planfeststellung 
ausgeschlossen sind. oder die von den Beteiligten im 
Plangenehmigungsverfahren hätten vorgebracht 
werden können. „. 

Artikel 4 

Neubekanntmachung 

Da...;. Verkehrsministerium wird ermäch.ligt~ den 
Wortlaut des Straßengese!Zes und des Landeseisen· 
bahngesetzes in der im Zeitpunkt der Bekanntma
chung geltenden Fassung mit neuer Paragraphenfol
ge bekanntzumachen und Unseirnmigkeiten des 
Wortlauts zu beseitigen< 

Artikel S 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz trin am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft 
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Begründung 

A. Al/gemeiner Teil: 

L Zieisetzung: 

Mit der Gesetzesvorlage wird das Ziel verfolgt, aur der Ehene des Landes
rechts einen Beitrag zur Beschleunigung der um1bweisbaren Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur zu leisten. Zur Verbesserung der Verkehrsinfra
struktur gehört auch dle Verbesserung des Umwdtschutzcs im Verkehrsbe
reich, der insbesondere durch Vorhaben des Personennahverkehrs, des 
Schienenverkehrs und durch Ortsumgehungen im Zuge von Landes- und 
Kreisstraßen beschleunigt gefördert werden solL Dte Gesetzesänderungen 
beschränken sich auf die Verwaltungsverfahren, die im Interesse einer be
schleunigten Verw•rklichung von Verkehr"Svorhaben vere~nfacht und ge
strafft werden. 

II. Inhalt: 

Im wesentlichen entsprechen die Ändemngen des Landesrechts 

- dem am 7. November 1991 vom Deutschen Bundestag beschlossenen 
Gesetz zur Beschleunigung der Planungen für Verkehrswege in den neu
en Ländern sowie im Land Berlin (Verkehrswegeplanungsbeschleuni· 
gungsgesetz) - Bundesrats-Drucksache 663/91 

- dem Entwurf des Gesetzes wr Beschleunigung der Planung von Ver
kehrswegen - Gesetzesantrag des Freistaates Bayern und des Landes 
Baden-Württemberg (Bundesrats-Druchache 294/91 ), 

soweit d;e Vorschriften dieses Gesetzes und des Gesetzesantrags in das 
Landesrecht übertragbar sind. 

In das Landese;senbahngesetz und das Straßengesetz werden insbesondere 
libernommen 

- die Plangenehmigu ng 

- neue fristenregelungen für die Verfahrensabschnitte der Planfeststel-
Iung und der Besitzeinweisung 

- Einführung der mater;ellen Präklusion, die im Bundesrecht durch das 
Dritte Rechtsbereinigungsgesetz bereits eingeführt isl. 

II!. finanzielle Auswirkungen: 

Keine. 

Die Beschleunigung der Verfahren dürfle die Kosten senken. 

B. Eillzeibegn;„Ju„g: 

Zu Artikel 1 {Änderung des Landeseisenbahngesetzes) 

Zu Nr.]: 

Das Planfeststellun2sverfahren soll eine umfassende Problembewälti2un2 
und Abwägung ko;;,plexer, widerstreitender Interessen ermöglichen~ Fü~ 
Vorhaben, für deren Verwirklichung nur überschaubare und eindeutig lös
bare Interessenkonflikte zu bewältigen sind, ist der mit einem Planfeststel
lungsvcrfahren verbundene Aufwand nicht gerechtfertigt. 
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Der no1wendige lnteressenau.sglelch bei solchen Vorhaben kann auch in 
einem vereinfachten Verfahren hergestellt werden. 

Der neugefaßte Absatz 2 von § 6 sieht deshalb anstelle eines Planfeststel· 
lungsverfahrens die Erteilung einer Plangenehmigung für Vorhat>en vor, 
bei den im obengenannten Sinne nur beschränkte lnteressenkon1likre be· 
wältigt werden müssen Dieser Regelungsvorschlag läß( die Plangenehmi· 
gung auch für Vorhaben zu. deren Verwirklichung nur zu einer unwesent
lichen Rechtsbeeinträchtigung führt. 

Die Plangenehmigung ergeht im nicht förmlichen Verwaltungsverfahren 
nach§§ 9 ff. LVwVfG. Die Genehmigungsbehörde kann daher das Verfah· 
ren den Bedürfnissen des Einzelfalles entsprechend einfach und zweckmäT 
ßig gestalten rn 10 LVwVfG). Die Plangenehmigung trin wie der Planfesl· 
stellungsbeschluß auch nach fünf Jahren außer KrafL Im lnrere'5e der 
Verfahrensbeschleunigung linder kein Vorverfahren statt. 

Das hat folgende Auswirkungen: 

- Die im Wege eines vereinfachten Verfahrens zu verwirklichenden Vor
haben können ra.sch umgesetzt werden, wobd die Plangenehmigung 
auch als Enteignungsgrundlage dient. 

- Die Verwaltung wird in dem Maße entlastet, in dem Vorhaben in sol
chen vereinfachten Verfahren bearbeitet werden können. 

- Die Konzentration der vorhandenen Verwaltungskapazität auf schwie· 
rige und komplexe Verfahren und damit deren beschleunigte Behand
lung wird erleichtert. 

Die Änderungen der Absätze 3 und 5 folgen aus der Einführung der Plan
genehmigung. 

Der neugefaßte Absatz 6 übernimmt entsprechend der Regelung im Stra
ßengesetz ausdrücklich das Abwägungsgebot. Zugleich werden die Mängel 
im Abwägungsvorgang kodifiziert. ln der Praxis führten Entscheidungen 
der Gerichte zu unvertretbarem und vermeidbarem Verwaltungsaufwand, 
wenn sie auch in mlchen Fällen zur Aufhebung von Planfeststellungsbe
schlüssen kommen, in denen festgestellte Mängel der Abwägung durch 
bloße Nachbesserung des Planfeststellungsbeschlusses behoben werden 
könnten, etwa durch die nachträgliche Anordnung von Schutzmaßnah
men. 

Deshalb soll durch Gesetz bestimmt werden, welche Mängel unter welchen 
Voraussetzungen zur Aulbebung eines Planfeststellungsbeschlusses durch 
Gerichte führen. Diese Kodifikation hat zum Inhalt, daß nur solche Män · 
gel zur Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses fiihren, 

- die olTensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß gewesen 
sind und 

- die nicht durch eine Planergänzung behoben werden können. 

Für die Bauleitplanung enthält§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB (bisher§ 155 b 
Abs. 3 Satz 2 BBauG) bereits eine solche Regelung. 

In dieser Neuregelung wird auch die Plangenehmigung einbezogen. 

Die vorgeschlagene Regelung hat folgende Auswirkungen: 

- Die Bestandskraft von Planfeststellungsbeschlüssen beziehungsweise 
Plangenehmigungen und damit die Planungssicherheit wird erhöht. 

- Die Anforderongen an die gerichtliche Kontrolle werden strenger. Die 
Gerichte müssen nämlich die Abwägung nicht nur nachvollziehen, son
dern bei festgestellten Abwägungsmängeln weitergehende Ermittlungen 
zur Kausalität diesci ~„1ängel für das Abwägs.mgseigebni:. anstelhm. 

- Die Möglichkeit einer Planergänzung anscelle einer Planaufhebung er
spart die Durchflihrung eines nochmaligen Verfahrens 1 das zum selben 
Ergebnis führt. Der Vorrang der P\anergänzung vor der Planauibebung 
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wird auch Ln d~r n!.'u~ren R.echl..,,predmng. der Verw11fcun,g~g~rid1ce /,u
nthmend hcri.id . ...:.ichtig1: dl\!se l:.n1wlcklung 111 der Ri:chhpredmng \\'ird 
durch die \'ürgcschi.1gl'ne Kodifikation <lufgeg.nnen. 

- Die Erfahrungen mit der entsprechenden Regelung für die Ahwügung 
im Baule1tpL:uwerfahren zeigen. daß die l::.fflzienz des Recht~~chuln:s 
gewahrt bleibt 

Durch die Absätze 7 b" 9 soll der rci!liche Ablauf der Verfohren durch gc
"Setzhd1e Fri:sten für dle Durchführung ein.ze~ner Verfohrens~b<:tchniw.;- ge
strafft werden. 

Dü: Regi::1ung für den Minde$.tinh:ilt des Erl:luterungsherichts. in Ab~<tt~: 7 
dient der Klarstellung irn Hinblick auf die Richtlinie de, Rates vom 27 Ju
li 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffrntli· 
chen und priv"ten Projekten (85/337/EWG) 

Mit dem neuen Absatz 10 wird für das Planfesi.tellung"'erfohren die >Oge
na:n;n(e m.a(erieHe Präktusfonswirku ng eingeführt. Sie ist ein verfassw1gs-
rech1l ich abgesichertes (BVerfGE 61, S. 82) Institut zur Verfahrensstraf
fung, das skb auch in anderen Rechtsgebieten (WaStrG, BlmScbG, 
AtVIV) bewährt hat und dort beibehalten wird 

Auch im cisenbahnredulichen Planfes.tstdlungsverfahren bes.tehl bei den 
zahlreich erhobenen Elnweo.dungen eln Bedürfnis nach einer derartigen 
Regelung, da gerade verspätet erhobene Einwendungen zur Verfahrensver
zögerung führen können. Gegenwärtig werden von den Verwaltungsge
richten auch Klagegründe behandelt, die erstmals im Verwaltungsrechts
streit vorgetragen werden. Mangels einer entsprechenden Regelung in den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen ist eine derartige Regelung in das Fachpla
nungsrecht aufzunehmen. 

Damit wird gleichzeitig eine Vereinheitlichung des Planungsrechts erreicht. 
Auf Veranlassung des Bundesrats wurde durch das am 1. Juni 199() in 
Ktaf! getretene Driue Rechtsbereinigungsgesetz vom 28. Juni l 990 
(BGBI. ! S. 1221) das Bundesferrrsuaßengesetz emsprechend geändert (vgl. 
§ l7 Abs. 4 FStrG n. F., BGB!. 1 S. 1714 ff.). Diese Anpassung dient der 
Vereinfachung und Beschleunigung der Planfeststdlungsverfahren und da
mit einer beschleunigten Bauausführung der Vorhaben. Die materielle Prii
klusion wird gleichzeitig in das Srraßengesecz übernommen, vgl. Artikel 2 
Nr. 6 (§ 37 Ab,_ 12). 

ln Absatz l 1 wurde die Bezugnahme auf das Landesverwaltungsverfah
rensgeseiz als überflüssig gestrichen. Im übrigen bleibt die Bestimmung in 
der Fassung des bishetigen Absatz 5. 

Zu Nr.2: 

Die Neufassung von § 8 ist eine Folge der Einflihrung der Plangenehmi
gung. 

Zu Nr.3: 

Die Neuregelung der vorzeitigen Besitzeinweisung im Fachplanungsrecht 
dient der Straffung dieses Verfahrens_ 

Auf den Nachwei> der Dringlichkeit des sofortigen Baubeginns für die 
Durchführung eines Besit:;zeinweisungsverfahrens wird verzichtet, es ge
nügt die Vollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plange
nehml2umr.. Darnit wird die Bellründun2 von Anträe:en auf vorze~tiize Be:
sitzein~ei;ung wesentlich erle~htert u;:,d dadurch~ der Verwaltungsauf
wand verringert. Wenn auch auf Grund der Erfahrungen der Praxis bei 
der Besitzeinweisung der Zeitgewinn im Vergleich zu den bisherigen Fri
sten der§§ 37, 38 LEnlG nicht übetbewertet werden darf, trägt die Vor
schrift gleichwohl zur Straffung des Verfahrens bei. 
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Zu Nr. 4: 

Die Neufassung des§ 9 Ab<. 4 Satz 2 folgt au' der Einführung der Plang« 
nehmigung. 

Zu i'l'r. 5: 

Die Neufassung des § 13 Abs. 2 Ziff. 2 folgt aus der Einführung der Plan
genehmigung. 

Zu Nr.6: 

Ole Ändli!'rurtg der Überschrift des 6. Abschniues ist durch eln Redak1ionsT 
ver-sehen veranlaßt. 

Zu Nr. 7: 

Die Neufassung des§ 21 Abs. 1 Ziff 1 folgt aus der Einfuhrung der Plan
genehmigung. 

Zu Nr. 8: 

Die Neufassung des § 32 Abs. 5 folgt aus der Einführung der Plangeneh
migung. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Straßengesetzes) 

Zu Nr. J: 

Im Änderungsgesetz zum Straßengesetz von 1987 wurden diese Bestim
mungen auf Verlangen des Landkreistag<S nach den Erfahrungen bei der 
Abstufung von Landstraßen zu Kreisstraßen übernommen. Danach ist 
beim Baulastwechsel der bisherige Straßenbaulastiräger dem neuen Stra
ßenbaulastträger gegenüber :iur ordnungsgemäßen lnstandha!tung ver
pn ichtet. Da dies Ausdruck einC5 allgemeinen Rechtsgedankens ist, haben 
auch die Gemeinden anläßlich des gesetzlichen Übergangs der Straßen
baulast am I. Januar 1990 im Anschluß an die letzte Volkszählung gernäß 
§ 43 Abs. 3 auf diese Regeluog abgehoben. Dem "ist dadurch Rechnung zu 
tragen, daß die bisherigen Absätze 5 und 6 von § 6 als Absätze 2 und J in 
die Allgemeine Vorschrift über den Baulastwechsel (§ 10) übernommen 
werden. Mehraufwand entstehen für das Land nicht, da die Verpnichtung 
zur ordnungsgemäßen Instandhaltung der öffentlichen Straßen auf Grund 
allgemeinen Rechtsgedankens ohnehin besteht. 

Zu Nr. 2: 

Aus systematischen Gründen ist Absatz 4 von § 9 wortgleich als Absatz 4 
in§ 10 zu übernehmen. 

Zu Nr.Ja: 

Wegen der Äoderuog Nr. 1, 2 und 3 b ist die Überschrift anzupassen. 

Zu Nr. 3 b: 

Auf die Einzelbegründung zu Nr. l und 2 w'ird verwiesen. 

Z.u Nr.Je: 

Die Änderung ist lediglich redaktionell bedingt; sie folgt aus Nr. 2. 

17 
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~~~~~~~~-

Zu Nr. 4: 

E~ handelt -sich um eine redaktlonelle Änderung, die sich aus Nr. 3 h er
g1ht 

Zu Nr. 5: 

Die Änderung is1 redaktioneller Nalur. Sie paß1 § 36 Abs. 3 des S1raßcnge
setzes an die jetzige Funktionsbezeichnung für die Regierungspräsidien an 
(vgl § 2! Abs. 2 LPlG). 

Zu Nr.6· 

§ 37 StrG wurde in derselben Weise geändert wie § 6 LEisenbG. Auf die 
Elnzelbegründung 1.u Artikel 1 Nr. 1 wird didher insoweil verwiesen. Die 
zur Verfahrensbeschleunigung eingeführte l'langenehrnigung soll jedoch 
ohne Verlängerungsmöglichkeit nach fünf Jahren außer Kraft treten (§ 37 
Abs. 2 Satz 4). 

Zu Nr. 7 a: 

§ 38 Abs. 1 soll aufgehoben werden. An seine Stelle tritt § 74 Abs 2 Satz 2 
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes. Diese Rechtsbereinigung wurde 
im Scraßcnrechts.änderungsgesecz von [987 wegen der darna(s noch beste~ 
henden Rechtsumicherheit auf dem Gebiete des Lärmschutzes - einem 
Hauptanwendungsfall dieser Bestimmung - noch nicht durchgeführt. 
Durch das Inkrafttreten der Verkehrslirmschutlverordnung 
16. BlmSchG - am 21. Juni 199(} (OBI. 1 S 721) ist diese Rechtsunsi~her
heit auch bezüglich der Landes-, Kreis- und Gemeindemaßen beseitigt, so 
daß diese Vorschrifl nunmehr entbehrlich geworden ist. Durch das Dritte 
Rechtsbereinigungsgesetz wurde auch die korrespondierende Vorschrift im 
Bundesfernstraßengesetz (§ 17 Abs. 4) aufgehoben. 

Zu Nr. 7 c: 

Diese Vorschrift wurde zwar durch das Straßenänderungsgesetz im Jahre 
1987 neu eingeführt. Im Interesse einer einheitlichen Rechtsanwendung 
und um Zweifel auszuschließen isl jedoch m ic Ausnahme der Fristen eine 
wörtliche Anpassung an das Bundesfernstraßengesetz (§ 17 Abs. 7) not
wendig. 

Zu Nr. 8: 

In Satz 1 wird im Hinblick auf die Einführung der Plangenehmigung die 
für die Enteignung notwendige Folgeregelung getroffen. Satz 2 bestimmt, 
daß in den Fällen des § 27 Abs. 3 des Landesenteignungsgesetzes, bei de
nen lediglich über die Höhe der Entschädigung gestritten wird, eine Plan
feststellung oder l'langenehmigung nicht erforderlich ist. 

Zu Nr. 9: 

Mit § 40 a wird auch in das Scraßengeselz das gestraffte Verfahren filr die 
vorzeilige Besitzeinweisung aufgenommen. Auf die Begründung zu Arti
kel 1 Nr. 3 wird verwiesen. 

Zu Nr.10: 

Infolge der Verweisung in § 42 Abs. 3 Satz 2 Bundeslmmlsiionsschutzge
setz ist für Streitigkeiten über die Höhe der Erstattung der Aufwendungen 
für Lärmschutzfenster im Rahmen der Lärmvorsorge bezüglich aller öf
fentlichen Straßen das Landg~richt, Kammer für Baulandsachen, nach 
§ 41 LEntG zuständig. 



(Die vorherige Einschaltung des Regierungsprä,idium; als Entschadi· 
gungsbehörde wird durch d!c Zm;tändigkeitsverordnung nach dem Bun· 
des"1mmissionsschutzgesel7 besf1mmL) 

Dagegen ist das Verwallungsgericht zuständig für Streitigkeiten ;uch über 
die Höhe der Entschädigung bei Ansprüchen 

- bezüglich des Lärmschutzes für den Außenwohnhercich, bisher gemäß 
§ 38 Abs 1 S.rz 2 SirG, künf(ig gemäß § 74 Ahs. 2 Satz 2 l VwVfG 
(ßVerwG, DVBI. 1989, 358-NVwZ 1989, 25) 

- auf Grund aJlgemelner Rechtsgrun-d-s.ä12e, wenn e~ne KrehT oder Ge
meindestraße ohne Planfeststellung gebaut wird, die Planfeststellung ge
mäß § 37 Abs. 2 StrG entfällt, bzw. gemäß § 37 Abs. 3 durch einen Be· 
bauungsplan ersetzt wird (BverwGE 80, 184, 190 ff.) 

- auf Grund von§ 75 Abs. 2 Satz4 LVwVfG 

- auf Grund anderer Vorschriften des Straßengesetzes. 

Die< folg,t aus§ 60 StrG a. F„ der die Vorscb.rifteu über das Enteignungs· 
verfahren nach § 17 ff. LEntG und die Rechtswegzuweisung an das Land
gericht, Kammer für Baulandsachen, nach§ 41 LEntG nicht entsprechend 
ausdehnt, vgl. VGH Mannheim DÖV 1983 S. 512, BVerwGE 77, 295 
(19ß\-N1W \987, lßß4-NVwZ \987, 1080. 

Diese durch § 42 Abs. 3 Satz 2 BlmSchG verursachte Aufspaltung des 
Rechtswegs sollte bereits anläßlich der Novellierung de. Straßengesetzes 
im Jahre 1987 beseitigt werden. Bei der Verabschiedung des Gesetzes im 
Juni 1987 fehlte aber dem Land noch die dafür erforderliche Gesetzge
bungskompetenz. Diese wurde erst nach dem Inkrafttreten des Baugesetz
buchs am 1. Juli 1987 (vgl § 232 BauG B) den Ländern eingeräumt. 

Mit dieser Regelung wird das Landesrecht dem Bundesrecht - vgl. § 19 a 
FStrG n. F. (BGBI. 1 1990 S. 1714) - in der Weise angepaßt, daß für alle 
Streitigkeiten ilber die Höhe einer Geldentschädigung auf Grund des Stra
ßengesetzes das Landgericht1 Kammer für Baulandsachen, zuständig ist. 

Für die entsprechende Anwendung der§§ 7 bis 13 LEntG in den Fällen 
des § 19 a FStrG hat das Land nach Artikel 72 Abs. 1 GG die Gesetzge
bungskompetenz, da der Bund davon keinen Gebrauch macht. 

Zu Artikel 3 (Landesenteignungsgesetz): 

Die Neufassung von § 25 folgt aus der Einführung der Plangenehmigung. 

Zu Artikel 4 (Neubekanntmachung): 

Auf Grund mehrerer ÄnderuRgen des Landeseisenbahngesetzes und des 
Straßengesetzes ist eine Neubelc.anntmachung erforderlich. 

Zu Artikel 5 {Inkrafttreten): 

Das Gesetz soll am Tage nach seiner Verkündung in Kraft treten. 
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Stellungnahmen der Verbände 

S.chrt<:ihl'n dt.'.., LrndkrcislJgs Et1dr:n-\VürU1,'.mh-t'r,g \'oni. ~6 No\'_ 1991· 

Sd1f gcehrLt" Damen und Herren. 

der Landkreislag dankt für die Ühersendung de:-. obengenannlc-n Gi:sL'lt
enlwuris 

Wir hegrUßen dl~ Bemühungl:'n des Landes zur Verfahrenshe!-.chleunigung, 
regen jedoch nachdruckllch an. auch in anderen Planungs\·erfahr~n. inshc
sondere im Wa:;ser- und Ahf:Jllrecht, ähnlil:he Schrine hald zu uncernd1~ 
mcn. 

Auch heim vorheg~ndcn Gco;.clzcntwurf erschein~n dl:'m L ~u1dkreis1~1g die 
Möglichkeilen zur lfr.:'iL:hle-unigung noch nichl voll ausgeschöpft zu sein. 
Die nachfolgenden Anre-gun,ge-n beziehen sich exemplarisch auf dte Novel
lierung des Landesslraßengesetzei;. 

1. Zum Planfests1ellungS\•erfahren 

- § J7 Abs. 9 Salz 3 •·erp!lichtet die vom Verfahren betroffenen ilchör
den. der Anhörungshehörde innerhalb der von ihr ges.etzten. Frisl zu 
antwonen. Etne Sankt~on im FaUe der Frlstversäurnnis Irin jedoch 
nach§ 37 Abs. 10 erst ein, wenn die Stellungnahme nach dem Erörte
rungstermin ergeht. rm Sinne e~ner effekciven Vorbereitung des Erör
terungstermins wäre es jedoch sinnvoll. die Sanktionierung an den 
Fristablauf zu knüpfen. 

- Für den Fall, daß andere Behörden ihr Einvernehmen erteilen müs
sen. sieht § 37 Abs.] l keine Sanktion für ein Fristversäumnis vor 
Hier wille - wie zum Beispiel bei § 55 Abs_ 1 Satz 4 LBO und § 36 
Abs. 2 Satz 2 BauGB - durch eine gesetzliche Fiktion das Einverneh
men mit Fristablauf hergestellt werden. 

2. Zum Plangenchmigungsverfahren 

- Der zügige Ablauf dieses neu vorge.ehenen Verfahrensweges wird 
nach dem Entwurf durch den Wegfall des Vorverfahrens nach der 
VWGO und wohl auch durch den Verweis auf § 10 Landesverwal
tungsverfahrensgesetz gefördert. Die Anwendbarkeit der Absätze 9 
und lO des§ 37 isf allerdings aus.drGcklich auf das Planfestsi:eUungs· 
verfahren beschränke Es sollte der Plangenehmigungsbehörde je
doch auch hier d"1e Möglichkeit elngeräu:mt werden. Fristen mit der 
Folge der obengenannten Sanktionierung zu setzen. Da im Genehmi
gungsverfahren der Erörterungstermin entfallt, wäre hier die Sank· 
tionierung auf jeden Fall an den Fristablauf zu knüpfen. 

Zudem sollten auch im Genehmigungsverfahren der Genehmigungs· 
behörde gesetzliche Fristen vorgegeben werden. Solange dieselbe Be· 
hörde für Planfeststellungs. und -genehmigungsverfahren zuständig 
ist, steht sonst zu befürchten, daß die Plangenehmigungsverfahren 
zugunsten der wegen der Fristen dringlicheren Planfeststellungsver
fahren zurückge-stellt werden, so daß steh das Plangenehmigungsver
fahren als das langsamere herausstellen könnte. 

Durch eine entsprechende Fassung des§ 37 Abs. 9 könnte diese Vor
schrift sowohl für das Planfeststellungs- wie auch das -genehmi
gungsverfahren für anwendbar erklärt werden. In§ 37 Abs. 10 könn
ten dann die planfeststellungsspezifischen Fragen geregelt werden. 

Wir bitten, unsere Anregungen im weiteren Verfahren zu berücksich
tigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Gerhard! 



Schrcihi:n de!; Stadcecags B.ldcn·Würuemhcr_g vom ~9. November 1991: 

Sehr geehrte D.:.1111..:11 und l lcrrcn. 

der SWdtetag Baden-Wiirttcinherg begrüOt grund>iitzlich die i\bsic~t des 
Lrndes Baden-Württemberg., daß rnil de-n heidt"n vorg.cle:g.ten GcselzenL· 
würfen eine Verfahren-;heschleunigung heim Au~o~rn der Verlehrs.wege
ziach dem Landt"SSlraßcn· und di;:-m Lunde~eisi:nbahngesetz erreichl wer
den soll. 

M"1t dieser Then>atik hat sich der Bauausschull des Scadtelages Ba<len
Württemherg bereits im Rahmen des Gesetzes zur H-:'lchlcuntgung der Pla
nungen für Verkehrswege beschäfligt: Dabei wurde nicht übersehen, daß 
durch diese V<rrahrensbeschleunigung auch die Gefahr besteht, daß hier 
zu Lasten des Umwcl1sdrntzes Entscheidungen ge1roffen wen!len könnten. 
Auch wurde gesehen. daß dernrt1gc „Be~chleunigung~programme·· oft die 
Gefahr mit sich bringen, diiß sachgerechte Planungen aur ortlicher Ebene 
behlndert werden konnen. Gerade unter d!esem Gcsicht~punkt is? eine Pa
ranete zu den vorgelegten Lande~gesctzen erslch)\ich, zumal Oon in § 37 
Abs. 9 Landesstraßengesetz bzw. § 6 Abs. 7 des Landeseisenbahngesetzes 
die zuständigen Behörden .allenfalls eine Frist bis zu 3 Monaten zur Stel
lungnahme eingeräuint bekominen sollen. Dieser Zeitdruck kann in Ein
zelfällen dazu fuhren, daß die jeweilige Stadt aufgrund bereits bestehender 
örtlicher PJanungen keine Zeit hat, ein sinnvolles Ahernativkonzept zu 
entwerfen. 

Aus diesem Grunde schlagen wir vor, daß in begründeten Einzelfällen dte 
3-Monatsfrist auch überschritten werden kann. Die vorgelegten Gesetze 
bräuchten dann nur insoweit geändert werden, di.iß der juristische Begriff 
, , so 1 t' · statl „darr· verwendet wird. 

Der betreffende Pa>sus müßte daher wie folgt lauten: „Die Behörden ha
ben ihre Stellungnahmen innerhalb einer von der Anhörungsbehörde zu 
setzenden Frist ab,ugeben, die 3 Monate nicht übersteigen so 11 :· 

Mit freundlichen Grüßen 

Werner Hauser 
Oberbürgermeister a. D. 

Schreiben des Gemeindetags Baden.Württemberg voin 22. November 
1991: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeindetag stimmt der Zielsetzung der Gesetzesvorlage, aur der Ebe
ne des Landesrechts das Verfahren Hir Verkehrsvorhaben zu beschleuni
gen; zu. 

Die für die Anhörung der Gemeinden im Planfestscellungsverfahren maß
gebend<: gesetzliche Höchstfrist von -drei Monaten kann in besonderen 
Einzelfällen "wegen der notwendigen Meinungsbildung in den kommuna
len Gremien zu Schwierigkeiten führen. Es sollte daher im Gemz nicht 
ausgesch1ossen werden 1 daß in absoluten Ausnahmesitu.atjonen die Regel~ 
frist verlängert wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Steger 
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S.\..'.hreih..:-n der lndustrl~- und HandelsktJmmer Rhein N-cd.ar vom 26. No
vember !~91. 

Sehr geehrle Dame'll und Herren, 

für die Überlassung de.s Ges.el7-entwurrs zur Änderung dc-s Straßengest!tzes, 
des Lande;-.et!-.enbahngcsetzes und des Landesemeignungsgesetz.es lUr Ver
fahrensbeschleunigung irn Verkehrswegebau und die eingeräumte Mög· 
lichkeic zur Stellungn<thme bedanken wir uns. 

Wegen der engen Anhörungsfrist bestand i11 der Arbeits,gemeinsch<Jft noch 
Keine Gele2enhelt. das Vorhahen in der notwendigen Breite und Tlefe ab
schlielknd yzu erö~tern. Vor diesem Hintergrund ;ehmen wit zu dem Ent
wurf aufgrund erster Durchsicht und vorbehaltlich weiterer Meinungsäu· 
llerung wie folgt Stellung· 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

Die vorgeschlagenen Novellierungen im Landesrechl greifen im wesentli
chen die bereils im Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschleuni
gung der Planungen für Verkehrswege in den neuen Bundesländern und 
die in der Bundesra:ts-initl"arive von Bayern u11d Ba:denrWürtcemberg zur 
Beschleunigung der Planungen im gesamten Bundesgebiet enthaltenen Re· 
gelungsvo"chläge auf, soweit diese in das Landesrechl übertragbar sind. 

Folgende Neuerungen, die in das Landeseisenbahngesetz und Straßenge
setz übernommen werden soUen+ lassen sich insbesondere hervorheben: 

- Einführung der Plangenehmigung als Alternative zur Planfeststellung 
unter bestlmmtcn Voraussetzungen. 

- Fristsetzungen für die Anhörungsbehörde. 

- Im Rahmen der Planfeststellungsverfahren werden die Anhörungsfri-
sten strikter gefaßt. 

- Verspätete Stellungnahmen müssen nicht mehr berücksichtigt werden. 

- Einführung der materiellen Präklusionswirkung. 

- Einschränkung der Aufhebungsgründe für Planfeslstellungsheschlüsse 
wegen Abwägungsmängeln. 

- Erweiterung und Erki.chter-ung der vorzeitigen Besitzeinweisung. 

Die vorgesehenen Gesetzesänderungen liegen auf der Linie der von den 
baden-württembergischen Kammern in ihrem kürzlichen E•pose „Be
schleunigung der Planung und Durchführung von Verkehrsinfrastruktur
maßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Baden
Württemberg" entwickelten Vorschläge. Wir fügen diese Denkschrift, die 
Herrn Minister Dr. Schäuble mit Schreiben vom 28. August l 991 zugeleitet 
wurde, aus Gründen der Arbeitserleichterung als Anlage bei. 

Wir befürworten das Vorhaben im grundsätzlichen. Dauer und Kompli
ziertheit der heutigen Planungsverfahren stehen dem dringenden Ausbau 
des Bundesverkehrswegenetzes im Land ebenso nachhaltig entgegen wie 
dem notwendigen raschen Ausbau der Wege des Straßen- und Eisenbahn· 
verkehrs, die dem Landesrecht unterliegen. Daran leiden insbesondere 
dringende Landesstraßenbauprojckte. Der Gesetzentwurf ist ein unerläßli
cher Beitrag, um hier Abhilfe zu schaffen und die landesre<!htlich geregel
ten Planungsverfahren für Verkeh"wege zu vereinfachen und zu straffen. 
Auf der Ebene des Verwaltungsrechts würde mit der vorgesehenen Novel
tienuog die wesentl:che Vora~sse-tzung fü: die beschJeunigrn VerwlrkV= 
chung van dringenden Verkehrsprojekten geschaffen. 

Rechtsstaatliche Gewährleistungen werden nach unserer Einschätzung 
durch den Gesetzentwurf nicht über Gebühr beschnitten. 



505 

Landtag 1·on Bad<n-Württemb<rg - 10. Wahlperiode lJrucksachc 10 I 6327 

2. Anmerkung zur vorgesehenen Bes1immung Uber die Plangenehmigung: 

Wir begrüßen die im Gesetzenlwurf für die Neufassung von § 6 Abs. 2 
Landeseisenbahngesetz und § 37 Ahs. 2 Strußengesetz vorgesehenen Rege
lungen üher die Plangenehmigung als weiterführende S<:hritle zur Erleich
(erung des P~anungsverfahrens. Nach ihnen kann unter bestimmten Vor
aussetzungen aul Uas lürmfü.:he Planfesisteiiungsverfohren verzichtet wer· 
den, ohne desserJ Zweck aufzugebenT Dieser wird vletmchr auf einfachere 
Weise mlt der Plangenehmigung erreicht, der Konzentrations~ und Aus
schlußwirkung zukommen. 

Zu einer Eim.elfrage der Vorschrift regen wir folgende Ände<ung an: 

Nach den genannten Paragraphen des Entwurfs „kann" anstelle eines 
Planfemcellungsbeschlusses eine Plangenehmigung erteile werden, wenn 
die im elnzelnen bestimmten Vorausselzungen vorliegen. Mit diesen Vor
schriften wird den zuständigen Behörden für den Wechsel zum vereinfach
ten Verfahren selbst dann noch Ermessen eingeräumt, wenn die fragJichen 
Voraussetzungen eindeutig erfüllt sind. Die Behörde kann dementspre
chend im Einzelfall trotz Vorliegens der Voraussetzungen zu einer negali~ 
ven Entscheidung, das heiße zu einem Festhalten am umständ lieberen 
Planfeststellungsbeschtuß, gelangen. Dafür ist aus unserer Siehe kein 
Grund erkennbar. Dies widerspräche im übrigen den der Novellierung zu
grundliegenden leitenden Gedanken der Straffung und Vereinfachung. 
Wir schlagen deshalb vor, die beiden betreffenden Vorschriften wie folg! 
zu formulieren: 

„Anstelle eines Planfestscellungsbeschlusses ist eine Plangenehmigung zu 
erteilen. wenn ... ·· 

3. Weiterführende Überlegungen 

Gesetzgeberische Maßnahmen zur Straffung und Vereinfachung der Pla
nungsverfahren für Verkehrswege reichen nach Auffassung der Kammern 
allein noch nicht aus, um die Planungszeiten durchgreifend zu verkürzen. 

Wie bereits in der erwähnlen Denkschri fc dargelegt, ist die Beschleunigung 
der Verkehrswegeplanungen des Landes über die gesetzlichen Maßnahmen 
hinaus in jedem fall auch eine Frage der _politischen Durchsetzungsbereit
schaft, der frühzeitigen Aufklärung der OffenUichkeit und der durch die 
Planung Betroffenen (auch außerhalb förmlicher Verfahren), der effekci
•·-en Arbeitsorganisation du:ich wirksame Koordinierung üiid Ausrichtung 
der Arbeit aller beteiligten Behörden (z. B. Projektmanagement) usw. Das 
Gesetz sollte deshalb, wie in der Denkschrift vorgeschlagen, mit zusätzli
chen Maßnahmen und Instrumenten, zum Beispiel verwaltungstechnischer 
Art, nankiert werden, um seine Wirkung voll zu entfalten. Dazu gehört 
auch, daß die Landesregierung energisch für die politische Umsetzung von 
Verkehrsprojekten vor Ort Sorge uagt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Geschäftsführung 
Herbert 
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Sehreihen des Lande~natunchulnerhand!-. 

26-. N ovt>nl her 1991 

Sehr geehrte D<lmen und Herren, 

Had('n-WUrncmherg vom 

zum Entwurf eines Gesetzes zur Vcrfahrensheschleunigung bei Verkehrs
vorhaben nehmen wir wie folge Steltung: 

1. Allgemeine Beurteilung 

Die Erforderlichkeit dieses Gesetzes muß bczwe1felt werden. Es wird der 
Eindruck erweckt, als gehe e~ um eine größeri:: Z1.1hl Hunabweisbarer" Vor
haben zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Bereich -des Landes
rechts, die mit dem geplanten lnscrumencarlurn beschleunigt werden müß
ten. Das tst zumindest zweifelhaft. Insbesondere aber lst nicht en~chtlich. 
da!! es überhaupt nennenswerte Vorhaben gibt, die dem Landeseisenbahn
gesetz (§ l) unterfallen. Der Sache nach handelt es sich um ein Gesetz für 
Slraßenbau1,1orhaben: die vorangestellte Änderung des Landeseisenbahn
gesetz Ist nicht viel mehr als eln Trick. diese Gesetzesabsicht zu ver
sch)e;ern und mit Umweltkriterien zu garnieren. Dadurch erhöht s.kh we
der das Vertrauen in die Seriosität der Absichten noch die Chancen auf 
Akzeptanz, die gerade im Bereich dieser Planungen der Landesregierung 
doch am Herzen liegen (vgl. Stellungnahme des Innenministeriums zum 
Antrag der Fraktion der CDU vom 21 Juni 1991 A. 1. 3., Drucksache 
10/5450). 

Die Vorlage will Regelungen des Gesetzentwurfes der Bundesregierung zur 
Beschleunigung der Planung für Verkehrswege in den neuen Ländern so
wie im Land Ber1in - Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgeseu - ln 
das Landesrecht übertragen. Aber der Entwurf der Bundesregierung wird 
mit den desolaten Zuständen der Verkehrswege in den neuen Bundeslän
dern gerechtfertigt, und die Vorschriften sollen befristet (bis 31. Dezember 
1995) gelten. Hier hingegen ist eine Dauerregelung geplant; über die Un
terschiede in der Verkehrsinfrastruktur von Baden-Württemberg und der 
der neuen Bundesländer braucht man wohl kein Worl zu verlieren. Dieser 
Widerspruch wird dadurch noch krasser, daß die Vorlage in wichtigen Tei
len über den Entwurf der Bundesregierung hinausgeht (siehe unten). 

In Wirklichkeit handelt es sich bei der Vorlage darum, neue rechtliche 
Strukturen auf Dauer in die Straßenplanung einzuführen, Strukzuren vor 
allem, mit denen die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Umweltver
bände zurückgedrängt und der individuelle Rechtsschutz gravierend be
schnitten werden sollen; die Verhältnisse in den neuen Ländern sind dabei 
nur eine Art Hebel. 

Die Absicht der Vorlage läuft der wach<enden Einsicht zuwider, daß bei 
der dichten Verkehrswcgestruktur in einem Bundesland wie Baden-Würt
temberg jedes neue Straßenbauvorhaben einer besonders sorgfältigen Ab
wägung unter Berücksichtigung ökologischer Belange bedarf. Da.zu leisten 
Öffentlichkeit und Umweltverbände unverzichtbare Beiträge. Ihre Beteili
gung darf daher nicht reduziert, sondern muß ausgebaul werden. 

II. Zu einzelnen Vorschriften 

A. 

Bei der Einführung der Plangenehmigu ng in die beiden Gesetze(§ 6 Abs. 2 
LEisenbahnG, § 37 Abs. 2 StraßenG) handelt es sich nur scheinbar darum, 
ejne gegenüber anderen Fachplanungsgesetzen bestehende Lücke zu 
schließen (vgl. § 31 Abs. l Satz 3 WHG, § 7 Abs. 2 AbfG, § 17 Abs. 2 
FStrG, § 14 WStrG). 
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In Wirklichkeit soll die Plangenehmigung nicht mehr aur nur unbedeuten
de Vorhaben als Ausnahmefälle beschr3nkl sein: sie crüt v•elmehr neben 
dle PlanfeststeUung al-s ein zweites gleichgewlch1iges. Planungsin!-.trumenl, 
wie dies auch in den Überschriflen der geplanten Bestimmungen 1.um Aus
druck komml. Die Begründung mach! das ganz deutlich. Danach soll 
durch die Piangenehmlgung die Verwaltung in dem Maße emias1e1 wer
den, daß sie ihre Kapazilät auf schwlerige und komplexe Verfohren kon
:zen1rieren kann. Hier wird das Regel-Ausnahme-VerhähnEs. zwischen 
Planfesistellung und Plangenehmigung geradezu auf den Kopf gestelll. 

Der genannten Absicht gemäß liegt die Voraus<etzungsschwelle för die Er
selzung der Planfeststellung durch die Plangenehmigung entsprechend 
niedriger. Zur Plange:nehmigung darf danach die Verwaltung greifen. 
\Llenn unter ande-rem Rechlc anderci; nlcht oder nicht wei;ent\ich be-dn~ 
trächtigt werden und erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu 
besorgen :Sind. 

Hinsichtlich der Rechte anderer geht die Vorlage über alle derartigen Vor. 
schriften llinaus, selbst über § 17 Abs. 2 FStrG, wonach die Planfeststel
lung in Fällen von unwesentlicher Bedeutung unterbleiben kann, solche 
Fälle insbesondere dann vorliegen, wenn Rechte anderer nicht „beein
flußt" werden. Es bedarf keiner näheren Darlegung, daß „Beeinflussung" 
und „ Beeinträchtigung" oicht nur sprachlich, sondern auch rechtlich .ehr 
verschiedene Dinge sind, so daß nach der Vorlage der Plangenehmigung 
gegenüber der Planfeslstellung deutlich mehr Raum gegeben wird. Die 
Vorlage geht auch noch über den Gesetzentwurf des Bundes hinaus, indem 
auch „geringe" Rechtsbeeinträchtigungen noch die Plangenehmigung zu
lassen. Gerade m ictels dieser Regelung kann eine ausdehnende Behörde
praxis etabliert werden. 

Dasselbe gilt für die Voraussetzung, daß erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt nicht zu besorgen sind. Wird diese Frage von der Behörde bejaht, 
rindet keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) •laU. Hingegen sollen 
nach dem Entwurf des UVP-Landesgesetzes (Drucksache 10/5342 vom 
3. Juni 1991} alle Neubau-Vorhaben von Straßen (und Eisenbahnen) der 
UVP unterzogen werden. Nach § 3 des VVP-Gesetzentwurfs ist die Frage 
nach der Erheblichkeit der Umweltauswirkungen nur bei Änderungen und 
Erweiterungen von Anlagen zu stellen. Die Vorlage, die nach dieser Frage 
die Zulässigkeit der Ptangenehmigung für alle Vorhaben entscheiden will, 
unterläuft und entschärft natürlich die nicht gerade weitgehenden Wir
kungen der UVP, wie sie in dem UVP-Gesetzentwurf vorgesehen sind. 

Bei der Plangenehmigung entfällt die Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Umweltverbände nach § 29 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG. Damit werden 
zwei Errungenschaften im modernen Planungsverfahren, nämlich die di
rekte demokratische Legitimierung des Vorhabens und die Einbringung 
der altruis~ischen Fachkompetenz der Verbände, in einem Bereich mit un
gewissen Grenzen wieder beseitigt. zugunsten eines sachlich zweifelhaften 
Beschleunigungseffektes. In bezug auf letzteren dürfte es im übrigen kon
traproduktiv sein, wenn die Verbände ihre Rechte aus § 29 Abs. 1 
BNatSchG in diesen Fällen einklagen müssen. Im übrigen ist es sehr zwei
felhaft, ob der Landesgesetzgeber durch die Einführung der Pfangenehmi
gung - jedenfalls in dem hier vorgesehenen Umfang - bundesrech!lich zu
stehende Beteiligungsrechte verkürzen darf. 

B. 

Zu § 6 Abs. 6 LEisenbahnG bzw. § 37 Abs. 5 StrG 

Für die Einführung von Vorschriften, die entsprechend§ 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB Mängel im Abwägungsvorgang ri!Jt dann für erheblich erkläre", 
wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß ge
wesen sind, besteht im Verkehrsplanungsrecht kein ernstliches Bedürfnis, 
wie ja auch der Bundesgeseti:gebe< eine de<artige Beo;chränkung bisher 
nicht für erforderlich gehalten hat. Das Bedürfnis nach Rechtssicherheit, 

25 
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daß§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB zugrunde liegt, besteht bei Fachplanungen 
für bestimmte Einzelvorhaben längst nicht in dem Maße wie bei der Bau· 
Leitplanung; da Bebauungspläne oft üher Jahri.ente hinweg für neue Vor· 
haben maßgebend sind, während Verkehrswegeplanungen in einem Zug 
ausgeführt werden. 

Die geplanten Vorschriften über die vorzeittge Besilzeinwelsung (§ 8 
LEisenbahnG, § 40 a StrG) enthalten eine unüberbietbare einseitige Bevor· 
zugung der Verwaltung und des Trägers des Vorhabens. Es isl in keiner 
Weise piausibel, warum er nicht auch in der Verkehrswegeplanung bei der 
Regelung des§ 37 LEnteignungsG bleiben kann. In dieser Vorschrift wird 
dem Ausnahmecharakcer der Maßnahme durch besondere Voraussetzun
gen Rechnung getragen, wohingegen die Vorlage die Weigerung des Ei· 
gencümer5 oder Besitzers au:JTeichen läßt und damit die Maßnahme zu ei
ner regelmäßigen macht. 

Die Regelung in § 1 8 f Abs. 1 FStrG, die die gleiche kritik würdige Struktur 
hat, meint die Vorlage noch dadurch übertreffen zu sollen, daß die votLei" 
lige Besitzeinweisung nicht nur nach Feststellung des Planes, sondern auch 
nach Erteilung der Plangenehmigung vorLunehmen ist. 

Mit freundlichem Gruß 

im Auftrag 

Lorenz-Gräser 

Geschäftsführerin 
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- Deutsches Verkehrswissensdlaltliches Seminar -

30. Deutscher Verkehrsgerichtstag 29. bis 31. Januar 1992 in Goslar 

E M P F E H L U N G 
2000 Hamburg 60, 

Agnes.sluß.e 5.3 

Taletun (040] •753~1 

Arbeitskreis VI: "Beschleunigung der Verkehrswegeplanung?" 
-------------------------------------------------------------------------------

Die Planung des Öffent 7 ichen Verkehrswege- und Verkehrs an 7agenbaus 
nimmt vielfach 'einen unangemessen Tangen Zeitraum in Anspruch. Die 
Ursachen dafür s_ind vie 7 fältig: Sie 1 iegen im Verantwortungsbereich 
aller Beteiligten. Der Arbeitskreis gibt zur Beschleunigung folgende 

. Empfehlungen. 

1. Die Verwaltungsvorgänge bei Planungs- und Vorhabensträgem sind zu 
verbessern. 

- Konzentration auf aktue 1 le vorhaben 

- Staat 1 iches Projektmanagement. für besonders wichtige Vorhaben. 
Eine Minderheit hält auch rrfchtstaat 7 iches Projektmanagement für 
wünschenswert. 

- Gestraffter Jnstanzenzug bei der Aufste 11ung und Prüfung der 
Planunterlagen 

- Hehr Kontinuität und Einheitlichkeit bei den inhaltlichen Vorga
ben für die Planung 

- verbesserte Ausstattung a 11er beteiTigten Instanzen 

2. Li ni enbe s ti mmungs- und Rauroordnungs verfahren sind zusalr7Tlenzu führen. 

3. Die Trennung von Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde ist, 
soweit möglich, aufzuheben. 

4. Das Planfeststel 1ungsverfahren für die Planung des Baus und der 
Änderung von Verkehrswegen und Verkehrsanlagen ist bundeseinheit
lich entsprechend den Vorschriften des S 3 des Verkehrswegepla
nungsbeschleunigungsgesetzes zu straffen.· 

5. Oie sog. Plangenehmigung auf der Grundlage des S 4 des Verkehrswe
geplanungsbeschleuriigungsgesetzes ist ,bundesweit einzuführen. 

6. Die vorzeitige Besitzeinweisung ist für das gesamte Bundesgebiet 
wie in S 7 des Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetzes zu 
regeln. 

7. Der Antrag· nach 5 80 Abs. 5 der Ven,altungsgerichtsordnung auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wir~·ung des Rechtsbehelfs kann 
nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Anordnung der 
sofortigen Vollziehung gestellt werden. 

- 2 -
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8. Der Bundesgesetzgeber erläßt für besondere Vorhaben den Bedarfsplan 
als planrechtfertigendes Gesetz, welches die Vorhaben abstrakt 
(Dring/ ichkeit, Zeithorizont) beschreibt und in einer (ergänzbaren) 
Anlage im einzelnen aufführt. 

9 .. Oie Zulassung von Bauvorhaben unmittelbar durch Gesetz (sog. Inve
stitionsmaßnahmegesetze) ist kein geeigneter Weg, den Verkehrs
wegebau zu beschleunigen. 

10. In das Planfes t ste 1 Jungsrecht ist eine Regelung aufzunehmen, wonach 
Mängel im Ab..,ägungsvorgang nur erheblich sind, wenn sie offensfcht-
1 ich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluß gewesen sind. 
Erhebliche Hänge/ so/1en nur zur Aufhebung des Planfestste11ungsbe
sch1usses oder der Plangenehmigung führen, wenn sie nicht durch 
Planergänzung behoben werden können. 

€ine Minderheit hält die in Ziffern 1 - 4 empfohlenen Beschleunigungs
maßnahmen für ausreichend. Erst wenn diese nicht greifen, konmen 
weitergehende A'nderungen des Verfahrensrechts fn Betracht. Derzeit kann 
nicht empfohlen werden, !{eft'ere Regelungen aus dem Verkehrswegep/a
nungsbeschleunigungsgesetz bundesweit einzuführen. 


